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Hinweise zur Beschlussbroschüre 
 
In dieser Beschlussbroschüre des 3. ver.di-Bundeskongresses vom  
17. bis 24. September 2011 sind alle Anträge und Initiativanträge (auch 
Antragsteller) dokumentiert, für die der Bundeskongress 
 

  Annahme 

  Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag …. 

  Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 

  Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat 

 
beschlossen hat. 
 
In der Beschlussbroschüre sind auch die Anträge enthalten, die vom 
Bundeskongress an den Gewerkschaftsrat überwiesen worden sind 
und die der Gewerkschaftsrat in seinen Sitzungen am 14. Dezember 
2011 und 14. März 2012 beraten und beschlossen hat. 
 
Angenommene Änderungsanträge sind in den jeweiligen Bezugsantrag 
eingefügt worden. 
 
Dem Bundeskongress lagen zahlreiche wortgleiche Anträge vor. Dazu 
hat die Antragskommission beschlossen, dass in den Kongressunterla-
gen für die Delegierten immer nur der im Büro der Antragskommission 
zuerst eingegangene Antrag abgedruckt wird. Die Antragsteller wort-
gleicher Anträge wurden in einer Fußnote dokumentiert, werden aber in 
der Beschlussbroschüre nicht abgedruckt. 
 
Wenn Anträge nur teilweise (zum Beispiel nur einzelne Ziffern, Buch-
staben oder Absätze) positiv beschlossen wurden, sind nur die ent-
sprechenden angenommenen Teile als Beschlüsse dokumentiert. 
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Die Anträge, für die der Bundeskongress Ablehnung, Nichtbefassung, 
Erledigt durch Praxis / Zeitablauf oder Erledigung durch andere Anträge 
beschlossen hat, werden in der Beschlussbroschüre nicht abgedruckt. 
Das gilt generell auch für Begründungen zu beschlossenen Anträgen. 
 
Die dokumentierten Beschlüsse orientieren sich an der Reihenfolge der 
Sachgebiete in den Antragsordnern. Dies gilt entsprechend für die Rei-
henfolge der Antragsnummerierung innerhalb der Sachgebiete. 
 
 
 
 
ver.di-Bundesverwaltung 
Ressort 2 / Bereich Organisationspolitik 
Rolf Winkler 
 
Berlin, 20. April 2012 
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 001 Gewerkschaftsrat 

 
Aktiver Sozialstaat  

 
Unter Sozialstaat im Sinne von Artikel 20 Grundgesetz versteht ver.di das Fol-
gende:  
 
"Der Sozialstaat schafft wichtige Voraussetzungen dafür, dass alle Menschen 
in unserer Gesellschaft ein Leben in Würde und Freiheit führen können.  
 
Sozialstaat und wirtschaftliche Dynamik bedingen sich wechselseitig. Der Sozi-
alstaat ist auch Produktivkraft. Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik sorgen für 
qualifizierte Arbeitskräfte. Arbeits- und Gesundheitsschutz sorgen für humane 
Arbeitsbedingungen. Hohe Lohnersatzleistungen, Kündigungsschutz und eine 
starke Tarifbindung dämpfen die Lohnkonkurrenz und stabilisieren die gesamt-
wirtschaftliche Nachfrage. Transfers, Steuern und Konjunkturpolitik glätten 
Nachfrageschwankungen und korrigieren die Einkommensverteilung. Tarifau-
tonomie, Mitbestimmung und soziale Risikoabsicherung beschränken die ver-
teilungspolitischen Konfliktkosten.  
 
Der Sozialstaat der Zukunft muss ein aktiver und investiver Sozialstaat sein.  
 
Deutschland braucht ein sozial gerecht finanziertes leistungsfähiges Gesund-
heitswesen, das die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung auf hohem Ni-
veau sicher stellt. Dafür sind umfangreiche Investitionen erforderlich."  
 
Deutschland braucht eine breit angelegte Bildungsoffensive für Kitas, Schulen 
und Universitäten. Erst eine bedarfsgerechte Ausweitung und ein flexibles 
Angebot von Betreuungseinrichtungen für Kinder aller Altersstufen schaffen die 
Voraussetzungen, um Familie und Beruf zu vereinbaren.  
 
Der Sozialstaat braucht ein ausgewogenes Verhältnis von Flexibilität, sozialer 
Sicherheit, Qualifizierung und Flexibilität. Ein gesetzlicher Mindestlohn, Kündi-
gungsschutz und hohe Lohnersatzleistungen sorgen für ein Mindestmaß an 
Einkommens- und Beschäftigungsstabilität. Dadurch verbessern sich die Ein-
nahmen des Staates und der Sozialversicherungskassen. Allein ein gesetzli-
cher Mindestlohn von 8,50 Euro kann die Steuereinnahmen um sieben Milliar-
den Euro erhöhen. Eine solidarische Erwerbstätigen- und Bürgerversicherung 
sowie eine bedarfsdeckende und repressionsfreie Grundsicherung sichern die 
Risiken prekärer Erwerbsverläufe ab.  
 
Der Sozialstaat setzt auf Prävention. Die volkswirtschaftlichen Kosten betriebli-
cher Personalpolitik müssen die Unternehmer tragen. Wer auf Verschleiß setzt, 
muss für die gesellschaftlichen Kosten aufkommen.  
 
In der Arbeitsmarktpolitik müssen Qualifizierung und Weiterbildung an die Stel-
le des Drucks durch Transferkürzungen und verschärfter Zumutbarkeit treten.  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 

Betriebliche Lernzeitkonten und Erwachsenenstipendien für nachzuholende 
Schul- und Studienabschlüsse steigern die Qualifikation und fördern lebenslan-
ges Lernen.  
 
Der Sozialstaat betreibt Beschäftigungspolitik. Die sozialen Dienstleistungen 
müssen ausgebaut werden. Darüber hinaus ist ein öffentlich geförderter Be-
schäftigungssektor, der aus dem Bezug von Transferleistungen führt, die Alter-
native zur passiven Finanzierung von Langzeitarbeitslosigkeit.  
 
Durch die Regierungspolitik der Vergangenheit haben wir uns von diesem Ideal 
weiter entfernt. Die schwarz-gelbe Regierungspolitik betrachtet den Sozialstaat 
in erster Linie als Kostgänger. Dieser Logik folgend müssten die Sozialausga-
ben, Steuern und die so genannten Lohnnebenkosten gesenkt werden. Die 
krisenbedingt gestiegene Staatsverschuldung ist jetzt der Hebel für eine neue 
Etappe des Sozialabbaus und der Entstaatlichung.  
 
Verstärkt wird diese Politik durch die grundgesetzlich verankerte Schulden-
bremse. Die Bundesländer müssen ihre Neuverschuldung bis 2020, der Bund 
bereits bis 2016 abgebaut haben.  
 
Diese Politik ist nicht alternativlos. Die hohe Staatsverschuldung ist nicht das 
Ergebnis explodierender Sozialausgaben. Im Gegenteil: In den letzten zehn 
Jahren waren die preisbereinigten Staatsausgaben sogar rückläufig.  
 
Vor der großen Krise war die Staatsquote – Anteil der Ausgaben von Staat und 
Sozialversicherungen am Sozialprodukt – auf einem historischen Tiefststand. 
Die Staatsschulden stiegen vielmehr aufgrund umfangreicher Steuergeschen-
ke. Die Bundesrepublik Deutschland hat heute eine im europäischen Vergleich 
sehr niedrige Steuerquote. Diese gesamtwirtschaftlich niedrige Steuerquote 
verdeckt jedoch, dass durchschnittlich verdienende Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer immer noch eine von ihnen empfundene hohe Steuer- und Ab-
gabenbelastung zu tragen haben. Der Großteil der steuerlichen Entlastung kam 
Spitzenverdienern, Vermögenden und Unternehmen zugute. Infolge der krisen-
bedingten Steuerausfälle sowie der Steuersenkungen und Mehrausgaben im 
Rahmen schuldenfinanzierter Konjunktur- und Bankenrettungspakete wuchs 
der Schuldenberg auf einen neuen Höchststand.  
 
Der notwendige Ausbau des Sozialstaates erfordert einen politischen Kurs-
wechsel.  
 
Öffentlich ist wesentlich! Gute und qualitativ hochwertige Dienstleistungen 
sichern Lebensqualität und ermöglichen Chancengleichheit, Bildung, Mobilität, 
kulturelle und persönliche Entwicklung. Deswegen muss die gesellschaftliche 
Steuerungsfunktion öffentlicher Investitionen und öffentlichen Eigentums zu-
künftig ausgebaut werden.  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 

Konkret fordert ver.di: 
 

 Die öffentlichen Investitionen und Ausgaben für Kitas, Ganztagsschu-
len, Hochschulen, Krankenhäuser und Altenpflege, Kultur und Freizeit 
sowie ökologischen Umbau müssen um jährlich 50 Milliarden Euro 
aufgestockt werden.  

 

 Die weitere Privatisierung öffentlichen Eigentums muss gestoppt wer-
den. Gleiches gilt für die Beteiligung privater Unternehmen an der 
Herstellung öffentlicher Güter und öffentlicher Dienstleistungen (Public 
Private Partnership). Die jüngsten Erfahrungen zeigen, dass diese Po-
litik in der Regel zulasten der Bürgerinnen und Bürger geht. Die Ge-
winne werden privatisiert, die Verluste trägt das Gemeinwesen. Zu-
dem ist oft Tarifflucht ein Ziel von Privatisierungen.  

 

 Der öffentliche Sektor muss wieder eine Vorbildfunktion bei den Ar-
beitsbedingungen übernehmen. Gute Arbeit ist die Voraussetzung für 
hochwertige Dienstleistungen.  

 

 Der Ausbau des Sozialstaates kann auch in Zeiten hoher Staatsschul-
den finanziert werden. Dafür muss die staatliche Einnahmebasis ge-
stärkt werden. Gewinn- und Vermögenseinkommen müssen hierfür 
steuerlich wieder stärker herangezogen werden. 

 

 Mit der Umsetzung des Konzeptes Steuergerechtigkeit von ver.di kön-
nen jährliche Mehreinnahmen in Höhe von 75 Milliarden Euro erzielt 
werden.  

 

 Die Sozialversicherungssysteme müssen zu einer Erwerbstätigen-
versicherung in der Rente und einer Bürgerversicherung für Gesund-
heit und Pflege ausgebaut werden.  

 

 Dieser Ausbau des Sozialstaates muss auf europäischer Ebene poli-
tisch flankiert werden. Die Konkurrenz der Nationalstaaten um mög-
lichst niedrige Sozialausgaben, Löhne und Steuern muss durchbro-
chen werden.  

 

 Ein sozialer Stabilitätspakt muss verhindern, dass ökonomischer und 
sozialer Fortschritt entkoppelt werden. Um Sozialdumping zu verhin-
dern, sollten die Sozialleistungen und ihre Höhe an die Entwicklung 
des Sozialprodukts gekoppelt werden.  

 

 Wir brauchen europäische Mindestlöhne und europäische Mindest-
standards bei den Arbeitsbedingungen. Es bedarf einer europäischen 
Mindestlohnpolitik, die sich am Standard von 50 bis 60 Prozent des 
nationalen Durchschnittslohns orientiert.  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 

 Eine stärkere Koordinierung der Lohnpolitik muss insbesondere ver-
hindern, dass die Lohnentwicklung in einzelnen Ländern hinter dem 
Spielraum aus Produktivitätszuwachs und Zielinflationsrate zurück-
bleibt, wie das in der Vergangenheit insbesondere in Deutschland der 
Fall gewesen ist. Dabei müssen die Tarifautonomie und das Streik-
recht gewahrt bleiben.  

 

 Der Steuerwettbewerb muss durch eine Harmonisierung von Steuer-
grundlagen und Mindeststeuersätze für einzelne Steuerarten sowie 
vollen Informationsaustausch zwischen den Steuerbehörden der Staa-
ten begrenzt werden. Steuer- und Regulierungsoasen innerhalb und 
außerhalb der EU müssen beseitigt werden.  

 
In die EU-Verträge muss eine soziale Fortschrittsklausel aufgenommen wer-
den, die den Vorrang der sozialen Grundrechte vor den Freiheiten des Bin-
nenmarktes verankert Damit würde das Sozialstaatsgebot auch auf europäi-
scher Ebene verankert  
 

Angenommen  
 
 
A 002 Bundesfachgruppenkonferenz Sozial-, Kinder- und Jugendhilfe  
 
"Gerecht geht anders"  

 
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, eine umfassende sozialpolitische De-
batte innerhalb von ver.di, aber auch öffentlich unter Einbeziehung von Sozial-
verbänden, Kirchen, politischen Parteien und sonstigen Institutionen auf allen 
Ebenen anzustoßen. Die Inhalte dieser Debatte müssen durch den Bundesvor-
stand aufgearbeitet, organisiert und kommuniziert werden.  
 
ver.di unterstützt und initiiert Veranstaltungen vor Ort. In den Trägerversamm-
lungen der künftigen gemeinsamen Einrichtungen (Jobcenter) sollen die Per-
sonalräte vertreten sein. Für diese Forderung sind die derzeit amtierenden 
kommunalen Personalräte, die Personalräte der Arbeitsagentur sowie die 
ver.di-Kandidatinnen/-Kandidaten für die Jobcenter für Möglichkeiten zu sensi-
bilisieren. Bei der Durchsetzung sind sie von ver.di zu unterstützen  
 
Deshalb fordert der Bundeskongress:  
 

 Ein gemeinsames Vorgehen mit Sozialverbänden, Kirchen, politischen 
Parteien und sonstigen Institutionen.  

 

 Die Fortführung der Kampagne „Gerecht geht anders“ und die damit 
verbundene Ausweitung auf einen konkreten sozialpolitischen Forde-
rungskatalog, der an die Bundesregierung gerichtet wird („Gerecht 
geht anders, Frau von der Leyen und Frau Merkel!“). 
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 

 Ein einheitliches Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit in Fortentwick-
lung der Kampagne „Gerecht geht anders“ ist zu erarbeiten.  

 

Angenommen  
 

 
A 004 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  

 
Gerecht geht anders - Für eine sozial-gerechte Politik  

 
ver.di setzt sich in den nächsten Jahren aktiv für eine sozial-gerechte Politik 
ein. Von den verantwortlichen Akteuren in der Arbeitswelt und der Politik wer-
den Konzepte eingefordert, damit die Krise nicht mehr zu Lasten der Menschen 
geht, sondern in der Krise wieder neue Perspektiven für die Menschen ge-
schaffen werden. Es muss Schluss sein mit der weiteren Vernichtung von Ar-
beits- und Ausbildungsplätzen, mit Steuersenkungen für die Reichen, Privati-
sierungen der Daseinsvorsorge und -fürsorge, der Entstaatlichung und dem 
Rückzug des Staates aus der Wirtschaft.  
 
Wir brauchen Investitionen für eine Strukturpolitik in den Regionen, in Städten 
und Gemeinden. Wir brauchen Investitionen für Menschen: in die Bildung, die 
Aus- und Weiterbildung. Wir brauchen Chancengleichheit und kostenfreien 
Zugang zum Bildungswesen. Die Menschen brauchen Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze und gute Lebensbedingungen in einer sozial-gerechten Gesell-
schaft. Gemeinwohl vor Profit - das muss die Leitlinie der Politik sein.  
 
Dazu bedarf es politischer Initiativen bis hin zu Bundesratsinitiativen. Dazu 
müssen Arbeitgeber und Vermögende in ihrer gesellschaftspolitischen Verant-
wortung gefordert und in die Pflicht genommen werden.  
 
Dazu bedarf es politischer Bildung, Öffentlichkeitsarbeit und Bündnispartner, 
die gemeinsam mit uns die Forderungen mehrheitsfähig machen.  
 
Unser Ziel - Recht auf Arbeit für alle 

 
Arbeits- und Ausbildungsplätze sind zu sichern und auszuweiten. Junge Men-
schen müssen im Anschluss an ihre Ausbildung in unbefristete Arbeit über-
nommen werden. Dies muss weiterhin Ziel der Tarifpolitik in den nächsten 
Jahren sein. ver.di setzt sich für einen bundesweiten internen Diskussionspro-
zess ein, der die Arbeitszeitdebatte wieder ins Bewusstsein rückt und die For-
derung nach Arbeitszeitverkürzung mehrheitsfähig macht. Gerade in der Krise 
vor dem drohenden Verlust weiterer Arbeitsplätze und aktuell bei den steigen-
den Zahlen im Niedriglohnsektor und der Leiharbeit wird deutlich, dass die 
gerechte Verteilung der Arbeit beispielsweise durch Arbeitszeitverkürzung 
wieder auf der Tagesordnung stehen muss, wenn das Ziel der Vollbeschäfti-
gung auch nur annähernd weiter angestrebt wird.  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Ausbildungsplätze müssen Pflichtprogramm eines jeden Unternehmens sein. 
Wer nicht ausbildet, muss an einer Umlagefinanzierung beteiligt werden.  
 
Da sich Integrationschancen im Arbeitsmarkt durch die Krise deutlich ver-
schlechtert haben, fordert ver.di zudem Arbeitslose kontinuierlich zu qualifizie-
ren, ihnen falls erforderlich einen Schulabschluss der Sekundarstufe I und eine 
vollwertige berufliche Bildung zu ermöglichen. Der Sektor öffentlich geförderter 
Beschäftigung muss im Konsens mit den Gewerkschaften als zusätzlicher 
Beschäftigungsbereich ausgebaut werden. Ein-Euro-Jobs gehören abgeschafft.  
 
Unser Ziel - Einkommen zum Auskommen  

 
Eine Tarifpolitik mit dem Ziel auch Verteilungsspielräume zu nutzen ist erforder-
lich, um das seit Jahren sinkende Lohnniveau (im Vergleich zur Produktivität 
und zur Inflation) insbesondere auch im europäischen Vergleich wieder anzu-
heben. Der Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit muss auch in der Leih-
arbeit vom ersten Tag an gelten. Arbeitsverhältnisse müssen grundsätzlich 
sozialversicherungspflichtig werden. Die Benachteiligung von Frauen in der 
Entlohnung muss Gegenstand aller Eingruppierungsverhandlungen sein. So 
kann neben der dringend erforderlichen Steigerung der Löhne und Gehälter, 
die Binnennachfrage und vor allem die finanzielle Basis der Sozialversicherung 
gestärkt und ein Beitrag gegen steigende Altersarmut geleistet werden. 
 
ver.di wird weiterhin Beispiele aus dem Niedriglohnsektor und hier insbesonde-
re tarif- und sittenwidrig agierende Unternehmen wie zum Beispiel KiK und 3. 
real skandalisieren. Wir treten für die gesetzliche Rückführung der Leiharbeit 
auf den ursprünglichen Zweck zur Abwicklung von Auftragsspitzen ein und 
setzen uns auch dafür ein, insbesondere die in Konzernen praktizierte, miss-
bräuchliche Anwendung von Leiharbeit, die dem Lohndumping dient, zu been-
den.  
 
Die Bevölkerung vertritt mehrheitlich die Auffassung, dass ein allgemeiner 
gesetzlicher Mindestlohn für alle Branchen erforderlich ist. ver.di tritt für die 
Einführung des gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro der schnell auf  
9,50 Euro ansteigen muss ein. Die Bundesrepublik Deutschland darf hier nicht 
länger zu den Schlusslichtern in Europa zählen.  
 
Unser Ziel - eine nachhaltige und damit sozial-ökologische Politik  

 
Es gibt nur eine Welt. Chancengleichheit, soziale Gerechtigkeit und Nachhal-
tigkeit müssen die Prämissen sein, unsere Zukunft zu gestalten.  
 
Der Klimawandel macht deutlich, dass hier zwingend verbindliche Maßnahmen 
erforderlich sind. Der CO² Verbrauch muss massiv reduziert werden. Die natür-
lichen Ressourcen müssen geschont und der Umwelt- und Naturschutz darf 
nicht hinter wirtschaftlichen Interessen zurücktreten. Wasser ist keine Ware, 
deshalb lehnt ver.di jegliche Privatisierung der Wasserwirtschaft ab.  



 
 

 11  

 

A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 

Nur eine Politik, die sozial - ökologische Investitionen und Innovationen fördert 
und unterstützt, kann dauerhaft und nachhaltig für einen Ausgleich von indust-
riellen und umweltpolitischen Interessen sorgen. Ökologische Industriepolitik ist 
sinnvoll und notwendig, um dem Klimawandel zu begegnen und auf Dauer in 
diesem Sektor sichere Arbeit zu schaffen. Sie muss verbunden werden mit 
einer Investitionspolitik in öffentliche und private, soziale und ökologische 
Dienstleistungen. Wachstumsbranchen wie zum Beispiel das Gesundheitswe-
sen müssen hier besondere Berücksichtigung finden. Hier liegen die Zukunfts-
potentiale für gute Arbeit und gute Lebensbedingungen. Durch qualitativ hoch-
wertige Dienstleistungstätigkeit kann die Lebensqualität der Menschen in einer 
älter werdenden Gesellschaft erhöht, gesellschaftliche Probleme gelöst, die 
Funktionsweise des öffentlichen Sektors verbessert und vor allem hochwertige 
Arbeit geschaffen werden. So stellt zum Beispiel der kommunale Nahverkehr 
die Teilhabe aller Altersgruppen am gesellschaftlichen Leben durch Mobilität 
vor die Profitinteressen einzelner Unternehmen. ver.di wird sich mit den Ent-
wicklungen der einzelnen Branchen und deren Zukunftsperspektiven auseinan-
dersetzen und vor dem Hintergrund einer sozial-ökologischen nachhaltigen 
Politik Forderungen formulieren.  
 
ver.di wird sich aktiv in die Diskussion für eine nachhaltige und sozial-
ökologische Politik einbringen und eigene Forderungen entwickeln. Wir unter-
stützen weiterhin Initiativen zur Durchsetzung von ökologischen und sozialen 
Standards aus gewerkschaftlicher Sicht, wie zum Beispiel CorA -Netzwerk für 
Unternehmensverantwortung; CCC - Kampagne für saubere Kleidung; Trans-
fair und Aktionen zur nachhaltigen ökologischen Auftragsvergabe und Beschaf-
fung.  
 
Unser Ziel - Erhalt des demokratisch verfassten Sozialstaat  

 
Die Verfassung beruht auf den Säulen der parlamentarischen Demokratie, dem 
Sozialstaatsgebot und einer demokratischen Wirtschafts- und Gesellschafts-
ordnung. Nach Jahrzehnten des Neoliberalismus, einer Politik der Entstaatli-
chung, des Rückbaus des Sozialstaates und des Abbaus der Mitbestimmung 
im öffentlichen Dienst müssen Sozialstaat und Demokratie wieder gestärkt 
werden.  
 
Damit die gewählten Volksvertretungen wieder mehr Verantwortung in und 
Einfluss auf die öffentlichen Angelegenheiten, auf Wirtschaft, Bildung, die öf-
fentliche Daseinsvorsorge und -fürsorge gewinnen, muss die Privatisierung 
öffentlichen Eigentums und öffentlicher Dienstleistungen beendet, bzw. privati-
sierte Bereiche in die öffentliche Hand zurück überführt werden. Politik braucht 
Gestaltungsspielräume. Dazu fordert ver.di die bessere Finanzausstattung der 
öffentlichen Haushalte insbesondere der notleidenden Kommunen. Wir erwar-
ten von der Bundesregierung den Erhalt und den Ausbau der Gewerbesteuer 
zu einer „echten“ Gemeindewirtschaftssteuer, die Wiedereinführung einer Ver-
mögenssteuer, eine angemessene Erbschaftssteuer und die gezielte Steuer-
fahndung, bzw. einen „richtigen“ Steuervollzug zu praktizieren. 
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 
 

Demokratie bedeutet auch wirksame Mitbestimmung in privaten Unternehmen 
genauso wie im öffentlichen Dienst. Im öffentlichen Dienst ist die Mitbestim-
mung durch fortschrittliche Landespersonalvertretungsgesetze und die paritäti-
sche Mitbestimmung in allen öffentlichen Unternehmen sicherzustellen.  
 

Demokratie bedeutet aber auch die Bürgerinnen und Bürger in den Kommunen, 
Regionen und im Land aktiv in die Gestaltung einzubeziehen. Hier geht es 
insbesondere um die Gestaltung von lebenswerten Städten unter Berücksichti-
gung der Bedürfnisse der verschiedenen Bevölkerungsgruppen als auch deren 
Entwicklung wie zum Beispiel die Demographie. Nur so kann die Politikver-
drossenheit überwunden werden.  
 

In den Kommunen, Landkreisen, Bezirksregierungen und den Ländern müssen 
Gewerkschaften, Umweltschutz- und Verbraucherverbände sowie die Wirt-
schaft in Räten, bzw. Landesräten an der Planung und Entwicklung der Politik 
mit klaren Rechten beteiligt werden. Das Instrument des Bürgers und Volksbe-
gehrens ist als wirksames demokratisches Instrument weiter auszubauen. 
ver.di wird sich auch zukünftig bei Bürgerinitiativen, Bürger und Volksbegehren, 
die unserer Zielsetzung entsprechen beteiligen.  
 

Der Welt bestes Sozialsystem wird stückweise zerschlagen:  
 

Die Gesundheitsreform mit der weiteren Belastung der Versicherten und Ent-
lastung der Arbeitgeber ist ein weiterer Schritt weg von der paritätisch finanzier-
ten Krankenversicherung. Die Rente mit 67 ist in der Realität ein Rentenkür-
zungsprogramm und verbunden mit einer verheerenden Auswirkung auf die 
Altersarmut. Eine Arbeitsmarktpolitik, die durch den Niedriglohnsektor die wei-
tere Aushöhlung der Sozialversicherungspflicht akzeptiert, ist völlig unzurei-
chend auf die Stärkung der finanziellen Basis der Sozialversicherungen ausge-
richtet. Deshalb initiiert ver.di auch weiterhin bundesweite Aktionen und Bünd-
nisse zu einer sozial-gerechten Politik der Bundesregierung.  
 

Unser Ziel - Konsequenzen für den Finanzmarkt  
 

Nach dem Zusammenbruch des Finanzmarktes haben diejenigen, die die Krise 
verantwortet haben den Rettungsschirm des Staates in Anspruch genommen. 
Die politische Steuerung im Finanzdienstleistungssektor ist ein notwendiger 
Schritt, den es jetzt umzusetzen gilt. Für den Bereich der Finanzdienstleistun-
gen fordert ver.di die Stärkung der Aufsichtsbehörden, die Beschränkung der 
Finanzmarktprodukte (Schließung des Finanzmarktcasino), die Stärkung des 
öffentlichen-rechtlichen Sparkassensystems als unverzichtbare Säule im Fi-
nanzmarkt.  
 

ver.di setzt sich aktiv für die Finanztransaktionssteuer (Börsenumsatzsteuer) 
ein. Wir fordern die Landesregierungen und die Bundesregierung auf, die Spar-
kassenlandschaft auch gegen die Bestrebungen der Privatisierung im europäi-
schen Parlament zu verteidigen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 005 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  

 
Keine Privatisierung von Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge mit 
dem Ziel der Tarifflucht  
 

ver.di setzt sich gegen die Privatisierung von Aufgaben der öffentlichen Da-
seinsvorsorge mit dem Ziel der Tarifflucht ein und unterstützt die Beschäftigten 
und die betrieblichen Interessensvertretungen in ihrem Kampf gegen solche 
Maßnahmen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001  
 
 
A 008 Bezirksfachbereichskonferenz 3 München  
 
Keine Einsparungen auf der kommunalen Ebene  

 
Alle Vorstände in ver.di werden aufgefordert, dass alle notwendigen Schritte 
getan werden, der Forderung nach auskömmlich steuerfinanzierten und damit 
handlungsfähigen Kommunen Nachdruck zu verleihen. Für das Erreichen der 
Forderung setzen sich alle weiteren Vorstände intensiv dafür ein, dass ver.di-
interne Diskussionen sowie Debatten in den Betrieben hierzu gefördert werden, 
eine intensive Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird sowie fachbereichs- und mög-
lichst gewerkschaftsübergreifend betriebliche und öffentliche Aktionen bis hin 
zu Streiks vorbereitet werden.  
 

Angenommen  
 
 
A 009 Bezirksfachbereichskonferenz 6 Herford-Minden-Lippe  

 
Umverteilung von Unten nach Oben  

 
ver.di wird aktiv für eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen, des 
Gesundheits-, Pflege- und Bildungswesens eintreten. Dafür muss die Umvertei-
lung von Unten nach Oben gestoppt und Steuergerechtigkeit durchgesetzt 
werden.  
 
ver.di wird sich aktiv für eine breite Bewegung für einen sozialen Ausweg aus 
der Finanz- und Wirtschaftskrise einsetzen und dabei alle Möglichkeiten nut-
zen, Druck auszuüben.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 008  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 010 Bundesfachbereichskonferenz 8  

 
Erhalt der kulturellen Infrastruktur und Aufnahme in die Daseinsvorsorge  

 
ver.di wirkt darauf hin, dass der Erhalt der kulturellen Infrastruktur, bestehend 
aus kommunal sowie in freier Trägerschaft geführten Einrichtungen und Institu-
tionen, verpflichtend Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge wird.  
 

Angenommen  
 
 
A 011 Bundesfachgruppenkonferenz Musik  

 
Musikschulunterricht als kommunale Pflichtaufgabe  

 
ver.di setzt sich auf allen Ebenen dafür ein, den Musikschulunterricht und den 
Ausbau der Musikschulen in öffentlicher Trägerschaft als "Pflichtaufgabe" der 
Städte und Kommunen zu verankern.  
 
ver.di fordert die Politik des Bundes und die der Länder auf, dafür Sorge zu 
tragen, dass Städte und Kommunen dafür ausreichend finanziell ausgestattet 
sind.  
 
ver.di fordert den Stopp des Stellenabbaus an Musikschulen und ähnlichen 
Einrichtungen und spricht sich gegen jegliche Umwandlung in ungeschützte 
Arbeitsverhältnisse aus.  
 

Angenommen  
 
 
A 013 Landesbezirkskonferenz Saar  

 
ver.di fordert auch zukünftig bedarfsgerechte Finanzierung aller öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten  

 
ver.di fordert, auch künftig eine ausreichende Finanzierung aller öffentlich 
rechtlichen Rundfunkanstalten sicher zu stellen. Gleichzeitig unterstützt ver.di 
den Wechsel von der gerätebezogenen Rundfunkgebühr hin zur Haushaltsab-
gabe.  
 

Angenommen 
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 014 Bezirkskonferenz Hamm/Unna  

 
Kein Betreuungsgeld ab 2013  

 
ver.di spricht sich gegen die seitens der CDU/FDP-Bundesregierung beabsich-
tigte Einführung eines Betreuungsgeldes ab 2013 aus. Das angestrebte Be-
treuungsgeld setzt falsche Akzente. Durch die Betreuung in einer Kita werden 
die Entwicklung soziale Intelligenz und eine individuelle Förderung ermöglicht.  
 

Angenommen  
 
 
A 015 Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  

 
Landesarbeitsmarktprogramm  

 
Die Landesregierungen werden aufgefordert, die gesetzliche Festschreibung 
von kostenlosen Kita-Plätzen und kostenloser Verpflegung in Kitas und Schu-
len durchzusetzen.  
 

Angenommen  
 
 
A 016 Bundesfachbereichskonferenz 2  

 
Zukunft der Wasserwirtschaft  

 
Die Diskussion um die Modernisierung der Wasserwirtschaft hat ver.di in den 
letzten Jahren aktiv und sehr intensiv begleitet.  
 
Zur Wasserwirtschaft zählt für ver.di die Trinkwassergewinnung, Behandlung in 
den Wasserwerken und Verteilung über das Rohrnetz bis zum Endverbraucher, 
sowie die Sammlung und der Transport von Abwässern in Kanälen und Fahr-
zeugen zur Behandlung im Klärwerk und Einleitung in den Vorfluter. 
 
Die Bundesfachgruppe Wasserwirtschaft (BFG-W) hatte 2003 zum 1. ordentli-
chen Bundeskongress ein Zehn-Punkte-Papier zu den Privatisierungs- und 
Liberalisierungsbestrebungen in der Wasser-/Abwasserwirtschaft eingebracht, 
das dort beschlossen wurde. Dieses Papier war und ist ein gewerkschaftspoliti-
sches Meinungsbild. Dort können sich alle in Deutschland Beschäftigten der 
Branche unabhängig von der Rechtsform ihres Unternehmens im Hinblick auf 
ihre Interessen als Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer wiederfinden.  
 
Auch bezüglich der Branchenpolitik ist diese Positionierung von ver.di sehr 
weitsichtig erfolgt. So bedarf es für die Zukunft keiner wesentlichen Umorientie-
rung.  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Es gibt allerdings nationale, europäische und globale Entwicklungen, die aktu-
elle Antworten erfordern.  
 
In den letzten vier Jahren hat sich die Branche stark entwickelt. Dazu gehört 
die Herausbildung eines wachsenden Sektors öffentlich-privater Partnerschaf-
ten (ÖPP) ebenso wie das immer deutlichere Bekenntnis zur Beibehaltung 
öffentlich-rechtlicher Unternehmensformen in der Wasserwirtschaft. In wenigen 
Fällen kam es zu weiteren Privatisierungen. Bürgerbegehren, auch von ver.di 
unterstützt, konnten vielerorts Privatisierungen verhindern. Sehr positiv ist zum 
Beispiel das Bekenntnis der Stadt München zu seiner Kommunalwirtschaft als 
Aufgabe der Daseinsvorsorge. Diese Politik, war und wird von ver.di-München 
maßgeblich initiiert und unterstützt wird.  
 
Die Privatisierungslobbyisten wurden in den letzten Jahren nicht müde, immer 
wieder auf die unabdingbare Notwendigkeit einer flächendeckenden Privatisie-
rung für die Wasserwirtschaft hinzuweisen. Jedoch hat sich die EU bis zum 
heutigen Tage nicht für einen Zwang zur Privatisierung ausgesprochen. Viel-
mehr wird auf die Regelungszuständigkeit der Mitgliedsstaaten verwiesen. 
Allerdings ist auf die Initiative der Kommission hinzuweisen, die vor hat, Dienst-
leistungskonzessionen ausschreiben zu lassen. Für die Wasserwirtschaft lehnt 
ver.di diese Maßnahme ab, wissend, dass auch das EP sich dagegen ausge-
sprochen hat. 
 
Für ver.di sind sowohl die nationale als auch die europäische Ebene von ent-
scheidender Bedeutung für die Weiterentwicklung der Strukturen in der Bran-
che. Grundsätzlich lehnt ver.di die Monopolisierung und Oligopolisierung nach 
französischem Vorbild ab. Hier beherrschen vier Unternehmen mehr als 80 
Prozent des Wassermarktes.  
 
Nationale Wasserpolitik  

 
Es gibt mehr als 13.000 Unternehmen der Wasser-/Abwasserwirtschaft ver-
schiedenster Größenordnung in der Bundesrepublik Deutschland. Liberalisie-
rung ist als Wort aus der nationalen Diskussion gestrichen. Dafür gibt es seit 
dem Bundestagsbeschluss vom Februar 2002 die Modernisierungsdebatte. Im 
Ergebnis wurde vom Bundeskabinett im März 2006 der Modernisierungsbericht 
beschlossen. Modernisierung heißt dabei für die Politik:  
 
Die Wasserwirtschaft hat sich einem Wettbewerb zu stellen, der auf Effizienz-
erhöhung und Schaffung größerer Einheiten ausgerichtet ist.  
 
Die Effizienzerhöhung soll für die Verbraucher eine Stabilisierung der Gebüh-
ren erbringen. Die größeren Einheiten dagegen sollen mehr der Steigerung der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit dienen, die angeblich bei der kleinteiligen 
Struktur nicht gegeben ist.  
 
 



 
 

 17  

 

A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Die Antwort der Wasserwirtschaft darauf ist die Erstellung eines periodischen 
Branchenbildes, um die hohe Qualität zu dokumentieren. Sie führt ein freiwilli-
ges Benchmarking durch und schafft so einen Qualitäts- und Effizienzwettbe-
werb, insbesondere zwischen öffentlichen Unternehmen. Benchmarking soll 
flächendeckend durchgeführt werden. Es darf allerdings aus ver.di-Sicht nicht 
als Marktbereinigungsinstrument missbraucht werden.  
 
ver.di steht zu dieser Modernisierungspolitik der Branche, unterstützt das frei-
willige Benchmarking. ver.di erwartet dabei einen beteiligungsorientierten Pro-
zess mit der gleichberechtigten Einbeziehung der Arbeitnehmervertretungen in 
die Verbesserungsprozesse. Dies wird in der Konsequenz die Überlegenheit 
öffentlicher Strukturen nachweisen. 
 
ver.di steht weiterhin zur Abwasserwirtschaft als hoheitliche Aufgabe und ge-
gen die Steuerpflicht. In mehreren Gutachten ist inzwischen nachgewiesen 
worden, dass die Erhebung einer Mehrwertsteuer auf Abwasser zur erhebli-
chen Gebührenmehrbelastung der Verbraucherinnen und Verbraucher von bis 
zu 20 Prozent führen würde. Dies hätte erneute Personalkostendiskussionen 
zur Folge, wenn andere Effizienzen weitestgehend ausgeschöpft sind. Steuer-
politik, die Arbeitsplatzabbau befördert, lehnt ver.di ab.  
 
In den letzten Jahren gab es eine gering steigende Tendenz in der Branche, 
private Rechtsformen einzuführen. Daran hatten die öffentlich-privaten Partner-
schaften einen erheblich größeren Anteil als die der rein materiellen Privatisie-
rung. Diese Tendenz hat sich auch von 2007 bis heute erhalten. Nur ist der 
Zuwachs rein materieller Privatisierungen nur noch marginal gewachsen. Vom 
Grundsatz her lehnt ver.di weitere Privatisierungen in der Wasserwirtschaft ab. 
ver.di steht zur kommunalen Daseinsvorsorge, zur öffentlichen Aufgabenerfül-
lung und zum Regionalprinzip. Nur durch eine öffentlich geführte kommunale 
Wirtschaft kann der geschaffene Mehrwert ausschließlich der Infrastruktur der 
Kommunen zu gute kommen.  
 
Sollte durch Parlamentsentscheid ein kommunales Wasserwirtschaftsunter-
nehmen voll- oder teilprivatisiert werden, ist vertraglich ein kommunales Vor-
kaufsrecht für den Fall der Weiterveräußerung dieser privaten Anteile zu veran-
kern.  
 
Zudem ist eine Tariftreueerklärung zu vereinbaren, an die auch mögliche Sub-
unternehmen gebunden werden müssen. Die hohen Standards der Arbeitssi-
cherheit sind vertraglich bindend zu vereinbaren.  
 
Für öffentlich-private Partnerschaften(PPP) fordert ver.di bei der vertraglichen 
Gestaltung und der Unternehmensführung Transparenz gegenüber den Ver-
braucherinnen und Verbrauchern und die demokratische Kontrolle dieser wich-
tigen öffentlichen Dienstleistung der kommunalen Daseinsvorsorge. Die Aufde-
ckung von geheimen Verabredungen in den PPP-Verträgen in den letzten Jah-
ren, stellt diese ver.di-Forderung deutlich in den Vordergrund.  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Die demokratische Kontrolle lässt sich am besten realisieren, wenn die operati-
ve Führung beim kommunalen Anteilseigner verankert wird. Eine transparente, 
kompetente öffentliche Kontrolle im Sinne der Verbraucherinnen und Verbrau-
cher fordert ver.di ebenso für rein kommunale Wasserwirtschaftsunternehmen 
wie für mehrheitlich private Leistungserbringer.  
 
Bei der Modernisierung der Wasserwirtschaft müssen Zweckverbände und 
andere interkommunale Kooperationen gestärkt und geschützt werden. Die 
Schaffung optimaler wirtschaftlicher Einheiten sollte vorrangig durch interkom-
munale Zusammenarbeit vorangetrieben werden. Möglich sind auch Fusionen, 
wenn das Regionalprinzip dabei nicht ausgehebelt wird.  
 
Die Wasserwirtschaft muss für eine Modernisierungsinitiative stehen, die im 
Sinne von Nachhaltigkeit, Qualität, Wirtschaftlichkeit, Kundenorientierung und 
Versorgungssicherheit hohe Standards setzt und nicht der Gewinnmaximierung 
dient.  
 
Diesen Standards stehen die Kartellbehörden diametral entgegen. Die ober-
flächliche, rein theoretische und nur auf die sogenannten notwendigen Kosten 
ausgerichtete Preisüberprüfung der Kartellwächter lehnt ver.di deswegen kom-
promisslos ab. Transparenz ist erforderlich, aber nicht als undifferenzierter 
Unternehmensvergleich, ohne Beachtung der jeweiligen Rahmenbedingungen.  
 
Die Wasserwirtschaft ist eine der wichtigsten kommunalen Dienstleistungen, in 
der das Erwirtschaften von Überschüssen vorrangig auf Substanzerhalt und 
Ausbau ausgerichtet sein sollte.  
 
Im Strom- und Gasbereich ist das Unbundling eine Forderung der Liberalisie-
rungspolitik. Bei der Umsetzung der Trennung zwischen Vertrieb und Netzen 
haben einige Stadtwerke ihre Wassernetze ebenfalls in die Netzgesellschaften 
mit ausgegliedert., Für die Wasserbranche ist die Forderung auf Unbundling im 
Stadtwerkverbund nicht vorgeschrieben.  
 
Die Ausgliederung der Netzbetriebe der Stadtwerke unter Einbeziehung des 
Wassernetzes ist eine große Gefahr. Beim nicht auszuschließenden eigen-
tumsrechtlichen Unbundling wären damit die für die dezentral ausgerichtete 
Wasserwirtschaft wichtigen Einheiten von Gewinnung, Verteilung und Endkun-
denversorgung zerstört. Die Überprüfung und Einhaltung der Netzqualität wäre 
nicht mehr in der Hand des Versorgers bzw. des Endkunden-Verteilers. Des-
halb tritt ver.di dafür ein, vorsorglich Wasserwirtschaft als eigenständiges Toch-
terunternehmen neben den liberalisierten Dienstleistungen Strom- und Gasver-
sorgung zu führen.  
 
ver.di fordert für die Wasserwirtschaft eine spartenbezogene Aufgabenerfüllung 
Sie setzt sich gerade bei kleineren Einheiten für die Widerspiegelung des Was-
serkreislaufs bei der Unternehmensstrukturierung ein. Wasser und Abwasser 
sollten als gemeinsamer Betrieb geführt werden. Gegen die Argumentation,  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
dass dieses nur bei steuerlicher Gleichbehandlung möglich sei, sprechen ver-
schiedene Praxisbeispiele.  
 
ver.di setzt sich für die Rekommunalisierung ein. Für die jetzigen und zukünfti-
gen Beschäftigten sowie für die Verbraucherinnen und Verbraucher dürfen 
dadurch keine Nachteile entstehen.  
 
Europäische Wasserpolitik  

 
Die Durchsetzung der Wasserrahmenrichtlinie für eine nachhaltige ökologische 
Gewässerbewirtschaftung wirkt sich positiv aus. Andere Diskussionen auf eu-
ropäischer Ebene wie die Dienstleistungsrichtlinie (DLRL) und die Debatte um 
öffentlich-private Partnerschaften sind eher geeignet, dem diametral entgegen 
zu wirken. Die inzwischen ermittelten Kosten für die Durchsetzung der WRRL 
dürfen die Prozesse des nachhaltigen Umbaus nicht bremsen.  
 
Es ist zu begrüßen, dass die Wassergewinnung und Verteilung und die Abwas-
serbeseitigung nicht dem freien Dienstleistungsverkehr (Art. 17 der DLRL) 
unterworfen werden sollen. ver.di sieht allerdings die Gefahr, dass eine sehr 
eng gefasste Definition des Kerngeschäfts Billiganbieter in den Markt „Wasser-
wirtschaft“ eindringen lassen wird. Zählerwesen, Instandhaltung und Kanalrei-
nigung sind hier stichwortartig nur einige der Bereiche, die ausgegliedert wer-
den könnten. Sie müssten dann nach europäischem Recht ausgeschrieben und 
an Billiganbieter vergeben werden. Kundennahe Dienstleistungen gehören zu 
den Unternehmensaufgaben, ebenso Dienstleistungen, die einer ständigen 
Qualitätskontrolle unterliegen. Die Einschaltung vieler „Zwischenhändler“ gera-
de in der Wasserwirtschaft, wird die Gebühren eher erhöhen als absenken. 
Wasserwirtschaft muss als Einheit des Wasserkreislaufs betrachtet werden, mit 
der Forderung, alles aus einer Hand zu liefern, dies insbesondere schon wegen 
der Nachhaltigkeits- und Qualitätsanforderungen.  
 
Die Beschäftigten in der deutschen Wasserwirtschaft sind hoch qualifiziert und 
fachlich kompetent. Sie aus bestimmten Teilbereichen zu verdrängen, hieße 
die Qualität der deutschen Wasserwirtschaft in der Konsequenz in Frage zu 
stellen. Wasserwirtschaft muss grundsätzlich aus dem Geltungsbereich der 
Dienstleistungsrichtlinie herausgenommen werden, so eine der Kernforderun-
gen von ver.di.  
 
Im Modernisierungsbericht hat die Bundesregierung zugesagt, gesetzliche 
Regelungen zu erlassen, die die Wasserwirtschaft vor Zwangsausschreibungen 
schützen und Inhouse-Vergaben auf verlässliche rechtliche Regelungen stellen 
soll. Davon wären insbesondere alle Unternehmen mit privater Minderheitsbe-
teiligung betroffen. Nach der Urteilsprechung des Europäischen Gerichtshofes 
können Kommunen an diese Unternehmen keine Dienstleistungen ohne Aus-
schreibungswettbewerb vergeben, auch dann nicht, wenn sie kommunal ge-
steuert werden. ver.di fordert von der Bundesregierung diese gesetzlichen 
Maßnahmen nicht nur zu versprechen, sondern sie umzusetzen.  
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Auch bezüglich der öffentlichen Partnerschaften, das heißt Formen der inter-
kommunalen Zusammenarbeit wie zum Beispiel Zweckverbände und Einkaufs-
genossenschaften und ähnlichen besteht gegenüber der europäischen Ebene 
dringender rechtlicher Klarstellungsbedarf. Wenn sich die bereits öffentlich 
durch EU-Parlamentarier geäußerten Vorstellungen durchsetzen, könnte es 
auch hier bei der Vergabe von Dienstleistungen zu Zwangsausschreibungen 
kommen. Auswirkungen könnten sich bis auf das Leitungs- und Wegerecht der 
Kommunen ergeben. ver.di wird sich dafür einsetzen, dass der Ausschrei-
bungszwang von Konzessionen nicht europäisch geregelt wird.  
 
Es macht keinen Sinn eine solche Regelung zu finden, um danach eine Aus-
nahmeregelung für die Wasserwirtschaft, so begleitende Erklärungen aus dem 
EU-Parlament, zu erkämpfen.  
 
Wenn Wasserversorgung und Abwasserwirtschaft kommunale Aufgaben blei-
ben, brauchen wir für diese Branche weder europäische noch nationale Regu-
lierungsbehörden. Auch deshalb fordert ver.di vom europäischen Gesetzgeber, 
die Akzeptanz und Regelungen zur Beibehaltung der kommunalen Aufgabener-
füllung in der Branche.  
 
Wasser ein Menschenrecht  

 
Seit Jahren setzt sich ver.di dafür ein, die komplette Wasserwirtschaft aus den 
GATS-Verhandlungen herauszunehmen. In die Diskussionsprozesse auf globa-
ler Ebene ist noch immer Stillstand, weil die Schwellen- und Entwicklungslän-
der ihr steigendes Selbstbewusstsein in die Verhandlungen eingebracht haben. 
Trotzdem sind die Forderungen der Europäischen Kommission an fast 100 
Ländern, ihren Wassermarkt zu öffnen, noch nicht zurückgezogen.  
 
ver.di fordert die Regierungen der EU-Mitgliedsstaaten, insbesondere die deut-
sche Bundesregierung auf, darauf hinzuwirken, dass die Wasserwirtschaft aus 
diesen Verhandlungen ausgenommen und das Verhandlungsmandat der Euro-
päischen Kommission neu formuliert wird.  
 
ver.di fordert, Wasserwirtschaft global als öffentliche Aufgabe mit demokrati-
scher Beteiligung der Verbraucherinnen und Verbraucher zu definieren. ver.di 
begrüßt die von der Bundesrepublik Deutschland und Spanien eingebrachte 
Resolution des Anspruchs auf trinkbares Wasser und ausreichende Sanitärver-
sorgung, die im UN-Menschenrechtsrat einstimmig angenommen wurde. Da-
nach können Staaten sich nicht aus der Verantwortung und der grundsätzlichen 
Ver- und Entsorgungspflicht frei kaufen.  
 
Die Verankerung als Grundrecht wäre ein weiterer konsequenter Schritt zur 
Durchsetzung der individuellen Rechte.  
 
ver.di fordert und befürwortet das Engagement privaten und öffentlichen Kapi-
tals um die Millenniumsziele von Johannesburg 2002 zu erfüllen und so Schritt  
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für Schritt allen Menschen den Zugang zu hygienisch einwandfreiem Trinkwas-
ser zu öffnen. Über 1,2 Milliarden Menschen sind immer noch ohne Zugang zu 
sauberem Trinkwasser. Es gibt ausreichend Einschätzungen, dass die Millen-
niumsziele für Afrika nicht erreicht werden könnten. Die Beteiligung soll sich als 
Hilfe zur Selbsthilfe verstehen, Knowhow vermitteln, auf die jeweilige Entwick-
lungsregion bezogene Lösungen erarbeiten und realisieren und somit die Men-
schen dieser Regionen in der Konsequenz befähigen, ihre Wasserversorgung 
in eigene Hände zu nehmen.  
 
ver.di fordert dazu auf, die Renditeerwartungen wesentlich zurückzuschrauben, 
denn wer an der Wasserwirtschaft der Schwellen- und Entwicklungsländer 
verdienen will, wird die Verschärfung der Armut mit zu verantworten haben. 
Vorrang aller Initiativen muss die Versorgung der Armen mit Trinkwasser und 
sanitärer Grundausstattung haben.  
 
ver.di fordert eine gerechtere Verteilung der Ressourcen unserer Welt. Die 
Durchsetzung des Menschenrechts auf Wasser ist ein Weg dahin und wird 
weitere positive Entwicklungsprozesse in Gang setzen.  
 

Angenommen  
 
 
I 001 Volker Krause und Kolleginnen und Kollegen  

 
Der Nord-Ostsee-Kanal muss sofort saniert werden  

 
ver.di fordert vom Bundesverkehrsminister eine sofortige Investitionsentschei-
dung für den Bau einer 5. Schleusenkammer in Brunsbüttel sowie ein 
durchfinanziertes Sanierungskonzept für den Nord-Ostsee-Kanal.  
 

Angenommen  
 
 
A 017 Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  

 
Stellenabbau stoppen, Ausbildung und Übernahme fördern  

 
ver.di setzt sich dafür ein, 
 

 den Stellenbestand bei Land und Kommunen nach den zu erfüllenden 
Aufgaben auszurichten. Dabei sind Menge und Qualität der Aufga-
benerfüllung zu definieren;  
 

 dass sowohl im Tarif- wie im Beamtenrecht Demografieregelungen, 
die eine ausreichende Ausbildung und Übernahme, einen effektiven 
Gesundheitsschutz, den Wissenstransfer sowie altersgerechtes Arbeit  
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und ein sozialverträgliches vorzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbs-
leben sicherzustellen bzw. zu gewährleisten sind.  
 

Unter Hinweis auf die Schuldenbremse, das Auslaufen des Solidarpaktes und 
anderer Finanzierungen bauen die neuen Bundesländer massiv Personal ab. 
Zum Teil wird wie in Sachsen-Anhalts Landesverwaltung in den Jahren 2010 
und 2011 niemand ausgebildet oder übernommen. ver.di fordert eine ausrei-
chende Ausbildung und die Übernahme aller Auszubildenden und Anwärter. 
Der öffentliche Dienst wird in den nächsten Jahren die Auswirkungen des 
Facharbeitermangels bei der Gewinnung und Haltung von qualifiziertem Perso-
nal spüren. Deshalb ist jetzt „antizyklisch“ die Ausbildung und Übernahme von 
Auszubildenden und Anwärtern im bisherigen Umfang weiter zu betreiben.  
 

Die Stellenabbauziele der Landesregierungen haben sich vollständig von den 
zu erfüllenden Aufgaben gelöst und dienen nur noch Haushaltskonsolidie-
rungszielen. Dies führt zu einer Überalterung der Belegschaften und zu einer 
zunehmenden Arbeitsbelastung für die verbleibenden Beschäftigten, die ange-
sichts der steigenden Renten- bzw. Pensionsaltersgrenzen auch noch länger 
arbeiten sollen.  
 

Wir brauchen sowohl im Tarif- wie im Beamtenrecht Demografieregelungen, die 
eine ausreichende Ausbildung und Übernahme, einen effektiven Gesundheits-
schutz, den Wissenstransfer sowie altersgerechtes Arbeit und ein sozialverträg-
liches vorzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben sicherstellen bzw. ge-
währleisten.  
 

Angenommen 
 
 

A 018 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg  

 
Abschaffung der Stellenobergrenzen  

 
ver.di setzt sich dafür ein, alle Regelungen zu Stellenobergrenzen (siehe zum 
Beispiel § 26 BBesG i.d.V. von 2006) abzuschaffen.  
 

Angenommen  
 
 
A 019 Bezirkskonferenz Kiel-Plön  

 
Personelle Ausstattung der staatlichen Arbeitsschutzbehörden in der 
Bundesrepublik Deutschland  

 
Das Arbeitsschutzgesetz sollte wie das SGB VII eine Bestimmung erhalten, die 
die Länder verpflichtet, Aufsichtspersonen in der für eine wirksame Überwa-
chung und Beratung erforderlichen Zahl zu beschäftigen.  
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Als Aufsichtsperson darf nur beschäftigt werden, wer seine Befähigung für 
diese Tätigkeit durch eine Prüfung nachgewiesen hat.  
 

Angenommen  
 
 
A 020 Bezirkskonferenz Emscher-Lippe Nord  

 
Keine Privatisierung in der Bundesverkehrsverwaltung  

 
ver.di wird sich vehement und mit aller Konsequenz für die Aufrechterhaltung 
der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung als öffentlicher Dienstleister einsetzen. 
Eine Privatisierung der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung muss verhindert 
werden. 
 
Dies sehen wir als fachbereichsübergreifende Aufgabe der gesamten Organi-
sation ver.di an.  
 

Angenommen  
 
 
A 021 Bundesfachbereichskonferenz 7  

 
„Öffentlich ist wesentlich – für eine demokratische und soziale Gesell-
schaft sowie gute Arbeit“  

 
Die Bundesfachbereichsvorstände und der Bundesvorstand werden aufgefor-
dert, den Arbeitsschwerpunkt Öffentlich ist wesentlich - für eine demokratische 
und soziale Gesellschaft sowie gute Arbeit fortzuführen.  
 
Für einen aktiven Sozialstaat - die politische Dimension von „Öffentlich 
ist wesentlich“  

 
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein „demokratischer und sozialer Bundes-
staat“ (Artikel 20 des Grundgesetzes). Die öffentliche Daseinsvorsorge ist ein 
verfassungsrechtliches Gebot des Sozialstaates, die wirtschaftliche Betätigung 
der Gemeinden ist durch die Verfassungsgarantie der kommunalen Selbstver-
waltung aus Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz geschützt.  
 
In unserer Grundsatzerklärung heißt es dazu (S. 12f):  
„Alle Menschen haben ein Recht auf ein Leben in Würde. Dafür muss der akti-
ve Sozialstaat sorgen. ... Grundlage sozialer Sicherheit ist die gegenseitige 
Solidarität in der sozialen Sicherung. Staatliche Leistungen müssen allen Men-
schen zur Verfügung stehen. Dem dient die öffentliche Daseinsvorsorge, die 
gestärkt und ausgebaut werden muss.“  
 



 
 

 24  

 

A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Das Jahrzehnt der Entstaatlichung – Schwächung der öffentlichen Da-
seinsvorsorge  

 
Die radikale neoliberale Ideologie des „Privat vor Staat“ hat in den letzten 25 
Jahren zu einer Entsolidarisierung und „Verbetriebswirtschaftlichung“ im Den-
ken und Handeln geführt. Die Bedürfnisse der Menschen in diesem Land und 
der im Grundgesetz garantierte Anspruch auf „gleichwertige Lebensverhältnis-
se“ (Artikel 72 Absatz 2) und Verteilungsgerechtigkeit wurde immer weiter zu-
rückgedrängt. Zug um Zug hat sich die Wahrnehmung und damit Positionierung 
in der Gesellschaft und auch in Teilen unserer Organisation verändert. Kein 
Teil unserer Gesellschaft konnte sich der neoliberalen Demagogie entziehen.  
 
Eine Steuerpolitik, die ausschließlich und bewusst Unternehmen, Vermögende 
und Erben entlastet und dazu noch Steuergeschenke für wenige macht - 
schwächt die öffentlichen Finanzen und damit das staatliches Handeln. Die 
prekäre Finanzsituation der öffentlichen Hand ist die Folge dieser neoliberal 
ausgerichteten Steuerpolitik und trocknet den öffentlichen Dienst finanziell aus.  
 
Mit weitreichenden Privatisierungen öffentlicher Einrichtungen bzw. Dienstleis-
tungen wurden die Handlungsmöglichkeiten der öffentlichen Daseinsvorsorge 
eingeschränkt und die Arbeitsbedingungen der betroffenen Beschäftigten mas-
siv verschlechtert. Steuerungsmöglichkeiten im gesellschaftlichen Interesse 
und demokratische Kontrolle gingen verloren. Immer deutlicher zeigt sich, dass 
diese Politik die gesellschaftliche Spaltung vertieft. Daher erkennen viele Men-
schen (wieder), wie wesentlich öffentliche Dienstleistungen für ein soziales und 
demokratisches Gemeinwesen sind. Daran knüpfen wir an, wenn wir sagen: 
„Öffentlich ist Wesentlich – für eine demokratische und soziale Gesellschaft 
und sowie gute Arbeit“.  
 
Herausforderungen und Perspektiven  

 
Was bedeutet das für die Arbeit der Fachbereiche Bund/Länder und Gemein-
den?  
 
Wir müssen uns neuen Herausforderungen stellen:  
 

 Die Finanzierung der öffentlichen Daseinsvorsorge ist prekär. Sie wird 
durch die Anforderungen der „Schuldenbremse“ und Belastungen aus 
Garantien für Landesbanken zusätzlich verschärft. Die Folgen be-
kommen die Bürgerinnen/Bürger in Form von Leistungseinschränkun-
gen oder Gebührenerhöhungen und die Kolleginnen/Kollegen durch 
Arbeitsverdichtung, Stellenabbau und Einkommenskürzungen zu spü-
ren.  
 

 Die Finanzsituation der Kommunen ist dramatisch, die anhaltende 
strukturelle Unterfinanzierung gefährdet die kommunale Selbstverwal-
tung. Neben einer Steuerreform ist eine Reform des kommunalen  
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Finanzausgleichs in den Ländern zur Verbesserung der Einnahmen 
dringend notwendig.  
 

 Die Föderalismusreform verstärkt den Wettbewerb der Länder unter-
einander. Eine stärkere Differenzierung der Lebensverhältnisse und 
der Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst nach Finanzkraft der 
Länder ist erkennbar. Dies hat Auswirkungen zum Beispiel auf die Be-
amtenbesoldung oder erhöht den Druck auf den Flächentarif im öffent-
lichen Dienst.  
 

 Veränderte Organisation und Privatisierungen im öffentlichen Sektor: 
Der Wettbewerb zwischen öffentlichen Einrichtungen/Unternehmen 
einerseits und die interkommunale bzw. länderübergreifende Zusam-
menarbeit andererseits stellen uns in ver.di vor neue gewerkschafts-
politische Herausforderungen.  
 

 Die Veränderungen bei der Aufgabenwahrnehmung zwischen Ländern 
und Kommunen erfordern eine solidarische Zusammenarbeit in ver.di 
zwischen den Fachbereichen auf allen Ebenen sowie den Fachgrup-
pen. 
 

 Eine weitere Herausforderung besteht darin, unser Verständnis des 
„aktiven Sozialstaats“ zu klären, um die Grundlage für eine Zusam-
menarbeit mit anderen gesellschaftlichen Akteuren und innerhalb von 
ver.di zu stärken. Mit unserer Initiative „Öffentlich ist wesentlich“ ent-
wickeln wir Perspektiven für Bürgerinnen/Bürger wie Beschäftigte. 
 

Gemeinsame Handlungsfelder  

 
Daraus ergeben sich folgende organisatorische Handlungsebenen….  

 

 Ein erster Schritt ist eine enge Zusammenarbeit der Fachbereiche, die 
im öffentlichen Dienst arbeiten. Das sind nicht nur im engen Sinn „ho-
heitliche“ Bereiche, sondern alle Felder, die zur Daseinsvorsorge bei-
tragen und in öffentlicher Verantwortung betrieben werden müssen.  

 

 Dabei geht es aber nicht nur darum, welche Aufgaben öffentlich wahr-
zunehmen sind, sondern auch um eine politische Gestaltung, Steue-
rung und Kontrolle. Eine mangelnde Vernetzung in ver.di – in diesen 
Feldern - würde auch dazu führen, dass wir als Gewerkschaft politi-
sche und gestalterische Einflussmöglichkeiten preisgeben. Nur einige 
ausgewählte Beispiele für eine notwendige Zusammenarbeit sollen 
dies deutlich machen:  

 

 Im Rahmen zum Beispiel eines Winterchaos auf den Straßen und 
Gleisen flammt die Diskussion um die örtliche Infrastruktur und die  
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Nahverkehrssituation kurzfristig wieder auf, um kurz darauf wieder zu 
erlöschen.  

 

 Oder zum Beispiel Energieversorgung: Umweltschonung und Scho-
nung der Rohstoffe, Entwicklung von Energiequellen, die nicht Atom, 
sondern zum Beispiel Solar- und Wasserkraft als erneuerbare Ener-
giequellen zur Grundlage haben.  

 

 Oder: Recycling und strenge Kontrolle des Staates, weniger Müll und 
dessen Wieder-Verwertung.  

 

 Interkommunale Zusammenarbeit bei größeren Themenfeldern, zum 
Beispiel eGovernment.  

 

 Kommunale Verantwortung oder auch staatliche Verantwortung für 
Bildung, soziale Felder wie Altenpflege, Versorgung mit Krankenhäu-
sern, bezahlbare Kultur. 

 

 Den Nahverkehr nach den Bedürfnissen der Bürgerinnen/Bürger aus-
richten …  

 

 Abgestimmte Bildungsarbeit nach innen und außen ist erforderlich.  
 
... und wesentliche zu bearbeitende Themenbereiche:  

 

 Bedeutung des Sozialstaates als Garant für Demokratie, öffentliches 
Leben und Daseinsfür- und -vorsorge für die Bürgerinnen und Bürger;  

 

 Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen für eine ökologische und 
soziale Nachhaltigkeit in allen Politikfeldern;  

 

 die gezielte Anwendung des Index „Gute Arbeit“ in den Dienststellen 
bei besonders belasteten Berufsgruppen sowie die Erarbeitung von 
Veröffentlichungen und Lösungsansätzen;  

 

 betriebliche, tarifliche und politische Aktivitäten zur Verbesserung der 
Personalausstattung und Personalentwicklung, der deutlichen Redu-
zierung von Befristungen, Leiharbeit und Teilzeit, der Erweiterung von 
Ausbildung und Übernahme zur Sicherung der zukünftigen Aufgaben-
wahrnehmung, dem gezielten Aufbau eines betrieblichen Gesund-
heitsmanagements, dem Abbau insbesondere psychischer Belastun-
gen sowie der Verbesserung der Einkommensbedingungen der Be-
schäftigten und Beamten;  

 

 Verbesserung der öffentlichen Finanzsituation;  
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 detaillierte Kritik an der Schuldenbremse in Bund, Ländern und Kom-
munen und Aktivitäten zur Abschaffung bzw. gegen deren Einführung;  

 

 Rücknahme der steuerpolitischen Beschlüsse zugunsten der Unter-
nehmen und Hilfe für die notleidenden Kommunen;  

 

 exemplarische Erstellung von Privatisierungsbilanzen bei Bund, Län-
dern und Kommunen; 

 

 Aktivitäten gegen Privatisierungen, PPP und den Verkauf öffentlichen 
Eigentums; Forderung zur Offenlegung von PPP- und Privatisierungs-
verträgen sowie den Verträgen und Finanzfolgen von Cross Border 
Leasing;  

 

 Initiativen zur Rekommunalisierung und Insourcing bei Bund, Länder 
und Kommunen;  

 

 Unterstützung von Volks- bzw. Bürgerbegehren gegen Privatisierun-
gen, PPP, den Verkauf öffentlichen Eigentums und zur Offenlegung 
von Privatisierungs-, Cross-Border- bzw. PPP-Verträgen;  

 

 Aktivitäten gegen die "Partnerschaften Deutschland AG", Information 
von Personalräten und Politik;  

 

 fachbereichsübergreifende Sammlung von Beispielen für den Abbau 
und die Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen (zum Beispiel Bib-
liotheken, Winterdienst, Grünpflege, Bäder etc.) und den Folgen für 
Bürgerinnen/Bürger und Beschäftigte;  

 

 Skandalisierung dieser Folgen als exemplarische Beispiele für den 
Raubbau am öD (zum Beispiel Gammelfleischskandal, Veröffentli-
chung von Einwohnermeldedaten etc.).  

 
Auf dem ver.di-Gründungskongress haben die Vorsitzenden der Quellgewerk-
schaften am 19. März 2001 die Gründungsurkunde unterzeichnet.  
 
Darin wurde beschrieben, dass die Gewerkschaften vor neuen Herausforde-
rungen stehen und daher ihre Kräfte bündeln. Erfahrung und Kompetenz der 
fünf Gewerkschaften aus dem Dienstleistungsbereich und der dienstleistungs-
nahen Industrie, im Medien-, Kultur- und Bildungsbereich wurden vereint.  
 
Getreu dieser Vereinbarung wollen wir zehn Jahre nach Gründung von ver.di 
enger zusammenarbeiten wo immer dieses thematisch möglich und ratsam ist.
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Vor dem Hintergrund verschärfter politischer Randbedingungen kann das Ge-
bot der Stunde nur sein, die Fachbereichsegoismen zu überwinden und kon-
struktiv als Gesamtorganisation fachbereichsübergreifend zusammen zu arbei-
ten.  
 

Angenommen  
 
 
A 026 Bundesfachbereichskonferenz 7  

 
Schwerpunktsetzung mit dem Thema PPP (Public Private Partnership)  

 
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, das Thema PPP als eines der zentralen 
Themen auf der haupt- und ehrenamtlichen Ebene zu verankern.  
 
Da PPP als ein Baustein der Entstaatlichung immer größeren Raum in der 
Kommunal-, Landes- und Bundespolitik einnimmt, ist es eine gewerkschaftliche 
Aufgabe, zu entlarven und Abwehr- und Gegenstrategien zu entwickeln. Dies 
bedeutet auch, dass personelle und finanzielle Ressourcen zur Bearbeitung zur 
Verfügung gestellt werden.  
 
Hauptamtliche Kapazitäten  

 
ver.di stellt auf der hauptamtlichen Ebene personelle und finanzielle Kapazitä-
ten zur Verfügung, um auf der hauptamtlichen Seite eine erste „offizielle“ An-
laufstelle für das Thema PPP in den Landesbezirken sicherzustellen.  
 
Diese Anlaufstelle ist für die Koordinierung und Steuerung von Maßnahmen auf 
allen Ebenen sowie für die Bündelung der Inhalte und Kontakte zuständig. Ihr 
obliegt auch die Vernetzung zu diesem Thema zwischen den Fachbereichen 
von verdi.  
 
Finanzielle Kapazitäten  

 
Um die erforderlichen Gegenstrategien entwickeln zu können, ist es notwendig, 
vorhandenes Wissen zu bündeln und aufbereitet wieder zur Verfügung zu stel-
len. Zur Kenntlichmachung der PPP-Strategien der privaten Anbieter und der 
Politik und ihrer Vernetzungen (Lobbyismus), sowie der eigenen Gegenstrate-
gien ist die fortlaufende Schulung von Personalräten und Gewerkschaftssekre-
tärinnen/Gewerkschaftssekretären erforderlich und sicherzustellen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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A 027 Bezirksfachbereichskonferenz 3 Lübeck-Ostholstein  

 
Kampagnenantrag zur öffentlichen Daseinsvorsorge  

 
ver.di organisiert eine langfristige Kampagne unter Einbeziehung sämtlicher 
Fachbereiche auf allen Ebenen zur Bedeutung und zum Ausbau der öffentli-
chen Daseinsvorsorge im Interesse aller Menschen in unserem Gemeinwesen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
A 028 Bezirkskonferenz Bremen-Nordniedersachsen  

 
Sparbeschlüsse der Bundesregierung sind unsozial - Gerecht geht an-
ders! –  

 
Der Bundeskongress kritisiert die Sparbeschlüsse der Bundesregierung als 
sozial unausgewogen und ungerecht!  
 
Wir fordern alle ver.di-Gliederungen auf, sich gegen die Pläne der Regierung 
zu stellen und sich aktiv für Veränderungen einzusetzen:  
 

 Die Sparmaßnahmen dürfen nicht nur auf Kosten sozial benachteilig-
ter Personen wie Familien in Bedarfsgemeinschaften, Behinderte und 
Arbeitslose sowie ältere Menschen beschlossen werden. 

 

 Die Umwandlung von Pflicht- in Ermessungsleistungen mit festen Ein-
sparzielen in die Verantwortung auf die Träger der Arbeitslosenversi-
cherung und auf die Träger der Grundversicherung für Arbeitssuchen-
de zu verlagern heißt unter anderem Schlechterstellung der Wieder-
eingliederung von Frauen! Das darf daher nicht umgesetzt werden.  

 

 Beizubehalten sind mindestens:  
 

 die bisherige Regelung des Elterngeldes,  
 

 der befristete Zuschlag beim Arbeitslosengeld II,  
 

 der Rentenversicherungsbeitrag für Arbeitslosengeld-II-
Empfängerinnen/-Empfänger  

 
 der Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfängerinnen/-

empfänger.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 027  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 029 Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  

 
Zukunft gestalten – Solidarität leben  

 
ver.di setzt sich mit all ihren Gliederungen und somit allen Mitgliedern einsetzt 
für:  
 

 Rücknahme der Gesetzesänderungen in der Sozial-, Gesundheitspoli-
tik, die zur Verschlechterung der Lebenssituation der Menschen füh-
ren;  

 

 gesetzlichen Mindestlohn von mindestens 8,50 Euro;  
 

 sozial-ökologischen Umbau statt Festhalten an Atom und endlichen 
Energieträgern;  

 

 Investitionen in Bildung und Kultur;  
 

 Ganztagsschulen und kostenloses Schulessen;  
 

 Verbesserung beruflicher Chancen von Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen durch Schaffung von Ausbildungsplätzen mit anschlie-
ßender Übernahme in ein Normalarbeitsverhältnis;  

 

 Ausbau statt Abbau im sozialen Bereichen;  
 

 Regulierung von Banken und Finanzmarktsektor;  
 

 Beseitigung der Armut;  
 

 Bürgerversicherung statt Kopfpauschale.  
 
Nicht Sparen, sondern Investieren muss wieder Ziel der Politik werden. Zu-
kunftsinvestitionen in Bildung, Chancengleichheit, Umweltschutz, Energiewen-
de, Friedenspolitik sowie in gute Arbeit sind überfällig.  
 
ver.di muss weiter Kraft gewinnen, um politische und gesellschaftliche Verän-
derungen zu erreichen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 027  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 
 

A 030 Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen  
 

"Gerecht geht anders" - kraftvoller Auftakt - nachhaltige Bearbeitung!  
 

ver.di ist aufgefordert, die Finanzmisere der Kommunen auch nach der Kam-
pagne "Gerecht geht anders" und den Herbstaktionen in 2010 systematisch 
und flächendeckend in den Bezirken, den Landesbezirken und im Bund weiter 
zu bearbeiten. 
 

Ziel ist es, gemeinsam mit Beschäftigten, Bürgerinnen und Bürgern, den Ver-
antwortlichen in der Kommunalpolitik und weiteren Bündnispartnern öffentlich-
keitswirksam Druck zu machen.  
 

 Damit die Städte und Kommunen ihren Gestaltungsspielraum behalten 
oder wieder bekommen.  

 

 Damit das Leben in dem Kommunen für alle lebenswert und bleibt.  
 

 Damit öffentliche Infrastruktur allen Bürgerinnen und Bürgern zur Ver-
fügung steht, unabhängig von deren finanziellen Verhältnissen.  

 

 Damit die Kolleginnen und Kollegen weiter einen sicheren Arbeitsplatz 
in den Kommunen haben.  

 

 Damit die Daseinsvorsorge nicht eingeschränkt wird.  
 

Rettet unsere Museen, Bäder, Sportstätten, Bibliotheken, KITAs, Schulen und 
auch die Rathäuser!  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 027  
 
 

A 031 Bezirksvorstand Leipzig/Nordsachsen  
 

Förderung der Kampagnenfähigkeit der Vereinten Dienstleistungsge-
werkschaft zum Thema Kampf gegen die Privatisierung kommunalen 
Eigentums  
 

ver.di richtet auf Bundesebene einen mit hauptamtlichen Beschäftigten besetz-
ten Anlaufpunkt ein, der alle bundesweit laufenden Aktivitäten der ver.di-
Strukturen zum Kampf gegen die Privatisierung kommunalen Eigentums sam-
melt und diese für Nachnutzer zugänglich macht.  
 

Daneben kann an diesem Anlaufpunkt Wissen zur Organisation von lokalen 
Kampagnen und zur Nutzung der Möglichkeiten direkter Demokratie abgerufen 
werden. 
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 032 Landesbezirksfachbereichskonferenz 2 Bayern  

 
„Bundesweiter Tag der Daseinsvorsorge“  

 
ver.di wirkt darauf hin, dass nach dem Vorbild des Münchner Daseinsvorsorge-
tages, jährlich ein deutschlandweiter Tag der öffentlichen Dienstleistungen 
initiiert wird.  
 

Angenommen 
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 
 

A  Gute Arbeit/Dienstleistungspolitik 

A 033  Gute Arbeit – Gute Dienstleistungen  35 
Gewerkschaftsrat  
Angenommen  

 

A 034  Zukunftsfähige Dienstleistungspolitik  43 
Bundesfrauenkonferenz  
Angenommen  

 

A 036  Start einer ver.di Politik- und Bildungsoffensive  44 
"Nachhaltiges Wirtschaften - Nachhaltige  
Dienstleistungspolitik"  
Landesbezirksfachbereichsvorstand 5 Niedersachsen-Bremen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 038  Gründung eines gewerkschaftseigenen Institutes zur  45 
Erforschung und Dokumentation von Arbeitsbedingungen,  
Wandlungen der Arbeitswelt und damit Prognosepotenzialen  
Landesbezirksfachbereichskonferenz 8 Sachsen/Sachsen-Anhalt/  
Thüringen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 039  ver.di-Kooperationsvereinbarungen mit  45 
privatwirtschaftlichen Firmen - DGB-Index Gute Arbeit  
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 040  Fortführung des Projekts Gute Arbeit; differenzierte  45 
Auswertungen und Analysen für Fach- und Führungskräfte  
Bundeskonferenz MTI  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 041  Handel wieder zu einer Branche mit mehr guter Arbeit  46 
machen  
Landesbezirksfachbereichskonferenz 12 Berlin-Brandenburg  
Angenommen  

 

A 042  Haushaltsnahe Dienstleistungen in den Fokus von ver.di  47 
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  
Angenommen  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

A 043  Öffentliche Dienste in der digital vernetzten Gesellschaft:  47 
Gemeinwohlorientierung und gute Arbeit im Netz –  
E-Government sozial gestalten!  
Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Nord  
Angenommen  

 

A 044  Qualität des öffentlichen Dienstes erhalten  48 
Bezirkskonferenz Bremen-Nordniedersachsen  
Ziffer 1 und 3 Angenommen  
Ziffer 2 Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 045  Demografischer Wandel im öffentlichen Dienst;  49 
Alters- und alternsgerechte Gestaltung der Arbeitsplätze  
Bezirksfachbereichskonferenz 10 München  
Angenommen  

 

A 046  Thematisierung der Arbeitsverdichtung im öffentlichen  49 
Dienst auf allen ver.di-Ebenen und in den öD-Fachbereichen  
Bezirksfachbereichskonferenz 6 Hannover/Leine-Weser  
Angenommen  

 

A 047  Etablierung des Gütesiegels Call-Center durch die  50 
Aufsichtsräte  
Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Berlin-Brandenburg  
Angenommen  

 

A 048  Einführung des Gütesiegels Call Center als Aufgabe der  50 
Organisation  
Bundesfachbereichskonferenz 9  
Angenommen  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 033 Gewerkschaftsrat  

 
Gute Arbeit – Gute Dienstleistungen  

 
1. Die ver.di Initiative Gute Arbeit in Betrieben und Verwaltungen voran zu 

bringen, weiter zu entwickeln und zu verstärken.  
 
2. Eine Dienstleistungspolitik zu fördern und zu fordern, die die Voraussetzun-

gen und Rahmenbedingungen für bedarfsgerechte und hochwertige Dienst-
leistungsarbeit und damit für Gute Arbeit schafft  

 
Alle Menschen haben das Recht auf Gute Arbeit und gute Bildung. Gute Arbeit 
ist eine Arbeit, die Menschen ausfüllt, die sie fordert, die ihrer Tätigkeit einen 
Sinn gibt. Menschen brauchen Anerkennung, Wertschätzung und Respekt. Sie 
wollen ernst genommen, informiert und an Planungen und Entscheidungen 
beteiligt werden. Gute Arbeit fördert die Gesundheit und wahrt die Persönlich-
keitsrechte. Sie entspricht dem Leistungsvermögen, den Fähigkeiten und den 
Fertigkeiten der Beschäftigten. Gute Arbeit muss auf die Interessen von Frauen 
und Männern gleichermaßen ausgerichtet und planbar sein und umfassende 
Teilhabe ermöglichen.  
 
Jeder Mensch hat das Recht auf ein Einkommen durch Arbeit, das ein Leben in 
Würde ermöglicht.  
 
Jedes Beschäftigungsverhältnis und jede selbstständige Tätigkeit muss sozial 
gesichert und das unbefristete Arbeitsverhältnis die Regel sein.  
 
Das Engagement der ver.di für Gute Arbeit muss in den nächsten Jahren noch 
stärker im Mittelpunkt der gewerkschaftlichen Interessensvertretung in den 
Betrieben, Verwaltungen und Einrichtungen stehen. Die Beurteilung der Ar-
beitsbedingungen aus der Sicht der Beschäftigten, ihre Anforderungen an Gute 
Arbeit, ihre Kritik an schlechten Arbeitsbedingungen ist die Basis gewerkschaft-
licher Interessensvertretung in den Betrieben wie in den Branchen. Dafür müs-
sen alle geeigneten Instrumente einer Beteiligung der Beschäftigten eingesetzt 
und die vorhandenen Mitbestimmungsrechte offensiv genutzt werden. Bewähr-
te Instrumente zur Beteiligung wie die betrieblichen und repräsentativen In-
strumente (DGB-Index Gute Arbeit) zur Beurteilung der Qualität der Arbeitsbe-
dingungen aus Sicht der Beschäftigten sind einzusetzen, um den Interessen 
der Beschäftigten als Experten in eigener Sache Gewicht Geltung zu verschaf-
fen.  
 
Die Initiative Gute Arbeit ist unsere Alternative zu einer Politik, die den durch 
Arbeitslosigkeit, Krise und Unsicherheit betroffenen Menschen einreden will, 
dass jede Arbeit besser ist als keine Arbeit. Viele Beschäftigte akzeptieren aus 
Not schlechte und unsichere Arbeitsbedingungen und verzichten auf ihre An-
sprüche an Gute Arbeit. Dem wollen wir entgegenwirken in den Betrieben und  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Verwaltungen, in den Branchen, gegenüber den Arbeitgebern, in der Öffent-
lichkeit und gegenüber der Politik. ver.di will Gute Arbeit in den Dienstleis-
tungsbranchen und den von ver.di vertretenen Industriebereichen durchsetzen.  
 
Gute Arbeit ist aus Sicht der Beschäftigten auch: der Erhalt aller notwendigen 
Informationen, um die Arbeit erledigen zu können; die Arbeit zur eigenen Zu-
friedenheit ausführen zu können; die eigenen Fähigkeiten und Qualifikationen 
in der Arbeit weiter entwickeln zu können und die Unterstützung durch Vorge-
setzte, Kolleginnen und Kollegen in einer gute Betriebskultur zu erhalten.  
 
In der Realität der von ver.di vertretenen Dienstleistungs- und Industriebran-
chen müssen sich die Beschäftigten zunehmend mit Strategien von Arbeitge-
bern auseinandersetzen, die im weltweiten Konkurrenzkampf auf Lohnsenkun-
gen, Entsicherung von Arbeitsverhältnissen, auf Leiharbeit, Werkverträge und 
Befristungen setzen. Diese Realität missachtet das Verlangen nach sicherer 
Arbeit und gutem Entgelt, nach Abbau prekärer Beschäftigung und nach Ver-
teidigung qualitativ wertvoller Arbeitsplätze.  
 
Heute arbeiten mehr als zwei Drittel aller Beschäftigten in den Dienstleistungs-
bereichen und tragen zu mehr als 70 Prozent der wirtschaftlichen Wertschöp-
fung bei.  
 
Für ver.di steht besonders die gute Dienstleistungsarbeit im Zentrum der ge-
werkschaftlichen Interessensvertretung.  
 
Dienstleistungsarbeit heißt zumeist die direkte Arbeit und das konstruktive 
Zusammenwirken mit anderen Menschen, mit den Kunden. 
 
Die ver.di-spezifischen Auswertungen der Repräsentativerhebungen zum DGB-
Index Gute Arbeit zeigen:  
 
Die Arbeit der abhängig Beschäftigten in Deutschland ist zu einem großen Teil 
Arbeit mit Menschen. Bundesweit arbeiten 65 Prozent der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer nach eigenen Angaben immer oder oft direkt mit Menschen, 
das heißt Kunden, Patienten, Klienten, die Dienstleistungen in Anspruch neh-
men. 81 Prozent aller Beschäftigten sind dies in den von ver.di vertretenen 
Dienstleistungsbranchen. Auch von den 2,3 Millionen Soloselbstständigen ist 
ein überwiegender Teil in den Dienstleistungen tätig.  
 
37 Prozent der Vollzeitbeschäftigten in der Dienstleistungsarbeit mit Kunden 
haben jedoch ein Monatseinkommen von weniger als 2001 Euro zur Verfü-
gung. 22 Prozent bekommen bis 1500 Euro und sieben Prozent nur bis 800 
Euro brutto im Monat. Der Anteil der Frauen bei den prekär Beschäftigten ist 
besonders hoch: von 6,7 Millionen geringfügig Beschäftigten waren Ende 2009 
63 Prozent Frauen, 36 Prozent Männer. Geringfügige Beschäftigung findet vor 
allem in den Dienstleistungen statt.  
 



 
 

 37  

 

A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Aus Sicht der Beschäftigten stellt Dienstleistungsarbeit mit Kunden starke emo-
tionale Anforderungen, sie ist besonders arbeitsintensiv und hat einen großen 
gesellschaftlichen Nutzen. Sie messen dem Sinn ihrer Tätigkeit, den Möglich-
keiten, sich zu qualifizieren und persönlich weiter zu entwickeln einen hohen 
Wert zu.  
 
Oftmals mangelt es jedoch an Respekt und Anerkennung gerade für die, die 
hohen emotionalen Anforderungen in ihrer Arbeit genügen müssen. 73 Prozent 
fühlen sich von den Kunden, Patienten oder Klienten aber auch ihren Vorge-
setzen und Kolleginnen und Kollegen entwürdigend und herablassen behan-
delt. Besonders die mangelnde Anerkennung durch ihre Vorgesetzten belastet 
sie. Acht Prozent erhalten keine, 24 Prozent nur eine geringe Wertschätzung.  
 
Ein zunehmendes Problem für alle, die mit Menschen und für Menschen arbei-
ten, ist die zunehmende Intensität ihrer Arbeit. 40 Prozent arbeiten immer unter 
Zeitdruck, 34 Prozent oft. Viele von ihnen müssen Abstriche bei der Qualität 
ihrer Arbeitsleistung machen: 31 Prozent der im Sozialwesen, in Altenheimen, 
Pflege- und Sozialstationen, 30 Prozent der im Gesundheitswesen sowie  
21 Prozent der in Erziehung und Unterricht tätigen. Gerade diejenigen, die ihre 
Arbeit als besonders nützlich empfinden, leiden darunter.  
 
Der Druck trotz wachsender Arbeitshetze dennoch gute Leistungen zu erbrin-
gen, ist für die hohe psychische Belastung, für schwere psychische Erkrankun-
gen bei gerade in den Dienstleistungen Beschäftigten verantwortlich.  
 
Insgesamt bewerten 32 Prozent der Beschäftigten in den Dienstleistungen ihre 
Arbeit als schlecht, als anstrengend, unsicher, unterbezahlt und missachtet.  
55 Prozent als mittelmäßig und nur 13 Prozent als gut.  
 
Um Gute Arbeit voranzubringen wird ver.di  
 

 darauf hinwirken, dass die Beschäftigten die Qualität der Arbeitsbe-
dingungen verstärkt mit Index-Erhebungen in Betrieben, Branchen 
und Beschäftigtengruppen beurteilen;  

 

 die Initiative als identitätsstiftenden Rahmen für die Arbeit in und mit 
ver.di weiter entwickeln;  

 

 beteiligungsorientierte Gefährdungsanalysen mit dem Ziel der Verbes-
serung der Arbeitsgestaltung vermehrt durchsetzen;  

 

 den Erfahrungs- und Praxisaustausch über gute Gestaltungslösungen 
und gangbare Wege fördern und  
 

Dienstleistungspolitik für gute Arbeit.  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
ver.di engagiert sich für eine Dienstleistungspolitik, die das Ziel hat, hochwerti-
ge Dienstleistungen zu schaffen. Hochwertig sind alle Dienstleistungen, die 
gleichzeitig einen hohen Gebrauchswert für die Nutzerinnen und Nutzer von 
Dienstleistungen, der Verbraucherinnen und Verbraucher, der Kundinnen und 
Kunden, der Patientinnen und Patienten haben, und dem Anspruch auf gute 
Arbeit gerecht werden. Die Interessen der Beschäftigten müssen dabei Aus-
gangspunkt der Gestaltungarbeit sein. 
 
Dafür ist jedoch eine deutliche Verbesserung der wirtschaftlichen, gesellschaft-
lichen und politischen Rahmenbedingungen notwendig mittels einer gewerk-
schaftlichen Dienstleistungspolitik für Gute Arbeit. Dies umso mehr, da die 
bisher von Wirtschaft und Politik verfolgte Strategie nicht ausreichend dazu 
beigetragen hat, hochwertige Dienstleistungen zu entwickeln.  
 
Die Politik hat sich seit den achtziger Jahren auf die Deregulierung des Ar-
beitsmarktes, die Schaffung eines Niedriglohnsektors, die Ausweitung der ge-
ringfügigen Beschäftigung, die Ausweitung der Leiharbeit und der Soloselb-
ständigkeit konzentriert. Die mit den Hartz-Reformen ausgelöste Ausweitung 
des Niedriglohnsektors hat in vielen Bereichen zu schlechten Arbeitsbedingun-
gen geführt. Im Gegensatz zum Bekenntnis der Bundesregierung zur Frauen-
förderung sind Frauen besonders betroffen: Gerade in den Dienstleistungsbe-
reichen wurden geringfügige und Teilzeitarbeitsplätze als Hinzuverdienst-
möglichkeit für Frauen eingerichtet, die nach wie vor auf das traditionelle Mo-
dell der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung angewiesen bleiben.  
 
Diese Low Road Strategie bisheriger Dienstleistungspolitik konnte auch des-
halb durchgesetzt werden, weil die Wertschätzung und Anerkennung für viele 
Dienstleistungen durch Wirtschaft und Gesellschaft gering war und auch heute 
noch ist. Dies gilt besonders für die Dienstleistungsbranchen, in denen über-
wiegend Frauen tätig sind.  
 
Durch die seit Jahrzehnten verfolgte Politik der Entstaatlichung verschlechter-
ten sich zudem das Angebot und die Qualität öffentlicher Dienstleistungen. 
Allein durch die Steuersenkungen der letzten zehn Jahre verloren die Kommu-
nen rund 30 Milliarden Euro Einnahmen, die öffentlichen Haushalte insgesamt 
300 Milliarden Euro. Im gleichen Zeitraum sank die Zahl der in Vollzeit Beschäf-
tigten um rund 800 000 auf 3,12 Millionen. Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten 
stieg um knapp 300 000 auf 1,43 Millionen. Leistungen wurden eingeschränkt, 
Gebühren erhöht.  
 
Unter dem Druck geleerter Kassen aber auch einer Politik nach der Devise 
Privat vor Staat wurden und werden Dienstleistungen der öffentlichen Daseins-
vorsorge und Daseinsfürsorge privatisiert mit meist negativen Folgen für viele 
Beschäftigte und ohne dass die gesetzten Ziele einer verbesserten Qualität der 
Dienstleistung zu niedrigeren Preisen immer erreicht werden konnte.  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Dienstleistungspolitik, die hochwertige Dienstleistungen fördern und damit die 
Voraussetzungen für gute Arbeit verbessern will, muss demgegenüber eine 
Strategie verfolgen, in deren Mittelpunkt die Qualität der Dienstleistungen für 
die Menschen und für die Entwicklung der Wirtschaft und der Gesellschaft steht 
(High Road Strategie).  
 
Notwendig ist eine gesellschaftspolitische Initiative mit den folgenden 
Zielen:  

 
Die Steigerung der gesellschaftlichen Akzeptanz und der Anerkennung 
der Dienstleistungsarbeit.  

 
Bei aller Unterschiedlichkeit der Dienstleistungsarbeit muss diese Arbeit als 
wertschöpfend anerkannt und müssen die Beschäftigten respektvoll behandelt 
und besser entlohnt werden. Die spezifischen Kompetenzen und Anforderun-
gen gerade in der Dienstleistungsarbeit mit anderen Menschen, die fachlichen, 
sozialen und kommunikativen sowie prozesssteuernden Kompetenzen, müssen 
für alle Dienstleistungsbereiche sichtbar und tarifierbar gemacht und wertge-
schätzt werden.  
 
Der Wertewandel in der Gesellschaft, die wachsende Bedeutung von Erzie-
hung und Bildung, aber auch die Debatte über die Bewältigung der demografi-
schen Herausforderung wie über eine qualitativ hochwertige Gesundheitsvor-
sorge bietet Anknüpfungspunkte für eine gesellschaftliche Initiative zur Aufwer-
tung der Arbeit in vielen Dienstleistungsbereichen.  
 
Die Professionalisierung der Dienstleistungsarbeit und eine umfassende 
Aus-und Weiterbildung.  

 
Gute Dienstleistungen erfordern professionelle Arbeit. Ob in den ökologischen 
Dienstleistungen, ob in der Bildung und Erziehung, im Gesundheitswesen, aber 
auch in allen Zweigen der privaten Dienstleistungen kann die notwendige Wert-
schöpfung nur durch eine professionelle Arbeit erfolgen. Dienstleistungsarbeit 
ist Gute Arbeit am Kunden. 
 
Die Professionalisierung der Dienstleistungsarbeit in allen Bereichen ist unum-
gänglich. Die Kooperation der verschiedenen Qualifikationsstufen (Ingenieur-
Meister-Facharbeiter) ist im Bereich von High Tech und Industrie selbstver-
ständlich. Das muss auch in den Dienstleistungen gelten. Nur durch eine breite 
Schicht gut ausgebildeter und qualifizierter Fachkräfte wird die Qualität gestei-
gert, die Effizienz erhöht und damit die Kosten gesenkt.  
 
Voraussetzung professioneller Dienstleistungsarbeit sind eine gute Ausbildung 
und eine beständige Weiterbildung. Dem müssen die Ausbildungsordnungen 
Rechnung tragen. Zudem muss gerade auf Grund des absehbaren Fachkräf-
temangels im Dienstleistungsbereich die Ausbildungskapazität gesteigert wer-
den.  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Notwendig ist eine andere Politik, die dem zunehmenden Wert von Dienst-
leistungen für die Entwicklung der Gesellschaft Rechnung trägt  

 
Für ökologische Dienstleistungen  
 
Angesichts des Klimawandels und der notwendigen Energiewende kommt in 
diesem Zusammenhang einer ökologischen Industrie- und Dienstleistungspoli-
tik besondere Bedeutung zu. Ökologische Kreislaufwirtschaft in der Ver- und 
Entsorgung, eine neue Energiepolitik wie auch die integrierte Entwicklung von 
Produkten und Dienstleistungen im Rahmen neuer Mobilitätskonzepte (Elekt-
romobilität) erfordern hochwertige Dienstleistungen.  
 
Für Bildungsdienstleistungen  

 
Bildungspolitik ist entscheidend für die Lebenschancen der Menschen, für die 
Überwindung von Ungleichheit, für die Entwicklung von Gesellschaft und Wirt-
schaft. Dies wird in den meisten Politikkonzepten anerkannt, jedoch entspre-
chen die tatsächlich getätigten Investitionen in die Bildung sowie die Strukturen 
und Organisation des Bildungswesens von der frühkindlichen Förderung bis hin 
zur Forschung und Lehre an den Hochschulen sowie die Weiterbildung dem bei 
weitem noch nicht.  
 
Für öffentliche Dienstleistungen  
 
Der öffentliche Sektor muss wieder ausgebaut werden: Zur besseren Wahr-
nehmung hoheitlicher Aufgaben, für eine bürgernahe Verwaltung, für die öffent-
liche Infrastruktur, für umfassende öffentliche Dienstleistungen im Bildungswe-
sen, im Sozialbereich, in Kultur, Medien und Freizeit. Die öffentliche Hand 
muss dort investieren, wo gesellschaftliche Bedarfe bestehen.  
 
Sie muss für alle Menschen zugängliche, bezahlbare und hochwertige Dienst-
leistungen anbieten.  
 
Für soziale Dienstleistungen  

 
Öffentlich angebotene soziale Dienstleistungen ähnlich dem skandinavischen 
Beispiel, die die Qualität der sozialen Dienstleistungen steigern, eine bessere 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie besonders für Frauen fördern und mehr 
gute Arbeitsplätze schaffen müssen ausgebaut werden. Denn angesichts des 
demografischen Wandels, einer alternden Gesellschaft wie veränderter Le-
bensstile und neuer Lebensformen wächst die Bedeutung sozialer Dienstleis-
tungen.  
 
ver.di fordert von der Bundesregierung:  

 
1. umfangreiche öffentliche Investitionen in Höhe von jährlich 50 Milliar-

den Euro vor allem in den Ausbau einer ökologischen Kreislaufwirt- 
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schaft, für die Energiewende, für den Ausbau der öffentlichen Infra-
struktur, für das Bildungswesen, für Gesundheit und Pflege, für den 
Ausbau der Telekommunikationsnetze  

 
Die beiden Konjunkturprogramme haben den Investitionsstau im Bereich 
der öffentlichen Infrastruktur immer noch nicht beseitigt. Nach wie vor be-
darf es umfangreicher Investitionen der öffentlichen Hand, die private Inves-
titionen anstoßen können. Diese Investitionen verstetigen den wirtschaftli-
chen Aufschwung, sorgen für ein qualitatives Wachstum und ein höheres 
Angebot vor allem öffentlicher Dienstleistungen.  

 
2. eine nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik, die die Nachfrage nach 

hochwertigen Dienstleistungen steigert und damit mehr Anreize für 
hochwertige Dienstleistungen setzt:  

 
ver.di engagiert sich für eine Wirtschaftspolitik, die die kaufkräftige Nachfra-
ge auch durch höhere Entgelte stärkt und damit die private Nachfrage nach 
Dienstleistungen erhöht. Höhere Entgelte tragen dazu bei, das zukünftige 
Wachstum stärker auszubalancieren. Dadurch würde die Exportabhängig-
keit reduziert und die wirtschaftlichen Ungleichgewichte abgebaut. Hinzu 
kommen muss, eine sozial gerechte Verteilung des gesellschaftlichen 
Reichtums, die Entlastung der unteren und mittleren Einkommen und eine 
Belastung der oberen Einkommen sowie deutlich höhere Sozialleistungen.  

 
Damit können mehr Menschen gute Dienstleistungen bezahlen und die An-
reize hochwertige Dienstleistungen für alle Einkommensgruppen anzubie-
ten, werden gesteigert.  

 
3. den qualitativen wie quantitativen Ausbau der Dienstleistungsfor-

schung und der Dienstleistungswissenschaften,  

 
Die Bundesregierung will in den zentralen Forschungsfeldern der High Tech 
Strategie Gesundheit/Ernährung, Mobilität, Klima/Energie, Sicherheit und 
demographischer Wandel die Forschung und Entwicklung von Dienstleis-
tungen und neuen Technologien zusammenführen. Angesichts der wach-
senden Bedeutung der Dienstleistungen für Wachstum und Beschäftigung 
sowie die Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen müssen bei 
der konzeptionellen Entwicklung der neuen Forschungsprogramme wie der 
Mittelvergabe darauf geachtet werden, dass Technologien, Produkte und 
Dienstleistungen gleichberechtigt und im Zusammenspiel entwickelt wer-
den. In einer solchen kombinierten Entwicklung stellen sich neue Heraus-
forderungen die erforscht werden müssen, zum Beispiel:  

 
 Zur Förderung einer umweltverträglichen Mobilität etwa werden nicht 

nur neue Antriebs- und Speichersysteme für Elektromobile benötigt. 
Genauso wichtig sind Mobilitätsdienstleistungen, die von Unterneh-
men des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs, Carsharing-Betreibern  
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und anderen Mobilitätsdienstleistern angeboten werden können und 
eine flexible und trotzdem ökologisch nachhaltige Nutzung unter-
schiedlicher Verkehrsträger (Auto, Bahn, Nahverkehr) ermöglichen. 
Erforderlich ist hier eine Infrastruktur, die für alle eine bezahlbare indi-
viduelle Mobilität ermöglicht. 

 
 Das Zusammenspiel von Technologie- und Dienstleistungsentwicklung 

entfaltet auch in anderen Branchen neue Möglichkeiten, zum Beispiel 
dem Gesundheitswesen. Mit neuen technologischen Möglichkeiten 
wie zum Beispiel die der Telemedizin können auch neue Dienstleis-
tungen, etwa zur Einrichtung, Überwachung und Wartung von Appara-
ten oder in der Ferndiagnostik für Patienten geschaffen werden. Ge-
klärt werden muss, was gesellschaftlich erwünscht ist, wie Persönlich-
keitsrechte gewahrt werden und was gute Arbeit in diesem Bereich ist.  

 
 Die Weiterentwicklung von Energiespardienstleistungen setzt Trans-

parenz im Verbrauchsverhalten voraus. Es muss sichergestellt sein, 
dass solche Dienstleistungen angeboten werden können, ohne zuvor 
den Verbraucher in allen Einzelheiten hinsichtlich seiner Gewohnhei-
ten zu durchleuchten.  

 
 In der Arbeitsforschung spielen personenbezogene Dienstleistungen, 

bei denen der Kontakt zu Kunden den Kern der Dienstleistungsarbeit 
ausmacht, eine bedeutsame Rolle. Zunehmenden psychischen Belas-
tungen ist mit Maßnahmen der Arbeitsgestaltung und Kompetenzent-
wicklung entgegen zu wirken. Notwendig sind Stellschrauben einer 
solchen Arbeitsgestaltung, die auch in schwierigen Tätigkeitsberei-
chen die Arbeitsfähigkeit erhalten und eine Weiterentwicklung zulas-
sen.  

 
ver.di fordert daher eine deutliche Aufstockung der Mittel für die Dienstleis-
tungsforschung und eine wirkungsvolle Beteiligung an der Entwicklung der 
Forschungsschwerpunkte und Programme. ver.di will Einfluss nehmen auf 
die Entwicklung von Innovationen: dem dient die Mitbestimmung in Betrie-
ben, Verwaltungen und Unternehmen, dem dient die Weiterbildung für Be-
triebsräte, Personalräte und Mitarbeitervertretungen, um Innovationen beur-
teilen und beeinflussen zu können. Darum sucht ver.di den Dialog mit For-
schungsinstituten und einer arbeitsorientierten Dienstleistungswissenschaft.  

 
4. den allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn von zurzeit 8,50 Euro, 

Branchenmindestlöhne, die Umwandlung prekärer in sozial abgesi-
cherte Beschäftigung mit einem Entgelt, das den Anforderungen an 
die Arbeit entspricht  

 
Viele Beschäftigte im Dienstleistungsbereich verdienen gutes Geld, aber vor 
allem Branchen des Dienstleistungssektors zum Beispiel das Bewachungs-
gewerbe, die Logistik, der Handel, aber auch die Weiterbildung oder die  
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Entsorgung und nicht zuletzt die Pflege sind von der Erosion der Tarifland-
schaft und damit einem wachsenden Niedriglohnsektor betroffen.  

 
ver.di bekräftigt die Forderung nach einem allgemeinen gesetzlichen Min-
destlohn ab 8,50 Euro und nach höheren Branchenmindestlöhnen. Wir wol-
len vor allem durch Tarifverträge anforderungsgerechte und diskriminie-
rungsfreie Entlohnung. Wir wollen menschenwürdige Arbeitszeiten und gute 
Arbeitsbedingungen.  
 
ver.di fordert die umfassende Reregulierung aller Arbeitsverhältnisse. Das 
unbefristete Arbeitsverhältnis muss die Regel, Ausnahmen dürfen nur durch 
Gesetz und nur für bestimmte Fälle der Befristung mit Sachgrund oder Teil-
zeit mit dem Recht auf Vollzeit zugelassen werden. Leiharbeit ist strikt zu 
regulieren.  

 

Angenommen  
 
 
A 034 Bundesfrauenkonferenz  

 
Zukunftsfähige Dienstleistungspolitik  

 
ver.di setzt sich für eine selbstbewusste Dienstleistungspolitik ein, die die Le-
bens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern in den Mittelpunkt 
stellt.  
 
Dabei setzt sie sich ein für  
 

 die gesellschaftliche Anerkennung und Aufwertung der Dienstleis-
tungs- und Sorgearbeit, sowohl der professionellen als auch der privat 
geleisteten,  

 

 eine angemessene, der Qualifikation entsprechende Bezahlung,  
 

 gleichzeitig Professionalisierung (Aus- und Weiterbildung) der Perso-
nen, die private Dienstleistungs- bzw. Sorgearbeit leisten,  

 

 eine Tarifarbeit, die darauf ausgerichtet ist, die vermeintliche Nach-
rangigkeit des Dienstleistungssektors in unserer Wirtschaft aufzuhe-
ben, einschließlich der Entgeltdifferenz,  

 

 die Beseitigung der Einkommensschere von derzeit durchschnittlich 
23 Prozent zwischen Frauen und Männern,  

 

 eine Existenzsicherung auch im Alter,  
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 gesundes Altern im Beruf,  
 

 die Herstellung einer ausreichenden öffentlichen Daseinsvorsorge, die 
Frauen als öffentliche und kommunale Nutzerinnen wahrnimmt. Aus-
bau des öffentlichen Dienstes als Zukunftsinvestition in Kinderbetreu-
ung, Umweltschutz, Kranken– und Altenpflege,  

 

 eine reduzierte und angemessen bezahlte Erwerbsarbeit, die daneben 
Sorgearbeit ermöglicht und  

 

 die Finanzierung der öffentlichen Dienstleistungen und deren Ausbau 
durch mehr Steuergerechtigkeit und Verbesserung der öffentlichen 
Einnahmen.  

 

Angenommen 
 
 
A 036 Landesbezirksfachbereichsvorstand 5 Niedersachsen-Bremen  

 
Start einer ver.di Politik- und Bildungsoffensive  
"Nachhaltiges Wirtschaften - Nachhaltige Dienstleistungspolitik"  

 
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, einen mehrtägigen, fachbereichsüber-
greifenden Kongress zum Thema "Nachhaltige Dienstleistungspolitik" durchzu-
führen. Wir brauchen einen Kongress, um praxistaugliche Handlungsstrategien 
für nachhaltiges Wirtschaften weiterzuentwickeln und um unseren Gestal-
tungswillen und unsere Gestaltungsfähigkeit sichtbar zu machen.  
 
Auf diesem Kongress sollen verschiedenste Themenbereiche wie zum Beispiel 
"Erneuerbare Energien in Betrieben und Verwaltungen", „Nachhaltige Abfall- 
und Kreislaufwirtschaft“, „Nachhaltige Wasserver- und -entsorgung“, "Nachhal-
tige Logistik und Verkehr", "Nachhaltige Mobilitätskonzepte", "Wohlstand durch 
Vermeiden - Nachhaltige Konsummuster" etc. im Sinne der ver.di-Grundsatz-
erklärung erörtert und zur Sensibilisierung und Aufklärung der Mitglieder aufge-
arbeitet werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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A 038 Landesbezirksfachbereichskonferenz 8 Sachsen/Sachsen- 
          Anhalt/Thüringen  

 
Gründung eines gewerkschaftseigenen Institutes zur Erforschung und 
Dokumentation von Arbeitsbedingungen, Wandlungen der Arbeitswelt 
und damit Prognosepotenzialen  

 
ver.di prüft die Gründung eines gewerkschaftseigenen Institutes.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
A 039 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  

 
ver.di-Kooperationsvereinbarungen mit privatwirtschaftlichen Firmen  
- DGB-Index Gute Arbeit  

 
Der Bundesvorstand wird Kooperationsvereinbarungen (Vergünstigungen für 
Mitglieder) mit Firmen nur abschließen, wenn diese sich vor Abschluss ver-
pflichten, die Zertifizierung mit dem DGB-Index Gute Arbeit, auf eigene Kosten, 
durchzuführen. Sollte sich nach Abschluss der Zertifizierung ergeben, dass der 
Index unter 80 liegt, ist der zuständige Fachbereich zu informieren. Sollten die 
Arbeitsbedingungen nicht im Sinne des DGB-Index Gute Arbeit soweit verbes-
sert werden, dass die Indexzahl mindestens auf 80 ansteigt, ist eine Verlänge-
rung des Kooperationsvertrages nicht möglich.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
A 040 Bundeskonferenz MTI  

 
Fortführung des Projekts Gute Arbeit; differenzierte Auswertungen und 
Analysen für Fach- und Führungskräfte  

 
Der Bundeskongress schließt sich der Forderung der Gruppe Meisterinnen und 
Meister, Technikerinnen und Techniker, Ingenieurinnen und Ingenieure (mti) 
an, das Projekt Gute Arbeit in ver.di fortzusetzen. Differenzierte Auswertungen 
und Analysen für Fach- und Führungskräfte zeigen, dass hohe Belastungen 
dieser Berufsgruppe insbesondere in den Bereichen Qualifizierungs- und Ent-
wicklungsmöglichkeiten und der Arbeitsintensität liegen.  
 
In diesem Zusammenhang ist die Thematik "Führung und Mitbestimmung" zu 
einem weiteren Schwerpunktthema des Projekts Gute Arbeit zu machen, um  
 



 
 

 46  

 

A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 
 

diese Wechselwirkung zu untersuchen und daraus Handlungsmöglichkeiten für 
die betriebliche Anwendung zu entwickeln. 
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 

 

A 041 Landesbezirksfachbereichskonferenz 12 Berlin-Brandenburg  
 

Handel wieder zu einer Branche mit mehr guter Arbeit machen  
 

Die Gliederungen von ver.di und insbesondere des Fachbereiches Handel 
werden aufgefordert, die gewerkschaftlichen Mittel und Möglichkeiten noch 
stärker zu nutzen, um den Anteil von guter Arbeit im Handel wieder deutlich zu 
erhöhen.  
 

Das können sein:  
 

1. die Erkämpfung von Flächentarifverträgen, die den Beschäftigten ein 
auskömmliches Einkommen und gute Arbeitsbedingungen sichern;  

 

2. die Verbesserung der Tarifbindungsquote durch betriebliche Aktionen 
zur Mitgliedergewinnung und -bindung sowie zur Mitgliederaktivierung 
insbesondere für Tarifrunden;  

 

3. die Aushandlung von Branchenmindestlöhnen für nicht tarifgebundene 
Unternehmen;  

 

4. die Zurückdrängung des Anteils prekärer Beschäftigung infolge Befris-
tungen, Minijobs und Verdrängung von Stammbeschäftigten durch 
Leiharbeiterinnen/Leiharbeiter und Werkvertragsnehmerinnen/-neh-
mer durch gesetzliche Initiativen und die Qualifizierung der betriebli-
chen Interessenvertretungen;  

 

5. die Unterstützung von betrieblichen Initiativen zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz durch fachliche Begleitung sowie breite Beteili-
gung der Beschäftigten;  

 

6. die Unterstützung der betrieblichen Akteure bei der Durchsetzung der 
gesetzlichen und tariflichen Rechte der Beschäftigten; 

 

7. die Zertifizierung von Handelsunternehmen mit dem Prädikat „Einkauf 
empfohlen“. In den Vorständen ist zu erarbeiten und zu beschließen, 
nach welchen Kriterien das Prädikat an Unternehmen vergeben wird, 
die gute Arbeitsbedingungen für alle im Betrieb Arbeitenden bieten. 
Die Information der Kundschaft/der Öffentlichkeit über die Zertifizie-
rung erfolgt breit mittels „Einkaufsführer“.  

 

Angenommen  
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A 042 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  

 
Haushaltsnahe Dienstleistungen in den Fokus von ver.di  

 
ver.di setzt sich beim DGB für eine Kampagne zu haushaltsnahen Dienstleis-
tungen ein. Ziel ist auch, Beratungsangebote für betroffene Beschäftigte zu 
machen.  
 

Angenommen  
 
 
A 043 Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Nord  

 
Öffentliche Dienste in der digital vernetzten Gesellschaft: Gemeinwohlori-
entierung und gute Arbeit im Netz – E-Government sozial gestalten!  

 
Die gemeinwohlorientierte Gestaltung öffentlicher Infrastrukturen und Dienst-
leistungen in der digital vernetzten Gesellschaft ist ver.di ein zentrales Anliegen 
- ebenso wie die Humanisierung der IT-basierten Arbeitswelt.  
 
ver.di ergreift Initiativen, die Steuerungsfähigkeit der öffentlichen Hand zu stär-
ken. Dabei gilt es insbesondere, der Übernahme öffentlicher IT-Infrastrukturen 
durch private Betreiber entgegenzuwirken sowie Großprojekte zu verhindern, 
die unsere Grundrechte gefährden, öffentliche Gelder verschwenden und wei-
teren Kostendruck auf die Personalbudgets erzeugen.  
 
ver.di bildet Bündnisse mit Bürgern und der Politik, zur Stärkung der Daseins-
vorsorge und Qualität IT-basierter öffentlicher Dienstleistungen. ver.di unter-
stützt demokratiefördernde Innovationen sowohl in Bezug auf die Humanisie-
rung der Arbeitswelt als auch in Bezug auf die Struktur des öffentlichen Diens-
tes selbst, wie zum Beispiel Open Government und die Maschinenlesbarkeit 
von staatlich veröffentlichten Daten (Open Data), Informationsfreiheit sowie den 
Einsatz von Technologien und Organisationsformen, die helfen, die Privatsphä-
re von Bürgerinnen/Bürgern und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern zu schüt-
zen.  
 
ver.di geht mit seinem Bereich E-Government verstärkt auf den verwaltungs-
übergreifenden Charakter der IT-Arbeitsstrukturen des öffentlichen Dienstes 
ein, der in der Bundesrepublik Deutschland und Europa zunehmend alle Ebe-
nen von Politik und Verwaltung ergreift und stärkt bundesweit eine fachbe-
reichsübergreifende ehrenamtliche Arbeitsstruktur. Dabei stehen folgende 
Aspekte des E-Government im Vordergrund:  
 

1. Qualität IT-basierter Öffentlicher Dienstleistungen und soziale Gestal-
tung der Arbeitswelt;  



 
 

 48  

 

A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
2. Partizipation, Demokratie, Mitbestimmung;  

 
3. wirtschaftliche Interessen, Betreibermodelle und Gemeinwohl.  

 

Angenommen  
 
 
A 044 Bezirkskonferenz Bremen-Nordniedersachsen  

 
Qualität des öffentlichen Dienstes erhalten  

 
1. Der Bremer Senat und die Bremische Bürgerschaft sowie die Landesregie-

rung und das Parlament Niedersachsens werden aufgefordert, 
 

 sicherzustellen, dass Bremen bzw. die niedersächsischen Kommunen 
weder hinsichtlich Qualität und Umfang des Angebots an öffentlichen 
Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger noch hinsichtlich der 
Bezahlung im öffentlichen Dienst (bzw. öffentlichen Sektor) von der 
bundesweiten Entwicklung abgekoppelt werden,  

 
 auf pauschale Kürzungsvorgaben zu verzichten, sondern Stellenab-

bau nur begründet auf der Grundlage von gestrafften Arbeitsabläufen 
oder veränderten oder entfallenden Aufgaben vorzusehen,  

 
 bei der Verabschiedung von neuen Verordnungen, Richtlinien und 

Gesetzen gleichzeitig das zur Umsetzung erforderliche Personal be-
reitzustellen,  

 
 bei Projekten zur Modernisierung der Verwaltung und zur Verbesse-

rung der Arbeitsabläufe die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter und Interes-
senvertretungen verbindlich zu beteiligen,  

 
 unsichere, das heißt prekäre Beschäftigungsverhältnisse im öffentli-

chen Dienst zukünftig zu vermeiden und bestehende prekäre Beschäf-
tigungsverhältnisse abzubauen,  

 
 die Ausbildung weiter auszubauen und Übernahmeperspektiven nach 

dem Abschluss zu bieten.  
 
2. ver.di wird keinen Tarifvertrag abschließen, der die Beschäftigten im bremi-

schen öffentlichen Dienst gegenüber ihren Kolleginnen und Kollegen in an-
deren Bundesländern schlechter stellt. Desgleichen wird ver.di entschieden 
gegen jeden Versuch des Bremer Senats vorgehen, die bremischen Beam-
tinnen und Beamten erneut zu Sonderopfern bei der Haushaltssanierung 
heranzuziehen.  
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3. Die Finanzausstattung der öffentlichen Haushalte in Bremen und Nieder-

sachsen - wie auch in anderen Kommunen und Ländern - ist katastrophal. 
Öffentliche Dienstleistungen sind erforderlich, um den sozialen Zusammen-
halt zu sichern. Nicht die Ausgaben dafür sind das Problem, sondern die 
fehlenden Einnahmen. ver.di begrüßt deshalb das Vorhaben des Bremer 
Senats, im Rahmen einer Bundesratsinitiative eine Erhöhung des Spitzen-
steuersatzes bei der Einkommensteuer anzustreben. ver.di fordert von den 
Ländern und dem Bund, sich diesem Vorhaben anzuschließen und fordert 
weitere Initiativen, etwa zur Besteuerung von großen Vermögen und von 
Zinsen.  

 

Ziffer 1 und 3 Angenommen  
 
Ziffer 2 Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand  
 
 

A 045 Bezirksfachbereichskonferenz 10 München  

 
Demografischer Wandel im öffentlichen Dienst;  
Alters- und alternsgerechte Gestaltung der Arbeitsplätze  

 
Grundsätzlich soll sich ver.di für eine attraktive Gestaltung des öffentlichen 
Dienstes einsetzen.  
 
Neben entsprechend anzupassenden Arbeitsumgebungen, zu schaffenden 
Arbeitsbeziehungen, ist Sorge zu tragen für entsprechende realisierbare Auf-
gabenfelder, für Personalentwicklung und ein soziales Gesundheitsmanage-
ment.  
 

Angenommen  
 
 

A 046 Bezirksfachbereichskonferenz 6 Hannover/Leine-Weser  

 
Thematisierung der Arbeitsverdichtung im öffentlichen Dienst auf allen 
ver.di-Ebenen und in den öD-Fachbereichen  
 

1. Die durch weitere drastische Sparmaßnahmen im öffentlichen Dienst zu-
nehmende Arbeitsverdichtung und Arbeitsbelastung auf allen Ebenen und in 
den öD-Fachbereichen wird stärker thematisiert. 
 

2. Die öD-Fachbereiche, insbesondere vor Ort (bezirkliche Ebene), sollen ge-
meinsam inhaltlich und strategisch dazu arbeiten und Hilfestellungen für (bzw. 
mit den) Beschäftigte(n), Betriebsgruppen und Interessenvertretungen entwi-
ckeln. 
 

Angenommen  
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A 047 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Berlin-Brandenburg  

 
Etablierung des Gütesiegels Call-Center durch die Aufsichtsräte  

 
ver.di-Mitglieder in Aufsichtsräten setzen sich in ihrem Unternehmen für die 
Etablierung des Gütesiegels für Call-Center ein. Dies gilt sowohl für Aufsichts-
räte in Call-Center-Unternehmen selbst, als auch in Unternehmen, die eine 
externe Vergabe von Call-Volumen praktizieren. Die Vergabe soll nur an von 
ver.di tarifierte bzw. nach den Kriterien des Gütesiegels für Call- Center zertifi-
zierte Unternehmen erfolgen.  
 

Angenommen  
 
 
A 048 Bundesfachbereichskonferenz 9  

 
Einführung des Gütesiegels Call Center als Aufgabe der Organisation  

 
ver.di betrachtet die Einführung eines durch ver.di unterstützten Gütesiegels für 
Call Center als Aufgabe der Gesamtorganisation und setzt sich für dessen 
Implementierung ein.  
 

Angenommen 
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
A  Mindestlohn 

A 050  Weiterführung der Initiative für einen gesetzlichen  55 

Mindestlohn  

Bezirksfachbereichskonferenz 13 Mittel/Nordthüringen  
Angenommen  

 

A 051  Gesetzlicher Monatsmindestlohn – für alle  55 

Bezirksfachbereichskonferenz 9 Rosenheim  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 053  Mindestlohn  55 

Bezirksfachbereichskonferenz 5 Mittelbaden-Nordschwarzwald  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 054  Mindestlohn  55 

Bezirksfachbereichskonferenz 9 Hellweg-Hochsauerland  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 055  Forderung gesetzlicher Mindestlohn  56 

Bezirksfachbereichskonferenz 11 Südhessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 057  Mindestlohn  57 

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 059  Mindestlohn 10,00 Euro  57 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

A 060  10,00 Euro gesetzlicher Mindestlohn pro Stunde,  57 
entsprechend 1520,00 Euro monatlich bei einer  
35-Stunden-Woche  

Bundesfachbereichskonferenz 8  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 061  10,00 Euro gesetzlicher Mindestlohn pro Stunde,  58 
entsprechend 1.510,00 Euro monatlich bei einer  
35-Stunden-Woche  

Bezirksfachbereichskonferenz 8 Mittelbaden-Nordschwarzwald  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 064  Für einen gesetzlichen Mindestlohn von mindestens  58 
10,00 Euro  
Für Erhöhung des Eckregelsatzes auf mindestens  
500,00 Euro  

Landesbezirksfachbereichskonferenz 3 Hessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 065  Einführung eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns  58 
in Höhe von 10,00 Euro brutto pro Stunde  

Bundesfachbereichskonferenz 10  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 066  Mindestlohn  59 

Bezirkskonferenz Südwestfalen  
Angenommen  

 

A 067  Mindestlohn  59 

Bezirkskonferenz Rhein-Neckar  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 068  Durchsetzung eines flächendeckenden Mindestlohns  59 

Bezirkskonferenz Mittelhessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

A 069  Gesetzlicher Mindestlohn jetzt!  59 

Bundesarbeiter/innenausschuss  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 070  Her mit dem Mindestlohn!  60 

Bezirkskonferenz Köln  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 072  Mindestlohn/Auszubildendenvergütung  60 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand 

 

 



 
 

 54  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 050 Bezirksfachbereichskonferenz 13 Mittel/Nordthüringen  

 
Weiterführung der Initiative für einen gesetzlichen Mindestlohn  

 
Die Initiative für einen gesetzlichen Mindestlohn wird weiterhin fortgesetzt, mit 
einer Höhe von zurzeit 8,50 Euro. Eine jährliche Überprüfung der Höhe des 
Mindestlohnes ist zwingend. Das gilt auch für den schnellen Anstieg auf 10,00 
Euro.  
 
Alle Gliederungen von ver.di werden beauftragt dafür zu sorgen, regionale 
Mindestlohnbündnisse entweder zu aktivieren oder neu zu gründen.  
 

Angenommen  
 
 
A 051 Bezirksfachbereichskonferenz 9 Rosenheim  

 
Gesetzlicher Monatsmindestlohn – für alle  

 
Die Umsetzung des gesetzlichen Mindestlohnes muss weiter verfolgt werden. 
Hierbei muss der geforderte Stundensatz auf mindestens 12,00 Euro gesetzt 
werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
A 053 Bezirksfachbereichskonferenz 5 Mittelbaden-Nordschwarzwald  

 
Mindestlohn  

 
ver.di setzt sich für einen gesetzlichen Mindestlohn von 10,00 Euro pro Stunde 
ein. 
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
A 054 Bezirksfachbereichskonferenz 9 Hellweg-Hochsauerland  

 
Mindestlohn  

 
Alle ver.di-Gremien setzen sich dafür ein, dass ein gesetzlicher Mindestlohn in 
Höhe von 10,00 Euro Stundenlohn für alle Branchen eingeführt wird.  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Weiterhin muss in allen von ver.di abgeschlossenen Tarifverträgen ein Lohn 
von mindestens 10,00 Euro Stundenlohn eingehalten werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
A 055 Bezirksfachbereichskonferenz 11 Südhessen  

 
Forderung gesetzlicher Mindestlohn  

 
ver.di soll sich weiterhin für einen gesetzlichen Mindestlohn einsetzen. Die 
Höhe der Mindestlohnforderung soll sich auf einen Wert beziehen, der es er-
möglicht, dass die zu erwartende Rente mindestens so hoch ausfällt wie die 
Grundsicherung. Diese beträgt zurzeit in der Bundesrepublik Deutschland 
durchschnittlich 710,00 Euro im Monat. Aktuell bedeutet dies einen Mindestlohn 
von 10,00 Euro pro Stunde (siehe Rechenbeispiel). Diese Mindestlohnforde-
rung ist regelmäßig entsprechend der Grundsicherung anzupassen.  
 
Rechenbeispiel: 
 
174 Stunden/pro Monat je 10,00 Euro Stundenlohn = 1.740,00 Euro Monats-
einkommen.  
 
1.740,00 Euro X 12 Monate = 20.880,00 Euro Jahreseinkommen  
 
Durchschnittliches Jahreseinkommen in der Bundesrepublik Deutschland = 
32.003,00 Euro  
 
20.880,00 Euro Jahreseinkommen / 32.003,00 Euro Durchschnittsjahresein-
kommen  
 
= 0,652 Entgeltpunkte pro Jahr  
 
0,652 X 40 Beschäftigungsjahre = 26,08 Entgeltpunkte nach 40 Beschäfti-
gungsjahren  
 
26,08 Entgeltpunkte x 27,20 Euro (aktueller Rentenwert) = 709,38 Euro  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 057 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  

 
Mindestlohn  
 

Der Bundesvorstand wird aufgefordert, sich mit aller Kraft für die Einführung 
eines gesetzlichen Mindestlohns einzusetzen.  
 
Zudem soll ver.di die Kampagne für die Einführung eines Mindestlohns ver-
stärkt personell und finanziell unterstützen. Als Ziel sollen 10,00 Euro pro Stun-
de angestrebt werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
A 059 Bundesjugendkonferenz  

 
Mindestlohn 10,00 Euro  

 
Wir fordern die Einführung und strenge Kontrolle eines gesetzlichen Mindest-
lohnes von 10,00 Euro pro Stunde.  
 
ver.di soll sich für die Erhöhung der derzeitigen Mindestlohnforderung von  
8,50 Euro auf 10,00 Euro einsetzen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
A 060 Bundesfachbereichskonferenz 8  

 
10,00 Euro gesetzlicher Mindestlohn pro Stunde, entsprechend  
1.520,00 Euro monatlich bei einer 35-Stunden-Woche  

 
ver.di setzt sich innerhalb des DGB dafür ein, dass der nächste DGB-
Bundeskongress einen gesetzlichen Mindestlohn von mindestens 10,00 Euro 
pro Stunde beschließt.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 061 Bezirksfachbereichskonferenz 8 Mittelbaden-Nordschwarzwald  

 
10,00 Euro gesetzlicher Mindestlohn pro Stunde, entsprechend  
1.510,00 Euro monatlich bei einer 35-Stunden-Woche  

 
ver.di setzt ein Zeichen gegen Lohndumping und erhebt die Forderung nach 
einem gesetzlichen Mindestlohn von 10,00 Euro pro Stunde sowie einen mo-
natlichen Mindestlohn von 1.510,00 Euro bei einer 35-Stunden-Woche.  
 
Sozialpolitische Aktivitäten zur Durchsetzung dieser Forderung werden von 
ver.di unterstützt. Die Kampagne für den Mindestlohn muss intensiv fortgesetzt 
werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
A 064 Landesbezirksfachbereichskonferenz 3 Hessen  

 
Für einen gesetzlichen Mindestlohn von mindestens 10,00 Euro  
Für Erhöhung des Eckregelsatzes auf mindestens 500,00 Euro  

 
ver.di setzt sich dafür ein, dass die DGB-Forderung nach einem gesetzlichen 
Mindestlohn von 8,50 auf 10,00 Euro erhöht wird und dass die Forderung nach 
einer Erhöhung des Eckregelsatzes auf mindestens 500,00 Euro in allen Gre-
mien Unterstützung findet und publik gemacht wird.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
A 065 Bundesfachbereichskonferenz 10  

 
Einführung eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns in Höhe von 
10,00 Euro brutto pro Stunde  

 
ver.di fordert die Politikerinnen/Politiker aller Parteien auf, sich dafür einzuset-
zen, dass ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn von 10,00 Euro brutto pro 
Arbeitsstunde beschlossen wird.  
 
Im Besonderen fordern wir die FDP, die CSU und die CDU auf ihren Wider-
stand gegen einen gesetzlichen Mindestlohn aufzugeben und mit dafür zu 
sorgen, dass ein gesetzlicher Mindestlohn von 10,00 Euro brutto Gesetz wird. 
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 066 Bezirkskonferenz Südwestfalen  

 
Mindestlohn  

 
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, sich mit aller Kraft für die Einführung 
eines gesetzlichen Mindestlohns einzusetzen.  
 
Zudem soll ver.di die Kampagne für die Einführung eines Mindestlohns ver-
stärkt personell und finanziell unterstützen.  
 

Angenommen  
 
 
A 067 Bezirkskonferenz Rhein-Neckar  

 
Mindestlohn  

 
ver.di entwickelt die Mindestlohnkampagne weiter und setzt sich für einen exis-
tenzsichernden gesetzlichen Mindestlohn von 10,00 Euro auf Grundlage der 
35-Stunden-Woche ein.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
A 068 Bezirkskonferenz Mittelhessen  

 
Durchsetzung eines flächendeckenden Mindestlohns  

 
Zur Durchsetzung eines flächendeckenden Mindestlohns in allen Berufsspar-
ten, wird die Bundesregierung aufgefordert, einen Gesetzentwurf einzubringen, 
der die Steuergesetzgebung dahin gehend ändert, dass künftig gezahlte Löh-
ne, unterhalb der von ver.di geforderten Mindestlohngrenze, steuerlich nicht 
mehr zur Lohnsumme zählen und somit nicht absetzbar sind.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
A 069 Bundesarbeiter/innenausschuss  

 
Gesetzlicher Mindestlohn jetzt!  

 
Der Bundesvorstand wird beauftragt eine Petition zur Einführung eines gesetz-
lichen Mindestlohnes an den Deutschen Bundestag zu initiieren.  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Alle Organisationsgliederungen von ver.di werden aufgefordert, sich an dieser 
Petition zu beteiligen, die Teil einer Kampagne zum Thema gesetzlicher Min-
destlohn vor der Bundestagswahl sein soll.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
A 070 Bezirkskonferenz Köln  

 
Her mit dem Mindestlohn!  
 

Zur Durchsetzung eines deutschlandweiten einheitlichen Mindestlohns von 
8,50 Euro organisiert ver.di mit allen Fachbereichen einen bundesweiten Streik-
tag der gesamten Organisation.  
 
Zeitrahmen ist 2010/2011.  
 
Dem Voraus muss eine organisationsinterne Diskussion der Möglichkeiten der 
kreativen Nutzung des Streikrechts gehen.  
 
An den DGB-Bundesvorstand stellt ver.di den Antrag, einen einheitlichen 
Streiktag aller DGB Gewerkschaften zu organisieren.  
 
Ziel ist die gesetzliche Festschreibung des Mindestlohns für alle Branchen und 
Arbeitsbereiche.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
A 072 Bundesjugendkonferenz  

 
Mindestlohn/Auszubildendenvergütung  

 
Aktionen zum Thema „Mindestlohn" und „Gerechte Auszubildendenvergütung" 
werden weiter entwickelt und durchgeführt.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 



 
 

 61  

 

A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
A  ver.di-Grundsatzerklärung 

A 073  Änderung der ver.di-Grundsatzerklärung unter Definition  63 
von Solidarität  

Bezirksfachbereichskonferenz 1 München  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

A 074  Erweiterung Grundsatzerklärung  63 

Bezirkskonferenz Nordhessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

A 075  ver.di-Grundsatzerklärung  63 

Bezirksfachbereichskonferenz 1 München  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

A 076  Grundsatzerklärung  64 

Bezirksfachbereichskonferenz 1 München  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

A 077  Aufnahme der Forderung nach politischem Streikrecht  64 
in die ver.di Grundsatzerklärung  

Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

A 083  Generationengerechtigkeit  64 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat 

 

 



 
 

 62  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 073 Bezirksfachbereichskonferenz 1 München  

 
Änderung der ver.di-Grundsatzerklärung unter Definition von Solidarität  

 
Solidarität wächst aus der Fähigkeit des Menschen zur Anteilnahme am 
Schicksal des anderen und aus Mitgefühl. Sie gründet auf der Bereitschaft, für 
sich und für andere Verantwortung zu übernehmen, und in der Erkenntnis, dass 
nur gemeinsames Handeln erfolgreich ist. Sie ist die unverzichtbare Grundlage 
des Sozialstaates.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
 
 
A 074 Bezirkskonferenz Nordhessen  

 
Erweiterung Grundsatzerklärung  

 
Der Bundesvorstand setzt sich dafür ein, die Grundsatzerklärung, die am 18. 
März 2010 vom Gewerkschaftsrat beschlossen wurde, dahingehend zu erwei-
tern und am Ende des Absatzes „Solidarität“ anzufügen: „Krieg und militärische 
Gewalt dürfen keine Instrumente der Politik sein und werden.“  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
 
 
A 075 Bezirksfachbereichskonferenz 1 München  

 
ver.di-Grundsatzerklärung  

 
Zur Verdeutlichung ist die Grundsatzerklärung wie folgt zu erweitern:  
 
Jeder Mensch hat das Recht auf ein Einkommen durch Arbeit, das ein Leben 
in Würde bei gesicherter Existenz ermöglicht. Das Entgelt der Beschäftigten 

muss entsprechend der Produktivitätsentwicklung steigen, den Anforderungen 
an ihre Arbeit Rechnung tragen, die Inflation ausgleichen, Ergebnis einer ge-
rechten Umverteilung sein. Der Grundsatz muss gelten: Gleichwertige Arbeit 
muss gleich entgolten werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 076 Bezirksfachbereichskonferenz 1 München  

 
Grundsatzerklärung  

 
Die Entwicklung der Produktivität und ein gerechter Zugang für alle zur guten 
Arbeit verlangen kürzere Arbeitszeiten. Arbeitszeiten müssen planbar sein, 
Ruhezeiten wie Sonn- und Feiertage geschützt werden.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
 
 
A 077 Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen  

 
Aufnahme der Forderung nach politischem Streikrecht in die ver.di-
Grundsatzerklärung  

 
Die Forderung nach dem politischen Streikrecht in die Grundsatzerklärung von 
ver.di aufzunehmen und mit allen zu Gebote stehenden Mitteln politisch durch-
zusetzen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat 
 
 
A 083 Bundesjugendkonferenz  

 
Generationengerechtigkeit  

 
ver.di ist die Gewerkschaft für alle Lebensalter. Unsere Gegner sind weder die 
Jungen noch die Alten. Unser Gegner ist die soziale Ungerechtigkeit.  
 
Das Wort „Generationengerechtigkeit“ wird häufig dafür genutzt um uns heute 
zu erklären, warum der Gürtel enger geschnallt werden muss. Wir setzen die-
ser Auffassung unsere „Generationengerechtigkeit“ entgegen. Die Zukunft 
können die verschiedenen Altersgruppen unserer Gesellschaft nur gemeinsam 
gestalten.  
 
Diese Interpretation der Generationengerechtigkeit gehört in die ver.di Grund-
satzerklärung. Generationengerechtigkeit muss zu einer dauerhaften Aufgabe 
des Gewerkschaftsrates werden. Wir müssen unsere gewerkschaftliche Positi-
on schärfen und in die Öffentlichkeit tragen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat 
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
A  Politischer Streik 

A 085  Diskussion zum politischen Streikrecht  67 

 Bundesfachbereichskonferenz 10  
 Angenommen  
 

A 086  Politisches Streikrecht  67 

 Landesbezirksvorstand Nordrhein-Westfalen  
 Angenommen  
 

A 087  Recht auf politischen Streik  68 

 Bezirkskonferenz Stuttgart  
 Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 086  
 

A 088  Politischer Streik – auch unser Mittel!  68 

 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Rheinland-Pfalz  
 Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 086  
 

A 102  Politischer Streik zur Abwehr der Sozialkürzungen  68 

 Bezirkskonferenz Duisburg/Niederrhein  
 Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
 Bundesvorstand  
 

A 103  Politisches Streikrecht  68 

 Bundesfrauenkonferenz  
 Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
 Gewerkschaftsrat 
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 085 Bundesfachbereichskonferenz 10  

 
Diskussion zum politischen Streikrecht  

 
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, zeitnah in ver.di, eine breite Diskussion 
in der Gesamtorganisation zu einem politischen Streikrecht der Gewerkschaf-
ten in der Bundesrepublik Deutschland zu organisieren.  
 

Angenommen  
 
 
A 086 Landesbezirksvorstand Nordrhein-Westfalen  

 
Politisches Streikrecht  

 
Der Bundesvorstand und der Gewerkschaftsrat werden aufgefordert, auf der 
Grundlage der bestehenden Beschlusslage des Bundeskongress 2007 (A 58) 
innerhalb von einem Jahr nach dem Bundeskongress 2011 ein Konzept für die 
Umsetzung von allumfassenden Streikmaßnahmen zu erstellen.  
 
Dieses Konzept hat auch den politischen Streik zu berücksichtigen.  
 
Bestandteile dieses Konzeptes müssen sein:  
 

 Innerorganisatorische Aufklärung und Verankerung;  
 

 Qualifizierungsbestandteile für Haupt- und Ehrenamtliche;  
 

 betriebliche Verankerung;  
 

 Gesellschaftspolitischer Dialog mit allen demokratischen Organisatio-
nen;  

 

 Öffentlichkeitsarbeit; 
 

 Unterstützung und/oder Initiierung von gesetzlichen Initiativen;  
 

 Praktische Maßnahmen zur Umsetzung und Durchführung politischer 
Streiks.  

 

Angenommen  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 
 

A 087 Bezirkskonferenz Stuttgart  
 

Recht auf politischen Streik  
 

ver.di kämpft für das Recht auf politische Streiks. Politische Streiks und das 
Recht auf Generalstreik muss in der Bundesrepublik Deutschland genauso 
zulässig werden wie in anderen EU-Ländern, wie zum Beispiel in Frankreich 
oder Italien. ver.di mobilisiert für das Recht auf politischen Streik und nimmt 
gleichzeitig sein politisches Mandat offensiv in Anspruch. Politische Fragen, die 
die Beschäftigten und ihre gewerkschaftlichen Handlungsmöglichkeiten betref-
fen, werden verstärkt in die Betriebe getragen. Dabei werden Aktionsformen 
verstärkt, in denen das grundgesetzlich garantierte Versammlungs- und De-
monstrationsrecht während der Arbeitszeit in Anspruch genommen wird.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 086  
 
 

A 088 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Rheinland-Pfalz  
 

Politischer Streik – auch unser Mittel!  
 

ver.di wird ab sofort die konsequente Einbeziehung von politischen Streiks in 
die Kämpfe gegen Sozialabbau und zur Durchsetzung der politischen Ziele in 
Betracht ziehen. Zeitgleich wird das Thema in der Organisation diskutiert und 
wird gesamtgesellschaftlich zum Thema gemacht.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 086  
 
 

A 102 Bezirkskonferenz Duisburg/Niederrhein  
 

Politischer Streik zur Abwehr der Sozialkürzungen  
 

Der Bundesvorstand wird aufgefordert, den politischen Streik zur Abwehr der 
Sozialkürzungen in Betracht zu ziehen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 

A 103 Bundesfrauenkonferenz  
 

Politisches Streikrecht  
 

ver.di setzt sich dafür ein, dass zur Klarstellung das politische Streikrecht im 
Grundgesetz aufgenommen wird.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat 
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
A  Arbeitszeitverkürzung 

A 111  Arbeitszeitpolitische Entschließung  75 

Gewerkschaftsrat  
Angenommen  

 

A 112  Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden  81 

Bezirkskonferenz Linker Niederrhein  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 111  

 

A 115  Arbeitszeit  81 

Bundesfachbereichskonferenz 13  
Angenommen  

 

A 120  Arbeitszeit neu diskutieren  81 

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  
Angenommen  

 

A 121  Mehr Geschlechtergerechtigkeit durch  83 
Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich - weniger  
arbeiten, damit Alle arbeiten und besser leben können  

Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Hessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 122  Übernahme für alle durch Arbeitszeitverkürzung  83 
für alle durchsetzen  

Bezirkskonferenz Südhessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 123  Übernahme für alle durch Arbeitszeitverkürzung  84 
für alle durchsetzen  

Landesbezirkskonferenz Hessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 124  Arbeitszeit verkürzen – Übernahme sichern  85 

Bundesfachbereichskonferenz 10  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

A 125  Arbeitszeit verkürzen  85 

Bezirkskonferenz Berlin  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 126  Intensivierung einer bundesweiten Kampagne zur  85 
Arbeitszeitreduzierung durch ver.di  

Bezirksfachbereichskonferenz 3 Mittelbaden-Nordschwarzwald  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 127  Zeit für alles: Umverteilung der Arbeit  86 
oder  
’Vier mal sechs Arbeitsstunden für alle!’  

Landesbezirksfachbereichskonferenz 6 Hamburg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 129  Mehr Zeit für Leben, Lieben, Lachen - Arbeitszeit  87 
verkürzen, Übernahme durchsetzen  

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 132  35-Stunden-Woche  88 

Bezirksfachbereichskonferenz 5 Mittelbaden-Nordschwarzwald  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 133  Kampagne zur Arbeitszeitverkürzung bei Lohn- bzw.  88 
Gehaltsausgleich und entsprechenden Neueinstellungen  

Bezirksfachbereichskonferenz 8 Mittelbaden-Nordschwarzwald  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 134  Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich  88 

Landesbezirkskonferenz Hessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

A 135  35-Stunden-Woche, 10,00 Euro Mindestbruttolohn,  89 
500,00 Euro Eckregelsatz („35-10-500“)  

Bezirkskonferenz NRW-Süd  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 136  Durchsetzung 35-Stunden-Woche/30-Stunden-Woche  89 

Bezirksfachbereichskonferenz 3 Berlin  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 140  Senkung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 30 Stunden  90 

Bezirkskonferenz Herford-Minden-Lippe  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 141 Kampagne zur Reduzierung der Normalarbeitszeit 90 

 Bundesfrauenkonferenz 
 Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
 Bundesvorstand 
 

A 142  Es ist Zeit - Das Ziel sind 30 Stunden  90 

Bezirksfachbereichskonferenz 6 Herford-Minden-Lippe  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 143  Allgemeine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und  91 
Personalausgleich  

Bezirkskonferenz Nordhessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 144  30-Stunden-Woche per Gesetz!  91 

Bezirksfachbereichskonferenz 9 Rosenheim  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 145  Mehr Zeit in der Ausbildung  91 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 



 
 

 72  

 

A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

A 146  Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich  92 

Bezirkskonferenz Mittelhessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 147  Arbeitszeit verkürzen - anders arbeiten - besser leben!  92 

Bezirkskonferenz Frankfurt am Main und Region  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 148  Arbeitszeitverkürzung als ein zentrales Thema der ver.di-  93 
Tarifpolitik  

Bezirkskonferenz Mittelfranken  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 149  Jetzt eine Kampagne der Gewerkschaften zur  93 
Arbeitszeitverkürzung organisieren  

Bezirkskonferenz Kiel-Plön  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 150  Debatte und Kampagne zu Arbeitszeit  93 

Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 151  Arbeitszeitverkürzung und Umverteilung der Arbeit zum  94 
gesellschaftlichen Projekt entwickeln  

Bezirksfachbereichskonferenz 5 Hannover/Leine-Weser  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 152  Kampagne zur Reduzierung der Normalarbeit  95 

Bezirksfachbereichskonferenz 6 Herford-Minden-Lippe  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

A 153  Aktiv für den freien Sonntag – Fortsetzung der  95 
Kampagnen und Bündnisse  

Bezirkskonferenz Mittelfranken  
Angenommen  

 

A 154  Wiedereinführung des Ladenschlusses  95 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 12 Hamburg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 153  

 

A 155  Sonntagsschutz durchsetzen – Klagerecht der  96 
Gewerkschaft nutzen  

Landesbezirksfachbereichskonferenz 12 Berlin-Brandenburg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand 
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A 111 Gewerkschaftsrat  

 
Arbeitszeitpolitische Entschließung  

 
1. Arbeitszeitverlängerung stoppen und die Tür für Arbeitszeitverkür-

zungen öffnen  
 

Die Verkürzung der Arbeitszeit und deren humane Gestaltung sind zentrale 
tarif- und gesellschaftspolitische Handlungsfelder der ver.di.  

 
ver.di hält daran fest, Arbeitszeitverkürzungen mit vollem Lohnausgleich 
und Personalausgleich durchzusetzen. Sie sind ein wichtiger Beitrag, um 
Arbeit menschlicher zu machen und Arbeit gerecht zu verteilen, sie sind er-
forderlich, um Beschäftigung zu sichern und Arbeitslosigkeit abzubauen. 
Damit erhalten junge Menschen eine neue Chance, lassen sich Familie und 
Beruf besser vereinbaren, und sie tragen dazu bei, der demographischen 
Entwicklung auch im Interesse der älteren Menschen besser gerecht zu 
werden.  
 
Angesichts der andauernden Angriffe der Arbeitgeber kommt es aktuell ins-
besondere darauf an, die erkämpften Arbeitszeitverkürzungen zu verteidi-
gen.  
 
ver.di lehnt die arbeitszeitpolitische Rollback-Strategie der Arbeitgeber, die 
auf eine Verlängerung der Arbeitszeit, angefangen bei der Wochenarbeits-
zeit bis hin zur Lebensarbeitszeit, abzielt, entschieden ab. ver.di wird sich 
diesen Angriffen der Arbeitgeberseite betriebs- und tarifpolitisch entschie-
den entgegenstellen.  
 
ver.di setzt sich dafür ein, dass Arbeit ein zum Leben und zur Absicherung 
ausreichendes Einkommen erbringt. Dies bedeutet, dass Tarifpolitik sich 
auch der Belange und Interessen geringfügig und prekär Beschäftigter, das 
sind zu einem großen Teil Frauen, besonders annehmen muss.  
 
Gleichzeitig gibt es eine zunehmende ungleiche Verteilung von Arbeitszeit 
zwischen den Geschlechtern. Vollzeitbeschäftigte werden durch Mehrarbeit 
überbeansprucht, während Teilzeitarbeit die Beschäftigung in immer kleine-
re Arbeitszeit-Einheiten unterteilt. Erzwungene Teilzeit ist verbunden mit 
nicht vorhandener Existenz- und sozialer Sicherung, die insbesondere für 
Frauen zur Abhängigkeit in der Familie oder von der Grundsicherung führt. 
Diese einseitige Verteilung durch Tarifpolitik allein beheben zu wollen, ist 
nicht möglich.  
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2. Humane Gestaltung der Arbeitszeit  

 
Die Arbeitszeitwünsche und Interessen der Beschäftigten nach weitgehen-
der Arbeitszeitsouveränität sind das arbeitszeitpolitische Leitbild, an dem 
wir unsere Politik orientieren wollen.  
 
ver.di setzt sich ein gegen die Entgrenzung von Arbeitszeit und ausufernde 
Flexibilitätsforderungen der Arbeitgeber. Die Ausdehnung der Arbeitszeiten 
und die Forderung nach kurzfristiger Flexibilität haben für die Beschäftigten 
zur Folge, dass sie weder Arbeitszeit noch arbeitsfreie Zeit planen können.  
 
ver.di stellt diesen Konzepten die Forderungen nach Planbarkeit von Ar-
beitszeit und Freizeit, nach Schutz geregelter Freizeit und freier Wochenen-
den gegenüber.  
 
Stärker als in der Vergangenheit kommt dabei der Gestaltung der Arbeits-
zeit unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen der einzelnen 
Beschäftigtengruppen eine wichtige Bedeutung zu. Als weiteres Gestal-
tungskriterium ist dabei zu berücksichtigen, dass sich die Arbeitszeitinteres-
sen im Verlauf des Erwerbslebens unterschiedlich darstellen können. Dies 
erfordert differenziertere gewerkschaftliche Strategien und „maßgeschnei-
dertere“ Gestaltungskonzepte.  
 
Humane Gestaltung der Arbeit und der Arbeitszeit beinhaltet aber auch, 
was für Alle „das Beste“ wäre. Es geht darum, Regelungsspielräume zu er-
öffnen, in denen unterschiedliche Beschäftigtengruppen (zum Beispiel Jun-
ge/Ältere; Frauen/Männer, Beschäftigte mit Familie und Kindern), im Rah-
men der Tarifverträgen mitgestalten können, zu welchen Zeiten und wie 
lange sie arbeiten wollen. Dazu gehört als zentrales Element, dass die Be-
schäftigten selbst tatsächlich Einfluss auf die Länge, Lage und Verteilung 
der Arbeitszeit – gemeinsam mit ihren Betriebs-/Personalräten - nehmen 
können.  
 
ver.di will einer vernetzten Arbeitszeit- und Gestaltungspolitik eine neue 
Chance geben. Beschäftigte müssen sich mit ihren differenzierten Lebens-
entwürfen und Alltagssituationen in der praktischen Politik ihrer Gewerk-
schaft wiederfinden. Die Vor- und Nachteile von Zeitwertkonten werden in 
ver.di intensiv diskutiert. Sie eröffnen Chancen und Gestaltungsmöglichkei-
ten für Beschäftigte, wenn Mindestbedingungen eingehalten werden. Aller-
dings sind die Risiken - insbesondere die de-facto-Verlängerung der Ar-
beitszeit - hoch. Chancen und Risiken von Zweitwertkonten müssen des-
halb sorgfältig abgewogen werden, Zeitwertkonten dürfen dem Ziel der Ar-
beitszeitverkürzung nicht entgegenstehen.  



 
 

 77  

 

A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Strategische Regelungsfelder der Arbeitszeitpolitik müssen benannt wer-
den, die zwei Anforderungen gerecht werden:  

 
 diese Regelungen müssen die konkrete Arbeits- und Arbeitszeitsitua-

tion der Betroffenen verbessern.  
 

 Arbeitszeitpolitik muss wichtige gesellschaftliche Themen, die eng mit 
der Arbeitszeitgestaltung verknüpft sind, aufgreifen: Demografische 
Entwicklung im Betrieb und Gesellschaft ; die gleichmäßigere Vertei-
lung der bezahlten Arbeit zwischen (überbeanspruchter) Vollzeit und 
immer kürzer werdenden Teilzeiten; Gute Arbeit; Vereinbarkeit vom 
Familie und Beruf  

 
3. Vereinbarkeit von „Beruf und Familie“  

 
Die ver.di-Tarifpolitik setzt sich zum Ziel, dass Beschäftigte mit Kindern und 
Beschäftigte mit Pflegeverpflichtungen befristet ihre Berufstätigkeit unter-
brechen können, während dieser Phase aus ihrem fortbestehenden Ar-
beitsverhältnis ein ausreichendes Einkommen beziehen und nach dieser 
Unterbrechung wieder ohne Nachteile weiter beschäftigt werden müssen. 
Sie müssen das Recht haben, ihre Arbeitszeit verringern und auch wieder 
auf das vorherige Volumen verlängern zu können. 
 
Zumindest die Unternehmen, die ein zunehmendes Interesse an der Rekru-
tierung und Bindung von qualifizierten jüngeren Beschäftigten haben und 
die in einer Wahrnehmung von Familienpflichten durch Männer keinen Ma-
kel, sondern eher ein Qualifikationsmerkmal sehen, werden derartige Rege-
lungen auch aus Eigeninteresse finanziell fördern.  
 
Zum ganzheitlichen Regelungsansatz gehört allerdings auch, dass staatli-
che Institutionen Rahmenbedingen bereit stellen, die es Menschen mit Kin-
dern ermöglichen, ohne Nachteile Beruf und Familie zu leben. Ein wesentli-
ches Element hierbei ist zum Beispiel die Bereitstellung einer ausreichen-
den Anzahl von Kindergartenplätzen und Kindertagesstätten und Be-
treuungseinrichtungen ebenso wie ein entsprechendes Angebot von Ganz-
tagsschulen.  
 
Beschäftigte mit Pflegeverpflichtungen brauchen ein entsprechendes Ange-
bot an Pflegeheimen und Einrichtungen der Tagespflege.  
 
Nötig ist gerade hier eine ganzheitliche und vernetzte Sichtweise auf die 
notwendigen Rahmenbedingungen in den unterschiedlichen Politikfeldern 
und Ebenen, um eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu errei-
chen. Diese Handlungsfelder müssen einem Gesamtkonzept folgen, das 
danach fragt: Was ist notwendig, damit Männer und Frauen mit Kindern 
oder aber Beschäftigte mit Pflegeverpflichtungen, weiterhin ihren berufli-
chen Anforderung nachkommen können, ohne zum Beispiel in Teilzeit  
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gezwungen zu werden, ohne dauerhafte Einbußen bei der beruflichen Wei-
terentwicklung hinnehmen zu müssen, dies mit sozialer Unsicherheit und 
Einkommensverlusten bezahlen zu müssen oder gar ihre Erwerbstätigkeit 
gegen ihren Willen unterbrechen zu müssen.  
 
Es geht also darum, Rahmenbedingungen zu schaffen und zu verbessern, 
die eine eigenständige individuelle Entscheidung ermöglichen, wie Einzelne 
oder Familien ihr Leben organisieren wollen.  
 
Elternurlaub und Elterngeld für sich genommen garantieren noch keine fa-
milienfreundlichen Arbeitsbeziehungen, solange sie nur von Frauen wahr-
genommen werden und die Wahrnehmung mit Karrierefallen verbunden ist. 
Betriebliche und tarifliche Freistellungsansprüche laufen ins Leere, wenn sie 
mit gravierenden Einkommenseinbußen verbunden sind.  
 
Eine hohe Teilzeitquote im Betrieb ist noch kein hinreichendes Indiz für fa-
milienfreundliche Arbeitszeiten. Sie beinhaltet oft sogar das Gegenteil, 
wenn nämlich Teilzeit zur „Zwangsteilzeit“ wird, das heißt der Arbeitgeber 
keine andere Arbeitszeit anbietet oder wenn die damit verbundenen Ein-
kommen für die Existenzsicherung nicht ausreichen und/ oder den Zugang 
zur sozialen Sicherung verhindern, wie bei der geringfügig entlohnten Be-
schäftigung.  
 
Tarifpolitik stößt gerade hier an ihre Grenzen, so dass die entsprechenden 
ver.di-Forderungen über die tarifpolitischen Forderungen hinausgehen. 
Vielmehr ist der Gesetzgeber auf Bundes- und Landesebene gefordert, die 
notwendigen Grundlagen und Rahmenbedingungen zu schaffen. Beispiels-
weise fehlt immer noch ein Rückkehrrecht auf Vollzeit im Teilzeit- und Be-
fristungsgesetz und solange dies nicht gegeben ist, werden tarifliche Rege-
lung vor allem im Bereich freiwilliger Vereinbarungen des Arbeitgebers blei-
ben (müssen). Diese Einschränkung ist nicht akzeptabel.  

 
4. Altersgerechtes und alternsgerechtes Arbeiten  

 
ver.di setzt sich für kürzere Arbeitszeiten für ältere Beschäftigte ein, insbe-
sondere für die Beschäftigtengruppen, die hohen physischen und psychi-
schen Anforderungen ausgesetzt sind. Dies kann sowohl in Form einer re-
duzierten Tagesarbeitszeit, kürzerer Wochenarbeitszeit, aber auch in Form 
einzelner freier Tage erfolgen. Nachhaltiger wäre es jedoch, wenn während 
des gesamten Berufslebens die Arbeitsbelastung besonders belasteter Be-
schäftigtengruppen durch Arbeitszeitverkürzung gemindert würde.  
 
ver.di setzt sich dafür ein, dass der aktive und präventive Gesundheits-
schutz stärker zu einem betriebspolitischen und tarifpolitischen Handlungs-
feld wird. Die Arbeitszeitgestaltung bietet unter dem Gesichtspunkt des 
Gesundheitsschutzes erhebliche Potenziale für zukünftige gewerkschaftli-
che Tarif- und Betriebspolitik. Die Abwehr gesundheitlicher Gefährdungen  
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und die Gestaltung gesundheitsförderlicher Arbeitsbedingungen sowie ge-
werkschaftliche Betriebs- und Tarifpolitik sind an den unmittelbaren existen-
tiellen Interessen der Beschäftigten auszurichten. Beschäftigte selbst kön-
nen dabei ihre Kompetenzen und Interessen einbringen.  
 
Die Bearbeitung des demografischen Wandels ist ein komplexes 
Querschnittsthema. Alternsgerechte und altersgerechte Arbeitsbedingungen 
zu schaffen lautet der Handlungsauftrag. Arbeitsbedingungen müssen 
demnach prinzipiell so gestaltet sein, dass alle Beschäftigten ihren Beruf 
bzw. ihre Tätigkeit bis zum Eintritt ins Rentenalter ausüben können. Dies 
schließt Berufs- und Tätigkeitswechsel im Verlauf des Berufslebens nicht 
aus. Zusätzlich muss der Anspruch, aus belastenden Tätigkeiten vorzeitig 
ausscheiden zu können ohne Abstriche bei der Altersversorgung hinneh-
men zu müssen, auch gesetzlich abgesichert werden. Grundorientierung 
muss aber sein, den übermäßigen Verschleiß des Arbeitsvermögens zu 
verhindern und gezielte Entlastungsmöglichkeiten zu schaffen, ehe man zu 
Nachteilsausgleichen im Alter kommt. Entwertete Qualifikation und ver-
schlissenes Arbeitsvermögen ist im Alter nicht mehr zu reparieren. Deshalb 
ist eine gesundheitsverträgliche Arbeitsgestaltung und die Ermöglichung 
und Förderung von Weiterbildung bzw. die Qualifizierung für andere Tätig-
keiten ein wichtiger Bestandteil einer Biografie orientierten Arbeitspolitik.  
 
Dies schließt ein, dass für Ältere spezifische Arbeitszeit- und Arbeitsbedin-
gungen tariflich geregelt werden, während alternsgerechte Arbeitsbedin-
gungen auf die jüngeren Belegschaftsteile zielen. Im Blick dabei muss blei-
ben, diese Regelungen diskriminierungsfrei zu gestalten, sie nicht nur unter 
dem Aspekt des vermeintlichen Defizitausgleichs zu betrachten und zu 
vermeiden, damit der Arbeitgeberseite Ausgrenzungsmechanismen zu er-
öffnen.  
 
Insbesondere ältere Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer müssen das Recht 
erhalten aus besonders belastenden Arbeitsbedingungen (zum Beispiel 
Schichtarbeit) oder Arbeitszeiten aussteigen zu können, ohne das ihr Be-
schäftigungsverhältnis in Gefahr gerät.  

 
5. Flexible Übergänge in die Rente 

 
ver.di tritt weiterhin für tarifliche Altersteilzeitregelungen ein. ver.di strebt da-
rüber hinaus - auch in Ergänzung zu klassischen Altersteilzeitregelungen 
nach dem so genannten Blockmodell - tarifliche und betriebliche Regelung 
von Teilzeitangeboten für ältere Beschäftigte an, denen damit ein gleitender 
Übergang in die Altersrente ermöglicht wird.  
 
ver.di sieht in der Altersteilzeit und in dem nach wie vor geltenden Altersteil-
zeitgesetz weiterhin ein wichtiges und gutes Instrument zur Gestaltung des 
Übergangs vom Erwerbsleben in die Rente. Die Förderung der Bundes-
agentur für Arbeit muss wieder eingeführt werden. Um zu vermeiden, dass  



 
 

 80  

 

A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Altersteilzeit nur zum Personalabbau eingesetzt wird, fordert ver.di, dass die 
Förderung durch die Bundesagentur für Arbeit mit folgenden Zielen verbun-
den wird: Beschäftigungswirksame Maßnahmen für Ältere und Leistungs-
gewandelte und ein Übergang in eine ungeminderte Altersrente.  
 
ver.di fordert, das System der Hinzuverdienstgrenzen zu vereinfachen und 
auf realistische Werte anzuheben, zum Beispiel durch Abschaffen der indi-
viduellen und Anheben der Mindesthinzuverdienstgrenze auf einen mit der 
Beitragsbemessungsgrenze korrespondierenden Wert.  
 
Um eine frühzeitigere Kombination von (Alters-)Teilzeitarbeit mit einer Teil-
rente zu ermöglichen, sollte entsprechend zu der jeweiligen Altersrente ein 
"vorzeitiger Teilrentenbezug ab dem 60. Lebensjahr" ermöglicht werden. 
ver.di fordert, den Ausgleich von Rentenabschlägen vor dem 54. Lebens-
jahr zu ermöglichen. Er sollte einen permanenten Platz bei Tarif- und Sozi-
alplanverhandlungen sowie in Betriebs- oder Dienstvereinbarungen ein-
nehmen, um so Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber verstärkt in die Finanzierung 
von Rentenabschlägen einzubeziehen.  
 
ver.di fordert, die Zahlung zusätzlicher, über das sozialversicherungspflich-
tige Entgelt hinausgehende Rentenversicherungsbeiträge bis zur Beitrags-
bemessungsgrenze zuzulassen.  

 
6. Qualifikation und Weiterbildung  

 
ver.di will mit seiner Tarifpolitik Ansprüche auf Qualifizierung und Weiterbil-
dung für alle Beschäftigtengruppen fördern, auch durch die Vereinbarung 
von Weiterbildungszeiten. Die Kosten für die betriebliche Weiterbildung sind 
grundsätzlich von den Unternehmen zu übernehmen.  
 
Die Kenntnisse und Fähigkeiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
in Deutschland werden als eine der wesentlichen Ressourcen einer 
„wissensbasierten Gesellschaft“ bezeichnet.  
 
Mittlerweile sind sich nahezu alle Experten darüber einig, dass der Wirt-
schaftsstandort Deutschland gegenüber anderen Ländern zunehmend auf-
grund von Qualifikationsdefiziten ins Hintertreffen gerät. Dies gilt für die Or-
ganisation der unterschiedlichen Stränge der Erstausbildung. Dies gilt erst 
recht in Bezug auf die berufliche Weiterbildung. ver.di fordert ein Gesamt-
konzept für die Weiterbildung, in dem unter anderem die Verknüpfung staat-
licher Fördermaßnahmen mit tariflichen Qualifizierungsansprüchen und -
verfahren verbunden werden kann.  

 

Angenommen  
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A 112 Bezirkskonferenz Linker Niederrhein  

 
Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden  

 
ver.di setzt sich dafür ein, dass in den kommenden Jahren die Arbeitszeitver-
kürzung auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich ein Kernthema ist.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 111 
 
 
A 115 Bundesfachbereichskonferenz 13  

 
Arbeitszeit  

 
ver.di setzt sich für eine menschengerechte Gestaltung der Arbeitsplätze ein. 
Dazu gehören Sicherheit, Flexibilität und eine gute Balance zwischen Arbeit, 
Freizeit und Familie. Auf gar keinen Fall gehört dazu die von Arbeitgebern 
geforderte Verlängerung der Arbeitszeit oder eine Flexibilisierung von Arbeits-
zeit zu Lasten der Menschen.  
 
Arbeitszeit ist ein entscheidender Faktor bei der Umsetzung von guter Arbeit 
und hat immer auch mit Verteilungsfragen zu tun.  
 
ver.di wird daher einen neuen Vorstoß für eine Debatte um die Gestaltung der 
Arbeitszeit und einer Verkürzung der Arbeitszeit organisieren. Hierbei soll es 
ebenso um kreative, familien- und gesellschaftsfreundliche Lösungen zur Ge-
staltung der Arbeitszeit gehen, wie auch um eine Neuauflage der Diskussion 
um Arbeitszeitverkürzungen in der gesellschaftlichen und tarifpolitischen Debat-
te der Gewerkschaften.  
 
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, die erforderlichen Bedingungen für eine 
intensive Diskussion zu organisieren und dafür Sorge zu tragen, dass die Er-
gebnisse und Schlussfolgerungen dieser Debatte in künftigen Initiativen und 
Forderungen umgesetzt werden.  
 

Angenommen  
 
 
A 120 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  

 
Arbeitszeit neu diskutieren  

 
1. Arbeitszeitverkürzung ist ein entscheidendes gewerkschaftliches Instrument 

gegen Arbeitslosigkeit, für eine Umverteilung von Arbeit, gegen Leistungs-
verdichtung und für mehr eigenbestimmte Zeit.  
 



 
 

 82  

 

A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Arbeitszeitverkürzung ist ein Stück Gesellschaftsveränderung. Sie ist nur 
durchsetzbar, wenn es gelingt, Arbeitszeitverkürzung zum Thema einer 
breiten gesellschaftlichen Debatte zu machen und starke zivilgesellschaftli-
che Bündnisse zu schließen.  

 
Deshalb beginnt ver.di eine eigenständige bundesweite Debatte zur Ar-
beitszeitverkürzung über alle Fachbereiche und Ebenen hinweg.  

 
2. In dieser Debatte sind viele Fragen zu klären; unter anderem ist zu diskutie-

ren:  
 

 Arbeitszeitverkürzung als Beitrag zur Beschäftigungssicherung und 
zum Abbau von Arbeitslosigkeit  

 

 Zusammenhang von Arbeitszeitverkürzung, steigender Produktivität 
und Grenzen des Wachstums.  

 

 Arbeitszeitverkürzung bei vollem / teilweisem / ohne Lohnausgleich?  
 

 Arbeitszeitverkürzung und betriebliche Durchsetzung: Welche Auswir-
kungen hat das auf die Konkurrenzbeziehungen der Unternehmer un-
tereinander und müssen Ausgleichsmechanismen (Branchenfonds) 
geschaffen werden?  

 

 Arbeitszeitverkürzung und persönlicher Zeitvorteil: Welche Formen 
von Arbeitszeitverkürzung knüpfen an das Alltagsbewusstsein der Be-
schäftigten an und welche Formen verhindern eine zunehmende Leis-
tungsverdichtung (Zusätzliche freie Tage, Tages- oder Wochenar-
beitszeitverkürzung, Lebensarbeitszeitverkürzung)?  

 

 Arbeitszeitverkürzung und Gesellschaftspolitik: Verknüpfung der De-
batte mit Zeit  

 
 für uns selber  

 
 für Familienaufgaben 

 
 für Bildung  

 
 fürs Gesundbleiben  

 
 für gesellschaftliches Engagement  

 

 Müssen kürzere Arbeitszeiten mit einem gesetzlichen Mindestlohn 
flankiert werden?  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 

 Arbeitszeitverkürzung und Verlängerung von Lebensarbeitszeiten: 
Rente mit 67, Verkürzung von Ausbildungszeiten, Wegfall von Wehr-
pflicht und Zivildienst. Brauchen wir eine gesellschaftliche Debatte zur 
Arbeitszeit und Demografie? Ziel der Diskussion ist ein Anstoß zu ei-
ner umfassenden gewerkschaftlichen Debatte und Klärung von Positi-
onen, die dann in eine Arbeitszeitverkürzungskampagne münden soll.  

 

Angenommen  
 
 
A 121 Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Hessen  

 
Mehr Geschlechtergerechtigkeit durch Arbeitszeitverkürzung bei vollem 
Lohnausgleich - weniger arbeiten, damit Alle arbeiten und besser leben 
können  

 
Es wird eine Kampagne für eine Arbeitszeitverkürzung gestartet.  
 
Die Tarifkommissionen in ver.di werden aufgefordert, sich bei zukünftigen Ta-
rifauseinandersetzungen für Arbeitszeitverkürzungen bei vollem Lohnausgleich 
einzusetzen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
A 122 Bezirkskonferenz Südhessen  

 
Übernahme für alle durch Arbeitszeitverkürzung für alle durchsetzen  

 
Der mit Arbeitszeitverlängerungen und Rationalisierungen einhergehende Ar-
beitsplatzabbau geht in der Regel zuerst zu Lasten der befristet Beschäftigten, 
der Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer und der Auszubildenden, die 
nicht übernommen werden, häufig also der Jugend.  
 
Um die Forderung einer Übernahme für alle in ein unbefristetes, ausbildungs-
adäquates Vollzeitarbeitsverhältnis auch tatsächlich durchzusetzen, fordern wir 
eine arbeitszeitpolitische Offensive, die folgende Mindestbedingungen erfüllen 
muss.  
 

 Keine tarifvertragliche Verlängerungen der Arbeitszeiten in betriebli-
chen Notlagen.  

 

 Ablehnung jeglicher Verlängerung der tariflichen Arbeitszeiten und 
konsequenter Kampf gegen die Rente mit 67.  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 

 Einleitung einer arbeitszeitpolitischen Debatte in der Gesamtorganisa-
tion und Entwicklung eines Konzepts zur Arbeitszeitverkürzung unter 
Einbeziehung des Konzepts der „Guten Arbeit“.  

 

 Einführung eines Überstundenaufschlags in einer Höhe, der Mehrar-
beit deutlich unrentabel gegenüber Mehrbeschäftigung macht.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
A 123 Landesbezirkskonferenz Hessen  

 
Übernahme für alle durch Arbeitszeitverkürzung für alle durchsetzen  

 
Der mit Arbeitszeitverlängerungen und Rationalisierungen einhergehende Ar-
beitsplatzabbau geht in der Regel zuerst zulasten der befristet Beschäftigten 
und der Auszubildenden, die nicht übernommen werden - häufig also der jun-
gen Menschen. Gleichzeitig müssen ältere Kolleginnen/Kollegen länger arbei-
ten ehe sie in Rente gehen können, da Altersteilzeitregelungen auslaufen und 
das Renteneintrittsalter auf 67 Jahre erhöht wurde.  
 
Um die Forderung einer Übernahme für alle in ein unbefristetes, ausbildungs-
adäquates Vollzeitarbeitsverhältnis auch tatsächlich durchzusetzen, fordern wir 
eine arbeitszeitpolitische Offensive mit folgenden Inhalten:  
 
Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Dazu muss zunächst eine 
Debatte in der Gesamtorganisation eingeleitet werden, um Arbeitszeitfragen 
zum Gegenstand tariflicher und politischer Auseinandersetzungen zu machen. 
Fragen der Arbeitszeit müssen dabei mit einem Konzept von „Guter Arbeit“ 
verbunden werden.  
 

 Keine tarifvertraglichen Verlängerungen der Arbeitszeiten in betriebli-
chen Notlagen.  

 

 Ablehnung jeglicher Verlängerung der tariflichen Arbeitszeiten und 
konsequenter Kampf gegen die Rente mit 67.  

 

 Ein Verbot von Überstunden, besonders für Auszubildende und besse-
re Durchsetzbarkeit der hier bestehenden Regelungen.  

 

 eine zentrale Rolle von Übernahmeforderungen in Tarifauseinander-
setzungen.  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Diese dürfen nicht immer nur als Verhandlungsmasse betrachtet werden, die 
für die ersten Zugeständnisse der Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber aufgegeben 
wird, bzw. durch monetär höhere Angebote der Arbeitgeberseite abgekauft 
werden. 
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
A 124 Bundesfachbereichskonferenz 10  

 
Arbeitszeit verkürzen – Übernahme sichern  

 
ver.di macht das Thema Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich zu 
einem Schwerpunktthema für die kommenden Jahre. Dies muss für die betrieb-
liche Arbeit, den Bereich der Tarifpolitik und für die Arbeit in den überbetriebli-
chen Gremien sowohl in der Ebene als auch in den Fachbereichen gelten.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
A 125 Bezirkskonferenz Berlin  

 
Arbeitszeit verkürzen  

 
ver.di setzt sich in allen Bereichen dafür ein, die Lebensarbeitszeit zu verkür-
zen und entsprechend frei werdende Stellen auch für eine möglichst unbefriste-
te Übernahme von Auszubildenden und Anwärtern zu nutzen.  
 
Darüber hinaus soll sich im Tarifgeschehen verstärkt für eine Kopplung von 
Altersteilzeitregelungen und Übernahmeregelungen eingesetzt werden. Wir 
müssen wieder für eine radikale Verkürzung der Wochenarbeitszeit kämpfen, 
anstatt einer schleichenden Verlängerung hilflos zuzusehen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
A 126 Bezirksfachbereichskonferenz 3 Mittelbaden-Nordschwarzwald  

 
Intensivierung einer bundesweiten Kampagne zur Arbeitszeitreduzierung 
durch ver.di  

 
Im Hinblick auf die anstehenden Tarifrunden und die gesellschaftliche Entwick-
lung soll ver.di eine Kampagne zur Arbeitszeitreduzierung intensivieren.  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Berücksichtigt werden sollen hierbei insbesondere die Reduzierung der wö-
chentlichen Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Ebenfalls intensiviert werden 
sollen die Aktivitäten zur Schaffung eines gesetzlichen und tarifvertraglichen 
Anspruchs auf Altersteilzeit mit Aufstockungsbeiträgen, die der Mehrheit der 
berufstätigen Menschen die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (ATZ) ermög-
licht. Natürlich auch verbunden mit der Vorgabe jüngere Beschäftigte einzustel-
len.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
A 127 Landesbezirksfachbereichskonferenz 6 Hamburg  

 
Zeit für alles: Umverteilung der Arbeit  
oder  
’Vier mal sechs Arbeitsstunden für alle!’  

 
Die Forderung nach Arbeitszeitumverteilung mag visionär erscheinen, sie ist 
jedoch zeitgemäß und die richtige Forderung.  
 
Wir wollen eine gesellschaftliche Diskussion darüber aufgreifen, dass Gewerk-
schaften über Abwehrkämpfe hinaus selbstbestimmte gesamtgesellschaftliche 
Perspektiven erarbeiten und ihre Umsetzung maßgeblich vorantreiben.  
 
Wir brauchen Arbeitsbedingungen und tarifpolitische Regelungen, die nicht nur 
nicht krank machen, sondern im Allgemeinen und Besonderen zum Wohlbefin-
den der/des Einzelnen beitragen. Arbeit, die die Selbstverwirklichung des Men-
schen ermöglicht. 
 
Zum Wohlbefinden und zur Selbstverwirklichung gehört auch ausreichend 
selbstbestimmte Zeit.  
 
Dazu ist es wichtig, die Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich massiv zu reduzie-
ren.  
 
Wie Studien über die Produktivitätssteigerung der letzten 15 Jahre belegen, 
besteht die Möglichkeit die Lohnarbeitszeit auf 24 Stunden pro Woche (vier mal 
sechs Stunden) zu reduzieren.  
 
Dies würde auch die Möglichkeit eröffnen, die vorhandene Lohnarbeit auf alle 
gleichermaßen umzuverteilen. Damit einhergehend soll ein einklagbares Recht 
auf Lohnarbeit durchgesetzt werden.  
 
Niemand darf unter einem existenzsichernden Mindestlohn arbeiten - im Ge-
genteil! Auf die Lebenszeit bezogen muss der Lohn die Bedürfnisse des Men-
schen befriedigen.  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Die Umverteilung von Lohnarbeit ist Aufgabe mit gesamtgesellschaftlichem 
Veränderungscharakter. Dadurch wird auch Arbeit neu definiert und die Lohn-
arbeit ist nur noch ein Teil von gesellschaftlicher Arbeit.  
 
Deshalb wird ver.di die Durchsetzung der Arbeitszeitumverteilung mit vollem 
Lohnausgleich auf gesellschafts- und tarifpolitischer Ebene zum Schwerpunkt 
ihrer Arbeit machen.  
 
ver.di wird sich dabei zur Speerspitze einer gesamtgesellschaftlichen Bewe-
gung machen, die sich für eine faire Verteilung von bezahlter Arbeit bei aus-
kömmlicher Bezahlung einsetzt. Gleichzeitig trägt ver.di so dazu bei, ehrenamt-
liche, soziale, gewerkschaftliche und politische Arbeit als anerkanntes Ziel in 
die Gesellschaft zu tragen und zu einer Neudefinition von Arbeit im sozialpoliti-
schen Sinn beizutragen.  
 
Als Zwischenziel strebt ver.di „Vier mal acht Arbeitsstunden für alle“ an und 
setzt sich bei den Tarifverhandlungen ab 2012 verstärkt dafür ein. 
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 

A 129 Bundesjugendkonferenz  

 
Mehr Zeit für Leben, Lieben, Lachen - Arbeitszeit verkürzen, Übernahme 
durchsetzen  

 
ver.di organisiert eine Initiative zum Thema Arbeitszeitverkürzung. Im Mittel-
punkt soll dabei die tarifliche Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 30 Stun-
den, bei vollem Lohn-und Personalausgleich, stehen. Ein Zwischenschritt bis 
zur Durchsetzung dieses Ziels soll die 35-Stunden-Woche sein. Weitere wichti-
ge Punkte müssen Verkürzungen der Lebensarbeitszeit sein, das heißt: Weg 
mit dem Renteneintritt mit 67, gesetzliche Begrenzung der Arbeitszeit, tarifliche 
Einschränkung der Mehrarbeit. Darüber hinaus brauchen wir kurzfristig eine 
vorübergehende deutliche Absenkung des Renteneintrittsalters, zum Beispiel 
nach 45 Versicherungsjahren (ohne Abschläge), um eine sofortige Entlastung 
auf dem Arbeitsmarkt zu erreichen.  
 
Damit auf die individuellen Bedürfnisse der Menschen besser eingegangen 
werden kann, sollen folgende flankierende Maßnahmen vorangetrieben und 
umgesetzt werden:  
 

 Sabbatjahre,  
 

 Eltern-/Familienzeit (zur Kinder- und/oder Seniorenbetreuung),  
 

 Teilzeit (immer mögliche Rückkehr zur Vollzeit),  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 

 Auszeit für persönliche Weiterbildung (Urlaub ohne Bezüge vom ver-
tragschließenden Unternehmen) mit einer Rückkehroption auf eine der 
vorherigen Stelle gleichwertige Position.  

 
Darüber hinaus soll im Tarifgeschehen verstärkt auf eine Kopplung von Alters-
teilzeitregelungen und Übernahmeregelungen gesetzt werden. 
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
A 132 Bezirksfachbereichskonferenz 5 Mittelbaden-Nordschwarzwald  

 
35-Stunden-Woche  
 

ver.di führt in allen Zuständigkeitsbereichen eine langfristig ausgerichtete Kam-
pagne zur Arbeitszeitverkürzung mit dem Ziel durch, zunächst die Einführung 
der 35-Stunden-Woche bei vollem Entgeltausgleich zu erreichen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
A 133 Bezirksfachbereichskonferenz 8 Mittelbaden-Nordschwarzwald  

 
Kampagne zur Arbeitszeitverkürzung bei Lohn- bzw. Gehaltsausgleich 
und entsprechenden Neueinstellungen  

 
ver.di führt in allen Zuständigkeitsbereichen eine langfristig ausgerichtete Kam-
pagne zur Arbeitszeitverkürzung mit dem Ziel durch, zunächst die 35-Stunden-
Woche zu erreichen. Damit verbunden muss ein Lohnausgleich und entspre-
chende Neueinstellungen durchgesetzt werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
A 134 Landesbezirkskonferenz Hessen  

 
Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich  

 
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, kurzfristig alle Maßnahmen zu ergrei-
fen, um eine allgemeine, umfassende und deutliche Arbeitszeitverkürzung bei 
vollem Lohnausgleich durchzusetzen. Die Arbeitszeitverkürzung erfolgt über 
die tarifvertragliche Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf weniger als  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
35 Stunden/Woche und die gesetzliche Herabsetzung des Renteneintrittsalters 
auf unter 60 Jahre.  
 
Zur Vorbereitung der notwendigen Auseinandersetzungen sind öffentliche 
Kampagnen durchzuführen, die sowohl (gesellschaftliche) Notwendigkeit als 
auch (volkswirtschaftliche) Möglichkeit einer massiven Arbeitszeitverkürzung 
vermitteln.  
 
Die Auseinandersetzungen sind mit allen uns zur Verfügung stehenden legiti-
men Mitteln zu führen.  
 
Die Kampagnen beginnen nach dem Bundeskongress im Jahr 2011. Der Be-
schluss wird in allen folgenden Tarifauseinandersetzungen in der Form berück-
sichtigt, dass Arbeitszeitverlängerungen nicht akzeptiert werden und die Forde-
rung nach Verkürzung der Wochen- und Lebensarbeitszeit zentrale Punkte der 
Diskussion um die Forderungsfindung sind.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
A 135 Bezirkskonferenz NRW-Süd  

 
35-Stunden-Woche, 10,00 Euro Mindestbruttolohn, 500,00 Euro  
Eckregelsatz („35-10-500“)  

 
Die Forderung nach einer 35-Stunden-Woche (bei vollem Lohn- und Perso-
nalausgleich), 10,00 Euro Mindestbruttolohn, 500,00 Euro Eckregelsatz 

(„35-10-500“) wird in den allgemeinen ver.di-Forderungskatalog aufgenommen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
A 136 Bezirksfachbereichskonferenz 3 Berlin  

 
Durchsetzung 35-Stunden-Woche/30-Stunden-Woche  

 
ver.di rückt die Durchsetzung der 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich 
als ersten Schritt und weiter hin zur 30 Stunden Wochen bei vollem Lohnaus-
gleich in den Mittelpunkt ihrer Arbeitszeitkampagne und auf die Agenda der 
Tarifauseinandersetzungen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 140 Bezirkskonferenz Herford-Minden-Lippe  

 
Senkung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 30 Stunden  

 
ver.di entscheidet, darauf hinzuwirken, in allen Branchen die Wochenarbeitszeit 
auf 30-Wochen-Stunden bei vollem Lohnausgleich zu reduzieren. Dazu wird 
dieses Thema in alle Fachbereiche und Gremien getragen und von da aus 
durch Haupt- und Ehrenamtliche in die Betriebe weiter vorangetragen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
A 141 Bundesfrauenkonferenz  

 
Kampagne zur Reduzierung der Normalarbeitszeit  

 
ver.di setzt sich erneut für eine Reduzierung der durchschnittlichen Wochenar-
beitszeit ein, da ohne eine Arbeitszeitverkürzung keine Vollbeschäftigung mehr 
möglich sein wird. Das Ziel ist nach wie vor die Verkürzung auf 30 Stunden bei 
vollem Lohnausgleich. 
 
Das Thema Arbeitszeitverkürzung soll Bestanteil der Kampagne „Gerecht geht 
anders“ werden. Dabei ist eine neue Definition von Normalarbeitszeit sowohl 
aus tarifpolitischer als auch gesellschaftspolitischer Sicht unter Berücksichti-
gung der Geschlechter-Perspektive zu erarbeiten. 
 
Die Umverteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit ist innerhalb der Orga-
nisation in allen Bereichen zu thematisieren. 
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
A 142 Bezirksfachbereichskonferenz 6 Herford-Minden-Lippe  

 
Es ist Zeit - Das Ziel sind 30 Stunden  

 
ver.di setzt sich für die Verkürzung der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit 
ein. Das Ziel ist die Reduzierung auf 30 Stunden bei vollem Lohn- und Perso-
nalausgleich. Eine deutliche Arbeitszeitverkürzung gibt Antworten auf die Fra-
gen einer gesellschaftlichen Arbeits-Umverteilung und auf humanere Lebens-
bedingungen. Ohne Arbeitszeitverkürzung ist auch keine Vollbeschäftigung 
möglich.  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 
 

ver.di setzt sich für die Verkürzung der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit 
ein. Das Ziel ist die Reduzierung auf 30 Stunden bei vollem Lohn- und Perso-
nalausgleich.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 

A 143 Bezirkskonferenz Nordhessen  
 

Allgemeine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Personalaus-
gleich  
 

ver.di wird aufgefordert, sich zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit und 
zermürbender Arbeitsintensivierung, für eine sofortige und umfassende Ar-
beitszeitverkürzung einzusetzen. Die Arbeitszeitverkürzung muss bei vollem 
Lohn- und Personalausgleich stattfinden. Unsere Perspektive ist die 30-
Stunden-Woche, bei unbefristeter Beschäftigung. Gesetzliche Änderungen zur 
maximalen Wochenarbeitszeit, aber auch tarifliche und betriebliche Lösungen 
müssen her.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 

A 144 Bezirksfachbereichskonferenz 9 Rosenheim  

 
30-Stunden-Woche per Gesetz!  

 
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, sich für eine gesetzliche 30-Stunden-
Woche bei vollem Lohnausgleich einzusetzen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
A 145 Bundesjugendkonferenz  

 
Mehr Zeit in der Ausbildung  

 
ver.di setzt sich in Tarifrunden sowie gegenüber dem Gesetzgeber für die Ein-
führung der 30-Stunden-Woche, 30 Urlaubstage und das grundsätzliche Verbot 
von Arbeit am Wochenende für Auszubildende ein. Ausbildung am Wochenen-
de darf nur zulässig sein, wenn Tätigkeiten nicht unter der Woche vermittelt 
werden können.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
 
A 146 Bezirkskonferenz Mittelhessen  

 
Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich  

 
Wir fordern dazu auf, dass die Gewerkschaften in den Tarifauseinandersetzun-
gen wieder verstärkt auf eine Senkung der Wochenarbeitszeit (bei Vollzeiter-
werbstätigkeit), bei vollem Lohnausgleich, verhandeln und medial die Frage 
nach einer generellen Erwerbsarbeitszeitverkürzung wieder in die Debatte 
einbringen. Die Frage der Erwerbsarbeitszeit muss wieder als eine zentrale 
emanzipatorische Angelegenheit der Gewerkschaften behandelt werden, da 
sich an der Frage der Erwerbsarbeitszeit mehr entscheidet als die Organisation 
von Arbeit am Arbeitsplatz, sondern auch die der Arbeit im Haushalt und eine 
gerechte Verteilung der verschiedenen Arbeiten zwischen den Geschlechtern.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
A 147 Bezirkskonferenz Frankfurt am Main und Region  

  
Arbeitszeit verkürzen - anders arbeiten - besser leben!  

 
Die zuständigen ver.di-Gremien werden aufgefordert, bei der Festlegung und 
Durchsetzung tarifpolitischer Zielsetzungen die Möglichkeiten gesamtgesell-
schaftlicher Gestaltungs- und Veränderungsprozesse stärker mit zu berücksich-
tigen. Dies muss unter anderem im Bereich der tarifpolitischen Ausgestaltung 
der Arbeitszeit geschehen. Deshalb soll ver.di die Zielsetzung verfolgen, die 
Arbeitszeit dauerhaft zu verkürzen, um Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und Ar-
beitsplätze zu sichern. Die unterschiedlichen Formen der Arbeitszeitverkürzung 
sind dabei an den Bedürfnissen der abhängig Beschäftigten auszurichten und 
beschäftigungswirksam zu nutzen.  
 
Die durch Arbeitszeitverkürzung gewonnene Zeit ist ein hoher Wert. Sie kann 
individuell und gesellschaftlich genutzt werden. Es sind Lebens- und Arbeits-
konzepte zu entwickeln, in denen die fremdbestimmte Erwerbsarbeit nicht der 
einzige Sinngeber ist. Das Ziel ist die Etablierung eines neuen Verständnisses 
von Erwerbsarbeit, welches neben der abhängigen Erwerbsarbeit die Verknüp-
fung mit freiwilligen und gesellschaftlich notwendigen Tätigkeiten ermöglicht.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
 
A 148 Bezirkskonferenz Mittelfranken  

 
Arbeitszeitverkürzung als ein zentrales Thema der ver.di-Tarifpolitik  

 
Die Verkürzung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich (in welcher Form auch 
immer) ist innerhalb der Gesamtorganisation erneut zu diskutieren und zukünf-
tig als eine zentrale Forderung in den Tarifrunden zu verankern. Die Umvertei-
lung von bezahlter und unbezahlter Arbeit ist innerhalb der Organisation in 
allen Bereichen als Thema zu verankern.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
A 149 Bezirkskonferenz Kiel-Plön  

 
Jetzt eine Kampagne der Gewerkschaften zur Arbeitszeitverkürzung or-
ganisieren  

 
Der Bundeskongress fordert den Gewerkschaftsrat und den Bundesvorstand 
auf, eine Konzeption für eine öffentliche Kampagne zum Thema Arbeitszeitver-
kürzung zu organisieren. Diese Diskussion sollte auch im DGB-Bundes-
vorstand geführt werden, um das gemeinsame Handeln der Gewerkschaften im 
Deutschen Gewerkschaftsbund in dieser Frage zu erreichen.  
 
Arbeitszeitverkürzung ist das Gebot der Stunde. Im Mittelpunkt soll dabei die 
tarifliche Kürzung der Wochenarbeitszeit auf deutlich unter 35 Stunden bei 
vollem Lohn- und Personalausgleich stehen. Weiterer wichtiger Punkt einer 
solchen Kampagne muss die Verkürzung der Lebensarbeitszeit sein, das heißt: 
Weg mit der Rente mit 67 und die tarifliche Einschränkung der Mehrarbeit. 
Arbeitszeitverkürzung ist die gewerkschaftliche Antwort auf Krise und Arbeitslo-
sigkeit.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
A 150 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz  

 
Debatte und Kampagne zu Arbeitszeit  
 

ver.di wird aufgefordert, spätestens nach dem 3. Bundeskongress eine Debatte 
und eine öffentliche Kampagne zum Thema Arbeitszeit zu organisieren.  
 
Arbeitszeitverkürzungen sind das Gebot der Stunde.  
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Im Mittelpunkt soll dabei die tarifliche Wochenarbeitszeitverkürzung bei vollem 
Lohn- und Personalausgleich stehen.  
 

Weitere wichtige Punkte einer solchen Kampagne müssen Verkürzungen der 
Lebensarbeitszeit sein, das heißt: Weg mit dem Renteneintritt ab 67, gesetzli-
che Begrenzung der Arbeitszeit, tarifliche Einschränkung der Mehrarbeit.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 

A 151 Bezirksfachbereichskonferenz 5 Hannover/Leine-Weser  

 
Arbeitszeitverkürzung und Umverteilung der Arbeit zum gesellschaftli-
chen Projekt entwickeln  
 

Arbeitszeitverkürzung und die Umverteilung der Erwerbsarbeit wird zu einem 
Schwerpunkt der gewerkschaftspolitischen Strategiediskussion in ver.di mit 
dem Ziel, Arbeitszeitverkürzung als tarifpolitische Forderung durchsetzungsfä-
hig zu machen und die Umverteilung der Erwerbsarbeit zu einem gesellschaft-
lich getragenen Projekt zu entwickeln.  
 

Arbeitszeitverkürzung wird Bestandteil des Projekts „Gute Arbeit“. In die Kam-
pagne „Gerecht geht anders“ wird Arbeitszeitverkürzung und die Umverteilung 
der Erwerbsarbeit aufgenommen. Dazu werden die vorhandenen Materialien 
aktualisiert und verstärkt und zielgerichtet in die gewerkschaftliche Debatte 
eingebracht. Auf allen Ebenen von ver.di werden Veranstaltungen zu Arbeits-
zeitverkürzung und Arbeitszeitpolitik initiiert, um Funktionäre und Mitglieder für 
Arbeitszeitverkürzung und Umverteilung der Arbeit zu begeistern und kampfbe-
reit zu machen.  
 

Senkung der gesetzlichen und tariflichen Höchstarbeitszeiten, kurze Vollzeit, 
Arbeitszeitregelungen für besondere Lebensphasen (befristete Teilzeit, Sabbat-
jahr…) mit existenzsicherndem Einkommen für alle Beschäftigungsverhältnisse 
sind arbeitszeitpolitische Ziele, die sowohl in gesetzlichen Initiativen (Arbeits-
zeitgesetz, Teilzeit- und Befristungsgesetz) als auch in der Tarifpolitik umzuset-
zen sind. Dabei sind die unterschiedlichen Vorstellungen, Wünsche und Ängste 
von Beschäftigten, Erwerbslosen und ihren Familien aufzunehmen, Gemein-
samkeiten zu formulieren und die Sehnsucht nach guter Arbeit und gutem Le-
ben in eine gesellschaftliche Bewegung zur Umverteilung von Arbeit zu entwi-
ckeln.  
 

ver.di bringt eine arbeitszeitpolitische Initiative in den DGB ein, mit dem Ziel, 
gewerkschaftsübergreifend ein gesellschaftspolitisches Projekt zur Umvertei-
lung der Arbeit breit zu verankern und die Akzeptanz und Durchsetzungsmacht 
für gesetzliche und tarifliche Arbeitszeitverkürzung zu erreichen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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A 152 Bezirksfachbereichskonferenz 6 Herford-Minden-Lippe  

 
Kampagne zur Reduzierung der Normalarbeit  
 

ver.di plant und führt in allen Zuständigkeitsbereichen eine langfristig ausge-
richtete Kampagne zur Reduzierung der Normalarbeitszeit durch. Diese Kam-
pagne hat zum Inhalt grundsätzlich die Arbeitszeit zu verkürzen und dabei 
inhaltlich eine neue Definition von Normalarbeitszeit aus tarifpolitischer als 
auch gesellschaftspolitischer Sicht zu verbreiten. 
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
A 153 Bezirkskonferenz Mittelfranken  

 
Aktiv für den freien Sonntag – Fortsetzung der Kampagnen und Bündnis-
se  

 
Auch nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 1. Dezember 2009, 
das den grundgesetzlichen Schutz des freien Sonntags gestärkt hat, gibt es 
zahlreiche Versuche zur Aufweichung der Ladenschlussgesetze. Daher ist es 
auch künftig erforderlich, dass sich ver.di bei der Allianz für einen freien Sonn-
tag beteiligt und sich aktiv für menschenwürdige Arbeitszeiten einsetzt, insbe-
sondere in der Tarifpolitik und in lokalen Bündnissen. Die Aktionen sollen sich 
nicht nur auf das Thema Sonntagsarbeit beschränken, sondern auch die Arbeit 
an Samstagen, im Schichtdienst und in den Nachtstunden einbeziehen.  
 

Angenommen  
 
 
A 154 Landesbezirksfachbereichskonferenz 12 Hamburg  

 
Wiedereinführung des Ladenschlusses  

 
ver.di wird aufgefordert, sich für die rasche Wiedereinführung eines Laden-
schlussgesetzes einzusetzen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 153 
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A 155 Landesbezirksfachbereichskonferenz 12 Berlin-Brandenburg  

 
Sonntagsschutz durchsetzen – Klagerecht der Gewerkschaft nutzen  

 
Alle ver.di-Organisationseinheiten werden beauftragt, sich dafür einzusetzen, 
dass bei Sonntagsöffnungen der Geist des Urteils des Bundesverfassungsge-
richts zum Sonntagsschutz vom 1. Dezember 2009 voll umgesetzt wird. Dazu 
gehören insbesondere:  
 

 die Arbeitsruhe an Sonntagen durchzusetzen, wobei nur ausnahms-
weise bei Vorliegen eines dem Sonntagsschutz gerecht werdenden 
Sachgrunds eine Ausnahme von diesem Regelzustand erlaubt ist; 
hiervon sind die Sonntagsöffnungen auszunehmen, die im Ladenöff-
nungsgesetz entsprechend vorgesehen sind;  

 

 aufeinanderfolgende Sonntagsöffnungen zu verhindern, weil sie den 
Regel-Ausnahme-Charakter des Bundesverfassungsgerichtsurteils 
durchbrechen würden;  

 

 die Nutzung der Klagemöglichkeit der Gewerkschaft; sofern vom Geist 
des Urteils abgewichen wird, sollen die Voraussetzungen für die Nut-
zung des gewerkschaftlichen Klagerechts geschaffen und entspre-
chende Klagen anhängig gemacht werden.  

 
ver.di wird sich beim Gesetzgeber dafür einsetzen, dass der Umfang des Rei-
sebedarfs für den Sonntagsverkauf auf Personenbahnhöfen auf den Umfang 
zurückgeführt wird, wie er im Berliner Ladenöffnungsgesetz von 2006 definiert 
war.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
A  Bürgerrechte 

A 156  Gegen Ausgrenzung – gleiche Rechte für lesbische,  101 
schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche  
Menschen in der Arbeitswelt durchsetzen!  

Gewerkschaftsrat  
Angenommen  

 

A 157  Schutz und Rechte der intersexuellen Menschen stärken  105 

Landesbezirksvorstand Hamburg  
Angenommen  

 

A 158  Altersdiskriminierung  105 

Bezirkskonferenz Herford-Minden-Lippe  
Angenommen  

 

A 159  Für eine freie, vielfältige und qualitätsvolle  105 
Medienlandschaft in der Bundesrepublik Deutschland  

Bundesfachbereichskonferenz 8  
Angenommen  

 

A 160  Pressefreiheit darf nicht eingeschränkt werden  111 

Bundesfachgruppenkonferenz Medien  
Angenommen  

 

A 161  Presse-, Informations- und Meinungsfreiheit im  111 
Netz sichern  

Bundesfachbereichskonferenz 8  
Angenommen  

 

A 163  Prinzipien der Netzneutralität  112 

Bundesfachbereichskonferenz 9  
Angenommen  

 

A 164  Erhaltung des Versammlungsrechtes  113 

Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz  
Angenommen  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

A 166  Aktionen gegen die Verschärfung des  113 
Demonstrationsrechts  

Bezirksfachbereichskonferenz 5 Mittelbaden-Nordschwarzwald  
Angenommen  

 

A 167  Gewalt gegen Demonstrationsteilnehmerinnen/- 114 
teilnehmer  

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen  

 

I 002  ELENA tatsächlich beenden  114 

Marion Junker und Kolleginnen und Kollegen  
Angenommen  

 

A 173  Schutz der Daten abhängig Beschäftigter  115 

Bezirksfachbereichskonferenz 8 Südhessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 176  Schutz unserer Daten als abhängig Beschäftigte  115 

Landesbezirkskonferenz Hessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 177  Projekt ELENA ist verfassungswidrig! Der umfänglich  116 
geplante Elektronische Entgeltnachweis macht  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gläsern! Kompakt  
gespeicherte Datenmengen geben dem Überwachungsstaat  
Vorschub!  

Bezirksfachbereichskonferenz 10 München  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 178  Keine datenschutzrechtlich verschlechternde  116 
Sonderregelung für Beschäftigte in Call-Centern  

Bundesfachbereichskonferenz 13  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

A 179  Verteidigung demokratischer und sozialer Rechte  116 

Bezirksfachbereichskonferenz 8 Frankfurt am Main und Region  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

I 003  Resolution zum Schutz von Beschäftigten am Arbeitsplatz  117 

Monika Roloff und Kollegen  
Angenommen  

 

A 184  Datenschutz  120 

Bezirksfachbereichskonferenz 9 Rosenheim  
Angenommen  

 

A 185  Beschäftigtendatenschutz wirksam gesetzlich regeln  120 
Beschäftigte zu ihren Persönlichkeitsrechten sensibilisieren  

Bundesfachbereichskonferenz 12  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag (A) I 003  

 

A 186  Zensus 2011 - Datenlöschung  120 

Bundesfachbereichskonferenz 5  
Angenommen 
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A 156 Gewerkschaftsrat  

 
Gegen Ausgrenzung – gleiche Rechte für lesbische, schwule, bisexuelle, 
trans- und intergeschlechtliche Menschen in der Arbeitswelt durchsetzen!  

 
Der Einsatz gegen Diskriminierung und Benachteiligung von Minderheiten und 
benachteiligten Menschen ist für ver.di untrennbarer Bestandteil des weltweiten 
Kampfes für Menschenrechte und für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft 
insgesamt. Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender (LSBT) dürfen we-
der in der Arbeitswelt noch in den übrigen Lebensbereichen ausgegrenzt wer-
den. Diskriminierungen oder Ungleichbehandlungen aufgrund des Geschlechts 
oder der sexuellen Identität sind in keinem Fall mehr hinnehmbar. Bestehende 
rechtliche und tatsächliche Benachteiligungen müssen bekämpft und beseitigt 
werden.  
 
Um der Forderung nach uneingeschränkt gleichberechtigter Teilhabe von LSBT 
im gesellschaftlichen Bewusstsein dauerhaft Nachdruck zu verleihen, fordert 
ver.di unter anderem den Gleichheitsartikel 3 im Grundgesetz um das Merkmal 
„sexuelle Identität" zu ergänzen.  
 
Diskriminierungserfahrungen und Akzeptanz in der Arbeitswelt  

 
In den Jahren 2007 – 2010 veröffentlichte Untersuchungen über berufliche 
Diskriminierungserfahrungen ergaben, dass lesbische Kolleginnen und schwule 
Kollegen noch immer auffallend häufig Ausgrenzungen und Ungleichbehand-
lungen am Arbeitsplatz wegen ihrer sexuellen Identität erleben. Dreiviertel der 
Befragten berichteten über berufliche Diskriminierungen, wobei jede/r Fünfte 
selbst erfahrene bzw. bei anderen erlebte körperliche Gewalt oder Psychoterror 
angab. Fast acht Prozent hatten wegen ihrer sexuellen Orientierung einen 
Arbeitsplatz nicht bekommen und rund vier Prozent mussten eine Kündigung 
erleben. Über die Hälfte der Lesben und Schwulen verschweigt deshalb wegen 
befürchteter Diskriminierungen am Arbeitsplatz noch immer die homosexuelle 
Lebensweise. Im Vergleich zu entsprechenden Untersuchungen in den 90-er 
Jahren zeigt sich, dass positive Veränderungen nur verhältnismäßig langsam 
festzustellen sind. 
 
Auch wenn LSBT sich immer häufiger nicht mehr verstecken und für ihre per-
sönlichen und gesellschaftlichen Rechte öffentlich eintreten, sind feindselige 
Einstellungen ihnen gegenüber sowie gegen ihr Auftreten in der Öffentlichkeit 
in Teilen der Gesellschaft weiterhin deutlich festzustellen. Sie äußert sich in 
Ausgrenzungen, Benachteiligungen und Anfeindungen bis hin zu brutaler Ge-
walt. Der Kampf gegen die Unterdrückung von LSBT, muss als kontinuierliche 
Aufgabe verstanden werden.  
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Antidiskriminierungsrecht  

 
Der anhaltende gewerkschaftliche Kampf gegen Ungleichbehandlung aufgrund 
des Geschlechts, der Herkunft, des Alters, einer Behinderung oder der sexuel-
len und geschlechtlichen Identität konnte im August 2006 einen großen Erfolg 
verzeichnen durch die Verabschiedung des Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetzes (AGG). Auch wenn noch entscheidende Verbesserungen des AGG 
notwendig sind, um eine umfassende Wirkung des Diskriminierungsschutzes in 
der Arbeitswelt zu erreichen, bietet das AGG eine wichtige rechtliche Hand-
lungsgrundlage beim Schutz vor Benachteiligungen aufgrund der Diskriminie-
rungsmerkmale. Darüber hinaus konnte mit ver.di-Unterstützung auf dem Kla-
geweg höchstrichterlich festgestellt werden, dass eine tarifliche Benachteili-
gung eingetragener Lebenspartnerinnen/Lebenspartner gegenüber Eheleuten 
verfassungswidrig ist (BVerfGBeschluss aus 2009). Infolgedessen hat der Bun-
desgerichtshof sein – zuerst ablehnendes - Urteil zur Gleichstellung hinterblie-
bener Lebenspartnerinnen/Lebenspartner in der Altersversorgung revidiert und 
sinngemäß die Tarifparteien des VBL-Versorgungstarifvertrags zur Anpassung 
an die maßgebende Rechtslage aufgefordert (Urteil aus 2010 - Anerkenntnis 
des Schuldners).  
 
Gerade weil sich die Gewerkschaften erfolgreich für das AGG eingesetzt ha-
ben, ist es für ver.di wichtig, die gesetzlichen Instrumente des Diskriminie-
rungsschutzes aktiv zu nutzen und weiterzuentwickeln. Alle bestehenden Re-
gelungen, die Beschäftigungsverhältnisse betreffen (Tarifverträge, Betriebs-
/Dienstvereinbarungen, Arbeitsverträge, betriebliche Absprachen und Anwei-
sungen usw.), müssen dem AGG entsprechend unmissverständlich ausgestal-
tet sein. Es ist Aufgabe der betrieblichen Interessenvertretungen, den Schutz 
des AGG für alle Kolleginnen und Kollegen durchzusetzen.  
 
Gewerkschaftliches und betriebliches Engagement  

 
In den zurückliegenden Jahren hat ver.di viele Initiativen ergriffen und auch 
Anlässe genutzt, um die praktische Umsetzung des AGG zu unterstützen. Bei-
spielhaft genannt seien die schriftlichen Handlungshilfen für Mitglieder der 
Tarifkommissionen und für Betriebsratsmitglieder, die zahlreichen Seminaran-
gebote für betriebliche Interessenvertretungen, die AGG-Fachtagungen in der 
ver.di-Bundesverwaltung und vor allem die flächendeckende Begleitung der 
AGG-Anwendung in der betrieblichen Arbeit sowie beim gewerkschaftlichen 
Rechtschutz.  
 
Die Umsetzung des AGG war und ist hinsichtlich des Merkmals „sexuelle Iden-
tität“ (Lesben, Schwule) und „Geschlecht“ (Transgender) ein besonders wichti-
ges Anliegen, das weiter verfolgt werden muss: Noch zu wenige Unternehmen 
verfolgen, vor allem nach dem Inkrafttreten des AGG am 18. August 2006 eine 
diskriminierungsfreie Politik der Wertschätzung aller Beschäftigten.  
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 Diskriminierungen aktiv anzugehen, ist Aufgabe der betrieblichen Inte-
ressenvertretung. Betriebs- oder Personalräte müssen im Thema An-
tidiskriminierung auf Grund von sexueller Identität fachlich besser be-
raten werden.  

 

 Das AGG und seine Rechtswirkungen müssen in den Unternehmen 
und Verwaltungen bekannt gemacht und durch kompetente Bera-
tungsangebote umgesetzt werden.  

 

 Die Arbeitsweise betrieblicher Beschwerdestellen, das Engagement 
betrieblicher Interessenvertretungen im Beschwerdeprüfungsverfahren 
und für vorbeugende Maßnahmen gegen Diskriminierung muss stär-
ker bekannt gemacht werden.  

 

 Von Diskriminierungen Betroffene müssen darin unterstützt werden, 
sich zu wehren und zu ihrem Recht zu kommen, ohne weitere Nach-
teile oder zusätzliche Belastungen zu erleiden. Es muss ein Klima am 
Arbeitsplatz geschaffen werden, in dem sich LSBT nicht länger erklä-
ren und rechtfertigen müssen und von den anderen akzeptiert werden.  

 

 Besonders schwierig ist es für Transgender, ohne Diskriminierungen 
in einer sie respektierenden Arbeitsatmosphäre zu leben.  

 
ver.di soll verstärkter, offensiver und kompetenter für eine diskriminierungsfreie 
Arbeitswelt auch für LSBT in den Betrieben und Verwaltungen eintreten. Dazu 
sollte ver.di Handreichungen für die betrieblichen Interessenvertretungen und 
Ratgeber für die Beschäftigten bereitstellen, innerhalb der gewerkschaftlichen 
Bildungsarbeit die praxisnahe AGG-Anwendung auch zu LSBT thematisieren, 
regelmäßige Bestandsaufnahmen zur AGG-Umsetzung durchführen. Indem 
ver.di als bestimmende Verfechterin des Diskriminierungsschutzes und des 
respektierenden Umgangs für die zunehmend als vielfältig im Sinne der AGG-
Merkmale in Erscheinung tretende Arbeitnehmerschaft ihr Profil stärkt, gewinnt 
ver.di auch deutlich an Attraktivität als durchsetzungsfähige Organisation, in 
der es sich lohnt sich zu organisieren und mitzuarbeiten.  
 
Tarifverträge  

 
Es ist erforderlich, die von ver.di abgeschlossenen Tarifverträge AGG-konform 
zu gestalten, so dass zum Beispiel eingetragene Lebenspartnerinnen/Lebens-
partner ihre gesetzlich zustehenden Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber in 
Einzelfällen nicht erst gerichtlich einklagen müssen.  
 
Die Anpassung der Tarifverträge ist tarifrechtlich geboten und muss in ihnen 
dokumentiert werden (§ 1 Tarifvertragsgesetz). Die Beschäftigten haben einen 
Rechtsanspruch darauf.  
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ver.di setzt sich nachdrücklich dafür ein, die Tarifverträge unverzüglich dem 
BVerfG-Beschluss entsprechend redaktionell anzupassen, die Umsetzung zu 
überwachen und gegebenenfalls verstärkt Hilfestellung zu geben. Schriftliche 
wie auch mündliche Informationen über zu fordernde oder durchgesetzte Rege-
lungen für Eheleute müssen eingetragene Lebenspartnerinnen/Lebenspartner 
einschließen und benennen. Sollten Arbeitgeber eine entsprechende Anpas-
sung verweigern, ist dieser Tatbestand rechtlich mit der nötigen Folgewirkung 
zu beanstanden.  
 
Kirchliche Bereiche  

 
Es ist mit dem Gleichheitsgrundsatz nicht vereinbar, dass im AGG der Diskri-
minierungsschutz für den kirchlichen Bereich ausdrücklich ausgespart wurde 
und damit für die ca. eine Million Beschäftigten in kirchlichen Einrichtungen die 
Gleichbehandlung nicht gelten soll oder nur so weit, wie es in der kirchlichen 
Hierarchie geduldet und angewiesen wird. Für LSBT kann dies noch immer 
bedeuten, dass die Kolleginnen und Kollegen ihren Arbeitsplatz verlieren, be-
nachteiligt bzw. nicht eingestellt werden oder ihre sexuelle Identität als wesent-
licher Teil ihrer Person anhaltend verleugnen müssen. Da die Arbeitsplätze in 
manchen Regionen von kirchlichen Einrichtungen dominiert werden, sind die 
Arbeitnehmerrechte hier flächendeckend unzumutbar beschnitten oder nur 
eingeschränkt für LSBT zugänglich.  
 
Diversity  

 
Durch das AGG sind alle am betrieblichen Geschehen Beteiligten verpflichtet, 
für ein diskriminierungsfreies Arbeitsklima einzustehen und auch durch vorbeu-
gende Maßnahmen Diskriminierungen nachhaltig zu verhindern. In diesem 
Zusammenhang können Diversity-Konzepte hilfreiche und zukunftsweisende 
Instrumente der Ausgestaltung und Weiterentwicklung der gesetzlichen Anfor-
derungen an diskriminierungsfreie Arbeitsbedingungen darstellen. Sie aus Sicht 
der Beschäftigten zu bewerten und sich in den Prozess ihrer Umsetzung einzu-
bringen, wird von ver.di unterstützt. Dazu sind gewerkschaftliche Positionen zu 
Wandel und Gestaltung der Arbeitswelt und auch Konzepte „Guter Arbeit“ zu 
nutzen mit der Schwerpunktsetzung auf die Entwicklung einer Kultur der Aner-
kennung und des wechselseitigen Respekts gegenüber den jeweiligen Lebens-
entwürfen von vielfältigen bzw. unterschiedlichen Menschen. 
 
Während die Unternehmen mit einem Diversity-Management zunehmend die 
Vielfalt im Betrieb aus ökonomischen Gründen für den eigenen Marktvorteil 
nutzen, so liegen die gewerkschaftliche Handlungsschwerpunkte auf einer 
Verbesserung und Mitgestaltung eines kollegialen Betriebsklimas, Maßnahmen 
zur Vermeidung von Diskriminierungen, der Erhöhung von Chancengleichheit 
sowie langfristiger Sicherung qualifizierter Arbeitsplätze und der Unterneh-
mensstandorte. Die gezielte Förderung benachteiligter Kolleginnen und Kolle-
gen ist dabei zu berücksichtigen. Hier liegt vor allem auch der Handlungs-
schwerpunkt gesetzlicher Interessenvertretungen in den Betrieben und  
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Verwaltungen, die durch eine innovative und offensive Nutzung ihrer Gestal-
tungsmöglichkeiten bei Diversity-Prozessen auch ihr Bedeutungsprofil für die 
Kolleginnen und Kollegen zukunftsweisend ausprägen und durch Einbeziehung 
der Beschäftigten in diese Prozesse insgesamt langfristig stärken können.  
 

Angenommen  
 
 
A 157 Landesbezirksvorstand Hamburg  

 
Schutz und Rechte der intersexuellen Menschen stärken  

 
ver.di und ihre Gliederungen setzen sich mit dem Thema Intersexualität im 
Berufs- und im Privatleben auseinander und vertreten das Thema nach innen 
und außen im Sinne der Kolleginnen und Kollegen.  
 

Angenommen  
 
 
A 158 Bezirkskonferenz Herford-Minden-Lippe  

 
Altersdiskriminierung 

 
Der Bundesvorstand setzt sich für diskriminierungsfreie Lebensbedingungen 
älterer Menschen und den Schutz der Menschenwürde ein. Die Regelungen 
zum Benachteiligungsverbot sind stringent umzusetzen.  
 

Angenommen  
 
 
A 159 Bundesfachbereichskonferenz 8  

 
Für eine freie, vielfältige und qualitätsvolle Medienlandschaft in der Bun-
desrepublik Deutschland  

 
Eine funktionierende und lebendige Demokratie lebt von freien, vielfältigen und 
qualitätsvollen Medien. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft setzt sich 
daher für eine Medienlandschaft ein, die allen Bürgerinnen und Bürgern glei-
chermaßen Teilhabe und Zugang zu Medienangeboten gewährleistet. Dazu 
gehören Angebote in den Bereichen Information, Kultur und Bildung genauso 
wie Unterhaltung. Nur wenn die Medien mit einem vielfältigen Angebot der 
Vielfalt der Interessen und Meinungen gerecht werden, können sie ihrem ge-
sellschaftlichen Auftrag nachkommen und zur Meinungs- und politischen Wil-
lensbildung bei den Bürgerinnen und Bürgern beitragen.  
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Medienpolitik ist auch Gesellschaftspolitik. Deshalb engagiert sich eine ge-
werkschaftlich gestaltete Medienpolitik im Sinne der Menschen – für die Inte-
ressen der Medienkonsumentinnen und -konsumenten genauso wie der Medi-
enschaffenden. Dabei will ver.di den anhaltenden rasanten Wandel in der Me-
dienwelt mitgestalten und eigene Vorschläge einbringen. Längst hat das Inter-
net sowohl die Nutzung von Medien als auch die Medienangebote selbst mas-
siv verändert. So wachsen nicht nur Mediengattungen weiter zusammen, auch 
die strikte Trennung in Medienproduzenten und Medienkonsumenten hebt sich 
dank Blogs, Foren und sozialer Netzwerke mehr und mehr auf. Somit stehen 
die „klassischen“ Verwertungsstrukturen unter Druck, funktionierende neue 
Erlösmodelle im Internet sind nach wie vor rar. Folgen sind unter anderem 
gestiegene Arbeitsanforderungen an die Beschäftigten und gestiegener Ver-
tragsdruck auf freie Kolleginnen und Kollegen sowie stetiger Arbeitsplatzabbau 
in Medienunternehmen, aber auch ein deutlich verschärfter Druck auf öffent-
lich-rechtliche Medienangebote von Seiten der privat-kommerziellen Konkur-
renz. Die massiven Beschneidungen des öffentlich-rechtlichen Angebots im 
Internet durch den 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag sind ein Beleg dafür.  
 
Das Internet ist aber nicht nur Plattform für die Verbreitung und den Konsum 
von Medieninhalten geworden, sondern zudem für viele Bürgerinnen und Bür-
ger längst auch Basis ihrer alltäglichen Kommunikation. Immer mehr wird es 
zur Voraussetzung zur Teilhabe an Alltagsaktivitäten, sei es bei der Buchung 
von Bahnfahrten oder beim Kontakt mit Behörden und Ämtern. Deshalb gilt: 
Nur wer Zugang zu den relevanten Kommunikationsstrukturen und Verbrei-
tungswegen von Informationen – insbesondere zum Internet – hat, ist in der 
Lage, sich umfassend zu informieren und sich am demokratischen Prozess zu 
beteiligen. Da Teilhabe an der Informationsgesellschaft aber die Befähigung 
der/des Einzelnen voraussetzt, sich in der stetig komplexer werdenden Medien-
landschaft zurechtzufinden und Inhalte zu bewerten, ist Medienkompetenz 
unerlässlich geworden. Für ver.di ist deshalb der Erwerb von Medienkompe-
tenz in allen Altersgruppen unabdingbar – und der weitere Ausbau der Medien-
kompetenzvermittlung in den Schulen und Einrichtungen der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung zwingend.  
 
Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft setzt sich dafür ein, den durch Digita-
lisierung und Internet ausgelösten und anhaltenden Wandel in den Medien und 
in der Gesellschaft so zu gestalten, dass Jede und Jeder umfassend an der 
Informationsgesellschaft teilhaben kann und dass Medien auch in Zukunft noch 
ihrer für eine Demokratie unerlässlichen Rolle gerecht werden können. Für 
ver.di gelten dabei folgende Grundsätze:  
 
1. Gleichgewicht im dualen Rundfunksystem – der besondere Wert des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks  

 
Das Nebeneinander von öffentlich-rechtlichem und privat-kommerziellem 
Rundfunk hat sich prinzipiell bewährt. Unabhängig von ihrer Finanzierungs-
art sind jedoch beide Säulen aufgefordert, zu einer vielfältigen und  
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qualitätsvollen Medienlandschaft und Berichterstattung beizutragen. Der öf-
fentlich-rechtliche Rundfunk hat dabei zu Recht den umfassenden Auftrag, 
Angebote in den Bereichen Bildung, Information, Beratung, Unterhaltung 
und Kultur zu machen (§ 11 Rundfunkstaatsvertrag) und dabei auf allen re-
levanten Verbreitungswegen wie Hörfunk, Fernsehen und Telemedien ver-
treten zu sein (§ 11a Rundfunkstaatsvertrag).  
 
ver.di hält einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk für die deutsche 
Medienordnung für unerlässlich. Dazu gehört, dass sein Programmauftrag 
nicht darauf begrenzt wird, allein ein Marktversagen des privat-
kommerziellen Rundfunks auszugleichen. Der private Rundfunk wiederum 
kann sich nicht nur auf die kommerziell verwertbaren Inhalte berufen. Das 
duale Rundfunksystem in der Bundesrepublik Deutschland ist eine „Ge-
samtrundfunkveranstaltung“ mit einem gesamtgesellschaftlichen Auftrag.  
 

 Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss ein umfassendes Angebot lie-
fern, um in der Breite der Bevölkerung und in der Vielfältigkeit ihrer 
Meinungen, Interessen und Nutzungsgewohnheiten verankert zu sein. 
Deshalb steht ver.di uneingeschränkt für die verfassungsrechtlich ga-
rantierte Bestands- und Entwicklungsgarantie des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks ein. Die Aufgabe der öffentlich-rechtlichen An-
stalten, unabhängig von Märkten und werberelevanten Zielgruppen 
eine umfangreiche Versorgung der Bevölkerung mit Informationen zu 
gewährleisten und damit zum politischen Willensbildungsprozess bei-
zutragen, kann nur erfüllt werden, wenn die Anstalten alle Bevölke-
rungsgruppen auf allen relevanten Verbreitungswegen erreichen. 
ver.di kritisiert deshalb deutlich die Beschränkungen für öffentlich-
rechtliche Onlineinhalte durch den 12. Rundfunkänderungsstaatsver-
trag („Drei-Stufen-Test“) und setzt sich für eine Revision dieser Be-
grenzungen ein. Gerade im Internet-Zeitalter ist es Aufgabe des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks, in der Fülle der Medienangebote eine 
Leuchtturmfunktion zu übernehmen. Die Zukunftsfähigkeit des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks hängt auch davon ab, die nachfolgenden 
Generationen auf den für sie relevanten Plattformen zu erreichen.  

 

 Eine grundlegende Reform der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks ist überfällig. ver.di unterstützt deshalb das Vorhaben der 
Länder, den bisherigen Gerätebezug der Rundfunkgebühr durch einen 
geräteunabhängigen, an Wohnung oder Betriebsstätte orientierten 
Rundfunkbeitrag zu ersetzen. Dabei streitet ver.di für die Erfüllung der 
folgenden Bedingungen:  

 
 Die Umstellung des Gebührensystems muss für die Anstalten 

aufkommensneutral erfolgen. Es muss Aufgabe der Kommission 
zur Ermittlung des Finanzbedarfs der öffentlich-rechtlichen Anstal-
ten (KEF) bleiben, das notwendige Beitragsaufkommen zur Erfül-
lung des öffentlich-rechtlichen Programmauftrages auf Grundlage  
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der Beitragsanmeldung der öffentlich-rechtlichen Anstalten zu er-
mitteln.  

 
 Der Programmauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks darf 

nicht über eine – politisch motivierte – Deckelung der Beitrags-
höhe ausgehöhlt werden. Die Beitragshöhe definiert sich aus der 
Erfüllung des Programmauftrages und nicht umgekehrt.  

 
 Die Unternehmen müssen im gleichen Umfang wie bisher an der 

Beitragspflicht beteiligt werden. Jede Veränderung zugunsten der 
Wirtschaft geht einseitig zu Lasten der Privathaushalte und wider-
spricht dem Nutzen, den auch die Unternehmen aus einem frei 
empfangbaren öffentlich-rechtlichen Rundfunk ziehen.  

 

 Um die verfassungsrechtlich garantierte Rundfunkfreiheit und Staats-
ferne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu gewährleisten, tritt ver.di 
– vor dem Hintergrund der „Causa Brender“ – für eine Begrenzung 
des Einflusses politischer Mandatsträger von Bund und Ländern auf 
die Kontrollgremien (Rundfunk- und Verwaltungsräte) der öffentlich-
rechtlichen Anstalten ein. Die Ende 2009 vom ZDF-Verwaltungsrat 
verweigerte Vertragsverlängerung von ZDF-Chefredakteur Nikolaus 
Brender aus politisch motivierten Gründen war ein massiver Angriff 
auf die Unabhängigkeit einer öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalt – 
und macht eine Veränderung des ZDF-Staatsvertrages unerlässlich.  

 

 Um die von den Gewerkschaften entsandten Mitglieder in den Rund-
funkgremien in ihrer Aufgabe zu unterstützen, die Arbeit der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten kritisch zu kontrollieren, setzt sich 
ver.di gegenüber dem DGB dafür ein, das Angebot an Weiterbildungs- 
und Schulungsmöglichkeiten für Gremienmitglieder auszubauen.  

 

 Zwingend notwendig ist zudem eine Neuordnung des Finanzaus-
gleichs zwischen den ARD-Anstalten, da dieser in der bestehenden 
Form nicht in der Lage ist, die Funktionsfähigkeit der kleinen Anstalten 
sicherzustellen. Derzeit erfolgt die Ermittlung nach Bedarf der einzel-
nen Anstalten für ihr Programm, die Verteilung aber nach der Anzahl 
der Gebührenzahlerinnen und -zahler im jeweiligen Sendegebiet. Die 
damit verbundenen massiven Finanzprobleme versuchen die kleinen 
Anstalten durch Personalabbau und verstärkte Programmzulieferun-
gen von größeren Anstalten aufzufangen. Dies führt letztlich aber da-
zu, dass die kleinen Anstalten ihrem regionalen, Identität stiftenden 
Auftrag nicht mehr nachkommen können.  
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2. Qualität und Unabhängigkeit in allen Medien  

 
Eine funktionierende Medienlandschaft lebt von Qualität und Unabhängig-
keit. Dies gilt für alle Mediengattungen und alle Verbreitungswege. Bürge-
rinnen und Bürger müssen sich darauf verlassen können, dass die sie errei-
chenden Informationen – ob über Fernsehen, Radio, Zeitung oder Internet – 
nach journalistischen Qualitätsmaßstäben aufbereitet wurden. Für die Nut-
zerinnen und Nutzer müssen Unabhängigkeit, Wahrheit und Glaubwürdig-
keit gewährleistet werden. Neuartige Angebote investigativer Recherche im 
Netz, wie zum Beispiel WikiLeaks, können eine wichtige Bereicherung und 
Ergänzung der Medienlandschaft sein. Die journalistische Einordnung von 
Inhalten können sie jedoch nicht ersetzen.  

 

 ver.di legt besonderes Augenmerk auf die Ausbildungs- und Arbeits-
bedingungen in den verschiedenen redaktionellen Bereichen und setzt 
sich dafür ein, dass die Arbeitsbedingungen für Journalistinnen und 
Journalisten so gestaltet sind, dass sie ihrem Auftrag nachkommen 
können. Dazu gehören eine solide Ausbildung, Zeit für Recherche und 
eine angemessene Entlohnung. Dies gilt insbesondere vor dem Hin-
tergrund zunehmender Auslagerung von Journalistinnen und Journa-
listen in weniger bezahlende Tochtergesellschaften (Outsourcing) und 
der verstärkten Beschäftigung von Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern 
im Journalismus. Eine angemessene Vergütung muss auch für freie 
Autorinnen und Autoren im Pressewesen sichergestellt sein. ver.di 
kämpft deshalb für den weiteren Ausbau und die verbindliche Einhal-
tung von Vergütungsregeln für Freie.  

 

 Darüber hinaus engagiert sich ver.di für die berufsständischen Inte-
ressen von Journalistinnen und Journalisten. Um eine freie und unab-
hängige Berichterstattung sowie investigative Recherche zu gewähr-
leisten, dürfen Journalistinnen und Journalisten nicht staatlich verord-
neten Einschnitten in ihre Berufsfreiheit ausgesetzt werden. ver.di 
setzt sich deshalb für die Gleichstellung mit anderen Berufsgeheimnis-
trägerinnen und -trägern ein.  

 

 Um die innere Pressefreiheit und damit die journalistische Unabhän-
gigkeit zu stärken, hält ver.di an der Forderung fest, flächendeckend 
Redaktionsstatute zu schaffen sowie die Einschränkungen für Be-
triebsräte in Presseunternehmen aufzuheben und hierfür den Ten-
denzschutzparagrafen aus dem Betriebsverfassungsgesetz zu strei-
chen.  

 
3. Reform der Medienregulierung  

 
ver.di hält an dem Prinzip einer wirksamen Medienregulierung fest. Medien 
sind keine Ware wie jede andere und bedürfen deshalb gezielter Aufsicht, 
wenn sie ihrem besonderen Auftrag gerecht werden sollen. Eine allein an  
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Marktkriterien ausgerichtete Medienpolitik kann freie, vielfältige und quali-
tätsvolle Medien nicht gewährleisten. Die Veränderungen in der Medien-
landschaft, die aus der Medienkonvergenz hervorgegangen sind und auch 
künftig hervorgehen werden, machen deshalb Reformen in der bestehen-
den Medienregulierung unabdingbar. Die Etablierung des Internets neben 
den „klassischen“ Mediengattungen Presse, Hörfunk und Fernsehen hat zu 
tiefgreifenden Umwälzungen bei den Medienangeboten als auch beim Me-
dienkonsum geführt.  
 
Viele Ansätze der Medienregulierung greifen im Internet aber nicht oder nur 
bedingt. So zum Beispiel lassen die Vorgaben zur Bewertung von Mei-
nungsmacht, die einer Verhinderung von Meinungsmacht dienen sollen, 
noch immer vollkommen den Einfluss von Suchmaschinen im Internet bei 
der Steuerung von Zugriffen auf Medieninhalte und damit auf die Medien-
nutzung komplett außer Acht. Hier muss darüber nachgedacht werden, wie 
der Onlinebereich sinnvoll in die Bewertung von Meinungsmacht einbezo-
gen werden kann. Andere Vorgaben wiederum schränken legitime und ge-
sellschaftlich wünschenswerte Medienaktivitäten unnötig ein. Dies gilt bei-
spielsweise für die aus gewerkschaftlicher Sicht viel zu engen Vorgaben für 
die Onlineaktivitäten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wie sie im 12. 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag festgeschrieben wurden.  

 

 Die Prüfkriterien zur Verhinderung vorherrschender Meinungsmacht 
müssen überarbeitet und den aktuellen Gegebenheiten der Medien-
landschaft angepasst werden, um die Entstehung von Meinungsmacht 
effektiv zu verhindern. Das heißt zum einen, die im Rundfunkstaats-
vertrag festgelegten Schwellenwerte zur Bestimmung der Zuschauer-
anteile am bundesweiten Fernsehmarkt deutlich zu senken. Zum an-
deren aber müssen auch neue meinungsrelevante Märkte wie der On-
linemarkt in die Berechnungen einfließen können.  

 

 Beim Pressefusionsrecht lehnt ver.di jegliche Lockerungen ab. Hier 
darf es keine Überarbeitungen geben – so wie es der Koalitionsvertrag 
von CDU, CSU und FDP fordert. Die von den Verlegern immer wieder 
geforderten Erleichterungen für Fusionen auf dem Pressemarkt – zu-
letzt der Vorschlag, dass Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
so zu ändern, das Nachbarschaftsfusionen zwischen Verlagen erlaubt 
werden, wenn diese zehn Jahre nicht miteinander konkurriert haben – 
sichern keineswegs die Pressevielfalt, sondern würden der Monopoli-
sierung auf dem Pressemarkt lediglich weiteren Vorschub leisten.  

 

 Das System des Presse-Grosso ist für die die Vielfalt auf dem Pres-
semarkt unerlässlich. Sofern die Gefahr besteht, dass das bestehende 
Grosso-System durch einzelne Verlage ausgehebelt wird, setzt sich 
ver.di für die Schaffung einer verbindlichen gesetzlichen Lösung ein.  

 

Angenommen 
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A 160 Bundesfachgruppenkonferenz Medien  
 

Pressefreiheit darf nicht eingeschränkt werden  
 

ver.di fordert die Bundesregierung und die Bundestagsparteien auf, jegliche 
Gesetzesinitiativen zur Einschränkung der Pressefreiheit angesichts der mögli-
chen Gefahr terroristischer Anschläge in der Bundesrepublik Deutschland zu 
unterlassen.  
 

Die Pressefreiheit ist als Grundrecht in der Verfassung garantiert. Sie darf nicht 
zur Disposition gestellt werden. Eine Einschränkung der Pressefreiheit würde 
an den Grundfesten eines demokratischen Staates wie der Bundesrepublik 
Deutschland rütteln.  
 

Die Presse sorgt für die Informationsfreiheit der Bürgerinnen und Bürger. Auch 
deshalb darf sie aus keinem Grund eingeschränkt werden.  
 

Angenommen  
 
 

A 161 Bundesfachbereichskonferenz 8  
 

Presse-, Informations- und Meinungsfreiheit im Netz sichern  
 

ver.di setzt sich offensiv für die grundgesetzlich garantierte Presse-, Informati-
ons- und Meinungsfreiheit im Internet und gegen Vorratsdatenspeicherung und 
Netzsperren ein. Informations- und meinungsrelevante Inhalte und Dienste, die 
über das Netz transportiert werden, sollen nicht gefiltert oder diskriminiert wer-
den, zum Beispiel durch Hinweis oder Stoppschilder. Gleichzeitig setzt sich 
ver.di dafür ein, dass die Rechte von Urheberinnen und Urhebern umfassend 
sichergestellt werden und eine angemessene Bezahlung ihrer Arbeit durchge-
setzt wird.  
 

Wenn Urheberinnen und Urheber auf die Vergütung ihrer Werke und Darbie-
tungen freiwillig verzichten wollen, sind diese - etwa als Creative- Commons-
Lizenz - kenntlich zu machen. 
 

ver.di setzt sich dafür ein, dass moderne Anwendungen und Technologien wie 
„Deep Packet Inspection“ zum Filtern oder Überwachen von Inhalten im Inter-
net bei den Netzbetreibern unzulässig bleiben. Die Herausgabe von Nutzerda-
ten und die Sperrung von verbotenen Inhalten müssen der Entscheidung durch 
Richter vorbehalten bleiben.  
 

Alle ver.di-Positionen zum Internet werden darauf hin überprüft und gegebe-
nenfalls revidiert. In den internationalen Gewerkschaftsorganisationen (UNI-
MEI, UNI-Europe) wird sich ver.di dementsprechend einbringen.  
 

Angenommen  
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A 163 Bundesfachbereichskonferenz 9  

 
Prinzipien der Netzneutralität  

 
ver.di tritt für ein offenes und funktionsfähiges Internet ein, zu dem alle Bürge-
rinnen und Bürger unabhängig von ihrem Wohnort und ihrem Einkommen Zu-
gang haben müssen. Wichtigste Voraussetzung hierfür ist der zügige Ausbau 
flächendeckender glasfaserbasierter Telekommunikationsnetze mit ausrei-
chenden Bandbreiten. Darüber hinaus bedarf es differenzierter Vorgaben zur 
Sicherstellung von Netzneutralität, die den berechtigten Interessen unterschied-
licher Anspruchsgruppen - die Nutzerin/der Nutzer, der Netzbetreiber, der 
Inhalteanbieter und nicht zuletzt der Beschäftigten - Rechnung tragen müssen. 
ver.di legt dabei die folgenden Prinzipien als Maßstäbe für die Beurteilung 
rechtlicher und regulatorischer Regelungen zur Netzneutralität zugrunde:  
 

 Grundrechte und Meinungsfreiheit:  
 
Inhalte, die über das Netz transportiert werden, werden nicht gefiltert 
oder diskriminiert. Eine „Deep Packet Inspection“ zum Filtern oder 
Überwachen von Datenströmen bei den Netzbetreibern ist grundsätz-
lich unzulässig. Das Löschen von verbotenen Inhalten unterliegt allei-
ne gerichtlichem Entscheid. Das Netzmanagement ist transparent und 
muss die Funktionsfähigkeit von Netzen und Diensten gewährleisten, 
darf jedoch nicht die Meinungsfreiheit einschränken. 

 

 Offenheit und Transparenz:  
 
Die Kunden haben die freie Wahl des Netzbetreibers. Die Verbrauche-
rinnen/Verbraucher können im Rahmen der verfügbaren technischen 
Voraussetzungen frei auf Anschlüsse (inklusive Optionen für Band-
breiten), Dienste und Anwendungen – auch in unterschiedlichen Qua-
litätsabstufungen – zugreifen. Um dies zu gewährleisten, sind techni-
sche Mindeststandards formuliert und in einem entsprechenden Uni-
versaldienst realisiert. Internetnutzerinnen/-nutzer können frei auf In-
halte im Internet zugreifen oder selbige einstellen. Die Verbraucherin-
nen/Verbraucher erhalten von den Anbietern transparente, relevante 
Informationen über den Zugang zu den Diensten, Anwendungen und 
Inhalten und zum Netzmanagement.  

 

 Innovative Geschäftsmodelle:  
 
Die technische Integrität der Netzinfrastrukturen wird als Basis der 
Netzkommunikation besonders geschützt. Intelligente Netze bilden die 
grundlegende Voraussetzung für das reibungslose und effiziente 
Funktionieren des Internets und ermöglichen die Entwicklung innovati-
ver Dienste im Interesse der Nutzerinnen/Nutzer. Vor diesem Hinter-
grund kann jeder in der Internet-Wertschöpfungskette innovativ tätig  



 
 

 113  

 

A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
sein und neue Protokolle, Endgeräte, Dienste oder Applikationen ent-
wickeln und implementieren. Die Blockade oder Behinderung von in-
novativen Protokollen, Endgeräten, Diensten oder Applikationen auf 
wettbewerblichen Infrastrukturen ist unzulässig, solange dadurch kei-
ne funktionelle Beeinträchtigung oder Schaden an der Infrastruktur 
verursacht werden. Die Finanzierungskonzepte der Netzbetreiber 
müssen die Prinzipien der Netzneutralität zulassen; die Netzneutralität 
muss Finanzierungskonzepte zulassen.  

 

 Stabiler Rechtsrahmen:  
 
Im Zusammenspiel der europäischen und nationalen Rechtsrahmen 
werden die Offenheit und Transparenz der ITK-Netze garantiert und 
Raum für Innovationen und Netzmodernisierung gesichert.  

 

 Beschäftigung:  
 
Netzneutralität fördert eine bandbreitenstarke, gut ausgebaute und 
moderne Netzinfrastruktur. Umfassende Investitionen als unabdingba-
re Voraussetzung für die Schaffung einer nachhaltigen Netzneutralität 
werden unterstützt. Gesetzgeber und Regulierer streben in ihren Ent-
scheidungen zur Netzneutralität positive Beschäftigungswirkungen in 
qualitativer und quantitativer Hinsicht an.  

 

Angenommen  
 
 

A 164 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz  

 
Erhaltung des Versammlungsrechtes  

 
ver.di setzt sich für den Erhalt des Versammlungsrechtes ein. Dies bedeutet 
insbesondere, dass auch das Recht für spontane Zusammenkünfte mit mehr 
als drei Personen erhalten bleibt. Sämtliche Einschränkungen des Versamm-
lungsrechts in den einzelnen Bundesländern müssen rückgängig gemacht 
werden.  
 

Angenommen  
 
 

A 166 Bezirksfachbereichskonferenz 5 Mittelbaden-Nordschwarzwald  

 
Aktionen gegen die Verschärfung des Demonstrationsrechts  

 
ver.di wendet sich gegen die Verschärfung des Demonstrationsrechts unter 
anderem in Baden-Württemberg und gegen jede Einschränkung des Grund-
rechts der Versammlungsfreiheit. ver.di wird gegen den Abbau des  
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Demonstrations- und Versammlungsrechts Aktionen durchführen und andere 
geeignete Maßnahmen ergreifen.  
 

Angenommen 
 
 
A 167 Bundesjugendkonferenz  

 
Gewalt gegen Demonstrationsteilnehmerinnen/-teilnehmer  

 
ver.di lehnt Gewalt als Mittel der politischen und gesellschaftlichen Auseinan-
dersetzung ab, dies gilt für alle Seiten. Daher lehnt sie Gewalt gegen Polizei-
beamtinnen/Polizeibeamte ebenso ab, wie Gewalt und Willkürmaßnahmen, die 
von Polizeibeamtinnen/Polizeibeamten gegen Demonstrierende verübt werden. 
Als Konsequenz aus gewalttätigen Übergriffen von Polizeibeamtinnnen/Polizei-
beamten auf Teilnehmende verschiedener Demonstrationen (beispielsweise 
Die Demonstration „Freiheit statt Angst“ im Jahre 2009) fordert ver.di:  
 

 uniformierte Polizistinnen/Polizisten auch im geschlossenen Einsatz 
individuell zu kennzeichnen. Dabei sollen deren Persönlichkeitsrechte 
gewahrt bleiben, etwa durch die Kennzeichnung mit einer individuellen 
Nummer statt des Namens;  

 

 die konsequente Ahndung von Dienstvergehen;  
 

 Verbot von Zivilpolizisten auf Demonstrationen.  
 
Darüber hinaus fordert ver.di die Einführung von Untersuchungsinstanzen, die 
unabhängig von Polizei und Staatsanwaltschaft agieren. Sie sollen bei Vorwür-
fen gegen Polizistinnen/Polizisten umgehend, unparteiisch und umfassend 
ermitteln.  
 

Angenommen 
 
 
I 002 Marion Junker und Kolleginnen und Kollegen  

 
ELENA tatsächlich beenden  

 
ver.di fordert eine sofortige gesetzliche Regelung zur tatsächlichen Beendigung 
von ELENA sowie zur sofortigen Löschung aller bislang erhobenen Beschäftig-
tendaten. ver.di setzt sich auch in Zukunft gegen jegliche ähnlich angelegte 
Vorratsdatenspeicherung ein.  
 

Angenommen  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 173 Bezirksfachbereichskonferenz 8 Südhessen  

 
Schutz der Daten abhängig Beschäftigter  

 
ver.di setzt sich für den umfassenden Schutz der Daten von abhängig Beschäf-
tigten ein – insbesondere im Zusammenhang mit dem Elektronischen Entgelt-
nachweis (ELENA), der Steueridentifikationsnummer und der elektronischen 
Gesundheitskarte.  
 
ver.di setzt sich deswegen für die Abschaffung von ELENA, der Steueridentifi-
kationsnummer und der elektronischen Gesundheitskarte ein und unterstützt 
eine gesellschaftliche Debatte über eine moderne Datenerfassung mit dem 
Ziel, dass diese zweckgebunden und dezentral bleibt und keine Datenschutz-
rechte von abhängig Beschäftigten bedroht und verletzt. ver.di unternimmt und 
unterstützt Maßnahmen, um die Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz juristisch 
zu überprüfen. ver.di informiert, berät und unterstützt juristisch Mitglieder, die 
sich gegen die zentrale Erfassung und Speicherung ihrer Daten und den Zugriff 
verschiedenster Stellen auf diese zur Wehr setzen wollen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 

A 176 Landesbezirkskonferenz Hessen  

 
Schutz unserer Daten als abhängig Beschäftigte  

 
ver.di fordert den umfassenden Schutz der Daten von abhängig Beschäftigten 
ein – insbesondere im Zusammenhang mit dem Elektronischen Entgeltnach-
weis (ELENA), der Steueridentifikationsnummer und der elektronischen 
Gesundheitskarte.  
 
ver.di fordert deswegen die Abschaffung von ELENA, der Steueridentifikations-
nummer und der elektronischen Gesundheitskarte ein und unterstützt eine 
gesellschaftliche Debatte über eine moderne Datenerfassung mit dem Ziel, 
dass diese zweckgebunden und dezentral bleibt und keine Datenschutzrechte 
von abhängig Beschäftigten bedroht und verletzt. ver.di unternimmt und unter-
stützt Maßnahmen, um die Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz juristisch zu 
überprüfen. ver.di informiert, berät und unterstützt juristisch Mitglieder, die sich 
gegen die zentrale Erfassung und Speicherung ihrer Daten und den Zugriff 
verschiedenster Stellen auf diese zur Wehr setzen wollen.  
 
Aus den genannten Gründen setzt sich ver.di auch gegen die jetzt geplante 
Form des Arbeitnehmerdatenschutzgesetzes ein.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 177 Bezirksfachbereichskonferenz 10 München  

 
Projekt ELENA ist verfassungswidrig! Der umfänglich geplante Elektroni-
sche Entgeltnachweis macht Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer glä-
sern! Kompakt gespeicherte Datenmengen geben dem Überwachungs-
staat Vorschub!  

 
ver.di soll sich mit Nachdruck dafür einsetzen, dass ELENA gestoppt wird.  
 
Vorratsdatenspeicherung ist verfassungswidrig! 
 
Der Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Datenmissbrauch 
und zentraler Überwachung muss gewährleistet werden!  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
A 178 Bundesfachbereichskonferenz 13  

 
Keine datenschutzrechtlich verschlechternde Sonderregelung für Be-
schäftigte in Call-Centern  

 
ver.di setzt alles daran, die negativen Regelungen für Beschäftigte zu verhin-
dern, die die Bundesregierung bei der Neufassung des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG) plant. Dies bezieht sich besonders auf Maßnahmen zur erwei-
terten Überwachung in Call-Centern.  
 
ver.di bemüht sich, die politischen Entscheidungsträger davon zu überzeugen, 
auf benachteiligende Sonderregelungen für Beschäftigte zu verzichten.  
 
Dies gilt ausdrücklich hinsichtlich der Sonderregelungen gemäß § 32 i, Absatz 
2 BDSG in der Entwurfsfassung der Bundesregierung vom 25. August 2010.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
A 179 Bezirksfachbereichskonferenz 8 Frankfurt am Main und Region  

 
Verteidigung demokratischer und sozialer Rechte  

 
Vorratsdatenspeicherung, ELENA ("ELektronischer EntgeltNAchweis"), Elekt-
ronische Gesundheitskarte, die beabsichtigte Einführung eines digitalen Perso-
nalausweises und die Volkszählung 2011 sind nur einige Maßnahmen, die im  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Verdacht stehen, wesentliche demokratische und soziale Rechte einzuschrän-
ken.  
 
Grundrechte sollen ausgehöhlt und Überwachungskapazitäten des Staates 
systematisch ausgebaut werden. Nicht zuletzt die Reflexion historischer Erfah-
rungen bedeutet, sich rechtzeitig gegen den Abbau sozialer und demokrati-
scher Rechte zur Wehr zu setzen.  
 
Der Bundesvorstand und seine Gliederungen werden aufgefordert, sich  
 
1. der Initiative der IG Metall (Verbindungsbüro Soziale Bewegungen) in dem 

Begehren anzuschließen, „den Abbau von Bürgerrechten um(zu)kehren in 
den Ausbau demokratischer Rechte und die Ausweitung neuer Formen di-
rekter Demokratie.“ - Demokratie endet nicht am Werkstor!  

 
2. Bundesvorstand und die Abteilung für Bildung werden beauftragt, in geeig-

neter Form die Gliederungen durch aufbereitete Materialien und Seminare 
im besten Sinne aufzuklären und zu unterstützen.  

 
3. die Bezirkskonferenz setzt sich auf örtlicher Ebene dafür ein, die erfolgreich 

begonnene Aufklärung der Betriebs- und Personalräte über Datenschutz 
durch weitere Angebote, auch gegenüber anderen Gruppen und dem Be-
zirksvorstand fortzusetzen.  

 
4. die bundesweite Demonstration für Bürgerrechte, Datenschutz und ein 

freies Internet am Samstag dem 11. September 2010 in Berlin zu unterstüt-
zen durch Übernahme der Fahrtkosten für ver.di-Mitglieder durch den Lan-
desfachbereichsvorstand 08 Hessen oder die ver.di-Bezirke.  

 
5. Dessen ungeachtet spricht sich ver.di für eine faire Entlohnung der Urheber 

auch im Internet aus. Die Urheberrechte sind zu wahren. Eine angemesse-
ne Bezahlung der Autorinnen und Autoren ist zu gewährleisten. 

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 

I 003 Monika Roloff und Kolleginnen und Kollegen  

 
Resolution zum Schutz von Beschäftigten am Arbeitsplatz  

 
Gegen den Entwurf der Regierungskoalition zu einem "Beschäftigungsdaten-
schutzgesetz" im Rahmen des BDSG - für einen Beschäftigtendatenschutz, der 
diesen Namen verdient.  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Die Skandale bei Telekom, Bahn, Lidl und Schlecker hatten gravierende Folgen 
für die Betroffenen und haben gezeigt, wie geringwertig der Datenschutz von 
Beschäftigten am Arbeitsplatz von bestimmten Unternehmen angesehen wird.  
 
Mit dem nun vorliegenden Gesetzesentwurf werden genau diese Skandale 
legalisiert. In einer unübersichtlichen Ergänzung des Bundesdatenschutzgeset-
zes sollen zahlreiche Ermächtigungen zur Datenerhebung und Datenverarbei-
tung für Arbeitgeber geschaffen werden, alles unter Verwendung des beschö-
nigenden Wortes Beschäftigtendatenschutzgesetz.  
 
Dabei werden Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten niedriger gewichtet als 
Compliance-Wünsche der Arbeitgeber.  
 
Die Unterschriftenaktion des DGB vom Sommer diesen Jahres, an der mehr als 
3.000 Betriebs- und Personalräte teilgenommen haben, hat gezeigt, wie kritisch 
der Gesetzentwurf in der betrieblichen Praxis gesehen wird. Darüber hinaus 
wurde aber auch deutlich, dass das Thema Beschäftigtendatenschutz immer 
wichtiger wird und Kolleginnen und Kollegen immer häufiger mit Folgen von 
Datenerhebungen und Datenverarbeitung betroffen sind und sich mit ihren 
Sorgen an die Interessenvertretungen wenden.  
 
Deshalb fordern wir:  
 
1. Besser kein Beschäftigtendatenschutzgesetz als dieses!  

 
Zu Beginn der Diskussion um ein neues Beschäftigtendatenschutzgesetz 
hatte sich ver.di noch dergestalt eingebracht, dass es den grundsätzlich 
richtigen Ansatz auf Neuregelung dieses Bereiches mit Ergänzungen und 
Verbesserungen zum ersten Entwurf versah. Nachdem nunmehr allerdings 
immer neue Papiere aus den Ministerien mit weiteren Verschlechterungen 
bekannt geworden sind, kann die Forderung an die Bundesregierung nur 
wie oben lauten.  

 
2. Schaffung eines eigenständigen Beschäftigtendatenschutzgesetzes!  

 
Wir verbleiben aber nicht bei einer Ablehnung, sondern stellen dem arbeit-
gebernahen Konzept der Bundesregierung ein eigenständiges Modell ge-
genüber, welches das grundrechtlich geschützte Persönlichkeitsrecht der 
Beschäftigten zutreffend bewertet. In diesem Gesetz muss folgendes gere-
gelt sein:  

 
 Die gezielte Beobachtung und Überwachung von Beschäftigten 

am Arbeitsplatz, aber auch im privaten Umfeld, ist zu verbieten.  

 
Dieses Verbot muss die direkte Überwachung durch Beauftragte, Ex-
terne oder Mitarbeiter aber auch in die indirekte Überwachung durch 
Video- oder Tonaufnahmen umfassen.  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
 Bei der Nutzung von Internet und E-Mail ist dem Persönlichkeits-

recht der Beschäftigten in besonders hohem Maße Rechnung zu 
tragen.  

 
Es muss ein grundsätzliches Verbot des Zugriffs auf personenbezo-
gene oder beziehbare Nutzerdaten bei der Verwendung dieser mo-
dernen Kommunikationsmittel festgelegt werden. 

 
 Ausgehend von dem Grundsatz, dass der Zweck des Datenschut-

zes darin besteht, den einzelnen vor Missbrauch seiner Daten zu 
schützen, können Ausnahmen davon nur für gesetzlich aus-
drücklich geregelte Fälle vorgesehen werden.  

 
Dies ist nur dann zuzulassen, wenn eine andere Aufklärung, insbe-
sondere durch die Polizei oder die Staatsanwaltschaft, nicht möglich 
ist. Ausnahmen sind nur für Fälle von begründetem Verdacht einer 
Straftat oder schwerwiegenden Schädigung des Arbeitgebers zuzu-
lassen. Hierzu sind das Zustimmungserfordernis der Interessenvertre-
tung oder, sofern nicht vorhanden die Einbeziehung einer neutralen 
Stelle (zum Beispiel Landesdatenschutzbeauftragter) erforderlich (= 
Ansatz für eine gerechte Compliance).  

 
 Das Fragerecht des Arbeitgebers bei der Einstellung muss auf 

die durch die Rechtsprechung beurteilten Fälle beschränkt wer-
den.  

 
Die Frage nach der Schwangerschaft gehört deshalb in den Negativ-
katalog des Gesetzes.  

 
 Ärztliche Untersuchungen und Eignungstest im Beschäftigungs-

verhältnis zum Zwecke der Leistungsüberprüfung haben in einem 
Gesetz zum Beschäftigtendatenschutz nichts zu suchen.  

 
Die Rechte der Beschäftigten werden dadurch unter dem Deckmäntel-
chen des Beschäftigtendatenschutzes eindeutig verschlechtert.  

 
 Wirkung kann ein Beschäftigtendatenschutzgesetz nur dann ent-

falten, wenn angemessene und abschreckende Sanktionen vor-
gesehen sind.  

 

Angenommen 
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 

A 184 Bezirksfachbereichskonferenz 9 Rosenheim  

 

Datenschutz  
 

Der Bundesvorstand setzt sich für den Schutz der Daten in sozialen Netzwer-
ken (zum Beispiel Facebook) ein. Er muss in das Bundesdatenschutzgesetz 
integriert werden.  
 

Angenommen  
 
 

A 185 Bundesfachbereichskonferenz 12  

 

Beschäftigtendatenschutz wirksam gesetzlich regeln  
Beschäftigte zu ihren Persönlichkeitsrechten sensibilisieren  

 
Der Bundeskongress fordert den Gesetzgeber auf, den Beschäftigtendaten-
schutz wirksam gesetzlich zu regeln sowie Gesetzesvorhaben, zum Beispiel 
ELENA, das eine zentrale Vorratsdatenspeicherung sensibler Arbeitnehmerda-
ten sämtlicher Beschäftigter vorsieht, zu stoppen und sämtliche bisher gespei-
cherte Daten zu löschen.  
 

Um unseren Forderungen an den Gesetzgeber Nachdruck zu verleihen, ist es 
erforderlich, dass ver.di in verschiedenen Mitgliederpublikationen – PUBLIK, 
Mitgliedernetz und mit speziellen Informationen – kontinuierlich Beschäftigte 
informiert und aufklärt über die wachsende Bedeutung des Datenschutzes im 
Arbeitsleben und die damit verbundenen Gefährdungen. Dabei ist es beson-
ders notwendig, sich mit der – in den Betrieben und in der Gesellschaft – weit 
verbreiteten Haltung „ich habe nichts zu verbergen “ auseinanderzusetzen und 
Risiken für die Persönlichkeitsrechte aufzuzeigen. Die Sensibilität der Beschäf-
tigten ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Persönlichkeitsrechte veran-
kert sind und geachtet werden, bzw. ein Missbrauch skandalisiert werden kann.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag (A) I 003 
 
 

A 186 Bundesfachbereichskonferenz 5  

 

Zensus 2011 - Datenlöschung  
 

ver.di setzt sich im Rahmen der Zensus 2011 erhobenen Daten für die Umset-
zung eines strengen Datenschutzes ein. Eine Rückführbarkeit von Angaben zu 
einzelnen Personen oder Unternehmen muss durch vollständige Anonymisie-
rung sowie durch eine Löschung der Ordnungsnummern ausgeschlossen wer-
den. Bei der Speicherung der Daten ist auf entwickelte Verfahren zur Datensi-
cherung und dem neuesten Stand der Technik abzustellen.  
 

Angenommen
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
A  Migrationspolitik 

A 191  Rahmenbedingungen für Integration verbessern  125 

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 192  Arbeits- und Lebensbedingungen Migrantinnen/Migranten  126 

Bundesfrauenkonferenz  
Angenommen  

 

A 194  Integrationsoffensive  126 

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 195  Humane Zuwanderungspolitik  127 

Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen  
Angenommen  

 

A 197  Aufenthaltstitel für ältere Migrantinnen/Migranten  127 

Bundesmigrationskonferenz  
Angenommen  

 

A 198  Entfristungspraxis  127 

Landesbezirkskonferenz Hessen  
Angenommen  

 

A 199  Keine Wiedereinführung der Nostrifikation durch die  128 
Hintertür  

Landesbezirksfachbereichskonferenz 13 Hessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 200  Politische Partizipation und Wahlrecht  128 

Bundesmigrationskonferenz  
Angenommen  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

A 201  Menschenwürdige und faire Bedingungen für  128 
Asylsuchende  

Bezirkskonferenz Region Süd-Ost-Niedersachsen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 202  Änderung der aktuellen Bleiberechtsregelung  129 

Bezirkskonferenz Herford-Minden-Lippe  
Angenommen  

 

A 203  Legalisierung der “Menschen ohne Papiere“  129 

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  
Angenommen  

 

A 205  Rechtsschutz für Menschen ohne Papiere  129 

Bezirkskonferenz NRW-Süd  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

A 207  Die Zukunft der Migrationsarbeit der Gewerkschaften  130 

Bundesmigrationskonferenz  
Angenommen  

 

A 208  Programm zur Förderung von Migrantinnen und  131 
Migranten in ver.di  

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 207  

 

A 209  Bessere Integration von unseren ausländischen  132 
ver.di-Mitgliedern  

Landesbezirkskonferenz Saar  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 207  

 

A 210  Änderung der Richtlinie für die Migrationsarbeit  132 

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 



 
 

 123  

 

A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

A 211  Änderung der Richtlinie für Migrantinnen und Migranten  133 

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat 
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 
 

A 191 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  
 

Rahmenbedingungen für Integration verbessern  
 

ver.di wird aufgefordert, auf die Integrationspolitik der Bundesregierung/der 
Landesregierung NRW aktiv einzuwirken, mit dem Ziel, Migrantinnen und Mig-
ranten in allen gesellschaftlichen Bereichen noch stärker zu fördern. Insbeson-
dere für die schulische, ausbildungs- und arbeitsmarktbezogene Integration von 
Migrantinnen und Migranten müssen politische, rechtliche und finanzielle Rah-
menbedingungen verbessert und gesichert werden. Darüber hinaus muss die 
Beteiligung von Migrantinnen und Migranten an der gesellschaftlichen und 
politischen Willensbildung sichergestellt werden.  
 

Zu den geforderten Maßnahmen gehören unter anderem:  
 

 die sofortige und umfassende Anerkennung der im Ausland erworbe-
nen Abschlüsse,  

 

 kostenlose Sprachförderung in Kindergärten und Schulen für Kinder 
mit Migrationshintergrund,  

 

 der Ausbau von Ganztagsschulen, mit interkultureller Sozialarbeit an 
allen Schulen unter Einbeziehung von Beraterinnen und Beratern mit 
Migrationshintergrund,  

 

 gezielte Initiativen zur Erhöhung der Beteiligung von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund an der Ausbildung, gerade auch in den Berufen 
des öffentlichen Dienstes,  

 

 die systematische Umsetzung von Beratungs- und Orientierungsan-
geboten der Bundesagentur für Arbeit zur Berufsorientierung für Schü-
lerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund unter Einbeziehung 
von Lehrerinnen, Lehrern und Eltern,  

 

 konkrete, finanziell abgesicherte Fördermaßnahmen in den Kindergär-
ten, Schulen und während der Ausbildung, 

 

 Ausweitung des Diskriminierungsverbotes aufgrund der Staatsangehö-
rigkeit auf alle hier lebenden Menschen,  

 

 weitere Erleichterung der Einbürgerung,  
 

 die Erweiterung des Wahlrechtes auf alle Bürger und Bürgerinnen, die 
dauerhaft in der Bundesrepublik Deutschland leben - auch für Land-
tags- und Bundestagswahlen.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 192 Bundesfrauenkonferenz  

 
Arbeits- und Lebensbedingungen Migrantinnen/Migranten  

 
ver.di setzt sich verstärkt für die Durchsetzung von Menschen- und Arbeitsrech-
ten für Beschäftigte mit Migrationshintergrund ein. Dabei stellen wir die Gruppe 
der Migrantinnen/Migranten stärker in den Fokus der eigenen Mitgliederwer-
bung.  
 
Auf der Grundlage des Wohlstandsgefälles in dieser Welt werden hunderttau-
sende von Migrantinnen/Migranten marginalisiert und illegalisiert. Viele von 
ihnen halten in der Bundesrepublik Deutschland das Funktionieren der Privat-
haushalte aufrecht. Auch für sie müssen wir als Gewerkschaften weitere Initia-
tiven ergreifen, um  
 

 eine Stichtagsregelung für die Legalisierung von migrierten Arbeits-
kräften zu erreichen (zum Beispiel nach acht Jahren Arbeit und Auf-
enthalt);  

 

 Arbeitnehmerinnen-/Arbeitnehmerrechte über die Illegalisierung des 
Aufenthalts durch das Ausländergesetz zu stellen; 

 

 die UNO-Konvention für die Rechte der Wanderarbeiterinnen/-arbeiter 
und ihrer Familien auch durch die deutsche Bundesregierung ratifizie-
ren zu lassen.  

 

Angenommen  
 
 
A 194 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  

 
Integrationsoffensive  

 
ver.di fordert, den Anteil der Beschäftigten mit Zuwanderungshintergrund in 
allen öffentlichen Einrichtungen (Verwaltung sowie eigenbetriebsähnliche Ein-
richtungen und Töchtern) zu erhöhen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 195 Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen  

 
Humane Zuwanderungspolitik  

 
ver.di lehnt eine Zuwanderungspolitik entlang wirtschaftlicher Kriterien ab. 
ver.di spricht sich gegen Zuwanderungsregelungen aus, die ausschließlich auf 
arbeitsmarktpolitischen Kriterien und (angeblichem) wirtschaftlichen Nutzen 
beruhen.  
 
ver.di setzt sich gegenüber der Politik und im DGB für eine humane Zuwande-
rungspolitik ein.  
 

Angenommen 
 
 
A 197 Bundesmigrationskonferenz  

 
Aufenthaltstitel für ältere Migrantinnen/Migranten  

 
ver.di wirkt darauf hin, dass § 51 Absatz 1 Nr. 7 Aufenthaltsgesetz für Men-
schen mit Migrationshintergrund, die sich länger im Bundesgebiet aufhalten 
und Rente/Pension beziehen oder im Rentenalter sind, aufgehoben wird, damit 
sie ihren Aufenthaltstitel nicht verlieren, wenn sie über sechs Monate aus dem 
Bundesgebiet ausreisen.  
 

Angenommen  
 
 
A 198 Landesbezirkskonferenz Hessen  

 
Entfristungspraxis  

 
Die zuständigen ver.di-Gremien mögen sich vehement dafür einsetzen, dass 
die Entfristungspraxis gegenüber Migrantinnen und Migranten mit befristeter 
Aufenthalts- bzw. Arbeitserlaubnis geändert wird, da auch diese Kolleginnen 
und Kollegen für ihre Zukunftssicherung eine Möglichkeit auf ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis haben müssen.  
 

Angenommen  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 199 Landesbezirksfachbereichskonferenz 13 Hessen  

 
Keine Wiedereinführung der Nostrifikation durch die Hintertür  

 
ver.di wird aufgefordert sich dafür einzusetzen, dass die Nostrifikation (ministe-
rielle und behördliche Einzelgenehmigung) nicht ins - in Arbeit befindliche und 
grundsätzlich begrüßenswerte - Gesetz zur Anerkennung ausländischer Ab-
schlüsse aufgenommen wird. 
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
A 200 Bundesmigrationskonferenz  

 
Politische Partizipation und Wahlrecht  

 
ver.di entwickelt Aktivitäten, die den Bundesrat dazu bewegen, eine Initiative ür 
Allgemeines Wahlrecht für alle rechtmäßig in der Bundesrepublik Deutschland 
lebenden Einwanderinnen und Einwanderer in den Bundesrat einzubringen.  
 

Angenommen  
 
 
A 201 Bezirkskonferenz Region Süd-Ost-Niedersachsen  

 
Menschenwürdige und faire Bedingungen für Asylsuchende  

 
ver.di setzt sich mit der menschenverachten Asyl- und Abschiebepraxis der 
Bundesrepublik Deutschland auseinander und setzt sich mit verstärkten Mitteln 
und auf allen Ebenen für eine Verbesserung der Situation der Betroffenen und 
ihrer Familien ein.  
 
Zu diesem Zweck fordern wir auch, dass ver.di seine Möglichkeiten zur Veröf-
fentlichung und Skandalisierung von Abschiebungen und Diskriminierung in der 
Asylpraxis nutzt, aktiv die Bündnis- und Netzwerkarbeit unterstützt sowie Bil-
dungs- und Beratungsangebote für Mitglieder und Betroffene schafft.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 202 Bezirkskonferenz Herford-Minden-Lippe  

 
Änderung der aktuellen Bleiberechtsregelung  

 
ver.di setzt sich für die ersatzlose Abschaffung des in den Bleiberechtsregelun-
gen verankerten Aufenthaltsstatus „geduldet“ und „gestattet“ ein.  
 
Gefordert wird, dem Grundbedürfnis von Menschen nach einer sicheren Le-
bensperspektive Rechnung zu tragen und Migrantinnen und Migranten, die in 
der Bundesrepublik Deutschland leben oder denen die Ausreise nicht zugemu-
tet werden kann, eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis zu erteilen.  
 

Angenommen  
 
 
A 203 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  

 
Legalisierung der “Menschen ohne Papiere“  

 
ver.di wird aufgefordert, all seinen Einfluss auf die Landes- und Bundesregie-
rung zu nutzen, sich für die „illegalen“ Menschen, das heißt Menschen, die 
ohne gültige Papiere hier leben und arbeiten, einzusetzen, damit sie endlich 
auch in der Bundesrepublik Deutschland legalisiert werden können.  
 
Zuerst ist das Recht auf eine effektive medizinische Behandlung zu gewährleis-
ten. Dazu ist eine gesetzliche Erweiterung der Schweigepflicht auf alle im 
Gesundheitsbereich Tätigen erforderlich. Die bisherigen Verwaltungsvorschrif-
ten und gesetzlichen Grundlagen haben sich als unzureichend erwiesen und 
führen aufgrund unterschiedlicher Auslegung zu großer Verunsicherung bei 
den Betroffenen. Konzepte für eine bessere Versorgung der papierlosen Mig-
rantinnen, wie zum Beispiel einem anonymen Krankenschein, sind zu unter-
stützen und umzusetzen.  
 

Angenommen 
 
 
A 205 Bezirkskonferenz NRW-Süd  

 
Rechtsschutz für Menschen ohne Papiere  

 
Wir fordern ver.di auf, dafür Sorge zu tragen, dass der Rechtsschutz sich der 
arbeitsrechtlichen Probleme der Menschen, die ohne Papiere hier leben und 
arbeiten, unter Wahrung ihrer Anonymität, annimmt.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 207 Bundesmigrationskonferenz  

 
Die Zukunft der Migrationsarbeit der Gewerkschaften  

 
Im Zeitalter der Globalisierung der Finanz-, Güter- und Dienstleistungsmärkte 
und der weltweiten Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen kommt auch die 
Migration von Menschen in ein neues Zeitalter. Immer mehr Menschen weltweit 
suchen in anderen Regionen eine neue Existenz, weil sie zu Hause keine Le-
bensgrundlagen für sich und ihre Familien sehen. Die Vereinten Nationen stel-
len in ihren Untersuchungen eine Zunahme und eine Beschleunigung der Mig-
rationsentwicklung fest.  
 
Die weltweite neoliberale Wirtschafts-, und Gesellschaftspolitik will die Arbeits-
märkte globalisieren. Ein Mittel dazu ist die Handelbarkeit von Arbeitskraft im 
Rahmen der GATS-Verhandlungen (Mode 4).  
 
Ab Mai 2011 haben wir in der Europäischen Union (EU) einen Binnenarbeits-
markt von fast 500 Millionen Menschen, mit einem enormen Wohlstandsgefälle 
innerhalb der EU. Anstatt die soziale Dimension der EU nachhaltig zu stärken, 
um so die Anpassungsprozesse sozialverträglich regeln zu können, ist eine 
arbeitnehmerfeindliche, die Konkurrenz verschiedener Beschäftigtengruppen 
befördernde Politik und Rechtsprechung festzustellen. 
 
Obwohl die Auswirkungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit noch nicht absehbar 
sind, haben die EU-Kommission und -Rat weitere Richtlinien für Arbeitsmigran-
tinnen und Migranten aus Drittstaaten vorgelegt (Entsendung von AN, Saison-
arbeit, einheitliches Antragsverfahren für eine kombinierte Erlaubnis für Dritt-
staatsangehörige zum Aufenthalt und zur Arbeit im Gebiet eines Mitgliedsstaa-
tes, etc.). Diese Migrantinnen und Migranten sollen weniger Rechte am Ar-
beitsplatz haben als EU-Bürgerinnen/-Bürger. Nicht zuletzt der Europäische 
Gewerkschaftsbund (EGB) hat nachdrücklich einen Kurswechsel der europäi-
schen Migrationspolitik gefordert.  
 
Deshalb müssen wir uns unserer Grundsätze der internationalen gewerkschaft-
lichen Solidarität vergewissern, und neue und angemessene Antworten auf die 
Migration zu Beginn des 21. Jahrhunderts geben.  
 
Die Grundlage unserer Arbeit ist die Universalität von Rechten für alle Men-
schen, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der Europäi-
schen Grundrechtecharta und im Grundgesetz niedergelegt sind. Wir wollen die 
demokratischen und sozialen Rechte für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer verwirklichen – die Aufteilung in Migrantinnen-/Migrantengruppen nach 
Herkunft, Religion etc. lehnen wir ab.  
 
Um diese Ziele zu erreichen, wollen wir der internationalen, europäischen und 
nationalen Gewerkschaftsarbeit für und mit Migrantinnen und Migranten ein 
stärkeres Gewicht in ver.di geben.  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Dazu muss sich ver.di stärker interkulturell orientieren, um die Querschnittsauf-
gaben Interkulturalität und Internationalität zu verankern.  
 
Wir fordern  
 

 grenzüberschreitende Gewerkschaftsmitgliedschaft realisieren;  
 

 besondere Mitgliederwerbekampagnen für Migrantinnen/Migranten;  
 

 mehr Bildungsangebote, auch betriebsnah, die sich an Migrantinnen/ 
Migranten richten; 

 

 Ermutigung/Unterstützung zur Übernahme von Funktionen in ver.di 
und in den Betrieben;  

 

 mehr ver.di-Hauptamtliche mit Migrationshintergrund einstellen;  
 

 internationale und europäische Themen zum Grundkanon der Sekre-
tärinnen-/Sekretärsausbildung machen;  

 

 Hospitation von Gewerkschaftssekretärin-
nen/Gewerkschaftssekretären bei anderen europäischen Gewerk-
schaften ermöglichen und anbieten;  

 

 gewerkschaftlichen Rechtsschutz zu den speziellen migrantinnen-
/migrantenspezifischen Themen und Problemen ausbauen;  

 

 Ratifizierung der UN-Wanderarbeitnehmerkonvention. 
 

Angenommen  
 
 
A 208 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  

 
Programm zur Förderung von Migrantinnen und Migranten in ver.di  

 
ver.di wird aufgefordert, konkrete Maßnahmen zu beschließen, um den Anteil 
der Migrantinnen und Migranten in ehrenamtlichen Funktionen zu erhöhen.  
 
Hierzu gehören insbesondere:  
 

 Initiativen der Fachbereiche zur Gewinnung von Kandidatinnen und 
Kandidaten mit Migrationshintergrund zu den Betriebs-, Personalrats-, 
JAV- und Vertrauensleute-Wahlen; 
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 

 gezielte Projekte zur Gewinnung neuer Mitglieder im Bereich der Mig-
rantinnen und Migranten;  

 

 die Diskussion über Quoten für Migrantinnen/Migranten in gewerk-
schaftlichen Gremien voran zu treiben;  

 

 die stärkere Einbeziehung von Migrantinnen und Migranten in die eu-
ropäische und internationale Gewerkschaftsarbeit von ver.di und die 
jeweils dafür erforderlichen Qualifizierungsmaßnahmen.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 207  
 
 
A 209 Landesbezirkskonferenz Saar  

 
Bessere Integration von unseren ausländischen ver.di-Mitgliedern  

 
In der ver.di-Gremienarbeit ist die Integration von ausländischen ver.di-
Mitgliedern besser sicherzustellen.  
 
Deshalb müssen diese Kolleginnen und Kollegen in den unterschiedlichen 
ver.di-Gremien eingebunden und beachtet werden. Auch bei der Aufstellung 
der Listen für die betrieblichen Interessenvertretungen sind diese Aspekte zu 
beachten.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 207  
 
 
A 210 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  

 
Änderung der Richtlinie für die Migrationsarbeit  

 
4. Strukturen  
 
4.1.1. Bezirksmigrationsausschuss 
 
Auf Bezirksebene sind Bezirksmigrationsausschüsse zu bilden. Jeder Fachbe-
reich nominiert einen Vertreter/in für den Bezirksmigrationsausschuss.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 211 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  

 
Änderung der Richtlinie für Migrantinnen und Migranten  

 
Die Richtlinie für Migrantinnen und Migranten unter Punkt 4.2.1 soll in Absatz 3 
wie folgt ergänzt werden:  
 
„Jeder Bezirksmigrationsausschuss und jeder Landesfachbereich im Landes-
bezirk hat das Recht, eine Vertreterin/einen Vertreter in den Landesmigrations-
ausschuss zu entsenden“  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat 
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
A  Friedenspolitik 

A 212  Abzug der Truppen in Afghanistan  139 

Bezirkskonferenz Mittel/Nordthüringen  
Angenommen  

 

A 220  Öffentliche Debatte über den Einsatz deutscher  139 
Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan  

Landesbezirkskonferenz Nord  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 221  Gegen Krieg in Afghanistan und Irak  139 

Bezirkskonferenz Köln  
Angenommen  

 

A 222  Schluss mit dem Krieg!  140 

Bezirkskonferenz Köln  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

I 005  Afghanistan  140 

Heidrun Abel und Kolleginnen und Kollegen  
Angenommen  

 

A 223  Schluss mit dem Krieg!  140 

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 224  Frieden und Sicherheit weltweit  141 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 10 Bayern  
Angenommen  

 

A 225  Militaristische Einflüsse bekämpfen!  141 

Bezirksfachbereichskonferenz 13 München  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

A 227  Militärische Präsenz der Bundesrepublik Deutschland  142 

Bezirksfachbereichskonferenz 8 Rhein-Neckar  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

A 228  Bundeswehr zurück in die Kasernen!  143 

Bezirksfachbereichskonferenz 9 Rosenheim  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

A 229  Für eine aktive Friedenspolitik  143 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

A 230  Keine Kooperation von Schulen und Bundeswehr  144 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen  

 

A 231  Keine Militarisierung öffentlicher Einrichtungen  144 

Bezirksfachbereichskonferenz 3 München  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 230  

 

A 232  ver.di steht kritisch zur Bundeswehr und nimmt  145 
Stellung gegen eine Militarisierung der Gesellschaft  

Landesbezirksfachbereichskonferenz 3 Hessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 230  

 

A 233  Gegen öffentliche Gelöbnisse der Bundeswehr  145 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 230  

 

A 234  ver.di steht kritisch zur Bundeswehr und nimmt  145 
Stellung gegen eine Militarisierung der Gesellschaft  

Landesbezirkskonferenz Hessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 230  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

A 244  Zivilklausel für alle Hochschulen, Forschungs- 146 
einrichtungen und Schulen  

Bundesfachbereichskonferenz 5  
Angenommen  

 

A 248  Aktive Friedenspolitik im Bezirk  146 

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  
Angenommen 
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 212 Bezirkskonferenz Mittel/Nordthüringen  

 
Abzug der Truppen in Afghanistan  

 
Die Bundesregierung wird aufgefordert, die Truppen in Afghanistan sofort ab-
zuziehen. Gleichzeitig sind weitaus mehr Maßnahmen als bisher zu unterstüt-
zen und zu finanzieren, die tatsächlich zur Verbesserung des Lebens der Men-
schen in diesem Land beitragen. Es geht besonders um die Finanzierung von 
Bildung für Mädchen und Frauen, die Verbesserung der medizinischen Versor-
gung und der Infrastruktur.  
 

Angenommen  
 
 
A 220 Landesbezirkskonferenz Nord  

 
Öffentliche Debatte über den Einsatz deutscher Soldatinnen und Soldaten 
in Afghanistan  

 
ver.di unterstützt die Durchführung einer öffentlichen Debatte in den Landesbe-
zirken, in den Ländern und im Bund über den Einsatz deutscher Soldatin-
nen/Soldaten in Afghanistan.  
 
ver.di fordert den sofortigen Abzug der deutschen Truppen aus Afghanistan 
und spricht sich für die Initiierung einer Friedenskonferenz aus.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
A 221 Bezirkskonferenz Köln  

 
Gegen Krieg in Afghanistan und Irak  

 
ver.di spricht sich gegen den Krieg in Afghanistan aus und setzt sich für einen 
sofortigen Rückzug aller Truppen aus dem Irak und aus Afghanistan ein.  
 
ver.di fordert den DGB und seine Gliederungen auf, den demokratischen Willen 
zu mobilisieren:  
 

 Statt Aufstockung der deutschen Soldaten und Aufrüstung: sofortiger 
Rückzug der Bundeswehr aus Afghanistan!  

 

 Stopp dem Krieg in Afghanistan!  
 

Angenommen  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 222 Bezirkskonferenz Köln  

 
Schluss mit dem Krieg!  

 
ver.di organisiert eine bundesweite Demonstration zum sofortigen Abzug der 
deutschen Truppen aus Afghanistan. Zeitrahmen ist 2010/2011.  
 
ver.di stellt den Antrag an den DGB-Bundesvorstand, eine gemeinsame De-
monstration aller DGB-Gewerkschaften zum Truppenabzug zu organisieren.  
 
Die Mobilisierung und Werbung für die Demonstration soll vor allem über die 
betrieblichen Vertrauenskörper und Betriebsräte passieren.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
I 005 Heidrun Abel und Kolleginnen und Kollegen  

 
Afghanistan  

 
ver.di ruft seine Mitglieder zur Beteiligung an der Demonstration „Raus aus 
Afghanistan“ am 3. Dezember 2011 anlässlich der Petersberger Konferenz in 
Bonn auf.  
 
Wir fordern den umgehenden Abzug der ISAF-Truppen aus Afghanistan. Bis 
zum Abzug der ISAF-Truppen sollen humanitäre - und zivilgesellschaftliche 
Organisationen strikt von militärischen Aktivitäten getrennt sein, um ihrer Auf-
gabe gerecht werden zu können. Notwendig ist eine stabile und demokratische 
Regierung, die Frieden und Menschenrechte in Afghanistan gewährleistet. Wir 
fordern die Intensivierung der Hilfe zum Wiederaufbau. Dafür wollen wir ein 
Zeichen setzen.  
 

Angenommen  
 
 
A 223 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  

 
Schluss mit dem Krieg!  

 
ver.di stellt den Antrag an den DGB Bundesvorstand, eine gemeinsame De-
monstration aller DGB Gewerkschaften zum Truppenabzug aus Afghanistan zu 
organisieren.  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Die Mobilisierung und Werbung für die Demonstration soll vor allem über die 
betrieblichen Vertrauenskörper und Betriebsräte passieren.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
A 224 Landesbezirksfachbereichskonferenz 10 Bayern  

 
Frieden und Sicherheit weltweit  

 
ver.di lehnt Krieg als Mittel der Politik grundsätzlich ab. ver.di setzt sich dafür 
ein:  
 

 dass sich die Bundesrepublik Deutschland nicht an kriegerischen 
Auseinandersetzungen beteiligt;  

 

 dass Angehörige der Bundeswehr nicht in Kriegsgebieten eingesetzt 
werden und  

 

 dass der Rückzug der Bundeswehr aus allen aktuellen Kriegsgebie-
ten, in denen sie im Einsatz ist, umgehend erfolgt.  

 

 Die Bundesrepublik Deutschland stoppt den Export von Waffen durch 
eine gesetzliche Präzisierung und folgt damit der Initiative der Frie-
densbewegung Aktion Aufschrei "Stoppt den Waffenhandel".  

 
ver.di ruft ihre Mitglieder deshalb auf sich an Friedensaktivitäten zu beteiligen. 
Dazu wird der Bundesvorstand von ver.di beauftragt, Friedensaktivitäten zu 
unterstützen und bei der Organisation von Protesten gegen den Krieg voranzu-
gehen. Diese Aktivitäten gilt es mit den Gewerkschaften, ihrem Dachverband 
und weiteren Partner innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, in Europa und 
weltweit abzustimmen.  
 

Angenommen  
 
 
A 225 Bezirksfachbereichskonferenz 13 München  

 
Militaristische Einflüsse bekämpfen!  

 
In der Satzung von ver.di ist festgehalten: 
 
 „…ver.di tritt in Zusammenarbeit mit den internationalen Gewerkschaftsver-
bänden für die Wahrung und Verwirklichung der Menschenrechte, für die Ach-
tung der Menschenwürde, für ein friedliches Zusammenleben, für den Schutz  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
der natürlichen Umwelt und für eine sozial gerechte Weltordnung auf der 
Grundlage der Selbstbestimmung mit gleichen Entwicklungschancen in allen 
Regionen der Welt ein.  
 
3. zur Erreichung dieser Ziele dienen insbesondere …….  
 
i) Auseinandersetzung und Bekämpfung von faschistischen, militaristischen 
und rassistischen Einflüssen“  
 
Die Auseinandersetzung mit und Bekämpfung von militaristischen Einflüssen 
umfasst aktuell unter anderem  
 
• die Auseinandersetzung mit und Bekämpfung von Werbung der Bundeswehr 
an Schulen für den Militärdienst, von Übernahme von Unterrichtseinheiten 
durch die Bundeswehr und Unterrichtstagen durch das unter Leitung der Bun-
deswehr durchgeführte „Spiel“ Pol&IS;  
 

 Die Auseinandersetzung mit und Bekämpfung von Rekrutierungsbe-
mühungen der Bundeswehr in den Arbeitsämtern;  

 

 die Auseinandersetzung und Bekämpfung von öffentlichen Bundes-
wehrauftritten bei zivilen Veranstaltungen wie zum Beispiel Messen;  

 

 die Auseinandersetzung mit und Bekämpfung von öffentlichen milita-
ristischen Ritualen wie zum Beispiel Rekrutengelöbnisse und große 
Zapfenstreiche;  

 

 die Auseinandersetzung und Bekämpfung der Militarisierung der 
Hochschulen und anderen Ausbildungsstätten sowie Betrieben.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
A 227 Bezirksfachbereichskonferenz 8 Rhein-Neckar  

 
Militärische Präsenz der Bundesrepublik Deutschland  

 
ver.di lehnt die ständige Aufstockung und Ausweitung militärischer Präsenz  
ab.  
 
In Übereinstimmung mit der in verschiedenen Studien festgestellten Meinung 
der Mehrheit der Bevölkerung fordert ver.di:  
 

 Sofortiger Rückzug aller Bundeswehr-Einheiten von außerhalb der 
Staatsgrenzen der Bundesrepublik Deutschland.  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 

 Keine Militäreinsätze im Inland.  
 

 Progressive Reduzierung des Militäretats um zunächst zehn Prozent 
und Einsatz der Mittel bei Bildung, Gesundheitswesen, Kultur, Sozial-
leistungen und Verkehr.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
 
 

A 228 Bezirksfachbereichskonferenz 9 Rosenheim  

 
Bundeswehr zurück in die Kasernen!  

 
ver.di setzt sich dafür ein, dass die Bundeswehr zu ihren verfassungsgemäßen 
Aufgaben zurückgeführt wird.  
 
Das bedeutet: Einsatz nur um das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land vor Angriffen von außen zu schützen.  
 
Die dadurch freiwerdenden Mittel des Bundeshaushaltes sollen für gesell-
schaftlich notwendige Zwecke (zum Beispiel Bildung, Gesundheitsvorsorge, 
etc.) verwendet werden. 
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
 
 

A 229 Bundesjugendkonferenz  

 
Für eine aktive Friedenspolitik  

 
ver.di setzt sich für  
 
1. den Austritt der Bundesrepublik Deutschland aus der NATO ein.  
 
2. Einsätze der Bundeswehr dürfen nur unter rein humanitären Gesichtspunk-

ten durchgeführt werden. Die militärische Durchsetzung von machtpoliti-
schen und wirtschaftlichen Interessen lehnen wir ab.  

 
3. einen starken Ausbau der Friedensarbeit ein.  
 
4. die Übernahme des Katastrophenschutzes durch Organisationen wie das 

THW ein.  
 
5. eine entsprechende Erhöhung der Ausbildungsplatzzahl im öffentlichen 

Dienst unter Verwendung der freigewordenen Mittel ein.  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
6. den Erhalt von Bundeswehreinrichtungen sowie deren Ressourcen und 

Personalkapazitäten, die der zivilen Nutzung zugeführt werden können, ein.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat 
 
 
A 230 Bundesjugendkonferenz  

 
Keine Kooperation von Schulen und Bundeswehr  

 
Wir sprechen uns gegen die Werbung für den Soldatinnen-/Soldatenberuf 
durch die Bundeswehr in Arbeitsagenturen, ARGEN, Optionskommunen, Schu-
len und Hochschulen, insbesondere durch Informationsveranstaltungen und -
büros, Berufsmessen sowie den Einsatz von Jugendoffizieren in der politischen 
Bildung aus.  
 
Wir beteiligen uns an Aktionen der Friedensbewegung, wie zum Beispiel 
"Schulfrei für die Bundeswehr", und setzen uns insbesondere über den DGB 
und die Hans-Böckler-Stiftung für eine Friedenserziehung ein, die die verschie-
denen Blickwinkel auch der Friedensinitiativen und -organisationen auf die 
internationalen Beziehungen und Konflikte, insbesondere auf die Auslandsein-
sätze der Bundeswehr, beleuchtet.  
 

Angenommen  
 
 
A 231 Bezirksfachbereichskonferenz 3 München  

 
Keine Militarisierung öffentlicher Einrichtungen  

 
ver.di tritt öffentlich gegen jegliche Militarisierung von öffentlichen Einrichtungen 
ein und organisiert betriebliche und öffentliche Aktionen dagegen. Insbesonde-
re sind das Aktionen gegen:  
 

 Werbung der Bundeswehr für den Militärdienst an den Schulen  
 

 Bundeswehr in den Arbeitsämtern, zur Rekrutierung von Arbeitssu-
chenden 

 

 Kooperationsverträge zwischen der Bundeswehr und zivilen Kranken-
häusern  

 

 Öffentliche Rekrutengelöbnisse  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 230  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 232 Landesbezirksfachbereichskonferenz 3 Hessen  

 
ver.di steht kritisch zur Bundeswehr und nimmt Stellung gegen eine Mili-
tarisierung der Gesellschaft  

 
ver.di nimmt entschieden Stellung gegen eine Militarisierung der Gesellschaft, 
insbesondere gegen zivilmilitärische Zusammenarbeit und gegen Manöver, in 
denen Bundeswehrsoldaten gegen Arbeiter vorzugehen haben. ver.di unter-
stützt und betreibt die Aufklärung und gegebenenfalls den Protest zu entspre-
chenden Vorgängen (zum Beispiel Gefechtsübungszentrum Truppenübungs-
platz Altmark, Verbindungskommandos, Bundeswehrauftritte in Schulen und 
Arbeitsämtern) sowie zu den Vorschlägen der Strukturkommission zum Umbau 
der Bundeswehr in eine Berufsheer unter hierarchischem Befehl des Ministers 
und des Generalinspekteurs.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 230  
 
 
A 233 Bundesjugendkonferenz  

 
Gegen öffentliche Gelöbnisse der Bundeswehr  

 
ver.di lehnt öffentliche Gelöbnisse der Bundeswehr und öffentliche Verabschie-
dungen von Soldatinnen/Soldaten zu Auslandseinsätzen ab. 
 
ver.di wird zu solchen Anlässen aufklären, Material erstellen und Aktionen 
dagegen organisieren.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 230  
 
 
A 234 Landesbezirkskonferenz Hessen  

 
ver.di steht kritisch zur Bundeswehr und nimmt Stellung gegen eine Mili-
tarisierung der Gesellschaft  

 
Die Bundeswehr ist umgestaltet worden von einer Verteidigungsarmee in eine 
Armee im Einsatz und zwar im Einsatz gegen „äußere“ und „innere Feinde“. 
Gegen „innere Feinde“ wird zum Beispiel der Einsatz gegen Demonstranten 
und „Aufständische“ im Blaumann geübt.  
 
ver.di nimmt entschieden Stellung gegen eine Militarisierung der Gesellschaft, 
insbesondere gegen Manöver, in denen Bundeswehrsoldaten gegen Arbeite-
rinnen/Arbeiter vorzugehen haben. ver.di unterstützt und betreibt die Aufklä-
rung und gegebenenfalls den Protest über entsprechende Vorgänge (zum  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Beispiel Gefechtsübungszentrum Truppenübungsplatz Altmark, Verbindungs-
kommandos, Bundeswehrauftritte in Schulen und Arbeitsämtern).  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 230  
 
 
A 244 Bundesfachbereichskonferenz 5  

 
Zivilklausel für alle Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Schulen  

 
Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Schulen haben dem Frieden, der 
Verständigung unter den Völkern und der Erhaltung der natürlichen Lebens-
grundlagen zu dienen. Da die ständig fortschreitende Militarisierung das ganze 
Gegenteil bewirkt, ist es höchste Zeit, sich dieser Entwicklung entschieden 
entgegenzustellen.  
 
Ein wichtiges Mittel dazu ist die institutionelle Verankerung einer Friedensbin-
dung, wonach Forschung und Lehre auf ausschließlich friedliche und zivile 
Zwecke zu beschränken sind (Zivilklausel). Die Zivilklausel ist in Landeshoch-
schulgesetzen, Verfassungen bzw. Grundordnungen der Universitäten und 
Hochschulen zu verankern.  
 
Alle DGB-Gewerkschaften sind aufgerufen, dazu entsprechende Initiativen zu 
ergreifen und Studierende, Lehrende und Beschäftigte dafür zu motivieren.  
 
An den Schulen wendet sich ver.di besonders gegen die Anwerbung von Schü-
lerinnen/Schüler für die Bundeswehr durch sogenannte Jugendoffiziere.  
 
ver.di appelliert an alle Mitglieder in den Hochschulen, Forschungseinrichtun-
gen und Schulen aktiv zu werden und unterstützt insbesondere alle Universi-
tätsangehörigen, die sich verpflichten, nicht an militärischen oder zivilmilitäri-
schen Forschungsprojekten mitzuwirken.  
 

Angenommen  
 
 
A 248 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  

 
Aktive Friedenspolitik im Bezirk  

 
ver.di wird aufgefordert, sich bei Veranstaltungen zum Antikriegstag (zum Bei-
spiel Blumen für Stukenbrock) und bei Ostermarschveranstaltungen aktiv in 
regionalen Bündnissen an der Vorbereitung, Durchführung und der Öffentlich-
keitsarbeit zu beteiligen und dazu aufzurufen.  
 

Angenommen 
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
A  Rechtsextremismus/Rassismus 

A 249  Aktiv gegen Rechtspopulismus  149 

Gewerkschaftsrat  
Angenommen  

 

A 250  Erklärung der Arbeitgeber zu Vielfalt und Toleranz –  150 
Gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit  

Bezirksfachbereichskonferenz 12 Mittel/Nordthüringen  
Angenommen  

 

A 252  Kampagne gegen Verkauf von rassistischen und  150 
neonazistischen Zeitschriften  

Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz  
Angenommen  

 

A 254  Gegen Faschismus, Nationalismus, Neofaschismus,  150 
Rassismus, Homophobie, antimuslimischen Rassismus,  
Antisemitismus und Sexismus  

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen  

 

A 255  Intensivere Arbeit und Positionierung gegen Rechts  151 

Bezirkskonferenz Stuttgart  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 254  

 

A 256  Gegen Faschismus, Nationalismus, Neofaschismus,  151 
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus  

Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 254  

 

A 257  Kleidung mit eindeutig rechtsextremistischen  151 
Botschaften auf ver.di-Veranstaltungen  

Landesbezirkskonferenz Bayern  
Angenommen  

 

A 259  8. Mai  152 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 10 Bayern  
Angenommen  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

A 261  NPD Verbot jetzt!  152 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen  

 

A 266  Gemeinsam gegen Rechts - Gegen die Verordnung  153 
von Kristina Schröder (CDU)  

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen  

 

A 267  Gemeinsam gegen jeden Extremismus? Nicht mit uns!  153 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen  

 

A 268  Gemeinsam gegen jeden Extremismus? Nicht mit uns!  153 

Landesbezirkskonferenz Saar  
Angenommen  

 

A 269  Für die Mitarbeit der ver.di-Jugend in  154 
gesellschaftspolitischen Bündnissen  

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  
Angenommen  

 

A 270  Stärkung gewerkschaftlicher Bündnisarbeit  154 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 269  

 

A 271  Aktionen des zivilen Ungehorsams sind legitime  154 
Aktionsformen der ver.di-Jugend  

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen  

 

A 272  Für eine aktive Be- und Verhinderung von Rassistinnen-/  155 
Rassisten- bzw. Neonaziaufmärschen, -Kundgebungen und  
Ähnlichem  

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 271 
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 249 Gewerkschaftsrat  

 
Aktiv gegen Rechtspopulismus  

 
ver.di kämpft gegen jede Form von Ausbeutung, Unterdrückung, Diskriminie-
rung und Rassismus; wir bekämpfen alle Tendenzen der rechtspopulistischen 
Vereinfachungen und Sündenbockpolitik.  
 
ver.di fordert von den politisch Verantwortlichen in den demokratischen Partei-
en, in den Parlamenten in Bund, Ländern, Kommunen und der EU:  
 

 Eine Politik, die die Ängste der Bevölkerung erst nimmt, aber auf De-
mokratie, Toleranz und Pluralität baut und mit konkreter Bildungs- und 
Sozialpolitik dafür sorgt, dass Ängste und Vorurteile abgebaut und ei-
ne Verbesserung des Zusammenlebens von Mehrheiten und Minder-
heiten erleichtert wird.  

 
Dies bedeutet insbesondere:  
 

 Kostenlose Bildung von der Kinderkrippe bis zur Universität;  
 

 gleiche Teilhabemöglichkeiten zu schaffen – wo nötig mit Quotierung - 
in Beruf, in der Politik, in der Gesellschaft und Kultur  

 
 für Frauen und Männer  
 Jung und Alt  
 Behinderte und Nichtbehinderte  
 In- und Ausländerinnen/Ausländer;  

 

 Existenzsichernde Einkommen und Renten und „Gleicher Lohn für 
gleiche und gleichwertige Arbeit am gleichen Ort“;  

 

 Schutz vor Verfolgung und Diskriminierung. 
 
Innerhalb von ver.di und innerhalb des DGB setzen wir uns ein:  
 

 Für eine breite Kampagne gegen Rechtspopulismus auch unter Ge-
werkschaftsmitgliedern unter anderem durch Weiterentwicklung der 
Bildungsarbeit.  

 
Für klare Abgrenzungsbeschlüsse bezüglich der Mitgliedschaft und Zusam-
menarbeit mit rechtspopulistischen Vereinen, Bewegungen, Parteien, Medien 
etc.  
 

Angenommen  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 250 Bezirksfachbereichskonferenz 12 Mittel/Nordthüringen  

 
Erklärung der Arbeitgeber zu Vielfalt und Toleranz – Gegen Rassismus 
und Ausländerfeindlichkeit  

 
In allen ver.di-Strukturen wird diskutiert, angeregt und durchgesetzt, dass in 
den Betrieben und Einrichtungen gemeinsam mit den Arbeitgebern Vereinba-
rungen getroffen werden, dass in den Betrieben alles gegen Rassismus und 
Ausländerfeindlichkeit getan wird.  
 

Angenommen  
 
 
A 252 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz  

 
Kampagne gegen Verkauf von rassistischen und neonazistischen Zeit-
schriften  

 
Die ver.di-Jugend und ver.di als Gesamtorganisation müssen sich die nächsten 
vier Jahre weiterhin mit den Themen Faschismus, Nationalismus, Neonazis-
mus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus auseinander set-
zen, klar öffentlich Position beziehen sowie die Bevölkerung aufklären. Insbe-
sondere sollte durch Aktionen oder Kampagnen Schwerpunkt auf die Verhinde-
rung der Verbreitung von schriftlichem „rassistisches und neonazistisches Ge-
dankengut“ gelegt werden.  
 

Angenommen  
 
 
A 254 Bundesjugendkonferenz  

 
Gegen Faschismus, Nationalismus, Neofaschismus, Rassismus, Homo-
phobie, antimuslimischen Rassismus, Antisemitismus und Sexismus  

 
Die ver.di Jugend und ver.di als Gesamtorganisation müssen sich die nächsten 
vier Jahre weiterhin mit den Themen Faschismus, Nationalismus, Neofaschis-
mus, Rassismus, Homophobie, antimuslimischer Rassismus, Antisemitismus 
und Sexismus auseinandersetzen. ver.di hat die Pflicht, sich mit diesen The-
men auseinanderzusetzen, Gegenproteste zu organisieren und Aufklärungsar-
beit zu leisten! Die Aufklärungsarbeit sollte zum einen in Form von Seminaren 
geschehen, zum anderen muss eine betriebliche Aufklärungsarbeit stattfinden.  
 

Angenommen  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 255 Bezirkskonferenz Stuttgart  

 
Intensivere Arbeit und Positionierung gegen Rechts  

 
ver.di als Gesamtorganisation und all ihren Mitgliedern sollen aktive Aufklä-
rungsarbeit gegen Rassismus und Neofaschismus vor Ort, in allen Gremien 
und in den Betrieben organisieren.  
 
Des Weiteren soll eine aktive Vorbereitung, Teilnahme und Durchführung von 
Aktionen und Demonstrationen gegen Rechts auf allen Ebenen organisiert 
werden. 
 
Zusätzlich müssen Schulungen für Haupt- und Ehrenamtliche zur Sensibilisie-
rung gegen Rechts durchgeführt werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 254  
 
 
A 256 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz  

 
Gegen Faschismus, Nationalismus, Neofaschismus, Rassismus, Frem-
denfeindlichkeit und Antisemitismus  

 
Die ver.di-Jugend und ver.di als Gesamtorganisation müssen sich die nächsten 
vier Jahre mehr mit den Themen Faschismus, Nationalismus, Neofaschismus, 
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus auseinandersetzen. In 
der Programmatik der ver.di-Jugend finden sich diese Themen an mehreren 
Stellen wieder. ver.di hat die Pflicht, sich noch stärker mit diesen Themen aus-
einanderzusetzen, Gegenproteste zu organisieren und Aufklärungsarbeit zu 
leisten! Die Aufklärungsarbeit sollte zum einen in Form von Seminaren gesche-
hen, zum anderen muss eine öffentliche Aufklärungsarbeit stattfinden. Diese 
soll in einer Art Kampagne stattfinden. Es ist wichtig, dass wir nicht nur unsere 
eigenen Leute aufklären, sondern die breite Masse.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 254  
 
 
A 257 Landesbezirkskonferenz Bayern  

 
Kleidung mit eindeutig rechtsextremistischen Botschaften auf ver.di-
Veranstaltungen  

 
ver.di lehnt alle rechtsextremistischen und diskriminierenden Handlungen und 
Bewegungen ab. 
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Wir lehnen auch das Tragen von Kleidung mit eindeutig rechtsextremistischen 
Botschaften auf Veranstaltungen von ver.di ab. Wir gehen hierbei angemessen 
und situationsabhängig damit um. Letzte Konsequenz ist der Ausschluss von 
ver.di-Veranstaltungen.  
 

Angenommen  
 
 
A 259 Landesbezirksfachbereichskonferenz 10 Bayern  

 
8. Mai  

 
Der 8. Mai wird als Tag der Befreiung vom Hitlerfaschismus in der Gewerk-
schaft und in der Öffentlichkeit verankert. Überlassen wir den Neonazis nicht 
die Köpfe und nicht die Straße!  
 
Mit Veranstaltungen und Aktionen wollen wir auf die Tatsache hinweisen, dass 
an diesem Tag der 2. Weltkrieg beendet wurde und der Sieg über den Hitlerfa-
schismus stattfand.  
 

Angenommen  
 
 
A 261 Bundesjugendkonferenz  

 
NPD Verbot jetzt!  

 
ver.di setzt sich als Gesamtorganisation aktiv für ein Verbot von Parteien mit 
rechtsextremen, fremdenfeindlichen und antisemitischem Hintergrund ein. 
Insbesondere muss oberste Priorität auf einem Verbot der NPD oder eventuel-
ler Nachfolgeorganisationen liegen. Damit verbunden ist auch die Einziehung 
des Parteivermögens.  
 
Bezugnehmend auf den Artikel 139 GG, welcher auf das Potsdamer Abkom-
men und alliierte Kontrollratsgesetze verweist, fordern wir die konsequente 
Auflösung der NPD mit all ihren Gliederungen und Nebenorganisationen und 
wollen sichergestellt wissen, dass eine Neugründung, auch unter anderem 
Namen oder Bezeichnung, nicht wieder möglich ist. Wir fordern ver.di auf, ein 
erneutes Verbotsverfahren gegen die NPD voranzutreiben.  
 

Angenommen  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 266 Bundesjugendkonferenz  

 
Gemeinsam gegen Rechts - Gegen die Verordnung von Kristina Schröder 
(CDU)  

 
ver.di setzt sich gegen die Verordnung von der Bundesfamilienministerin Kristi-
na Schröder (CDU), die die bisherigen "Bundesprogramme gegen Rechtsex-
tremismus" einer Gesinnungsprüfung unterwerfen will, ein.  
 

Angenommen  
 
 
A 267 Bundesjugendkonferenz  

 
Gemeinsam gegen jeden Extremismus? Nicht mit uns!  

 
ver.di lehnt die faktische Gleichsetzung von "Rechts- und Linksextremismus" 
durch die öffentliche Debatte entschieden ab. ver.di sorgt in seinen Publikatio-
nen und öffentlichen Verlautbarungen dafür, dass diesbezüglich eine klare und 
unmissverständliche Position auf Grundlage unseres Demokratieverständnis-
ses eingenommen wird.  
 

Angenommen 
 
 
A 268 Landesbezirkskonferenz Saar  

 
Gemeinsam gegen jeden Extremismus? Nicht mit uns!  

 
ver.di distanziert sich öffentlichkeitswirksam von dem Extremismusbegriff und 
wirkt darauf hin:  
 

 dass dieser nicht als Sammelbegriff genutzt wird;  
 

 dass Menschen, die sich mit zivilem Ungehorsam Nazis entgegenset-
zen, durch den Extremismusbegriff nicht kriminalisiert werden;  

 

 dass der täglich Einsatz linker Strömungen gegen Nazis nicht krimina-
lisiert und untergraben wird.  

 

Angenommen  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 269 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  

 
Für die Mitarbeit der ver.di-Jugend in gesellschaftspolitischen Bündnis-
sen  

 
ver.di beteiligt sich bei ihrer Arbeit zu verschiedenen Themen (beispielsweise 
der Antirassismusarbeit oder dem Thema Bildung) an gesellschaftspolitischen 
Bündnissen und integriert sich in diese. In diesem Zusammenhang wird klarge-
stellt, dass wir den vorherrschenden „Extremismus“begriff ablehnen und unsere 
Mitarbeit in Bündnissen vom Thema und vom Aktionskonsens abhängig ma-
chen.  
 

Angenommen 
 
 
A 270 Bundesjugendkonferenz  

 
Stärkung gewerkschaftlicher Bündnisarbeit  

 
Die Zusammen- und Bündnisarbeit mit sozialen Bewegungen, Organisationen 
und engagierten Einzelpersonen wird zu einem festen Teil gewerkschaftlicher 
Arbeit und des gewerkschaftlichen Selbstverständnisses ausgebaut.  
 
Gerade in einer Zeit, in der faschistisches und rechtes Denken wieder auf dem 
Vormarsch ist, sollten besonders Bündnisse mit der Antifa und anderen linken 
Gruppen aus dem Spektrum der sozialen Bewegung im Vordergrund stehen. 
Über die Ausgestaltung der zeitlichen und finanziellen Ressourcen besprechen 
sich die zuständigen Gremien.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 269  
 
 
A 271 Bundesjugendkonferenz  

 
Aktionen des zivilen Ungehorsams sind legitime Aktionsformen der 
ver.di-Jugend  

 
ver.di sieht Aktionen des zivilen Ungehorsams als legitime Aktionen in gesell-
schaftlichen und betrieblichen Auseinandersetzungen an. Die ver.di sieht die 
aktuellen Blockadeaktionen gegen Naziaufmärsche als eine Form des zivilen 
Ungehorsams und als Auftakt einer theoretischen Debatte und praktischen 
Auseinandersetzung rund um das Potenzial von Aktionen des zivilen Ungehor-
sams für die Entwicklung neuer Arbeitskampfformen und Aktionen in weiteren 
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen bis hin zum politischen Streik an. 
Menschen, die in Folge der Teilnahme an gewerkschaftlichen Aktionen zivilen  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Ungehorsams mit der Polizei in Kontakt geraten sind, müssen mindestens bis 
zur endgültigen Aufklärung solidarisch unterstützt werden.  
 
Die ver.di-Jugend setzt sich dafür ein, dass diese Diskussion auf einer theoreti-
schen Ebene und anlassbezogen in ver.di und dem DGB geführt wird.  
 

Angenommen  
 
 
A 272 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  

 
Für eine aktive Be- und Verhinderung von Rassistinnen-/Rassisten- bzw. 
Neonaziaufmärschen, -Kundgebungen und Ähnlichem  

 
Die Jugend beteiligt sich aktiv an Gegenprotesten zu Rassistinnen-/Rassisten- 
bzw. Neonaziaufmärschen, -Kundgebungen und Ähnlichem. Das Mittel der 
Blockade als Form des zivilen Ungehorsames ist dabei eine mögliche Form des 
Widerstandes. Dabei können situationsbezogene kreative aber gewaltfreie 
Formen der Widerstandes angewendet werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 271 
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
A  Vergabegesetz 

A 273  Einhaltung sozialer Standards bei der Vergabe  159 
öffentlicher Aufträge  

Bezirkskonferenz Hellweg-Hochsauerland  
Angenommen  

 

A 275  Tariftreuegesetz und Mindestentlohnung  159 

Bezirkskonferenz Frankfurt am Main und Region  
Angenommen  

 

A 276  Abschaffung des Vergabeverfahrens für öffentlich  159 
geförderte Bildungsmaßnahmen  

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 277  Vergabegesetz in der beruflichen Weiterbildung  160 

Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  
Angenommen  

 

A 278  Einhalten von Sozialstandards bei Aufträgen aus  160 
Mitteln staatlicher Organe und Aufträgen die aus  
Steuer- oder Sozialbeiträgen (zum Beispiel durch  
eines der REZen) finanziert werden  

Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Hessen  
Angenommen  

 

A 279  Auftragsvergabe von Film- und Fernsehproduktionen  161 
nur an tarifgebundene Produktionsfirmen  

Bundesfachgruppenkonferenz Medien  
Angenommen  

 

A 280  Wertstofftonne  161 

Bundesfachbereichskonferenz 2  
Angenommen 
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 273 Bezirkskonferenz Hellweg-Hochsauerland  

 
Einhaltung sozialer Standards bei der Vergabe öffentlicher Aufträge  

 
ver.di setzt sich gegenüber der Bundesregierung für ein Vergabegesetz ein, 
das regelt, dass bei öffentlichen Ausschreibungen soziale Standards verbind-
lich gefordert werden. Zu den sozialen Standards gehört insbesondere die 
Tarifbindung. Die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen und die Einhaltung des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes für die Beschäftigten.  
 
Unternehmen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, dürfen keine öffentli-
chen Aufträge erhalten.  
 

Angenommen  
 
 
A 275 Bezirkskonferenz Frankfurt am Main und Region  

 
Tariftreuegesetz und Mindestentlohnung  

 
Das Thema Tariftreue und Mindestentlohnung muss zukünftig in Bund und 
Ländern wieder eine größere Rolle spielen. Gefordert wird: Ein Tariftreuegesetz 
und eine Mindestentlohnung bei den öffentlichen Auftragsvergabe.  
 
Alle ver.di-Gliederungen werden aufgefordert, sich politisch dafür einzusetzen, 
dass ein derartiges Gesetz auf den Weg gebracht wird.  
 

Angenommen 
 
 
A 276 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  

 
Abschaffung des Vergabeverfahrens für öffentlich geförderte Bildungs-
maßnahmen  

 
Wir fordern die Abschaffung des Vergabeverfahrens für Bildungsmaßnahmen 
im Rahmen der öffentlich geförderten Arbeitsmarktpolitik. (BA) Die Träger der 
Weiterbildungsmaßnahmen in diesem Bereich sollten Bestandteil des öffentli-
chen Bildungswesens werden. Dies kann geschehen durch Integration dieser 
Bildungsmaßnahmen in das öffentliche Bildungswesen oder durch Etablierung 
institutioneller Kooperationen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 277 Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  

 
Vergabegesetz in der beruflichen Weiterbildung  

 
Durch politische Lobby-Arbeit und Initiativen, insbesondere mit den demokrati-
schen Parteien im Bundestag und in den Landtagen wird nachdrücklich darauf 
hingewirkt, dass auf Bundes- und Landesebene in den zutreffenden Vergabe-
gesetzen die Vergabe von Maßnahmen der beruflichen Aus- und Weiterbildung 
nach SGB nur noch an tarifgebundene Träger erfolgt.  
 

Angenommen 
 
 
A 278 Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Hessen  

 
Einhalten von Sozialstandards bei Aufträgen aus Mitteln staatlicher Orga-
ne und Aufträgen die aus Steuer- oder Sozialbeiträgen (zum Beispiel 
durch eines der REZen) finanziert werden  

 
ver.di drängt öffentlich wirksam gegenüber den politischen Entscheidungsorga-
nen darauf, dass öffentliche Aufträge nur noch an Auftragnehmer vergeben 
werden, wenn diese garantieren Mindesttarif- und Sozialstandards einzuhalten, 
die auch für die vergleichbar im öffentlichen Dienst Beschäftigten gelten. Es ist 
insbesondere auch darauf zu achten, dass Beschäftigte bei Auftragnehmern 
möglichst nicht oder ausnahmsweise nur mit Sachgrund zu befristet werden.  
 
ver.di organisiert unterschiedlichste Veranstaltungen und Aktionen für die Be-
schäftigte, die mit ihrer Arbeit überwiegend von öffentlichen Mitteln abhängig 
sind, um diese zu mobilisieren gegen die Verschlechterung ihrer Einkommens- 
und Arbeitssituation in Folge von Privatisierung und Fremdvergabe von Aufträ-
gen gegenüber den Einkommens- und Arbeitsbedingungen im öD aktiv zu 
werden.  
 
ver.di entwickelt massiven politischen Druck durch Öffentlichkeitsarbeit und 
Aktionen gegenüber den politischen Entscheidungsgremien, um Sozial-und 
Einkommensstandards durchzusetzen, die denen des öD entsprechen.  
 

Angenommen  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 279 Bundesfachgruppenkonferenz Medien  

 
Auftragsvergabe von Film- und Fernsehproduktionen nur an tarifgebun-
dene Produktionsfirmen  

 
ver.di setzt sich dafür ein, dass insbesondere die öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten Aufträge für Film- und Fernsehproduktionen nur an tarifgebunde-
ne Produktionsfirmen vergeben und in den Produktionsfirmen ein ähnlicher 
Tarifstandard erhalten bleibt oder neu vereinbart wird wie bei den öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten.  
 

Angenommen  
 
 
A 280 Bundesfachbereichskonferenz 2  

 
Wertstofftonne  

 
ver.di wird beauftragt, ihre gewerkschaftlichen und politischen Kräfte gegen-
über den politisch Verantwortlichen dahingehend einzusetzen, dass die gesetz-
lichen Regelungen im Kreislaufwirtschaftsgesetz derart gestaltet werden, dass 
die Vergabe der Entsorgung der Wertstoffe in der Wertstofftonne über die je-
weiligen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger erfolgen.  
 

Angenommen 
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 163  

 

A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
A  Sonstiges 

I 006  Bertelsmann Prinovis Nürnberg  167 

Rainer Butenschön und Kolleginnen und Kollegen  
Angenommen  

 

I 007  Gewerkschaftsrechte bei der T-Mobile USA  167 

Kornelia Dubbel und Kolleginnen und Kollegen  
Angenommen  

 

A 283  Keine Leistungskürzungen bei Kindern von Eltern, die  169 
von Arbeitslosengeld II leben müssen oder Geringverdiener  
sind  

Landesbezirkskonferenz Nord  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 284  Dem Sozialstaatsgebot nach Artikel 20 des Grund- 169 
gesetzes ist Rechnung zu tragen  

Bundesarbeiter/innenkonferenz  
Angenommen  

 

A 287  Arbeitnehmerschutzgesetze erhalten und verbessern,  170 
fachbereichsübergreifende Solidarität in ver.di leben  

Bezirkskonferenz Ostthüringen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

A 288  40 Prozent Frauenquote in Vorständen sowie allen  170 
Kontrollgremien  

Bundesfrauenkonferenz  
Angenommen  

 

A 289  Einführung einer Frauenquote im Management  170 

Landesbezirkskonferenz Hessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 288  

 

A 290  Einführung einer Frauenquote im Management  170 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 288  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

A 291  Frauen  171 

Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 288  

 

A 294  Entgeltgleichheitsgesetz  171 

Bundesfrauenkonferenz  
Angenommen  

 

A 296  ver.di setzt sich für die Einführung des internationalen  172 
Frauentages als gesetzlichen Feiertag ein  

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen  

 

A 297  Verlängerung des Mutterschutzes  172 

Bundesfachbereichskonferenz 10  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

A 298  Verlängerung des Mutterschutz von 14 Wochen auf 30  172 
Wochen  

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 297  

 

A 299  Kultur als Staatsziel  173 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 8 Sachsen/- 
Sachsen-Anhalt/ Thüringen  
Angenommen  

 

A 300  Kennungspflicht von Lebensmitteln -  173 
„Lebensmittelampel“ auf Nahrungsmittel  

Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz  
Angenommen  

 

A 301  15. Juni - Tag der Gerechtigkeit für Reinigungskräfte  173 

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  
Angenommen  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

A 302  Keine Zusammenarbeit mit der Bertelsmann-Stiftung  173 

Bezirksfachbereichskonferenz 6 Herford-Minden-Lippe  
Angenommen  

 

A 303  Einstellung der Zusammenarbeit mit der Bertelsmann-  174 
Stiftung  

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  
Angenommen  

 

A 305  Arbeitsrecht à la Bertelsmann  174 

Bezirksfachbereichskonferenz 8 Südhessen  
Angenommen  

 

A 306  ver.di-Preis für das politische Lied  174 

Bundesfachgruppenkonferenz Musik  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

A 307  Bundesweite Nutzung und Verbreitung der vier  175 
ver.di-Social- Spots „wir sind mehr wert“  

Bundesfachgruppenkonferenz Medien  
Angenommen  
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 167  

 

A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
I 006 Rainer Butenschön und Kolleginnen und Kollegen  

 
Bertelsmann Prinovis Nürnberg  

 
Der Bundeskongress erklärt seine Solidarität mit den streikenden Kolleginen 
und Kollegen bei der Bertelsmanndruckerei Prinovis Nürnberg und ruft auf zu 
Demonstrationen und Kundgebung am 26. September 2011 in Berlin - "Gegen 
das System Bertelsmann - gegen das Auseinanderdividieren von Belegschaf-
ten".  
 
Der Bundeskongress unterstützt den Streik der Kolleginnen und Kollegen bei 
Prinovis Nürnberg  
 

 gegen 140 Entlassungen!  
 

 für einen Tarifvertrag zur Anwendung der Branchentarife und Sozialta-
rifvertrag!  

 
Der Bundeskongress verurteilt und missbilligt  
 

 dass in Bertelsmannbetrieben mit so genannten "Partnerschaftspak-
ten", "Betrieblichen Bündnissen" etc. Tarif- und Sozialdumping betrie-
ben und die Gewerkschaften aus den Betrieben heraus gedrängt wer-
den sollen.  

 
Der Bundeskongress ruft alle ver.di-Mitglieder auf, solche Managementmetho-
den öffentlich anzuprangern und aktiv für die Einhaltung von Arbeitnehmerrech-
ten und Tarifverträgen einzutreten.  
 

Angenommen 
 
 
I 007 Kornelia Dubbel und Kolleginnen und Kollegen  

 
Gewerkschaftsrechte bei der T-Mobile USA  

 
Der 3. ordentliche Bundeskongress fordert die Deutsche Telekom auf, ihre 
gewerkschaftsfeindlichen Aktivitäten bei der T-Mobile USA unverzüglich zu 
beenden und appelliert an die Bundesregierung, ihre Stellung als größter An-
teilseigner der Deutschen Telekom zu nutzen, um das Management der Deut-
schen Telekom zur Aufgabe ihres bisherigen anti-gewerkschaftlichen Kurses in 
den USA zu bewegen.  
 
T-Mobile USA wurde an AT&T verkauft, die Beschäftigten brauchen gerade im 
Verkaufs- und Umbruchprozess gewerkschaftliche Unterstützung. Das Mana-
gement der T-Mobile USA versucht aber alle Möglichkeiten amerikanischen  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Arbeitsrechts zu nutzen, um eine gewerkschaftliche Repräsentanz im Unter-
nehmen T-Mobile USA zu verhindern. Abstimmungen über die gewerkschaftli-
che Vertretung werden unterminiert, mit Informationsveranstaltungen wird auf 
die Beschäftigten Einfluss genommen, es wird ein Klima der Angst erzeugt, das 
darauf gerichtet ist eine gewerkschaftliche Vertretung in den Betrieben zu ver-
hindern.  
 
Systematisch wird gegen international verbriefte Arbeitnehmer- und Gewerk-
schaftsrechte verstoßen obgleich sich die Deutsche Telekom zu den ILO-
Normen und den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen bekennt. 
Das Unternehmen vermittelt der Öffentlichkeit den Eindruck, den Beitritt zu 
Gewerkschaften zu respektieren und das Recht auf Kollektivverhandlungen 
anzuerkennen. Gleichzeitig werden aber mit Hilfe einer externen Anwaltskanz-
lei alle Anstrengungen unternommen, dass die T-Mobile USA gewerkschaftsfrei 
bleibt.  
 
Vor diesem Hintergrund hat ver.di im Juli 2011 gemeinsam mit der Communi-
cations Workers of America und der UNI, Beschwerde bei der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) eingelegt und damit 
auch formal der Deutschen Telekom einen Verstoß gegen die MNU-Leitsätze 
der OECD vorgeworfen. 
 
In dieser Beschwerde werden die anti-gewerkschaftlichen Aktivitäten, die teil-
weise über Jahre hinweg andauern, benannt. Auch Human-Rights-Watch veröf-
fentlichte einen Bericht, der bestätigt, dass in der T-Mobile USA systematisch 
ein Klima der Angst geschürt wird, um gewerkschaftliche Vertretung zu verhin-
dern.  
 
T-Mobile USA hat auch nach Einreichen der OECD-Beschwerde ihre antige-
werkschaftliche Haltung nicht verändert; sondern im Gegenteil eine innerbe-
triebliche Informationsoffensive gegen gewerkschaftliche Repräsentanz begon-
nen. Es wird von der CWA Mäßigung in der öffentlichen Kritik und Verzicht auf 
Vorwürfe gegenüber dem Unternehmen gefordert.  
 
Dafür soll eine minimale Möglichkeit geschaffen werden, dass sich die Gewerk-
schaften im Betrieb überhaupt erst vorstellen können.  
 
Währenddessen werden landesweit in den USA anti-gewerkschaftliche Infor-
mationsveranstaltungen vom Management durchgeführt, die die Telekomspitze 
mit der Inanspruchnahme von „Meinungsfreiheit“ begründet.  
 
Gemeinsam haben ITUC UNI, ver.di und die Communications Workers of Ame-
rica die weltweite Kampagne „We Expect Better“ „gestartet“.  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 

Darin wird von der Deutschen Telekom gefordert:  
 

 sich beim Gewerkschaftsanerkennungsverfahren absolut neutral zu 
verhalten und nicht mit anti-gewerkschaftlicher Agitation auf die Be-
schäftigten einzuwirken,  

 

 Gewerkschaften, die Anerkennungsverfahren durchlaufen, Gelegen-
heit zu geben sich ausreichend im Betrieb vorstellen zu können,  

 

 einen respektvollen und wertschätzenden Dialog mit den Gewerk-
schaften zu führen.  

 

Wir fordern die Bundesregierung auf, ihre Möglichkeiten zu nutzen, mit gleicher 
Intension auf das OECD-Beschwerdeverfahren einzuwirken und diese Anliegen 
auch unmittelbar gegenüber dem Management der Deutschen Telekom AG mit 
Nachdruck zu verfolgen.  
 

Angenommen 
 
 

A 283 Landesbezirkskonferenz Nord  

 

Keine Leistungskürzungen bei Kindern von Eltern, die von Arbeitslosen-
geld II leben müssen oder Geringverdiener sind  
 

Der Bundesvorstand wird beauftragt, sich konsequent und engagiert dafür 
einzusetzen, dass die von der Bundesregierung im Sparpaket vorgesehene 
"Neujustierung von Sozialleistungen", darunter insbesondere die Streichung 
des Elterngeldes für ALG-II-Empfängerinnen/-Empfänger, die Kürzung des 
Elterngeldes für Geringverdiener, die Reduzierung von finanzieller Unterstüt-
zung bei Klassenfahrten, die Rückführung des Heizkostenzuschusses auf das 
vor der Erhöhung gesetzlich festgelegte Niveau nicht wirksam werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 

A 284 Bundesarbeiter/innenkonferenz  

 

Dem Sozialstaatsgebot nach Artikel 20 des Grundgesetzes ist Rechnung 
zu tragen  
 

Dem Sozialstaatsgebot nach Artikel 20 des Grundgesetzes ist Rechnung zu 
tragen. ver.di soll sich mit allen verfügbaren Mitteln dafür einsetzen, dass Sozi-
alleistungen nicht weiter abgebaut werden.  
 

Angenommen 
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 287 Bezirkskonferenz Ostthüringen  

 
Arbeitnehmerschutzgesetze erhalten und verbessern, fachbereichsüber-
greifende Solidarität in ver.di leben  

 
Mit der jährlichen Schwerpunktplanung durch den Gewerkschaftsrat erfolgt die 
Festlegung eines zentralen Arbeitnehmerschutzgesetzes. Dies soll zum 
Schwerpunkt einer zentralen Kampagne für das jeweilige Jahr werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
 
 
A 288 Bundesfrauenkonferenz  

 
40 Prozent Frauenquote in Vorständen sowie allen Kontrollgremien  

 
ver.di setzt sich für die zeitnahe Einführung gesetzlicher Frauenquoten von 
mindestens 40 Prozent für alle Vorstände von Unternehmen sowie für alle 
Kontrollgremien ein.  
 

Angenommen  
 
 
A 289 Landesbezirkskonferenz Hessen  

 
Einführung einer Frauenquote im Management  
 

Bundesvorstand und Bundesjugendvorstand sollen sich aktiv und mit Aktionen 
in die aktuelle Debatte zur Frauenquote einschalten und eine gesetzlich gere-
gelte Frauenquote in der Führungs- und Managementebene mit 40 Prozent bis 
2016 fordern. 
 
Sanktionen sollen Unternehmen dazu bringen, die Frauenquote einzuhalten, 
wenn das Gesetz nicht eingehalten wird.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 288  
 
 
A 290 Bundesjugendkonferenz  

 
Einführung einer Frauenquote im Management  

 
ver.di soll sich aktiv und mit Aktionen in die aktuelle Debatte zur Frauenquote 
einschalten und eine gesetzlich-geregelte Frauenquote in der Führungs- und 
Managementebene mit 50 Prozent bis 2016 fordern.  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
Sanktionen sollen Unternehmen dazu bringen, die Frauenquote einzuhalten, 
wenn das Gesetz nicht eingehalten wird.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 288  
 
 
A 291 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg  

 
Frauen  

 
ver.di wirkt zukünftig daraufhin, dass die zur Besetzung ausgewiesenen Positi-
onen in Verwaltungs- oder Aufsichtsräten von neu errichteten öffentlichen An-
stalten oder anderweitig ausgegliederter öffentlicher Dienstleister geschlechter-
paritätisch zu besetzen sind. ver.di unterstützt die Einrichtungen bei der Suche 
geeigneter Kandidatinnen, ganz besonders dann, wenn ver.di selbst einen 
Platz in diesen Gremien zu besetzen hat.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 288 
 
 
A 294 Bundesfrauenkonferenz  

 
Entgeltgleichheitsgesetz  

 
Zur Durchsetzung von Entgeltgleichheit setzt ver.di sich dafür ein, ein Entgelt-
gleichheitsgesetz mit folgenden Inhalten auf den Weg zu bringen:  
 

 einem Initiativrecht für Betriebs- und Personalräte zur Durchführung 
von Entgeltanalysen im Betrieb/der Dienststelle mit dem eg-check 
(=Entgeltgleichheitscheck - Prüfinstrumentarium zur Überprüfung von 
Entgelt);  

 

 einem Verbandsklagerecht, das Gewerkschaften in Betrie-
ben/Dienststellen ohne gesetzliche Interessenvertretung in anonymi-
sierter Form Einsicht in die Bruttolohn- und Gehaltslisten gewährt und 
so die Durchführung von Entgeltanalysen mit dem eg-check möglich 
macht;  

 

 einem Recht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) zur 
Durchführung von Entgeltanalysen in einem Betrieb/einer Dienststelle, 
wenn der ADS Anhaltspunkte vorliegen, dass Beschäftigte dieses Be-
triebes/dieser Dienststelle unterschiedlichen Geschlechtes unter-
schiedliche Arbeitsentgelte erhalten;  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 

 einem Klagerecht des Betriebsrats/Personalrates, einer Gewerkschaft 
oder der ADS, dem Arbeitgeber aufzuerlegen, strukturelle Entgeltdis-
kriminierungen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes zu beseitigen;  

 

 die Einordnung der Nichtbeseitigung der Entgeltdiskriminierung inner-
halb eines bestimmten Zeitraumes als Ordnungswidrigkeit mit der 
Rechtsfolge einer Geldbuße für den Arbeitgeber analog § 121 BetrVG.  

 

Angenommen 
 
 
A 296 Bundesjugendkonferenz  

 
ver.di setzt sich für die Einführung des internationalen Frauentages als 
gesetzlichen Feiertag ein  

 
ver.di setzt sich für die Einführung des Internationalen Frauentages als gesetz-
lichen Feiertag ein.  
 

Angenommen  
 
 
A 297 Bundesfachbereichskonferenz 10  

 
Verlängerung des Mutterschutzes  

 
ver.di wird aufgefordert, dahingehend zu wirken, dass das Ziel der Verlänge-
rung des Mutterschutzes von ver.di, aktiv durch Kampagnen und Interventionen 
bei der Politik unterstützt wird.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
A 298 Bundesjugendkonferenz  

 
Verlängerung des Mutterschutz von 14 Wochen auf 30 Wochen  

 
Das Vorhaben, den Mutterschutz und den Bezug des Mutterschaftsgeldes von 
14 Wochen auf 30 Wochen zu verlängern, wird aktiv gegenüber der Politik 
unterstützt.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 297 
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 299 Landesbezirksfachbereichskonferenz 8 Sachsen/Sachsen- 
          Anhalt/Thüringen  

 
Kultur als Staatsziel  

 
Der Bundeskongress beauftragt den Bundesvorstand, von der Regierung, dem 
Bundestag und den Parteien konsequent und nachhaltig zu fordern, dass Kultur 
als Staatsziel im Grundgesetz, in den Landesverfassungen einschließlich der 
kommunalen Ebene und somit als Pflichtaufgabe festgeschrieben wird.  
 

Angenommen  
 
 
A 300 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz  

 
Kennungspflicht von Lebensmitteln - „Lebensmittelampel“ auf Nah-
rungsmittel  

 
ver.di fordert Nährwertampeln auf der Verpackung für Lebensmittel als Pflicht 
für alle Hersteller von Lebensmitteln.  
 
ver.di soll sich in allen Bereichen dafür einsetzen.  
 

Angenommen  
 
 
A 301 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  

 
15. Juni - Tag der Gerechtigkeit für Reinigungskräfte  

 
Der 15. Juni (Tag der Gerechtigkeit für Reinigungskräfte) wird in die ver.di-
Kalender aufgenommen.  
 

Angenommen 
 
 
A 302 Bezirksfachbereichskonferenz 6 Herford-Minden-Lippe  

 
Keine Zusammenarbeit mit der Bertelsmann-Stiftung  

 
Der Deutsche Gewerkschaftsbund wird aufgefordert, jegliche Zusammenarbeit 
mit der Bertelsmann-Stiftung einzustellen und die gewerkschaftlichen Kräfte auf 
die Verteidigung und den Ausbau der sozialen und demokratischen Rechte in 
unserer Gesellschaft zu konzentrieren.  
 

Angenommen  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 303 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  

 
Einstellung der Zusammenarbeit mit der Bertelsmann-Stiftung  

 
ver.di problematisiert in einer Broschüre und einer ausführlichen Berichterstat-
tung in unserer Mitgliederzeitschrift "PUBLIK" die Aktivitäten der Bertelsmann-
Stiftung und wird aus inhaltlichen Gründen zukünftig nicht mehr mit der Ber-
telsmann-Stiftung zusammenarbeiten. ver.di wird sich im DGB dafür einsetzen, 
dass auch der DGB und die Hans-Böckler-Stiftung zukünftig nicht mehr mit der 
Bertelsmann-Stiftung zusammenarbeiten.  
 

Angenommen  
 
 
A 305 Bezirksfachbereichskonferenz 8 Südhessen  

 
Arbeitsrecht à la Bertelsmann  

 
Der Bundesvorstand richtet eine Arbeitsgruppe ein, die sich mit den von der 
Bertelsmann-Stiftung seit 2007 geplanten Änderungen im Arbeitsrecht beschäf-
tigt und Gegenforderungen zum Schutz und Ausbau unserer Rechte erarbeitet.  
 
ver.di trägt dazu bei, dass Fragen wie befristete Arbeitsverträge, Leiharbeit und 
Ausbau des Direktionsrechts der Arbeitgeber noch stärker in Politik und Öffent-
lichkeit diskutiert werden.  
 

Angenommen  
 
 
A 306 Bundesfachgruppenkonferenz Musik  

 
ver.di-Preis für das politische Lied  

 
ver.di vergibt regelmäßig einen "Preis für das politische Lied".  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
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A Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik 

 
A 307 Bundesfachgruppenkonferenz Medien  

 
Bundesweite Nutzung und Verbreitung der vier ver.di-Social-Spots „wir 
sind mehr wert“  

 
ver.di setzt sich aktiv für die interne und externe Veröffentlichung und Vorfüh-
rung der Social-Spots "wir sind mehr wert" auf ver.di-Veranstaltungen, in Kinos, 
auf Festivals und weiteren geeigneten Anlässen ein.  
 

Angenommen 
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B Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
B  Prekäre Arbeit (Befristung, Leih- und Zeitarbeit und andere) 

B 001  Für sichere Arbeit und den gesetzlichen Mindestlohn  181 

Gewerkschaftsrat  
Angenommen  

 

B 002  Equal Pay  188 

Landesbezirkskonferenz Bayern  
Angenommen  

 

B 003  Prekäre Arbeit zurückdrängen – prekär Beschäftigte  189 
schützen!  

Bundesfachbereichskonferenz 5  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001  

 

B 004  Keine sachgrundlose Befristung von Arbeitsverhält- 189 
nissen - unbefristete Arbeitsverhältnisse als  
Regelarbeitsverhältnisse  

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001  

 

B 006  Keine Befristungen ohne Sachgrund  189 

Bundesfachbereichskonferenz 13  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001  

 

B 007  Förderung unbefristeter Beschäftigungsverhältnisse  190 

Bundesfachbereichskonferenz 10  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001  

 

B 008  Änderung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG)  190 

Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001  

 

B 010  Eingrenzung von befristeten Beschäftigungsverhältnissen  190 

Bundesfachbereichskonferenz 7  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001  
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B Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

B 011  Änderung des § 14 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes  191 
(TzBfG)  

Bezirkskonferenz Herford-Minden-Lippe  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001  

 

B 012  Änderung des Teilzeit- und Befristungsgesetz  191 

Landesbezirkskonferenz Nord  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001  

 

B 013  Wissenschaftszeitvertragsgesetz abschaffen  191 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen  

 

B 014  Befristungsirrsinn in Hochschule und Forschung  192 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Berlin-Brandenburg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001  

 

B 015  Eindämmung von befristeten Beschäftigungsverhältnissen  193 

Bezirkskonferenz Nordhessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001  

 

B 016  Befristungen eindämmen  193 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001  

 

B 017  Gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse  194 

Landesbezirkskonferenz Hessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001  

 

B 031  Existenzsichernde Beschäftigungsverhältnisse – keine  195 
weitere Prekarisierung unserer Arbeit  

Bundesfachbereichskonferenz 8  
Angenommen  

 

B 033  Regulieren und Sicherheiten zurückerkämpfen – Junge  195 
Beschäftigte vor prekärer Arbeit schützen  

Bezirkskonferenz Berlin  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

B 034  Leiharbeit  199 

Bundesfachbereichskonferenz 13  
Angenommen  

 

B 035  Befristung und Gleichstellung von Leiharbeitnehmerinnen  200 
und Leiharbeitnehmern  

Bezirkskonferenz Hellweg-Hochsauerland  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 034  

 

B 036  Leiharbeit  200 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Hessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 034  

 

B 038  Leiharbeit strikt begrenzen –  200 
gleicher Lohn für gleiche Arbeit  

Bundesfachbereichskonferenz 8  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 034  

 

B 040  Leiharbeit reduzieren  201 

Bundeskonferenz MTI  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 034  

 

B 043  Leiharbeit bekämpfen!  202 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 10 Bayern  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 34  

 

B 044  Begrenzung des Anteils der Leiharbeitnehmerinnen/  202 
Leiharbeitnehmer der Gesamtbeschäftigtenzahl eines  
Betriebes  

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 034  

 

B 046  Lohndumping verhindern - Leiharbeit strikt begrenzen  203 

Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 034  

 

B 047  Änderung der gesetzlichen Grundlagen zur Leiharbeit  203 

Bundesfachbereichskonferenz 10  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 034  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

B 064  Kündigung der DGB-Tarifverträge mit dem  204 
Bundesverband Zeitarbeit  

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

B 069  Verbot der unbezahlten Probearbeit  204 

Bezirkskonferenz Cottbus  
Angenommen  

 

B 072  Volle Sozialversicherungspflicht für alle  204 
Beschäftigungsverhältnisse  
Geringfügige Beschäftigung abschaffen  

Bundesfachbereichsvorstand 12  
Angenommen  

 

B 073  Überstundenzuschläge auch für Teilzeitbeschäftigte  205 

Bezirkskonferenz Nordhessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 072  

 

B 074  Aufstockungsmöglichkeiten für Teilzeitbeschäftigte  206 

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 072  

 

B 078  Absicherung geringfügiger Beschäftigung  206 
kampagnenfähig machen  

Landesbezirkskonferenz Saar  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

B 080  Hände weg vom Jugendarbeitsschutzgesetz  206 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen 
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B 001 Gewerkschaftsrat  

 
Für sichere Arbeit und den gesetzlichen Mindestlohn  

 
Angesichts  
 

 des wachsenden Anteils prekärer Beschäftigungsverhältnisse auf ak-
tuell 30 Prozent aller Beschäftigungsverhältnisse in abhängiger Er-
werbsarbeit (laut Institut Arbeit und Qualifikation Duisburg – Essen);  

 

 der fast fünf Millionen Erwerbstätigten, die ausschließlich in geringfü-
gig entlohnten Beschäftigungsverhältnissen arbeiten;  

 

 der wachsenden Zahl ausgebildeter Fachkräfte, die in sogenannten 
Praktika gleiche Leistungen erbringen wie die im regulären Arbeits-
verhältnis Eingestellten;  

 

 der zunehmenden sachgrundlosen Befristung der Arbeitsverträge, die 
fast jedes zweite neu abgeschlossene Beschäftigungsverhältnis be-
trifft;  

 

 der wachsenden Zahl und Dauer befristeter Beschäftigungsverhältnis-
se mit sachlichem Grund;  

 

 des von mehr als einem Viertel der in sozialversicherter Teilzeit Be-
schäftigten geäußerten Wunsches in Vollzeit weiter beschäftigt zu 
werden;  

 

 der extremen Konjunkturabhängigkeit, großen Unsicherheit und im 
Vergleich zur Stammbelegschaft deutlich unterbezahlten Leiharbeit;  

 

 der Umgehung regulärer Beschäftigung durch Verlagerung auf Subun-
ternehmen bzw. - oftmals faktisch scheinselbstständig beschäftigte - 
Werkvertragsunternehmer/-innen 

 
fordert ver.di die umfassende Reregulierung des Arbeitsmarktes. 
 
Unsere Ziele:  
 
Leitbild: Dauerarbeitsverhältnis:  

 
Das arbeits- und sozialrechtlich gesicherte Dauerarbeitsverhältnis muss wieder 
als Leitbild für die Beschäftigungsverhältnisse aller Erwerbstätigen gelten. Ab-
weichungen von diesem Leitbild dürfen nur auf Grund strenger gesetzlicher 
Regelungen und mit Zustimmung der betrieblichen Interessensvertretung  
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zugelassen werden. Soloselbstständigkeit muss umfassend sozial abgesichert 
werden.  
 
Auf diesem Wege kann die ökonomische und soziale Eigenständigkeit aller 
Erwerbstätigen, insbesondere der Frauen gesichert und die Abkehr vom (weib-
lichen) Hinzuverdiener Modell, welches das (männliche) Haupteinkommen 
ergänzt, ermöglicht werden. Nur so können weitere strukturelle Einnahmeaus-
fälle in der sozialen Sicherung verhindert und nachhaltig die Sozialsysteme 
aufrecht erhalten und geschützt werden. Ein sicheres Arbeitsverhältnis schützt 
die Beschäftigten am besten vor Willkür der Arbeitgeber und ist eine wichtige 
Voraussetzung für eine aktive Vertretung ihrer Interessen, für Mitbestimmung 
und Beteiligung. Durch sichere Arbeitsverhältnisse wird Arbeit zu einer würdi-
gen Arbeit und entspricht der Europäischen Grundrechte Charta (Art.31).  
 
Gesetzlicher Mindestlohn für alle Beschäftigungsverhältnisse:  

 
Millionen Menschen müssen in Deutschland für Löhne arbeiten, die unter sie-
ben Euro in der Stunde liegen. Viele prekär Beschäftigte in Vollzeit, Leiharbeit, 
Teilzeit und insbesondere in Minijobs bedürfen der staatlichen Grundsicherung 
oder einer „Versorgung“ bzw. der sozialen Absicherung in der Ehe (drei Viertel 
der Minijobberinnen/Minijobber mit einem Arbeitsverhältnis sind verheiratet) 
oder Bedarfsgemeinschaft nach SGB II. Dies legt der Gesellschaft und den 
Sozialkassen hohe volkswirtschaftliche Kosten auf, während Arbeitgeber durch 
vorenthaltene Lohn-Gerechtigkeit und Sozialabgaben hohe Gewinne einfahren. 
Diese Ungleichverteilung ist zu beenden. Darum fordert ver.di den allgemeinen 
gesetzlichen Mindestlohn für alle Beschäftigungsverhältnisse, als Mindestrefe-

renzentgelt für Praktika (außer Schülerpraktika und studienbegleitende Prakti-
ka) sowie branchenspezifischer Mindestentgelte oberhalb des gesetzlichen 
Mindestlohnes. Selbstständige Tätigkeiten müssen angemessen vergütet wer-
den.  
 
Abschaffung der geringfügig entlohnten Beschäftigungsverhältnisse  

 
Die Zahl Menschen, die nur geringfügig entlohnt beschäftigt sind, ist auf fast 
sieben Millionen angestiegen (14,4 Prozent aller Beschäftigten davon mehr als 
63 Prozent Frauen). Fast fünf Millionen dieser Beschäftigten sind ausschließ-
lich auf den Verdienst eines Minijobs angewiesen. Viele Beschäftigte suchen 
reguläre Arbeit oder aber sozial gesicherte Teilzeit. Geringfügige Beschäftigung 
wird meist mit niedrigen Löhnen entgolten. Der daraus resultierende geringe 
Rentenversicherungsbeitrag führt für sie in die Altersarmut. Der geringe Beitrag 
zur Gesetzlichen Krankenversicherung belastet die Krankenversicherung. Zu-
sätzlich zu diesen Kosten für die Aufstockung niedriger Löhne subventioniert 
der Steuerzahler Minijobs mit fast vier Milliarden Euro, der Sozialversicherung 
gehen zwischen 2,2 und 2,4 Milliarden Euro verloren und die öffentlichen 
Haushalte verzichten durch Steuerausfälle auf mindestens eine bis 1,3 Milliar-
den.  
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Minijobs sind vor allem für immer mehr Frauen die alleinige Verdienstquelle. 
Dies spiegelt sich auch in der Verteilung der inzwischen erhöhten Erwerbsbe-
teiligung deutlich wider, denn das Arbeitszeitvolumen der weiblichen Erwerbs-
tätigen wurde bei steigender Erwerbstätigen-Anzahl nicht erhöht. Dadurch ist 
eine zu hohe Anzahl von Arbeitnehmerinnen aber nicht gegen Arbeitslosigkeit 
versichert und auch in der Gesetzlichen Kranken-und Rentenversicherung nicht 
eigenständig abgesichert. Folge davon ist eine dauerhafte existenzielle Abhän-
gigkeit von der Partnerin/dem Partner bzw. von staatlichen Transferleistungen, 
in der Erwerbsphase und im Alter. Um diese mittelbare Benachteiligung zu 
beenden, ist auch die Einbeziehung kleiner Teilzeiten (unter 20 Stunden wö-
chentliche Arbeitszeit) und geringer Verdienste in die Sozialversicherung erfor-
derlich.  
 
Die geringfügig entlohnte Beschäftigung wird in der Regel mit anderen prekä-
ren Beschäftigungsmerkmalen verknüpft. Obwohl für sie die gleichen arbeits-
rechtlichen Bestimmungen wie für andere Beschäftigte gelten, werden Urlaub, 
Urlaubsgeld, Lohnfortzahlung und die Festlegung einer Arbeitszeit vorenthal-
ten. Oft liegt kein Arbeitsvertrag vor, so dass eine Geltendmachung zusätzlich 
erschwert wird. Geläufig ist die Kombination mit einer Befristung. Dies ist be-
sonders schwerwiegend, weil sie dazu führt, dass Beschäftigte die ihnen ent-
gangenen Leistungen nicht einfordern. Minijobberinnen/Minijobber können so 
zwar dauerhaft beschäftigt sein, jedoch ohne die Sicherheit eines unbefristeten 
Arbeitsvertrages. Weil keine Wochenarbeitszeit eingehalten wird und diese 
sogar bis zur Vollzeitgrenze und darüber hinaus ausgedehnt werden kann, 
sinken die durchschnittlichen Stundenlöhne auf unter fünf Euro. Missbrauch 
von Transferleistungen liegt zudem vor, wenn aufgrund der Zuverdienstrege-
lungen im Sozialgesetzbuch II weiterer Lohn vorenthalten wird.  
 
In Übereinstimmung mit dem Sachverständigen-Gutachten zum Gleichstel-
lungsbericht der Bundesregierung 2011 fordert ver.di, die geringfügige Be-
schäftigung abzuschaffen und vorhandene Beschäftigungsverhältnisse in sozi-
alversicherte Teilzeitbeschäftigung umzuwandeln.  
 
Strikte Begrenzung von Praktika und gesetzlicher Mindestlohn  

 
In zunehmendem Maße werden junge ausgebildete Fachkräfte als Praktikan-
tinnen und Praktikanten eingestellt. Sie haben die notwendige berufliche Quali-
fikation und übernehmen Aufgaben von regulär Beschäftigten. Vielfach erhalten 
sie jedoch kein oder nur ein geringes Entgelt. Zudem haben sie keinen An-
spruch auf Festanstellung oder sonstige Arbeitnehmerrechte. Darum müssen 
sich Praktika auf die Zeit der Ausbildung beschränken.  
 
Falls Praktika zum Erwerb weiterer Qualifikationen zugelassen werden sollen, 
müssen sie in der Höhe des gesetzlichen Mindestlohns oder des Branchen-
mindestentgelt entgolten und nach einer Einarbeitungszeit entsprechend dem 
Entgelt der regulär Beschäftigten bezahlt werden. Facharbeit zum Nulltarif ist 
unwürdig.  
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Streichung der sachgrundlosen Befristung  

 
Beschäftigungsverhältnisse mit sachgrundloser Befristung sind auf fast zehn 
Prozent aller Beschäftigungsverhältnisse angestiegen. Waren 2001 noch 32 
Prozent aller neu abgeschlossenen Arbeitsverträge befristet, so ist ihr Anteil 
2010 auf 46 Prozent angestiegen. Besonders betroffen sind junge Ausgebilde-
te. Nur noch jede/r Zweite erhält einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Auch wenn 
sachgrundlose Befristung auf einen Zeitraum von zwei Jahren begrenzt ist und 
Kettenverträge verboten sind, so münden dennoch nur 15 Prozent aller befris-
teten Beschäftigungen in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Das Gesetz er-
laubt es sogar, dass sich an ein sachgrundlos befristetes Beschäftigungsver-
hältnis eine Befristung mit Sachgrund anschließt.  
 
Sachgrundlose Befristung führt daher nur in einem sehr geringen Maße zur 
unbefristeten Beschäftigung. Sie wird von den Unternehmen überwiegend 
angewandt, um den Kündigungsschutz zu umgehen.  
 
Darum fordert ver.di sachgrundlose Befristung abzuschaffen.  
 
Verschärfung der Befristung aus sachlichem Grund  

 
Die im Teilzeit- und Befristungsgesetz genannten nicht abschließenden acht 
Gründe für eine Befristung mit Sachgrund haben vielfach zu einer unbegrenz-
ten Mehrfachbefristung geführt. So werden Beschäftigte über Jahre hinweg in 
befristeten Projektstellen beschäftigt, auf Grund von unbestimmten Begriffen (in 
der Person liegenden Gründen, der Art der Arbeitsleistung entsprechend usw.) 
haben befristet Beschäftigte kaum Möglichkeiten auf eine unbefristete Beschäf-
tigung.  
 
Daher fordert ver.di die sachlichen Gründe für eine Befristung zu beschränken, 
wie zum Beispiel die Vertretung anderer Beschäftigter.  
 
Zudem müssen befristet Beschäftigte bei frei werden einer unbefristeten Stelle 
als erste berücksichtigt werden.  
 
Recht auf Teilzeit als Option und Anspruch auf den Übergang in Vollzeit  

 
Über 8,1 Millionen Menschen arbeiteten 2008 in sozialversicherter Teilzeitar-
beit. Vor allem Frauen machen von dieser Möglichkeit, Beruf und Familie zu 
vereinbaren Gebrauch (83 Prozent aller Teilzeitbeschäftigten). Sie haben den 
Rechtsanspruch des Teilzeit- und Befristungsgesetzes, der in Betrieben ab 15 
Beschäftigten gilt, genutzt. Den Chancen auf eine individuelle Gestaltung von 
Arbeit und Lebenszeit, auf geringere gesundheitliche Belastung und neue Opti-
onen in der Lebensgestaltung stehen die Risiken einer ungenügenden sozialen 
Sicherung im Alter, der Gefahr der Diskriminierung bei der Weiterbildung oder 
im beruflichen Aufstieg gegenüber. Vor allem die Rückkehr zur Vollzeitbeschäf- 
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tigung, die von vielen Frauen gewünscht wird, ist im Gesetz völlig unzureichend 
geregelt.  
 
Darum fordert ver.di dieses Recht auf Vollzeit im Gesetz zu verankern, so wie 
dies heute schon im Bereich des öffentlichen Dienstes möglich ist.  
 
Rückkehr zur strikt regulierten Leiharbeit  

 
Die Deregulierung der Leiharbeit seit der Hartz-Gesetzgebung hat nur in sehr 
geringem Maße zur Anstellung im entleihenden Betrieb geführt. Nach neuesten 
Statistiken der BA sind es gerade einmal sieben Prozent aller in Leiharbeit 
Beschäftigten. Entgegen allen Verlautbarungen schafft Leiharbeit keine neuen 
Arbeitsplätze, sondern ist ausschließlich eine neue Beschäftigungsform. Die 
Aufhebung des Synchronisationsverbotes hat jedoch zu einer Auflösung des 
Beschäftigungsverhältnisses von fast der Hälfte aller Leiharbeitnehmerinnen 
und Leiharbeitnehmer in den ersten drei Monaten und eines weiteren Drittels in 
den ersten sechs Monaten geführt. Die Abweichung vom Grundsatz des Equal 
Pay hat dem Lohndumping Tür und Tor geöffnet. In der Regel bekommen 
Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer ein Drittel weniger Geld als die 
Stammbelegschaft. Die Abschaffung der Höchstüberlassungsdauer hat für 
einen Teil qualifizierter Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer zum 
dauerenden Einsatz neben oder als Ersatz für die Stammbelegschaft zu niedri-
gerem Lohn und höherem Risiko geführt. Unternehmen sind zudem mehr und 
mehr dazu übergegangen. Beschäftigte zu entlassen und zu schlechteren Ar-
beitsbedingungen in Konzerneigenen Verleihfirmen einzustellen. Dem hat die 
Bundesregierung auch auf Initiative und Druck der ver.di einen Riegel vorge-
schoben sowie eine gesetzliche Lohnuntergrenze festgelegt.  
 
Dennoch wird der Missbrauch der Leiharbeit nur beendet werden können, 
wenn Leiharbeit wieder strikter reguliert wird:  
 

 Gleicher Lohn für gleiche Arbeit vom ersten Tage an und ein Risikozu-
schlag von zehn Prozent;  

 

 gleiche Behandlung wie die Stammbelegschaft,  
 

 Verbot des Einsatzes als Streikbrecher, 
 

 arbeitsplatzbezogene Höchstüberlassungsdauer (max. von zwölf Mo-
naten),  

 

 erleichterter Zugang zur Weiterbildung über einen Weiterbildungs-
fonds, der von den Arbeitgebern zu finanzieren ist,  

 

 Synchronisationsverbot (Verbot der Gleichheit zwischen der Dauer 
des Arbeitsvertrages und des Einsatzes im Entleihbetrieb),  

 



 
 

 186  

 

B Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik 

 

 wirksame Überwachung sowie wirksame Mitbestimmungsrechte der 
betrieblichen Interessensvertretungen der entleihenden Unternehmen.  

 
Diese Forderungen entsprechen in weiten Teilen der neuen europäischen 
Leiharbeitsrichtlinie.  
 
Erweiterung der Kriterien für Scheinselbstständigkeit auf Werkvertrags-
unternehmen  

 
Neben der Leiharbeit haben einige Unternehmen den Werkvertrag „entdeckt“. 
Mit dieser Methode werden Menschen ausgebeutet und diesen sogar der Sta-
tus als Beschäftigte entzogen. Damit reagieren Unternehmen auch darauf, 
dass Leiharbeit durch uns immer mehr als prekäres Beschäftigungsverhältnis 
aufgedeckt wird. Insbesondere im Handel (zum Beispiel zur Auffüllung von 
Regalen im Einzelhandel) und im Bildungs- und Kulturbereich findet sich dieses 
Phänomen. Diese Personen arbeiten in den Räumen des Auftraggebers, sind 
in deren Arbeitsabläufe eingegliedert, so dass die klassischen Merkmale des 
Werkvertrages - unabhängig von Weisungen des Auftragsgebers hinsichtlich 
Art, Ort und Zeit sowie selbstständiger Organisation der Arbeit - gar nicht erfüllt 
sind. Die Betroffenen erhalten oft nur Niedriglöhne oder werden bei Unterneh-
men aus dem Ausland nach den Löhnen im Herkunftsland bezahlt. Überdies 
tragen sie die gesamte Last der Sozialversicherung allein. Daher fordert ver.di 
eine klare Abgrenzung von Leiharbeit und dem Einsatz von Werkvertragsunter-
nehmen sowie eine Ermittlungspflicht für die Rentenversicherung, um zu über-
prüfen, ob es sich beim Einsatz von Beschäftigten über Werkvertragsunter-
nehmen oder ähnlichen Konstruktionen nicht um illegale Leiharbeit oder 
Scheinselbstständigkeit handelt.  
 
Risiken prekärer Beschäftigung ausgleichen - Diskriminierung verhindern  

 
Auch wenn bestimmte Gruppen prekär Beschäftigter durch ein hohes Einkom-
men und eine qualifizierte Tätigkeit sowie ihre soziale Sicherung, Soloselbst-
ständigkeit und Teilzeit als Chance auf Zeitsouveränität und Autonomie wahr-
nehmen, so überwiegen für die große Mehrheit der prekär Beschäftigten die 
Risiken:  
 

 Mit Ausnahme der in unbefristeter und sozial gesicherter Teilzeit Be-
schäftigten haben sie ein deutlich höheres Risiko, ihre Arbeit zu verlie-
ren. Fast die Hälfte kennt Phasen der Arbeitslosigkeit zwischen den 
einzelnen Beschäftigungen.  

 

 Die Hartz-Gesetze haben zudem die Zumutbarkeit für die Aufnahme 
einer Arbeit deutlich verschärft und so den Druck auf Arbeit suchende, 
prekäre Arbeit annehmen zu müssen. Durch Hinzuverdienstregelun-
gen werden zudem prekäre Beschäftigungsverhältnisse im Sinne von 
Kombilöhnen subventioniert und so ein zusätzlicher Anreiz für Arbeit-
geber geschaffen, prekäre Beschäftigungsverhältnisse anzubieten.  
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 Zudem haben sich für die meisten prekär Beschäftigten alle Verspre-
chungen der Politik als falsch erwiesen: Deregulierung des Arbeits-
marktes ist weder Einstieg noch Brücke in unbefristete Beschäftigung 
und gute Arbeit. Beschäftigte in Leiharbeit finden überwiegend wieder 
Leiharbeit, Minijobber wieder Minijobs, auf Befristungen folgen Befris-
tungen auf Teilzeit folgt Teilzeit. Prekäre Beschäftigung führt nicht zu 
mehr Mobilität, sondern zementiert die Spaltungen in der Arbeitswelt 
und auf dem Arbeitsmarkt. In diesem Sinne ist das Flexicurity Konzept 
der EU und deutscher Arbeitsmarktreformer gescheitert.  

 

 Prekär Beschäftigte verdienen zudem weniger als die regulär Beschäf-
tigten, obwohl sie häufiger mehr leisten. Sie empfinden – so der DGB-
Index Gute Arbeit – ihre Arbeitsbedingungen als schlecht. Sie üben oft 
körperlich belastende Tätigkeiten aus, stehen außerhalb der innerbe-
trieblichen Arbeitsabläufe, haben weniger Zugang zu guter Arbeit und 
werden auch bei der Weiterbildung diskriminiert. Die dauernde Unsi-
cherheit und Abhängigkeit vom Arbeitgeber bedeutet für viele zusätzli-
che gesundheitliche Belastungen. Aus Angst um ihre Zukunft unter-
werfen sie sich den Herrschafts- und Leistungsansprüchen der Vorge-
setzten.  

 
Darum engagiert sich ver.di für die gesetzliche Reregulierung [s.o.] von heute 
prekärer Beschäftigung und für eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen durch Tarifverträge. Dazu gehören:  
 

 Die Definition der Zumutbarkeit (§ 10 SGB II) zu verändern: Zumutbar 
darf nur die Arbeit sein, für die mindestens ein tariflicher oder gesetzli-
cher Mindestlohn gezahlt wird. Dies ist unter anderem auch durch die 
Begrenzung bzw. Kontrolle der Arbeitsstunden sicher zu stellen.  

 

 Ein Risikoaufschlag für Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer.  
 

 Die grundsätzlich gleiche Behandlung wie die Stammbelegschaft und 
die Beseitigung jeder Diskriminierung im Zugang zu guter Arbeit;  

 

 Einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung in Zeiten der Beschäfti-
gungslosigkeit auch ohne Vorliegen einer Lohnersatzleistung;  

 

 Eine bessere Verknüpfung der Phasen von Vollzeit- und Teilzeitarbeit, 
von Weiterbildung und Zeiten der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.  

 

Angenommen 
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B 002 Landesbezirkskonferenz Bayern  

 
Equal Pay  

 
Im Rahmen der EU-Kampagne für Equal Pay für Frauen und Männer und in 
Fortsetzung der gewerkschaftlichen Politik zu gleichem Lohn für gleiche und 
gleichwertige Arbeit, setzt ver.di insbesondere folgende Schwerpunkte:  
 

 verstärkte Thematisierung des Themas „Entgeltungleichheit“ in den 
Fachbereichen und Ausbildung der Tarifkommissionsmitglieder (Män-
ner und Frauen) unter Nutzung des Instruments des Gender Main-
streamings. Ziel ist die Entwicklung von Tarifforderungen und Aktio-
nen, die in Richtung Entgeltgleichheit weisen;  

 

 Aus- und Weiterbildung der Betriebsräte und Betriebsrätinnen über ih-
re Mitbestimmungsrechte bei Ein-, Um- und Höhergruppierung sowie 
zu den Pflichten des Arbeitgebers unter anderem § 42 Abs. 2 BetrVG 
(Unterrichtungspflicht des Arbeitgebers über die Gleichstellung von 
Frauen und Männern); zusätzliche Sensibilisierung der BR/PR-
Ausbilder und -Ausbilderinnen und Thematisierung in den entspre-
chenden BR/PR-Schulungen und Fortbildungen;  

 

 neben rechtlicher, insbesondere auch „moralische“ Unterstützung und 
gezielte Betreuung von Kolleginnen und Kollegen, die eine Eingrup-
pierungs- oder Diskriminierungsklage wagen;  

 

 Entwicklung von Instrumenten und Methoden zum „Empowerment“ 
von Frauen, sich auch persönlich um Ein- und Fortkommen zu küm-
mern. Diese sollten insbesondere von den Frauenräten im Bezirk und 
den Frauenvorständen in den Fachbereichen angeboten und durchge-
führt werden;  

 

 Weiterentwicklung des Engagements von ver.di rund um den Equal-
Pay-Day, selbstständig und in Kooperation mit dem bundesweiten und 
europäischen Equal-Pay-Bündnis. Dabei ist Lohngleichheit nicht nur 
als Frage von Gerechtigkeit zu formulieren, sondern darüber hinaus ist 
auch der direkte Nutzen für Frauen und besonders für Männer darzu-
legen.  

 

Angenommen  
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B 003 Bundesfachbereichskonferenz 5  

 
Prekäre Arbeit zurückdrängen – prekär Beschäftigte schützen!  

 
ver.di wird sich dafür einsetzen, prekäre Beschäftigungsformen in allen Berei-
chen zurückzudrängen. Es ist von zentraler Bedeutung, prekär Beschäftigten 
faire Perspektiven zum Übergang in dauerhafte und existenzsichernde Er-
werbsarbeit zu geben. Kurzfristige Beschäftigungsrisiken müssen durch soziale 
Sicherungssysteme abgefedert werden. Es liegt nicht im gesellschaftlichen 
Interesse, die Produktivität, die eigene Lebensgestaltung und die soziale, politi-
schen, materielle und kulturelle Teilhabe von Millionen Menschen durch ständi-
ge Verunsicherung nachhaltig zu schädigen. Dies wird langfristig auch denen 
schaden, die sich als kurzfristige Gewinner der Prekarisierung fühlen. ver.di 
wird sich mit allen Kräften gegen die Umwandlung von unbefristeter, sozialver-
sicherungspflichtiger Vollzeitbeschäftigung in Leiharbeit und gegen erzwunge-
ne Teilzeit oder erzwungene Befristungen stellen sowie den Kampf ansagen, 
gegen die Umwandlung von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung in 
sozialversicherungsfreie sowie gegen die Ausweitung des Niedriglohnsektors.  
 
Wir fordern die Politik und Tarifvertragsparteien auf, gesetzliche und tarifliche 
Möglichkeiten der Befristung von Beschäftigungsverhältnissen deutlich einzu-
schränken.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001 
 
 
B 004 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  

 
Keine sachgrundlose Befristung von Arbeitsverhältnissen -  
unbefristete Arbeitsverhältnisse als Regelarbeitsverhältnisse  

 
ver.di lehnt die im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und FDP vereinbarte Er-
leichterung befristeter Arbeitsverhältnisse ohne Sachgrund ab und fordert die 
ersatzlose Streichung des § 14 Abs. 2, 2a und Abs. 3 Teilzeit und Befristungs-
gesetz (TzBfG).  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001  
 
 
B 006 Bundesfachbereichskonferenz 13  

 
Keine Befristungen ohne Sachgrund  

 
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, sich umgehend für einen Gesetzesent-
wurf einzusetzen, der Befristungen ohne sachlichen Grund ausschließt.  
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In Tarifverträgen, die im Zuständigkeitsbereich von ver.di abgeschlossen wer-
den, sollen ebenfalls Befristungen ohne sachlichen Grund ausgeschlossen 
sein.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001  
 
 
B 007 Bundesfachbereichskonferenz 10  

 
Förderung unbefristeter Beschäftigungsverhältnisse  

 
ver.di setzt sich für eine Änderung des Sozialgesetzbuches dahingehend ein, 
dass künftig bei befristeten Beschäftigungsverhältnissen der Arbeitnehmeran-
teil an der Arbeitslosenversicherung durch den Arbeitgeber zu übernehmen ist.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001  
 
 
B 008 Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  

 
Änderung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG)  

 
ver.di setzt aktiv dafür ein, dass im Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) 
maßgebliche Veränderungen vorgenommen werden, um die darin zum Teil 
enthaltene Ungleichbehandlung von Arbeitnehmenden aufzuheben, und um der 
ebenfalls beinhalteten Förderung von prekären Beschäftigungsverhältnissen 
Einhalt zu gebieten.  
 
ver.di spricht sich deutlich gegen Altersdiskriminierung und sachgrundlose 
Befristung bei Arbeitsverhältnissen aus; diese Grundsätze müssen auch bei der 
Änderung des TzBfG zur Anwendung kommen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001  
 
 
B 010 Bundesfachbereichskonferenz 7  

 
Eingrenzung von befristeten Beschäftigungsverhältnissen  

 
ver.di wird aufgefordert, sich für eine Änderung des Teilzeit- und Befristungs-
gesetzes dergestalt einzusetzen, dass bei einer Aneinanderreihung von befris-
teten Beschäftigungsverhältnissen (gegebenenfalls auch mit Unterbrechungen) 
beim gleichen Arbeitgeber Anspruch auf ein unbefristetes Beschäftigungsver-
hältnis besteht.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001 
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B 011 Bezirkskonferenz Herford-Minden-Lippe  

 
Änderung des § 14 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG)  
 

ver.di setzt sich für eine Änderung des §14 TzBfG in der Form ein, dass die 
kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachli-
chen Grundes unzulässig ist.  
 
Die Befristung mit Sachgrund ist auf Tatbestände zu reduzieren, wenn  
 

 die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer zur Vertretung einer anderen Ar-
beitnehmerin/eines anderen Arbeitnehmers beschäftigt wird,  

 

 die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer aus Haushaltsmitteln vergütet 
wird, die haushaltsrechtlich für eine befristete Beschäftigung bestimmt 
sind, und er entsprechend beschäftigt wird oder  

 

 die Befristung auf einem gerichtlichen Vergleich beruht,  
 

 die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer als Aushilfe oder Saisonarbeiter 
beschäftigt ist.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001  
 
 
B 012 Landesbezirkskonferenz Nord  

 
Änderung des Teilzeit- und Befristungsgesetz  

 
Der Bundesvorstand setzt sich für die Novellierung des Teilzeit- und Befris-
tungsgesetzes mit dem Ziel der Begrenzung der Befristung von Arbeitsverträ-
gen aus sachlichem Grund auf maximal zwei Jahre ein und ergreift dafür alle 
dazu erforderlichen Maßnahmen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001 
 
 
B 013 Bundesjugendkonferenz  

 
Wissenschaftszeitvertragsgesetz abschaffen  

 
ver.di setzt sich dafür ein, dass das Wissenschaftszeitvertragsgesetz in seiner 
jetzigen Form und Fassung abgeschafft und durch bundesweite gesetzliche 
Regelungen ersetzt wird, deren Fokus die Gewährleistung von Schutzrechten 
und guten Arbeitsbedingungen an den Hochschulen und wissenschaftlichen 
Einrichtungen ist und die unter anderem den Rahmen für tarifvertragliche  
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Übereinkünfte vorgeben. Die Tariffreiheit darf nicht eingeschränkt werden. Es 
sind folgende Punkte gesetzlich zu fixieren:  
 

 Die Zahl der Befristungen pro Einrichtung ist zu beschränken. Verbind-
liche Obergrenzen für den Anteil befristeter Beschäftigungsverhältnis-
se sind festzulegen. Der Regelfall muss unbefristete Beschäftigung 
sein.  

 

 Für Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftler und Doktorandinnen/Dok-
toranden in Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind Mindest-
vertragslaufzeiten von drei Jahren zu vereinbaren.  

 

 Befristungen müssen grundsätzlich mitbestimmungspflichtig werden.  
 

Angenommen  
 
 
B 014 Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Berlin-Brandenburg  

 
Befristungsirrsinn in Hochschule und Forschung  

 
Dem Befristungsirrsinn in Hochschule und Forschung sind durch gesetzliche 
als auch tarifliche Lösungen enge Grenzen zu setzen:  
 
Die Zahl der Befristungen in den wissenschaftlichen Einrichtungen/Dienst-
stellen darf maximal 20 Prozent der Gesamtzahl aller Arbeitsverhältnisse bezo-
gen auf Vollzeitäquivalente der jeweiligen Einrichtung betragen. 
 
Für Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftler und Doktorandinnen/Doktoranden, in 
Hochschulen auf Haushaltsstellen sowie in Forschungseinrichtungen in der 
Grundlagenforschung, soll eine Mindestlaufzeit von drei bis fünf Jahren verein-
bart werden.  
 
Die in Drittmitteln und Projekten zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel 
und zeitlichen Rahmen sind bei der Arbeitsvertragslaufzeit voll auszuschöpfen. 
Die Befristung von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern in Technik, Verwaltung und 
Service soll ausschließlich aus sachlichem Grund erfolgen. Wissenschaftszeit-
vertragsgesetz (WissZeitVG) § 2 Abs. 2 ist zu streichen.  
 
Befristungsgründe müssen mitbestimmungspflichtig werden.  
 
ver.di setzt sich dafür ein, die Auswirkungen des WissZeitVG auf die Beschäf-
tigten in Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen - zusätzlich zur HIS-
Studie – kontinuierlich zu evaluieren.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001  
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B 015 Bezirkskonferenz Nordhessen  

 
Eindämmung von befristeten Beschäftigungsverhältnissen  
 

Auf der inhaltlichen Grundlage der Grundsatzerklärung vom 18. März 2010 wird 
ver.di eine Kampagne zur Eindämmung von befristeten Beschäftigungsverhält-
nissen durchführen.  
 

Eine befristete Beschäftigung bedarf immer eines sachlichen Grundes und darf 
nur die Ausnahme sein!!  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001 
 
 

B 016 Bundesjugendkonferenz  

 
Befristungen eindämmen  
 

Befristung wird als Problem angesehen und daher wird versucht sie  
einzudämmen.  
 

(I) Es wird versucht, Befristung gesetzlich einzudämmen  
 

a) Verbot von sachgrundloser Befristung  
 

b) Einschränkung der Sachgründe.  
 

Weg mit den Ziffern 2 und 5 des §14 Abs. 1 Teilzeit- und Befristungsge-
setzes:  

 

 (2.) „die Befristung im Anschluss an eine Ausbildung oder ein Studium 
erfolgt, um den Übergang des Arbeitnehmers in eine Anschlussbeschäf-
tigung zu erleichtern“,  

 

 (5.) „die Befristung zur Erprobung erfolgt“,  
 

Dazu wird ver.di als Gesamtorganisation aufgefordert, politischen Druck 
auszuüben.  

 

(II) Es wird versucht, auf betrieblicher Ebene vorgeschobene Sachgründe zu 
entlarven. Insbesondere in größeren Unternehmen ist nicht einzusehen, wa-
rum Beschäftigte befristet beschäftigt werden, anstatt unbefristet und nach 
einem Projekt oder einer Vertretung woanders eingesetzt werden können.  

 

Um das zu realisieren, müssen die betrieblichen InteressenvertreterInnen für 
die Problematik sensibilisiert und geschult werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001 
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B 017 Landesbezirkskonferenz Hessen  

 
Gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse  

 
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, die prekären 
Arbeitsverhältnisse wie  
 

 Befristete Beschäftigung  
 

 Kettenarbeitsverträge  
 

 Leiharbeit  
 

 Ein-Euro-Job  
 

 Niedriglohnempfängerinnen/-empfänger und Hartz-IV-
Aufstockerinnen/-Aufstocker  

 

 Praktikantinnen/Praktikanten  
 
durch gesetzliche Regelungen sozial zu gestalten oder abzuschaffen.  
 
Befristete Beschäftigte dürfen nur eingestellt werden, um kurzfristige Personal-
ausfälle auszugleichen.  
 
Kettenarbeitsverträge (mehr als ein Anschlussvertrag) werden verboten.  
 
Leiharbeiterinnen/Leiharbeiter erhalten den gleichen (tariflichen) Lohn, wie die 
anderen Beschäftigten des Betriebes in dem sie eingesetzt werden.  
 
Die unter den Hartz-Gesetzen eingeführten Ein-Euro-Jobs sind in normale 
versicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse umzuwandeln. Ihnen wird der tarif-
vertragliche Lohn gezahlt.  
 
Praktikanteninnen/Praktikanten sind völlig rechtlos und werden schamlos von 
den Arbeitgebern ausgenutzt. Die Zeit eines Praktikums wird auf drei Monate 
begrenzt. Danach wird die Praktikantin/der Praktikant fest eingestellt und erhält 
den tarifvertraglichen Lohn. 
 
Voraussetzung zur Eindämmung prekärer Beschäftigungsverhältnisse ist die 
Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes, wie ihn die Gewerkschaften for-
dern.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001  
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B 031 Bundesfachbereichskonferenz 8  

 
Existenzsichernde Beschäftigungsverhältnisse – keine weitere 
Prekarisierung unserer Arbeit  

 
ver.di wird aufgefordert, sich für das Recht auf Arbeit einzusetzen, um den 
Menschen ein eigenständiges Leben zu sichern, Arbeit, die insbesondere  
 

 tariflich geregelt;  
 

 sozialversichert;  
 

 arbeitsrechtlich geschützt;  
 

 selbst- und mitbestimmt  
 
ist.  
 
Flächentarifverträge müssen erhalten bleiben als Garant für stabile Bezahlung 
in der Branche.  
 

Angenommen 
 
 
B 033 Bezirkskonferenz Berlin  

 
Regulieren und Sicherheiten zurückerkämpfen – Junge Beschäftigte vor 
prekärer Arbeit schützen  

 
Die neoliberale Politik der vergangenen Jahre und Jahrzehnten hat zu einer 
immer weiter auseinanderdriftenden Vermögensverteilung, zu drastischem 
Sozialabbau und einer immer weiter auseinanderdriftenden Vermögensvertei-
lung aufgrund deregulierter Arbeitsverhältnisse geführt. Prekäre Beschäftigung 
greift um sich, die Zahl der befristeten Arbeitsverhältnisse steigt, Arbeit garan-
tiert die ökonomische Absicherung häufig nicht mehr und Lebensplanbarkeit 
schwindet. Junge Beschäftigte sind davon besonders stark betroffen. Hier 
muss endlich wieder gegengesteuert werden – Arbeit regulieren, Sicherheiten 
zurückerkämpfen.  
 
Die Lebensrealität junger Menschen auf dem Arbeitsmarkt  

 
Junge Menschen sehen sich auf dem Arbeitsmarkt mit vielfältigen Problemen 
konfrontiert. Dies beginnt bereits bei der beruflichen Bildung. Noch immer ste-
hen nicht genügend Ausbildungsplätze zur Verfügung, 9.603 Bewerberin-
nen/Bewerber fanden 2009 keinen Ausbildungsplatz. Weitere 73.456 Jugendli-
che wurden in perspektivlosen Warteschleifen untergebracht. 1,5 Millionen  
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Menschen zwischen 20 und 29 Jahren haben keine abgeschlossene Berufs-
ausbildung.  
 
Wenn eine/einer dann doch einen Ausbildungsplatz bekommen und die Ausbil-
dung abgeschlossen hat, folgt die Hürde des Übergangs in die reguläre Er-
werbsarbeit, denn die Übernahme im Ausbildungsbetrieb wird immer mehr zur 
Ausnahme: 40 Prozent der Auszubildenden im ersten Ausbildungsjahr hatten 
im Dezember keine Information darüber, ob sie nach Ende ihrer Ausbildung 
weiterbeschäftigt würden und hatten damit keinerlei Sicherheit für ihre Lebens-
planung. Weitere 24 Prozent der Auszubildenden waren sich bereits sicher, 
nicht übernommen zu werden. Auch für junge Akademikerinnen/Akademiker 
wird der Berufseinstieg immer schwerer. Über 40 Prozent der Hochschulabsol-
ventinnen/Hochschulabsolventen mussten bereits im Jahr 2007 nach dem 
Abschluss mindestens ein Praktikum absolvieren – Tendenz steigend. Die 
Hälfte von ihnen erhielten für ihre Arbeit keine Entlohnung, mehr als drei Viertel 
gab bei einer Befragung durch den DGB an, als reguläre Arbeitskräfte einge-
setzt worden zu sein. 
 
Nach hoffentlich erfolgtem Berufseinstieg folgen dann unsichere Beschäfti-
gungsformen. 27 Prozent der unter 25-jährigen und 18 Prozent der 25- bis 30-
jährigen waren 2007 befristet beschäftigt, in der Vergleichsgruppe der über 30-
jährigen waren es „nur“ acht Prozent. Zudem sind junge Arbeitnehmerin-
nen/Arbeitnehmer besonders stark von allen Formen atypischer Beschäftigung 
betroffen. 37,3 Prozent der 15- bis 24-jährigen war 2008 auf solche Arbeitsver-
hältnisse angewiesen.  
 
Und: Ausbildungsplatzsuche und Berufseinstieg gelingen immer seltener. Jun-
ge Menschen sind in der Bundesrepublik Deutschland besonders stark von 
Arbeitslosigkeit betroffen. Mit 14,9 Prozent bei den 15- bis 24-jährigen ist die 
Quote in dieser Altersgruppe fast doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölke-
rung. Die Jugendlichen, die davon (noch) nicht betroffen sind, fürchten sich 
zunehmend davor, ihren Arbeitsplatz zu verlieren oder keinen zu finden. Zwi-
schen 2002 und 2006 stieg der Anteil derjenigen, die diese Angst äußerten, 
von 55 auf 69 Prozent.  
 
Die mit diesen Tendenzen einhergehende Zunahme an Unsicherheit hat zum 
einen massive Auswirkungen auf die individuelle Lebensplanung und –gestal-
tung der Jugendlichen. Dies fördert eine gesellschaftliche Entsolidarisierung 
und die Abnahme gewerkschaftlicher Organisation. Insbesondere junge Men-
schen fühlen sich diesen Trends machtlos gegenüber. Unter Umständen wird 
auf der Basis dieser Verunsicherung der eigentlich gewünschte Ausbildungs- 
oder Studiengang nicht gewählt, das Freiwillige Soziale Jahr nicht gemacht 
oder gesellschaftliches Engagement „auf später verschoben“, muss doch der 
Lebenslauf stromlinienförmig und die Biographie ohne Brüche und Umwege 
sein.  
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Gegensteuern jetzt – Arbeit wieder regulieren, Sicherheiten schaffen  

 
Diese Entwicklungen sind für uns nicht hinnehmbar. Das neoliberale Dogma 
der Deregulierung muss ein Ende haben, gerade auch auf dem Arbeitsmarkt. 
Wir wollen gute Arbeit für alle, auch und gerade für junge Menschen.  
 

 Aktive Wirtschaftspolitik – Arbeit und Teilhabe für alle  

 
Die Annahme, dass das Problem der Arbeitslosigkeit dadurch be-
kämpft werden kann, Arbeitsverhältnisse zu deregulieren und „Lohn-
kosten“ zu senken, den Niedriglohnsektor auszubauen und Arbeitslo-
sigkeit zu einem stigmatisierenden individuellen Problem zu machen, 
betrachten wir als grundlegend falsch, gleichwohl ist sie leider immer 
noch gängige Praxis und gesellschaftlich mehrheitsfähig. Diese Politik 
muss durch eine aktive Wirtschaftspolitik ersetzt werden, die gesell-
schaftliche Handlungsmöglichkeiten nutzt, für Vollbeschäftigung, 
nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Teilhabe für alle.  

 

 Betriebe in die Pflicht nehmen und eine vernünftige staatliche 
Säule schaffen – Ausbildungsnotstand beenden  

 
Die Forderung nach einer Ausbildungsplatzumlage ist und bleibt aktu-
ell. Betriebe, die nicht ausbilden müssen zahlen. Mit der Umlage wür-
den nicht nur vitale Anreize für Unternehmen geschaffen, endlich 
Ausbildungsplätze zu Verfügung zu stellen, auch könnte eine tatsäch-
lich qualifizierende staatliche zweite Säule der beruflichen Bildung fi-
nanziert werden, die den Warteschleifen ein Ende setzt.  

 

 Praktika eindämmen – unbezahlte Arbeit verhindern  

 
Die Zumutung, nach einem Ausbildungs- oder Hochschulabschluss in 
Form eines Praktikums unbezahlt arbeiten zu müssen, muss beendet 
werden. Praktika sollen jungen Menschen während ihrer Ausbildung 
Einblicke in mögliche Arbeitsfelder ermöglichen. Auf diesen Zweck 
muss diese Beschäftigungsform auch endlich wieder reduziert wer-
den. Wir fordern eine Mindestvergütung für Praktikantinnen/Praktikan-
ten sowie eine Höchstdauer von Praktika. Darüber hinaus sollen Prak-
tikantinnen/Praktikanten ab Beginn des dritten Praktikumsmonats ana-
log zu den anderen Beschäftigten bezahlt werden.  

 

 Arbeitsversicherung einführen – Brüche in der Erwerbsbiogra-
phie absichern  

 
Das klassische männliche Normalarbeitsverhältnis entspricht heute 
nicht mehr der Lebensrealität, vor allem nicht von jungen Menschen. 
Für Frauen war es das noch nie. Eine zukunftsweisende Arbeits-
marktpolitik darf sich nicht der Illusion hingeben, diese Entwicklung  
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aufhalten zu können, sondern muss die Herausforderung annehmen, 
eine geeignete Absicherung zu schaffen. Denn eine flexiblere Ar-
beitswelt schafft nicht nur Probleme, sondern kann auch Vorteile für 
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer haben, wenn die soziale Sicherheit 
nicht auf der Strecke bleibt. Wir halten deshalb an der Forderung der 
Einführung einer Arbeitsversicherung fest, die Brüche in der Erwerbs-
biographie nicht problematisiert, sondern anerkennt und durch eine 
wirksame Weiterbildungsarchitektur zu Chancen zur persönlichen 
Weiterentwicklung macht.  

 

 Leiharbeit regulieren – Aushebelung des Arbeitnehmerinnen-
/Arbeitnehmerschutzes verhindern  

 
Die Deregulierung von Leiharbeit sollte den Zweck erfüllen, Unter-
nehmen zu ermöglichen, Auftragsspitzen aufzufangen und durch Kle-
beeffekte zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Dieses Ziel wurde klar 
verfehlt. Stattdessen wurde Zeitarbeit zum Mittel des Lohndumpings 
und der Aushebelung von Mitbestimmung. Leiharbeit muss reguliert 
werden, um das wieder wirksam zu verhindern. Gleicher Lohn für glei-
che Arbeit, eine Gleichstellung der Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeit-
nehmer mit der Stammbelegschaft in den Betrieben und die Wieder-
einführung des Synchronisationsverbots bleiben wichtige Forderun-
gen, gerade für junge Beschäftigte, die auch von Leiharbeit weit stär-
ker betroffen sind als ihre älteren Kolleginnen/Kollegen.  

 

 Dumpinglöhne verhindern – Mindestlohn einführen  

 
Die Entwicklung des Niedriglohnsektors hat deutlich gemacht, dass an 
einem allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn kein Weg vorbei führt. 
Wir fordern die sofortige Einführung des branchenübergreifenden 
Mindestlohns in Höhe von 8,50 Euro. Die Höhe des Mindestlohns 
muss nach seiner Einführung regelmäßig überprüft und angepasst 
werden. Gerade junge Beschäftigte sind darauf angewiesen, dass 
dem Deregulierungswahn der letzen Jahre und Jahrzehnte ein Ende 
gemacht wird. Gute Arbeit schafft Sicherheit und Teilhabe – fördert 
Wirtschaftswachstum und regt die Binnenkonjunktur an. Auch und 
insbesondere vor dem Hintergrund der Finanzmarkt- und Wirtschafts-
krise bleiben unsere arbeitsmarktpolitischen Forderungen deshalb ak-
tuell, weiteres Zurückstecken wäre der falsche Weg.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
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B 034 Bundesfachbereichskonferenz 13  

 
Leiharbeit  
 

ver.di stellt die Leiharbeit verstärkt in den Mittelpunkt der politischen Arbeit.  
 
Um unserem Prinzip "Gleiches Geld für gleiche Arbeit" gerecht zu werden und 
zur Vermeidung von "Zwei-Klassen-Arbeitsplätzen" fordern wir:  
 

1. Verbesserung der Einkommenssituation. Equal Pay und Equal Treatment 
ab dem ersten Tag des ersten Einsatzes ohne tarifliche Abweichungsmög-
lichkeiten, sowie eine Flexibilitätszulage von zehn Prozent. Die Dauer des 
Arbeitsverhältnisses muss die Dauer des Einsatzes beim entleihenden Be-
trieb überschreiten.  

 

2. Ein Mindestlohn bzw. eine Lohnuntergrenze ist auf der Grundlage des zwi-
schen der DGB-Tarifgemeinschaft und den Arbeitgeberverbänden BZA und 
iGZ abgeschlossenen Mindestlohntarifvertrag insbesondere zur Absiche-
rung verleihfreier Zeiten zu vereinbaren.  

 

3. Bei allen Schwellenwerten des BetrVG, des KSchG, des DrittelBG und des 
MitbestG sind Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer einzubeziehen 
bzw. zu berücksichtigen.  

 

4. Konzerninterne Leiharbeit ist zu verbieten.  
 

5. Verstärkte Aufklärungsarbeit bei Betriebsräten in allen ver.di-Fachbereichen 
über Rechte, Pflichten und Zuständigkeiten bei der Betreuung von 
Zeitarbeitkräften.  

 

6. Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes als Teil der Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen.  

 

7. Stärkung der betrieblichen Interessenvertretung. Erzwingbare Mitbestim-
mung des Entleih-Betriebsrats über den Einsatz von Zeitarbeitskräften so-
wie die tarifliche Eingruppierung und Vergütung gemessen am Arbeitsplatz 
des Zeitarbeitnehmers im Entleih-Unternehmen. 

 

8. Beim Einsatz von Zeitarbeitnehmerinnen/Zeitarbeitnehmern ist eine Über-
nahmequote mit dem Betriebsrat zu vereinbaren, wenn die Anzahl höher als 
fünf Prozent der Gesamtbeschäftigten ist und/oder die Einsatzdauer mehr 
als drei Monate beträgt.  

 

9. Das deutsche Recht muss an die Bestimmungen der EU-Richtlinie ange-
passt werden um den Schutz der Beschäftigten zu gewährleisten, insbe-
sondere bei tariflichen Abweichungen vom Gleichbehandlungsgrundsatz.  

 

Angenommen  
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B 035 Bezirkskonferenz Hellweg-Hochsauerland  

 
Befristung und Gleichstellung von Leiharbeitnehmerinnen und Leihar-
beitnehmern  

 
Der Bundesvorstand wird beauftragt, die Bundesregierung aufzufordern, das 
Leiharbeitnehmergesetz dahingehend zu ändern, dass der Einsatz von Leihar-
beitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern wieder zeitlich befristet sein muss und 
dass Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer mit regulären Mitarbeiterin-
nen/Mitarbeitern gleichzustellen sind.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 034  
 
 
B 036 Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Hessen  

 
Leiharbeit  

 
Leiharbeit darf sich für die Arbeitgeber nicht mehr lohnen! Deswegen setzt sich 
ver.di dafür ein, dass Leiharbeiterinnen/Leiharbeiter ab dem ersten Beschäfti-
gungstag den gleichen Lohn und die gleichen Arbeitsbedingungen wie die 
Stammbelegschaften erhalten. ver.di nutzt ihre betrieblichen Strukturen, ver.di-
Vertrauensleute, Betriebs- und Personalräte, um für das Thema zu sensibilisie-
ren und unterstützt sie bei der betrieblichen Diskussion, aber auch beim Wider-
stand gegen Leiharbeitsverhältnisse. Den betrieblichen ver.di-Vertreterinnen/-
Vertretern kommt hierbei eine Schlüsselrolle bei der Verhinderung bzw. beim 
Zurückdrängen der Leiharbeit zu.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 034  
 
 
B 038 Bundesfachbereichskonferenz 8  

 
Leiharbeit strikt begrenzen – gleicher Lohn für gleiche Arbeit  

 
Der Bundeskongress wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass Leiharbeit 
strikt begrenzt wird:  
 

 Gleicher Lohn für gleiche Arbeit:  
 
Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter müssen ab dem ersten Einsatztag 
in einem entleihenden Unternehmen den gleichen Lohn wie Stamm-
beschäftigte erhalten, ohne dass ein Tarifvertrag schlechtere Bedin-
gungen vorsehen darf. Hierdurch und durch eine zusätzliche Flexibili-
tätsvergütung soll Leiharbeit zurückgedrängt werden.  
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 Begrenzung der Überlassungshöchstdauer und Anzahl der Leiharbei-
ter im Verhältnis zur Stammbelegschaft:  
 
Die Dauer, für die Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter an ein und das-
selbe Unternehmen verliehen werden können, darf drei Monate nicht 
überschreiten, danach tritt eine Festanstellung in Kraft. Die Anzahl 
darf höchstens zehn Prozent der Gesamtbelegschaft umfassen.  

 

 Ausweitung der Mitbestimmung:  
 
Betriebsräte müssen über den Einsatz von Leiharbeit mitbestimmen 
können.  

 

 Verbot von Leiharbeit in bestreikten Betrieben: 
 
Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter dürfen nicht als Streikbrecher 
missbraucht werden.  

 

 Verbot der Synchronisation von Arbeitsverträgen und Ausleihzeiten:  
 
Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter dürfen von den Leiharbeitsfirmen 
nicht nur für die Dauer ihres Verleihs an ein bestimmtes Unternehmen 
beschäftigt werden.  

 
Für den Fall, dass die aufgelisteten Forderungen von der „Tarifgemeinschaft 
des DGB für die Tarifverträge zur Zeitarbeit“ nicht anerkannt und verfolgt wer-
den sollten, steigt ver.di aus dieser Tarifgemeinschaft des DGB für die Tarifver-
träge zur Zeitarbeit aus und verfolgt die aufgelisteten Forderungen aus eigener 
Kraft.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 034  
 
 

B 040 Bundeskonferenz MTI  

 
Leiharbeit reduzieren  

 
ver.di muss ihren Einfluss geltend machen, dass das Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz (AÜG) auf den Stand von 2002 zurückgeführt wird. Die darin ge-
regelte Höchsteinsatzdauer darf ohne sachlichen Grund drei Monate nicht 
überschreiten. Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer müssen vom 
ersten Tag an nach den jeweils geltenden Tarifregelungen bezahlt werden. Es 
muss weiterhin eine Höchstgrenze für die Anzahl von Leiharbeitnehmerinnen 
und Leiharbeitnehmer im Verhältnis zur Stammbelegschaft (zum Beispiel ma-
ximal fünf Prozent) festgelegt werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 034 
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B 043 Landesbezirksfachbereichskonferenz 10 Bayern  

 
Leiharbeit bekämpfen!  

 
Das Hartz-I-Gesetz ist zurückzunehmen. Dem Grundsatz der EG-Richtlinie zur 
Leiharbeit  
 
„Die wesentlichen Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen der Leiharbeit-
nehmer entsprechen während der Dauer ihrer Überlassung an ein entleihendes 
Unternehmen mindesten denjenigen, die für sie gelten würden, wenn sie von 
jenem genannten Unternehmen unmittelbar für den gleichen Arbeitsplatz ein-
gestellt worden wären“  
 
ist Geltung zu verschaffen und insbesondere die Unterlaufung dieses Grund-
satzes durch Tarifvertrag aufgrund des offensichtlichen Missbrauches abzu-
schaffen.  
 
Bis dahin ergreifen die Gewerkschaften ihre Möglichkeiten durch Tarifvertrag 
und unterstützen Betriebsräte darin, ihre Möglichkeiten zu nutzen, um gleichen 
Lohn für gleiche Arbeit im jeweiligen Bereich durchzusetzen.  
 
ver.di setzt sich in diesem Sinne für eine Positionierung des DGB ein.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 34  
 
 
B 044 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  

 
Begrenzung des Anteils der Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer der 
Gesamtbeschäftigtenzahl eines Betriebes  

 
Leiharbeit soll grundsätzlich vermieden werden. Sie ist nur bei kurzfristigem 
Personalbedarf zum Abbau von Arbeitsspitzen und Arbeitsausfällen in dem 
Umfang zulässig, indem dieser Bedarf nicht durch Stammbelegschaften abge-
deckt werden kann. 
 
Es soll auf die politischen Gremien eingewirkt werden, gesetzlich zu regeln, 
den Anteil der Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer auf höchstens zehn 
Prozent der Beschäftigtenzahl eines Betriebes/Unternehmens einzugrenzen, 
höchstens 200 Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 034  
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B 046 Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  

 
Lohndumping verhindern - Leiharbeit strikt begrenzen  

 
ver.di wird aufgefordert, Tarifverhandlungen zum Abschluss eines TV zu den 
Einkommensbedingungen der Leiharbeiterinnen/Leiharbeiter abzuschließen.  
 
Ab dem ersten Einsatztag erhalten Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter den 
gleichen Lohn und die gleichen Arbeitsbedingungen wie Festangestellte im 
Entleihbetrieb.  
 
Zusätzlich wird zwingend eine Flexibilitätsprämie vorgeschrieben. Leiharbeite-
rinnen und Leiharbeiter bekommen zusätzlich zu ihrem Lohn eine Prämie in 
Höhe von zehn Prozent ihres Bruttolohnes.  
 
Die Überlassungshöchstdauer wird auf drei Monate begrenzt.  
 
Im Rahmen des Bundespersonalvertretungsgesetzes, der Landespersonalvert-
retungsgesetze und des Betriebsverfassungsgesetzes erhalten Betriebsräte 
und Personalräte im Entleihbetrieb ein zwingendes Mitbestimmungsrecht über 
den Einsatz von Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern. Kommt keine Einigung 
mit dem Arbeitgeber zustande, entscheidet die Einigungsstelle. Bis zur Ent-
scheidung der Einigungsstelle dürfen keine Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter 
eingesetzt werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 034 
 
 
B 047 Bundesfachbereichskonferenz 10  

 
Änderung der gesetzlichen Grundlagen zur Leiharbeit  

 
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, auf die Bundesregierung und die im 
Deutschen Bundestag vertretenen Parteien mit dem Ziel einzuwirken, die ge-
setzlichen Grundlagen zur Leiharbeit und befristeten Beschäftigungen so zu 
ändern, dass der bisher praktizierte Gesetzesmissbrauch zukünftig ausge-
schlossen ist.  
 
Insbesondere bedarf es einer klaren Regelung, dass ein Leiharbeitereinsatz 
nur befristet, maximal drei Monate und nur mit Zustimmung des Betriebsrates 
erfolgen darf.  
 
Die Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer sind bei Bezahlung und 
Arbeitsbedingungen den betriebsüblichen Bezahlungs- und Arbeitsbedingun-
gen gleichzustellen.  
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Das Teilzeit- und Befristungsgesetz ist dahingehend zu ändern, dass die Befris-
tung ohne sachlichen Grund gemäß § 14 (2) ersatzlos aus dem Teilzeit-und 
Befristungsgesetz gestrichen wird.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 034  
 
 
B 064 Bundesjugendkonferenz  

 
Kündigung der DGB-Tarifverträge mit dem Bundesverband Zeitarbeit  

 
ver.di fordert den DGB dazu auf seine Tarifverträge mit dem BZA (Bundesver-
band Zeitarbeit) zu kündigen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
B 069 Bezirkskonferenz Cottbus  

 
Verbot der unbezahlten Probearbeit  

 
Die weitverbreitete unbezahlte Probearbeit, als Einfühlungsverhältnis bezeich-
net, ist durch eine gesetzliche Regelung zu verbieten.  
 

Angenommen  
 
 
B 072 Bundesfachbereichsvorstand 12  

 
Volle Sozialversicherungspflicht für alle Beschäftigungsverhältnisse  
Geringfügige Beschäftigung abschaffen  

 
Der Bundeskongress tritt dafür ein, die Geringfügigkeitsgrenze (so genannte 
Minijobs) abzuschaffen und für alle Arbeitsverhältnisse die Sozialversiche-
rungspflicht ab dem ersten Euro einzuführen. ver.di soll dieses politische Ziel 
gegenüber Politik und Parteien verstärkt deutlich machen und mit Bündnispart-
nerinnen und Bündnispartnern an deren Umsetzung arbeiten.  
 
Dazu sehen wir die Notwendigkeit, in den ver.di-Publikationen, insbesondere in 
der ver.di-PUBLIK und dem Internet, zu sensibilisieren und aufzuklären.  
 
Das Ausmaß der geringfügigen Beschäftigung gerade in einigen Dienstleis-
tungsbranchen ist skandalös. Unternehmen, die mit einem großen Anteil ge-
ringfügig Beschäftigter arbeiten, verschaffen sich meist einen zusätzlichen 
Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Unternehmen, weil sie den Beschäftig- 
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ten insbesondere die tarifliche Eingruppierung, Zuschläge und anteilige Leis-
tungen vorenthalten und gesetzliche Regelungen, zum Beispiel zur Arbeitszeit, 
missachten. Beschäftigte nehmen dies häufig aus Unkenntnis hin. Andere 
wehren sich nicht, weil Unterstützung fehlt.  
 
Der Bundeskongress nimmt eine solche rechtswidrige Praxis nicht mehr hin. 
Die Delegierten treten dafür ein und verpflichten sich selbst – auch in ihrer 
Funktion als ver.di-Betriebsrätinnen und -Betriebsräte – insbesondere 
 

 die Möglichkeiten des Betriebsverfassungsgesetzes und anderer 
rechtlicher Regelungen auszuschöpfen, um geringfügige Beschäfti-
gung zu begrenzen,  

 

 Transparenz in die betriebliche Praxis mit dem Einsatz geringfügiger 
Beschäftigung zu schaffen (Anteile, Bezahlung, tarifliche Eingruppie-
rung, Einhaltung Arbeitszeit …),  

 

 geringfügig Beschäftigte zu sensibilisieren für die Risiken dieser Be-
schäftigungsform,  

 

 Beschäftigte zu unterstützen, damit sie tarifgerecht eingruppiert und 
anteilige tarifliche Leistungen erhalten.  

 
Ziel dieser Aktivitäten ist es, deutlich zu machen, dass die in den Betrieben 
übliche Praxis mit der geringfügigen Beschäftigung von ver.di-Aktiven und 
ver.di-Betriebsräten nicht weiter toleriert wird. Gleichzeitig ist es Ziel, Beschäf-
tigte als Mitglied für ver.di zu gewinnen und ihnen zu ihrem Recht zu verhelfen.  
 

Angenommen  
 
 
B 073 Bezirkskonferenz Nordhessen  

 
Überstundenzuschläge auch für Teilzeitbeschäftigte  

 
ver.di setzt sich dafür ein, dass Teilzeitbeschäftigte ab der ersten Stunde, die 
über ihre arbeitsvertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinausgeht, Überstundenzu-
schläge erhalten.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 072 
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B 074 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  

 
Aufstockungsmöglichkeiten für Teilzeitbeschäftigte  

 
ver.di setzt sich mit dem Problem der unfreiwilligen nicht existenzsichernden 
Teilzeitarbeitsumfänge grundsätzlich auseinander. Ziel sind verbindliche Auf-
stockungsmöglichkeiten für Teilzeitbeschäftigte und die Verteuerung der Teil-
zeitarbeit für die Teilzeitarbeitgeber.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 072  
 
 
B 078 Landesbezirkskonferenz Saar  

 
Absicherung geringfügiger Beschäftigung kampagnenfähig machen  

 
ver.di wird wissenschaftlich unterstützte Strategieworkshops zum Thema ge-
ringfügige Beschäftigung mit folgenden Zielen durchführen:  
 

 Untersuchung der Auswirkungen von geringfügiger Beschäftigung auf 
die Arbeits- und Lohnbedingungen in ausgewählten von ver.di vertre-
tenen Branchen;  

 

 Entwicklung von Forderungen, die von der Mehrheit der Betroffenen 
mitgetragen werden können;  

 

 Entwicklung einer Kampagne, mit dem Ziel, geringfügig Beschäftigte 
sozial abzusichern und Lohndumping zu verhindern.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
B 080 Bundesjugendkonferenz  

 
Hände weg vom Jugendarbeitsschutzgesetz  

 
Die von der Bundesregierung diskutierten Lockerungen des Jugendarbeit-
sschutzgesetzes (JArbSchG) dürfen nicht umgesetzt werden.  
 
Gleichzeitig muss eine Anwendung des JArbSchG branchenübergreifend ohne 
Ausnahmeregelungen erfolgen. Für die Verbesserung des JArbSchG setzen 
sich ver.di und die ver.di-Jugend aktiv durch eine öffentliche Thematisierung, 
durch Einwirkung auf politischer Ebene und in Tarifverhandlungen ein.  
 

Angenommen
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
B  Hartz IV 

B 082  Existenzsicherung mit und ohne Arbeit umfassend  209 
verbessern!  

Gewerkschaftsrat  
Angenommen  

 

B 083  Hartz-IV-Verbesserung  214 

Bezirkskonferenz Südholstein  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 082  

 

B 084  Streichung der Sanktionsparagrafen im SGB II  215 
und SGB III  

Bezirkskonferenz Nordhessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 082  

 

B 085  "Live fast. die young. stay pretty"  215 

Bundesfachbereichskonferenz 8  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 082  

 

B 086  Eine bessere Existenzsicherung – statt Kürzungen  216 
an allen Enden!  

Bundeserwerbslosenkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 082  

 

B 087  Erhöhung des "ALG-II-Eck-Regelsatz" auf 500,00 Euro  221 
zuzüglich der tatsächlichen Wohnkosten  

Bezirksfachbereichskonferenz 8 Mittelbaden-Nordschwarzwald  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 082  

 

B 095  Gegen die Sparbeschlüsse der Bundesregierung  221 

Bundeserwerbslosenkonferenz  
Angenommen  

 

B 102  Eine bessere Existenzsicherung – statt Verarmung,  225 
Vertafelung und prekäre Arbeitsmärkte  

Bundeserwerbslosenausschuss  
Angenommen  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

B 103  Ein Teil der Gesellschaft statt Ausgrenzung und  226 
Diskriminierung  

Bundeserwerbslosenausschuss  
Angenommen  

 

B 104  Mindestlohn statt Kombilohn !  228 
Bedarfsgerechte Existenzsicherung in unterschied- 
lichen Lebenslagen statt Pauschalierung !  

Bundeserwerbslosenausschuss  
Angenommen  

 

B 105  "Breite Diskussion über Grundsicherung der Zukunft"  230 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 13 Hessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 104  

 

B 115  Eigenständigkeit und Gemeinsamkeit fördern –  231 
Bedarfsgemeinschaft des SGB II auflösen  

Bundeserwerbslosenausschuss  
Angenommen 
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B 082 Gewerkschaftsrat  

 
Existenzsicherung mit und ohne Arbeit umfassend verbessern!  

 
ver.di tritt dafür ein, die Existenzsicherung mit und ohne Erwerbsarbeit glei-
chermaßen in einem umfassenden Sinne zu verbessern. Zum einen müssen 
die Löhne durch einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn für alle Erwerbs-
tätigen auf ein existenzsicherndes Niveau gebracht werden, damit ergänzende 
soziale Leistungen für Alleinstehende nur in besonderen Fällen notwendig 
werden. Zum anderen müssen die vorgelagerten sozialgesetzlichen Versiche-
rungssysteme (Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung, Kranken- und 
Pflegeversicherung, usw.), die Menschen in einem besseren Ausmaß schützen 
und sie vor einem Abrutschen in die Grundsicherung bewahren. Zudem muss 
die Grundsicherung zu einer umfassenden sozialen Mindestsicherung ausge-
staltet werden, die den unterschiedlichen Lebenslagen von Alleinstehenden 
sowie von Eltern und Kindern differenziert gerecht wird.  
 
Ein Anstieg der Löhne fördert die Leistungsfähigkeit der Sozialversicherungen 
ebenso wie das Niveau der Grundsicherung. Eine Verschlechterung der sozia-
len Mindestsicherung trägt zur Senkung von Sozialleistungen und zur Ver-
schlechterung von Löhnen bei. Besonders betroffen sind die so genannten 
Aufstockerinnen und Aufstocker bzw. die prekär Beschäftigten.  
 
Eine Absenkung des Existenzsicherungsniveaus im SGB II / SGB XII trifft nicht 
nur die Aufstockerinnen und Aufstocker, sondern – über die reale Senkung des 
steuerfreien Existenzminimums – auch alle Beschäftigten.  
 
Zu einer umfassenden sozialen Mindestsicherung gehören:  
 

 bedarfsdeckende Regelsätze für Kinder und Erwachsene;  
 

 einzelfallgerechte Mehrbedarfe;  
 

 eine umfassende Berücksichtigung der tatsächlichen Wohnkosten;  
 

 eine allgemein zugängliche, gute Gesundheitsversorgung;  
 

 eine umfassende, allgemein zugängliche, gute Daseinsvorsorge;  
 

 Altersübergänge ohne erzwingbare Rentenabschläge und eine ar-
mutsfeste soziale Mindestsicherung im Alter;  

 

 ein Schutz vor Willkür und ein tatsächlicher Zugang zum Rechtsstaat;  
 

 die Abschaffung existenzvernichtender Sanktionen;  
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 bürgerfreundlich, sozial- und rechtsstaatlich handelnde Job-Center;  
 

 ein Recht auf existenzsichernde, gute Arbeit anstelle eines Zwangs zu 
Workfare und Hungerlöhnen.  

 
Mindestlohn, Regelsatz, Wohnkosten, Gesundheitsversorgung und Da-
seinsvorsorge  

 
Damit alle Erwerbstätigen von ihrer Arbeit leben können, muss in erster Linie 
ein gesetzlicher Mindestlohn eingeführt werden. Eine alleinstehende Person 
muss in der Regel mit ihrem Erwerbseinkommen über die Runden kommen 
können, ohne auf Hartz IV angewiesen zu sein.  
 
Für alle, die nur in geringfügiger oder kurzer Teilzeit erwerbstätig sein können 
oder keine Erwerbsarbeit haben, muss die soziale Mindestsicherung das sozio-
kulturelle Existenzminimum umfassend abdecken: insbesondere den Lebens-
unterhalt (Regelsatz und Mehrbedarfe), die Wohnkosten und die Gesundheits-
versorgung. Zur Mindestsicherung gehört auch eine umfassende gute öffentli-
che Daseinsvorsorge (Bildung, Mobilität, Ver- und Entsorgung, u.a.m.).  
 
Die soziale Mindestsicherung muss differenziert sein und lokal/regional unter-
schiedliche Wohnkosten, diverse Mehrbedarfe, weitgehende Härtefallregelun-
gen und die verschiedenen besonderen Lebenslagen von Kindern berücksich-
tigen – einen einzigen Pauschalbetrag lehnt ver.di ebenso ab wie entsprechen-
de Verschlechterungen bei den sozialen Leistungen und den Sozialversiche-
rungen.  
 
Der Regelsatz muss dringlich um weit mehr als fünf Euro oder acht Euro ange-
hoben werden. An Stelle von realen Kürzungen ist in einem ersten Schritt zu-
nächst eine Erhöhung des Eckregelsatzes um rund 20 Prozent bzw. 80 Euro 
auf wenigstens 445 Euro pro Monat erforderlich. Weitere Schritte bzw. Erhö-
hungen müssen folgen. Die statistische Referenzgruppe muss wieder auf die 
unteren 20 Prozent Bezug nehmen und verdeckte Armut, das heißt verfügbare 
Einkommen unterhalb von 700 Euro monatlich, von vornherein nicht in Betracht 
ziehen. Einzelne ermittelte Bedarfe müssen in einer Gegenprobe mit dem Wa-
renkorbmodell auf Existenzsicherung geprüft werden. Der Regelsatz muss auf 
ein bedarfsdeckendes Niveau angehoben werden. Die Mehrbedarfe sind für 
Kinder und Erwachsene umfassend abzudecken und nicht nur auf sehr eng 
bemessene spezielle Härtefälle zu beschränken, wie dies bei der jetzigen Ge-
setzeslage der Fall ist.  
 
Die Mindestsicherung der Kinder muss auf ganz neue Füße gestellt werden. 
Als Referenzgruppe für die Regelbedarfe müssen weit mehr als die unteren  
20 Prozent als Vergleichsgruppe altersdifferenziert herangezogen werden, 
damit Chancengleichheit annähernd gewährleistet werden kann und statistisch 
hinreichende Fallzahlen ermittelt werden können. Alle einzelnen ermittelten 
Bedarfe müssen in einer Gegenprobe mit dem Warenkorbmodell auf Existenz- 
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sicherung, Chancengleichheit und Teilhabegerechtigkeit geprüft werden. Dabei 
sind altersgemäß differenzierte Regelleistungen zu ermitteln, die die unter-
schiedlichen Altersstufen besser berücksichtigen. Bei den Wohnkosten sind die 
regional sehr unterschiedlichen Mietpreise auszugleichen. Ferner sind für die 
Kommunen (Kitas usw.) und Länder (Schulen usw.) verbindliche Ausgaben pro 
Kind für Bildung und Teilhabe festzulegen. Außerdem ist bei der Grundsiche-
rung der Kinder die Existenzsicherung der gesamten Familie in Betracht zu 
ziehen; keineswegs darf die Mindestsicherung der Kinder und Jugendlichen 
isoliert betrachtet werden. Der Kinderzuschlag muss altersgemäß differenziert 
und verbessert werden, damit die Kinder ihre erwerbstätigen Eltern nicht zu 
Hartz-IV-Empfängerinnen/-Empfänger werden lassen.  
 
Die Wohnkosten müssen nach bundesweit einheitlichen Rahmenbedingungen 
geprüft und erstattet werden; sie dürfen nicht der Pauschalierung durch die 
Kommunen und Länder ausgeliefert werden. Angemessene Mieten müssen 
sich nach lokal und regional differenzierten Mietspiegeln richten und sich an 
den Durchschnittsmieten orientieren. Bei einem Umzug müssen sie sich an den 
tatsächlich für ALG-II-Empfängerinnen/-Empfänger erhältlichen Wohnungen 
ausrichten. Berechnungsmethoden zur Verzerrung und Verschleierung der 
tatsächlichen Mieten bzw. zur Unterdeckung der Mindestsicherung bei den 
Wohnkosten müssen bundesweit ausgeschlossen werden. Dazu gehören auch 
die Heizkosten, da billige Wohnungen zumeist sehr schlecht isoliert sind. Bund, 
Länder und Kommunen müssen wieder eine sozialstaatliche orientierte Woh-
nungspolitik betreiben und damit aufhören, die Wohnungsmärkte den Immobi-
lien- und Börsenfonds für ihre spekulativen Finanzgeschäfte zuzuführen.  
 
Einkommensarme Menschen sind in ganz besonderem Maße auf eine umfas-
sende Krankenversicherung und eine gute Gesundheitsversorgung angewie-
sen. Die Einführung der Kopfpauschale über die so genannten Zusatzbeiträge 
muss wieder rückgängig gemacht werden. Das Krankenversicherungssystem 
muss durch eine Bürgerversicherung finanziert werden, in die alle entspre-
chend ihren gesamten Einkommen einzahlen. Wir benötigen eine gute 
Gesundheitsversorgung für alle Bürgerinnen und Bürger anstelle einer Drei-
Klassen-Medizin. Die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung müssen 
für alle Kassen, sozialgesetzliche wie privatrechtliche, so gestaltet sein, dass 
sie die Regelleistung der sozialen Grundsicherung weder direkt noch indirekt 
absenken. Die Beiträge sind für alle in gleicher Höhe auszuzahlen; einzelne 
Kassenarten dürfen bei der sozialen Grundsicherung keine höheren Beiträge 
erhalten als andere; der Sozialausgleich ist innerhalb der jeweiligen Kassenar-
ten durchzuführen.  
 
Zeiten des Bezugs der sozialen Mindestsicherung müssen – zumal angesichts 
der mehrheitlich vielfältigen sozialen und bürgerschaftlichen Betätigungen bei 
Menschen, die Arbeitslosengeld II beziehen – bei der Rentenversicherung 
wieder mit Beitragszahlungen berücksichtigt werden. Die Erzwingbarkeit von 
Rentenabschlägen und einer vorgezogenen Altersrente muss dringend  
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aufgehoben werden, was das das neue Gesetz versäumt hat. Statt Armutsren-
ten benötigen wir eine Existenz sichernde Mindestrente.  
 
Zugang zum Rechtsstaat und zur Existenzsicherung  

 
Der Zugang zum Rechtsstaat kann Menschen mit geringen Einkommen nicht 
durch Kostenbarrieren verstellt werden. Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe 
müssen für alle einkommensarmen Menschen kostenfrei zugänglich sein, So-
zialgerichtskosten dürfen von ihnen nicht erhoben werden. Von einer Klageflut 
kann bei der Belastung der Sozialgerichte keine Rede sein: Wenn man die 
Anzahl der Bescheide mit denen bei anderen Sozialgesetzbüchern (RV, KV, 
PV, UV) vergleicht, ergibt sich für das SGB II (ALG II) eine in etwa gleich hohe 
Klagequote. Es sind weniger die existenziell in die Enge getriebenen Men-
schen, die zu einer hohen Belastung der Sozialgerichtsbarkeit mit großteils 
erfolgreichen Verfahren führen. Vielmehr sind es die von politischen Signalen 
ermunterten Verwaltungen und deren Widerspruchsstellen, die ihre Fälle viel zu 
oft auch bei offensichtlicher Rechtswidrigkeit an die Sozialgerichte weiterrei-
chen und damit vielzählige überflüssige Klageverfahren verursachen. Verfah-
ren, die zudem zuvor zu großen Teilen bei der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
angesiedelt waren. Erforderlich ist eine Gleichstellung der SGB-II-Verwaltung 
bei den Verfahrens- und Kostenregelungen mit denen bei den anderen Sozial-
gesetzbüchern.  
 
Die soziale Mindestsicherung ist – wie das Bundesverfassungsgericht am  
9. Februar 2010 festgestellt hat – ein Menschenrecht und ein Gebot des Sozi-
alstaats. Sie ist eine den anderen sozialen Sicherungssystemen nachgelagerte 
Existenzsicherung der letzten Instanz. Auf die soziale Grundsicherung sind 
nahezu eineinhalb Millionen Erwerbstätige (so genannte Aufstocker) und ihre 
Familienangehörigen angewiesen. Es ist nicht akzeptabel, wenn die Existenz 
von Familien bedroht ist, die nur wegen ihrer Kinder ergänzendes Arbeitslo-
sengeld II beziehen müssen. Rund zehn Prozent der Bevölkerung sind vom 
Arbeitslosengeld II abhängig. Es ist nicht hinnehmbar, wenn einkommensarme 
Personen durch Sanktionen in Löhne weit unter Tarifniveau hineingezwungen 
werden und damit zur Verdrängung regulärer, existenzsichernder Arbeit einge-
setzt werden.  
 
Existenzvernichtende Sanktionen lehnt ver.di von daher ab. Ein unverbrüchli-
ches Existenzminimum, wozu auch das Recht auf Ernährung, Kleidung und 
Wohnen gehört, darf niemandem genommen werden.  
 
Zugang zu existenzsichernder Arbeit  

 
Einkommensarme Menschen benötigen gute Beratung und kompetente Unter-
stützung sowie ein umfassendes Verständnis von Arbeitsmärkten bei den Mit-
arbeiterinnen/Mitarbeitern in den Job-Centern. Im Grunde brauchen wir für alle 
genügend existenzsichernde und gute Arbeit, statt einem Zwang zu Workfare-
Maßnahmen, Hungerlöhnen und prekärer Arbeit. Eine entsprechende  
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Überarbeitung der so genannten Zumutbarkeitskriterien, zum Beispiel die Kop-
pelung der Zumutbarkeit an existenzsichernde Löhne, wurde bei dem neuen 
Gesetz versäumt.  
 
Mehr als die Hälfte der Erwerbsfähigen, die Arbeitslosengeld II beziehen, ge-
hen einer Arbeit nach oder sind in prekärer Weise sozial und bürgerschaftlich 
engagiert. Vor diesem Hintergrund ist es verfehlt, bei Hartz IV von einer klassi-
schen Langzeitarbeitslosigkeit zu sprechen.  
 
Eine bessere Existenzsicherung statt Mogelpackungen und Kürzungen  

 
Die von Bundestag und Bundesrat am 25. Februar 2011 verabschiedeten Neu-
regelungen zur Grundsicherung gemäß SGB II und SGB XII stellen für Erwach-
sene und Kinder eine deutliche Verschlechterung dar. Die neuen Regelsätze 
und andere Bestimmungen sichern die Existenz schlechter als zuvor und die 
Diskriminierung von Leiharbeiterinnen/Leiharbeitern gegenüber den Stammbe-
legschaften hält an. In der gleichen Zeit werden Verluste von Großbanken und 
Finanzfonds beim Boni-Banking refinanziert und die in der Finanzkrise ausge-
bliebenen Steuereinnahmen kompensiert.  
 
Die neuen Regelsätze gleichen noch nicht einmal die Inflation seit 2005 aus. 
Die statistische Vergleichsgruppe wurde um rund fünf Prozent abgesenkt, die 
Vergleichseinkommen um rund zehn Prozent verringert. Die Regelsätze der 
Kinder wurden gekürzt, was durch die einstweilige Beibehaltung der alten no-
minellen Beträge, die bis auf weiteres nicht mehr erhöht werden, verdeckt wird. 
Durch die neuen Wohnkosten-Regelungen wird den Betroffenen je nach Kom-
mune viel Geld entzogen, was auch zur indirekten Kürzung der Regelsätze 
führen wird. Weitere Verschlechterungen kommen bei Sanktionen, Aufrech-
nungen, Fristen, Rückzahlungen, u.a. m. hinzu. Mit den anhaltend prekären 
Beschäftigungsformen und unzulänglichen Qualifikationsniveaus viel zu vieler 
Beschäftigter in der Arbeits- und Sozialverwaltung, mit der Schwächung der 
Rechtsstaatlichkeit in örtlichen Kontexten und insbesondere mit einschlägigen 
Zielvorgaben werden im Verwaltungsalltag Leistungen teilweise rechtswidrig 
vorenthalten. Im Ergebnis wird das Niveau des Arbeitslosengelds II mit der 
Neuregelung mittelfristig inflationsbereinigt um mehr als zehn Prozent abge-
senkt.  
 
Kinder und Jugendliche bzw. ihre Familien bekommen mit den neuen Gesetzen 
unter dem Strich erheblich weniger: Sie zahlen ihr Bildungspäckchen aus der 
Streichung des Elterngeldes und aus der realen Absenkung der Regelsätze 
selbst. Die tatsächlichen Bedarfslagen der Kinder wurden weitreichend unzu-
länglich und lückenhaft ermittelt. Zudem wurde ihnen Chancengerechtigkeit nur 
in den Grenzen der unteren 20 Prozent der Armutsbevölkerung zugestanden. 
Verpflichtende Mindestausgaben pro Kopf für Bildung und Teilhabe (Kitas, 
Schulen, außerschulische Bildung und Freizeit, usw.) stehen weder bei den 
Ländern noch bei den Kommunen zur Debatte – im Gegenteil: einige Länder,  
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wie zum Beispiel Baden-Württemberg, fordern drastische Kürzungen von ande-
ren Bundesländern, die mehr für Kinder tun als sie selbst.  
 
Unter der Pauschalierung und Kommunalisierung der Wohn- und Heizkosten 
werden Kinder wie Erwachsene zu leiden haben: Im Ergebnis stehen Kürzun-
gen ins Haus, die indirekt auf den Regelsatz zugreifen und diesen deutlich 
absenken werden. Das trifft Familien ebenso wie Alleinstehende. Die Ghettoi-
sierung in den Städten und die Verarmung in der Landbevölkerung werden 
zunehmen.  
 
Die Bundesregierung kann durch ihre Zielvorgaben zu den zu erbringenden 
Sanktionsquoten der Bundesagentur für Arbeit bzw. den Ländern und damit 
den jeweiligen Job-Centern zukünftig ungehinderter ein Quantum auferlegen 
und die Beschäftigten im Verwaltungsalltag einfacher zu mehr Willkür bewegen 
– auch das wird sich bei den Einkommen zum Auskommen für Millionen Men-
schen und ihre Familien deutlich bemerkbar machen.  
 

Angenommen  
 
 

B 083 Bezirkskonferenz Südholstein  

 
Hartz-IV-Verbesserung  

 

 ver.di setzt sich in der Öffentlichkeit konstant gegen die Diskriminie-
rung Erwerbsloser und deren Familien ein. Diese Diskriminierung ei-
nes Großteiles unserer Bevölkerung vertieft die Spaltung innerhalb der 
Bevölkerung und verhindert Solidarisierung. Solidarisierung der Arbei-
tenden und der Erwerbslosen ist in unserer Gesellschaft jedoch drin-
gend erforderlich. Nur so können alte gewerkschaftliche Ziele, wie Ar-
beitsplatzsicherheit, die Forderung nach angemessener Gesundheits-
versorgung, angemessener Rente und einem auskömmlichen Lohn 
wieder erreicht werden. 

 

 ver.di beteiligt sich aktiv daran, dass der Regelbedarf, der ALG-II-
Berechtigten zusteht, ausreicht, um ein menschenwürdiges Leben zu 
führen. Das gilt insbesondere auch für den Regelbedarf für Kinder. 
Dabei sollen die Berechnungen des Paritätischen Wohlfahrtsverban-
des für ein soziokulturelles Existenzminimum zugrunde liegen. Dies 
wirkt der von der Politik geschürten Neiddebatte entgegen, mit der 
Menschen mit geringem Einkommen und Erwerbslose gegeneinander 
ausgespielt werden sollen und trägt zum Verständnis der Situation 
Erwerbsloser bei.  

 

 ver.di fordert den Gesetzgeber auf, eine bedarfsgerechte Neuberech-
nung der ALG-II-Regelleistung vorzunehmen. Die Referenzgruppe, 
auf die bei der Berechnung des Regelsatzes Bezug genommen wird,  
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darf nicht - wie geschehen - künstlich herabgesetzt werden und von 
vorne herein im Armutsbereich liegen.  

 

 Im vorliegenden Gesetzentwurf wird nicht nur die vom Bundesverfas-
sungsgericht geforderte Neuregelung der Regelsätze formuliert. Durch 
die Hintertür werden weitere politisch motivierte Veränderungen zu 
Ungunsten der Hartz-IV-Empfängerinnen/-Empfänger geregelt (zum 
Beispiel Streichung des Elterngeldes, Wegfall der Rentenversiche-
rungsbeiträge). ver.di fordert die Bundesregierung auf, diese geplan-
ten Neuregelungen zurückzunehmen.  

 

 In dem Fall, dass der Gesetzentwurf durch den Bundesrat akzeptiert 
wird, tritt ver.di an die Oppositionsparteien heran und fordert diese zu 
einer gemeinsamen Normenkontrollklage auf. Der jetzige Gesetzes-
entwurf würde einer neuerlichen Prüfung des Bundesverfassungsge-
richts nicht standhalten. Der Klageweg einzelner Betroffener bis zum 
Bundesverfassungsgericht wird wieder fünf Jahre oder längere dauern 
und damit extreme Belastungen für Millionen von Menschen bedeu-
ten. Eine Normenkontrollklage könnte bereits nach 1,5 Jahren die Ver-
fassungswidrigkeit dieses Gesetzes bescheinigen und damit viel Leid 
verhindern.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 082 
 
 
B 084 Bezirkskonferenz Nordhessen  

 
Streichung der Sanktionsparagrafen im SGB II und SGB III  

 
ver.di setzt sich für die Streichung der Sanktionsparagrafen im SGB II und SGB 
III ein.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 082  
 
 
B 085 Bundesfachbereichskonferenz 8  

 
"Live fast. die young. stay pretty"  

 
Sozialhilfeempfänger und Sozialhilfeempfängerinnen nach SGB XII haben 
keine Lobby: ver.di soll aktiv gegenüber dem Gesetzgeber sich für eine Erhö-
hung des geschützten Geldvermögens bei SGB XII auf denjenigen von ALG II 
(Grundfreibetrag von 150,00 Euro je vollendetem Lebensjahr, mindestens 
3.100,00 Euro) einsetzen!  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 082  
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B 086 Bundeserwerbslosenkonferenz  

 
Eine bessere Existenzsicherung – statt Kürzungen an allen Enden!  

 
ver.di protestiert gegen die reale Absenkung der „neuen“ Regelsätze und die 
weiteren Verschlechterungen der Grundsicherung, die Bundestag und Bundes-
rat am 25. Februar 2011 verabschiedet haben. Bundesregierung und Länder-
mehrheit haben sich auf eine Kürzung der Existenzsicherung von Millionen 
einkommensarmer Menschen verständigt, um die Verluste der Großbanken 
und Spekulationsfonds beim Boni-Banking zu refinanzieren und die ausgeblie-
benen Steuereinnahmen zu kompensieren. Mit der Neuberechnung und ande-
ren Regelungen wird die Existenzsicherung von Erwachsenen und Kindern 
deutlich verschlechtert. 
 
ver.di lehnt das Existenz gefährdende Gesetzespaket rund um die neuen Re-
gelsätzen ab und fordert:  
 
1. Transparenz statt Manipulation  

 
Das geltende Arbeitslosengeld II (Hartz IV) war und ist verfassungswidrig. 
Es musste gründlich renoviert werden. Das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) hat der regierenden CDU/CSU/FDP Koalition dafür am 9. Februar 
2010 deutliche Auflagen erteilt:  

 

 Jedem Menschen, der Anspruch auf ALG II hat, ist gemäß Artikel 1 
und Artikel 20 Grundgesetz ein Leben zu ermöglichen, das der Würde 
des Menschen entspricht. Dafür müssen ihm ausreichend materielle 
Mittel zur Verfügung stehen. Deren Umfang der Gesetzgeber nicht - 
wie in der Vergangenheit - nach Kassenlage oder gar „ins Blaue“ hin-
ein oder nach anderen zweifelhaften Kriterien (Lohnabstandsgebot, 
etc.) festlegen kann.  

 

 Die Berechnungen dessen, was ein Mensch unbedingt zum Leben 
benötigt, also der notwendige Bedarf, müssen nachvollziehbar sein.  

 

 Der notwendige Bedarf hat nicht nur die physische Existenz zu si-
chern, sondern muss die Teilhabe am kulturellen gesellschaftlichen 
und politischen Leben ermöglichen.  

 
Die neuen Regelsätze sind vor diesem Hintergrund ein Hohn, denn die sta-
tistische Vergleichsgruppe wurde um mehr als fünf Prozent abgesenkt, die 
Vergleichseinkommen um rund zehn Prozent verringert. Nach Alternativbe-
rechnungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes müsste der Bedarfs-
satz für Erwachsene 445,00 Euro betragen, wenn die bisherige statistische 
Datengrundlage von 20 Prozent der unteren Einkommen beibehalten wird.  
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Erwachsene haben unter dem Strich weniger: mit dem Zuwachs von acht 
Euro beim Eckregelsatz wurde nicht einmal das Kaufkraftniveau von 2005, 
dem ersten Hartz-IV-Jahr, wieder erreicht.  
 
Neben dem „so genannten Sparprogramm“ wird jetzt insbesondere im Eck-
regelsatz gekürzt und das mit üblen Tricks. 
 
Verbrauchsgegenstände und Dienstleistungen die von Menschen der unte-
ren Einkommen gekauft werden und für den täglichen Lebensunterhalt not-
wendig sind, streicht die Bundesregierung für Arbeitssuchende, Sozialhilfe-
bezieherinnen/Sozialhilfebezieher und die Alters- und Behinderten-
Grundsicherung mit der Behauptung diese seien nicht existenzsichernd, 
oder für den Regelsatz nicht relevant.  

 
Dazu gehören die Ausgaben für:  

 

 Chemische Reinigung von Kleidung, Waschen, Bügeln, Färben,  
 

 Gartengeräte, Instandhaltung eines Gartens,  
 

 fremde Reparaturen von Heimtextilien,  
 

 Reparatur teurer Werkzeuge,  
 

 Ausgaben für einen PKW,  
 

 Ausgaben für Urlaubsreiseverkehr, Camping etc.,  
 

 Schnittblumen und Zierpflanzen,  
 

 Ausgaben für Haustiere,  
 

 auswärtige Verpflegung im Restaurant,  
 

 Zigaretten und alkoholische Getränke, wie Bier oder Wein.  
 

Für andere Verbrauchsgegenstände und Dienstleistungen sind so niedrige 
Preise vorgesehen die der Realität des Marktes nicht entsprechen und so-
mit werden Erwerbslose und Sozialhilfebezieherinnen/Sozialhilfebezieher 
indirekt ausgegrenzt.  

 
Im Monat sind vorgesehen  
 

 für Verkehrsleistungen: 22,78 Euro (ein Sozialticket in Berlin kostet 
33,50 Euro)  
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 Besuch von Kulturveranstaltungen: 4,52 Euro  
 

 Gebühren für Bildungskurse: 1,39 Euro  
 

 Mitgliedschaft in Vereinen: 1,34 Euro  
 

Im Ergebnis wird das Niveau des Arbeitslosengeldes II mit der Neurege-
lung mittelfristig inflationsbereinigt um mehr als zehn Prozent abgesenkt.  
 
Die Absenkung des Existenzsicherungsniveaus im SGB II trifft nicht nur die 
Erwerbslosen, Rentnerinnen/Rentner und Aufstockerinnen/Aufstocker, 
sondern – über die reale Senkung des steuerfreien Existenzminimums – 
auch alle Beschäftigten.  

 
2. Erhöhung der Regelleistung  

 
Der Regelsatz muss angehoben werden und darf nicht politisch je nach 
Kassenlage konstruiert werden. ver.di fordert in einem ersten Schritt eine 
Erhöhung des Eckregelsatzes um rund 20 Prozent bzw. 80,00 Euro auf we-
nigstens 445,00 Euro pro Monat. Weitere Schritte bzw. Erhöhungen müs-
sen folgen. Die statistische Referenzgruppe muss wieder auf die unteren 20 
Prozent oder 30 Prozent Bezug nehmen und verdeckte Armut, das heißt 
verfügbare Einkommen unterhalb von 700,00 Euro monatlich von vornhe-
rein nicht in Betracht ziehen. Einzelne ermittelte Bedarfe müssen in einer 
Gegenprobe mit dem Warenkorbmodell auf Existenzsicherung geprüft wer-
den. Der Regelsatz muss auf ein bedarfsdeckendes Niveau angehoben 
werden. Erwerbslosen muss ein menschenwürdiges Leben ohne Ausgren-
zung aus der Gesellschaft (zum Beispiel Gewerkschaftsmitgliedschaft, Mo-
bilität, Bildung) möglich werden.  
 
Die Mehrbedarfe sind für Kinder und Erwachsene umfassend abzudecken 
und nicht nur auf ganz besonders eklatante Spezialfälle, so genannte un-
abweisbare Härtefälle, zu beschränken, was mit dem neuen Gesetz kei-
neswegs gewährleistet ist. 
 
Statt immer neuer Kürzungsrunden fordern wir eine bedarfsgerechte soziale 
Mindestsicherung, existenzsichernde Mindestlöhne und eine umfassende, 
existenzsichernde öffentliche Infrastruktur für die Daseinsvorsorge.  

 
3.  Gesetzlicher Mindestlohn  

 
Damit jede/r von ihrer/seiner Erwerbsarbeit leben kann, muss endlich ein 
gesetzlicher Mindestlohn von zunächst wenigstens 8,50 Euro pro Stunde 
überhaupt erst einmal endlich eingeführt werden. Weitere allgemeinverbind-
liche Branchenmindestlöhne müssen folgen und die realen Lohnverluste in 
den unteren Vergütungsgruppen müssen gestoppt werden. Der Mindestlohn 
soll mittelfristig, insbesondere bei den Tariflöhnen, schrittweise weiter zügig  
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angehoben werden und mittelfristig ein Niveau von 10,00 Euro und mehr er-
reichen. Eine alleinstehende Person muss mit ihrem Lohn, gegebenenfalls 
plus Wohngeld, über die Runden kommen können, ohne auf Hartz IV an-
gewiesen zu sein.  
 
Für alle, die keine Erwerbsarbeit haben oder nur in Teilzeit erwerbstätig 
sind, muss es eine soziale Mindestsicherung geben, die die Lebenshal-
tungskosten umfassend abdeckt – insbesondere den Lebensunterhalt (Re-
gelsatz), die Wohnkosten (KdU) und die Gesundheitsversorgung. Zur Min-
destsicherung gehört auch eine gute öffentliche Daseinsvorsorge (Bildung, 
Mobilität, Ver- und Entsorgung usw.). Differenzierte monatliche Regelleis-
tungen und Wohnkosten, Mehrbedarfe in besonderen Fällen und eine gute, 
umfassende soziale Sicherung inklusive einer guten Infrastruktur für die 
Daseinsvorsorge müssen zusammen verbessert werden, statt real ständig 
an allen Ecken und Enden zu pauschalieren und zu kürzen.  

 
4.  Kinderarmut ist nicht von der Elternarmut zu trennen  

 
Insbesondere haben Kinder und Jugendliche bzw. ihre Eltern mit den neuen 
Gesetzen unter dem Strich weniger: Sie zahlen ihr Bildungspäckchen aus 
der Streichung des Elterngeldes und aus der realen Absenkung der Regel-
sätze selbst. Während mit dem Elterngeld die Eltern noch selbst bestimmen 
konnten, welche und ob Nachhilfe für das Kind möglich oder notwendig ge-
wesen wäre, bestimmt jetzt der Fallmanager, beeinflusst vom Wirtschaft-
lichkeitsdenken und der Finanzlage, über den IQ des Kindes. Die tatsächli-
chen Bedarfslagen der Kinder wurden statistisch völlig unzulänglich ermit-
telt. Zudem wurde ihnen Chancengerechtigkeit nur in den Grenzen der un-
teren 15 Prozent der Armutsbevölkerung zugestanden. Verpflichtende Min-
destausgaben pro Kopf für Bildung und Teilhabe (Kitas, Schulen, außer-
schulische Bildung und Freizeit, usw.) stehen weder bei den Ländern noch 
bei den Kommunen zur Debatte – im Gegenteil: einige Länder, wie zum 
Beispiel Baden-Württemberg, fordern drastische Kürzungen von anderen 
Bundesländern, die mehr für Kinder tun als sie selbst.  

 
5.  Eine Mindestsicherung für Kinder  

 
Die Mindestsicherung der Kinder muss auf ganz neue Füße gestellt werden. 
Als Referenzgruppe für die Regelbedarfe müssen die unteren 50 Prozent 
als Vergleichsgruppe herangezogen werden, damit Chancengleichheit an-
nähernd gewährleistet werden kann und statistisch hinreichende Fallzahlen 
ermittelt werden können. Alle einzelnen ermittelten Bedarfe müssen in einer 
Gegenprobe mit dem Warenkorbmodell auf Existenzsicherung, Chancen-
gleichheit und Teilhabegerechtigkeit geprüft werden. Dabei sind altersge-
recht differenzierte Regelleistungen zu ermitteln, die die unterschiedlichen 
Altersstufen besser berücksichtigen. Bei der Berechnung dürfen keine Er-
wachsenenausgaben untergemischt werden. Ferner sind für die Kommunen 
(Kitas usw.) und Länder (Schulen usw.) verbindliche Ausgaben pro Kind für  
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Bildung und Teilhabe festzulegen. Außerdem ist bei der Grundsicherung 
der Kinder die Existenzsicherung der gesamten Familie in Betracht zu zie-
hen; keineswegs darf die Mindestsicherung der Kinder und Jugendlichen 
isoliert betrachtet und von den Erwachsenen losgelöst werden: Elternarmut 
ist Kinderarmut!  

 
6.  Keine Pauschalierung der Wohn- und Heizkosten  

 
Durch die neuen KdU-Regelungen wird den Betroffenen je nach Kommune 
unterschiedlich viel Geld entzogen, was auch eine indirekte Kürzung der 
Regelsätze bedeutet. Unter der Pauschalierung und Kommunalisierung der 
Wohn- und Heizkosten werden Kinder wie Erwachsene zu leiden haben: Im 
Ergebnis stehen Kürzungen ins Haus, die indirekt auf den Regelsatz zugrei-
fen und diesen deutlich absenken werden. Das trifft Familien ebenso wie Al-
leinstehende. Die Ghettoisierung in den Städten und die Verarmung in der 
Landbevölkerung werden zunehmen.  

 
7.  Eine soziale Wohnungspolitik  

 
Die Wohnkosten müssen nach bundesweit einheitlichen Rahmenbedingun-
gen geprüft und erstattet werden; sie dürfen nicht der Pauschalierung durch 
die Kommunen und Länder ausgeliefert werden. Angemessene Mieten 
müssen sich nach sauber erhobenen Mietspiegeln richten und an den 
Durchschnittsmieten orientieren. Bei einem Umzug müssen sie sich an den 
tatsächlich für ALG-II-Empfängerinnen/-Empfänger erhältlichen Wohnungen 
ausrichten.  
 
Berechnungsmethoden zur Verzerrung und Verschleierung der tatsächli-
chen Mieten bzw. zur Unterdeckung der Mindestsicherung bei den Wohn-
kosten müssen bundesweit ausgeschlossen werden. Dazu gehören auch 
die Heizkosten, da billige Wohnungen zumeist sehr schlecht isoliert sind. 
Bund, Länder und Kommunen müssen wieder eine sozialstaatliche orien-
tierte Wohnungspolitik betreiben und aufhören, die Wohnungsmärkte den 
Immobilien- und Börsenfonds für ihre spekulativen Finanzgeschäfte zuzu-
führen.  

 
8.  Keine existenzvernichtenden Sanktionen  

 
Die Bundesregierung kann ihre Zielvorgaben zu den Sanktionsquoten der 
BA bzw. den Job-Centern zukünftig ungehinderter auferlegen und die Be-
schäftigten im Verwaltungsalltag einfacher zu Willkür zwingen – auch das 
wird sich bei den Einkommen zum Auskommen für Millionen Menschen und 
ihre Familien deutlich bemerkbar machen.  
 
Die soziale Mindestsicherung ist ein Menschenrecht und ein Gebot des So-
zialstaates. Sie ist eine Existenzsicherung der letzten Instanz, die nicht 
weggenommen werden darf. Um existenzvernichtende Sanktionen  
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abzuschaffen, muss in einem ersten Schritt dringend ein Sanktionsmorato-
rium erreicht werden. Die Job-Center müssen sich an rechts- und sozial-
staatlichem Handeln ausrichten und nicht an den von den Regierungen und 
Ministerien auferlegten „Dezimierungsquoten“, bei denen am Ende vor Ort 
nur noch flexibel über die verschiedenen Methoden der Ausgrenzung ent-
schieden werden kann. Mit der Einführung unbestimmter Tatbestände als 
Voraussetzung für einfachere Sanktionierungen geht die neue Rechtslage 
genau in die falsche Richtung.  
 
Einkommensarme Menschen benötigen gute Beratung und kompetente Un-
terstützung sowie ein umfassendes Verständnis von Arbeitsmärkten bei den 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern in den Jobcentern. Dies erfordert dort gute Ar-
beitsbedingungen. Im Grunde brauchen wir ein Recht auf existenzsichernde 
gute Arbeit, statt dem Zwang zu und von Workfare-Maßnahmen, Hunger-
löhnen und prekärer Arbeit. Eine entsprechende Überarbeitung der so ge-
nannten Zumutbarkeitskriterien, zum Beispiel die Koppelung der Zumutbar-
keit an existenzsichernde Löhne, wurde bei dem neuen Gesetz versäumt.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 082  
 
 
B 087 Bezirksfachbereichskonferenz 8 Mittelbaden-Nordschwarzwald  

 
Erhöhung des "ALG-II-Eck-Regelsatz" auf 500,00 Euro zuzüglich der tat-
sächlichen Wohnkosten  

 
ver.di fordert einen "armutsfesten ALG-II-Eck-Regelsatz" von mindestens 
500,00 Euro monatlich, zuzüglich der tatsächlichen Wohnkosten. Der Bedürfti-
gen/dem Bedürftigen muss sanktionsfrei ein individueller Rechtsanspruch auf 
das Arbeitslosengeld II zustehen.  
 
ver.di unterstützt sozialpolitische Aktivitäten zur Durchsetzung dieser Forde-
rungen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 082 
 
 
B 095 Bundeserwerbslosenkonferenz  

 
Gegen die Sparbeschlüsse der Bundesregierung  

 
Die Erwerbslosen in ver.di lehnen die neoliberale Sparpolitik der Bundesregie-
rung mit Nachdruck ab und setzen sich auf allen politischen Ebenen für einen 
existenzsichernden gesetzlichen Mindestlohn und eine Neugestaltung sowie 
eine sofortige Erhöhung der Regelleistung ein.  
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Regelleistungen  

 
Die Regelleistungen für die Existenzsicherung müssen der Preisentwicklung 
fortlaufend angepasst werden. Nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 
5. Februar 2010 kann man sich nicht mehr an dem Rentenwert orientieren, 
sondern es sind die tatsächlichen Preissteigerungen zu berücksichtigen.  
 
Dass die Erwerbslosen und Armen in einem reichen Land nicht bloß vor dem 
Verhungern bewahrt werden und erheblich mehr als ein Dach über dem Kopf 
benötigen, ist ein verfassungsrechtlich geschützter Anspruch auf die Gewähr-
leistung des soziokulturellen Existenzminimums durch den Sozialstaat.  
 
Im Oktober 2006 wurde im Bundestag [1] die jetzt gültige Regelsatzverordnung 
beschlossen, danach wurden die Beträge für Lebensmittel und Getränke, 
Strom, Renovierungskosten, Gesundheitspflege und Verkehr deutlich gesenkt. 
Besonders drastisch ist die Absenkung der Mittel für Verkehrsleistungen von 
19,18 Euro um mehr als 18 Prozent auf 15,71 Euro. Die Gesamtausgaben der 
Referenzgruppe für Verkehrsleistungen betragen nach der statistischen Erhe-
bung 59,36 Euro. Unerklärlich ist, dass Erwerbslosen davon nur 26 Prozent 
(15,71 Euro) zugebilligt wurden. Diese fiktiven Abschläge müssen nach dem 
oben angeführten Urteil neu und nachvollziehbar begründet werden und nicht 
hinter verschlossen Türen mit dem Daumen geschätzt werden.  
 
Elterngeld auch für ALG-II-Empfängerinnen/Empfänger  

 
Besonders unsozial sind die angekündigten weiteren Einschnitte beim ALG II: 
Die Anrechnung des Elterngeldbasisbetrages in Höhe von 300,00 Euro für 
Hartz-IV-Empfängerinnen/-Empfänger verletzt die Gleichbehandlung von Kin-
dern und Eltern. Eltern mit Kleinkindern haben insbesondere in den ersten 
Lebensmonaten einen deutlich höheren Mehrbedarf. Das Elterngeld leistet 
zumindest im ersten Jahr einen Beitrag dazu, diesen Mehrbedarf zu decken. 
Die Anrechnung des Elterngeldes für ALG-II-Empfängerinnen/Empfängern 
zeigt, dass dieser Koalition die Kinder von Langzeitarbeitslosen deutlich weni-
ger wert sind als Kinder anderer Bevölkerungsschichten. Wir kritisieren dieses 
Menschenbild, in dem Kinder von Erwerbslosen ausgegrenzt werden und for-
dern den Anspruch auf eine Grundsicherung die sich nach dem tatsächlichen 
Bedarf von Kindern richtet und nicht von Erwachsenen abgeleitet wird.  
 
Rentenbeiträge im ALG-II-Bezug müssen erhöht werden  

 
Die rentenrechtliche Absicherung von Erwerbslosen im ALG II war schon zuvor 
mangelhaft. Die Abschaffung des Zuschusses an die Rentenversicherung von 
ALG-II-Empfängerinnen/-Empfängern bedeutet für den Bund bis 2014 zwar 
Einsparungen in Höhe von gut sieben Milliarden Euro, belastet aber die Ren-
tenversicherung in gleicher Höhe. Insofern haben wir es hier mit einem bloßen 
Verschiebebahnhof zu Lasten der Versichertengemeinschaft zu tun.  
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Für die Betroffenen bedeutet die Abschaffung, dass sie den bisher aus der 
monatlichen Zahlung von rund 40,00 Euro abgeleiteten Rentenwert von etwa 
zwei Euro verlieren und Lücken in den Rentenversicherungszeiten entstehen. 
In Folge dessen wird die Altersarmut, ergänzt um einen weiteren Faktor, an-
steigen. Damit werden auch die armutsfördernden Effekte von Zwangsab-
schlagsrenten beim ALG II verstärkt. Immer mehr Menschen werden im Ergeb-
nis auf Grundsicherung im Alter angewiesen sein, deren Kosten letztlich die 
Kommunen tragen. Die beim Bund gestrichenen Kosten werden auf diese Wei-
se langfristig auf die Kommunen und die von Niedriglöhnen Betroffenen verla-
gert.  
 
Die Erwerbslosen in ver.di lehnen die Taschenspielertricks der Bundesregie-
rung in ihren Sparbeschlüssen ab und fordern eine ausreichende Erhöhung der 
Rentenbeiträge im ALG II, damit die Altersarmut auch bei Erwerbslosigkeit 
vermieden werden kann.  
 
Aufgabe der Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) war seit 1957, den im 
Erwerbsleben erworbenen Lebensstandard annähernd zu sichern, um einen 
sozialen Absturz im Alter zu verhindern. Seit der Einführung der „Riester-
Rente" 2001 wurde dieses Ziel aufgegeben, die Unternehmer- also die Kapital-
seite- aus der Paritätischen Finanzierung entlassen. Der Einstieg in die Privati-
sierung des Altersrisikos bedeutet insbesondere für Frauen, Niedrigentlohnte 
und Langzeiterwerbslose, die sich eine private Vorsorge nicht leisten können, 
die zunehmende Altersarmut.  
 
Arbeitslosengeld II: keine Kürzung des befristeten Zuschlags  

 
Der Zuschlag beim Übergang vom Arbeitslosengeld (ALG I) zum Arbeitslosen-
geld II (ALG II) stellt eine recht begrenzte Kompensation der 2005 abgeschaff-
ten Arbeitslosenhilfe dar. Er soll diejenigen übergangsweise etwas besser absi-
chern, die aus dem Arbeitslosengeld I in „Hartz IV“ abstürzen. Der „Armutsge-
wöhnungszuschlag“ beträgt zwei Drittel der Differenz zwischen dem festgestell-
ten ALG-II-Bedarf und dem zuletzt bezogenen Arbeitslosengeld plus Wohngeld, 
höchstens jedoch 160,00 Euro im ersten und 80,00 Euro im zweiten Jahr. Be-
rechtigte erhalten zudem einen Zuschlag von 60,00 Euro pro Kind.  
 
Wir lehnen die Streichung des Zuschlags ab, denn die Leidtragenden sind 
insbesondere Familien mit Kindern und ältere langjährig Beschäftigte, deren 
Gehälter bzw. Arbeitslosengeld (ALG I) hoch genug ist, um einen befristeten 
Zuschlag erhalten zu können.  
 
Nach Abschaffung der Arbeitslosenhilfe droht auch für diejenigen, die lange in 
die Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben, nach einem Jahr, spätestens 
aber nach 24 Monaten Arbeitslosigkeit, der ungebremste Abstieg in die Armut 
der Grundsicherung.  
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Arbeitslosengeld I: keine weitere Streichung der aktiven Leistungen  

 
Aktive Maßnahmen für Erwerbslose sollen durch eine vollständige Umwand-
lung von Pflichtleistungen in Ermessensleistungen (Kann-Leistungen) im SGB 
III noch weiter eingeschränkt werden. Das betrifft unter anderem das Kurzarbei-
tergeld, die berufliche Rehabilitation, den Gründungszuschuss für Selbstständi-
ge, die berufliche Orientierung und die Ausbildungsförderung für Jugendliche 
und Behinderte. Diese sollen zukünftig in die Beliebigkeit von Regierungen und 
Zielvorgaben für die Sachbearbeiter/innen gestellt werden. Die Folge ist eine 
Arbeitsmarktpolitik nach fiskalisch-politischen Gemengelagen, statt nach wirt-
schaftlichen und personenbezogenen Erfordernissen (zum Beispiel die Vor-
dringlichkeit der Rettung von kranken Banken und notleidenden Rentenwerten 
an den Kapitalmärkten; Arbeitsmarktprogramme als Marketing vor Wahlen 
usw.).  
 
Zugleich soll auch „das System der Arbeitslosenversicherung“ in Gestalt der 
Bundesagentur für Arbeit unter der Parole „Autonomie“ dem Investmentbanking 
als Anlagemöglichkeit schrittweise zur Verfügung gestellt werden.  
 
Die Streichung der Verbindlichkeit von notwendigen aktiven Maßnahmen zur 
Beschäftigungsförderung, die Opferung der BA und das Stehlen aus der Ver-
antwortung der Bundesregierung als maßgebliche Instanz für wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen und sozialpolitischen Ausgleich ist zutiefst ungerecht – 
gerecht geht anders.  
 
Erweiterung des Sozialstaats statt Kürzung und Ausgrenzung aus dem 
gesellschaftlichen Leben  

 
Das ALG II, die Sozialhilfe und andere Grundsicherungsleistungen sind real 
nicht mehr in der Lage, die Einkommensarmut zu vermeiden. Die Regelleistung 
ist auf ein Niveau herabgefahren, das gerade so ein Überleben ermöglicht, 
Menschen aber aus dem gesellschaftlichen Leben ausgrenzt und Erwerbslose 
als „erwerbsfähige Hilfebedürftige“ stigmatisiert.  
 
Die „Philosophie“, die dahintersteckt, ist so einfach wie falsch zugleich: Es wird 
suggeriert, die Erwerbslosen seien selbst Schuld an ihrer Arbeitslosigkeit. Sie 
macht aus Erwerbslosen Delinquenten, von denen Demut, Bescheidenheit 
verlangt wird, und der Verzicht auf ein Leben in Würde wird zum politischen 
Programm von manchen Parteien und Wissenschaftlern wie zum Beispiel Prof. 
W. Sinn. Sinn erklärt: „Jeder findet Arbeit, wenn man zulässt, dass der Lohn 
weit genug fällt, denn je weiter er fällt, desto attraktiver wird es für die Arbeitge-
ber, Arbeitsplätze zu schaffen, um die sich bietenden Gewinnchancen auszu-
nutzen“ [2].  
 
Die Senkung der Lohnnebenkosten sind Lohn- und Gehaltskürzungen, ebenso 
werden mit Arbeitszeitverlängerungen Reallöhne gekürzt.  
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Mit der Ausweitung von Niedrigstlöhnen wird dagegen die Verantwortung für 
die Existenzsicherung von Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern zunehmend von 
den Arbeitgebern auf den Staat, das heißt die Lohn- und Verbrauchssteuern 
Zahlenden, verlagert.  
 
Konzerne, Banken, Unternehmen müssen über die gleiche Beteiligung der 
paritätischen Sozialversicherung wieder an den Ausgaben des Sozialstaats 
beteiligt werden.  
 
ver.di fordert zur Sanierung der öffentlichen Haushalte und des Bundeshaus-
haltes die Einführung einer Vermögenssteuer, die Reform der Erbschaftssteu-
er, die Einführung einer Finanztransaktionssteuer, die Erhöhung des Spitzen-
steuersatzes und die Anhebung der Unternehmenssteuern.  
 
Der Sozialstaat ist eine historische Errungenschaft der Gewerkschaftsbewe-
gung, inzwischen mit ALG II und Riester-Rente durchlöchert wie ein Schweizer 
Käse. Die Pflege- und die Krankenversicherung sollen demontiert und privati-
siert werden. Wir fordern die ver.di und andere DGB-Gewerkschaften auf, dass 
sie endlich systematisch gegen den neoliberalen Systemwechsel mobil machen 
und auch Erwerbslose in ihren Forderungen nach einer menschenwürdigen 
Grundsicherung aktiv unterstützen.  
 
[1] Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Ausschussdrucksache 16 
11/286) v. 15. Juni 2006  
[2] Prof. Hans Werner Sinn, Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung: Ist 
Deutschland noch zu retten? München 2003, S. 93 f  

 

Angenommen  
 
 
B 102 Bundeserwerbslosenausschuss  

 
Eine bessere Existenzsicherung – statt Verarmung, Vertafelung und pre-
käre Arbeitsmärkte  

 
ver.di fordert eine bessere Existenzsicherung, durch gute Löhne, schützende 
Sozialversicherungssysteme und eine umfassende soziale Mindestsicherung. 
Eine Aushöhlung der Existenzsicherung mit und ohne Arbeit und die Verwei-
sung von arbeitenden und erwerbslosen Armen auf Almosen aus Armenspei-
sungen lehnt ver.di entschieden ab. Neoliberale Politiken zur Aushöhlung und 
Abschaffung des Sozialstaates bzw. der Absenkung und Abschaffung der sozi-
alen Grundsicherung, mit dem Ziel der Rückkehr zu rudimentären Wohltätig-
keitssystemen, wie sie vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert durchweg anzu-
treffen waren, lehnt ver.di nachdrücklich ab.  
 
In den letzten 20 Jahren haben sich die Armenspeisungen, euphemistisch als 
„Tafeln” bezeichnet, von einer Hilfe für Obdachlose zu einem Sinnbild der  
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Verarmung in der Bundesrepublik Deutschland entwickelt. Rund 250 Armen-
speisungen und Lebensmittelausgaben wurden bereits 2000 in der Bundesre-
publik Deutschland gezählt – auf dem Höhepunkt der seinerzeitigen Börsenbla-
se. 2008, mitten im nächsten Börsen- und Boni-Boom, versorgten rund 800 
Ausgabestellen fast eine Million Menschen in unserem reichen Land mit Mitteln 
zum Lebensunterhalt. Die Armenspeisungen, Kleiderkammern und Altmöbella-
ger können schon rein strukturell nur einen sehr geringen Teil, nur rund zehn 
Prozent der Armutsbevölkerung (das heißt ein Prozent der Gesamtbevölke-
rung) erreichen.  
 
Sehr zum Ärger liberaler Akteure hat das Bundesverfassungsgericht im Febru-
ar 2010 bekräftigt, dass der Staat eine menschenwürdige und sozialstaatliche 
Existenzsicherung selbst gewährleisten muss und diese Verpflichtung nicht 
abtreten kann. Auch für ver.di ist und bleibt es das Ziel, die Existenz aller Men-
schen zu sichern und sie weitgehend aus der Armut herauszuholen, statt einer 
Politik das Feld zu überlassen, die für immer mehr Menschen immer tiefere 
Armut – gepaart mit einer Diskriminierung und Entrechtung der von Armut be-
troffenen Bürgerinnen und Bürger - bedeutet. ver.di wird sich der geistigen und 
materiellen „Vertafelung“ der Gesellschaft entgegenstellen und gemeinsam mit 
den Sozialverbänden für mehr und bessere Arbeit, Mindestlöhne, einen starken 
Sozialstaat, belastbare Sozialversicherungen und eine bedarfsdeckende sozia-
le Mindestsicherung eintreten.  
 
Zur Besorgung der Armenspeisungen mit Produkten und ihrer Verteilung eröff-
net das „Tafelwesen“ – zu großen Teilen für die gleiche Zielgruppe – einen 
weiteren, sehr prekären Arbeitsmarkt, dessen Arbeits- und Entlohnungsbedin-
gungen sich weit unterhalb gewerkschaftlicher und tariflicher Vorstellungen 
befinden. Täglich arbeiten zehntausende Helferinnen und Helfer bei Armen-
speisungen, Kleiderkammern und Altmöbellagern. Neue prekäre Arbeitsmärkte 
bilden sich dabei heraus: teils werden Aufwandsentschädigungen gezahlt, teils 
nicht; teils eine Pauschale von 175,00 Euro, teils weniger; teils werden Mini-
Jobs eingesetzt, teils ergänzt mit der 175,00-Euro-Aufwandspauschale; selten 
gibt es existenzsichernde, reguläre Beschäftigungsverhältnisse, noch seltener 
sind sie tariflich entlohnt. ver.di wird sich in den kommenden Jahren stärker mit 
diesen überaus prekären Arbeits- und Gütermärkten auseinandersetzen und 
die dort tätigen Mitglieder nachdrücklich schützen und vertreten.  
 

Angenommen  
 
 
B 103 Bundeserwerbslosenausschuss  

 
Ein Teil der Gesellschaft statt Ausgrenzung und Diskriminierung  

 
ver.di setzt sich für eine Einbeziehung von Einkommensschwachen, prekär 
Beschäftigten und Erwerbslosen, gesundheitlich Beeinträchtigten und Behin-
derten als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft ein und stellt sich der  
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Ausgrenzung und Diskriminierung von Menschen mit geringen Einkünften ent-
gegen. Prekär Beschäftigte und Erwerbslose, die auf Hartz-IV-Leistungen an-
gewiesen sind, dürfen nicht gegen die Erwerbstätigen ausgespielt werden, die 
(noch) ein existenzsicherndes Einkommen haben.  
 
Das Hartz-IV-System ist schon lange kein Arbeitslosengeld- oder Sozialhilfe-
system mehr. Vielmehr haben wir es mit einem Prekariatssystem zu tun, in 
dem die Leute mal weniger oder mal mehr, mal kürzer oder länger drin sind. 
Untersuchungen haben ergeben, dass weit mehr als die Hälfte der Leistungs-
bezieherinnen/Leistungsbezieher entweder erwerbstätig oder bürgerschaftlich 
engagiert sind. Bei den Inaktiven handelt es sich vorwiegend um gesundheitlich 
beeinträchtigte Ältere. Erwerbslose, kurzzeitig oder befristet Beschäftigte, ge-
ringfügig Verdienende und Aufstockerinnen/Aufstocker, Familien mit einfachen 
Einkommen: sie alle befinden sich immer öfter, immer wieder in den Mühlen 
des Hartz-IV-Systems, ohne dass es tatsächlich für die meisten von ihnen 
einen Ausweg in Richtung langjährige, existenzsichernde Beschäftigung gibt, 
weil so viele Arbeitsplätze gar nicht vorhanden sind.  
 
Armutslöhne und niedrige Sozialleistungen missachten die Verfassungsgrund-
sätze der Sozialstaatlichkeit und sozialen Gerechtigkeit, außerdem verstoßen 
sie vielfach gegen das Gleichbehandlungsgebot. Armutseinkünfte sind in einem 
reichen Land menschenunwürdig. Menschen mit geringen Einkünften wird die 
Chance genommen, eine ihren individuellen Kräften und Fähigkeiten entspre-
chende Stellung im gesellschaftlichen Leben einzunehmen. Die Sozialhilfe 
(SGB XII) und die auf gleichem Niveau mit dem „Hartz-IV-Gesetz“ geschaffene 
Grundsicherung für Erwerbsfähige (SGB II) sowie die Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung (SGB XII) sind eine spezielle Form extrem niedriger 
Einkünfte.  
 
Diskriminierung und Ausgrenzung haben viele Gesichter. Insbesondere in der 
Arbeits- und Sozialverwaltung muss ein neuer Kurs eingeschlagen werden. 
ver.di setzt sich für einen sozialstaatlichen Kurs ein, der die Betroffenen nicht 
mit sinnlosen Maßnahmen überzieht, sie entwertet, herabwürdigt, abschiebt, 
ausgrenzt und diskriminiert.  
 

Angenommen  
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B 104 Bundeserwerbslosenausschuss  

 
Mindestlohn statt Kombilohn !  
Bedarfsgerechte Existenzsicherung in unterschiedlichen Lebenslagen 
statt Pauschalierung !  

 
Mindestlohn  

 
ver.di setzt sich für einen allgemeinen, flächendeckenden, gesetzlichen Min-
destlohn ein, der die Existenz einer Person ohne ergänzende soziale Leistun-
gen sichern kann – ein flächendeckendes Kombilohnsystem jedweder Art lehnt 
ver.di entschieden ab. ver.di arbeitet nachdrücklich sowohl für den gesetzlichen 
Mindestlohn als auch für bessere allgemeinverbindliche Branchenmindestlöhne 
und für bessere Tarifverträge. ver.di setzt sich für mehr und bessere Arbeit 
sowie für einen Zugang zu existenzsichernder Arbeit für Alle ein. Konzeptionen 
und Politiken, die geeignet sind, Tariflöhne abzusenken und Branchenmindest-
löhne auszuhöhlen, tritt ver.di entschieden entgegen.  
 
Kombilohnsystemen in ihren diversen Varianten wirkt ver.di nachdrücklich ent-
gegen. Sie stellen – wie das Hartz-IV-Kombilohnsystem gezeigt hat – keines-
wegs eine Alternative zum Mindestlohn bzw. zu einer besseren Existenzsiche-
rung dar. Arbeit um jeden und zu jedem Preis lehnt ver.di ebenso ab wie Hun-
gerlöhne und Workfare. Vielmehr fordert ver.di ein Recht auf existenzsichern-
de, gute Arbeit.  
 
Eine bessere Existenzsicherung mit und ohne Arbeit kann tatsächlich nur über 
bessere Löhne und eine bessere soziale Sicherung für alle erreicht werden, 
nicht aber durch ein Unterlaufen von existenzsichernden Löhnen durch Kombi-
löhne. Kombilöhne und Hungerlöhne verschlechtern die soziale Existenzsiche-
rung, da einerseits durch geringere Löhne auch nur geringere Steuermittel 
erbracht werden können und andererseits durch immer mehr Hilfebedürftige 
bzw. Aufstockerinnen/Aufstocker immer höhere fiskalische Belastungen auflau-
fen. ver.di lehnt Kombilöhne in jeglicher Form – sei es als negative Einkom-
mensteuer, Bürgergeld, bedingungsloses Grundeinkommen oder anderweitige 
Kombilohnvarianten – entschieden ab.  
 
Sozialversicherungen  

 
ver.di setzt sich nachdrücklich für bessere und existenzsichernde Sozialversi-
cherungen ein (Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung, Arbeitslosengeld, 
Renten), die allgemein zugänglich sind und im Regelfall zusätzliche soziale 
Hilfen weitgehend erübrigen (so genannte vorgelagerte soziale Sicherung).  
 
ver.di lehnt einen Abbau des Schutzes der Sozialversicherungen ab. Sei es 
durch die Privatisierung der sozialen Sicherung, die für eine gute soziokulturelle 
Existenzsicherung notwendig ist. Sei es durch Konzeptionen, die soziale  
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Sicherungssysteme oder die soziale Mindestsicherung bzw. Teile von ihnen 
durch Pauschalierungen wegstreichen wollen. 
 
Eine bessere Existenzsicherung kann effektiv nur über eine bessere soziale 
Sicherung und bessere Löhne erreicht werden, nicht aber durch Pauschalen 
oder eine Überfrachtung der sozialen Mindestsicherung, indem immer mehr 
Menschen in sie abgeschoben werden, weil Löhne gesenkt und Sozialversiche-
rungen abgebaut werden – was am Ende zu einer Überlastung der Mindestsi-
cherung und der Absenkung des Existenzsicherungsniveaus führt.  
 
Daseinsvorsorge  

 
ver.di setzt sich nachdrücklich für eine allgemein zugängliche, ausreichende 
öffentliche Daseinsvorsorge und ihre umfassende öffentliche Finanzierung ein. 
Öffentliche Infrastrukturen müssen die Existenzsicherung unterstützen bzw. 
gewährleisten, insbesondere bei der Bildung (Kindertagesstätten, Ganztags-
schulen, Hochschulen und anderen Ausbildungsgängen) und der Gesundheits- 
und Pflegeversorgung. Die Finanzierung der öffentlichen Daseinsvorsorge 
muss wesentlich stärker über Vermögenssteuern, Erbschaftssteuern und höhe-
re Spitzensteuersätze, nicht aber über Umsatzsteuern, die insbesondere die 
kleinen Leute belasten, finanziert werden. Infrastrukturnetze müssen von der 
öffentlichen Hand bewirtschaftet werden, damit diese nicht Börsenspekulatio-
nen, Gewinnentnahmen, Verschlechterungen und übermäßigen Teuerungen 
unterworfen werden können und ihre Nutzung auch für kleine Leute bezahlbar 
bleibt.  
 
ver.di tritt der Privatisierung öffentlicher Daseinsvorsorge nachdrücklich entge-
gen. Eine bessere Existenzsicherung mit und ohne Arbeit muss über eine all-
gemein zugängliche öffentliche Daseinsvorsorge fundiert werden. Eine löchrige 
Daseinsvorsorge führt zur Belastung insbesondere niedriger Einkommen. Es 
entwertet sie, wenn aus dem Regelsatz und von den Hungerlöhnen auch noch 
für fehlende Daseinsvorsorgeleistungen bezahlt werden muss.  
 
Soziale Mindestsicherung  

 
ver.di setzt sich für eine bedarfsgerecht differenzierte, sozio-kulturelle Mindest-
sicherung ein, die Bedarfslagen in ihrer Unterschiedlichkeit berücksichtigt, eine 
gesellschaftliche Teilhabe in unterschiedlichen Kontexten ermöglicht und den 
grundgesetzlichen Geboten von Menschenwürde und Sozialstaatlichkeit um-
fassend Genüge tut. Eine teilweise ausschließende Pauschalierung kommt 
ebenso wenig in Betracht wie ein pauschaler Gesamtbetrag, der eine differen-
zierte, bedarfsgerechte soziale Mindestsicherung ersetzt.  
 
Die soziale Mindestsicherung muss den geografischen Unterschieden bei den 
Wohnkosten gerecht werden, unterschiedlichen und ganz spezifischen Bedar-
fen für Kinder unterschiedlichen Alters und in unterschiedlichen Lebenslagen 
umfänglich entsprechen, Mehrbedarfe und Härtefälle weitgehend gewährleis-
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ten, den Teuerungsraten und veränderten Lebensumständen stetig angepasst 
werden, fehlende Elemente der öffentlichen Daseinsvorsorge adäquat ausglei-
chen und als sozialstaatliches Sicherungssystem der letzten Instanz allgemein 
und sanktionsfrei zugänglich sein. Eine umfassend zugängliche Gesundheits-, 
Pflege- und Unfallversorgung muss ebenso gewährleistet werden wie ein um-
fassender Zugang zur Bildung bzw. Weiterbildung. ver.di wird Konzeptionen zur 
Pauschalierung von Leistungen der sozialen Mindestsicherung entschieden 
entgegentreten und sie auch nicht als Alternative zur differenzierten, bedarfsge-
rechten Mindestsicherung diskutieren. Je mehr Menschen in das Mindestsiche-
rungssystem hineinbugsiert werden, desto geringer wird der Leistungsumfang 
für diejenigen, die tatsächlich Hilfe und Unterstützung brauchen.  
 
Existenzsicherung statt Pauschalierung  

 
Akteuren, die auf Kombilöhne oder den Abbau der sozialen Sicherung oder die 
Pauschalierung der Existenzsicherung hinsteuern, tritt ver.di entgegen. Erst 
recht Akteuren, die in den vergangenen Jahren keinen belastbaren Beitrag zur 
Durchsetzung des gesetzlichen Mindestlohns und der Allgemeinverbindlichkeit 
von Tarifverträgen sowie zur weiteren Differenzierung und konkreten Erhöhung 
der sozialen Mindestsicherung geleistet oder dies unterlaufen haben oder dem 
gar entgegenstehen.  
 
Konzeptionen, die mit Pauschalierungen direkt oder indirekt, in Theorie oder in 
der Praxis die soziale Existenzsicherung in der Substanz verschlechtern oder in 
der Höhe absenken oder dies für andere Ziele billigend in Kauf nehmen, stellt 
sich ver.di entschieden entgegen. Das Bürgergeld, die negative Einkommen-
steuer, die Kinder(geld)grundsicherung, das bedingungslose Grundeinkommen 
oder andere, neoliberale Pauschalierungs- und Kombilohnvarianten lehnt ver.di 
ab. Vielmehr wird ver.di die Mittel für eine bessere Existenzsicherung mit und 
ohne Arbeit einsetzen, für Mindestlöhne und gegen Kombilöhne, für eine diffe-
renzierte, bedarfsgerechte soziale Mindestsicherung und gegen Pauschalie-
rungen.  
 

Angenommen  
 
 
B 105 Landesbezirksfachbereichskonferenz 13 Hessen  

 
"Breite Diskussion über Grundsicherung der Zukunft"  

 
Die Gesamtorganisation wird aufgefordert, eine sozialpolitische Diskussion zur 
„Grundsicherung der Zukunft “ in allen Gliederungen zu führen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 104  
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B 115 Bundeserwerbslosenausschuss  

 
Eigenständigkeit und Gemeinsamkeit fördern – Bedarfsgemeinschaft des 
SGB II auflösen  

 
Die Konstruktion der Bedarfsgemeinschaft im Rahmen des SGB II muss in eine 
individuelle Existenzsicherung überführt werden, die eine Vereinzelung mit 
allen gegebenenfalls schwerwiegenden Folgen vermeiden hilft, eine Existenz-
sicherung ohne soziale Hilfen besser als bislang ermöglicht und die ein Zu-
sammenleben in Familie, Partnerschaften und Gesellschaft unterstützt. Den 
Betroffenen soll unabhängig von Paarbeziehungen und Kindern ein Zugang zu 
Unterstützung und Förderung ermöglicht werden.  
 
1.  Regelleistungen, Wohnkosten und Freibeträge  

 

 Der individuelle Rechtsanspruch auf Hilfeleistungen muss gestärkt 
werden und vom Verhalten der Partnerinnen/Partner und der Kinder 
gelöst werden, um Initiativen, Aktivitäten und Eigenverantwortung zu 
stärken. Eine Einstandsgemeinschaft liegt nur dort vor, wo dies um-
fassend urkundlich verbindlich geregelt ist (Ehe oder eingetragene 
Partnerschaft). 

 

 Die Freigrenze zur Anrechnung von Partnerinnen-/Partnereinkommen 
muss für Partnerschaften und Familien bis zur Pfändungsfreigrenze 
angehoben werden, um eigenverantwortliche Aktivitäten zu fördern.  

 

 Auch für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind die Freibe-
träge (zum Beispiel für selbst verdientes Taschengeld und Sachge-
schenke der Verwandtschaft) anzuheben, für Berufstätige bis zur 
Pfändungsfreigrenze.  

 

 Die Regelleistung für eine zweite erwachsene Person in einer Be-
darfsgemeinschaft kann nicht länger auf 80 Prozent abgesenkt wer-
den, da es keine statistisch validen Belege für verminderte Bedarfe 
gibt.  

 

 Die Anspruchsberechtigungen in der Familie sind klar voneinander 
abzugrenzen. Die „Unterhalts-Vermutung“ muss für Familien und ein-
getragene Partnerschaften modifiziert werden; sie ist für unverbindli-
che (nicht eingetragene) Partnerschaften sowie für Stiefkinder aufzu-
heben.  

 

 Wenn eine Person sich zwar alleine ernähren kann und die Hilfebe-
dürftigkeit aber wegen der Kinder entsteht, dürfen keine Sanktionen 
umgesetzt werden, die die Existenzsicherung (Regelleistungen, Mehr-
bedarfe oder Wohnkosten) beeinträchtigen.  
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 Sanktionen, die sich auf eine Person beziehen, dürfen nicht auf ande-
re Personen der Bedarfsgemeinschaft ausgedehnt werden, sodass die 
Existenzgrundlagen entzogen werden.  

 
2.  Soziale Sicherung, Daseinsvorsorge, soziale Dienste und berufliche 

Förderung  

 

 Hilfebedürftigkeit wegen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen 
muss umfassend vermieden werden: sei es für Bedarfsgemeinschaf-
ten ohne Erwerbstätige durch die Krankenversicherung über die Job-
Center, sei es für Aufstockerinnen/Aufstocker und deren Familienan-
gehörige über die Familienversicherung bzw. für Erwerbstätige durch 
eigenständige Einbeziehung in die Krankenversicherung ab dem ers-
ten Euro Lohneinkommen. 

 

 Der Zugang zu Dienstleistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge 
muss unabhängig von der Bedarfsgemeinschaft erfolgen können. Für 
Kinder muss insbesondere der Zugang zu sozialen Diensten ohne 
diskriminierende Nachweise der Hilfebedürftigkeit erfolgen können.  

 

 Auf Arbeitsberatung und -vermittlung sowie berufliche Förderung (ins-
besondere auf Fort- und Weiterbildung) soll es einen individuellen 
Rechtsanspruch geben, unabhängig von der Hilfebedürftigkeit (der ei-
genen Person oder der des Partners/der Partnerin oder der Kin-
der/Eltern).  

 
3.  Ziel ökonomische und soziale Eigenständigkeit  

 
Ziel des SGB II muss über die Existenzsicherung hinaus eine individuelles 
Recht auf Zugang zum regulären Arbeitsmarkt werden:  

 

 Dazu soll das SGB II vom Hauptziel „Beendigung der Hilfebedürftigkeit 
für die gesamte Bedarfsgemeinschaft“ abrücken;  

 

 Dazu muss die sozialversicherungsfreie Beschäftigung (Mini-Jobs) 
abgeschafft werden, um die Zugänglichkeit zu existenzsichernder Er-
werbsarbeit zu verbessern;  

 

 Dazu muss die Zumutbarkeit für alle Beschäftigungsverhältnisse mit 
Löhnen unterhalb eines tariflichen bzw. gesetzlichen Mindestlohns 
aufgehoben werden.  



 
 

 233  

 

B Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik 

 
4.  Arbeitsmarktpolitik als Investition in die Zukunft gestalten  

 

 Arbeitsmarktpolitik ist künftig auf mehr und bessere Arbeit und auf ei-
ne bessere Zugänglichkeit zu existenzsichernder Erwerbsarbeit aus-
zurichten.  

 

 Eine Verknüpfung mit der öffentlichen Daseinsvorsorge ist dazu sinn-
voll. Insbesondere ist der Ausbau einer unterstützenden und qualitativ 
hochwertigen Kinderbetreuung anzustreben.  

 

Angenommen 
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
B  Aktive Arbeitsmarktpolitik 

B 118  Umkehr in der Arbeitsmarktpolitik - für sichere Arbeit  237 
und nachhaltige Bildung  

Gewerkschaftsrat  
Angenommen  

 

B 119  Aktive Arbeitsmarktpolitik  243 
Thesen und Forderungen  

Bundeserwerbslosenkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 118  

 

B 120  Gute arbeits- und tarifrechtliche Rahmenbedingungen  244 
für die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Hartz-IV-Verwaltung  

Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 118  

 

B 121  Weiterbildung und Ausbildungsmöglichkeiten für ältere  244 
Beschäftigte und altersgerechte Arbeitsplätze  

Bundesarbeiter/innenkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 118  

 

B 122  Rechtsansprüche auf berufliche Weiterbildung (wieder)  245 
herstellen!  

Bundesfachbereichskonferenz 5  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B118  

 

B 127  Öffentlich geförderte Beschäftigung existenzsichernd  245 
gestalten – Arbeitsmarktneutralität beachten und  
Verdrängung entgegenwirken  

Bundeserwerbslosenausschuss  
Angenommen  

 

B 128  Fehlende Zivildienstleistende werden durch Hartz-IV- 247 
Empfängerinnen/-Empfänger ersetzt  

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 127  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

B 129  Recht auf Arbeit und Ersetzen der Arbeitsgelegenheiten  247 
mit Mehraufwandsentschädigung (Ein-Euro-Jobs) durch  
existenzsichernde, voll sozialversicherungspflichtige  
(kranken-, renten- und arbeitslosenversicherte) Arbeitsplätze  

Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 127  

 

B 140  Kampagne zur Abschaffung der "Ein-EURO-Jobs"  248 

Bezirksfachbereichskonferenz 8 Mittelbaden-Nordschwarzwald  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

B 146  Gegen Missbrauch des Ehrenamtes zum Abbau des  249 
Sozialstaates  

Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg  
Angenommen 
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B 118 Gewerkschaftsrat  

 
Umkehr in der Arbeitsmarktpolitik - für sichere Arbeit und nachhaltige 
Bildung  

 
Arbeitsmarktpolitik ist wie kaum ein anderes Politikfeld aufgrund der Verände-
rungsdynamik des Arbeitsmarktes und wechselnder politischer Zielvorgaben 
einem ständigen Wandel unterworfen. Die Ausrichtung der Arbeitsmarktpolitik 
wird durch viele Faktoren bestimmt. Die vorherrschenden Grundannahmen 
über die Funktionsweise von Arbeitsmärkten und die Leitvorstellungen über die 
Ausrichtung der Arbeitsmarktpolitik haben sich in den vergangenen Jahrzehn-
ten häufig verändert.  
 
An Arbeitsmarktpolitik wird der Anspruch gestellt, auf kurzfristige saisonale und 
konjunkturelle Entwicklungen ebenso ausgleichend zu reagieren wie auf lang-
fristige strukturelle Herausforderungen und unerwartete Strukturbrüche wie der 
Vereinigung oder der Finanzkrise. Arbeitsmarktpolitik gerät dennoch schnell ins 
Visier von Haushaltskürzungen. Auch die neuerlichen Eingriffe in die Arbeits-
marktpolitik dienen jenseits aller Begründungslyrik vorrangig der krisenbeding-
ten Haushaltskonsolidierung und folgen dem bekannten Muster, die Leistungen 
und Instrumente in den vorgegebenen Budgetrahmen einzupassen. Durch die 
Abwälzung der Krisenlasten werden die Möglichkeiten der Arbeitsmarktpolitik, 
auf die Veränderungsdynamik am Arbeitsmarkt zu reagieren, für die nächsten 
Jahre stark eingeschränkt. Arbeitsmarktpolitik kann unter diesen Bedingungen 
gesellschaftlichen Veränderungen wie den steigenden Qualifikationsanforde-
rungen, den Folgen der demografischen Entwicklung, der erforderlichen Integ-
ration von Migrantinnen/Migranten etc. kaum noch flankieren.  
 
Der von ver.di wiederholt geforderten Umkehr in der Ausrichtung der Arbeits-
marktpolitik liegen folgende Prämissen zugrunde:  
 

 Arbeitsmarktpolitik hat eine besondere Bedeutung für den sozialen 
Ausgleich einerseits und die ökonomische Stabilisierung andererseits.  

 

 Arbeitsmarktpolitik muss makroökonomische Wachstums- und Kon-
junkturpolitik mikroökonomisch unterstützen. Damit ist Arbeitsmarktpo-
litik ein Teilbereich der Beschäftigungspolitik, die aufgrund der nach 
wie vor bestehenden Massenarbeitslosigkeit auf die nachhaltige 
Schaffung von Arbeitsplätzen ausgerichtet sein muss.  

 

 Arbeitsmarktpolitik muss durch vorausschauende Information und Be-
ratung sowie aktive Qualifizierungspolitik dem Missmatch zwischen 
Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt entgegenwirken. Sie 
hat trotz der Hauptverantwortung der Unternehmen eine besondere 
Rolle bei der Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von Fachkräf-
ten.  
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 Nur aktive und vorsorgende Arbeitsmarktpolitik kann Dequalifi-
zierungsprozessen und unterwertiger Beschäftigung entgegen wirken, 
während mit „Aktivierungen“ keine nachhaltigen Beschäftigungseffekte 
erzielt werden.  

 

 Die langfristigen Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt lassen sich 
nicht mit einer auf kurzfristige Wirkungen orientierten Arbeitsmarktpoli-
tik bewältigen. Kurzfristige und sozial unsichere Beschäftigung schützt 
nicht vor Ausgrenzung aus dem Arbeitsmarkt und (Alters-)Armut.  

 

 Arbeitsmarktpolitik muss zum Ausbau und zur Stabilisierung von so-
zialversicherungspflichtiger Beschäftigung genutzt und darf nicht zur 
Ausweitung prekärer Beschäftigung instrumentalisiert werden.  

 

 Arbeitsmarktpolitik kann sinnvolle Angebote und Perspektiven bieten 
oder die nach Arbeit und Ausbildung suchenden Menschen rechtlos 
stellen und ins Abseits drängen.  

 

 Bedarfsgerecht ausgestaltete und gezielt eingesetzte Instrumente ak-
tiver Arbeitsmarktpolitik leisten einen erheblichen Beitrag zur Beschäf-
tigungsförderung und zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit und Armut.  

 

 Mit bewährten Arbeitsmarktmaßnahmen können die Chancen benach-
teiligter Gruppen am Arbeitsmarkt erheblich verbessert werden.  

 
Arbeitslosigkeit ist und bleibt im Kern Folge eines unzureichenden Angebots an 
freien Arbeitsplätzen einerseits und eines unausgeglichenen Verhältnisses von 
angebotenen und nachgefragten Qualifikationen andererseits. Die Arbeitslo-
senversicherung hat verschiedene Wirkungsebenen, um ihren Teilbeitrag zu 
leisten, Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder die negativen Folgen von Arbeitslo-
sigkeit zu vermindern: 1. Zahlung von Entgeltersatzleistungen, 2. Arbeitsver-
mittlung und 3. aktive Intervention in den Arbeitsmarkt mittels arbeitsmarktpoli-
tischer Instrumente. Dabei bewegt sich die Arbeitslosenversicherung in dem 
politischen und rechtlichen Raum, der von der jeweiligen arbeitsmarkt- und 
beschäftigungspolitischen Ausrichtung bestimmt wird.  
 
Arbeitsmarktpolitik als Wegbereiter für Armut und unterwertige Beschäf-
tigung  

 
Die Deregulierung des Arbeitsmarktes, die Ausweitung der Niedriglohn-
Beschäftigung und das Fehlen eines gesetzlichen Mindestlohnes hat nicht nur 
fatale Auswirkungen auf die soziale Sicherung der betroffenen Menschen, sie 
hat auch einen riesigen Umverteilungsprozess zugunsten der Unternehmen 
und zu Lasten der Allgemeinheit und der Sozialversicherungen bewirkt. Die 
Ausweitung sozial nicht gesicherter Beschäftigungsformen wurde nicht nur 
geduldet, sondern wird seit Jahren ohne Rücksicht auf die sozialen Folgen  
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gefördert: Die Deregulierungspolitik der beiden letzten Jahrzehnte hat den Weg 
für die Ausweitung prekärer Beschäftigung geebnet. Die Vermeidung schlecht 
abgesicherter Beschäftigung als sozialpolitisches Ziel wurde aufgegeben. 
Stattdessen wurde Arbeitsmarktpolitik zur Durchsetzung von Niedriglöhnen und 
zur Ausweitung prekärer Beschäftigung instrumentalisiert. Die Folgen sind 
unter anderem:  
 

 Arbeitgeber können aufgrund der geltenden Gesetze Arbeitskräfte fle-
xibler einsetzen und sich schneller wieder von ihnen trennen. Die ge-
setzlichen Regelungen zur Befristung und zur Leiharbeit ermöglichen, 
dass Menschen über Jahre und Jahrzehnte keinen sicheren Arbeits-
platz haben. Zudem werden sie zur Durchsetzung von Lohn- und So-
zialdumping missbraucht.  

 

 Die wachsende Anzahl geringfügig entlohnter Beschäftigter (Minijob) 
führt zu erheblichen Einnahmeverlusten bei Sozialversicherungsbei-
trägen und Steuern, während der vom Gesetzgeber beabsichtigte 
Brücken-Effekt nicht eingetreten ist. Durch geringfügig entlohnte Be-
schäftigung wird zudem der Arbeitsmarkt nachhaltig in seiner Struktur 
verändert. Viele Branchen setzen zunehmend geringfügig entlohnte 
Beschäftigte ein, weil sie durch geringe, untertarifliche Bezahlung Per-
sonalkosten „einsparen“. Diese Zerstückelung von Vollzeitarbeit eröff-
net eine nahezu unbegrenzte Arbeitszeitflexibilisierung.  

 

 Die Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II ist für rund 
1,4 Millionen Menschen und damit für rund 30 Prozent der erwerbsfä-
higen „Hartz IV“-Leistungsberechtigten nichts anderes als ein bedürf-
tigkeitsgeprüfter Kombilohn. Schlechte, nicht existenzsichernde Arbeit 
wurde so in den letzten Jahren mit 50 Milliarden Euro subventioniert, 
die Einnahmeverluste der Sozialversicherungen bzw. die steigenden 
Ausgaben für die Grundsicherung im Alter nicht eingerechnet.  

 

 Die Senkung des Zumutbarkeitsschutzes in der Arbeitslosenversiche-
rung bzw. die Zumutbarkeit jeder Beschäftigung im SGB II unter An-
drohung von Sanktionen hat dazu geführt, dass Arbeitslose fast 
schutzlos prekärer und unterwertiger Beschäftigung ausgesetzt sind. 
Mit verschärften Zumutbarkeitsregelungen und Sanktionen kann auch 
erwiesenermaßen weder Langzeitarbeitslosigkeit abgebaut noch Be-
dürftigkeit beendet werden. Es entbehrt daher jeder Legitimation, 
Menschen in unterwertige und dequalifizierende Beschäftigung zu 
treiben, statt ihnen Angebote mit Perspektiven zu machen.  

 
Notwendiger Kurswechsel in der Arbeitsmarktpolitik  

 
ver.di fordert eine Abkehr von der Prekarisierung der Arbeit und die Einführung 
eines gesetzlichen Mindestlohnes. Arbeit darf nur zumutbar sein, wenn sie 
nach dem gesetzlichen Mindestlohn tariflich oder ortsüblich bezahlt wird; die  
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Sittenwidrigkeit von Löhnen darf keine Lohnuntergrenze mehr sein. ver.di for-
dert schon lange die Abschaffung der Sonderregelungen für die geringfügig 
entlohnte Beschäftigung und die Sozialversicherungspflicht von Arbeitsentgelt 
von der ersten Arbeitsstunde an. Ebenso fordert ver.di die Abschaffung der 
sachgrundlosen Befristung nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz. Die ef-
fektive Durchsetzung des Diskriminierungsverbotes für Teilzeitbeschäftigte 
steht aus.  
 
Zur Bekämpfung von Bildungsarmut und mit Blick auf den zukünftigen Bedarf 
an Fachkräften müssen Jugendliche und junge Erwachsene einen Anspruch 
auf Ausbildung und Förderung haben. Der reformierte Übergang von der Schu-
le in Ausbildung und Beruf ist durch arbeitsmarktpolitische Instrumente zu be-
gleiten und zu ergänzen. Die Arbeitsmarktpolitik trägt die Mitverantwortung 
dafür, wenn Jugendliche ihre Lebenszeit in sinnlosen Warteschleifen vergeu-
den. Erforderlich ist die Einrichtung von rechtskreisübergreifenden Servicezen-
tren für Jugendliche zur Unterstützung der Berufsorientierung, Berufsvorberei-
tung und Ausbildung. Im Vordergrund muss die Vermittlung in betriebliche 
Ausbildung stehen. Die Wirtschaft, die den Fachkräftebedarf beklagt, muss 
eine ausreichende Anzahl von Ausbildungsplätzen zur Verfügung stellen.  
 
Damit Menschen die Perspektive auf gute Arbeit in nachgefragten Berufen 
bekommen, muss die Rolle der abschlussbezogenen Weiterbildung in der Ar-
beitsmarktpolitik deutlich ausgebaut werden. Neben der Förderung der Berufs-
ausbildung ist die Förderung der Weiterbildung und Umschulung das wichtigste 
Feld aktiver Arbeitsmarktpolitik, auf dem ein Paradigmenwechsel am Notwen-
digsten ist. Kurzsichtige Kosten- und Effizienzorientierung ist angesichts der 
künftigen Anforderungen an die Qualifikation von Beschäftigten vollkommen 
fehl am Platz und steht im krassen Widerspruch zu den Beteuerungen aus der 
Politik. Aus diesem Grund ist es auch zwingend erforderlich, den in der Ver-
gangenheit abgeschafften Rechtsanspruch auf berufliche Weiterbildung für alle 
von Arbeitslosigkeit betroffenen oder bedrohten Menschen wieder herzustellen 
und in die Sozialgesetzbücher II und III einzuführen. Dieser Rechtsanspruch 
soll auch den Erwerb einer abgeschlossenen Berufsausbildung ermöglichen 
(die so genannte 2. Chance).  
 
Der Qualifikationsschutz in den Zumutbarkeitsregelungen muss auf den Erhalt 
der Qualifikation ausgerichtet werden und eine qualifikationsgerechte Vermitt-
lung in den Vordergrund rücken. Die Vermeidung der negativen Folgen des 
technologischen und wirtschaftlichen Strukturwandels und die Vermeidung 
unterwertiger Beschäftigung von Arbeitslosen und Arbeitnehmerin-
nen/Arbeitnehmer muss sichergestellt werden.  
 
Um die Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitslosen mit gesundheitlichen Ein-
schränkungen zu erhöhen, ist eine Verknüpfung von arbeitsfördernden Maß-
nahmen mit gesundheitsbezogenen Ansätzen im Rahmen einer ressourcenori-
entierten und ganzheitlich ausgerichteten Integrationsstrategie erforderlich. 
Einzelne Regelinstrumente lassen eine Kombination aus Arbeits- und Gesund- 
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heitsförderung zu, eine explizite gesundheitsbezogene Förderung enthält das 
Arbeitsförderungsrecht jedoch nicht. Damit die Förderung der Beschäftigungs-
fähigkeit ein fester Bestandteil arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen wird und die 
Verwirklichung dieses Ziels nicht von Zufällen abhängt, sind verbindliche Rege-
lungen erforderlich.  
 
Voraussetzungen für gute Arbeitsmarktdienstleistungen schaffen  

 
In der gesamten politischen Debatte um die Neuorganisation der Jobcenter 
nach dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung 
vom 3. August 2010 spielten die Erwerbslosen und ihre differenzierten Bedarfe 
ebenso wenig eine Rolle wie die zum Teil katastrophalen Arbeitsbedingungen 
in den Jobcentern. Durchsetzen konnte ver.di sich mit der Forderung nach der 
Einrichtung von Personalräten und Beiräten in allen Jobcentern. Erfreulich ist 
auch, dass die Jobcenter jetzt durchgängig eine Stelle „Beauftragte für Chan-
cengleichheit am Arbeitsmarkt“ etablieren müssen. Damit wurde eine langjähri-
ge ver.di-Forderung zur gleichstellungspolitischen Verbesserung erfüllt.  
 
In den meisten Jobcentern wurden im ersten Halbjahr 2011 erstmals Personal-
räte gewählt. Die Durchsetzung der Mitbestimmung in den 331 gemeinsamen 
Einrichtungen (bis 2010 ARGEn) ohne übergeordnete Personalratsstruktur und 
zum großen Teil ohne Freistellung bleibt schwierig.  
 
Viele ver.di-Kolleginnen und -Kollegen engagieren sich neben der Arbeit in den 
Verwaltungsausschüssen der Arbeitsagenturen seit 2005 in den bereits einge-
richteten bzw. seit 2011 in den neuen Beiräten der Jobcenter. Ihre gesetzlichen 
Beratungsrechte sind in echte Mitbestimmungsrechte zu erweitern, insbeson-
dere im Hinblick auf die Bewirtschaftung des Eingliederungstitels und die Ein-
satzfelder öffentlich geförderter Beschäftigungsmaßnahmen.  
 
Die Fortsetzung der gemeinsamen Leistungserbringung in den Jobcentern 
durch die Schaffung gemeinsamer Einrichtungen wurde von ver.di vor allem 
unter der Voraussetzung befürwortet, dass damit die Chance zur verlässlichen 
Erbringung guter Arbeitsmarktdienstleistungen in einem einheitlichen Arbeits-
markt genutzt wird. Stattdessen wurden die strukturellen Defizite nicht beseitigt 
und den Jobcentern mit der Kürzung ihrer Eingliederungsmittel um durch-
schnittlich 25 Prozent allein in 2011 die finanzielle Grundlage für Integration 
von Menschen in den Arbeitsmarkt drastisch beschränkt. Die Jobcenter müs-
sen mit noch weniger Personal auskommen. Der gesetzliche Personalschlüssel 
ist reine Makulatur. Die Qualifizierung der in der SGB-II-Verwaltung Beschäftig-
ten, die aufgrund der vielfältigen Anforderungen eine anspruchsvolle und in 
höchstem Maße verantwortungsvolle Tätigkeit haben, bleibt weiter auf der 
Strecke. Rechtskreisübergreifende Arbeitsmarktpolitik (vor allem für Jugendli-
che, Menschen mit Behinderungen etc.) und die Organisation der Schnittstellen 
zur Sozialhilfe, zur Kinder- und Jugendhilfe sowie zum Wohngeld findet nach 
wie vor kaum statt. Die Voraussetzung von guten Arbeitsmarktdienstleistungen 
sind die ausreichende Ausstattung der Jobcenter mit personellen und  
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finanziellen Ressourcen sowie eine an den Bedarfen der Menschen orientierte 
Organisation der Beratung, Begleitung und Vermittlung.  
 
Die Bundesagentur für Arbeit als wichtigstem Arbeitsmarkt-Akteur darf nicht 
länger durch die Sparpolitik der Bundesregierung und durch den Entzug der 
Mehrwertsteuermittel von jährlich vier Milliarden Euro in die Verschuldung ge-
trieben werden. Die Mittel aus der Mehrwertsteuer gleichen seit 2007 die Sen-
kung des Beitrages zur Arbeitslosenversicherung aus. Der Defizitausgleich des 
Bundes wurde im Gegenzug abgeschafft bzw. durch Darlehen ersetzt. Der 
Arbeitslosenversicherung droht trotz relativ entspannter Lage auf dem Arbeits-
markt ein Defizit von mindestens neun Milliarden Euro bis 2014. Die finanzielle 
Austrocknung der Arbeitslosenversicherung muss gestoppt werden.  
 
Bessere soziale Absicherung bei Arbeitslosigkeit  

 
Die Arbeitslosenversicherung hat die zentrale Aufgabe, die Versicherten im 
Falle der Arbeitslosigkeit wirtschaftlich abzusichern und wieder in den Arbeits-
markt zu integrieren. Die Arbeitslosenversicherung trägt jedoch immer weniger 
zur Sicherung Erwerbsloser bei. Gerade prekär Beschäftigten droht beim Ver-
lust ihrer Arbeit der direkte Absturz in „Hartz IV“, da sie trotz Beitragszahlung in 
die Arbeitslosenversicherung die Voraussetzungen für den Bezug von Arbeits-
losengeld I nicht erfüllen oder erst gar nicht in der Arbeitslosenversicherung 
versichert worden sind. Die meisten Menschen ohne Arbeit haben im Falle der 
Arbeitslosigkeit nur Anspruch auf Arbeitslosengeld II oder bekommen gar keine 
Leistungen. 1992 haben noch gut 56 Prozent der Arbeitslosen Lohnersatzleis-
tungen erhalten, jetzt sind es nur noch knapp ein Drittel. Zudem ist die Höhe 
der ausgezahlten Beträge seit 2004 so stark gesunken, so dass gut jeder neun-
te Berechtigte das Arbeitslosengeld I mit Grundsicherungsleistungen aufsto-
cken muss. Die Höhe des Arbeitslosengeldes I ist abhängig von der Höhe des 
vor Eintritt der Arbeitslosigkeit bezogenen Entgelts. 2008 hat ein Erwerbsloser 
im Schnitt 733 Euro Arbeitslosengeld I im Monat und damit 17 Euro weniger als 
2007 und 30 Euro weniger als 2006 bekommen. Diese Entwicklungen spiegeln 
die Zunahme schlecht bezahlter Beschäftigung wieder. Nach der Streichung 
des Arbeitslosengeld-II-Zuschlags beim Übergang vom Arbeitslosengeld I in die 
Grundsicherung, gibt es auch nach vielen Jahren der Beitragszahlung in die 
Arbeitslosenversicherung keine Bremse mehr beim existenziellen Abstieg.  
 
Der Schutzbereich der Arbeitslosenversicherung muss erweitert werden. Die 
Rahmenfrist für die Anwartschaft auf Arbeitslosengeld I muss wieder von zwei 
auf drei Jahre erweitert werden. Der Anspruch auf Arbeitslosengeld I ist wieder 
zu verlängern. Damit hätten auch die Arbeitsagenturen eine längere Zeitper-
spektive für Maßnahmen und Vermittlung.  
 

Angenommen  
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B 119 Bundeserwerbslosenkonferenz  

 
Aktive Arbeitsmarktpolitik  
Thesen und Forderungen  

 
ver.di hat Forderungen für eine aktive Arbeitsmarktpolitik:  
 

 Wir fordern existenzsichernde Erwerbsarbeit, als Einstieg einen ge-
setzlichen Mindestlohn.  

 

 Es ist eine Ausweitung der öffentlichen Beschäftigung notwendig. 
 

 Die Erwerbsarbeit muss auf mehr Beschäftigte aufgeteilt werden. Wir 
fordern deshalb eine radikale Arbeitszeitverkürzung mit Lohnaus-
gleich.  

 

 Es sollten nur solche Stellenangebote als zumutbar gelten und ange-
nommen werden müssen, die mindestens existenzsichernd entlohnt 
werden, einen vollen Sozialversicherungsschutz bieten und entspre-
chend der Ausbildung und Neigung sind, außerdem eine berufliche 
Weiterentwicklung ermöglichen.  

 

 Wir fordern einen Rechtsanspruch auf qualitativ hochwertige Förde-
rung.  

 

 Bei der Förderung darf es keine Differenzierung nach Leistungsart ge-
ben, sondern es muss an der Problemlage angesetzt werden.  

 

 Keine sinnlosen Qualifizierungen wie zum Beispiel Trainingsmaßnah-
men und unentgeltliche Praktika. Es sind nur Maßnahmen mit Per-
spektive zu fördern.  

 

 Ein-Euro-Jobs sind gemein und nicht nützlich, sie gehören abge-
schafft. Keine unentgeltliche Arbeit!  

 

 Die Arbeitsverwaltung muss gut ausgestattet sein und die Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeiter entsprechend qualifiziert und honoriert werden. Kei-
ne prekären Beschäftigungsverhältnisse bei der Agentur für Arbeit und 
den ALG-II-Behörden!  

 

 Wir fordern einen kooperativen Umgang zwischen Arbeitsvermittlern 
und Erwerbslosen. Zur Konfliktlösung sind Ombudspersonen einzu-
setzen.  



 
 

 244  

 

B Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik 

 

 Keine Sanktionen!! Kooperation statt Strafandrohung sowie echte Be-
teiligung statt Bevormundung verbessern auch den Erfolg arbeits-
marktpolitischer Maßnahmen.  

 

 Die gesetzlichen Vorgaben zu einzelnen aktiven Leistungen müssen 
einerseits für Erwerbslose ausreichende Rechtssicherheit und ande-
rerseits genug Gestaltungsspielräume für die örtliche Praxis bieten, 
damit Arbeitsverwaltung und Erwerbslose optimal auf die einzelne 
Person und die örtlichen Gegebenheiten zugeschnittene Hilfen und 
Maßnahmen im gegenseitigen Einvernehmen vereinbaren können 
(regionaler Arbeitsmarkt).  

 

 Beteiligung und Mitbestimmung der Erwerbslosen in der Debatte um 
arbeitsmarktpolitische Instrumente.  

 

 Konjunkturprogramm III.  
 

 75 Milliarden Euro jährlich für Zukunftsinvestitionen  
 

 25 Milliarden Euro jährlich für Arbeitsmarktpolitik und Erwerbslose  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 118  
 
 
B 120 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz  

 
Gute arbeits- und tarifrechtliche Rahmenbedingungen für die Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeiter der Hartz-IV-Verwaltung  

 
ver.di fordert für die Erwerbslosen eine zeitnahe, individuelle, kompetente Bera-
tung. Hierfür ist ausreichend Personal zur Verfügung zu stellen. Priorität hat die 
Vermittlung in zukunftsweisende, existenzsichernde, sozialversicherungspflicht-
ige Beschäftigungsverhältnisse.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 118 
 
 
B 121 Bundesarbeiter/innenkonferenz  

 
Weiterbildung und Ausbildungsmöglichkeiten für ältere Beschäftigte und 
altersgerechte Arbeitsplätze  

 
ver.di setzt sich für die Weiterbildung und Ausbildungsmöglichkeiten für ältere 
Beschäftigte ein und fordert altersgerechte Arbeitsplätze.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 118  
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B 122 Bundesfachbereichskonferenz 5  

 
Rechtsansprüche auf berufliche Weiterbildung (wieder) herstellen!  

 
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, sich auf allen politischen und organisa-
torischen Ebenen dafür einzusetzen, dass für alle von Arbeitslosigkeit betroffe-
nen oder bedrohten Personen ein Rechtsanspruch auf berufliche Weiterbildung 
in die Sozialgesetzbücher II und III eingeführt wird. Dieser Rechtsanspruch soll 
auch den Erwerb einer abgeschlossen Berufsausbildung ermöglichen (die so 
genannte 2.Chance).  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B118  
 
 
B 127 Bundeserwerbslosenausschuss  

 
Öffentlich geförderte Beschäftigung existenzsichernd gestalten – Ar-
beitsmarktneutralität beachten und Verdrängung entgegenwirken  

 
ver.di fordert ein Recht auf existenzsichernde Arbeit, die ein selbstbestimmtes 
Leben ohne Sozialleistungsbezug ermöglicht. Die Einrichtung oder Ausweitung 
von schutzlosen und diskriminierenden Beschäftigungsformen – sei es in priva-
ten Dienstleistungsbranchen oder bei Wohlfahrtseinrichtungen, sei es im öffent-
lichen Dienst oder bei der Beschäftigungsförderungsmaßnahmen – lehnt ver.di 
ab. 
 
Die Bezuschussung von öffentlich geförderter Beschäftigung muss so gestaltet 
bzw. dosiert werden, dass reguläre Arbeit nicht durch den Kombilohncharakter 
von subventionierter Arbeit verdrängt wird. Öffentlich geförderte Beschäftigung 
muss existenzsichernd, sozialversichert, arbeitsrechtlich geschützt und tariflich 
vergütet werden sowie der Gemeinnützigkeit unterliegen – sowohl bezüglich 
der Tätigkeit als auch der Träger bzw. Einrichtungen. Beschäftigungsmaßnah-
men müssen wettbewerbsneutral sein und dürfen weder Beschäftigung im 
öffentlichen Dienst noch die Vergabe von öffentlichen Aufträgen verdrängen.  
 
Löhne dürfen nur insoweit subventioniert werden, als durch die Lohnkostenzu-
schüsse ein adäquater, zeitlich befristeter Nachteilsausgleich erfolgt – ein 
Nachteilsausgleich, der entweder Benachteiligungen von Personen oder von 
Regionen ausgleicht.  
 
Da dem SGB II nur Personen zugeordnet sind, die arbeitsfähig im Sinne des 
regulären Arbeitsmarktes sind, müssen sich die von subventionierter Arbeit 
begünstigten Einrichtungen, Dienststellen und Betriebe mit einem angemesse-
nen Eigenanteil an den Arbeitskosten beteiligen, der dem Zugewinn aus der 
Maßnahme bzw. der Arbeitskraft entspricht.  
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Gewinnerzielung und wirtschaftliche Bevorteilungen sind bei öffentlich geförder-
ten Maßnahmen auszuschließen; soweit Gewinne erzielt werden kann gegebe-
nenfalls nur der klassische Lohnkostenzuschuss als kurzzeitiger Eingliede-
rungszuschuss in Frage kommen.  
 
Beschäftigungsförderungsmaßnahmen dürfen nicht als Deckmäntelchen für 
Pseudovermittlung und zur Verbreiterung des Niedriglohnsektors missbraucht 
werden. Maßnahmen, die mit Lohn- und Sozialdumping einhergehen, die zur 
Verdrängung von Beschäftigung und Unterhöhlung des Lohngefüges beitragen 
und keine Perspektive auf existenzsichernde Erwerbstätigkeit bieten lehnt ent-
schieden ver.di ab.  
 
Arbeitsgelegenheiten in der Entgeltvariante sollen grundsätzlich nur als exis-
tenzsichernde sozialversicherungspflichtige Beschäftigung realisiert werden. 
Das Entgeltniveau muss so bemessen sein, dass ein Leistungsbezug nach 
SGB II oder SGB XII nicht nötig ist. Arbeitsgelegenheiten wie zum Beispiel 
auch die so genannte Bürgerarbeit sind so auszugestalten, dass Tarifverträge 
nicht unterlaufen werden – weder über willkürliche Arbeitsbedingungen noch 
über den Umweg der Leiharbeit. Die arbeitenden Personen müssen so im Ta-
rifgefüge eingruppiert werden, wie es ihren ausgeübten Tätigkeiten entspricht. 
Zur Abdeckung einer eventuell geminderten Leistungsfähigkeit werden die 
einschlägigen mittelfristigen hochgradigen Lohnkostenzuschüsse gewährt. 
Maßnahmen, für die nur begrenzte Finanzmittel zur Verfügung stehen, sind in 
entsprechender Teilzeit auszugestalten. Insbesondere muss verhindert werden, 
dass die „Bürgerarbeit“ und der „Bürgerverleih“ zum Angriff auf unsere Tarife 
genutzt wird.  
 
Bei dem von der Bundesregierung durchgeführten Modellprojekt „Bürgerarbeit“ 
werden durch Leiharbeit Tarifverträge unterlaufen und nicht existenzsichernde 
Löhne gezahlt. Die Bürgerarbeiterinnen/Bürgerarbeiter werden in einem mehr-
monatigen Auswahlverfahren – durchaus auch im Sinne einer Bestenauslese – 
ausgesiebt, viele dabei sanktioniert. Dabei werden Vermittlungstätigkeiten und 
Maßnahmen teilweise ausgelagert.  
 
ver.di fordert die Abkehr Lohndumping und „Bürgerverleih“, wie sie bei dem 
Modell der „Bürgerarbeit“ der Bundesregierung in den Kreisen und Kommunen 
um sich greifen, und setzt sich auf allen Ebenen dem entsprechend dagegen 
ein. Auch die Möglichkeiten des Arbeitsrechts und der Mitbestimmung sollen 
dabei genutzt werden.  
 
Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (so genannte Ein-Euro-
Jobs) sollen generell durch sozialversicherungspflichtige, arbeitsrechtlich ge-
schützte, tariflich vergütete und der Mitbestimmung unterliegende Arbeitsplät-
ze, die ein eigenständiges Leben ermöglichen, ersetzt werden. Die Mittel, die 
für die "Ein-Euro-Jobs" aufgewendet werden, sollen zur Finanzierung von öf-
fentlich geförderten Beschäftigungsverhältnissen verwendet werden.  
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ver.di soll beim Einkauf von Dienstleistungen (zum Beispiel Aufträgen für Be-
wirtung) darauf achten, dass soziale Kriterien berücksichtigt werden. Das Be-
schaffungswesen bei ver.di ist entsprechend zu gestalten, genau wie jetzt 
schon bei der Kampagne für saubere Kleidung und dem Boykott von Coca Cola 
und anderen. 
 
ver.di wird allen Mitgliedern, die in Maßnahmen der öffentlich geförderten Be-
schäftigung tätig sind – sei es die sogenannten Bürgerarbeit, so genannten Ein-
Euro-Jobs oder andere Maßnahmen –, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Per-
sonal- und Betriebsräte sowie Mitarbeitervertretungen sind dazu gleichermaßen 
aufgefordert. Es darf keinen Zwang zur Aufnahme untertariflicher und nicht 
sozialversicherungspflichtiger Arbeit geben.  
 

Angenommen  
 
 

B 128 Bundesjugendkonferenz  

 
Fehlende Zivildienstleistende werden durch Hartz-IV-Empfängerinnen/-
Empfänger ersetzt  

 
ver.di als Gesamtorganisation setzt sich dafür ein, dass auf ehemalige Stellen, 
welche von Zivildienstleistenden besetzt wurden, keine Hartz-IV-Empfänge-
rinnen/-Empfänger verpflichtet werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 127  
 
 

B 129 Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  

 
Recht auf Arbeit und Ersetzen der Arbeitsgelegenheiten mit Mehrauf-
wandsentschädigung (Ein-Euro-Jobs) durch existenzsichernde, voll so-
zialversicherungspflichtige (kranken-, renten- und arbeitslosenversicher-
te) Arbeitsplätze  

 
ver.di fordert ein Recht auf Arbeit, welches ein selbstbestimmtes Leben ohne 
Sozialleistungsbezug ermöglicht.  
 
Dies schließt die Forderung ein, Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsent-
schädigung (Ein-Euro-Jobs) generell durch voll versicherungspflichtige (Kran-
ken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung) und arbeitsrechtlich geschützte 
Arbeitsplätze mit Arbeitnehmerrechten bei fairer Entlohnung, die ein eigenstän-
diges Leben garantieren, zu ersetzen.  
 
Deshalb fordern wir auf, die im ver.di-Bezirk Dresden-Oberelbe begonnene 
Unterschriftenaktion „Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze statt Ein-Euro-
Jobs“ im Bereich des Landesbezirkes SAT fortzuführen und in einem zweiten  
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Schritt zu einer bundesweiten Kampagne auszugestalten. Es sollte im Rahmen 
des Landesbezirkserwerbslosenausschusses, des Bundeserwerbslosenaus-
schusses und der Bundeserwerbslosenkonferenz geprüft werden, ob die Ein-
reichung einer Petition an den Deutschen Bundestag zielführend sein könnte. 
In Abhängigkeit von der öffentlich diskutierten möglichen bundesweiten Einfüh-
rung der Bürgerarbeit sollte die Forderung angepasst werden, damit Bürgerar-
beit als sozialversicherungspflichtige Beschäftigung grundsätzlich nur als exis-
tenzsichernde Beschäftigung realisiert wird. Es muss gesichert werden, dass 
Bürgerarbeit diesen Namen auch verdient. Das Entgeltniveau muss so bemes-
sen sein, dass ein Leistungsbezug nach SGB II oder XII nicht nötig ist. Der 
Staat ist hierbei in besonderer Weise in seiner Vorbildfunktion gegenüber der 
freien Wirtschaft und dem dortigen Einkommensniveau von Beschäftigten ge-
fordert.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 127  
 
 
B 140 Bezirksfachbereichskonferenz 8 Mittelbaden-Nordschwarzwald  

 
Kampagne zur Abschaffung der "Ein-EURO-Jobs"  

 
ver.di startet eine Kampagne für die Abschaffung der "Ein-Euro-Jobs". (Ar-
beitsgelegenheiten gemäß § 16 Abs.3 SGB II) Sozialpolitische Aktivitäten, die 
das Ziel der "Missbrauchs-Entlarvung" und Abschaffung der so genannten Ein-
Euro-Jobs verfolgen, werden von ver.di unterstützt.  
 
Darüber hinaus lässt ver.di eine Studie über den Einsatz von "Ein-Euro-Jobs" 
erstellen, dabei sollen vor allem folgende Aspekte analysiert werden:  
 

 In welchen Bereichen/Branchen werden Ein-Euro-Jobber eingesetzt; 
 

 In welchen Bereichen werden Ein-Euro-Jobber ersatzweise für sozial-
versicherungspflichtige Arbeitsstellen eingesetzt;  

 

 Welche Auswirkungen hat dies auf die Personal- und Lohnentwicklung 
im 1. Arbeitsmarkt;  

 

 Wer profitiert vom Einsatz von "Ein-Euro-Jobs";  
 

 Wie viele "Ein-Euro-Jobber" werden tatsächlich wieder (befris-
tet/unbefristet) in den 1. Arbeitsmarkt integriert etc.  

 
Die Analyse soll als Argumentationshilfe veröffentlicht werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  



 
 

 249  

 

B Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik 

 
B 146 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg  

 
Gegen Missbrauch des Ehrenamtes zum Abbau des Sozialstaates  

 
ver.di wirkt dagegen, dass das Ehrenamt zum Abbau des Sozialstaats miss-
braucht wird. Ehrenamtliche Tätigkeiten dürfen auf keinen Fall zum Abbau von 
regulären Arbeitsplätzen führen.  
 

Angenommen 
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 

C  Alterssicherung/Rentenpolitik 

C 001  Eine solidarische und zukunftsgerechte Alterssicherung  255 
für alle!  

Gewerkschaftsrat  
Angenommen  

 

C 002  Reform der Altersversorgung  263 

Bezirkskonferenz Herford-Minden-Lippe  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001  

 

C 003  Finanzierung der versicherungsfremden Leistungen der  264 
Rentenversicherung durch den Staat  

Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001  

 

C 006  Altersteilzeit und Mindestnettolohnverordnung  264 

Bundesfachbereichskonferenz 2  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001  

 

C 007  Eltern und Kinderbetreuung  264 

Bezirksfachbereichskonferenz 9 Rosenheim  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001  

 

C 008  Solidarische, lebensstandardsichernde Alterssicherung  265 

Bezirkskonferenz Potsdam-Nordwestbrandenburg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001  

 

C 010  Erhalt/Wiedereinführung der Langjährig-Versicherten-  265 
Regelung  

Landesbezirkskonferenz Saar  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001  

 

C 029  Altersarmut bekämpfen  266 

Bundessenior/innenkonferenz  
Angenommen  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

C 030  Die Rente war sicher  266 

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 029  

 

C 031  Die Rente war sicher  267 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 029  

 

C 033  Altersarmut von prekär Beschäftigten und Arbeitslosen  268 
vermeiden!  

Bundeserwerbslosenausschuss  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001  

 

C 034  Gegen Rente mit 67 - Soziale Alternativen sind möglich  269 

Bezirkskonferenz Frankfurt am Main und Region  
Angenommen  

 

C 035  Rücknahme des Rentenalters ab 67  270 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Bayern  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 034  

 

C 045  Rente mit 67 verhindern  270 

Bundeskonferenz MTI  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

C 047  Senkung des Renteneintrittsalters  270 

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001  

 

C 049  Weg mit der Rente ab 67  271 

Landesbezirkskonferenz Hessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

C 050  Teilerwerbsgemindertenrente und Hinzuverdienstgrenze  271 

Bundesfachbereichskonferenz 2  
Angenommen  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

C 051  Gesetzliche Regelung zur Fortführung der Altersteilzeit bei  271 
Anhebung des Aufstockungsbetrages auf 100 Prozent  

Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

C 053  Anrechnung von erbrachten Berufsjahren im  272 
Wechselschichtdienst für vorzeitigen Ruhestand  

Landesbezirksfachbereichskonferenz 2 Bayern  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001 
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C 001 Gewerkschaftsrat  

 
Eine solidarische und zukunftsgerechte Alterssicherung für alle!  

 
I. Alterssicherungspolitik  

 
ver.di tritt für die Beibehaltung und Stärkung der paritätisch finanzierten gesetz-
lichen Rentenversicherung (GRV) in einem umlagefinanzierten, mit solidari-
schen Umverteilungselementen ausgestatteten System ein, das – ergänzt um 
eine betriebliche Altersversorgung – eine lebensstandardsichernde Alterssiche-
rung gewährleistet und damit vor Altersarmut schützt. Die Vermeidung von 
Armut im Alter muss Vorrang vor deren Bekämpfung haben. Deshalb muss 
verstärkt dort angesetzt werden, wo Armut (im Alter) entsteht – im Erwerbsle-
ben. Denn die gesetzliche Rentenversicherung kann kein Reparaturbetrieb für 
eine verfehlte Arbeitsmarktpolitik sein!  
 
Die Rente ist das Spiegelbild des Erwerbslebens. Aus diesem Grund sind nied-
rige Entgelte, unzureichende Lohnsteigerungen, geringe Tarifbindungen, (un-
freiwillige) Teilzeitarbeit und prekäre, sozial nicht oder nur unzureichend abge-
sicherte Beschäftigungsformen – wie die geringfügig entlohnte Beschäftigung 
(400-Euro-Minijobs) und Scheinselbstständigkeit – die Hauptfaktoren, die Ar-
mut im Alter entstehen lassen. Deshalb müssen sozial ungesicherte Jobs ab-
geschafft und die generelle Verbeitragung von Erwerbsarbeit eingeführt wer-
den. Die seit Jahren von Arbeitgeberinnen, Arbeitgebern und der Politik verfolg-
te Niedriglohnstrategie trifft zwischenzeitlich auch immer mehr Männer. Wäh-
rend noch vor Jahren insbesondere aufgrund eines tradierten Familienleitbildes 
im Wesentlichen Frauen in Niedriglohnjobs abgedrängt wurden, finden zwi-
schenzeitlich auch immer mehr Männer nur noch Beschäftigungen im unteren 
Einkommenssegment. Der beste Schutz vor Altersarmut ist eine sozialversiche-
rungspflichtige Vollzeitarbeit bei angemessenen Entgelten. Ein ausreichender 
gesetzlicher Mindestlohn, eine deutlich ansteigende Tarifbindung sowie die 
grundsätzliche Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen wären 
dazu wichtige und richtige Schritte.  
 
Armut im Alter wird aber auch durch zahlreiche Rentenreformen der letzten  
20 Jahre verursacht. Die Verschlechterungen bei den Bewertungen von renten-
rechtlichen Zeiten, die Einführung von Kürzungs- bzw. Dämpfungsfaktoren in 
der Rentenformel und nicht zuletzt die Anhebung des Renteneintrittsalters 
durch die Reformen 1992, 2000 und 2007 – ohne dass ein sozial abgesicher-
tes, längeres Arbeiten überhaupt möglich ist – sorgen dafür, dass Armut im 
Alter für viele Menschen bittere Realität sein wird.  
 
Der ersten Säule der Alterssicherung, der GRV, kommt weiterhin eine tragende 
Bedeutung zu. In der Solidargemeinschaft der GRV vollzieht sich ein umfas-
senderer sozialer Ausgleich als in privaten Versicherungen: So werden zum 
Beispiel trotz unterschiedlicher Lebenserwartung Frauen und Männer gleich 
behandelt. Gesunde und Kranke zahlen den gleichen Beitrag. Gute und  
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schlechte Risiken werden mit dem gleichen Beitragssatz zu einer Solidarge-
meinschaft zusammengefasst.  
 
Auf diese soziale Komponente will ver.di nicht verzichten! Neben dem sozialen 
Risikoausgleich gibt es in der gesetzlichen Rentenversicherung einen sozialen 
Ausgleich von beträchtlichem Umfang. Dazu gehören die so genannten versi-
cherungsfremden Leistungen, zum Beispiel Kindererziehungsleistungen und 
sonstige Leistungen, für die keine oder geringere Beiträge geleistet wurden. 
Dafür werden Bundeszuschüsse und zweckgebundene Zahlungen des Bundes 
an die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt, die eine gewisse Umverteilung 
und Einbeziehung aller Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nach ihrer Leis-
tungsfähigkeit gewährleisten. ver.di tritt für eine Steuerfinanzierung versiche-
rungsfremder, also nicht durch Beiträge belegter Leistungen ein, um alle an der 
Finanzierung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben zu beteiligen.  
 
Die Absenkung bzw. Abschaffung von Witwen-/Witwerrenten lehnt ver.di ab. 
Solange die meisten Frauen etwa zur Hälfte von Witwenrenten leben, führt 
dieser Vorschlag zu einem Eingriff in die Alterssicherung von Frauen und zu 
Frauenaltersarmut. Die Arbeits- und Lebensbedingungen sind so zu verbessern 
und zu gestalten, dass sich Familienarbeit und Erwerbsarbeit gut verbinden 
lassen und es zu keinen finanziellen Nachteilen in der Erwerbs- und Nacher-
werbsphase kommt. Erst wenn eine echte Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
möglich ist und sich – zumeist Frauen – vergleichbare und eigene Rentenan-
wartschaften aufbauen können, kann über eine Absenkung bzw. Abschaffung 
von Witwen- und Witwerrenten nachgedacht werden.  
 
ver.di tritt weiterhin für die Abschaffung aller Dämpfungs- und Kürzungsfaktoren 
in der Rentenformel und für die Rückkehr zu einer Anpassung entsprechend 
der Lohn- und Gehaltsentwicklung, zumindest an den Inflationsausgleich ein.  
 
Ein für ver.di sehr wichtiger Aspekt einer gerechten Alterssicherungspolitik ist 
die Erfüllung des Versprechens aus dem Einigungsvertrag von 1990. Die so 
genannte Rentenangleichung Ost – West, die über 20 Jahre nach der Wieder-
vereinigung immer noch nicht vollendet ist, muss aus Steuermitteln im Renten-
versicherungssystem vollzogen werden. Das ver.di-Modell eines Angleichungs-
zuschlags im Stufenmodell, das von einem Bündnis aus Gewerkschaften und 
Sozialverbänden unterstützt und vertreten wird, muss deshalb schnellstmöglich 
umgesetzt werden.  
 
Der betrieblichen Altersversorgung (bAV) als zweite Säule der Alterssicherung 
kommt bei der Lebensstandardsicherung eine bedeutende Rolle zu. Die bAV ist 
zudem ein wichtiges Instrument betrieblicher Gestaltungspolitik. Das Statisti-
sche Bundesamt hat aktuell im Rahmen der Arbeitskostenerhebung, die alle 
vier Jahre durchgeführt wird, berechnet, dass im Jahr 2008 rund sieben Milliar-
den Euro über eine Entgeltumwandlung in bAV investiert wurden. Damit entge-
hen der Sozialversicherung – unterstellt, der gesamte Betrag bleibt sozialversi-
cherungsfrei – knapp drei Milliarden Euro, der GRV damit rund 1,5 Milliarden  
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Euro. Weiterhin wurde festgestellt, dass von Beschäftigten in Branchen mit 
hohem Verdienstniveau höhere Beträge umgewandelt wurden als von Beschäf-
tigten in Niedriglohnbranchen. Um die für die sozialen Sicherungssysteme 
negativen sozial- und verteilungspolitischen Folgewirkungen zu mindern, sieht 
ver.di einen Lösungsansatz darin, dass die Sozialversicherungsfreiheit mit 
Ausnahme der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten bleibt. Die Beiträge in 
der GRV tragen Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen/Arbeit-
nehmer zu gleichen Teilen. Die Anreizwirkung durch Einsparen von je über  
10 Prozent Sozialversicherungsbeiträge bleibt erhalten. Die insbesondere für 
Frauen und Geringverdienende so sinnvolle GRV mit ihren sozialen Aus-
gleichselementen nimmt keinen Schaden (ver.di-Modell zur Zukunft der Ent-
geltumwandlung).  
 
II. Die Stellschrauben in der gesetzlichen Rentenversicherung  

 
Die wesentlichen Stellschrauben in der gesetzlichen Rentenversicherung sind 
das Renteneintrittsalter, das Rentenniveau und der Beitragssatz.  
 
Renteneintrittsalter/Rente mit 67  

 
ver.di lehnt die Anhebung des Renteneintrittsalters bei der Regelaltersrente auf 
67 Jahre ab. Denn es gibt zu wenig Arbeitsplätze und zu wenig gute Arbeit für 
ein Arbeiten bis 67. Konkret: Die arbeitsmarktpolitischen Voraussetzungen für 
die Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters ab 2012 liegen nicht vor: Die Ar-
beitslosigkeit ist insgesamt viel zu hoch, die Erwerbsbeteiligung und die Er-
werbschancen Älterer sind trotz leichter Verbesserungen katastrophal schlecht. 
Da Zeiten des ALG-II-Bezugs bis letztes Jahr mehr als ungenügend und ab 
dem Jahr 2011 gar nicht mehr rentensteigernd berücksichtigt werden, bedeutet 
für sehr viele Menschen die Rente mit 67 schlicht eine Rentenkürzung. Deshalb 
muss die mit dem RV-Altersrentenanpassungsgesetz 2007 beschlossene An-
hebung des Renteneintrittsalters für die Regelaltersrente von 65 auf 67 Jahre 
ebenso rückgängig gemacht werden wie die Anhebung des Eintrittsalters in 
eine vorzeitige Altersrente für langjährig Versicherte auf das 63. Lebensjahr für 
Geburtsjahrgänge ab 1949 und das Eintrittsalter in eine vorzeitige Altersrente 
für schwerbehinderte Menschen für Geburtsjahrgänge ab 1952 auf das 62. 
Lebensjahr. Die Inanspruchnahme einer vorzeitigen Altersrente für langjährig 
Versicherte muss künftig wieder mit dem vollendeten 62. Lebensjahr und eine 
vorzeitige Altersrente für schwerbehinderte Menschen wieder mit dem vollen-
deten 60. Lebensjahr möglich sein.  
 
Rentenniveau  

 
Das Rentenniveau ist ein wesentlicher Indikator für die Akzeptanz der gesetzli-
chen Rentenversicherung in der Bevölkerung. Die Reformen der letzten Jahre 
haben dafür gesorgt, dass das Rentenniveau langfristig absinken wird. ver.di 
fordert ein gesetzlich definiertes Sicherungsziel, auf das sich die Versicherten 
verlassen können, das ihnen eine Planungsgrundlage bietet und das auch in  
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Zukunft einen wesentlichen Beitrag zur Lebensstandardsicherung leistet. Das 
Rentenniveau darf keinesfalls weiter abgesenkt, sondern muss vielmehr wieder 
deutlich angehoben werden.  
 
Beitragssatz  

 
Die 20- bis 22-Prozent-Grenze nach den Grundsätzen der so genannten Bei-
tragssatzstabilität muss flexibler werden. So dürfen die Beitragssätze, wie für 
die nächsten Jahre prognostiziert, keinesfalls abgesenkt werden.  
 
Vielmehr muss über eine angemessene Anhebung der Beitragssätze das Leis-
tungsniveau in der GRV wieder angehoben werden.  
 
III. Maßnahmen im Erwerbsleben zur Vermeidung von Armut im Alter, bei 
Erwerbsminderung, im Rahmen von Familien- und Pflegearbeit und bei 
langen Zeiten von Arbeitslosigkeit  

 
Die Erwerbstätigenversicherung  

 
ver.di setzt sich aus Schutz- und Solidaritätsgesichtspunkten für die Fortent-
wicklung der gesetzlichen Rentenversicherung zu einer Erwerbstätigenver-
sicherung ein. Ihr Kern soll beitragsfinanziert sein. Hierzu liegen durchdachte 
Konzepte, wie das der Gewerkschaften und Sozialverbände vor.  
 
Eine für alle gleiche Grundrente lehnt ver.di ab.  
 
Die rentenrechtliche Bewertung von Ausbildungs- und Studienzeiten  

 
ver.di fordert die Rücknahme der Verschlechterungen der rentenrechtlichen 
Anerkennung von Ausbildungs- und Studienzeiten.  
 
Erwerbsminderung  

 
Für Menschen, die aus physischen oder psychischen Gründen nicht mehr er-
werbstätig sein können, nimmt die Erwerbsminderungsrente einen existenziel-
len Platz ein. Die Reform von 1999/2000 hat die Rahmenbedingungen für viele 
Versicherte verschlechtert. ver.di fordert, die Rente wegen Erwerbsminderung 
so zu gestalten, dass sie insbesondere auch für ältere Beschäftigte erleichtert 
in Anspruch genommen werden kann. Deshalb sind folgende Maßnahmen in 
der gesetzlichen Rentenversicherung dringend erforderlich:  
 

 Die Abschaffung der max. Zwangsabschläge von 10,8 Prozent und 
Anhebung der Zurechnungszeit um mindestens zwei Jahre sowie  

 

 die Abschaffung der drei bis sechs-Stunden-Regeln und Wiedereinfüh-
rung der Abgrenzungskriterien für volle und teilweise Erwerbsminde-
rungsrenten (EM-Renten) „Voll- und Halbschichtigkeit“.  
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Werden – wie gefordert – die Verschlechterungen bei der rentenrechtlichen 
Bewertung von Schul- und Ausbildungszeiten rückgängig gemacht, kommt 
diese Maßnahme auch den EM-Rentnerinnen und -Rentnern zugute. Damit 
eine Erwerbsminderung aber gar nicht erst entsteht, sind insbesondere stärke-
re präventive Anstrengungen erforderlich.  
 
Bewertung von Familien- und Pflegearbeit  

 
ver.di fordert eine grundsätzliche Verbesserung der rentenrechtlichen Anerken-
nung von Familienleistungen unabhängig vom Bestehen einer Ehe, wie die 
rentenrechtliche Gleichstellung der Kindererziehungszeiten für Kinder, die vor 
und nach 1992 geboren wurden. Die Höherbewertung der Kinderberücksichti-
gungszeiten darf nicht auf den Durchschnittsverdienst begrenzt bleiben, son-
dern muss sich an der Beitragsbemessungsgrenze orientieren.  
 
Hinzu kommt, dass die rentenrechtliche Absicherung von pflegenden Männern 
und Frauen höchst ungenügend ist. Eine deutliche Verbesserung ist dringend 
erforderlich. Zudem muss die schlechtere rentenrechtliche Bewertung in den 
neuen Bundesländern abgeschafft werden. ver.di fordert deshalb folgende 
Verbesserungen der rentenrechtlichen Berücksichtigung von Pflegezeiten:  
 
Pflegestufe I:  

 
Derzeit werden unter Berücksichtigung der ab 1. Juli 2011 geltenden aktuellen 
Rentenwerte für ein Jahr Pflege Rentenanwartschaften in den alten Bundes-
ländern von 7,40 Euro und in den neuen Bundesländern von 6,00 Euro erwor-
ben (Bemessungsgrundlage ist 26,66 Prozent der jeweiligen Bezugsgröße). 
ver.di fordert eine deutliche Verbesserung unter Zugrundelegung einer einheit-
lichen Bemessungsgrundlage von 75 Prozent der Bezugsgröße West. Dies 
würde zu einer Rentenanwartschaft für ein Jahr Pflege (West und Ost) von 
rund 21,00 Euro führen.  
 
Pflegestufe II:  
 
Wer nach geltendem Recht mindestens 14 Stunden in der Pflegestufe II pflegt, 
erhält eine Rentenanwartschaft für je ein Jahr Pflege von rund 9,90 Euro 
(West) und 7,70 Euro (Ost). Zugrundegelegt werden hierbei 35,55 Prozent der 
jeweiligen Bezugsgröße. ver.di fordert, unter Anwendung von 85 Prozent der 
Bezugsgröße (West) eine jährliche Rentenanwartschaft für je 1 Jahr Pflege 
(West und Ost) von rund 23,60 Euro.  
 
Wer nach geltendem Recht mindestens 21 Stunden in der Pflegestufe II pflegt, 
erhält eine Rentenanwartschaft für je ein Jahr Pflege von rund 14,80 Euro 
(West) und 11,50 Euro (Ost). Zugrundegelegt werden hierbei 53,33 Prozent der 
jeweiligen Bezugsgröße. ver.di fordert, unter Anwendung von 90 Prozent der 
Bezugsgröße (West) eine jährliche Rentenanwartschaft für je ein Jahr Pflege 
(West und Ost) von rund 25,00 Euro.  
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Pflegestufe III:  

 
Wer nach geltendem Recht mindestens 14 Stunden in der Pflegestufe III pflegt, 
erhält eine Rentenanwartschaft für je ein Jahr Pflege von rund 11,10 Euro 
(West) und 8,70 Euro (Ost). Zugrundegelegt werden 40 Prozent der jeweiligen 
Bezugsgröße.  
 
Wer nach geltendem Recht mindestens 21 Stunden in der Pflegestufe III pflegt, 
erhält eine Rentenanwartschaft für je ein Jahr Pflege von rund 16,70 Euro 
(West) und 13,00 Euro (Ost). Zugrundegelegt werden 60 Prozent der jeweiligen 
Bezugsgröße.  
 
Wer nach geltendem Recht mindestens 28 Stunden in der Pflegestufe III pflegt, 
erhält eine Rentenanwartschaft für je ein Jahr Pflege von rund 22,20 Euro 
(West) und 17,30 Euro (Ost). Zugrundegelegt werden 80 Prozent der jeweiligen 
Bezugsgröße.  
 
ver.di fordert einheitlich für Pflege in der Pflegestufe III als Bemessungsgrund-
lage einen Entgeltpunkt (West). Daraus ergibt sich unter Zugrundelegung der 
aktuellen Werte für je ein Jahr Pflege West und Ost eine Rentenanwartschaft 
von 27,47 Euro.  
 
Pflegezeiten müssen – wie Kindererziehungszeiten – additiv zu Beitragszeiten 
aus Erwerbsarbeit begrenzt auf die Beitragsbemessungsgrenze von der Pfle-
gekasse finanziert direkt an die Rentenversicherung gezahlt und dem individu-
ellen Versicherungskonto der Pflegeperson als Pflichtbeitragszeiten gutge-
schrieben werden. Der Anspruch soll ab dem tatsächlichen Beginn der Pflege 
bestehen, auch wenn die Geltendmachung danach erfolgt.  
 
Bewertung von langen Zeiten von Arbeitslosigkeit  

 
Lange Zeiten von Arbeitslosigkeit dürfen nicht zu Altersarmut führen. ver.di 
fordert deshalb die Wiedereinführung der rentenrechtlichen Absicherung von 
Zeiten des ALG-II-Bezugs, mindestens in Höhe eines halben Entgeltpunktes 
bemessen am aktuellen Rentenwert (West) sowohl für Leistungswie Nichtleis-
tungsbezieherinnen und -bezieher aufgrund der Partneranrechnung; ver.di 
fordert, dass RV-Beiträge für die Absicherung von Zeiten des ALG-II-Bezuges 
über die Bundeszuschüsse direkt von der Bundesagentur für Arbeit gezahlt 
werden müssen.  
 
IV. Maßnahmen zur Bekämpfung von Altersarmut  

 
In der Höherbewertung geringer RV-Beiträge auf 75 Prozent des Wertes des 
Durchschnittsentgelts durch die 1972 eingeführte so genannte Rente nach 
Mindesteinkommen bzw. das Instrument „Mindestentgeltpunkte bei geringem 
Arbeitsentgelt“, das mit dem Rentenreformgesetz 1992 für Beitragszeiten bis 
zum 31. Dezember 1991 verlängert wurde, sieht ver.di – auch wenn diesem  
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Instrument ein gewisser „Gießkanneneffekt“ innewohnt – einen partiellen Lö-
sungsansatz zur Vermeidung von Altersarmut. Die Rente nach Mindestein-
kommen ist ein gutes und verwaltungstechnisch unproblematisch umsetzbares 
Instrument. Deshalb fordert ver.di die steuerfinanzierte Fortführung der beste-
henden Regelung für Beitragszeiten nach 1991 mit der Modifikation, dass nicht 
mehr 35 Jahre, sondern 25 Jahre rentenrechtliche Zeiten anspruchsbegrün-
dend sein sollen, um so auch Frauen besser einbeziehen zu können.  
 
Die Fortführung der Rente nach Mindesteinkommen löst das zentrale Problem 
von geringen Rentenanwartschaften aufgrund niedriger Entgelte, keiner renten-
rechtlichen Absicherung im ALG-II-Bezug, unterbrochenen Erwerbsbiogra-
phien, (unfreiwilliger) Teilzeit, ungenügender Tarifbindung u. a.m. nicht und 
sollte deshalb auch nicht auf Dauer angelegt sein. Vielmehr müssen Menschen 
mit einer langjährigen Erwerbsbiographie durch angemessene Löhne und Ge-
hälter auch armutsvermeidende Rentenanwartschaften erwerben können. Dazu 
sind weitergehende Lösungen insbesondere den Niedriglohnsektor betreffend, 
wie zum Beispiel die Einführung eines ausreichenden gesetzlichen Mindest-
lohns, unverzichtbar. Die Rente nach Mindesteinkommen ist jedoch ein wichti-
ger Schritt innerhalb des Rentenversicherungssystems, langjährig sozialversi-
cherungspflichtig Versicherte nicht in Altersarmut abrutschen zu lassen.  
 
Die in der sozialpolitischen Diskussion befindlichen Alternativmodelle, wie zum 
Beispiel das so genannte 30-30-Modell einer Rente nach Mindestversiche-
rungszeiten sieht ver.di sehr skeptisch, denn es schafft falsche 
Anreizwirkungen und kann prekäre Beschäftigungsformen ausweiten. Die im 
30-30-Modell erforderlichen 30 Jahre mit Pflichtbeiträgen könnten beispielswei-
se im Bereich von 400-Euro-Minijobs durch Verzicht auf die Rentenversiche-
rungsfreiheit und Aufstockung der pauschal gezahlten 15 Prozent RV-Beitrag 
auf (derzeit) 19,9 Prozent mit „kleinem Geld“ erworben werden. Bei einem 100-
Euro-Job wären dies monatlich 7,60 Euro. Dadurch könnten die erforderlichen 
Pflichtbeitragszeiten und damit eine Rente von rund 824 Euro erreicht werden. 
Diese „Kombilohn-Systematik“ würde unseres Erachtens den schlecht bezahl-
ten Minijob-Bereich verfestigen und so falsche Anreize schaffen. Eine diskutier-
te Lösung, die so erworbenen Pflichtbeitragszeiten nicht zu berücksichtigen 
und auszuschließen, ist rechtlich mehr als fragwürdig.  
 
V. Frauen und ihre Alterssicherung  

 
Frauen in Deutschland sind oftmals noch immer in der Rolle der Hinzuver-
dienerin. Die Ausweitung des Niedriglohnsektors hat diese Rolle verstärkt und 
nutzt sie zu weitreichenden „Lohn-Einsparungen“. Damit Frauen ihr Erwerbsle-
ben nicht in unfreiwilliger Teilzeit verbringen bzw. ihre Erwerbstätigkeit nicht 
unterbrechen müssen, sind vordringlich Maßnahmen der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie erforderlich, wie die Verbesserung der Infrastruktur für die 
Kinderbetreuung. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss verstärkt als 
Querschnittsthema gedacht werden und darf nicht nur auf die Förderung der 
Familien beschränkt sein. Vielmehr ist neben einer progressiven Familienpolitik  
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eine aktive Frauenpolitik notwendig, die sich nicht auf Mütter beschränkt, son-
dern Frauen in jeder Lebenssituation und ganz besonders im Hinblick auf ihre 
beruflichen Ambitionen fördert. Dazu sind die steuerlichen Anreize, wie das 
Ehegattensplitting, die traditionelle Familienstrukturen fördern und die Chancen 
und Risiken zwischen Frauen und Männern ungleich verteilen, zu Gunsten 
einer Individualbesteuerung abzuschaffen.  
 
Frauen sind vielfach in Minijobs tätig. Die generelle Verbeitragung von Er-
werbsarbeit würde Frauen auch in kleinen Teilzeitbeschäftigungen sozialversi-
cherungsrechtlich absichern. Wenn die 400-Euro-Obergrenze abgeschafft und 
eine generelle Beitragspflicht vorhanden wäre, könnte auch der Trend zur Nied-
rigentlohnung in diesem Segment gebrochen werden (der durchschnittliche 
Stundenlohn bei Mini-Jobs liegt bei fünf Euro). Damit solche Jobs gar nicht erst 
entstehen, ist auch darüber nachzudenken, ob die sozialversicherungsfreie 
Mitversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für Ehepartne-
rinnen und -partner, die nicht Kinder erziehen oder Pflegeleistungen erbringen, 
entfällt.  
 
Solange Equal Pay in der Praxis nicht umgesetzt wird, die oft von Frauen ge-
wählten Berufe (zum Beispiel im Pflegebereich, Einzelhandel) nicht besser 
bezahlt werden und diese Beschäftigung dann auch noch in unfreiwilliger Teil-
zeit ausgeübt werden muss, werden sich die Rentenansprüche der Frauen 
nicht verbessern. Hier ist ein dringender Handlungsbedarf gegeben.  
 
VI. Übergang vom Erwerbsleben in die Rente  

 
ver.di sieht in der Altersteilzeit und in dem nach wie vor geltenden Altersteil-
zeitgesetz weiterhin ein wichtiges und gutes Instrument zur Gestaltung des 
Übergangs vom Erwerbsleben in die Rente. Die Förderung der Bundesagentur 
für Arbeit muss wieder eingeführt werden. Um zu vermeiden, dass Altersteilzeit 
nur zum Personalabbau eingesetzt wird, fordert ver.di, dass die Förderung 
durch die Bundesagentur für Arbeit mit folgenden Zielen verbunden wird: Be-
schäftigungswirksame Maßnahmen, beschäftigungssichernde Maßnahmen für 
Ältere und Leistungsgewandelte und ein Übergang in eine ungeminderte Alters-
rente.  
 
ver.di fordert, das System der Hinzuverdienstgrenzen zu vereinfachen und auf 
realistische Werte anzuheben, zum Beispiel durch Abschaffen der individuellen 
und Anheben der Mindesthinzuverdienstgrenze auf einen mit der Beitragsbe-
messungsgrenze korrespondierenden Wert.  
 
Um eine frühzeitigere Kombination von (Alters-)Teilzeitarbeit mit einer Teilrente 
zu ermöglichen, sollte entsprechend zu der jeweiligen Altersrente ein "vorzeiti-
ger Teilrentenbezug ab dem 60. Lebensjahr" ermöglicht werden. Die Monate 
zwischen der Inanspruchnahme der vorzeitigen Teilrente und der vorzeitigen 
Altersrente würden mit Abschlägen von 0,3 Prozent pro Monat der vorzeitigen 
Inanspruchnahme belegt werden, die gesetzlich verpflichtend von den  
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Arbeitgeberinnen/Arbeitgebern zu tragen wären, um einen Druck auf Inan-
spruchnahme seitens der Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber zu verhindern. Keines-
falls darf ein vorzeitiger Teilrentenbezug dazu führen, dass Arbeitnehmerin-
nen/Arbeitnehmer auf Druck der Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber beispielsweise 
mit 60 Jahren in eine halbe Teilrente mit dann 25,2 Prozent Abschlag für einen 
um sieben Jahre früheren Rentenbezug und dann ab 63 Jahren auf die andere 
Hälfte der Rente einen Abschlag von 14,4 Prozent (für einen vier Jahre vorzei-
tigen Bezug) in Kauf nehmen müssen. Bei einem ohnehin sinkenden Rentenni-
veau würde dies in weiten Fällen zu Altersarmut führen.  
 
ver.di fordert, den Ausgleich von Rentenabschlägen vor dem 54. Lebensjahr zu 
ermöglichen. Er sollte einen permanenten Platz bei Tarif- und Sozialplanver-
handlungen sowie in Betriebs- oder Dienstvereinbarungen einnehmen, um so 
Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber verstärkt in die Finanzierung von Rentenab-
schlägen einzubeziehen.  
 
ver.di fordert, die Zahlung zusätzlicher, über das sozialversicherungspflichtige 
Entgelt hinausgehende Rentenversicherungsbeiträge bis zur Beitragsbemes-
sungsgrenze zuzulassen.  
 
Die Verzahnung von reduzierter Arbeitszeit mit Teilrente, die Möglichkeit, Ren-
tenabschläge auszugleichen bzw. zusätzliche Rentenbeiträge einzahlen zu 
können, können durch Langzeit- bzw. Lebensarbeitszeitkonten sinnvoll ergänzt 
werden. Dabei ist darauf zu achten, dass Langzeitkonten keine nachteiligen 
betrieblichen Nebenwirkungen verursachen. Dies könnte dann der Fall sein, 
wenn zum Beispiel ein Anreiz bestünde, Überstunden zum Aufbau eines Kon-
tos abzuleisten. Deshalb ist ein genau definierter Kriterienkatalog notwendig. 
Weiterhin fordert ver.di die Übertragung der Wertguthaben auf die Deutsche 
Rentenversicherung Bund, um einen Störfall zum Beispiel bei Arbeitgeber-
wechsel zu verhindern, zu vereinfachen und bereits bei einem Wert entspre-
chend der einfachen Bezugsgröße zu ermöglichen.  
 

Angenommen  
 
 
C 002 Bezirkskonferenz Herford-Minden-Lippe  

 
Reform der Altersversorgung  

 
In die Diskussion um eine umfassende Reform der Altersversorgung - zum 
Beispiel Anlehnung an das Modell der Schweiz – ist unbedingt auch eine Mei-
nungsbildung über das Modell einer aus Steuern finanzierten Altersversorgung 
herbeizuführen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001  
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C 003 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz  

 
Finanzierung der versicherungsfremden Leistungen der Rentenversiche-
rung durch den Staat  

 
ver.di soll alle Möglichkeiten ausnutzen, den Staat zur vollständigen Übernah-
me versicherungsfremder Leistungen in der Rentenversicherung aufzufordern.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001 
 
 
C 006 Bundesfachbereichskonferenz 2  

 
Altersteilzeit und Mindestnettolohnverordnung  

 
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, intensiv auf das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales einzuwirken, damit dieses die so genannte Mindestnetto-
lohnverordnung den tatsächlichen sozialrechtlichen Bedingungen anpasst.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001  
 
 
C 007 Bezirksfachbereichskonferenz 9 Rosenheim  

 
Eltern und Kinderbetreuung  

 
ver.di setzt sich dafür ein, dass folgende Punkte verbessert bzw. eingeführt 
werden:  
 

 Erziehungszeiten für Kinder über das dritte Lebensjahr hinaus, sollen 
in den Sozialversicherungen angerechnet werden.  

 

 Anrechnung der Erziehungszeiten auf die Sozialversicherungen für 
beide Elternteile, wenn diese zur Kindererziehung in Teilzeit beschäf-
tigt sind.  

 

 Gesetzliche Teilzeitbeschäftigungsansprüche über das dritte Lebens-
jahr des Kindes hinaus.  

 

 Rechtlicher Anspruch auf kinderbetreuungsverträgliche Arbeitszeiten 
für die Eltern.  

 

 Freistellung von der Arbeit zur Betreuung von erkrankten Kindern un-
ter Beibehaltung der Bezüge ohne zeitliche Begrenzung. 
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 Ausbau von kostenfreien Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, zum 
Beispiel nach der Schule, Kindergarten, Kinderkrippe.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001  
 
 
C 008 Bezirkskonferenz Potsdam-Nordwestbrandenburg  

 
Solidarische, lebensstandardsichernde Alterssicherung  

 
ver.di wird nachdrücklich aufgefordert, sich auch weiterhin konsequent für eine 
solidarische, lebensstandardsichernde Alterssicherung einzusetzen.  
 
Um der steigenden Tendenz von Altersarmut in der Bundesrepublik Deutsch-
land entgegenzuwirken, tritt ver.di der weiteren Absenkung des Rentenniveaus 
entgegen und bekämpft entschieden und zielgerichtet die bereits im Arbeitsle-
ben der Menschen begründeten Ursachen der Altersarmut, indem sie vor allem 
weiter für einheitliche flächendeckende Mindestlöhne, gegen die Einführung der 
Rente mit 67 und gegen die Abwälzung der Folgen der Finanzkrise auf Arbeit-
nehmerinnen/Arbeitnehmer und Rentnerinnen/Rentner eintritt.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001  
 
 
C 010 Landesbezirkskonferenz Saar  

 
Erhalt/Wiedereinführung der Langjährig-Versicherten-Regelung  

 
ver.di lehnt die Reform der Rentenversicherung in der geplanten Form ab, 
deren Basis der Entwurf bzw. das Gesetz der Rente mit 67 der Bundesregie-
rung ist, und fordert sämtliche politisch aktiven Gewerkschafterinnen/Gewerk-
schafter auf, dahingehende Bestrebungen bzw. ein Festhalten an diesen Rege-
lungen nicht zu unterstützen. Es sollte auf die Bundesregierung eingewirkt 
werden, dass die jetzt schon beschlossenen und geplanten Gesetze dahinge-
hend geändert werden, dass langjährig Versicherte geschlechterdiskriminie-
rungsfrei nach 40 Versicherungsjahren und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer in 
besonders belastenden Tätigkeiten ohne Abschlag in Rente gehen können. 
Hierfür ist ein Konzept zu erarbeiten und in der Organisation bekannt zu ma-
chen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001  
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C 029 Bundessenior/innenkonferenz  

 
Altersarmut bekämpfen  

 
Der Bundesvorstand setzt sich mit allen gewerkschaftlichen Mitteln für die Wie-
derherstellung einer lebensstandardsichernden Rente ein. Alle Menschen, die 
auf Erwerbsarbeit angewiesen sind, müssen vor Armut geschützt werden. Nur 
wenn die gesetzliche Rentenversicherung ein Rentenniveau garantiert, das den 
bisherigen Lebensstandard absichert, nur dann kann Altersarmut wirksam 
vermieden werden.  
 
Die Riester-Rente birgt mehr Risiken als Vorteile. ver.di muss sich deutlich zur 
Umlagefinanzierung bekennen; jede Form der Werbung und Subventionierung 
für Riester-Produkte ist zu unterlassen.  
 

Angenommen  
 
 
C 030 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  

 
Die Rente war sicher  

 
ver.di bekennt sich ausdrücklich zur Umlagefinanzierung der Rente. Sie stellt 
das einzige solidarische, vor allem aber krisensichere System zur Finanzierung 
der Rente dar. 
 
Eine kapitalgedeckte Rentenversicherung lehnen wir mit aller Vehemenz ab. 
Die Höhe der zukünftigen Rentenzahlungen darf nicht von der Entwicklung an 
den Finanzmärkten abhängen.  
 
Wir fordern daher:  
 

 Eine solidarische Finanzierung der Rentenversicherung, in der alle 
Einkommensarten bei der Finanzierung berücksichtigt werden.  

 

 Einführung einer Höchstrente und das Aufheben der Beitragsbemes-
sungsgrenze.  

 

 Gewährleistung einer lebensstandardsichernden Altersrente.  
 

 Die Partizipation der Rentnerinnen und Rentner am gesellschaftlichen 
Fortschritt.  

 

 Die Einführung einer Mindestrente oberhalb des Sozialhilfesatzes zum 
Schutz vor Altersarmut.  
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 Die variable Gestaltung des Renteneintrittsalters. Beitragszahlerin-
nen/Beitragszahler mit 40 Beitragsjahren müssen ohne Abschläge in 
Rente gehen können dürfen.  

 

 Das Ende der Subventionierung von kapitalgedeckten Rentenversi-
cherungen durch die öffentliche Hand.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 029 
 
 
C 031 Bundesjugendkonferenz  

 
Die Rente war sicher  

 
Die ver.di-Jugend bekennt sich ausdrücklich zur Umlagefinanzierung der Ren-
te. Sie stellt das einzige solidarische, vor allem aber krisensichere System zur 
Finanzierung der Rente dar. Eine kapitalgedeckte Rentenversicherung lehnen 
wir mit aller Vehemenz ab. Die Höhe der zukünftigen Rentenzahlungen darf 
nicht von der Entwicklung an den Finanzmärkten abhängen. Den Menschen 
muss bewusst gemacht werden, dass auch eine kapitalgedeckte Rentenversi-
cherung demografieabhängig ist. Wir stellen fest:  
 
Zinsen fallen nicht vom Himmel, Geld arbeitet nicht und Aktien kaufen sich 
auch in Zukunft nicht selbst!  
 
Als ver.di-Jugend ist es unsere Aufgabe in die Gesellschaft und in die Organi-
sation hineinzuwirken.  
 
Der neoliberale Zeitgeist liegt am Boden, nun ist es an der Zeit an der Rente zu 
retten, was noch zu retten ist.  
 
Blüm hatte recht, denn die Rente war sicher, allein ideologie-, und renditege-
triebene „Reformen" haben das umlagefinanzierte System an den Abgrund 
getrieben.  
 
Wir fordern daher:  
 

 Eine solidarische Finanzierung der Rentenversicherung, in der alle 
Einkommensarten bei der Finanzierung berücksichtigt werden.  

 

 Einführung einer Höchstrente und das Aufheben der Beitragsbemes-
sungsgrenze.  

 

 Gewährleistung lebensstandardsichernden Altersrente.  
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 Die Partizipation der Rentnerinnen und Rentner am gesellschaftlichen 
Fortschritt. 

 

 Die Einführung einer Mindestrente oberhalb des Sozialhilfesatzes zum 
Schutz vor Altersarmut.  

 

 Die variable Gestaltung des Renteneintrittsalters. Beitragszahlerin-
nen/Beitragszahler mit 40 Beitragsjahren müssen ohne Abschläge in 
Rente gehen können dürfen.  

 

 Das Ende der Subventionierung von kapitalgedeckten Rentenversi-
cherungen durch die öffentliche Hand.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 029  
 
 
C 033 Bundeserwerbslosenausschuss  

 
Altersarmut von prekär Beschäftigten und Arbeitslosen vermeiden!  

 
A) Keine Zwangsrentenabschläge beim SGB II  

 
ver.di wird sich auf allen Ebenen eingehend und nachdrücklich dafür einsetzen, 
dass für Bezieherinnen/Bezieher von Leistungen nach dem SGB II, die lediglich 
Erwerbseinkommen von weniger als 400,00 Euro haben, die abschlagsbehafte-
te Zwangsverrentung mit Vollendung des 63. Lebensjahres (§ 5 Abs. 3 in Ver-
bindung mit § 12 a SGB II) ersatzlos gestrichen wird. Jede/Jeder muss sich 
anhand der zu erwartenden Einkommensverhältnisse selbst frei entscheiden 
können, ob überhaupt oder gegebenenfalls wann sie/er unter Inkaufnahme von 
Rentenabschlägen in die Altersrente geht. Personen, deren Altersrente voraus-
sichtlich unterhalb der Altersgrundsicherung liegen wird, müssen ganz beson-
ders dabei unterstützt werden, eine existenzsichernde Altersrente erreichen zu 
können.  
 
Eine erzwungene Verrentung mit Abschlägen von älteren geringfügig Beschäf-
tigten und Erwerbslosen ist völlig unangemessen. Den Entzug von Arbeitslo-
sengeld II für rentennahe Jahrgänge und den Zwang eine Rente mit Abschlä-
gen von bis zu 14,4 Prozent hinnehmen zu müssen, lehnt ver.di ebenso ab wie 
die daraus resultierende Ausbreitung und Vertiefung von Altersarmut sowie die 
damit verbundene Entstellung der Arbeitsmarktstatistiken. ver.di fordert für die 
Kolleginnen und Kollegen, die auf Arbeitslosengeld II (ALG II) angewiesen sein 
werden – sei es weil sie niedrige Löhne beziehen, sei es dass sie erwerbslos 
sind – eine bessere Existenzsicherung im Alter, insbesondere den abschlags-
freien Übergang in die Rente. Die Zwangsverrentung muss abgeschafft wer-
den.  
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B) Rentenversicherungsbeiträge beim SGB II wieder einführen  

 
ver.di wird sich dafür einsetzen, dass bei der Rentenversicherung für Beziehe-
rinnen/Bezieher von Leistungen nach dem SGB II wieder Rentenbeiträge ein-
gezahlt werden. Die Höhe der Beiträge soll geeignet sein, Altersarmut zu ver-
hindern.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001  
 
 
C 034 Bezirkskonferenz Frankfurt am Main und Region  

 
Gegen Rente mit 67 - Soziale Alternativen sind möglich  

 
ver.di setzt sich dafür ein, die im Gesetz vorgesehene Überprüfungsklausel zu 
nutzen, um den Rentenbeginn auf 65 zurückzusetzen.  
 
ver.di lehnt die Rente mit 67 ab. Wir werden alles dafür tun, dass die Erhöhung 
des gesetzlichen Regelrenteneintrittsalter ab 2012 insbesondere durch die 
Wirkung der Bestandsprüfungsklausel rückgängig gemacht wird. Arbeitnehme-
rinnen/Arbeitnehmer müssen flexibel und sozial abgesichert in den Ruhestand 
wechseln können. Wir halten daran fest, der Gefahr wachsender Altersarmut 
wegen Rentenkürzung, prekärer Beschäftigung und instabiler Erwerbsverläufe 
lässt sich begegnen. Für ältere Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, insbesondere 
erwerbsgeminderte Menschen, die es nicht bis zur Rente schaffen, muss es 
abgesicherte Ausstiegsmöglichkeiten geben. Vorschläge für ein Einlenken 
haben ver.di und DGB immer wieder gemacht und werden sie weiterhin in die 
Diskussion einbringen. In der Perspektive halten wir auch zukünftig an dem 
schrittweisen Ausbau der gesetzlichen Rente zur Erwerbstätigenversicherung 
fest.  
 
Im Gegensatz zur derzeitigen Politik fordert der Bundeskongress: 
 

 Beendigung der unterschiedlichen Berechnungen der Rentenansprü-
che in den alten und neuen Bundesländern;  

 

 bessere Absicherung von Langzeitarbeitslosigkeit in der Rentenversi-
cherung;  

 

 garantierte Dynamisierung der Renten zumindest in Höhe der Preis-
steigerungsrate;  

 

 erleichterter Zugang zur Erwerbsminderungsrente für ältere Arbeit-
nehmerinnen/Arbeitnehmer.  

 

Angenommen  
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C 035 Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Bayern  
 

Rücknahme des Rentenalters ab 67  
 

Wir fordern die Rücknahme der Rentenalterserhöhung bis 67!  
 
Wir fordern deshalb:  
 

 ver.di muss auf allen Ebenen dieses Thema forciert angehen durch 
Kampagnen, zentrale Veranstaltungen, Demonstrationen und Öffent-
lichkeitsarbeit,  

 

 gemeinsame Stärke aller Gewerkschaften im DGB und die  
 

 Zusammenarbeit mit Bündnispartnern auf allen Ebenen nutzen.  
 
Wir fordern die Wiedereinführung der umlagefinanzierten solidarischen Ren-
tenversicherung!  
 
Wir fordern eine Rentenerhöhung wenigstens für niedrige Renten.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 034 
 
 

C 045 Bundeskonferenz MTI  
 

Rente mit 67 verhindern  
 

ver.di setzt sich weiterhin gegen die Rente mit 67 ein. In künftigen Tarifforde-
rungen sind Regelungen zum vorzeitigen Ausstieg aus dem Erwerbsleben zu 
vereinbaren.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 

C 047 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  
 

Senkung des Renteneintrittsalters  
 

Der Bundesvorstand wird aufgefordert, sich auf allen politischen Ebenen dafür 
einzusetzen, dass eine Gesetzesänderung zur Senkung des Renteneintrittsal-
ters ohne Kürzungen erreicht wird.  
 
Ziel ist die Rente mit 60 Jahren.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001  
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C 049 Landesbezirkskonferenz Hessen  

 
Weg mit der Rente ab 67  

 
ver.di lehnt die 2007 von der Koalition aus SPD und CDU/CSU beschlossene 
Erhöhung des Renteneintrittsalters ab. Wir fordern den Bundesvorstand sowie 
alle ver.di-Gliederungen auf, sich aktiv für eine Absenkung des Renteneintritts-
alters einzusetzen. In Tarifverträgen darf künftig keine Möglichkeit zur Verlän-
gerung der Lebensarbeitszeit vereinbart werden. In den Betrieben und Dienst-
stellen ist intensiv zu diskutieren und Widerstand gegen die Rente mit 67 zu 
organisieren mit dem Ziel, eine Absenkung des Renteneintrittsalters in einem 
ersten Schritt auf 65 zu erreichen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
C 050 Bundesfachbereichskonferenz 2  

 
Teilerwerbsgemindertenrente und Hinzuverdienstgrenze  

 
ver.di wird aufgefordert, intensiv auf das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales einzuwirken, damit zukünftig folgendes gilt:  
 
Die tariflichen Sonderzahlungen werden bei der Anzahl der Überschreitungen 
der Hinzuverdienstgrenze nicht berücksichtigt.  
 
Eine Beschäftigte/ein Beschäftigter der eine Teilerwerbsunfähigkeitsrente er-
hält, darf bis zu einer bestimmten Grenze im Monat hinzuverdienen. Diesen 
Hinzuverdienstgrenzbetrag darf er zweimal im Jahr bis zum doppelten Grenz-
betrag überschreiten. Überschreitet er ihn jedoch mehr als zweimal, erfolgt eine 
Rentenkürzung. Einmalzahlungen, Sonderzuwendungen, Leistungsprämien 
und sonstige Sonderzahlungen führen dazu, dass Bezieherinnen/Bezieher von 
teilerwerbsgeminderten Renten Kürzungen erhalten.  
 

Angenommen  
 
 
C 051 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg  

 
Gesetzliche Regelung zur Fortführung der Altersteilzeit bei Anhebung des 
Aufstockungsbetrages auf 100 Prozent  

 
ver.di setzt sich für gesetzliche Regelungen zur unbefristeten Fortführung der 
Altersteilzeit bei Anhebung des Aufstockungsbetrages auf 100 Prozent analog 
BMW, Daimler, Siemens ein. 
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Parallel dazu nimmt ver.di auf die von ihr geführten Tarifverhandlungen dahin-
gehend Einfluss, dass Regelungen zur Altersteilzeit oder andere Vorruhe-
standsregelungen in Tarifverträge aufgenommen oder in ihnen festgeschrieben  
werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
C 053 Landesbezirksfachbereichskonferenz 2 Bayern  

 
Anrechnung von erbrachten Berufsjahren im Wechselschichtdienst für 
vorzeitigen Ruhestand  

 
Um den Kolleginnen/Kollegen, die teils im jahrzehntelangen Wechselschicht-
dienst tätig sind, einen Ausgleich für die erhöhte körperliche Belastung zu bie-
ten, soll eine zeitabhängige Anrechnung zum Vorruhestand eingeführt werden.  
 
Vorschlag: Pro erbrachtem Jahr im Wechselschichtdienst sollte das notwendige 
Renteneintrittsalter (abschlagsfrei) um einen Monat sinken. Also bei 24 Jahren 
-> zwei Jahre früheres Renteneintrittsalter.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001 
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 

C  Gesundheitspolitik 

C 056  Für mehr Solidarität und Gerechtigkeit im  275 
Gesundheitswesen: Systemwechsel stoppen –  
Finanzierung sichern – Versorgung verbessern  

Gewerkschaftsrat  
Angenommen  

 

C 057  Verabschiedung der Gesundheits"reform"  276 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 3 Berlin-Brandenburg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 056  

 

C 058  Protestaktionen gegen Zuzahlungen und Eigenleistungen  277 

Bezirkskonferenz Herford-Minden-Lippe  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 056  

 

C 059  Veränderung der sozialpolitischen Ausrichtung der  277 
Bundesregierung  

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 056  

 

C 060  Veränderung der sozialpolitischen Ausrichtung der  278 
Bundesregierung  

Bezirkskonferenz Duisburg/Niederrhein  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 056  

 

C 061  Beitrag zur Krankenversicherung für Rentnerinnen und  278 
Rentner  

Bundessenior/innenkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 056  

 

C 082  Gesundheit ist Gemeinschaftsgut  279 

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  
Angenommen  

 

C 084  Fünf Punkte Plan zur Zukunft der Krankenhäuser  279 

Bundesfachbereichskonferenz 3  
Angenommen  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

C 088  Qualität der Pflegeeinrichtungen  280 

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  
Angenommen  

 

C 089  Anerkennung psychischer Erkrankungen als  281 
Berufskrankheit  

Bundesfachbereichskonferenz 9  
Angenommen  

 

C 090  Anerkennung von psychischen Erkrankungen als  281 
Berufskrankheit  

Bezirkskonferenz Südwestfalen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

C 092  Für eine ausreichende finanzielle Ausstattung der  281 
Psychiatrien in der Bundesrepublik Deutschland!  

Bezirkskonferenz Südbaden  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

C 094  Änderung Arbeitsstättenverordnung  282 

Bezirksfachbereichskonferenz 1 Frankfurt am Main und Region  
Angenommen  

 

C 095  Paritätische Finanzierung der Systeme der sozialen  283 
Sicherung  

Bundessenior/innenkonferenz  
Angenommen  

 

C 098  Geplanter Umbau der Pflegeversicherung  283 

Bundessenior/innenkonferenz  
Angenommen  

 

C 099  Forderung nach bezahlter Pflegezeit  284 

Bundesfachbereichskonferenz 9  
Angenommen 
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C 056 Gewerkschaftsrat  

 
Für mehr Solidarität und Gerechtigkeit im Gesundheitswesen:  
Systemwechsel stoppen – Finanzierung sichern – Versorgung verbessern  

 
ver.di setzt sich für eine gerechte und solidarisch finanzierte Gesundheitsver-
sorgung ein. Den von der schwarz/gelben Bundesregierung vorangetriebenen 
und vom Bundestag beschlossenen Systemwechsel hin zu Kopfpauschale und 
Vorkasse, Privatisierung bei Kassen und Leistungserbringern, lehnen wir ab.  
 
Deshalb wird sich ver.di mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und ge-
meinsam mit allen uns verbundenen Organisationen, Sozial- und Wohlfahrts-
verbänden, Gewerkschaften und Parteien, die ein gerecht finanziertes und 
bedarfsgerechtes Gesundheitswesen wollen, für den Erhalt und die Fortent-
wicklung unserer gesetzlichen Krankenversicherung einsetzen.  
 
ver.di stellt dem schwarz/gelben Systemwechsel die Weiterentwicklung der 
solidarischen Krankenversicherung zu einem Versicherungssystem für alle 
Bürgerinnen und Bürger entgegen. ver.di will in einem Bürgerversicherungssys-
tem ein geregeltes Nebeneinander von gesetzlicher und privater Kranken- und 
Pflegeversicherung auf der Basis gleicher gesetzlicher Vorschriften und Versi-
cherungsbedingungen für künftig Versicherte. Grundlage ist das mit der Kom-
mission für ein solidarisches Gesundheitssystem der Zukunft entwickelte Kon-
zept „Bürgerversicherung statt Kopfpauschale“. Handlungsleitend ist der Bedarf 
der Versicherten und Patientinnen/Patienten.  
 
Wir wollen  
 

 die nachhaltige Stärkung der solidarischen Finanzierung der selbst-
verwalteten Gesetzlichen Krankenversicherung durch die Einbezie-
hung weiterer Einkommen und den Ausbau sozialversicherungspflicht-
iger Beschäftigung;  

 

 die Wiederherstellung der paritätischen Beitragsfinanzierung in einem 
einheitlichen und öffentlichen Krankenversicherungssystem; 

 

 die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit allen notwendi-
gen Gesundheitsleistungen im Rahmen des Sachleistungsprinzips;  

 

 gute Arbeit in allen Einrichtungen des Gesundheitswesens und der 
Krankenversicherung ermöglichen. Alle Veränderungen sind daher so 
zu gestalten, dass sie nicht zu Lasten der Beschäftigten erfolgen, 
sondern zukunftsfeste Arbeitsplätze erhalten oder geschaffen werden;  

 

 die schnelle Auflösung des Investitionsstaus in der Krankenhausfinan-
zierung durch die Bundesländer;  
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 die Aufhebung der Deckelung der laufenden Kosten der Krankenhäu-
ser durch Bindung der Kostenentwicklung an die Bruttolohnsumme;  

 

 die Zurückdrängung des Wettbewerbsprinzips im Gesundheitswesen, 
Gesundheit darf keine Ware sein.  

 
Nur dann sind wir in der Lage, eine bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung 
ohne finanzielle Überforderung des Einzelnen für alle Menschen auch zukünftig 
zur Verfügung zu stellen. Unser Ziel ist, es eine Mehrheit im Bundestag und in 
der Länderkammer bis zum Jahre 2014 für diese Forderungen zu erreichen.  
 
Der ver.di-Bundesvorstand wird daher beauftragt  
 

 die dazu notwendigen Informationen für die gesamte Mitgliedschaft 
und die Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen,  

 

 die Arbeit der „Kommission für ein solidarisches Gesundheitssystem 
der Zukunft“ mit Blick auf unser Ziel bis zur Bundestagswahl 2013 wei-
terzuführen,  

 

 Aktionen im Rahmen des vom DGB getragenen Bündnisses „Köpfe 
gegen Kopfpauschale“ und der Fortsetzung der ver.di-Kampagne „Ge-
recht geht anders“ zu planen, vorzubereiten und deren Umsetzung si-
cherzustellen.  

 

Angenommen  
 
 
C 057 Landesbezirksfachbereichskonferenz 3 Berlin-Brandenburg  

 
Verabschiedung der Gesundheits"reform"  

 
Wir fordern eine echte Gesundheitsreform, mit einer Bürgerversicherung, wie 
sie von ver.di schon seit Jahren vorgeschlagen und gefordert wird. Wir fordern 
die Abschaffung der Deckelung und eine ausreichende Finanzierung und damit 
Personalausstattung des Gesundheitswesens sowie die rigorose Eingrenzung 
der Preispolitik der Pharmaindustrie.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 056  
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C 058 Bezirkskonferenz Herford-Minden-Lippe  

 
Protestaktionen gegen Zuzahlungen und Eigenleistungen  

 
Zuzahlungen und weitere Eigenleistungen bei Behandlungen, Untersuchungen, 
Medikamenten und Hilfsmitteln sind zu hohe Belastungen für Geringverdiene-
rinnen/-verdiener und Rentenempfängerinnen/-empfänger und von daher un-
zumutbar.  
 
Protestaktionen können dazu führen, dass diese Ungerechtigkeiten beseitigt 
werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 056 
 
 
C 059 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  

 
Veränderung der sozialpolitischen Ausrichtung der Bundesregierung  

 
Alle ver.di-Gremien werden aufgefordert, sich aktiv dafür einzusetzen, dass die 
sozialpolitische Ausrichtung der Bundesregierung sich wie folgt verändert.  
 
1. Wiederherstellung der solidarischen Krankenversicherung mit einer paritäti-

schen Finanzierung der Versicherten und der Arbeitgeber zu gleichen Tei-
len; einkommensunabhängige Arbeitnehmerbeiträge sind abzulehnen, denn 
sie bedeuten das Ende der Solidarität im System. Die Kampagne Stopp-
Pauschale ist flächendeckend in ver.di und in der Bevölkerung voranzutrei-
ben.  

 
2. Schaffen einer solidarischen Pflegeversicherung mit einer paritätischen 

Finanzierung. Eine weitere Privatisierung des Pflegerisikos, einseitig zu 
Lasten der Beschäftigten ist abzulehnen.  

 
3. Das Problem einer drohenden zukünftigen Altersarmut wird an keiner Stelle 

ernsthaft im Koalitionsvertrag bearbeitet. Wir fordern die Bundesregierung 
auf, unsere Forderung nach einer „Rente nach Mindesteinkommen“ vehe-
ment voranzutreiben, um denen, die lange Jahre zu niedrigen Löhnen be-
schäftigt waren, eine Rente oberhalb der Grundsicherung zu ermöglichen 
und damit die zunehmende Altersarmut im Bereich der Geringverdiener ab-
zuwenden.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 056 
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C 060 Bezirkskonferenz Duisburg/Niederrhein  

 
Veränderung der sozialpolitischen Ausrichtung der Bundesregierung  

 
Alle Gremien in ver.di werden aufgefordert, sich aktiv dafür einzusetzen, dass 
die sozialpolitische Ausrichtung der Bundesregierung sich wie folgt verändert.  
 
1. Erhalt der solidarischen Krankenversicherung mit einer paritätischen Finan-

zierung der Versicherten und der Arbeitgeber zu gleichen Teilen, Einkom-
mensunabhängige Arbeitnehmerbeiträge sind abzulehnen, denn sie bedeu-
ten das Ende der Solidarität im System. Die Kampagne StoppPauschale ist 
flächendeckend in ver.di und in der Bevölkerung voranzutreiben.  

 
2. Erhalt der solidarischen Pflegeversicherung mit einer paritätischen Finan-

zierung. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben bei der Einfüh-
rung der Pflegeversicherung mit dem Verzicht auf einen gesetzlichen Feier-
tag (Buß- und Bettag) ihren Beitrag geleistet. Eine weitere Privatisierung 
des Pflegerisikos, einseitig zu Lasten der Beschäftigten ist abzulehnen.  

 
3. Das Problem einer drohenden zukünftigen Altersarmut wird an keiner Stelle 

ernsthaft im Koalitionsvertrag bearbeitet. Wir fordern die Bundesregierung 
auf, unsere Forderung nach einer „Rente nach Mindesteinkommen“ vehe-
ment voranzutreiben, um denen, die lange Jahre zu niedrigen Löhnen be-
schäftigt waren, eine Rente oberhalb der Grundsicherung zu ermöglichen 
und damit die zunehmende Altersarmut im Bereich der Geringverdiener ab-
zuwenden.  

 
4. Keine Ausweitung des Niedriglohnsektors. ver.di hat immer verhindert, dass 

die Politik sich mit der Ausweitung der 400-Euro-Jobs durchsetzen konnte. 
Wir sind der Auffassung, dass die Bürgerinnen und Bürger auch zukünftig 
für anständige Arbeit auch anständige Löhne erhalten. Niedriglöhne führen 
im Alter zu Mini-Renten und schützen an keiner Stelle vor Armut und Al-
tersarmut. Ergänzende Leistungen hat dann der Steuerzahler zu tragen und 
nicht diejenigen, die am Niedriglohn verdient haben. Deshalb muss sich 
ver.di deutlich für anständige Löhne und sozialversicherungspflichtige Ar-
beitsplätze positionieren.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 056  
 
 
C 061 Bundessenior/innenkonferenz  

 
Beitrag zur Krankenversicherung für Rentnerinnen und Rentner  

 
Der Bundesvorstand setzt sich mit allen gewerkschaftlichen Mitteln dafür ein, 
dass es zu keinen weiteren zusätzlichen Belastungen für Bezieherinnen/- 
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Bezieher von Alterseinkünften kommt. Der Beitrag der älteren Generation zur 
Kranken- und Pflegeversicherung wurde in den letzten Jahren massiv angeho-
ben.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 056  
 
 

C 082 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  

 
Gesundheit ist Gemeinschaftsgut  

 
ver.di setzt sich ein für eine an den Menschen ausgerichtete Vorsorge, Heilung, 
palliative Versorgung und Nachsorge in öffentlicher Verantwortung und in öf-
fentlicher Trägerschaft.  
 

Angenommen 
 
 

C 084 Bundesfachbereichskonferenz 3  

 
Fünf-Punkte-Plan zur Zukunft der Krankenhäuser  

 
Die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen Kran-
kenhäusern ist zu gewährleisten. Die Krankenhausplanung ist Teil einer inte-
grierten bevölkerungsbezogenen medizinischen und pflegerischen Versor-
gungsplanung. Für die Steuerung dieser Versorgung ist ein hoher Anteil von 
Häusern in öffentlicher Trägerschaft erforderlich. Erst dadurch kann eine funkti-
onierende Notfallversorgung eine Flächendeckung und die Bereitstellung aus-
reichender Ausbildungskapazitäten für die Gesundheitsberufe garantiert wer-
den.  
 
ver.di fordert daher einen fünf Punkte Plan zur Zukunft der Krankenhäuser:  
 
1. Die Krankenhausplanung der Länder ist zu stärken und mit einer regionalen 

Versorgungsplanung zu verknüpfen. Daran sind Gesundheitsämter, Kran-
kenkassen, Sozial- und Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften und Dienst-
leister im Gesundheitswesen neben den Gebietskörperschaften zu beteili-
gen.  

 
2. Städte und Landkreise sind durch eine angemessene kommunale Finanz-

ausstattung in die Lage zu versetzen die Krankenhausversorgung in ihrem 
Gebiet sicherzustellen. Verkäufe an private Träger – oft unter dem Wert der 
Häuser und mit unabsehbaren Folgen für die Versorgung und die Arbeits-
plätze sowie finanzielle Lasten in der Zukunft – müssen verhindert werden.  

 
3. Die duale Finanzierung der Krankenhäuser ist zu gewährleisten. Die Investi-

tionsförderung muss wieder vollständig aus Landesmitteln erfolgen. Nach  
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Expertenansicht müssen diese mindestens neun Prozent des Umsatzes der 
Krankenhäuser des Landes betragen.  

 
4. Die Krankenhausfinanzierung ist so weiter zu entwickeln, dass Qualität und 

Sicherheit in der Patientenversorgung und gute Arbeit für die Beschäftigten 
gewährleistet werden. Dazu müssen die einnahmeorientierten Budgets auf 
den bereits im KHRG 2009 beschlossenen Orientierungswert, der die tat-
sächlichen Ausgaben besser abbildet, umgestellt werden. Ausschüttungen 
an Aktionäre oder Krankenhausbau dürfen nicht aus Betriebsmitteln finan-
ziert werden, weil dies zu Lasten der Qualität in der Patientenversorgung 
geht und bedarfsnotwendige Arbeitsplätze im Krankenhaus vernichtet. Sie 
müssen bedarfsgerecht eingesetzt und unnötige Belastungen der Versi-
chertengemeinschaft vermieden werden. Eine gute Patientenversorgung ist 
durch Maßnahmen zur Qualitätssicherung und bedarfsgerechte Personal-
zahlen zu sichern.  

 
5. Krankenhäuser müssen auch in der Zukunft ihre Aufgaben erfüllen können. 

Ein sich verändernder Versorgungsbedarf, medizinischer Fortschritt und 
neue Anforderungen an Wissen und Können erfordern Veränderungen. So 
ist die regionale Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Krankenhäusern 
und weiteren Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen wünschenswert, um 
die Versorgung der Bevölkerung zu verbessern, um zielgerichtete aufeinan-
der abgestimmte Angebote zu entwickeln und diese wirtschaftlich zu erbrin-
gen. Eine solche Entwicklung ist im Sinne sozialstaatlicher Daseinsvorsor-
ge. Sie darf nicht durch die zunehmende Anwendung von Kartellrecht auf 
öffentliche Trägerschaften behindert werden.  

 

Angenommen  
 
 
C 088 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  

 
Qualität der Pflegeeinrichtungen  

 
Die Darstellung und Benotung der Qualität für Pflegeeinrichtungen gemäß 
„SGB XI § 114 ff“ ist anders auszurichten. Ziel muss eine möglichst hohe Le-
bensqualität unterstützt durch Dokumentation, sein.  
 
Qualität in der Pflege bedeutet für uns Qualität mit direkter Auswirkung auf den 
zu betreuenden Menschen und nicht eine Erhöhung der Qualität und Quantität 
der Dokumentationspflichten.  
 
Wir fordern: 
 

 Qualitätskriterien, die an Menschenwürde und Lebensqualität ausge-
richtet sind;  
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 Transparenz auf Grundlage dieser Kriterien;  
 

 Wir brauchen einheitliche Richtlinien und Diskussionen darüber, dass 
alles medizinisch mögliche ausgerichtet wird an „im Sinne dieses 
Menschen“ - vorteilhaft oder belastend;  

 

 unser Handeln darf nicht ausschließlich bestimmt werden von dem 
Gedanken „bin ich dann rechtlich abgesichert“.  

 

Angenommen  
 
 

C 089 Bundesfachbereichskonferenz 9  

 

Anerkennung psychischer Erkrankungen als Berufskrankheit  
 

ver.di setzt sich dafür ein, dass psychische Erkrankungen, die zur Erwerbsun-
fähigkeit führen und deren Erkrankungsursachen auf Fehlbelastungen und 
Überlastungen im Berufsleben zurückzuführen sind, als Berufskrankheit aner-
kannt werden und zu entsprechenden Ansprüchen gegenüber den Berufsge-
nossenschaften führen.  
 

Angenommen  
 
 

C 090 Bezirkskonferenz Südwestfalen  

 

Anerkennung von psychischen Erkrankungen als Berufskrankheit  
 

Der Bundesvorstand wird beauftragt eine Kampagne durchzuführen, die zum 
Ziel hat, dass psychische Erkrankungen, die zur Berufs- oder Erwerbsunfähig-
keit führen und deren Erkrankungsursachen auf Fehlbelastungen und Überlas-
tungen im Berufsleben zurückzuführen sind, als Berufskrankheit anerkannt 
werden und zu entsprechenden Ansprüchen gegenüber den Berufsgenossen-
schaften führen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 

C 092 Bezirkskonferenz Südbaden  

 

Für eine ausreichende finanzielle Ausstattung der Psychiatrien in der 
Bundesrepublik Deutschland!  
 

Wir fordern eine Kampagne für die psychiatrischen und psychosomatischen 
Einrichtungen damit der Gesetzgeber und die Kostenträger ausreichende  
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Finanzmittel für die stationäre Versorgung psychisch kranker Menschen in der 
Bundesrepublik Deutschland bereitstellen.  
 
Hierzu notwendig ist:  
 

 die Wiederherstellung der 100 Prozent Umsetzung der Psychiatrieper-
sonalverordnung;  

 

 bei der aktuellen Neufassung von Fallpauschalen in Form von tages-
bezogenen Entgelten für die Psychiatrien muss auf dieser Grundlage 
darauf geachtet werden, dass eine Verbesserung der Therapieange-
bote für die Patienten und Verbesserung der Arbeitsbedingungen für 
die Beschäftigte erreicht wird;  

 

 Einrichtung einer Begleitforschung, damit auf Schwachstellen des 
neuen Systems von Beginn an reagiert werden kann;  

 

 die Beteiligung der Beschäftigten bei Einführung und Umsetzung.  
 
Die Umsetzung des neuen Berechnungssystems hat bereits begonnen und soll 
bis 2013 erstmals bundesweit umgesetzt werden. 
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
C 094 Bezirksfachbereichskonferenz 1 Frankfurt am Main und Region  

 
Änderung Arbeitsstättenverordnung  

 
Das Bundesministerium für Arbeit und soziales wird aufgefordert, im Regelwerk 
der Arbeitsstättenverordnung folgende Mindestflächen pro Büroarbeitsplatz 
aufzunehmen:  
 

 Büroarbeitsplatz : 8 qm  
 

 Büroarbeitsplatz mit Bildschirmgeräten: 10 qm  
 

 Büroarbeitsplatz mit Bildschirmgeräten in Gruppenbüros (ab vier Ar-
beitsplätze): 12 qm  

 

 Büroarbeitsplatz mit Bildschirmgeräten in Großraumbüros (ab 20 Ar-
beitsplätzen): 15 qm  

 

Angenommen  
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C 095 Bundessenior/innenkonferenz  

 
Paritätische Finanzierung der Systeme der sozialen Sicherung  

 
Die paritätische Beitragsfinanzierung der Renten-, Kranken- und Arbeitslosen-
versicherung ist unverzüglich wieder herzustellen.  
 

Angenommen 
 
 

C 098 Bundessenior/innenkonferenz  

 
Geplanter Umbau der Pflegeversicherung  

 
Der Bundesvorstand und der DGB werden aufgefordert, sich umgehend gegen 
den von der Bundesregierung geplanten Umbau der Pflegeversicherung – weg 
von der solidarischen Versicherung zu einem verpflichtenden Einstieg in die 
kapitalgedeckte private Zusatzversicherung (siehe Koalitionsvertrag) - und für 
das ver.di Modell der Bürgerversicherung mit Kampagnen und Aktionen einzu-
setzen.  
 
Die Bürgerversicherung könnte ohne Beitragserhöhung eine gute menschen-
würdige Versorgung auch der Pflegebedürftigen (einschließlich der Demenzer-
krankten) mit Pflegefachkräften (mit anständiger Bezahlung) finanzieren.  
 
Deshalb fordern wir:  
 

 den Erhalt der paritätischen Finanzierung  
 

 Einbeziehung aller Personen, als erster Schritt in die Bürgerversiche-
rung  

 

 keine Einführung einer verpflichtenden kapitalisierten privaten Versi-
cherung  

 

 Keine anderen sogenannten Zusatzleistungen (wie die Kopfpauscha-
le)  

 

 Das Modell der Bürgerversicherung einzuführen  
 
Der "Bericht des Beirats zur Überprüfung des Pflegebedürftigkeitsbegriffes" 
vom 26. Januar 2009 ist bekannt zu machen und als Grundlage für eine breite 
Diskussion innerhalb der Mitgliedschaft von ver.di, insbesondere aber in den 
Gremien der Seniorinnen/Senioren, aufzubereiten und mit den Forderungen 
nach deutlichen Verbesserungen für die Beschäftigten zu ergänzen.  
 

Angenommen  
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C Sozial- und Gesundheitspolitik 

 
C 099 Bundesfachbereichskonferenz 9  

 
Forderung nach bezahlter Pflegezeit  

 
ver.di setzt sich dafür ein, dass § 2 Pflegegesetz dahingehend verändert wird, 
dass der bestehende Anspruch auf Freistellung für maximal zehn Tage bei 
kurzzeitiger Arbeitsverhinderung von einem Anspruch auf unbezahlte Freistel-
lung in einen Anspruch auf bezahlte Freistellung verändert wird.  
 
Gewünscht wird eine bezahlte Freistellung für kurzfristige Pflege gemäß dem 
Vorbild "bezahlte Freistellung zur Pflege des Kindes".  
 

Angenommen 
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C Sozial- und Gesundheitspolitik 

 

Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 

C  Sonstiges 

C 100  Kommunale Sozialpolitik  287 

Bundesfachgruppenkonferenz Sozial-, Kinder- und Jugendhilfe  
Angenommen  

 

C 101  Zuschüsse der Dienstherren zu den Beiträgen ihrer  287 
Beamtinnen und Beamten, die Mitglied in der gesetzlichen  
Kranken- und Pflegeversicherungen sind  

Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg  
Angenommen  

 

C 102  Arbeitslosenversicherung für Selbstständige  287 

Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen  
Angenommen  

 

C 103  Öffnung der Arbeitslosenversicherung für Selbstständige  288 

Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 102  

 

C 104  Einkommensanrechnung bei Bezieherinnen/Beziehern  288 
von Elterngeld in Selbstständigkeit  

Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

C 105  Verfall von eingezahlten Beiträgen in die  288 
Arbeitslosenversicherung  

Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

C 106  Erhöhung der Bemessungsgrenze für Kindergeld  289 

Bundesfachbereichskonferenz 9  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  
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C Sozial- und Gesundheitspolitik 

 

Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

C 107  Finanzierung Frauenhäuser  289 

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  
Angenommen  

 

C 111  Ergebnisse der Sozialwahlen 2011  289 

Landesbezirkskonferenz Hamburg  
Angenommen  
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C Sozial- und Gesundheitspolitik 

 
C 100 Bundesfachgruppenkonferenz Sozial-, Kinder- und Jugendhilfe  

 
Kommunale Sozialpolitik  

 
Der Bundesvorstand wird beauftragt, eine Diskussion zur Bedeutung der Kom-
munen zu initiieren und zu begleiten. Hierbei sollte insbesondere der sozial- 
und bildungspolitische Auftrag der Kommunen und dessen Wirkung für die 
demokratische Gesellschaft betrachtet werden.  
 

Angenommen  
 
 
C 101 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg  

 
Zuschüsse der Dienstherren zu den Beiträgen ihrer Beamtinnen und Be-
amten, die Mitglied in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherun-
gen sind  

 
ver.di fordert gesetzliche Grundlagen in Bund und Ländern für die Zahlung von 
Zuschüssen in der im SGB V geregelten Höhe an alle Beamtinnen und Beam-
ten, die Mitglieder in gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen sind.  
 

Angenommen  
 
 
C 102 Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen  

 
Arbeitslosenversicherung für Selbstständige  

 
ver.di setzt sich innerhalb des DGB wie im politischen Raum nachdrücklich 
dafür ein, dass für Selbstständige  
 
1. eine sozial gerechte, wirtschaftlich von allen Selbstständigen tragbare Re-

gelung bezüglich der Arbeitslosenversicherung geschaffen wird, 
 
2. der Zutritt zur Arbeitslosenversicherung auch langjährig Selbstständigen, 

Berufseinsteigerinnen und -einsteigern (etwa Ausbildungs- und Hochschul-
absolventinnen und -absolventen), Existenzgründerinnen und -gründern aus 
der Grundsicherung heraus sowie Auslandsrückkehrerinnen und -
rückkehrern oder aus dem Ausland Zuziehenden ermöglicht wird,  

 
3. auch nach mehrmaligem Bezug von Arbeitslosengeld das Recht zum Wie-

dereintritt in die Arbeitslosenversicherung bestehen bleibt.  
 

Angenommen  
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C Sozial- und Gesundheitspolitik 

 
C 103 Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen  

 
Öffnung der Arbeitslosenversicherung für Selbstständige  

 
Die Gremien von ver.di und DGB werden aufgefordert, auf die politisch Verant-
wortlichen einzuwirken, alles in ihrer Macht stehende zu tun, um die rabiate 
Erhöhung des Beitrags zur freiwilligen Arbeitslosenversicherung (um fast das  
4-fache) für Solo-Selbstständige zu skandalisieren und rückgängig zu machen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 102  
 
 
C 104 Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen  

 
Einkommensanrechnung bei Bezieherinnen/Beziehern von Elterngeld in 
Selbstständigkeit  

 
ver.di setzt sich innerhalb des DGB und im politischen Raum nachdrücklich 
dafür ein, dass die derzeitige Anrechnungspraxis bezüglich Einkommen von 
Selbstständigen bei Elterngeldbezug wie folgt geändert wird: 
 
1. Einbeziehung möglicherweise höherer Einkünfte von Selbstständigen in den 

12 Monaten vor der Geburt des Kindes durch Streichung § 2 Abs. 9 Bun-
deselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) bzw. Umformulierung als eine 
an die Zustimmung der Antragsteller geknüpfte Kann-Bestimmung.  

 
2. Einfügen eines neuen Absatz 4 im § 8 BEEG: Einnahmen, die auf einer 

Erwerbstätigkeit vor dem Bezug des Elterngeldes basieren, werden nicht 
als Einkommen während des Elterngeldbezuges berücksichtigt.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
C 105 Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  

 
Verfall von eingezahlten Beiträgen in die Arbeitslosenversicherung  

 
ver.di initiiert eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gegen den suk-
zessiven Verfall von eingezahlten Beiträgen in die Arbeitslosenversicherung.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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C Sozial- und Gesundheitspolitik 

 
C 106 Bundesfachbereichskonferenz 9  

 
Erhöhung der Bemessungsgrenze für Kindergeld  

 
ver.di setzt sich dafür ein, dass zur Aufrechterhaltung des Kindergeldanspruchs 
eine Anhebung der Einkommensfreibetragsgrenze (derzeit 8.004,00 Euro jähr-
lich) erfolgt.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
C 107 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  

 
Finanzierung Frauenhäuser  

 
ver.di setzt sich auf allen Ebenen für eine verlässliche und bedarfsgerechte 
Finanzierung von Frauenhäusern ein.  
 

Angenommen  
 
 
C 111 Landesbezirkskonferenz Hamburg  

 
Ergebnisse der Sozialwahlen 2011  

 
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, die Ergebnisse der anstehenden Sozi-
alwahlen nach deren Abschluss auszuwerten und zu veröffentlichen. Darge-
stellt soll werden:  
 
Die Versichertenstruktur beim jeweiligen Versicherungsträger, das heißt hier 
der prozentuale Anteil von Rentnerinnen/Rentnern, aufgeschlüsselt zusätzlich 
nach Geschlechtern, die auf ver.di Listen der entsprechenden Aufsichtsgremien 
der jeweiligen Versicherungsträger gewählt wurden.  
 

Angenommen 
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D Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik 

 

Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 

D  Allgemein 

D 001  Aus der Krise lernen  293 

Gewerkschaftsrat  
Angenommen  

 

D 002  Alternativen zur herrschenden Wirtschaftsordnung  297 

Bundesfachbereichskonferenz 13  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 001  

 

D 003  Steuerpolitik - Position beziehen!  297 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 13 Hessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 001  

 

D 005  Finanztransaktionssteuer  299 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 1 Hamburg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 001  

 

D 009  Börsenumsatzsteuer (wieder) einführen – soziale  299 
Belastungen senken  

Landesbezirksfachbereichskonferenz 1 Hamburg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 001  

 

D 010  Finanztransaktionssteuer durchsetzen - Kommunen  299 
entschulden  

Landesbezirksvorstand Nordrhein-Westfalen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 001  

 

D 011  Reduzierung der Mehrwertsteuersätze für lebenswichtige  300 
Artikel  

Bezirkskonferenz Hellweg-Hochsauerland  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 001  

 

D 013  Finanztransaktionssteuer durchsetzen –  300 
50 Prozent in einen kommunalen Entschuldungsfonds!  

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 001  
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D Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik 

 

Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

D 015  Besteuerung von Millionären  300 

Landesbezirkskonferenz Bayern  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 001  

 

D 016  Solidarbeitrag für Besserverdienerinnen/Besserverdiener  300 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 2 Hessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 001  

 

D 017  Finanzmarktkrise, wir zahlen eure Zeche nicht!  301 

Landesbezirkskonferenz Bayern  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 001  

 

D 018  Finanz- und Wirtschaftskrise  301 

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 001  

 

D 019  Europa aus der Geiselhaft der Finanzmärkte befreien  301 

Landesbezirkskonferenz Bayern  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 001  

 

D 025  Demokratisierung der Wirtschaft - Vergesellschaftung  302 
von Schlüsselbranchen  

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  
Angenommen  

 

D 026  Demokratisierung der Wirtschaft - Vergesellschaftung  303 
von Schlüsselbetrieben  

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 025  

 

D 027  Konsequenzen aus der Krise  304 

Landesbezirkskonferenz Hessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 025  

 

D 028  Runder Tisch zum Thema Wohnungspolitik  304 

Bundesfachbereichskonferenz 13  
Angenommen  

 

D 030  Erhalt von gutem, bezahlbarem Wohnraum  305 

Bundesfachbereichskonferenz 13  
Angenommen 
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D Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik 

 
D 001 Gewerkschaftsrat  

 
Aus der Krise lernen  

 
Die deutsche Wirtschaft hat sich von der größten Krise der letzten Jahrzehnte 
außerordentlich schnell erholt. Die nach wie vor großen Ungleichgewichte zwi-
schen Überschuss- und Defizitländern bergen jedoch nach wie vor große Risi-
ken für die wirtschaftliche Entwicklung. Der Euro-Raum steckt in einer schwe-
ren Krise. ver.di sieht die weitere Entwicklung mit großer Skepsis.  
 
Das wirtschaftliche Wachstum ist wie in der Zeit vor der Krise wieder stark vom 
Export abhängig. Die Binnennachfrage hält nicht Schritt. Einkommen aus Un-
ternehmertätigkeit und Vermögen eilen den Arbeitnehmereinkommen schon 
wieder deutlich voraus. Entsprechend bleibt der private Konsum erneut hinter 
den Erwartungen zurück. Wegen der Schuldenbremse setzt die Politik sogar 
noch stärker als in der Vergangenheit auf Ausgabenkürzungen. Nach dem 
Auslaufen der Konjunkturpakete setzt der Staat keine Impulse mehr zur Stär-
kung der Binnennachfrage. Exportstärke und Binnenmarktschwäche – diese 
Spezifik der deutschen Entwicklung verhindert eine gleichgewichtigere Entwick-
lung im Euroraum. Dadurch wird die Stabilität des gemeinsamen Währungs-
raums untergraben.  
 
ver.di tritt dafür ein, endlich Lehren aus der Krise zu ziehen und einen Kurs-
wechsel bei der wirtschaftspolitischen Strategie vorzunehmen.  
 
Die Propagierung und der Glaube an die grundsätzliche Überlegenheit und 
Effizienz der Märkte hat die Bedürfnisse der Menschen gegenüber den Ge-
winninteressen von Wenigen in den Hintergrund treten lassen. Privatisierun-
gen, Umverteilung von unten nach oben, Deregulierung der Finanzmärkte wa-
ren die folgenreichen Wegbereiter der Finanzmarkt- und Weltwirtschaftskrise.  
 
Auf den Finanzmärkten wurden bis heute keine grundlegenden Lehren aus der 
Krise gezogen. Das Casino ist noch immer geöffnet. Die systemischen Risiken 
sind weiter vorhanden. Die Aktionärsorientierung der Unternehmenspolitik setzt 
sich fort. Ein politischer Kurswechsel geht anders.  
 
ver.di fordert: 
 

 Wir brauchen eine Finanztransaktionssteuer, die kurzfristige rein spe-
kulative Finanztransaktionen verteuert.  

 

 Um die Abhängigkeit von Unternehmen und ganzen Staaten von den 
drei großen Ratingagenturen zu reduzieren brauchen wir eine öffentli-
che europäische Ratingagentur. Das Rating soll sich auch an nachhal-
tigen und sozialen Kriterien orientieren.  
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D Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik 

 

 Eine öffentliche Finanzprüfstelle sollte über die Zulassung von neuen 
Finanzprodukten entscheiden. Diese müssen auf ihre ökonomische 
Verträglichkeit geprüft werden.  

 

 Die Größe von Finanzinstituten muss begrenzt werden. Sie dürfen 
nicht zu groß zum Scheitern sein.  

 

 Ein Ausbau der Mitbestimmung kann für eine nachhaltige Unterneh-
menspolitik sorgen, indem Unternehmensentscheidungen, die sich an 
den Interessen der Beschäftigten an sicherer und guter Arbeit, an 
Aus- und Weiterbildung sowie an längerfristig wirkenden Investitionen 
und Innovationen orientieren, besser durchsetzbar sind und so einer 
kurzfristigen Ausrichtung am Aktienkurs entgegenwirken.  

 
In der Europäischen Union haben wir es mit einer grundlegenden Fehlkonstruk-
tion zu tun: Die Einführung der gemeinsamen Währung wurde nicht mit einer 
engeren Koordinierung der Wirtschafts- und Finanzpolitik verbunden. Die ge-
meinsame Währung und der Stabilitäts- und Wachstumspakt sollten allein für 
eine Annährung der unterschiedlichen wirtschaftlichen Ausgangsbedingungen 
sorgen. Das Gegenteil war der Fall – die schwachen Länder wurden schwä-
cher, die starken stärker. Gerade die ohnehin bereits wettbewerbsstarken Län-
der – allen voran die Bundesrepublik Deutschland – haben durch eine reale 
Stagnation ihrer Masseneinkommen ihre preisliche Wettbewerbsstärke kontinu-
ierlich erhöht. Auf diese Weise haben sie die Exportmöglichkeiten der schwä-
cheren Länder beschnitten und zu einer sukzessiven Verschlechterung ihrer 
wirtschaftlichen Lage beigetragen. Dies ist die unübersehbare Kehrseite des 
vielgepriesenen Exportmodells Deutschland. 
 
Um entstandene Ungleichgewichte in Europa abzubauen, muss gerade ein 
wettbewerbsstarkes Land wie der Bundesrepublik Deutschland Maßnahmen 
ergreifen, die den Binnenmarkt stärken. Damit erlaubt es anderen Ländern, 
mehr zu exportieren. Für die Stärkung der Binnennachfrage ist die Beteiligung 
von Beschäftigten, Erwerbslosen, Rentnerinnen und Rentnern am wachsenden 
gesellschaftlichen Reichtum eine zentrale Voraussetzung.  
 
Dazu sind Einkommenssteigerungen, armutsfeste soziale Sicherungssysteme 
sowie ein ausreichendes Angebot an öffentlichen Dienstleistungen die Voraus-
setzung. Bessere Einkommen gibt es aber nicht durch Sonntagsreden von 
Politikerinnen und Politikern und den Verweis auf die Verantwortung der Tarif-
politik. Die Politik muss vielmehr die Rahmenbedingungen für die Tarifpolitik 
und den Kampf der Lohnabhängigen für einen fairen Anteil wieder verbessern.  
 
Konkret fordert ver.di:  
 

 Lohn muss zum Leben reichen. Ein gesetzlicher Mindestlohn muss als 
untere Schranke die weitere Ausbreitung von Niedrig- und Hungerlöh-
nen beenden.  
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D Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik 

 

 Unsichere und schlecht bezahlte Arbeit muss zurückgedrängt werden: 
In der Leiharbeit fordert ver.di gleichen Lohn für gleiche Arbeit vom 
ersten Tag an. Befristete Beschäftigung muss wieder auf eng be-
grenzte und sachlich begründete Ausnahmen reduziert werden. Die 
Aufsplittung von sozialversicherten Vollzeitarbeitsplätzen in Teilzeit- 
und Minijobs sowie die Umwandlung in Jobs für Solo-Selbstständige 
muss verhindert werden.  

 

 Das Arbeitslosengeld II muss deutlich erhöht und Erwerbslose müssen 
vor Lohndumping und Zwang zu unzumutbarer Arbeit geschützt wer-
den.  

 

 Die solidarischen Sicherungssysteme dürfen nicht weiter geschwächt 
sondern müssen gestärkt werden. Das gelingt, wenn die Löhne und 
Gehälter wieder mit dem Wirtschaftswachstum Schritt halten, denn sie 
sind die Basis für höhere Beitragszahlungen und bessere Sozialleis-
tungen.  

 

 Öffentliche Dienstleistungen und Angebote müssen ausgebaut wer-
den. Dies gilt vor allem für Bildung und Betreuung, Gesundheit und 
Pflege, Kultur und Freizeit.  

 

 Ein attraktiver und gut ausgebauter Sozialstaat kann durch gerechte 
Steuern solide finanziert werden. Dazu muss der Höchststeuersatz bei 
der Einkommensteuer wieder auf mindestens 50 Prozent erhöht, die 
Vermögensteuer wieder eingeführt und große Erbschaften stärker be-
steuert werden. Steuerhinterziehung muss wirksamer bekämpft wer-
den und die Finanztransaktionsteuer muss Spekulation verteuern und 
eindämmen. Der Steuervollzug muss deutlich verbessert werden. Fi-
nanzstarke Unternehmen müssen wieder stärker zur Finanzierung ge-
sellschaftlicher Aufgaben beitragen.  

 
Eine Politik in der Bundesrepublik Deutschland, die nicht einseitig auf die Stei-
gerung der Wettbewerbsfähigkeit setzt, wäre nicht nur positiv für die Euro-
Länder, die im Wettbewerb hinterher hinken. Sie würde auch in Deutschland zu 
mehr Wachstum und Beschäftigung führen. Das zeigen vergleichende Unter-
suchungen der Entwicklung in Frankreich, Österreich oder im Euroraum insge-
samt.  
 
Die deutsche Bundesregierung setzt sich stattdessen für einen Export des 
deutschen Modells nach Europa ein. Die EU soll künftig darüber wachen, dass 
die Lohnentwicklung in den einzelnen Ländern „wettbewerbskonform“ ist. Die 
Schuldenbremse, die einer deutlich verschärften Version der europäischen 
Stabilitätskriterien entspricht, soll zum Modell für Europa werden. Die sozialen 
Sicherungssysteme sollen „der demografischen Entwicklung angepasst“ – das 
heißt, das Renteneintrittsalter soll erhöht und die Finanzierbarkeit des Gesund-
heitssystems soll geprüft werden.  
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D Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik 

 
Mit einer solchen Politik bliebe der gesamte Euroraum wie schon zuvor 
Deutschland unter seinen wirtschaftlichen Möglichkeiten. Die akuten Probleme 
der Euro-Krisenländer würden verschärft statt gelöst. Das Beispiel Griechen-
land macht immer deutlicher, dass ein radikaler Schrumpfkurs sogar eine Spi-
rale nach unten auslösen kann. In Griechenland schrumpft die Wirtschaft 2011 
das dritte Jahr in Folge.  
 
Eine solide Antikrisenpolitik muss die Entwicklung in den Euro-Krisenländern 
stabilisieren und diese Länder so stärken, dass sie aus ihren Schulden her-
auswachsen können.  
 
Konkret fordert ver.di:  
 

 Zusätzlich zum bisherigen Rettungsschirm sollen die Euroländer sich 
gegenseitig ihre Staatsanleihen garantieren. Die Risikoaufschläge für 
Staatsanleihen würden sinken und die gefährdeten Länder würden bei 
der Zinsbelastung nachhaltig entlastet.  

 

 Über diese kurzfristigen Entlastungen hinaus müssen bessere Regeln 
auf den Kapitalmärkten die Staatsfinanzierung verbilligen und Speku-
lationswellen verhindern. Gemeinsame Staatsanleihen – so genannt 
Eurobonds – können dies leisten. Sie fassen die Staatsschulden der 
Euroländer zu einem gemeinsamen Staatsschuldenpool zusammen.  

 

 Als Alternative zur ausschließlichen Finanzierung der Staaten über 
Kapitalmärkte setzt ver.di sich für eine „Bank für öffentliche Anleihen“ 
ein. Sie würde bei Marktturbulenzen Staatsanleihen der Euroländer 
aufkaufen und damit deren Finanzierung sicherstellen.  

 

 Zur Überwindung der Wachstumsschwäche der Eurokrisenländer soll 
ein europäisches Investitionsprogramm vor allem für Infrastruktur, Bil-
dung, Forschung und Entwicklung aufgelegt werden. Damit würde die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gesteigert.  

 

 Eine stärkere wirtschaftspolitische Koordinierung muss künftig für ei-
nen Abbau vorhandener Ungleichgewichte sorgen. Dazu zählt auch 
eine lohnpolitische Koordinierung zwischen den Gewerkschaften der 
Euro-Länder, die mindestens eine Ausschöpfung des verteilungsneut-
ralen Spielraums auf der jeweiligen nationalen Ebene zum Ziel haben 
muss.  

 

Angenommen 
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D 002 Bundesfachbereichskonferenz 13  

 
Alternativen zur herrschenden Wirtschaftsordnung  

 
Angesichts der neoliberalen Auswüchse des kapitalistischen Wirtschaftsys-
tems, welches eine gerechte, solidarische und soziale Gesellschaft mehr und 
mehr zerstört, führt ver.di in Kampagnen und Bildungsarbeit, auf allen Ebenen 
und in allen Bezirken die Diskussion über Alternativen zur herrschenden Wirt-
schaftsordnung.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 001  
 
 
D 003 Landesbezirksfachbereichskonferenz 13 Hessen  

 
Steuerpolitik - Position beziehen!  

 

 ver.di braucht Positionen zur Steuerpolitik die Forderun-
gen/Vorschläge beinhalten zu: Reformen der Einkommensteuer, der 
Umsatz- und Unternehmensteuer, der Besteuerung von Vermögen, 
Erbschaften, Schenkungen und Kapitaltransaktionen;  

 

 Erhebung von Öko- und internationalen Steuern;  
 

 problemorientiertem europäischem bzw. internationalem steuerpoliti-
schem Engagement.  

 
Dazu gehört:  
 
1. die Steuerhöhe soll linear-progressiv zu den individuellen Vermögen und 

Einkommen verlaufen. Das Grundprinzip soll die direkte Besteuerung der 
primären Einkommen (zum Beispiel Unternehmensgewinne, Kapitalerträge, 
Arbeitseinkommen) nach der individuellen ökonomischen Leistungsfähigkeit 
sein. 

 
2. Einkommen unterhalb der Pfändungsgrenze müssen prinzipiell steuerfrei 

gestellt werden.  
 
3. Die konsequente Besteuerung aller Formen von Kapitalgewinnen und der 

Wertzuwächse.  
 
4. Spekulationsgewinne sollen steuerpolitisch diskriminiert werden.  
 
5. Die verschiedenen Erbschaften und Ausnahmeregelungen müssen auf ihre 

verteilungspolitischen und somit sozial gerechten Effekte hin überprüft und 
gegebenenfalls korrigiert bzw. abgeschafft werden. Das betrifft insbesonde- 
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re die soziale Gleichstellung der Geschlechter und der verschiedenen Le-
bensformen.  

 
6. Realwirtschaftliche Unternehmensinvestitionen von Genossenschaften, 

kleinen- und mittleren Unternehmen, die zukunftsfähige Arbeitsplätze in der 
Region schaffen, sollen steuerpolitisch begünstigt werden. (Das bedeutet 
keinesfalls eine ausschließlich oder vorrangig steuerpolitische Wirtschafts-
förderung.)  

 
7. Die Akteure der Globalisierung - Konzerne, große Exporteure, Global Player 

- sollen steuerpolitisch wesentlich stärker als bisher belastet werden. Die 
Steuererhebung soll erfolgen, wo die Gewinne erzielt werden. Gelten am 
Unternehmenssitz höhere Steuersätze, sollen ausländische Einkünfte nach 
versteuert werden.  

 
8. Unternehmen - mit teilweiser Ausnahme von Genossenschaften und Sozi-

albetrieben - sollen ungeachtet der konkreten Rechtsform - steuerpolitisch 
gleich behandelt werden.  

 
9. Steuern sollen am Ort der erfolgten Wertschöpfung erhoben werden (Quel-

lensteuer).  
 
10. Die Mehrwertsteuer soll sozial gerecht korrigiert werden. Das bedeutet eine 

größere Differenzierung der Steuersätze nach konkreten Gebrauchswerten. 
 
11. Die Institutionen der Bundesrepublik Deutschland sollen sich konsequent 

gegen Steuerflucht und -Hinterziehung, gegen nationalstaatlich und interna-
tional ausgerichtete Steuervermeidungsstrategien, gegen sozial und ökolo-
gisch verheerende Steuerkonkurrenz engagieren.  

 
Das betrifft insbesondere die Überprüfung der Abkommen zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung auf 
dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und Vermögen (Doppelbesteue-
rungsabkommen), die Bekämpfung von Manipulationen über ausländische 
Tochtergesellschaften und Steueroasen.  

 
12. Internationale Steuern auf Devisentransaktionen sollen erhoben werden.  
 
13. Innerhalb der Europäischen Union sollen sich die Institutionen der Bundes-

regierung gegen Steuerdumping und für problemorientierte steuerpolitische 
Richtlinien für die EU-Mitgliedsländer einsetzen, die insbesondere Steuer-
oasen und Mindeststeuersätze definieren.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 001  
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D 005 Landesbezirksfachbereichskonferenz 1 Hamburg  

 
Finanztransaktionssteuer  

 
ver.di fordert von allen Ebenen aus, die Bundesregierung und den Bundestag 
zur Umsetzung der Finanztransaktionssteuer (0,01 Prozent) auf. Dies soll/muss 
unabhängig von Europa und der globalen Entscheidung sein.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 001 
 
 
D 009 Landesbezirksfachbereichskonferenz 1 Hamburg  

 
Börsenumsatzsteuer (wieder) einführen – soziale Belastungen senken  

 
ver.di setzt sich für die (Wieder-)Einführung einer in der Bundesrepublik 
Deutschland geltenden Börsenumsatzsteuer ein. Die dadurch erzielten Ein-
nahmen werden zu gleichen Teilen auf Bund und Länder verteilt und für die 
Reduzierung der sozialen Belastungen verwendet.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 001  
 
 
D 010 Landesbezirksvorstand Nordrhein-Westfalen  

 
Finanztransaktionssteuer durchsetzen - Kommunen entschulden  

 
ver.di setzt sich weiterhin bei allen politischen Kräften in diesem Land dafür ein, 
dass eine Finanztransaktionssteuer in der Bundesrepublik Deutschland einge-
führt wird.  
 
Hinsichtlich der zu erzielenden Erlöse aus einer Finanztransaktionssteuer ver-
tritt ver.di die Auffassung, dass diese in einer ersten Phase zumindest teilweise 
zur Entschuldung der Kommunen verwendet werden muss. ver.di wird hierzu 
ein Entschuldungskonzept entwerfen.  
 
Zur dauerhaften Absicherung der Kommunen hält ver.di an seinen bereits auf-
gestellten grundsätzlichen Forderungen zur Gemeindefinanzierung fest.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 001 
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D 011 Bezirkskonferenz Hellweg-Hochsauerland  

 
Reduzierung der Mehrwertsteuersätze für lebenswichtige Artikel  
 

Der Bundesvorstand wird beauftragt, sich bei der Bundesregierung dafür ein-
zusetzen, dass für lebensnotwendige Artikel die Mehrwertsteuersätze auf sie-
ben Prozent reduziert werden (zum Beispiel Medikamente, Energie unter ande-
rem).  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 001  
 
 

D 013 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  

 
Finanztransaktionssteuer durchsetzen – 50 Prozent in einen kommunalen 
Entschuldungsfonds!  
 

ver.di möge sich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass die politisch Verantwortli-
chen die erforderlichen Beschlüsse fassen und konsequent umsetzen, um eine 
Finanztransaktionssteuer einzuführen. 50 Prozent der Einnahmen dieser Steu-
er müssen für einen kommunalen Entschuldungsfond bereit gestellt werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 001  
 
 

D 015 Landesbezirkskonferenz Bayern  

 
Besteuerung von Millionären  
 

Der Bundesvorstand nutzt stärker als bisher seine politischen Kanäle, damit die 
Vermögensteuer wieder eingeführt wird, um eine Beteiligung der Vermögenden 
an der Finanzierung des Gemeinwesens zu erlangen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 001 
 
 

D 016 Landesbezirksfachbereichskonferenz 2 Hessen  

 
Solidarbeitrag für Besserverdienerinnen/Besserverdiener  
 

ver.di wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass gut verdienende Bürge-
rinnen/Bürger durch höhere Solidarbeiträge verstärkt zur Finanzierung der 
öffentlichen Haushalte herangezogen werden. Dazu kommen neben der Wie-
dereinführung der Vermögenssteuer, der Erhöhung des Spitzensteuersatzes 
und entsprechender Modifizierung des neuen Erbschaftssteuerrechts auch eine 
Luxussteuer in Frage.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 001  
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D 017 Landesbezirkskonferenz Bayern  

 
Finanzmarktkrise, wir zahlen eure Zeche nicht!  

 
ver.di setzt sich mit allen Möglichkeiten gegen die unsoziale Verteilung des 
Vermögens und für eine gerechte Belastungen der Bürgerinnen und Bürger ein 
- der Grundsatz "starke Schultern tragen größere Lasten" muss gelten.  
 
Für eine langfristige Finanzierung des Staats- und Gesundheitswesen sind die 
Banken und die Vermögenden mit neuen Abgaben, zum Beispiel Finanztran-
saktionssteuer und Vermögenssteuer, zu belasten.  
 
Gegen das Spar- und Streichprogramm ist gemeinsam mit den anderen Ge-
werkschaften in der EU Widerstand zu leisten.  
 
Zur Durchsetzung der Forderungen sind weiterhin konkrete Aktionen national 
und international zu planen und durchzuführen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 001 
 
 
D 018 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  

 
Finanz- und Wirtschaftskrise  

 
ver.di startet eine bundesweite Kampagne um deutlich zu machen, dass die 
Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise nicht als Schuldenkrise verfälscht und 
auf unserem Rücken ausgetragen werden dürfen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 001  
 
 
D 019 Landesbezirkskonferenz Bayern  

 
Europa aus der Geiselhaft der Finanzmärkte befreien  

 
Die ver.di-Gesamtorganisation wird aufgefordert, ein breites Bündnis herzustel-
len und massiv Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben mit dem Ziel, die Bundesre-
gierung zum Handeln zu bewegen:  
 

 Die Staatsfinanzen müssen von den Kapitalmärkten entkoppelt wer-
den. Zwar darf die Europäische Zentralbank inzwischen Staatsanlei-
hen auf den Kapitalmärkten aufkaufen. Das reicht aber nicht aus. Wir 
brauchen eine „Europäische Bank für öffentliche Anleihen“ (European 
Bank for Public Bonds). Sie kauft Staatsanleihen, hinterlegt sie als Si-
cherheit bei der Europäischen Zentralbank und bekommt dafür  
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frisches billiges EZB-Geld. Das Geld leitet sie niedrig verzinst an die 
Mitgliedstaaten weiter.  

 

 Die Bewertung der Bonität von Mitgliedstaaten darf zukünftig nicht 
mehr von privaten Ratingagenturen, sondern muss direkt von der Eu-
ropäischen Zentralbank vorgenommen werden.  

 

 Der Markt für Kreditausfallversicherungen (CDS) muss geschlossen 
werden. Kreditausfallversicherungen schaffen nur eine Scheinsicher-
heit. Wenn Investoren sich gegen Risiken absichern wollen, dann sol-
len sie ihr Portfolio diversifizieren. Dafür braucht man keine Kreditaus-
fallversicherungen.  

 

 Wir brauchen eine Finanztransaktionssteuer und eine Bankenabgabe. 
Eine Finanztransaktionssteuer verteuert vor allem die kurzfristigen Fi-
nanztransaktionen und macht die auf schnelle Rendite abzielenden 
Finanztransaktionen unrentabel.  

 

 Finanzprodukte müssen von einem öffentlich-rechtlichen „TÜV“ bewer-
tet und gegebenenfalls verboten werden (zum Beispiel Leerverkäufe).  

 

 Die Ungleichgewichte in der Eurozone müssen solidarisch abgebaut 
werden. Die unterschiedliche Wettbewerbsfähigkeit von Nord und Süd 
muss harmonisiert werden, indem die größte Volkswirtschaft der Eu-
rozone mit höheren Löhnen und mehr öffentlichen Investitionen ge-
gensteuert.  

 

 Die wichtigsten Zentralbanken der Welt werden aufgefordert, mit ge-
genseitigen Besitzstandspflichten und Interventionen auf den Devi-
senmärkten die Wechselkurse gegen Devisenspekulanten zu stabili-
sieren. Es ist angesichts der Angriffe und Wetten der Spekulanten ge-
gen den Euro höchste Zeit, die ersten Schritte zum Aufbau eines neu-
en festen Wechselkurssystems zwischen den wichtigsten Währungen 
der Welt vorzunehmen und den Spekulationen den Nährboden für ihre 
Attacken zu nehmen.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 001  
 
 
D 025 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  

 
Demokratisierung der Wirtschaft - Vergesellschaftung von Schlüssel-
branchen  

 
ver.di setzt sich für eine Demokratisierung aller Lebensbereiche ein. Hierzu 
strebt ver.di die Sicherstellung gesellschaftlicher Daseinsvorsorge, die Auswei- 
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tung der Mitbestimmung innerhalb der Wirtschaft und eine umfassende Wirt-
schaftsdemokratie an. Sollte es zur Erreichung dieser Ziele erforderlich sein, 
setzt sich ver.di auf der Grundlage des Grundgesetzes auch für die Vergesell-
schaftung von Unternehmen und ihre Überführung in Gemeineigentum oder in 
andere Formen der Gemeinwirtschaft ein.  
 

Angenommen  
 
 
D 026 Bundesjugendkonferenz  

 
Demokratisierung der Wirtschaft - Vergesellschaftung von Schlüsselbe-
trieben  

 
Als ver.di setzen wir uns als demokratisch organisierte Organisation für eine 
Demokratisierung aller Lebensbereiche ein.  
 
Wir fordern die Vergesellschaftung der Schlüsselbetriebe wie Telekommunika-
tion, Post, Energie, Schienen- und Nahverkehr sowie Banken. Die Geschichte 
der Arbeiterinnen-/Arbeiterbewegung hat uns gelehrt, dass eine Überwindung 
des Interessensgegensatzes zwischen Kapital und Arbeit im jetzigen Wirt-
schaftssystem nicht möglich ist. Dass Interessen weniger über die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen von Millionen Menschen entscheiden ist eine der Perversi-
onen dieses Systems und darf es in einer gerechten Welt nicht geben.  
 
Als Schritt in die richtige Richtung sehen wir die Ausweitung der unternehmeri-
schen Mitbestimmung an. Die wirklich paritätische Mitbestimmung in der Mon-
tanindustrie muss auf alle Unternehmen übertragen werden.  
 
Spätestens die aktuelle Krise des Kapitalismus hat uns gezeigt, dass nicht 
mehr die Unternehmen der Stahl- und Kohleindustrie die Schlüsselindustrien 
der heutigen Zeit sind, als vielmehr die Unternehmen der Finanzindustrie.  
 
Im dreigliedrigen Bankensystem in der Bundesrepublik Deutschland hat sich 
gezeigt, dass die regional aufgestellten Genossenschaftsbanken und Sparkas-
sen die Finanzkrise nicht ausgelöst haben und auch an den hochspekulativen 
Geschäften nicht beteiligt waren.  
 
Ein Schluss aus dieser Krise muss sein, dass es eine weitere „Konsolidierung" 
der deutschen Bankenlandschaft nicht geben darf. Sparkassen dürfen nicht 
privatisiert werden. Im Gegenteil – wir fordern die Zerschlagung der Großban-
ken und eine Auflösung des privaten Bankensektors. Sie führten uns in „Sach-
zwänge", die die Parlamente vor vollendeten Tatsachen gestellt haben. Eine 
Bank, die „To big to fail" ist, darf es nicht geben.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 025  
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D 027 Landesbezirkskonferenz Hessen  

 
Konsequenzen aus der Krise  

 
Wir fordern:  
 
1. Neue, weitergehende Modelle der betrieblichen und überbetrieblichen De-

mokratie sind zu entwickeln und durchzusetzen.  
 
2. Das uneingeschränkte Streikrecht ist zu realisieren. Dazu zählt auch der 

„politische Streik“.  
 
3. Die parlamentarische Demokratie ist durch direkte Bürgerbeteiligung zu 

ergänzen.  
 
4. Die Verfügungsgewalt der Kapitaleigner in den Betrieben ist zu Gunsten 

einer umfassenden Einbeziehung der Beschäftigten in betriebliche, soziale 
und personale Angelegenheiten zurückzudrängen.  

 
5. Wirtschaftliche und politische Entscheidungen, die Auswirkungen auf Be-

schäftigung und Beschäftigte haben, müssen unter Einbeziehung der Ar-
beitnehmer demokratisch getroffen werden. 

 
6. Die Wirtschafts- und Finanzpolitik muss durch eine demokratische Rah-

menplanung an den Zielen von Frieden, Humanität und Achtung des Men-
schen ausgerichtet werden. Kriege, Ausbeutung von Mensch und Natur 
stehen dieser Zielsetzung entgegen.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 025  
 
 
D 028 Bundesfachbereichskonferenz 13  

 
Runder Tisch zum Thema Wohnungspolitik  

 
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, einen ressortübergreifenden "Runden 
Tisch" zum Thema Wohnungspolitik einzurichten.  
 
Insbesondere sind hier die Betriebsräte großer Wohnungsunternehmen im 
Fachbereich 13 und Mieterorganisationen mit einzubeziehen, um deren Sach-
verstand und Erfahrungswerte speziell mit dem Umgang internationaler Finanz-
investoren zu nutzen.  
 
Ziel ist es unter anderem gewerkschaftliche Positionen zur Wohnungspolitik zu 
entwickeln und mit den anderen Gewerkschaften und dem DGB abzustimmen.  



 
 

 305  

 

D Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik 

 
Im Ergebnis geht es darum auch die gewerkschaftliche Einflussnahme auf 
wohnungspolitische Entscheidungen der Parteien auf Landes- und Bundes-
ebene zu nehmen.  
 

Angenommen 
 
 
D 030 Bundesfachbereichskonferenz 13  

 
Erhalt von gutem, bezahlbarem Wohnraum  

 
ver.di setzt sich dafür ein, dass alle Möglichkeiten genutzt werden und alle 
Anstrengungen darauf gerichtet werden, dass durch städtische, kommunale 
sowie landes- und bundeseigene Wohnungsunternehmen keine weiteren Woh-
nungsbestände privatisiert werden.  
 
Es muss alles dafür getan werden, dass Wohnungen als soziales Gut erhalten 
bleiben und nicht als reine Handelsobjekte alleinig zur Gewinnmaximierung 
benutzt werden.  
 

Angenommen 
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 

D  Steuerpolitik 

D 031  Maßnahmen zur Bekämpfung des Steuerbetrugs  309 
und der Kapitalflucht  

Bundesfachbereichskonferenz 6  
Angenommen  

 

D 032  ver.di fordert einen einheitlichen und wirksamen  309 
Vollzug der Steuergesetze  

Bundesfachbereichskonferenz 6  
Angenommen  

 

D 033  Erhöhung der Anzahl der Steuerprüferinnen/Steuerprüfer  310 

Bezirkskonferenz Hellweg-Hochsauerland  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 031  

 

I 008  Steuergerechtigkeit - Keine Zustimmung zum  310 
Steuerabkommen mit der Schweiz  

Martina Rößmann-Wolf und  Kolleginnen und Kollegen  
Angenommen  

 

D 035  Erhalt der Steuerbefreiung von Nacht- und  310 
Feiertagszuschlägen  

Landesbezirksfachbereichskonferenz 10 Bayern  
Angenommen  

 

D 036  Steuerfreie Vergütung für dienstlich gefahrene  311 
Strecken mit dem Privat-Pkw  

Landesbezirksfachbereichskonferenz 2 Bayern  
Angenommen  

 

D 037  Anpassung der Verpflegungsmehraufwendungen  311 

Bundesfachbereichskonferenz 10  
Angenommen 
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D 031 Bundesfachbereichskonferenz 6  

 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Steuerbetrugs und der Kapitalflucht  

 
1. Zur Bekämpfung des Steuerbetrugs ist die Abschaffung der strafbefreien-

den Selbstanzeige notwendig, weil dadurch die Straftat „Steuerhinterzie-
hung“ berechenbar wird. Durch die bisherige Straffreiheit bei einer Selbst-
anzeige wird deutlich gemacht, dass die Steuerhinterziehung eine „Straftat 
minderer Bedeutung“ sei. Dies ist nicht länger akzeptabel.  

 
2. Ferner ist die Zusammenarbeit der Steuerfahndungsstellen über die Län-

dergrenzen hinweg deutlich effektiver zu gestalten. Die föderalen Strukturen 
sind ein Hemmnis für eine wirkungsvolle Verfolgung der Steuerhinterzie-
hung.  

 
3. Es ist durch EU-interne Vereinbarungen als auch durch Doppelbesteue-

rungsabkommen zu vereinbaren, dass der in der EU-Zinsrichtlinie verein-
barte Informationsaustausch über im Ausland angelegtes Kapital umfas-
send stattfindet. Eine Quellenbesteuerung anstelle dieses Informationsaus-
tausches zementiert die jeweiligen Bankgeheimnisse und ist nicht akzepta-
bel.  

 

Angenommen  
 
 
D 032 Bundesfachbereichskonferenz 6  

 
ver.di fordert einen einheitlichen und wirksamen Vollzug der Steuergeset-
ze  

 
Dazu fordert ver.di im Einzelnen:  
 

 Umsetzung des § 21a Finanzverwaltungsgesetz (FVG) durch verbind-
lichen Abschluss von Zielvereinbarungen des Bundesministeriums der 
Finanzen mit den Bundesländern über die zu erreichenden Vollzugs-
ziele. 

 

 Festlegung von bundeseinheitlichen Vollzugszielen für die deutsche 
Steuerverwaltung. Bei den Festlegungen dieser Vollzugsziele ist ver.di 
zu beteiligen. Die Personalausstattung hat nach den Ergebnissen der 
bundeseinheitlichen Personalbedarfsberechnung zu erfolgen.  

 

 Vereinheitlichung der IT-Verfahren und der IT-Ausstattung der Steuer-
verwaltungen der Länder.  
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 Vernetzung der deutschen Steuerfahndungsstellen durch die Möglich-
keit des elektronischen Daten- und Informationsaustauschs.  

 

Angenommen  
 
 
D 033 Bezirkskonferenz Hellweg-Hochsauerland  

 
Erhöhung der Anzahl der Steuerprüferinnen/Steuerprüfer  

 
Der Bundesvorstand wird beauftragt, sich dafür einzusetzen, dass die Länder 
verpflichtet werden, die Zahl der Steuerprüferinnen/Steuerprüfer und Steuer-
fahnderinnen/Steuerfahnder zu erhöhen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 031  
 
 
I 008 Martina Rößmann-Wolf und Kolleginnen und Kollegen  

 
Steuergerechtigkeit - Keine Zustimmung zum Steuerabkommen mit der 
Schweiz  

 
ver.di fordert von allen Ebenen aus, der Bundestag und der Bundesrat möge 
dem mit der Schweiz ausgehandelten Steuerabkommen die Zustimmung ver-
sagen. 
 
Insbesondere der Bundesvorstand wird aufgefordert, gemeinsam mit dem DGB 
alles zu unternehmen um die erforderlichen Zustimmungen zur Ratifizierung  
zu verhindern.  
 

Angenommen  
 
 
D 035 Landesbezirksfachbereichskonferenz 10 Bayern  

 
Erhalt der Steuerbefreiung von Nacht- und Feiertagszuschlägen  

 
Weitere Spardiskussionen der Bundesregierung dürfen nicht dazu führen, dass 
die (teilweise) Steuerbefreiung von Sonntags- Feiertags- und Nachtarbeitszu-
schlägen aufgehoben wird. Diesen eventuellen Sparmaßnahmen der Bundes-
regierung muss entschieden entgegen getreten werden; erforderlichenfalls 
auch mit Aktionen.  
 

Angenommen  
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D 036 Landesbezirksfachbereichskonferenz 2 Bayern  

 
Steuerfreie Vergütung für dienstlich gefahrene Strecken mit dem Privat-
Pkw  

 
Die Bundesverwaltung wird aufgefordert, intensiv auf das Bundesfinanzministe-
rium einzuwirken, dass die steuerfreie Pauschale von 30 Cent pro Kilometer bei 
Dienstfahrten mit dem Privat-Pkw, den tatsächlichen Kosten angepasst wird.  
 

Angenommen 
 
 
D 037 Bundesfachbereichskonferenz 10  

 
Anpassung der Verpflegungsmehraufwendungen  

 
Der Bundeskongress fordert eine Anpassung der steuerlichen Abziehbarkeit 
von Verpflegungsmehraufwendungen (Fahrerspesen) an die seit 1994 kontinu-
ierlich gestiegenen Lebenshaltungskosten zu erreichen.  
 

Angenommen 
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 

D  Finanzpolitik 

D 038  ver.di-Aktivitäten zur Regulierung der Finanzmärkte  315 
verstärken  

Bundesfachbereichskonferenz 1  
Ziffern 1 und 3 Angenommen 

 Ziffer 2 Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiter- 
              leitung an den Bundesvorstand  
 

D 039  Implementierung von Regulierungs- und Demo- 317 
 kratisierungsverordnungen innerhalb des Finanzmarktes  

Landesbezirkskonferenz Hamburg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 038  

 

D 040  Erhalt des 3-Säulen-Modells in der Kreditwirtschaft  318 
Bundesfachbereichskonferenz 1  

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 038  
 

D 044  Starke Kommunen stärken Demokratie und  319 
Lebensgrundlagen  

Bundesfachbereichskonferenz 7  
Angenommen  

 

D 045  Finanzlage der Kommunen  319 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Baden-Württemberg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 044  

 

D 046  Sicherstellung von ausreichenden Kommunalfinanzen  320 

Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 044  

 

D 047  "Rettet unsere Städte" - für eine Gemeindefinanzreform  320 

Bezirkskonferenz Köln  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 044  

 

D 048  Rettet unsere Kommunen – Für den Erhalt kommunaler  322 
Selbstverwaltung und öffentlicher Daseinsvorsorge  

Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Bayern  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 044  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

D 049  Entschuldung der Gemeinden und Gemeindefinanzreform  322 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Hessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 044  

 

D 051  Schuldenbremse  323 

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  
Angenommen  

 

D 052  Private Reichtumsuhr  323 

Landesbezirksfachbereichsvorstand 3 Nord  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

D 054  Solidaritätszuschlag nach Bedürftigkeit oder  323 
Solidarpakt für bedürftige Kommunen  

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu D 044 
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D 038 Bundesfachbereichskonferenz 1  

 

ver.di-Aktivitäten zur Regulierung der Finanzmärkte verstärken  
 

1. Die umfassende Regulierung der Finanzmärkte bleibt auch in den nächsten 
Jahren eine wesentliche gesellschaftliche Aufgabe. Der Fachbereich Fi-
nanzdienstleistungen von ver.di, aber insbesondere auch die Gesamtorga-
nisation, werden aufgefordert auf nationaler und internationaler Ebene alles 
dafür zu tun, dass sich Fehlentwicklungen, die zur Finanzmarktkrise 2008 
führten, nicht wiederholen. Die negativen Folgen der Krise machen sich 
nicht nur bei den Beschäftigten in Banken, Sparkassen und Versicherungen 
bemerkbar. Alle abhängig Beschäftigten bezahlen national und international 
für die Folgen der Krise in unterschiedlicher Art und Weise.  
 
Deshalb ist es besonders wichtig, dass die Gewerkschaften, insbesondere 
die für den Finanzsektor zuständige Fachgewerkschaft ver.di, diese Frage 
mit Nachdruck bearbeiten und hierfür die notwendigen Ressourcen bereit 
stellen.  
 
Es geht insbesondere darum, dass unsere gewerkschaftlichen Positionen 
zur Finanzmarktkrise und zur Regulierung der Finanzmärkte innerhalb der 
Gewerkschaften und bei den Gewerkschaftsmitgliedern breit bekannt ge-
macht werden. Und es geht darum, dass unsere Forderungen für einen ge-
regelten Finanzdienstleistungssektor gesellschaftlich breit diskutiert werden.  

 

2. ver.di braucht Ressourcen, um die anstehenden politischen Diskussionen 
auf nationaler und europäischer Ebene effektiv begleiten zu können. Dazu 
gehören die effektive Begleitung der Gesetzgebungsvorhaben auf nationa-
ler und besonders auf europäischer Ebene. Unsere internationalen Organi-
sationen Union Network International (UNI) und Europäischer Gewerk-
schaftsbund (EGB) brauchen hier die personelle Unterstützung der nationa-
len Gewerkschaften.  

 

Eine Stelle im Ressort 1 der ver.di-Bundesverwaltung, die sich inhaltlich mit 
diesem Themenfeld befasst, und in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 
Finanzdienstleistungen und der UNI in Brüssel die gewerkschaftliche und 
die gesellschaftliche Diskussion zu diesen Themen verantwortlich leitet und 
koordiniert, und die die über den Verantwortungsbereich des Fachbereichs 
hinausgehenden Regulierungsvorhaben national und international begleitet, 
ist dringend erforderlich.  
 

Die Zusammenarbeit von ver.di mit den Organisationen, die sich für eine 
weltweite starke Regulierung der Finanzmärkte aussprechen, ist zu vertie-
fen. Gemeinsame öffentliche Aktionen von ver.di mit anderen Organisatio-
nen sind ein wichtiges Instrument, um unseren Forderungen Nachdruck zu 
verleihen.  
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3. Folgende Schritte sind politisch unerlässlich, damit Finanzmärkte wieder 

ihre eigentliche Aufgabe erfüllen können:  
 

 Die Beschränkung, Regulierung bzw. das Verbot von bestimmten spe-
kulativen Finanzgeschäften (Leerverkäufe, Derivate, Verbriefungen 
etc.).  

 
 Die Einbeziehung aller Anbieter von Finanzdienstleistungen in die Fi-

nanzmarktaufsicht und in die Regulierungsgesetzgebung.  
 

 Die Überprüfung und Genehmigung von Finanzdienstleistungsproduk-
ten durch die Finanzmarktaufsicht.  

 
 Die Einführung einer effektiven Finanzmarktaufsicht auf europäischer 

Ebene für internationale Konzerne und eine Verbesserung der natio-
nalen Finanzmarktaufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin).  

 
 Höhere Eigenkapitalanforderungen für Finanzprodukte in Abhängigkeit 

von den Risiken so wie eine absolute Begrenzung der Risiken.  
 

 Gründung einer öffentlichen, europäischen Ratingagentur. Beschrän-
kung der Geschäftstätigkeit und Kontrolle der Ratingagenturen.  

 
 Effektive Maßnahmen gegen die fortschreitende Konzentration der Fi-

nanzindustrie. Dazu gehören die Absicherung der drei Säulen der Fi-
nanzwirtschaft (private, genossenschaftliche und öffentliche Unter-
nehmen) und eine effektive Kartellgesetzgebung auf europäischer 
Ebene.  

 
 Einführung einer Finanzmarkttransaktionssteuer.  

 
 Klare Vorschriften zur Qualifizierung von allen Beschäftigten und 

Selbstständigen, die Finanzdienstleistungsprodukte beraten und ver-
mitteln. Nur eine hochwertige Qualifikation und regelmäßige Weiterbil-
dung gewährleisten eine gute Beratung.  

 
 Das Verbot von quantitativen Verkaufszielen an Berater für bestimmte 

Produkte. Die Beschäftigten brauchen ein vernünftiges festes Monats-
gehalt, welches nicht von der Erreichung bestimmter Verkaufsziele 
abhängt.  

 
Es ist ein gesellschaftspolitischer Skandal, dass die Kosten der Finanz-
marktkrise derzeit fast ausschließlich von Beschäftigten, Erwerbslosen und 
Rentnern getragen werden. Es wird Zeit, dass die Vermögenden und die 
Verursacher der Krise zur Kasse gebeten werden. Deshalb fordert ver.di 
unter anderem eine Anhebung des Spitzensteuersatzes und die Wiederein- 
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führung der Vermögenssteuer. Zusätzlich bedarf es einer europäischen 
Wirtschaftspolitik. Diese soll unter anderem eine Mindestbesteuerung der 
Unternehmen sicher stellen und dafür sorgen, dass Geschäfte mit Steuer-
oasen für Unternehmen unattraktiv werden.  

 

Ziffern 1 und 3 Angenommen 
Ziffer 2 Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand 
 
 
D 039 Landesbezirkskonferenz Hamburg  

 
Implementierung von Regulierungs- und Demokratisierungsverordnun-
gen innerhalb des Finanzmarktes  

 
Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat gezeigt, dass eine weitgehende Selbstre-
gulierung eine Illusion ist. Eine verstärkte Kontrolle und umfangreiche Transpa-
renz dieses Sektors ist zwingend geboten.  
 
ver.di fordert umfangreiche Änderungen in folgenden Bereichen:  
 
Aufsichtsräte  
 

 ausreichender Qualifizierungsnachweis für Aufsichtsräte;  
 

 insbesondere der/des Vorsitzenden;  
 

 Novellierung des Mitbestimmungsgesetzes in der Form, dass die/der 
Vorsitzende durch eine unabhängige Person besetzt sein muss;  

 

 Ausweitung der Rechte gegenüber Aufsichtsräten der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).  

 
Sparkassen  
 

 Abschaffung der Gewinnorientierung der Sparkassen;  
 

 langfristige Zusage der Politik an die Sparkassen, dass sie ihren Sta-
tus als solche behalten (Vorteile durch Haftung des Staates);  

 

 Änderung des Selbstverständnisses der Sparkassen wieder zurück als 
Förderer ihrer Region, vertrauenswürdiger und verlässlicher An-
sprechpartner.  
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Finanzaufsicht  
 

 umfangreichere Rechte bei der Regulierung für die Finanzaufsicht; 
 

 mehr Finanzmittel für Aufsicht und Regulierung von Finanzdienstleis-
tern (insbesondere Banken).  

 
Banken  
 

 Einführung einer Finanztransaktionssteuer;  
 

 Verbot des spekulativen Handels von Vermögenswerte die keinem re-
alen Gegenwert entsprechen (Derivate);  

 

 Verbot des Verkaufs von Wertpapieren ohne deren direkten Besitz 
(Leerverkäufe);  

 

 persönliche und langfristige Haftung der Vorstände;  
 

 Möglichkeit der Rückforderung von bereits ausgezahlten Boni an Vor-
stände und leitende Angestellte;  

 

 feste Eigenkapitalquote für Banken (mindestens 35 Prozent).  
 
Internationale Finanzmarktpolitik  
 

 Verbot von Devisenspekulation;  
 

 Einführung einer internationalen Finanztransaktionssteuer;  
 

 Einführung einer unabhängigen Kontrollbehörde.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 038 
 
 
D 040 Bundesfachbereichskonferenz 1  

 
Erhalt des 3-Säulen-Modells in der Kreditwirtschaft  

 
ver.di wird aufgefordert alles zu tun, damit in der Bundesrepublik Deutschland 
das 3-Säulen-Modell - bestehend aus den Banken, den Volks- und Raiffeisen-
banken sowie den Sparkassen - erhalten bleibt und rechtlich gesichert wird.  
 
Gerade in der letzten Finanzkrise ist klar geworden, dass die Bundesrepublik 
Deutschland durch das dreigliedrige Bankensystem besser abgeschnitten hat, 
als die Staaten in denen wenige große Banken den Markt beherrschen. Die  
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Sparkassen und Genossenschaftsbanken sind entscheidende Sicherheitsanker 
für das gesamte deutsche Bankensystem. Sie operieren dezentral am Markt, 
sichern dezentral Arbeits- und Ausbildungsplätze und tragen zum volkswirt-
schaftlichen Mehrwert bei. Dezentral regional ist deshalb das Gebot der Stun-
de.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 038  
 
 

D 044 Bundesfachbereichskonferenz 7  

 

Starke Kommunen stärken Demokratie und Lebensgrundlagen  
 

Der Bundesvorstand wird aufgefordert, massiv auf die Bundesregierung einzu-
wirken,  
 

 die Gewerbesteuer zu einer Gemeindewirtschaftssteuer weiter zu 
entwickeln,  

 

 die Revitalisierung der Vermögenssteuer umzusetzen,  
 

 die Erhöhung der Erbschaftssteuer vorzunehmen, 
 

 die höhere Besteuerung von Unternehmensgewinnen und die stärkere 
Besteuerung von hohen Einkommen einzuführen,  

 

 einen „Entschuldungsschirm“ für Kommunen aufzuspannen,  
 

 die Einführung einer globalen Finanztransaktionssteuer durchzusetzen 
und  

 

 den Personaleinsatz in der Steuerprüfung erheblich zu verstärken.  
 

Angenommen  
 
 

D 045 Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Baden-Württemberg  

 

Finanzlage der Kommunen  
 

Angesichts der zum Teil desolaten Finanzlage der Kommunen in der Bundes-
republik Deutschland unterstützt ver.di alle Bemühungen zur Stärkung der 
kommunalen Finanzkraft. Dabei soll versucht werden, alternative Krisenbewäl-
tigungsstrategien zu entwickeln, Verbündete zu suchen und die Initiativen ein-
zelner Akteure zu bündeln. Entsprechende Aktivitäten sind sowohl auf Bundes-, 
Landes- aber auch regionaler und örtlicher Ebene zu entwickeln.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 044  
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D 046 Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  

 
Sicherstellung von ausreichenden Kommunalfinanzen  

 
ver.di fordert die Umsetzung der seit vielen Jahren bestehenden gewerkschaft-
lichen Forderung nach einer grundlegenden Neuordnung des Gemeindefinanz-
systems in der Bundesrepublik Deutschland. 
 
Wir fordern alle Ebenen auf, umgehend gemeinsame, zeitlich definierte Kon-
zepte zum aktiven Handeln zu entwickeln, denn die Sicherung der öffentlichen 
Daseinsvorsorge betrifft uns ALLE.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 044  
 
 
D 047 Bezirkskonferenz Köln  

 
"Rettet unsere Städte" - für eine Gemeindefinanzreform  

 
Die seit Jahren strukturell unterfinanzierten Kommunalhaushalte und die aktuell 
schwerste Finanz- und Wirtschaftskrise machen es dringend erforderlich, dass 
die finanzielle Handlungsfähigkeit von Städten und Gemeinden hergestellt wird.  
 
Strukturell bedingte Finanzierungsdefizite der Städte und Gemeinden erfordern 
eine umfassende Reform des Gemeindefinanzsystems. Während die Aufgaben 
der Kommunen ständig gewachsen sind (in Nordrhein-Westfalen ist der Kom-
munalisierungsgrad öffentlicher Aufgaben mit 50,7 Prozent der höchste in der 
Bundesrepublik Deutschland [Kommunaler Finanz- und Schuldenreport 2008, 
S. 107]), sind die Landeszuweisungen strukturell gekürzt worden (Wegfall der 
kommunalen Beteiligung an der Grunderwerbsteuer), sodass der Anteil der 
Kommunen am Gesamtsteueraufkommen des Staates rückläufig ist. Ein neues 
Gemeindefinanzsystem muss eine ausreichende und aufgabengerechte Finan-
zierung sichern und gewährleisten.  
 
Dazu gehören neben einer Erhöhung der Beteiligung der Kommunen an der 
Einkommen- und Umsatzsteuer ein höheres Aufkommen aus der Gewerbe- 
und Grundsteuer (Realsteuern). Die örtlichen Aufkommensunterschiede aus 
den Realsteuern resultieren hauptsächlich aus der unterschiedlichen Ergiebig-
keit der Steuern, je nachdem, ob es sich bei dem Gewerbe in der Kommune 
um wirtschaftsstarke Branchen oder zum Beispiel um Altindustrien handelt. 
Reformmaßnahmen, die auf eine Angleichung des Finanzaufkommens zwi-
schen den Kommunen abzielen, müssen deshalb an den Besteuerungsgrund-
lagen ansetzen. Dazu hat es wiederholt Reformvorschläge (unter anderem das 
so genannte Vier-Säulen-Modell von Rheinland-Pfalz und das Drei-Säulen-
Modell der Bertelsmann-Stiftung sowie das Modell einer Wertschöpfungssteuer 
des wissenschaftlichen Beirates) gegeben, denen allerdings bisher nur man-
gelhaft entsprochen worden ist.  



 
 

 321  

 

D Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik 

 
Daher fordert ver.di:  
 

 Aufhebung der Branchenbefreiung für freie Berufe bei den Besteue-
rungsgrundlagen der Gewerbesteuer;  

 

 einschränkungslose Einbeziehung der Dauerschuldzinsen in die Be-
steuerungsgrundlagen der Gewerbesteuer.  

 
Weiterhin notwendig ist die Verbreiterung der Besteuerungsgrundlagen (Ein-
nahmen aus Mieten und Pachten), damit alle Städte mit ihren jeweiligen wirt-
schaftlichen und sozialen Strukturmerkmalen ein aufgabengerechtes Finanz-
aufkommen erzielen können:  
 

 Fortschreibung der Besteuerungsgrundlagen (Einheitswerte) der 
Grundsteuer;  

 

 Berücksichtigung von Planungsgewinnen bei der Grundsteuer;  
 

 Rückführung der vielfältigen Befreiungstatbestände bei der Grund-
steuer.  

 
Der kommunale Finanzausgleich in der Verantwortung des Landes gehört 
neben der Gewerbesteuer zu den wichtigsten Einnahmequellen der Kommu-
nen.  
 
Mit seiner Gestaltung entscheidet deshalb die Landesregierung maßgeblich 
über die Einnahmen der Kommunen. Dabei zeigt sich, dass die wiederholten 
Eingriffe der Landesregierung in den Finanzausgleich zu wachsenden finanziel-
len Einbußen und zu erheblichen Finanzkraftunterschieden zwischen den 
Kommunen geführt haben. 
 
Wir brauchen einen neuen Finanzausgleich, der die Gemeindefinanzen in dem 
erforderlichen Umfang stärkt, mindestens die Kürzungen des Landes (unter 
anderem Wegfall der Grunderwerbsteuer) zurücknimmt und die Steuerkraftun-
terschiede zwischen den Städten und Gemeinden aufgabengerecht ausgleicht. 
Hier muss nachgebessert werden durch:  
 

 Die Einführung eines Infrastrukturansatzes (Theater, Museen, Sym-
phonien, überregionale Freizeiteinrichtungen) und Reduzierung des 
einwohnerbezogenen Hauptansatzes (stärkere Bedarfsorientierung).  

 

 Die Einführung einer Steuerkraftumlage (Finanzausgleichsabgabe) zu 
Gunsten finanzschwacher Gemeinden.  

 
Einhaltung eines strengen Konnexitätsprinzips: Keine Übertragung von neuen 
Aufgaben, Ausweitung der bestehenden Pflichtaufgaben oder weitere  
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Kommunalisierung staatlicher Landesaufgaben zu Lasten der Kommunen ohne 
entsprechende Finanzausstattung.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 044  
 
 

D 048 Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Bayern  
 

Rettet unsere Kommunen – Für den Erhalt kommunaler Selbstverwaltung 
und öffentlicher Daseinsvorsorge  
 

Der Bundesvorstand möge von der Bundesregierung eine Wirtschafts- und 
Steuerpolitik einfordern, die nicht vorrangig an privater Gewinnmaximierung 
ausgerichtet ist, sondern an der Frage ihres Nutzens für unsere Gesellschaft 
und deren Menschen.  
 

Die Kostenaufteilung zwischen Bund, Länder und Gemeinden möge zugunsten 
der Gemeinden geändert werden (zum Beispiel Grundsicherung im Alter, Kos-
ten der Unterkunft, Eingliederungshilfe, Kinderbetreuung, Infrastruktur, Kultur, 
Bildung und Sport). 
 

Die Bundesregierung möge ferner aufgefordert werden, eine aufgabengerechte 
und stabile Finanzausstattung der Kommunen und den Erhalt und Ausbau der 
Gewerbesteuer zu sichern.  
 

Ferner werden die Bundesländer aufgefordert, die Verbundmasse für den 
kommunalen Finanzausgleich spürbar zu erhöhen und Soforthilfepakete für die 
Kommunen zu beschließen. Hierbei sollen die Investitionsförderung und Inves-
titionszuschüsse bis 2014 deutlich erhöht werden.  
 

Weiter ist die Einführung eines strengen Konnexitätsprinzips zu fordern, das 
heißt keine weitere Kommunalisierung staatlicher Aufgaben zu Lasten der 
Kommunen ohne entsprechende Finanzausstattung.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 044  
 
 

D 049 Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Hessen  
 

Entschuldung der Gemeinden und Gemeindefinanzreform  
 

ver.di setzt sich für eine kurzfristige Entschuldung der Gemeinden durch die 
Bundesregierung ein.  
 

Gleichzeitig setzt sich ver.di für eine Gemeindefinanzreform ein, die Vermö-
gensbesitzerinnen/-besitzer und Unternehmen und nicht Lohnsteuerzahlerin-
nen/-zahler belastet.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag D 044 
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D 051 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  

 
Schuldenbremse  

 
Die Schuldenbremse wird von ver.di durchgängig abgelehnt. Alle Gliederungen 
von ver.di - insbesondere Bundesverwaltung und Landesbezirke - werden auf-
gefordert, sich nachhaltig für eine Aufhebung der Schuldenbremse beim Bund 
und bei den Bundesländern einzusetzen.  
 
Die politischen Vertreterinnen und Vertreter auf der Bundesebene wie in den 
Bundesländern, sind gezielt auf ihre Unterstützung bei diesem Vorhaben bzw. 
auf ihre Mitwirkung in entsprechenden Gesetzgebungsverfahren zum Wegfall 
der Schuldenbremse anzusprechen. ver.di wirkt auf die jeweiligen Landesregie-
rungen dahingehend ein, die Aufhebung der Schuldenbremse über das födera-
tive Bundesorgan Bundesrat zu betreiben.  
 
Im Zusammenhang mit der Forderung nach einem Wegfall der Schuldenbrem-
se werden von ver.di Alternativen zur ungerechten Sparpolitik sowie zur Erwei-
terung der Einnahmemöglichkeiten für den Staat und zur Bekämpfung der 
Steuerhinterziehung aufgezeigt und öffentlich dargestellt.  
 

Angenommen  
 
 
D 052 Landesbezirksfachbereichsvorstand 3 Nord  

 
Private Reichtumsuhr  

 
An der Außenwand der Bundesverwaltung in Berlin wird neben einer "Schul-
denuhr", die die "Schulden" der öffentlichen Haushalte anzeigt, öffentlichkeits-
wirksam eine "Private Reichtumsuhr" angebracht.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
D 054 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  

 
Solidaritätszuschlag nach Bedürftigkeit oder Solidarpakt für bedürftige 
Kommunen  

 
Der Solidarpakt unterstützt bis 2019 Länder und damit auch Kommunen im 
Osten. Doch bedürftige Kommunen gibt es in Ost und West. Daher brauchen 
wir einen zusätzlichen Solidarpakt für alle bedürftigen Kommunen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu D 044  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 

E  Tarifpolitische Grundsatzfragen 

E 001  Tarifpolitik  329 

Bezirkskonferenz Stuttgart  
Angenommen  

 

E 002  Offensive Tarifpolitik - jetzt sind wir dran!  330 

Bundesfachbereichskonferenz 8  
Angenommen  

 

E 004  Tarifpolitisches Grundsatzprogramm  330 

Landesbezirksvorstand Nordrhein-Westfalen  
Angenommen  

 

E 005  Tarifpolitik muss der Konkurrenz der Arbeitenden  331 
untereinander entgegenwirken  

Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Rheinland-Pfalz  
Angenommen  

 

E 006 Tarifpolitik muss der Konkurrenz der Arbeitenden  332 
untereinander entgegenwirken  

Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 005  

 

E 007  Für Entgeltgleichheit und diskriminierungsfreie  332 
Tarifverträge – gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse  

Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 008  Diskriminierungsfreie Tarifverträge  333 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Niedersachsen-Bremen  
Angenommen  

 

E 009  Entgeltgleichheit schaffen – Ungleichheit angehen  334 

Landesbezirkskonferenz Nord  
Angenommen  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

E 010  Gleichbehandlung von Frauen und Männern bei  334 
gleichwertigen Berufsqualifikationen in  
unterschiedlichen Berufsgruppen  

Landesbezirkskonferenz Nord  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 011  Gleichstellung von Frauen und Männern bei der  334 
Aufstellung von Tarifforderungen  

Bezirkskonferenz Südhessen  
Angenommen  

 

E 012  eg-check in der Tarifarbeit von ver.di einsetzen  334 

Bundesfachbereichskonferenz 6  
Angenommen  

 

E 013  „eg-check“ in der Tarifarbeit von ver.di einsetzen  335 

Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 012  

 

E 014  25 Prozent Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen  335 
sind unerträglich - Lohnschere nicht noch weiter öffnen!  
a) Differenzmindernde Lohnforderungen (absteigende  
oder Festlohnbeträge) aufstellen und durchsetzen statt  
Prozentualerhöhung!  
b) Angemessene Repräsentation unterer Lohngruppen  
in Tarifkommissionen sicher stellen!  
c) Existenzsichernde Löhne für Teilzeitbeschäftigte  
fordern!  

Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Nordrhein-Westfalen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 015  Differenzmindernde Lohnforderungen (absteigende oder  336 
Festlohnbeträge) aufstellen und durchsetzen statt  
Prozentualerhöhung!  

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

E 016  Mindestbetrag anstreben  336 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Hessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 017  Keine Tarifverträge zu leistungsorientierter Vergütung  337 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 12 Sachsen/- 
Sachsen-Anhalt/ Thüringen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 018  Leistungsorientierte Vergütung  337 

Bezirkskonferenz Ostthüringen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 019  Leistungs- und zielabhängige Bezahlung  337 

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 020  Keine tariflichen Öffnungsklauseln für betriebliche  338 
Bündnisse  

Bezirkskonferenz Ostthüringen  
Angenommen  

 

E 023  Stärkung der Flächentarifverträge  338 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 13 Hessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 024  Sanierungstarifverträge  338 

Landesbezirkskonferenz Hessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 025  Geschäftsführungs-/Vorstands- sowie AT-Vergütungen  339 
unter den Bedingungen eines Absenkungstarifvertrages  

Bezirkskonferenz Nordhessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

E 026  Generelle Einführung von Qualifizierungstarifverträgen  339 

Bundesfachgruppenkonferenz Industrie und industrielle  
Dienstleistungen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 027  Keine Befristung ohne Sachgrund  339 

Bundesfachbereichskonferenz 8  
Angenommen  

 

E 030  Tarifpolitik - Demografie  340 

Landesbezirkskonferenz Nord  
Angenommen 
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E 001 Bezirkskonferenz Stuttgart  

 
Tarifpolitik  

 
Die Tarifpolitik, als besonderer Kernpunkt gewerkschaftlicher Arbeit und Identi-
tät, wird von ver.di in folgende Richtungen weiter entwickelt:  
 
1. Die Bundesrepublik Deutschland steht im Vergleich zu den anderen Indust-

rieländern in der EU bei der Lohnentwicklung auf den hintersten Plätzen. 
Nicht nur deshalb müssen die Löhne und Gehälter kräftig steigen, um zu-
mindest an den Durchschnitt heranzukommen. Dabei darf die Schere zwi-
schen den niedrigen und höheren Löhnen/Gehältern nicht weiter geöffnet 
werden. Im Gegenteil, die Schere muss wieder stärker geschlossen wer-
den. Deshalb sind Festgeldforderungen, Sockelbeträge oder Mindestbeträ-
ge, die die unteren Lohngruppen prozentual stärker anheben, bei der For-
derungsaufstellung und beim Abschluss von Tarifverträgen vorzuziehen.  

 
2. Die Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich muss wieder zum Inhalt 

unserer Tarifpolitik werden. Dabei sind Konzepte zu entwickeln, die den un-
terschiedlichen Bedingungen in den Branchen Rechnung tragen 
(Entgrenzung der Arbeitszeit bis hin zur strukturellen Unterbeschäftigung). 
Das Thema "Gute Arbeit", insbesondere die wachsende psychische und 
physische Belastung der Beschäftigten, wird in diese Konzepte einbezogen.  

 
3. ver.di entwickelt Konzepte und fördert Ansätze, um die krebsartige Ausdeh-

nung der prekarisierten Arbeit und Niedriglohnarbeit zurückzudrängen. Da-
bei geht es unter anderem darum, durch (auch neue) organisationspoliti-
sche Ansätze die Fähigkeit herzustellen, Tarifverträge abzuschließen und 
dadurch Lohnniveau und Regulierung der Arbeitsbedingungen zu verbes-
sern.  

 
4. Grundsätzlich setzt ver.di dabei auf die Organisierung und Mobilisierung der 

Beschäftigten und nicht auf die Modernisierung und Flexibilisierung der Ta-
rifverträge durch Expertenkommissionen am grünen Tisch. 

 
5. Die bereits begonnenen Demokratisierungsprozesse bei der Tarifarbeit, wie 

Versammlungen von Delegierten der Streikbetriebe und Mitgliederbefra-
gungen, werden weiter entwickelt und auf möglichst alle Tarifbereiche aus-
gedehnt.  

 

Angenommen  
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E 002 Bundesfachbereichskonferenz 8  

 
Offensive Tarifpolitik - jetzt sind wir dran!  

 
ver.di muss alles dazu tun, dass die Einkommenspolitik in allen Tarifgebieten 
offensiv angegangen wird und dass die notwendige Kampffähigkeit zur Durch-
setzung solcher Forderungen erreicht wird.  
 
Die Eckpunkte der Tarifpolitik von ver.di müssen daher vorrangig sein:  
 

 Verteidigung der bestehenden Flächentarifverträge und ihre Wieder-
herstellung, dort wo sie durch Tarifflucht, Ausgliederungen, Sparten-
abtrennung usw. zersetzt wurden;  

 

 Herstellung bzw. Sicherung der Tarifeinheit in den Branchen und da-
mit in allen zugehörigen Betrieben;  

 

 weitere Arbeitszeitverkürzung, mindestens mit einem Teillohnaus-
gleich;  

 

 vorzeitiger Ausstieg aus dem Arbeitsleben ohne Einbußen, insbeson-
dere für Schichtarbeiterinnen und Schichtarbeiter;  

 

 spürbare Entlastungen für ältere und in Schicht arbeitenden Arbeit-
nehmerinnen und Arbeiter;  

 

 beschäftigungssichernde Maßnahmen (Teilzeit, Teilzeitabfindungen 
usw.);  

 

 Durchsetzung von existenzsichernden Mindestlöhnen; 
 

 flächendeckende gleiche Bezahlung von Leiharbeit nach dem Grund-
satz von "equal pay".  

 

Angenommen  
 
 
E 004 Landesbezirksvorstand Nordrhein-Westfalen  

 
Tarifpolitisches Grundsatzprogramm  

 
Der Gewerkschaftsrat wird beauftragt, das tarifpolitische Grundsatzprogramm, 
das im Entwurf seit Oktober 2007 zur organisationspolitischen Diskussion vor-
liegt, nach einer Aktualisierung und abschließenden Beratung bis zum Herbst 
2012 zu beschließen. Die Stellungnahmen aus den Gliederungen und die  
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positiv beschiedenen Anträge des 3. ordentlichen Bundeskongresses sind in 
den Meinungsbildungsprozess einzubeziehen.  
 
Das tarifpolitische Grundsatzprogramm soll fachbereichsübergreifende Grund-
satzpositionen bestimmen sowie mittel- und langfristige Strategien und Orien-
tierungen für die Tarifpolitik geben. Die fachbereichsübergreifenden Grund-
satzpositionen sind für die Tarifkommissionen bindend.  
 

Angenommen  
 
 
E 005 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Rheinland-Pfalz  

 
Tarifpolitik muss der Konkurrenz der Arbeitenden untereinander entge-
genwirken  

 
Im 19. Jahrhundert gründeten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ge-
werkschaften, um sich vor Konkurrenz untereinander sowie Ausbeutung und 
Unterdrückung durch das Kapital zu schützen.  
 
Diese Konkurrenz untereinander, die unter kapitalistischen Verhältnissen nie 
ganz aufgehoben werden konnte, hat in den letzten zehn Jahren auch durch 
Tarifabschlüsse in unserem Fachbereich wieder zugenommen.  
 
So genannte “Leistungsorientierte Bezahlungsbestandteile”, Leistungslöhne, 
Zielvereinbarungen, dienstliche Beurteilungen haben die Konkurrenz der Be-
schäftigten untereinander erhöht, wirken solidarischem Handeln entgegen und 
funktionieren letztendlich als Repressionsinstrument in den Händen der Eigen-
tümer und ihrer Beauftragten auf den diversen Führungsebenen.  
 
Gewerkschaftliches Handeln war immer von der Erkenntnis geprägt, dass der 
einzelne Lohnabhängige in einer kapitalistischen Wirtschaft kein gleichberech-
tigter Vertragspartner des Unternehmers ist, sondern als vom Verkauf seiner 
Arbeitskraft Abhängiger eine schwache Position hat.  
 
Nur das gemeinsame Auftreten im oben genanntem Sinn schafft die Möglich-
keit, kollektiv dem entgegenzuwirken und für die Gemeinschaft der organisier-
ten Beschäftigten bessere Bedingungen auszuhandeln, gegebenenfalls auch 
mit dem Mittel der kollektiven Arbeitsniederlegung, dem Streik.  
 
Alle Mechanismen in Tarifverträgen, die es wieder dem Einzelnen aufbürden, 
sich vor Kommissionen etc. seine Rechte in Sachen Eingruppierung, Beurtei-
lung und Zielerfüllung zu erstreiten, schwächen seine Position und die der 
Gemeinschaft der Beschäftigten.  
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Künftige Tarifpolitik muss deshalb darauf angelegt werden, vereinzelnde und 
entsolidarisierende Elemente nicht weiter auszudehnen, sondern sie zurückzu-
drängen und letztendlich zu beseitigen.  
 

Angenommen 
 
 
E 006 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz  

 
Tarifpolitik muss der Konkurrenz der Arbeitenden untereinander entge-
genwirken  

 
Künftige Tarifpolitik muss darauf angelegt werden, vereinzelnde und 
entsolidarisierende Elemente nicht weiter auszudehnen, sondern sie zurückzu-
drängen und letztendlich zu beseitigen.  
 
So genannte “leistungsorientierte Bezahlungsbestandteile”, Leistungslöhne, 
Zielvereinbarungen, dienstliche Beurteilungen haben die Konkurrenz der Be-
schäftigten untereinander erhöht, wirken solidarischem Handeln entgegen und 
funktionieren letztendlich als Repressionsinstrument in den Händen der Eigen-
tümer und ihrer Beauftragten auf den diversen Führungsebenen und sind des-
halb nicht zu vereinbaren.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 005  
 
 
E 007 Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  

 
Für Entgeltgleichheit und diskriminierungsfreie Tarifverträge – gegen 
prekäre Beschäftigungsverhältnisse  

 
ver.di wird folgende Forderungen ständig aktiv - über Berichtspflicht - begleiten 
und von den gewerkschaftspolitischen Mandats- und Entscheidungsträgern 
verbindlich einfordern:  
 

 Tarifverträge sind grundsätzlich daraufhin zu überprüfen, ob sie Be-
standteile enthalten, die ein Geschlecht oder eine Beschäftigungs-
gruppe diskriminieren. Diskriminierungen sind herauszuarbeiten und 
zu beseitigen, und im Ergebnis medienwirksam zu veröffentlichen als 
optimale Möglichkeit einer positiven Eigenwerbung.  

 

 Abschaffung des Niedriglohnbereiches durch die sofortige Einführung 
eines existenzsichernden Mindestlohnes, bzw. zurzeit 1.500,00 Euro 
im Monat pro Person unter ständiger Anpassung dieser Forderung als 
flexible und sofortige Reaktion auf Inflation.  
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 Ein Vollzeitarbeitsverhältnis (max. 40 h/Wo!) muss für Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer ausreichen, um ihren Lebensunterhalt zu si-
chern.  

 

 Sofortige Einführung einer Entgeltstruktur, die aus den reformbedürfti-
gen Lohn- und Gehaltstarifverträgen moderne, diskriminierungsfreie 
Entgelttarifverträge entwickelt sowie Durchlässigkeit von „unten“ nach 
„oben“ ermöglicht.  

 

 Entgelttarifverträge sollen bisher nicht berücksichtigte Arbeitsplatzan-
forderungen berücksichtigen.  

 

 Gleichstellungsgesetze, Frauenförderpläne, Personalvertretungsge-
setze sowie Betriebsverfassungsgesetze sind grundsätzlich dahinge-
hend zu überarbeiten, dass verbindlich Normen und Sanktionsmög-
lichkeiten festgeschrieben werden, diskriminierungsfreie Tarifverträge 
in der Dienststelle/im Betrieb durchzusetzen und gegen prekäre Be-
schäftigungsverhältnisse konsequent vorzugehen.  

 

 Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Fördermitteln sind 
diskriminierungsfreie Einstellungs-, Entgelt- und Arbeitsbedingungen 
nachzuweisen.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
E 008 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Niedersachsen-Bremen  

 
Diskriminierungsfreie Tarifverträge  

 
Neu zu verhandelnde Tarifverträge müssen in jeder Hinsicht unmittelbar und 
mittelbar diskriminierungsfrei sein (gleiche Wertigkeiten und Anforderungen 
der Arbeit müssen gleich vergütet werden). 

 
Bestehende Tarifverträge sind auf eventuelle unmittelbare bzw. mittelbare 
Diskriminierungssachverhalte zu überprüfen und bei gegebenem Anlass dis-
kriminierungsfrei anzupassen.  
 
Sollte dies in Teilaspekten zu Gunsten einer Gesamtlösung nicht erreichbar 
sein, muss dies der Tarifkommission vor der Zustimmung deutlich gemacht 
werden.  
 

Angenommen  
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E 009 Landesbezirkskonferenz Nord  

 
Entgeltgleichheit schaffen – Ungleichheit angehen  

 
Der Bundeskongress fordert verstärkte Anstrengungen zur Förderung der 
Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern. Frauen mussten im Jahr 2010 
bis zum 26. März 2010 arbeiten, um den Jahresverdienst 2009 ihrer männli-
chen Kollegen zu erreichen.  
 

Angenommen  
 
 
E 010 Landesbezirkskonferenz Nord  

 
Gleichbehandlung von Frauen und Männern bei gleichwertigen Berufs-
qualifikationen in unterschiedlichen Berufsgruppen  

 
ver.di wird in Tarifverhandlungen nicht nur innerhalb einer Berufsgruppe die 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen regeln, sondern auch die Gleich-
behandlung bei gleichwertigen Berufsqualifikationen in unterschiedlichen Be-
rufsgruppen durchsetzen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
E 011 Bezirkskonferenz Südhessen  

 
Gleichstellung von Frauen und Männern bei der Aufstellung von Tariffor-
derungen  

 
Bei der Aufstellung von Tarifforderungen muss die Gleichstellung von Frauen 
und Männern endlich beachtet und umgesetzt werden. Das Prinzip des Gender 
Mainstreaming ist deshalb bei Tarifforderungen zu beachten. So sind Tariffor-
derungen daraufhin zu prüfen, welche Auswirkungen diese auf Frauen und 
Männer haben.  
 

Angenommen  
 
 
E 012 Bundesfachbereichskonferenz 6  

 
eg-check in der Tarifarbeit von ver.di einsetzen  

 
Das Instrumentarium des eg-check muss von den Tarifkommissionen aktiv 
eingesetzt werden, um in Verhandlungen Ursachen und Ausmaß der Lohnlücke  
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zwischen männer- und frauendominierten Tätigkeiten aufzuzeigen und die 
Forderung nach einer diskriminierungsfreien, geschlechtergerechten Vergütung 
von gleichwertigen Tätigkeiten qualifiziert und rechtskonform begründen zu 
können.  
 

Angenommen  
 

 

E 013 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz  

 
„eg-check“ in der Tarifarbeit von ver.di einsetzen  

 
Das Instrumentarium des eg-check wird von den Tarifkommissionen aktiv ein-
gesetzt, um in Verhandlungen Ursachen und Ausmaß der Lohnlücke zwischen 
männer- und frauendominierten Tätigkeiten aufzuzeigen und die Forderung 
nach einer diskriminierungsfreien, geschlechtergerechten Vergütung von 
gleichwertigen Tätigkeiten qualifiziert und rechtskonform begründen zu können. 
Der Gewerkschaftsrat wird zur entsprechenden Änderung der Tarifrichtlinien 
aufgefordert.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 012  
 
 

E 014 Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Nordrhein-Westfalen  

 
25 Prozent Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen sind unerträglich 
- Lohnschere nicht noch weiter öffnen!  

 
a) Differenzmindernde Lohnforderungen (absteigende oder Festlohnbe-
träge) aufstellen und durchsetzen statt Prozentualerhöhung!  
 
b) Angemessene Repräsentation unterer Lohngruppen in Tarifkommissi-
onen sicher stellen!  
 
c) Existenzsichernde Löhne für Teilzeitbeschäftigte fordern!  

 
ver.di wirkt in zukünftigen Tarifverhandlungen darauf hin, dass  
 

a) absolut höhere Lohnzuwächse im Bereich der unteren und untersten 
Entgeltgruppen gefordert und verhandelt werden als in den oberen 
Entgeltgruppen (wie bisher): entweder durch Festgeld oder durch ab-
steigende Prozentwerte für die oberen Entgeltgruppen.  

 
b) eine grundsätzliche Auseinandersetzung stattfindet über das Problem 

nicht existenzsichernder Löhne für Teilzeitbeschäftigte, für die eine 
Aufstockung aus Familiengründen oder arbeitgeberseitig nicht möglich 
ist. Ziel ist die verbindliche Möglichkeit der zeitlichen Aufstockung für  
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Teilzeitnehmerinnen/Teilzeitnehmer sowie die Verteuerung für die 
Teilzeitgeber. Damit soll eine weitere Ausweitung der Teilzeit durch 
Zersplitterung von Vollzeitarbeitsplätzen verhindert werden.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
E 015 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  

 
Differenzmindernde Lohnforderungen (absteigende oder Festlohnbeträ-
ge) aufstellen und durchsetzen statt Prozentualerhöhung!  

 
ver.di wirkt in zukünftigen Tarifverhandlungen darauf hin, dass absolut höhere 
Lohnzuwächse im Bereich der unteren und untersten Entgeltgruppen gefordert 
und verhandelt werden als in den oberen Entgeltgruppen (wie bisher): entwe-
der durch Festgeld oder durch absteigende Prozentwerte für die oberen Ent-
geltgruppen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
E 016 Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Hessen  

 
Mindestbetrag anstreben  

 
ver.di erklärt es zu ihrem zentralen Anliegen, die Lohnspreizung zu reduzieren.  
 
Um diesem Anliegen Rechnung zu tragen, wird in Tarifverhandlungen ange-
strebt, nicht nur prozentuale Lohnsteigerungen, sondern in jedem Fall einen 
tabellenrelevanten Mindestbetrag zu vereinbaren. Wenn dies nicht gelingt, 
werden die Gewerkschaftsmitglieder über die Gründe und angeführten Argu-
mente informiert, die dazu geführt haben, dass kein Mindestbetrag vereinbart 
wurde.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
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E 017 Landesbezirksfachbereichskonferenz 12 Sachsen/Sachsen-Anhalt- 
          /Thüringen  

 

Keine Tarifverträge zu leistungsorientierter Vergütung  
 

Es werden in ver.di keine Tarifverträge zu so genannter leistungsorientierter 
Vergütung mehr abgeschlossen. Bereits bestehende Tarifverträge sind je nach 
Laufzeit und möglicher Beendigungsform zu kündigen bzw. nur bei einem kla-
ren Votum aller davon betroffenen Mitglieder dafür aufrechtzuerhalten.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 

E 018 Bezirkskonferenz Ostthüringen  

 

Leistungsorientierte Vergütung  
 

An Tarifverträge mit leistungsorientierten Vergütungsbestandteilen sind beson-
dere Anforderungen und Kriterien zu entwickeln und derartige Tarifverträge 
sind nur befristet abzuschließen. Diese Anforderungen sind durch eine Arbeits-
gruppe zu entwickeln, die sich zusammensetzt aus Ehrenamtlichen und Haupt-
amtlichen verschiedener Fachbereiche mit und ohne Erfahrungen mit Tarifver-
trägen zu leistungsorientierter Vergütung. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe 
sind dem Gewerkschaftsrat bis 31. Dezember 2011 zur Entscheidung vorzule-
gen und nach Beschlussfassung Grundlage für alle zukünftigen Tarifverhand-
lungen auf diesem Gebiet.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 

E 019 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  

 

Leistungs- und zielabhängige Bezahlung  
 

Alle ver.di-Gremien sollen dazu verpflichtet werden, in Tarifverhandlungen 
darauf hinzuwirken, dass keine weitere Erhöhung der „leistungs- und zielab-
hängigen Lohnanteile“ erfolgt.  
 

Angestrebt werden muss, den leistungs- und zielabhängigen Lohnanteil im 
Zuge von Tarifverhandlungen abzuschaffen.  
 

Die hierfür vorgesehenen Mittel müssen wieder in die (Grund-) Entgelt- und 
Besoldungstabellen einfließen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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E 020 Bezirkskonferenz Ostthüringen  

 
Keine tariflichen Öffnungsklauseln für betriebliche Bündnisse  

 
In zukünftigen Tarifverträgen sind grundsätzlich keine tariflichen Öffnungsklau-
seln mit Regelungen zu so genannten betrieblichen Bündnissen mehr zuzulas-
sen.  
 

Angenommen  
 
 
E 023 Landesbezirksfachbereichskonferenz 13 Hessen  

 
Stärkung der Flächentarifverträge  

 
Die bundesweite Geltung der Manteltarifverträge und die Angleichung der Ost- 
an die Westtarife sind noch stärker voran zu treiben. ver.di unter schreibt keine 
Tarifverträge mehr, in denen Arbeitsbedingungen unter dem gesetzlichen Ni-
veau vereinbart werden sollen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
E 024 Landesbezirkskonferenz Hessen  

 
Sanierungstarifverträge  

 
Die „Grundsätze für Notfall- und Härtefallvereinbarungen“ zum Abschluss von 
Sanierungstarifverträgen werden um folgende Entscheidungskriterien ergänzt:  
 

1. Sanierungstarifverträge dürfen nicht zu einer Fortsetzung ohne Ende 
werden; das heißt, ein unumstößlicher zeitlicher Abschluss des Ver-
trags ist verbindlich festzulegen;  

 
2. der Zeitpunkt der Rückführung in den Tarifvertrag ist ebenfalls klar und 

verbindlich zu vereinbaren;  
 

3. ein Wechsel in ein anderes Tarifgebiet ist für fünf Jahre nach Auslau-
fen des Sanierungstarifvertrages auszuschließen.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
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E 025 Bezirkskonferenz Nordhessen  

 
Geschäftsführungs-/Vorstands- sowie AT-Vergütungen unter den Bedin-
gungen eines Absenkungstarifvertrages  

 
Schließt ver.di aus einer wirtschaftlichen Notlage eines Betriebes heraus einen 
Absenkungstarifvertrag ab, so muss zwingende Voraussetzung für den Tarif-
vertrag sein, dass die Geschäftsführungs- und/oder Vorstandsbezüge sowie die 
Vergütungen von AT-Beschäftigten - während der Laufzeit des Absenkungsta-
rifvertrages - nur um die gleichen Prozentsätze gesteigert werden dürfen, die 
sich aus den Tarifsteigerungen der im Betrieb beschäftigten ver.di-Mitglieder im 
gleichen Zeitraum ergeben.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
E 026 Bundesfachgruppenkonferenz Industrie und industrielle Dienstleistungen  

 
Generelle Einführung von Qualifizierungstarifverträgen  

 
In das tarifpolitische Grundsatzprogramm von ver.di wird das Ziel aufgenom-
men, in allen Bereichen die von ver.di vertreten werden, einen Qualifizierungs-
tarifvertrag als Vorteilstarifvertrag abzuschließen. In diesem Tarifvertrag muss 
sichergestellt werden, dass Gewerkschaftsmitglieder die Möglichkeit haben, an 
gewerkschaftspolitischer und beruflicher Bildung unter Fortzahlung der Bezüge 
teilzunehmen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
E 027 Bundesfachbereichskonferenz 8  

 
Keine Befristung ohne Sachgrund  

 
Alle ver.di-Tarifkommissionen werden aufgefordert darauf hinzuwirken, dass in 
Tarifverträgen Befristungen ohne sachlichen Grund ausgeschlossen werden.  
 

Angenommen  
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E 030 Landesbezirkskonferenz Nord  

 
Tarifpolitik - Demografie  

 
ver.di setzt sich verstärkt tarifpolitisch für Ausbildungsplätze, Übernahme und 
Alternativen zur Rente (zum Beispiel Altersteilzeit) ein. Hierzu sind verschiede-
ne Konzepte zu entwickeln, welche tarifpolitisch den demografischen Wandel in 
Betrieben und Verwaltungen positiv beeinflussen sollen.  
 

Angenommen 
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E Tarifpolitik 

 

Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 

E  Spezielle Themen 

E 031  Recht auf Bildungsurlaub in Tarifverträge aufnehmen  345 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 13 Hessen  
Angenommen  

 

E 032  Bildungsurlaub  345 

Bezirksfachbereichskonferenz 9 Mittelhessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 031  

 

E 034  Bildungsurlaub  345 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 031  

 

E 035  In den von ver.di abgeschlossenen Tarifverträgen soll die  346 
Anordnung von Rufbereitschaft künftig nur unter  
bestimmten Bedingungen erlaubt werden  

Bundesarbeiter/innenkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 036  Betriebliche Altersvorsorge  346 

Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 037  Tarifliche Regelungen bezüglich Überstunden bei  346 
Teilzeitbeschäftigen  

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 039  Tarifpolitik – Fahrtkostenerstattung  347 

Bezirkskonferenz Duisburg/Niederrhein  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 040  Jobtickets für alle Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer  347 

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

E 041  Zuschlag auf alle Tarifforderungen  347 

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 042  Ernährungspädagogische Arbeit  347 

Bezirkskonferenz Köln  
Angenommen  

 

E 043  Tarifverträge zu Stressbewältigung und Arbeitsbelastung  348 

Landesbezirkskonferenz Saar  
Angenommen  

 

E 044  Aus- und Fortbildungen von  348 
Berufskraftfahrerinnen/Berufskraftfahrern  

Bundesfachbereichskonferenz 2  
Angenommen  

 

E 045  Vorteile für Ausbilderinnen/Ausbilder und mit Ausbildung  348 
Beauftragten in Tarifverträgen  

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  
Angenommen  

 

E 046  Bessere tarifvertragliche Freistellungsregelungen für  348 
ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen  

Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz  
Angenommen  

 

E 047  Freistellungsmöglichkeiten für gewerkschaftliche Zwecke  349 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 046  

 

E 048  Tarifvertragliche Freistellungsmöglichkeiten für  349 
Teilnahme an Gewerkschaftssitzungen  

Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Rheinland-Pfalz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 046  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

E 049  Freistellungsmöglichkeiten für gewerkschaftliche Zwecke  349 

Landesbezirkskonferenz Saar  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 046  

 

E 050  Weiterbildung der ver.di-Vertrauensleute  350 

Bundesarbeiter/innenkonferenz  
Angenommen  

 

E 051  Bezahlte Freistellung für gewerkschaftliche Tätigkeiten  350 

Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 050  
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E 031 Landesbezirksfachbereichskonferenz 13 Hessen  

 
Recht auf Bildungsurlaub in Tarifverträge aufnehmen  

 
Alle Gliederungen von ver.di werden dazu aufgefordert, beim Abschluss von 
Tarifverträgen ein Recht auf Bildungsurlaub anzustreben.  
 

Angenommen  
 
 
E 032 Bezirksfachbereichskonferenz 9 Mittelhessen  

 
Bildungsurlaub  

 
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, in den kommenden Tarifverhandlungen 
für alle Gewerkschaftsmitglieder in ver.di den Anspruch auf mindestens zwei 
Wochen Bildungsurlaub tarifvertraglich zu vereinbaren. Dieser Bildungsurlaub 
darf nicht auf den Erholungsurlaub angerechnet werden.  
 
Die finanziellen Mittel für die Durchführung der zusätzlichen gewerkschaftlichen 
Seminare sind von ver.di bereitzustellen.  
 
Es ist darauf hinzuwirken (Werbung, Mitgliederinfos usw.), dass der Bildungsur-
laub von den Beschäftigten in Anspruch genommen wird. Die dadurch entste-
henden Arbeitsplätze sind erstrangig mit Übernahme der Auszubildenden in ein 
festes Arbeitsverhältnis zu besetzen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 031 
 
 
 
E 034 Bundesjugendkonferenz  

 
Bildungsurlaub  

 
ver.di sorgt in zukünftigen Tarifverhandlungen dafür, dass in den entsprechen-
den Tarifverträgen (Rahmen-, Mantel- etc.) ein Bildungsurlaubsanspruch von 
mindestens zehn Tagen pro Kalenderjahr geregelt wird bzw. verankert ist. Der 
Anspruch auf Bildungsurlaub gilt für alle zur Berufsausbildung Beschäftigten.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 031  
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E 035 Bundesarbeiter/innenkonferenz  
 

In den von ver.di abgeschlossenen Tarifverträgen soll die Anordnung von 
Rufbereitschaft künftig nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt wer-
den  
 

Soweit noch nicht vorhanden, soll in die Tarifverträge jeweils eine Einschrän-
kung dahingehend aufgenommen werden, dass zusätzliche Voraussetzung für 
die Anordnung von Rufbereitschaft – gegebenenfalls neben den bisherigen 
Bedingungen - das erfahrungsgemäße, tatsächliche Anfallen von Arbeit ist.  
 

Weiterhin muss sichergestellt werden, dass den Beschäftigten genügend frei 
planbare Freizeit verbleibt.  
 

Die zuständigen Personen und Gremien in ver.di werden sich in allen künftigen 
Tarifrunden für entsprechende tarifliche Regelungen einsetzen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 

E 036 Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  
 

Betriebliche Altersvorsorge  
 

ver.di setzt sich bei den zukünftigen Tarifrunden für eine arbeitgeberfinanzierte 
Altersvorsorge ein. Diese darf im Falle von Arbeitsplatzwechsel, Kündigung 
oder Insolvenz nicht verfallen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 

E 037 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  
 

Tarifliche Regelungen bezüglich Überstunden bei Teilzeitbeschäftigen  
 

In allen Tarifgebieten soll zukünftig nachfolgende Regelung als Tarifforderung 
aufgenommen werden:  
 

Die Unterscheidung zwischen Mehrarbeit und Überstunden wird aufgehoben.  
 

Teilzeitbeschäftigte erhalten ab der ersten Stunde Überschreitung ihrer persön-
lich vereinbarten Arbeitszeit Überstundenzuschläge auf der gleichen Grundlage 
wie Vollzeitbeschäftigte ab Überschreitung der tariflich vereinbarten Vollar-
beitszeit.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
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E 039 Bezirkskonferenz Duisburg/Niederrhein  

 
Tarifpolitik – Fahrtkostenerstattung  

 
Beschäftigte bekommen unabhängig von Lohn- oder Gehalt- oder Ausbil-
dungsvergütung eine Kilometerpauschale ab einer einfachen Strecke von 20 
Kilometer in Höhe von je 0,20 Euro! Dieses soll bei zukünftigen Tarifverhand-
lungen für alle Bereiche eine Forderung sein.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 

E 040 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  

 
Jobtickets für alle Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer  

 
ver.di setzt sich in Tarifverhandlungen mit Arbeitgebern dafür ein und wirkt in 
betrieblichen Vereinbarungen daraufhin, dass die Kosten eines Jobtickets für 
jede Arbeitnehmerin/jeden Arbeitnehmer vom Arbeitgeber getragen werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 

E 041 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  

 
Zuschlag auf alle Tarifforderungen  

 
ver.di wird auf alle Tarifforderungen einen Zuschlag von 0,9 Prozent verlangen. 
Dieser Zuschlag wird angepasst, um mögliche Erhebungen von Kopfpauscha-
len auszugleichen. 
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 

E 042 Bezirkskonferenz Köln  

 
Ernährungspädagogische Arbeit  

 
ver.dí setzt sich im Rahmen von Tarifverhandlungen dafür ein, dass die Kosten 
der Lebensmittel im Rahmen von pädagogischen und therapeutischen Mahlzei-
ten von den Arbeitgebern getragen werden und die Zeit der gemeinsamen 
Einnahme als Arbeitszeit und nicht als Pause zu werten ist.  
 

Angenommen  
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E 043 Landesbezirkskonferenz Saar  

 
Tarifverträge zu Stressbewältigung und Arbeitsbelastung  

 
ver.di setzt sich dafür ein, dass in ihren Bereichen Tarifverträge zum Überlas-
tungsschutz von Beschäftigten verhandelt werden.  
 

Angenommen  
 
 
E 044 Bundesfachbereichskonferenz 2  

 
Aus- und Fortbildungen von Berufskraftfahrerinnen/Berufskraftfahrern  

 
ver.di wirkt darauf hin, dass in allen (betroffenen) Tarifbereichen (Tarifverträ-
gen) Regelungen dahingehend aufgenommen werden, dass die Kosten für den 
Erwerb und den Erhalt der Berufskraftfahrerqualifikation von den Arbeitgebern 
getragen und die dafür notwendigen Schulungszeiten als Arbeitszeit anerkannt 
und vergütet werden.  
 

Angenommen  
 
 
E 045 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  

 
Vorteile für Ausbilderinnen/Ausbilder und mit Ausbildung Beauftragten in 
Tarifverträgen  

 
ver.di fordert die Besserstellung von Ausbilderinnen/Ausbilder und mit Ausbil-
dung Beauftragten in Tarifverträgen. Diese kann durch einen Ausbilderinnen-
/Ausbilderzuschlag oder eine gesonderte Eingruppierung erfolgen.  
 
Ausbilderinnen/Ausbilder, die dies als Zusatzaufgabe zu ihrer Regeltätigkeit 
haben, bedürfen dabei eines besonderen Schutzes in den Bereichen Arbeits-
zeit, Aufgabenübertragung, Zielentgelte, etc.  
 

Angenommen  
 
 
E 046 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz  

 
Bessere tarifvertragliche Freistellungsregelungen für ehrenamtliche Kol-
leginnen und Kollegen  

 
ver.di wird aufgefordert, in allen Tarifverhandlungen darauf hinzuwirken, dass 
tarifvertragliche Freistellungsregelungen für ehrenamtliche Kolleginnen und  
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Kollegen zwecks Besuchs von gewerkschaftlichen (Bildungs-)Veranstaltungen 
geschaffen und ausgebaut werden, sofern diese Regelungen bisher nicht oder 
nicht ausreichend vorhanden sind.  
 

Angenommen 
 
 
E 047 Bundesjugendkonferenz  

 
Freistellungsmöglichkeiten für gewerkschaftliche Zwecke  

 
ver.di möge dafür Sorge tragen, dass bei künftigen Tarifverhandlungen unbe-
grenzte Freistellungsmöglichkeiten für gewerkschaftliche Zwecke - zum Bei-
spiel für Bildungsveranstaltungen, Tagungen etc. -, durchgesetzt werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 046  
 
 
E 048 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Rheinland-Pfalz  

 
Tarifvertragliche Freistellungsmöglichkeiten für Teilnahme an Gewerk-
schaftssitzungen  

 
ver.di trifft in jedem Manteltarifvertrag Regelungen, nach denen Beschäftigte 
zur Teilnahme an Gewerkschaftssitzungen ohne eine Beschränkung des zeitli-
chen Umfangs freizustellen sind.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 046  
 
 
E 049 Landesbezirkskonferenz Saar  

 
Freistellungsmöglichkeiten für gewerkschaftliche Zwecke  

 
ver.di möge dafür Sorge tragen, dass bei künftigen Tarifverhandlungen erwei-
terte Freistellungsmöglichkeiten für gewerkschaftliche Zwecke, durchgesetzt 
werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 046 
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E 050 Bundesarbeiter/innenkonferenz  

 
Weiterbildung der ver.di-Vertrauensleute  

 
Die Freistellung der ver.di-Vertrauensleute zur politischen und gewerkschaftli-
chen Weiterbildung soll in Tarifverträgen abgesichert werden.  
 

Angenommen  
 
 
E 051 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg  

 
Bezahlte Freistellung für gewerkschaftliche Tätigkeiten  

 
ver.di soll sich bei den Tarifabschlüssen dafür einsetzen, dass die Funktions-
trägerinnen/Funktionsträger unserer Gewerkschaft eine Freistellung von der 
Arbeit bekommen, um unsere Mitglieder besser betreuen zu können.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 050 
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 

E  Tarifeinheit 

E 054  Gesetzesinitiative von DGB und BDA zur Tarifeinheit  353 

Bundesfachbereichskonferenz 8  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 059  Gesetzesinitiative von DGB und BDA zur Tarifeinheit  353 

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand 
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E 054 Bundesfachbereichskonferenz 8  

 
Gesetzesinitiative von DGB und BDA zur Tarifeinheit  

 
Bei grundlegenden Fragen des jetzigen und zukünftigen gewerkschaftlichen 
Handelns zum Beispiel in der Gesellschafts-, Tarif- und Betriebspolitik sind 
Initiativen ausschließlich auf der Grundlage vorheriger aktiver Beteiligung der 
ehrenamtlichen Gremien zu starten.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
E 059 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  

 
Gesetzesinitiative von DGB und BDA zur Tarifeinheit  

 
Sollte im Bundestag ein entsprechendes Gesetz verabschiedet werden, strebt 
ver.di eine Klage beim Bundesverfassungsgericht wegen der Einschränkung  
der Koalitionsfreiheit nach Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz an.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 

E  Vorteilsregelungen 

E 079  Mitgliedervorteil für ver.di-Mitglieder bei Tarifabschlüssen  357 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 6 Niedersachsen-Bremen  
Angenommen  

 

E 080  Mitgliedervorteilsregelungen  357 

Bezirkskonferenz Schleswig-Holstein Nordost  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 079  

 

E 081  Bonusregelung in Tarifverträgen  357 

Bezirkskonferenz Emscher-Lippe Nord  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 079  

 

E 082  Verstärkter Augenmerk auf den tarifpolitischen Grundsatz  357 
gemäß § 3 Abs. 1 Tarifvertragsgesetz  

Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Nord  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 079  

 

E 083  Bonusregelungen für ver.di–Mitglieder in Tarifverträgen  358 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 10 Bayern  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 079  

 

E 084  Besserstellung von Gewerkschaftsmitgliedern  358 

Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 079  

 

E 085  Sonderleistungen für Gewerkschaftsmitglieder in  358 
Tarifverträgen  

Landesbezirksfachbereichskonferenz 13 Nordrhein-Westfalen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 079  

 

E 086  Tarifvertragliche Vorteilsregelungen für  358 
Gewerkschaftsmitglieder  

Bezirkskonferenz Oberfranken-Ost  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 079  

 



 
 

 356  

 

E Tarifpolitik 

 

Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

E 087  Bonusregelung für ver.di-Mitglieder  359 

Bundesarbeiter/innenkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 079  

 

E 088  Mitgliedervorteilsregelungen: ein tarifpolitischer Grundsatz  359 

Bundesfachbereichskonferenz 5  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 079  

 

E 089  Erhalt der paritätischen Kostenverteilung in der  359 
Krankenversicherung über Vorteilsregelungen für  
Gewerkschaftsmitglieder  

Bundesfachgruppenkonferenz Schulen (Schulhausmeister /  
Schulsekretärinnen)  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 079  

 

E 090  Bonusregelung für ver.di-Mitglieder  359 

Bezirksfachbereichskonferenz 10 Essen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 079  

 

E 091  Bonusregelung für Gewerkschaftsmitglieder in allen  360 
Tarifbereichen  

Landesbezirkskonferenz Bayern  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 079  

 

E 092  Differenzierungsklauseln/Mitgliederbonus in Tarifverträgen  360 

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 079  

 

E 093  Vorteilsregelungen für Gewerkschaftsmitglieder  360 

Bundesfachbereichskonferenz 11  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 079  

 

E 094  Mitgliedervorteilsregelungen: Ein tarifpolitischer Grundsatz  360 

Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand 
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E 079 Landesbezirksfachbereichskonferenz 6 Niedersachsen-Bremen  

 
Mitgliedervorteil für ver.di-Mitglieder bei Tarifabschlüssen  

 
Die Tarifkommissionen sollen verstärkt Mitgliedervorteilsregelungen für ver.di-
Mitglieder fordern und verhandeln.  
 

Angenommen  
 
 

E 080 Bezirkskonferenz Schleswig-Holstein Nordost  

 
Mitgliedervorteilsregelungen  

 
Bei allen Tarifverhandlungen muss ver.di über die Möglichkeit von Vorteilsrege-
lungen (Differenzierungsregelungen) für Gewerkschaftsmitglieder informiert 
werden. Die jeweilige Tarifkommission muss nach Abwägung der Rahmenbe-
dingungen ihrer Verhandlung (Organisationsgrad, Mitgliederbefragungen, Prio-
rität aktueller Forderungen) einen Beschluss zu einer angepassten Vorteilsre-
gelung fassen. Die Mitglieder müssen zuvor über die Möglichkeit, die Vor- und 
Nachteile einer Differenzierungsklausel informiert werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 079  
 
 

E 081 Bezirkskonferenz Emscher-Lippe Nord  

 
Bonusregelung in Tarifverträgen  

 
Ein tarifpolitischer Grundsatz sollte sein, bei Tarifverhandlungen eine Bonusre-
gelung für ver.di-Mitglieder zu vereinbaren. Eine Stichtagsregelung wie zum 
Beispiel beim letzten AWO-Tarifvertrag 2009 sollte ausgeschlossen sein.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 079 
 
 

E 082 Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Nord  

 
Verstärkter Augenmerk auf den tarifpolitischen Grundsatz gemäß § 3  
Abs. 1 Tarifvertragsgesetz  

 
ver.di setzt sich dafür ein, zukünftig in den Tarifverhandlungen verstärkt Au-
genmerk auf den tarifpolitischen Grundsatz gemäß § 3 Abs. 1 Tarifvertragsge-
setz zu legen. Das heißt, dass ver.di-Mitglieder gegenüber Nichtmitgliedern in 
Tarifverträgen besser gestellt werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 079  
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E 083 Landesbezirksfachbereichskonferenz 10 Bayern  

 
Bonusregelungen für ver.di–Mitglieder in Tarifverträgen  

 
Zukünftig sind bei Tarifverhandlungen „Bonusregelungen" für ver.di-Mitglieder 
zu fordern und durchzusetzen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 079  
 
 
E 084 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg  

 
Besserstellung von Gewerkschaftsmitgliedern  

 
ver.di setzt sich bei Tarifverhandlungen für einen Bonus für Gewerkschaftsmit-
glieder ein.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 079 
 
 
E 085 Landesbezirksfachbereichskonferenz 13 Nordrhein-Westfalen  

 
Sonderleistungen für Gewerkschaftsmitglieder in Tarifverträgen  

 
Tarifverträge der ver.di sollen generell Differenzierungsklauseln beinhalten, 
welche für Gewerkschaftsmitglieder Sonderleistungen gegenüber den Nichtge-
werkschaftsmitgliedern vorsehen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 079  
 
 
E 086 Bezirkskonferenz Oberfranken-Ost  

 
Tarifvertragliche Vorteilsregelungen für Gewerkschaftsmitglieder  
 

ver.di wirkt in allen Tarifbereichen darauf hin, dass für Gewerkschaftsmitglieder 
exklusive Vorteilsregelungen für die Dauer der Mitgliedschaft und der Laufzeit 
des Tarifvertrages vereinbart werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 079  
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E 087 Bundesarbeiter/innenkonferenz  

 
Bonusregelung für ver.di-Mitglieder  

 
Die Tarifkommissionen in ver.di werden aufgefordert, bei zukünftigen Tarifver-
handlungen „Bonusregelungen für ver.di Mitglieder“ zu fordern und durchzuset-
zen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 079 
 
 

E 088 Bundesfachbereichskonferenz 5  

 
Mitgliedervorteilsregelungen: ein tarifpolitischer Grundsatz  

 
Wir fordern ver.di auf, verstärkt Mitgliedervorteilsregelungen als tarifpolitischen 
Grundsatz der Gesamtorganisation in der Tarifarbeit durchzusetzen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 079  
 
 

E 089 Bundesfachgruppenkonferenz Schulen (Schulhausmeister/Schul- 
          sekretärinnen)  

 
Erhalt der paritätischen Kostenverteilung in der Krankenversicherung 
über Vorteilsregelungen für Gewerkschaftsmitglieder  

 
In künftigen Tarifrunden ist der Abschluss einer Differenzierungsklausel mit 
Spannensicherungsregelung oder Tarifausschlussregelung zu verhandeln, 
durch die über einen Ausgleichsbetrag die paritätische Finanzierung der 
Krankenversicherungskosten für die Mitglieder der ver.di wieder hergestellt 
wird.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 079  
 
 

E 090 Bezirksfachbereichskonferenz 10 Essen  

 
Bonusregelung für ver.di-Mitglieder  

 
Die Tarifkommission in den Fachbereichen sollen sich mit Bonusregelungen für 
ver.di-Mitglieder in den kommenden Tarifverträgen beschäftigen. Diese Bonus-
regelung könnte zum Beispiel eine tarifvertragliche Alterssicherung für ver.di-
Mitglieder sein und sollte in die nächsten Verhandlungen mit dem Arbeitgeber 
einfließen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 079  
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E 091 Landesbezirkskonferenz Bayern  

 
Bonusregelung für Gewerkschaftsmitglieder in allen Tarifbereichen  

 
Alle Tarifkommissionen werden aufgefordert, in allen Tarifbereichen bei künfti-
gen Tarifverhandlungen Bonusregelungen für ver.di-Mitglieder auszuhandeln.  
 
ver.di wird beauftragt, darauf hinzuwirken, dass die entsprechenden rechtlichen 
Grundlagen geschaffen werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 079  
 
 
E 092 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  

 
Differenzierungsklauseln/Mitgliederbonus in Tarifverträgen  

 
Die für Tarifarbeit/-verhandlungen zuständigen Gremien (Tarifkommissionen) 
sind darauf zu verpflichten, dass in Tarifverhandlungen die Forderung nach 
Differenzierungsklauseln beziehungsweise nach einem Mitgliederbonus zwin-
gend eingebracht werden müssen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 079 
 
 
E 093 Bundesfachbereichskonferenz 11  

 
Vorteilsregelungen für Gewerkschaftsmitglieder  

 
In allen Tarifverhandlungen sind zwingend Vorteilsregelungen für ver.di-
Mitglieder zu fordern.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 079  
 
 
E 094 Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  

 
Mitgliedervorteilsregelungen: Ein tarifpolitischer Grundsatz  

 
Mitgliedervorteilsregelungen sollen als tarifpolitischen Grundsatz der Gesamt-
organisation in der Tarifarbeit durchgesetzt werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 

E  Jugendtarifpolitik 

E 096  Übernahmeregelungen in Tarifverträgen  365 

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  
Angenommen  

 

E 097  Übernahme  365 

Bezirkskonferenz Bochum-Herne  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 096  

 

E 098  Verbindliche Einführung einer Übernahmeregelung  365 
aller Auszubildenden nach Abschluss der Ausbildung  

Bezirkskonferenz Duisburg/Niederrhein  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 096  

 

E 099  Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis  365 

Bezirkskonferenz Linker Niederrhein  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 096  

 

E 100  Übernahme  366 

Bezirkskonferenz Emscher-Lippe Süd  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 096  

 

E 101  Ausbildung und Übernahme gehören zusammen  366 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen  

 

E 102  Ausbildung und Übernahme gehören zusammen  366 

Landesbezirkskonferenz Hessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 101  

 

E 103  Gegen eine Verschlechterung des  366 
Jugendarbeitsschutzgesetzes  

Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

E 104  Anrechnung von Ausbildungsjahren  367 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 105  Tarifpolitik – Erhöhung von Ausbildungsvergütung  367 

Bezirkskonferenz Duisburg/Niederrhein  
Angenommen  

 

E 106  Fahrtkostenerstattung für Berufsschulfahrten  367 

Bezirkskonferenz Bochum-Herne  
Angenommen  

 

E 107  Tarifverhandlungen für Auszubildende in der Bundes- 368 
anstalt für Post und Telekommunikation Deutsche  
Bundespost (TV Azubis BAnstPT); Abschlussprämie  
für Auszubildende nach erfolgreich bestandener  
Abschlussprüfung !  

Bezirksfachbereichskonferenz 10 München  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 108  Tarifverträge für junge Menschen verbessern  368 

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  
Angenommen  

 

E 109  Prekäre Arbeitsverhältnisse Jugendlicher  368 

Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  
Angenommen  

 

E 110  Jugend in Verhandlungskommissionen  369 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 111  Schaffung von Jugendtarifkommissionen  369 

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

E 113 Interessen der Jugend wahren (Veto-Recht)  369 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 10 Bayern  
Angenommen  

 

E 114  Beteiligungsrechte der Jugend in Tarifkommissionen  369 

Landesbezirkskonferenz Bayern  
Angenommen 
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E 096 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  

 
Übernahmeregelungen in Tarifverträgen  

 
Es werden seitens ver.di konkrete und verbindliche Übernahmeregelungen als 
zentraler Teil in möglichst allen Tarifverträgen angestrebt.  
 
ver.di kann aus dem gewerkschaftlichen Selbstverständnis heraus, keine For-
derung unterhalb einer wohnortnahen, der Ausbildung entsprechenden unbe-
fristeten Vollzeitübernahme im Ausbildungsbetrieb aufstellen.  
 

Angenommen  
 
 
E 097 Bezirkskonferenz Bochum-Herne  

 
Übernahme  

 
Alle Auszubildenden werden bei erfolgreich bestandener Prüfung für mindes-
tens 24 Monate im erlernten Beruf in ein Vollzeitarbeitsverhältnis übernommen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 096  
 
 
E 098 Bezirkskonferenz Duisburg/Niederrhein  

 
Verbindliche Einführung einer Übernahmeregelung aller Auszubildenden 
nach Abschluss der Ausbildung  

 
Die Übernahme aller Auszubildenden bei erfolgreichem Ausbildungsende in ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis muss in allen Tarifverträgen verankert werden. 
Dabei muss der Einsatz entsprechend der Berufsausbildung und bei voller 
Wochenarbeitszeit erfolgen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 096 
 
 
E 099 Bezirkskonferenz Linker Niederrhein  

 
Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis  

 
In den zukünftigen Tarifrunden ist die Übernahme in ein Beschäftigungsver-
hältnis als fester Bestandteil der Tarifverträge anzustreben.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 096  
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E 100 Bezirkskonferenz Emscher-Lippe Süd  

 
Übernahme  

 
ver.di setzt sich dafür ein, dass alle Auszubildenden bei erfolgreich bestande-
ner Prüfung für mindestens 24 Monate im erlernten Beruf in ein Vollzeitarbeits-
verhältnis übernommen werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 096  
 
 
E 101 Bundesjugendkonferenz  

 
Ausbildung und Übernahme gehören zusammen  

 
Für ver.di gehört die Forderung nach einer ausreichenden Anzahl von Ausbil-
dungsplätzen und einer Übernahmeregelung für Auszubildende zusammen. In 
den zukünftigen Tarifrunden wird - unter Berücksichtigung der Entscheidungs-
freiheit der Tarifkommissionen - ein Abrücken von einer Übernahmeforderung 
zugunsten der Ausbildungsquote vermieden werden.  
 
Ausbildung und Übernahme sind eine gemeinsame Forderung in Tarifrunden, 
kein Abrücken von der Übernahmeforderung mehr zu Gunsten der Ausbil-
dungsquote.  
 

Angenommen 
 
 
E 102 Landesbezirkskonferenz Hessen  

 
Ausbildung und Übernahme gehören zusammen  

 
Ausbildung und Übernahme gehören untrennbar zusammen und sind auch 
eine gemeinsame Forderung. Diese Forderung ist gemeinsam in Tarifforderun-
gen aufzunehmen und nicht zugunsten der Ausbildungsquote aufzugeben.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 101  
 
 
E 103 Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  

 
Gegen eine Verschlechterung des Jugendarbeitsschutzgesetzes  

 
ver.di setzt sich weiterhin aktiv für den Jugendarbeitsschutz ein. Bei einer No-
vellierung des Jugendarbeitsschutzgesetzes soll ver.di Verbesserungen zum  
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Thema machen. Darüber hinaus soll ein verbesserter Jugendarbeitsschutz in 
Tarifverhandlungen berücksichtigt, gefordert und verhandelt werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
E 104 Bundesjugendkonferenz  

 
Anrechnung von Ausbildungsjahren  

 
ver.di möge beschließen, dass in allen Tarifverhandlungen die Anrechnung von 
Ausbildungsjahren erwirkt wird, um eine höhere Eingruppierung in der Entgelt-
tabelle unmittelbar nach der Ausbildung zu erreichen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
E 105 Bezirkskonferenz Duisburg/Niederrhein  

 
Tarifpolitik – Erhöhung von Ausbildungsvergütung  

 
Die Ausbildungsvergütung darf nicht von der allgemeinen Entwicklung der 
Löhne und Gehälter abgekoppelt werden. Dabei sind in den Tarifrunden Fest-
beträge statt prozentuale Erhöhungen anzustreben.  
 

Angenommen  
 
 
E 106 Bezirkskonferenz Bochum-Herne  

 
Fahrtkostenerstattung für Berufsschulfahrten  

 
In allen Tarifverträgen soll es eine feste Regelung zur Fahrtkostenerstattung für 
Berufsschulfahrten durch den Arbeitgeber geben.  
 

Angenommen  
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E 107 Bezirksfachbereichskonferenz 10 München  

 
Tarifverhandlungen für Auszubildende in der Bundesanstalt für Post und 
Telekommunikation Deutsche Bundespost (TV Azubis BAnstPT); Ab-
schlussprämie für Auszubildende nach erfolgreich bestandener Ab-
schlussprüfung !  

 
In den Tarifverhandlungen soll sich ver.di dafür einsetzen und vereinbaren, 
dass im Manteltarifvertrag für die Auszubildenden bei der BAnstPT verankert 
wird, dass bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses aufgrund erfolgreich 
abgeschlossener Abschlussprüfung bzw. staatlicher Prüfung die Auszubilden-
den, die ver.di-Mitglied sind, eine Abschlussprämie von 400,00 Euro erhalten. 
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
E 108 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  

 
Tarifverträge für junge Menschen verbessern  

 
ver.di arbeitet an einer Verbesserung von Tarifverträgen für junge Beschäftigte. 
Dies beinhaltet neben einer unbefristeten Übernahme und einer Entfristung von 
befristeten Arbeitsverträgen auch faire Konditionen bei Arbeitszeit und Lohn, 
denn auch hier gilt gleiche Arbeit für gleiches Geld.  
 
Es sollen keine prozentualen Steigerungen der Ausbildungsvergütung sondern 
Festbeträge gefordert werden. Außerdem sollen Auszubildende weder bei der 
Arbeitszeit noch bei der Dauer des Urlaubs benachteiligt werden.  
 

Angenommen  
 
 
E 109 Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  

 
Prekäre Arbeitsverhältnisse Jugendlicher  

 
ver.di soll sich in zukünftigen Tarifrunden der Diskriminierung Jugendlicher in 
der Arbeitswelt widersetzen.  
 

Angenommen 
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E 110 Bundesjugendkonferenz  

 
Jugend in Verhandlungskommissionen  
 

Zukünftige Verhandlungskommissionen bei Tarifverhandlungen müssen mit 
mindestens einer/einem Jugendlichen besetzt sein.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 

E 111 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  
 

Schaffung von Jugendtarifkommissionen  

 
Die Fachbereiche werden aufgefordert, bei bestehenden und neuen Tarifkom-
missionen Jugendtarifkommissionen als Unterkommissionen einzurichten.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 

E 113 Landesbezirksfachbereichskonferenz 10 Bayern  

 
Interessen der Jugend wahren (Veto-Recht)  
 

Die Interessen jugendlicher Beschäftigter und Auszubildender sind in den Bera-
tungen und Abstimmungen der Tarifkommissionen hinreichend zu berücksichti-
gen.  
 

Angenommen 
 
 

E 114 Landesbezirkskonferenz Bayern  

 
Beteiligungsrechte der Jugend in Tarifkommissionen  
 

Die Interessen jugendlicher Beschäftigter und Auszubildender sind in den Bera-
tungen und Abstimmungen der Tarifkommissionen weit mehr als bisher zu 
berücksichtigen.  
 
Hinsichtlich der Entscheidungen bezüglich der Tarifverträge für Auszubildende 
und aller in Bezug genommenen Regelungen der allgemeinen Tarifverträge 
und der Freistellungsregelungen für JAV in gegebenenfalls existierenden (Zu-
ordnungs-)Tarifverträgen sind den Vertreterinnen/Vertretern der Jugend qualifi-
zierte Beteiligungsrechte einzuräumen.  
 
Angenommen 



 
 

 370  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 

E  Tarifpolitik öD 

E 115  Die Eigenständigkeit der Bundesverhandlungskommission  379 
für den Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V),  
Abschlussvollmacht für erzielte Tarifergebnisse  

Bundesfachbereichskonferenz 2  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 117  Schaffung von tariflichen Freistellungsmöglichkeiten für  379 
gewählte ver.di-Vertrauensleute in allen Gremien sowie für  
gewählte Fachbereichsvorstände auf bezirklicher Ebene  

Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 118  Zeitgleiche Tarifrunden im öffentlichen Dienst  380 

Bezirksfachbereichskonferenz 5 Stuttgart  
Angenommen  

 

E 119  Einheitliche Tarifverträge im öffentlichen Dienst  380 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Baden-Württemberg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 123  Keine weitere Tarifpartnerschaft mit den Gewerkschaften  380 
der dbb tarifunion  

Bezirksfachbereichskonferenz 3 Berlin  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 124  Kooperation mit der dbb-Tarifunion  380 

Bezirksfachbereichskonferenz 6 Herford-Minden-Lippe  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 125  Aufkünden der Tarifarbeit mit DBB (komba)  381 

Bezirkskonferenz Köln  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

E 126  Gelbe „Gewerkschaften“ sind keine Partner!  381 

Bezirkskonferenz Mittelfranken  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 127  Keine weitere Tarifpartnerschaft mit den Gewerkschaften  381 
der dbb tarifunion  

Landesbezirksfachbereichskonferenz 3 Berlin-Brandenburg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 128  Keine weitere Tarifpartnerschaft mit den Gewerkschaften  381 
der dbb tarifunion  

Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 129  Konkurrenzverbände  382 

Bundesfachbereichskonferenz 11  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 130  Festgeld bei Tarifverhandlungen  382 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Hessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 131  Entgeltordnung Länder  382 

Bezirksfachbereichskonferenz 6 Hannover/Leine-Weser  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 132  TVöD/Entgeltordung  383 

Bezirksfachbereichskonferenz 6 Hannover/Leine-Weser  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 133  Neue Entgeltordnung (EGO) im öffentlichen Dienst (öD)  384 
attraktiv und gerecht gestalten  

Bundeskonferenz MTI  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

E 134  „Relaunch“-Gespräche zur Entgeltordnung des TVöD  385 
einstellen  

Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Nord  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 135  Abschaffung der Entgeltgruppe 1 im TV-L/TVöD  386 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Nordrhein-Westfalen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 137  Zuordnung der Reinigungskräfte in die EG 2  386 

Bezirkskonferenz Bochum-Herne  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 138  Erhalt und Erweiterung des bestehenden  386 
Erschwerniskataloges  

Bezirkskonferenz Bochum-Herne  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 139  Übernahme von Besoldungsregelungen in Tarifrecht  386 

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 140  Altersteilzeit für Beschäftigte muss wieder attraktiv werden  387 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Bayern  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 141  Altersteilzeit für belastende Berufe  387 

Bundesfachbereichskonferenz 3  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 142  Tarifpolitik – VBL  387 

Bezirkskonferenz Berlin  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

E 143  Änderung des § 14 TVÖD  388 

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 144  Abschaffung des § 18 Leistungsentgelt im TVöD  388 

Bezirksfachbereichskonferenz 6 Hannover/Leine-Weser  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 145  Streichung des §18 TVöD  388 

Bezirkskonferenz Dortmund  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 146  Streichung des § 18 TVöD (Leistungsentgelt)  389 

Bezirkskonferenz Südwestfalen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 147  Abschaffung des § 18 TVöD Leistungsentgelt  389 

Bezirkskonferenz Mittelhessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 148  Weg mit der LoB - Weg mit § 18 TVöD  389 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Niedersachsen-Bremen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 149  Abschaffung des § 18 Leistungsentgelt im TVöD  390 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 6 Niedersachsen-Bremen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 150  Abschaffung des § 18 TVöD  390 

Bezirkskonferenz Stuttgart  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

E 151  Aufhebung des § 18 TVöD  390 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Nord  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 152  Keine Änderung der Protokollerklärung Nr. 1 zu § 18 Abs. 4  391 
TVöD, sondern Streichung des § 18 TVöD ist erforderlich!  

Landesbezirkskonferenz Saar  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 153  Streichung des § 18 TVöD - Leistungsentgelt - aber  391 
mindestens Änderung der Protokollerklärung zu Absatz 4  

Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 154  Übernahme TVöD  392 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 6 Hamburg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 155  Übernahme von Nachwuchskräften im öffentlichen Dienst  392 

Bezirkskonferenz Hamm/Unna  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 154  

 

E 158  Entschließung zur stärkeren Berücksichtigung der Belange  392 
des TV-N in den Tarifrunden des TVöD  

Bundesfachbereichskonferenz 11  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 159  Schaffung von tariflichen Freistellungsmöglichkeiten für  393 
gewählte ver.di-Vertrauensleute in allen Gremien sowie für  
gewählte Fachbereichsvorstände auf bezirklicher Ebene  

Bezirksfachbereichskonferenz 7 Sachsen-Anhalt-Süd  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

E 160  Regelung des 24. und 31. Dezember im TVöD  393 

Bezirkskonferenz Mittelhessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 161  Einheitliche Vergütung PiA  393 

Bezirkskonferenz Mittelhessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 162  TVöD Geltungsbereich  394 

Bundesarbeiter/innenkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 163  Aufnahme studentischer Hilfskräfte in den TV-L  394 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Baden-Württemberg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 164  Tarifverhandlungen zum Tarifvertrag für den öffentlichen  394 
Dienst der Länder (TV-L)  

Bezirkskonferenz Südholstein  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 165  Echte Mitgliederbeteiligung in der Tarifpolitik  394 

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 166  Tarifliche Regelungen für die Wasser- und  395 
Schifffahrtsverwaltung (WSV) - Tarifvertrag zur sozialen  
Umgestaltung der Reformbe-strebungen in der WSV  

Bezirksfachbereichskonferenz 6 Hannover/Leine-Weser  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

E 167  Änderung der Satzung § 68 Tarifarbeit  395 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 2 Nordrhein-Westfalen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

E 169  Bonusregelungen für ver.di-Mitglieder bei kommenden  396 
Tarifabschlüssen berücksichtigen  

Bezirkskonferenz Dortmund  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 170  Änderung des § 10 Abs. 3 TVAöD  396 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 6 Niedersachsen-Bremen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 171  Schichtzulage auch für Auszubildende  397 

Bezirkskonferenz Emscher-Lippe Süd  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 172  Änderung der ver.di-Tarifrichtlinie  397 

Bundesfachbereichskonferenz 11  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand 
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E 115 Bundesfachbereichskonferenz 2  

 
Die Eigenständigkeit der Bundesverhandlungskommission für den Tarif-
vertrag Versorgungsbetriebe (TV-V), Abschlussvollmacht für erzielte Ta-
rifergebnisse  

 

 ver.di bekräftigt den Beschluss zur Notwendigkeit eines Branchentarif-
vertrages für die leitungsgebundene Energiewirtschaft. Einheitliche 
Arbeits-, Sozial- und Einkommensbedingungen sind anzustreben.  

 

 Ein Branchentarifvertrag ist nur möglich, wenn der Tarifvertrag für 
kommunale Versorgungsbetriebe schrittweise an das Niveau der Ta-
rifverträge der privaten Energiewirtschaft angeglichen wird. Dies ist je-
doch mit dem Verbleib des TV-V im Tarifverbund des öffentlichen 
Dienstes nicht zu erreichen. Mittelfristig ist deshalb der TV-V zu einem 
eigenständigen Tarifvertrag der Energiewirtschaft zu entwickeln.  

 

 Kurzfristig ist eine stärkere Eigenständigkeit der Entscheidungsbefug-
nisse der Bundesverhandlungskommission TV-V notwendig. Der Bun-
desfachbereichsvorstand Ver- und Entsorgung wird deshalb aufgefor-
dert, sich in allen beteiligten Gremien für eine Eigenständigkeit der 
TV-V-Verhandlungskommission einzusetzen. Dazu gehört insbeson-
dere, dass die TV-V-Verhandlungskommission anlässlich der Tarifver-
handlungen mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbän-
de (VKA) mit einer Abschlussvollmacht für von ihr ausgehandelte Ta-
rifergebnisse ausgestattet wird.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
E 117 Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  

 
Schaffung von tariflichen Freistellungsmöglichkeiten für gewählte ver.di-
Vertrauensleute in allen Gremien sowie für gewählte Fachbereichsvor-
stände auf bezirklicher Ebene  

 
Der § 29 Abs. 4 TVöD wird sowohl für gewählte Vertrauensleute in den Betrie-
ben und Dienststellen als auch für gewählte örtliche Fachbereichsvorstände in 
Anwendung gebracht und das ver.di-Tarifsekretariat des ÖD wird sich dieser 
Problematik annehmen. Das gilt auch für die Teilnahme von Vertrauensleuten 
an Ausschusssitzungen auf allen Ebenen in ver.di.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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E 118 Bezirksfachbereichskonferenz 5 Stuttgart  

 
Zeitgleiche Tarifrunden im öffentlichen Dienst  
 

Der Bundesvorstand wird aufgefordert darauf hinzuwirken, dass es im öffentli-
chen Dienst wieder zu zeitgleichen Tarifrunden kommt.  
 

Angenommen  
 
 

E 119 Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Baden-Württemberg  

 
Einheitliche Tarifverträge im öffentlichen Dienst  
 

Die Bundestarifkommissionen für den öffentlichen Dienst werden aufgefordert, 
im öffentlichen Dienst keine weitere tarifliche Zersplitterung bei Bund, Land und 
Kommunen zuzulassen, sondern auf einheitliche Tarifverträge mit der gleichen 
Laufzeit hinzuwirken. 
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 

E 123 Bezirksfachbereichskonferenz 3 Berlin  

 
Keine weitere Tarifpartnerschaft mit den Gewerkschaften der dbb tarif-
union  
 

Über die jeweiligen ver.di-Strukturen (in ihren Tarifgebieten) wird die bisherige 
Tarifpartnerschaft mit den Gewerkschaften der dbb tarifunion aufgekündigt.  
 
Die Tarifpartnerschaft mit den Gewerkschaften der dbb tarifunion soll beendet 
werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 

E 124 Bezirksfachbereichskonferenz 6 Herford-Minden-Lippe  

 
Kooperation mit der dbb tarifunion  
 

Die Kooperation von ver.di und dem dbb während der letzten Tarifverhandlun-
gen wird missbilligt. Der Bundesvorstand wird aufgefordert, diese Kooperation 
zu beenden und für die Zukunft auszuschließen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
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E 125 Bezirkskonferenz Köln  

 
Aufkünden der Tarifarbeit mit DBB (komba)  

 
ver.di kündigt die Tarifunion mit der komba, dem Beamtenbund, der Steuerge-
werkschaft und anderen nicht DGB-gebundenen Gewerkschaften sofort.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 

E 126 Bezirkskonferenz Mittelfranken  

 
Gelbe „Gewerkschaften“ sind keine Partner!  

 
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, bei künftigen Tarifverhandlungen ge-
genüber der gelben Gewerkschaft Beamtenbund (ddb-Tarifunion) wieder ein-
deutig Distanz zu zeigen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 

E 127 Landesbezirksfachbereichskonferenz 3 Berlin-Brandenburg  

 
Keine weitere Tarifpartnerschaft mit den Gewerkschaften der dbb tarif-
union  

 
In den Tarifgebieten von ver.di wird die bisherige Tarifpartnerschaft mit den 
Gewerkschaften der dbb tarifunion aufgekündigt.  
 
Die Tarifpartnerschaft mit den Gewerkschaften der dbb tarifunion wird beendet. 
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 

E 128 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg  

 
Keine weitere Tarifpartnerschaft mit den Gewerkschaften der dbb tarif-
union  

 
Die Tarifpartnerschaft mit der dbb tarifunion ist aufzukündigen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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E 129 Bundesfachbereichskonferenz 11  

 
Konkurrenzverbände  

 
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, die temporäre Zusammenarbeit mit der 
dbb tarifunion zu beenden und klarzustellen, dass es bei der Abgrenzung zur 
Komba bleibt und nicht beabsichtigt ist, die Komba über die tarifunion mit dem 
dbb salonfähig zu machen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
E 130 Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Hessen  

 
Festgeld bei Tarifverhandlungen  

 
Die Bundestarifkommission wird aufgefordert, in künftigen Tarifverhandlungen 
einer Festbetragforderung gegenüber einer prozentualen Lohnerhöhung den 
Vorrang einzuräumen. 
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
E 131 Bezirksfachbereichskonferenz 6 Hannover/Leine-Weser  

 
Entgeltordnung Länder  

 
Die Fachbereichsvorstände des Fachbereiches 6 der Bezirks-, Landes- und 
Bundesebene wirken darauf hin, dass der unten genannte Verhandlungsstand 
zur Entgeltordnung Länder vom Dezember 2009 angestrebt und durchgesetzt 
wird.  
 
Der im Dezember 2009 erreichte Verhandlungsstand:  
 
1. Die bisherigen Bewährungsaufstiege (E 2 – E 8) bis fünf Jahre einschließ-

lich werden von Anfang an der höheren Entgeltgruppe (einschließlich Über-
springen E 4/E 7) zugeordnet.  

 
2. (differenzierte) Vergütungsgruppenzulagen abgezinst vom ersten Tag der 

jeweiligen Tätigkeit.  
 
3. Drittelaufstiege werden nach der erforderlichen Bewährungszeit jeweils der 

nächsthöheren Entgeltgruppe zugeordnet.  
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4. Eine Verbesserung des „Sonstigen“ ist auch im Hinblick auf eine künftige 

neue Entgeltordnung notwendig, weil nur so Aussicht auf ein zukunftsge-
richtetes diskriminierungsfreies Tarifrecht besteht.  

 
5. Eine „Kasten-Öffnungs-Regelung“ ist notwendig, die die Eingruppierung 

nach höherwertigen allgemeinen Merkmalen sicherstellt, wenn dieses Tä-
tigkeitsniveau ausgefüllt wird. (Durchlässigkeit für allgemeine Merkmale, 
keine Begrenzung der Tätigkeitsbewertung auf spezielle Merkmale.)  

 
6. Wenn für gleiche Tätigkeiten bisher Merkmale für Arbeiterinnen/Arbeiter 

und für Angestellte bestehen, ist nur das Arbeiterinnen-/Arbeiter Merkmal 
weiter anzuwenden.  

 
7. Besitzstandswahrung für bisher erreichte Eingruppierungen und Zulagen ist 

zu vereinbaren.  
 
Weitere Verwerfungen (zum Beispiel E 13/E 14, III/IIa mit niedrigerem Endein-
kommen als E 13, Aufstieg innerhalb E 9 bei IVb-Tätigkeit, Aufstieg aus E 9, 
Meister …) sind mit dem Ziel von Verbesserungen zu verhandeln.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 

E 132 Bezirksfachbereichskonferenz 6 Hannover/Leine-Weser  

 
TVöD/Entgeltordung  

 
Folgende Bestandteile des TVöD werden verändert bzw. im Rahmen einer 
Entgeltordnung wie folgt verändert/geregelt:  
 
1. Steigende Flexibilität (universelle Einsatzfähigkeit, laufende Fortbildungen) 

der Beschäftigten muss durch zusätzliche Entgelte (Zulagen oder ähnli-
ches) vergütet werden.  

 
2. Nach einer vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit 

wird der Beschäftigte wieder „rückgruppiert“. Durch die im TVöD veranker-
ten Erfahrungsstufen kann es dazu führen, dass der Beschäftigte ab diesem 
Zeitpunkt weniger Vergütung erhält, als wenn er die vorübergehende Über-
tragung der höherwertigen Tätigkeit nicht angenommen hätte. Dieses darf 
so nicht sein!  

 
3. Anpassung der Dienstpostenbeschreibung an die sich verändernden Tätig-

keiten.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
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E 133 Bundeskonferenz MTI  

 
Neue Entgeltordnung (EGO) im öffentlichen Dienst (öD) attraktiv und ge-
recht gestalten  

 
Schaffung einer EGO im öD, die die besonderen Belange der technisch Schaf-
fenden berücksichtigt. Insbesondere müssen im Rahmen eines Wertebenen-
erhaltes die Zeit- und Bewährungsaufstiege der Vergütungsordnung des Bun-
desangestelltentarifs (BAT) wieder in Kraft treten sowie eine Durchlässigkeit 
des Systems für die sogenannten "Sonstigen" geschaffen werden.  
 
Deshalb erhebt die Gruppe MTI in ver.di folgende Kernforderungen:  
 

 Keine spartenspezifische Teile – das heißt keine Spreizungen nach 
Branchen (Tätigkeitsmerkmale mit gleichem Inhalt dürfen nicht unter-
schiedlichen Entgeltgruppen zugeordnet werden, gleiches Geld für 
gleiche Arbeit)  

 

 Stichwort Kastenwesen: Für Tätigkeiten, die in einem speziellen Tätig-
keitsmerkmal des Allgemeinen Teils oder der Besonderen Teile der 
EGO aufgeführt sind, gelten diese. Erfüllen die Tätigkeiten auch die 
Anforderungen eines allgemeinen Tätigkeitsmerkmals einer höheren 
Entgeltgruppe, gilt dieses, wenn in dieser Entgeltgruppe kein speziel-
les Tätigkeitsmerkmal für den jeweiligen Tätigkeitsbereich oder das 
jeweilige Berufsfeld vereinbart ist. Soweit für Tätigkeitsbereiche oder 
Berufsfelder keine speziellen Tätigkeitsmerkmale vereinbart sind, sol-
len die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale gelten (keine Zementierung 
durch „Laufbahngrenzen“).  

 

 Schaffung von Durchlässigkeit des Eingruppierungssystems durch den 
so genannte "Sonstigen Angestellten" für alle Tätigkeitsbereiche.  

 

 Keine Streichung der Tätigkeitsmerkmale mit einem Zeitanteil von un-
ter 50 Prozent. 

 

 Notwendiger Wertebenenerhalt: Keine Belegung der EG4 und EG7 
aus höherwertigen Tätigkeiten der Vergütungsordnung des BAT.  

 

 Eingruppierung nach Tätigkeit, nicht nach Berufsabschluss.  
 

 Eckeingruppierung für Ingenieure in EG10, gemäß Tarifabschluss 
(Redaktionsverhandlungen zum TVöD 2008).  

 

 Entgeltniveau EG13 plus Vergütungsgruppenzulage muss für Tätigkei-
ten mit Fachhochschulniveau (nicht Master) im Rahmen des 
Wertebenenerhaltes gesichert bleiben.  
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 Absicherung von "Eingruppierungsopfern" durch neue EGO (§ 17 Abs. 
4 TVÜ reicht nicht aus!) – Altpersonal (zukünftige tätigkeitswertgleiche 
Aufgabenneuzuweisung in niedrigerer Entgeltgruppe)  

 

 Absicherung von "Eingruppierungsopfern" durch neue EGO (§ 17 Abs. 
4 TVÜ reicht nicht aus!) – Neueingestellte (Herabgruppierung durch 
Einführung der neuen EGO)  

 

 Neuer TVÜ für alle Altbeschäftigten (Beispiele: technischer E9-
Beschäftigter erhält neue Aufgaben der gleichen (alt-)Wertigkeit im 
Allgemeinen Teil übertragen, die nach neuer EGO zur EG 8 führt). 
Materieller dynamischer Besitzstand für neue Tätigkeitszuweisungen 
mit gleicher Tätigkeitswertigkeit.  

 

 Zentrale Eingruppierungsnorm (Einigungsstand August 2004).  
 

 Personalentwicklung, wie von den Arbeitgebern gefordert, ist kein 
Thema der EGO, da durch § 14 TVöD bereits abgesichert.  

 

 Zusammenführung der Merkmale im Ingenieurbereich wird unterstützt, 
soweit keine Verschlechterung eintritt und die Auffangfunktion des All-
gemeinen Teils der EGO gewährleistet ist (siehe Bund Allgemeiner 
Teil).  

 

 Zusammenfassung der Meister-Merkmale (echte Meister) wird unter-
stützt, Eckeingruppierung ab E8. 

 
Umfassende Besitzstandwahrung für „Nenn-Meister“ und Sicherstellung einer 
Auffangfunktion für diese Beschäftigtengruppe, zum Beispiel für Taucher-
/Schleusenmeister.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
E 134 Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Nord  

 
„Relaunch“-Gespräche zur Entgeltordnung des TVöD einstellen  

 
Die so genannten „Relaunch“-Gespräche zur Entgeltordnung des TVöD sind 
einzustellen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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E 135 Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Nordrhein-Westfalen  

 
Abschaffung der Entgeltgruppe 1 im TV-L/TVöD  

 
Die EG 1 TV-L/TVöD soll abgeschafft werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 

E 137 Bezirkskonferenz Bochum-Herne  

 
Zuordnung der Reinigungskräfte in die EG 2  

 
In der neuen Entgeltordnung TVöD/TV-L (öffentlicher Dienst) muss gewährleis-
tet werden, dass Reinigungstätigkeiten nicht zu einfachsten Tätigkeiten zählen 
(Unterschied zwischen EG 1 und EG 2).  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 

E 138 Bezirkskonferenz Bochum-Herne  

 
Erhalt und Erweiterung des bestehenden Erschwerniskataloges  

 
Der Bundeskongress fordert die Beibehaltung und Erweiterung des bestehen-
den Erschwerniskataloges aus dem ehemaligen Arbeiterbereich des BMT-G / 
MTArb (öffentlicher Dienst) in voller Höhe mit differenzierter Ausweitung von 
Beispielen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 

E 139 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  

 
Übernahme von Besoldungsregelungen in Tarifrecht  

 
Die Bundestarifkommission ÖD wird aufgefordert, dafür zu sorgen, dass die 
Entgeltgruppen E 1 und E 2 im TVöD und TV-L ersatzlos gestrichen werden 
sowie zu ermöglichen, zumindest die gesetzliche Altersteilzeitregelung für Lan-
des- und Kommunalbeamtinnen/-beamten in Baden-Württemberg für Tarifbe-
schäftigte des öffentlichen Dienstes in Baden-Württemberg zu tarifieren. 
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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E 140 Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Bayern  

 
Altersteilzeit für Beschäftigte muss wieder attraktiv werden  

 
Die Bundestarifkommission wird aufgefordert, schnellstmöglich, spätestens mit 
Beginn der Tarifrunde 2012 Verhandlungen mit dem Ziel aufnehmen:  
 

 den Aufstockungsbetrag bei Altersteilzeit wieder einzuführen;  
 

 die alte Tarifregelung, die bis 31. Dezember 2009 bestand wieder 
durchzusetzen;  

 

 jegliche Quotenregelungen abzuschaffen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
E 141 Bundesfachbereichskonferenz 3  

 
Altersteilzeit für belastende Berufe  

 
Im Rahmen der Verhandlungen für den gesamten öffentlichen Dienst 
Bund/Länder und Gemeinden soll die Forderung nach einer Altersteilzeit für 
Beschäftigte ab 55 Jahren in die Tarifverhandlungen aufgenommen werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
E 142 Bezirkskonferenz Berlin  

 
Tarifpolitik – VBL  

 
Die Tarifkommission Altersversorgungstarifvertrag (ATV) wird aufgefordert, mit 
Nachdruck die Tarifverhandlungen hinsichtlich der Altersversorgung (VBL) 
weiterzuführen. Hierzu ist durch die ver.di-Gremien (unter anderem das Tarif-
sekretariat und Bundesvorstand) die erforderliche Unterstützung zu leisten.  
 
Die Mitglieder der Bundestarifkommission sind regelmäßig über den Stand der 
Verhandlungen zu informieren.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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E 143 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  

 
Änderung des § 14 TVÖD  

 
Die Änderung des § 14 TVÖD ist, wie nachfolgend beschrieben, mit hoher 
Priorität zu betreiben:  
 
§ 14  
 
1. Wird der/dem Beschäftigten vorübergehend … … einen Monat ausgeübt, 

wird er/sie für die Dauer der Ausübung in die Entgeltgruppe und Erfah-
rungsstufe eingruppiert, wie dies bei dauerhafter Übertragung der Fall wäre.  

 
2. Wenn die vorübergehende Übertragung der höherwertigen Tätigkeit nicht in 

eine dauerhafte Übertragung mündet, findet die Rückkehr in die ursprüngli-
che Entgeltgruppe in der Erfahrungsstufe statt, die erreicht wäre, wenn die 
vorübergehende Eingruppierung nicht stattgefunden hätte 

 
Die übrigen Regelungen, insbesondere diejenigen für die Beschäftigten aus 
den früheren Bezirkstarifverträgen, die bessere Regelungen enthalten, sind so 
anzupassen, dass diese erhalten bleiben.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
E 144 Bezirksfachbereichskonferenz 6 Hannover/Leine-Weser  

 
Abschaffung des § 18 Leistungsentgelt im TVöD  

 
Bei den nächsten Verhandlungen zum TVöD wird der § 18 Leistungsentgelt 
(LOB) wieder herausgenommen und das für LOB festgelegte Volumen (derzeit 
ein Prozent) wird in die Entgelttabelle einfließen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
E 145 Bezirkskonferenz Dortmund  

 
Streichung des §18 TVöD  

 
Die Bundestarifkommission öffentlicher Dienst wird aufgefordert, das Thema 
leistungsorientierte Bezahlung in den nächsten Tarifverhandlungen im Bereich 
Bund und Kommune (TVöD) zum zentralen Thema zu machen.  
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Der § 18 TVöD (Allgemeiner Teil/Leistungsorientierte Bezahlung) soll ersatzlos 
gestrichen werden.  
 
Alle durch die Arbeitgeber nach § 18 TVöD gegebenenfalls einbehaltenen 
Lohnsummen sollen entsprechend ihres prozentualen Anteils auf die Tabellen-
entgelte aufgeschlagen werden. 
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
E 146 Bezirkskonferenz Südwestfalen  

 
Streichung des § 18 TVöD (Leistungsentgelt)  

 
Die Streichung des § 18 TVöD (Leistungsentgelt) ist ein zentrales Ziel zukünfti-
ger Tarifverhandlungen im Bereich Bund und Gemeinden.  
 
Die bis dahin für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehende Summe von 
zwei Prozent der Bruttolohnsumme wird in die Tabelle eingearbeitet.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
E 147 Bezirkskonferenz Mittelhessen  

 
Abschaffung des § 18 TVöD Leistungsentgelt  

 
Die Bundestarifkommission wird aufgefordert, in den nächsten Tarifverhand-
lungen darauf hinzuwirken, den § 18 TVöD (Leistungsentgelt) ersatzlos zu 
streichen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
E 148 Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Niedersachsen-Bremen  

 
Weg mit der LoB - Weg mit § 18 TVöD  

 
Alle Gliederungen in ver.di sind aufgefordert, sich mit Nachdruck für die Ab-
schaffung des § 18 TVöD und seinen Regelungen zum Leistungsentgelt  
einzusetzen.  
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Die damit nicht mehr gebundenen Entgeltbestandteile, die umgewandelt bzw. 
in die Finanzierung eingerechnet wurden, sind durch die Bundestarifkommissi-
on in Verhandlungen mit dem Arbeitgebern - außerhalb von Lohn- und Tarifer-
höhungsverhandlungen - den Beschäftigten als monatliche Entgelte oder als 
jährliche Sonderzahlung entsprechend auszuzahlen.  
 
Dabei sind auch die vereinbarten Steigerungsraten der LoB aus Einsparungen 
durch die Neuregelung der Entgeltgruppen und Stufen in der Zukunft zu be-
rücksichtigen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 

E 149 Landesbezirksfachbereichskonferenz 6 Niedersachsen-Bremen  

 
Abschaffung des § 18 Leistungsentgelt im TVöD  

 
Bei den nächsten Verhandlungen zum TVöD wird der § 18 Leistungsentgelt 
(LoB) wieder herausgenommen und das für LoB festgelegte Volumen (derzeit 
ein Prozent) fließt in die Entgelttabelle ein.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 

E 150 Bezirkskonferenz Stuttgart  

 
Abschaffung des § 18 TVöD  

 
Der Bundeskongress fordert die Abschaffung der leistungsorientierten Bezah-
lung im öD (§ 18 TVöD) und ist für die pauschale Auszahlung an alle Beschäf-
tigten.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 

E 151 Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Nord  

 
Aufhebung des § 18 TVöD  

 
Die Bundestarifkommission öD wird aufgefordert, in der nächsten Tarifrunde 
die Aufhebung des § 18 TVÖD zu verhandeln.  
 
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvor-
stand  
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E 152 Landesbezirkskonferenz Saar  

 
Keine Änderung der Protokollerklärung Nr. 1 zu § 18 Abs. 4 TVöD, son-
dern Streichung des § 18 TVöD ist erforderlich!  

 
Die Bundestarifkommission, das Tarifsekretariat für den öffentlichen Dienst und 
der Bundesvorstand werden aufgefordert, in zukünftigen Tarifverhandlungen 
zum TVöD keine Änderung der Protokollerklärung Nr. 1 zu § 18 Abs. 4 TVöD 
zuzulassen. Es darf keine Änderungen geben, die den Druck auf Personalräte 
und Beschäftigte erhöhen, eine Dienstvereinbarung abzuschließen.  
 
Ziel weiterer Tarifverhandlungen muss die Streichung des § 18 TVöD sein. Die 
bisher hieraus erwachsenen Entgeltansprüche sind in die Entgelttabellen über-
zuleiten. 
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
E 153 Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  

 
Streichung des § 18 TVöD - Leistungsentgelt - aber mindestens Änderung 
der Protokollerklärung zu Absatz 4  

 
1. Die Bundestarifkommission, das Tarifsekretariat für den öffentlichen Dienst 

und der Bundesvorstand treiben in zukünftigen Tarifverhandlungen zum 
TVöD die Streichung des § 18 voran.  

 
Die bisher hieraus erwachsenen Entgeltansprüche sind in die Entgelttabelle 
überzuleiten.  

 
2. Sollte dies in absehbarer kurzer Frist nicht gelingen, ist zumindest eine 

Änderung der Protokollerklärung zu Absatz 4 zügig voranzubringen.  
 

„Während der Erarbeitung einer Dienstvereinbarung wird das Leistungsent-
gelt einschließlich der erzielten Zinsen entgeltgruppenabhängig pauschal 
ausgeschüttet.“  
 
„Sollte es den Betriebsparteien nicht gelingen (Erklärung des Scheiterns) 
eine einvernehmliche Dienstvereinbarung abzuschließen, wird in dem und 
in den darauf folgenden Jahren das Leistungsentgelt pauschal entgeltgrup-
penabhängig einschließlich der erzielten Zinsen ausgeschüttet (Verweis auf 
§ 18 Absatz 3, 2. Satz)."  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
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E 154 Landesbezirksfachbereichskonferenz 6 Hamburg  

 
Übernahme TVöD  

 
ver.di setzt sich mit allen Mitteln und in jedem dafür zuständigen Gremium 
dafür ein, dass die Übernahme nach § 16 TVAöD bei der nächsten Tarifrunde 
im öffentlichen Dienst verbessert wird.  
 
Dies beinhaltet die Abschaffung der notengebunden Übernahme sowie die 
Regelung, welche erlaubt, dass Betriebe die über Bedarf ausbilden, nicht über-
nehmen müssen.  
 
Weiter soll die Übernahme unbefristet, ausbildungsgerecht und wohnortnah 
festgeschrieben werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
E 155 Bezirkskonferenz Hamm/Unna  

 
Übernahme von Nachwuchskräften im öffentlichen Dienst  

 
ver.di wird sich massiv für die unbefristete Übernahme von Nachwuchskräften 
in allen Beschäftigungsfeldern des öffentlichen Dienstes einsetzen.  
 
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag E 154 

 
 
E 158 Bundesfachbereichskonferenz 11  

 
Entschließung zur stärkeren Berücksichtigung der Belange des TV-N in 
den Tarifrunden des TVöD  

 
Im Rahmen der Tarifrunden des TVöD werden die Belange der Spartentarifver-
träge Nahverkehr stärker einfließen, um insbesondere keine unterschiedlichen 
Tarifentwicklungen zwischen den angekoppelten TV-N und TVöD zuzulassen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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E 159 Bezirksfachbereichskonferenz 7 Sachsen-Anhalt-Süd  

 
Schaffung von tariflichen Freistellungsmöglichkeiten für gewählte ver.di-
Vertrauensleute in allen Gremien sowie für gewählte Fachbereichsvor-
stände auf bezirklicher Ebene  

 
Beantragt wird, dass der § 29 Abs. 4 TVöD sowohl für gewählte Vertrauensleu-
te in den Betrieben und Dienststellen als auch für gewählte örtliche Fachbe-
reichsvorstände in Anwendung gebracht wird und sich das ver.di-Tarif-
sekretariat des öD dieser Problematik annimmt. Das gilt auch für die Teilnahme 
von Vertrauensleuten an Ausschusssitzungen auf allen Ebenen in ver.di.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
E 160 Bezirkskonferenz Mittelhessen  

 
Regelung des 24. und 31. Dezember im TVöD  

 
Die Bundestarifkommission wird aufgefordert, den TVöD in der nächsten Tarif-
runde dahingehend zu ändern, dass die Tage 24. Dezember und 31. Dezember 
wie Wochenfeiertage behandelt werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
E 161 Bezirkskonferenz Mittelhessen  

 
Einheitliche Vergütung PiA  
 
Die Bundestarifkommission wird aufgefordert, Tarifverhandlungen zu führen mit 
dem Ziel, eine bundesweit einheitliche Vergütung der Psychotherapeutin-
nen/Psychotherapeuten in Ausbildung (PiA) während der praktischen Tätigkeit 
festzulegen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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E 162 Bundesarbeiter/innenkonferenz  

 
TVöD Geltungsbereich  
 

ver.di soll sich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln dafür einsetzen, dass 
die im § 1 TVöD (2) unter den Buchstaben i, k und m benannten Personenkrei-
se unter den Geltungsbereich des TVöD fallen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 

E 163 Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Baden-Württemberg  

 
Aufnahme studentischer Hilfskräfte in den TV-L  

 
Die ver.di-Gremien setzen sich dafür ein, dass die studentischen Hilfskräfte in 
den TV-L aufgenommen werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 

E 164 Bezirkskonferenz Südholstein  

 
Tarifverhandlungen zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Län-
der (TV-L)  

 
Bei den Tarifverhandlungen zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der 
Länder (TV-L) sind die zu erwartenden Einkommensverbesserungen nur für 
Mitglieder zu berücksichtigen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 

E 165 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  

 
Echte Mitgliederbeteiligung in der Tarifpolitik  

 
Das Bundestarifsekretariat wird aufgefordert, dass es in zukünftigen Tarifrun-
den und der zugehörigen Mitgliederbefragung eine echte Beteiligungsmöglich-
keit gibt. Die Abfragezettel müssen in der Frageform neutral sein.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
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E 166 Bezirksfachbereichskonferenz 6 Hannover/Leine-Weser  

 
Tarifliche Regelungen für die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) - 
Tarifvertrag zur sozialen Umgestaltung der Reformbestrebungen in der 
WSV  

 
Die geplanten Reformbestrebungen werden im Bereich der Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung im Rahmen eines Tarifvertrages zur sozialen Umgestaltung 
wie nachfolgend geregelt:  
 

1. Den weitergehenden Regelungen zur Sicherung von Arbeitsverhält-
nissen sowie der sozialverträglichen Begleitung von Organisations-
veränderungen (siehe Ziffer 4) muss zwingend eine gesicherte Perso-
nalentwicklungsplanung vorangehen.  

 
2. Bevor eine plausible Personalentwicklungsplanung den Personalräten 

nicht vorliegt, können die nachstehenden Sicherungselemente aus 
diesem Tarifvertrag nicht angewandt werden. Auch sind bindende Re-
gelungen zu vereinbaren, die Personalmaßnahmen nur ermöglichen, 
wenn eine Personalentwicklungsplanung vorliegt.  

 
3. Die Personalentwicklungsplanung umfasst mindestens einen Zeitrah-

men von fünf Jahren, die jedes Folgejahr fortzuschreiben und den 
Personalräten zur Mitbestimmung vorzulegen ist.  

 
4. Die bisherigen Erfahrungen und Elemente aus dem TV UmBw sind 

weitestgehend geeignet, um zukünftigen Organisationsveränderungen 
Rechnung zu tragen. Hierbei sind die Regelungen/Möglichkeiten nach 
dem § 613 a Bürgerliches Gesetzbuch so zu tarifieren, dass der zu-
künftige Erwerber dauerhaft die bisher vorliegenden Arbeitsbedingun-
gen (dynamisiert und ergänzend) zu übernehmen hat. Die Elemente 
dürfen jedoch nicht eingesetzt werden um eine Personaleinsparung zu 
flankieren oder zu legitimieren.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 

E 167 Landesbezirksfachbereichskonferenz 2 Nordrhein-Westfalen  

 
Änderung der Satzung § 68 Tarifarbeit  

 
Der § 68 Abs. 3 der ver.di-Satzung wird wie folgt geändert:  
 
Die Größe, Zusammensetzung und das Verfahren zur Wahl der Mitglieder der 
Tarifkommissionen werden in einer vom Gewerkschaftsrat zu erlassenden 
Tarifrichtlinie sowie in den Fachbereichsstatuten geregelt.  
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Für den unmittelbaren und den mittelbaren öffentlichen Dienst wird die Tarifar-
beit fachbereichsübergreifend wahrgenommen. Von dem Grundsatz der fach-
bereichsübergreifenden Tarifarbeit kann für einzelne Tarifbereiche oder Bran-
chen durch Beschluss des zuständigen Bundesfachbereichsvorstandes abge-
wichen werden. Das Verfahren dazu regelt der Gewerkschaftsrat in der Tarif-
richtlinie. Als erster Schritt werden in die Tarifrichtlinie folgende Punkte 7.5.2 
und 7.5.3 aufgenommen:  
 
7.5.2 Für die Spartentarifbereiche, die aus dem Tarifrecht des öffentlichen 
Dienstes entwickelt sind, können die gewählten Verhandlungskommissionen 
der jeweiligen Sparte (Fachbereiche) eigenständige Forderungen aufstellen 
und dazu eigenständige spartenspezifische Verhandlungen für die besonderen 
Belange ihres Spartentarifvertrages führen. Die Öffentlichkeitsarbeit hinsichtlich 
dieser Tarifrunden wird von den jeweiligen spartenspezifischen Tarifkommissi-
onen eigenverantwortlich durchgeführt.  
 
7.5.3 Für die Annahme von Verhandlungsergebnisses in der BTK öD, die spar-
tenspezifische Regelungen enthalten, sind ausschließlich die Mitglieder der 
BTK öD aus der jeweiligen Sparte stimmberechtigt.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat 
 
 

E 169 Bezirkskonferenz Dortmund  

 
Bonusregelungen für ver.di-Mitglieder bei kommenden Tarifabschlüssen 
berücksichtigen  

 
Die Bundestarifkommission öffentlicher Dienst wird aufgefordert, Bonusrege-
lungen für ver.di-Mitglieder in den nächsten Tarifverhandlungen im Bereich 
Bund und Kommune (TVöD) in den Forderungskatalog aufzunehmen und 
ernsthaft zu verfolgen.  
 
Darüber hinaus sind Bonusregelungen für ver.di-Mitglieder in die tarifpolitischen 
Grundsätze von ver.di aufzunehmen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 

E 170 Landesbezirksfachbereichskonferenz 6 Niedersachsen-Bremen  

 
Änderung des § 10 Abs. 3 TVAöD  

 
Die Bundestarifkommission öD soll umgehend eine Änderung des § 10 Abs. 3 
TVAöD veranlassen und zwar dahingehend, dass die Verpflichtung zur  
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Kostenübernahme beim Besuch auswärtiger Berufsschulen generell vom Ar-
beitgeber zu tragen ist.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
E 171 Bezirkskonferenz Emscher-Lippe Süd  

 
Schichtzulage auch für Auszubildende  

 
ver.di wird in den nächsten Tarifverhandlungen zum Tarifvertrag für Auszubil-
dende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) darauf hinwirken, dass Auszubilden-
de analog des § 8 Abs. 5 und Abs. 6 TVöD Schichtzulagen erhalten.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
E 172 Bundesfachbereichskonferenz 11  

 
Änderung der ver.di-Tarifrichtlinie  

 
In die ver.di-Tarifrichtline werden die Punkte 7.5.2. und 7.5.3. aufgenommen.  
 
7.5.2 Für die Spartentarifbereiche, die aus dem Tarifrecht des öffentlichen 

Dienstes entwickelt sind, können die gewählten Verhandlungskommissionen 
der jeweiligen Sparte eigenständig spartenspezifische Verhandlungen für die 
besonderen Belange ihrer Sparte führen. Die Öffentlichkeitsarbeit hinsichtlich 
dieser Tarifrunden wird von den jeweiligen spartenspezifischen Tarifkommissi-
onen eigenverantwortlich durchgeführt.  
 
7.5.3 Für die Annahme von Verhandlungsergebnissen in der BTK öD, die spar-

tenspezifische Regelungen enthalten, sind ausschließlich die Mitglieder der 
BTK öD aus der jeweiligen Sparte stimmberechtigt.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 

E  Organisation der Tarifpolitik 

E 173  Fachbereichsübergreifende Tarifkoordination/erweitertes  401 
Vetorecht  

Bundesfachbereichskonferenz 7  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

E 174  Bedingungsgebundene Gewerkschaftsarbeit  401 

Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  
Angenommen  

 

E 175  Bedingungsgebundene Tarifarbeit  402 

Bezirkskonferenz Ostthüringen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 176  Verbindlicher Mitgliederentscheid oder -befragung  402 

Bezirkskonferenz Südhessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

E 177  Darstellung von Verhandlungsergebnissen in der  402 
Öffentlichkeit  

Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Hessen  
Angenommen  

 

E 178  "Für Transparenz und Aufwertung der Tarifgebundenheit in  403 
der Öffentlichkeit"  

Landesbezirksfachbereichskonferenz 13 Hessen  
Angenommen  

 

E 179  ver.di in die Offensive  403 

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

E 180  Veränderung der Richtlinien zur Tarifarbeit  404 
(Tarifrichtlinie) Ziff. 7.2.5.1 - zusätzliche Frauenmandate  
mit beratender Stimme  

Landesbezirksfachbereichskonferenz 1 Hessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

E 181  Anpassung Tarifrichtlinie zur Besetzung der  404 
Bundestarifkommission  
– Vertrauen geht vor Tarifzugehörigkeit  

Landesbezirksfachbereichskonferenz 11 Hamburg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat 
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E 173 Bundesfachbereichskonferenz 7  

 
Fachbereichsübergreifende Tarifkoordination/erweitertes Vetorecht  

 
1. In § 69 ver.di-Satzung wird ein neuer Abs. 3. eingefügt:  
 

"3. Für die Koordination der fachbereichsübergreifenden Tarifarbeit ist der 
Bundesvorstand zuständig, soweit es sich um Tarifverträge mit einem Gel-
tungsbereich über die Grenzen mehrerer Landesbezirke hinweg bzw. um 
bundesweit geltende Tarifverträge handelt. Für die fachbereichsübergrei-
fende Koordination der landesbezirklichen bzw. der bezirklichen Tarifarbeit 
sind die Landesbezirksleitungen zuständig.  
 
Sind sich ein tarifzuständiger Bundesfachbereich und eine tarifzuständige 
Landesbezirksleitung in der Beurteilung einer die Tarifarbeit betreffenden 
Entscheidung nicht einig, so kann die Streitfrage von dem Bundesfachbe-
reich oder der Landesbezirksleitung dem Bundesvorstand vorgelegt wer-
den. In diesem Fall trifft der Bundesvorstand die Entscheidung."  

 
2. Aus § 69 Abs. 3. (alt) wird § 69 Abs. 4. (neu), aus § 69 Abs. 4 (alt) wird § 69 

Abs. 5. (neu).  
 
3. In § 69 Abs. 4. (neu)/§ 69 Abs. 3. (alt) wird ein Halbsatz angefügt und in 

Satz 1 das Wort "gemeinsame" gestrichen:  
 

Satz 1 neu: „Um Verstöße gegen tarifpolitische Grundsätze zu verhindern, 
hat der Bundesvorstand ein Vetorecht gegen Tarifforderungen und -
abschlüsse, das er durch Beschluss ausübt.“  

 
4. In § 69 Abs. 4. (Neu)/§ 69 Abs. 3. (alt) wird ein neuer Satz eingefügt:  
 

"Solange für tarifvertragliche Regelungsgegenstände tarifpolitische Grund-
sätze nicht bestehen, hat der Bundesvorstand ein Vetorecht gemäß Ziff. 3 
Satz 1, wenn wegen Tarifforderungen oder -abschlüssen die begründete 
Besorgnis besteht, dass ein erheblicher tarif- und/oder organisationspoliti-
scher Schaden verursacht werden kann." 

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
 
 

E 174 Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  

 
Bedingungsgebundene Gewerkschaftsarbeit  

 
Ausgehend von den Erfolgen in der Mitgliedergewinnung mit dem Konzept der 
bedingungsgebundenen Gewerkschaftsarbeit im Fachbereich 3, setzen sich  
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alle Fachbereiche in ver.di mit diesem Konzept auseinander, werden gegebe-
nenfalls Teilaspekte übernehmen und in ihre Arbeit integrieren.  
 

Angenommen  
 
 
E 175 Bezirkskonferenz Ostthüringen  

 
Bedingungsgebundene Tarifarbeit  

 
ver.di entwickelt die „Bedingungsgebundene Tarifarbeit“ zu einem dauerhaften 
Bestandteil der Tarifarbeit. Zur sofortigen Umsetzung bei Haustarifverhandlun-
gen und schrittweisen bei Flächentarifverhandlungen ist eine Richtlinie vom 
Gewerkschaftsrat dazu zu erlassen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
E 176 Bezirkskonferenz Südhessen  

 
Verbindlicher Mitgliederentscheid oder -befragung  

 
Für ver.di verbindliche Mitgliederentscheide oder -befragungen werden als 
Möglichkeit direkter Einflussnahme der Mitglieder in die Satzung von ver.di 
aufgenommen. Diese Instrumente werden nur auf Beschluss der für die Bran-
che verantwortlichen Bundes- oder Landestarifkommission eingesetzt. Vor 
diesen Mitgliederentscheiden oder -befragungen hat ver.di eine umfassende 
Information und eine breite Diskussion der Abstimmenden sowohl über diese 
Form der demokratischen Entscheidung als auch über deren Inhalt und Zu-
sammenhänge zu gewährleisten. Soweit dies notwendig ist, werden die beste-
henden Tarifrichtlinien entsprechend geändert.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
E 177 Landesbezirksfachbereichskonferenz 5 Hessen  

 
Darstellung von Verhandlungsergebnissen in der Öffentlichkeit  

 
Die Darstellung von Verhandlungsergebnissen durch ver.di soll in Zukunft eine 
realistische Bewertung des Ergebnisses mit Begründung durch Nennung der 
wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen enthalten, die das Er-
gebnis beeinflusst haben. Ziel der Darstellung muss es sein, die Kolleginnen 
und Kollegen über diese Rahmenbedingungen aufzuklären und sie zu einem  
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vertieften Verständnis ihrer eigenen Rolle und Interessenlage als Arbeitnehme-
rinnen/Arbeitnehmer zu befähigen. Eine aufklärerische Arbeit der Gewerkschaft 
wird immer notwendiger, je mehr es der Kapitalseite gelingt, die Meinungsfüh-
rerschaft zu erringen und ihre Sichtweise als Normalität erscheinen zu lassen.  
 

Angenommen 
 

 

E 178 Landesbezirksfachbereichskonferenz 13 Hessen  

 
"Für Transparenz und Aufwertung der Tarifgebundenheit in der Öffent-
lichkeit"  

 
ver.di setzt sich für die Aufwertung der Tarifgebundenheit in der Öffentlichkeit 
ein, indem die ver.di-Organe  
 
1. Positivlisten sämtlicher tarifgebundener Unternehmen veröffentlichen (bei 

denen ver.di Tarifpartner ist) und  
 
2. die Bevölkerung durch Werbung auf diese Veröffentlichung und auf den 

Wert der Tarifbindung aufmerksam machen.  
 
Die Positivlisten enthalten mindestens zwei Kategorien von Unternehmen  
 
(a) solche, welche vollständig, also inklusive aller Tochterunternehmen, tarifge-
bunden sind,  
 
(b) und solche, welche zwar tarifgebunden sind, aber nicht im oben genannten 
Sinne vollständig.  
 
Den durch die Veröffentlichung geehrten Unternehmen soll ferner die Möglich-
keit gegeben werden, den Umstand der Tarifbindung für Werbezwecke zu 
verwenden.  
 

Angenommen  
 
 

E 179 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  

 
ver.di in die Offensive  

 
Die einzelnen Tarifrunden sind frühzeitig durch Mitgliederbeteiligungen in den 
Betrieben vorzubereiten. 
 
Bei der Vorbereitung der Tarifrunden und der Diskussion über die Höhe der 
Forderung darf nicht ausschließlich die Erreichung des verteilungsneutralen 
Spielraums die Obergrenze der Forderung darstellen.  
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Wir müssen auch zukünftig einen Umverteilungsfaktor bei den Tarifforderungen 
mit einrechnen, um die Lohnzurückhaltung der letzten Jahre wieder umzukeh-
ren. Unsere zukünftigen Tarifrunden müssen weiterhin offensiv auch mit Aktio-
nen, Warnstreiks und Streiks durchgeführt werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
E 180 Landesbezirksfachbereichskonferenz 1 Hessen  

 
Veränderung der Richtlinien zur Tarifarbeit (Tarifrichtlinie) Ziff. 7.2.5.1 - 
zusätzliche Frauenmandate mit beratender Stimme  

 
Die Ziff. 7.2.5.1. der Richtlinien zur Tarifarbeit ist wie folgt zu ändern:  
 
Ziff. 7.2.5.1 wird um einen 3. Satz ergänzt, der wie folgt lautet:  
 
„Satz 2 gilt i.d.R. nicht für Haus-Tarifkommissionen.“  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
 
 
E 181 Landesbezirksfachbereichskonferenz 11 Hamburg  

 
Anpassung Tarifrichtlinie zur Besetzung der Bundestarifkommission – 
Vertrauen geht vor Tarifzugehörigkeit  

 
In Punkt 7.1 (Grundsätze zur Bildung von Tarifkommissionen) ist der zweite 
Satz folgendermaßen zu ändern: 
 
Sie bestehen aus Mitgliedern, die zum jeweiligen Tarifbereich gehören oder in 
Betrieben beschäftigt sind, die zu diesem Tarifbereich gehören.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat 
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
F  Allgemein 

F 001  Änderung der EU-Dienstleistungsrichtlinie  407 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 10 Bayern  
Angenommen  

 

F 002  Gemeinwohlorientiertes eGovernment – EU- 407 
 Dienstleistungsrichtlinie für Beschäftigte sowie  

Bürgerinnen und Bürger sozial gestalten  

Bundesfachbereichskonferenz 7  
Angenommen  

 

F 003  EU-Freizügigkeit und Tarifkonkurrenz  408 

Landesbezirkskonferenz Bayern  
Angenommen  

 

F 004  Grenzüberschreitendes gewerkschaftliches Handeln  408 
gegen die EU-Agenda 2020 (Europa 2020)  

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  
Angenommen  

 

F 005  Europäische Arbeitsmarktpolitik  409 

Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 004  

 

I 010  Gegen die Sparauflagen im Euro-Rettungsschirm  411 

Gotthard Krupp-Boulboulle und Kolleginnen und Kollegen  
Angenommen  

 

F 006  Wirtschaftsregierung Europas – „Euro-Pakt“  411 

Landesbezirkskonferenz Bayern  
Angenommen 
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

I 011  Stoppt das Freihandelsabkommen der EU mit Kolumbien!  412 

Andrea Pohl und Kolleginnen und Kollegen  
Angenommen  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

F 007  Stärkung internationaler Vernetzungen zwischen  412 
deutschen und ausländischen Beschäftigten  

Landesbezirkskonferenz Hamburg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

F 009  Mit CEDAW arbeiten  413 

Landesbezirkskonferenz Hessen  
Angenommen  

 

F 010  Verstärkung von Protesten der Gewerkschaften in der  413 
Bundesrepublik Deutschland  

Bezirkskonferenz Stuttgart  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand 
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F 001 Landesbezirksfachbereichskonferenz 10 Bayern  

 
Änderung der EU-Dienstleistungsrichtlinie  

 
Die EU-Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR) muss so abgeändert werden, dass 
die gesetzlichen Bedingungen des Landes, in dem die Dienstleistung erbracht 
wird, zu gelten haben.  
 

Angenommen  
 
 
F 002 Bundesfachbereichskonferenz 7  

 
Gemeinwohlorientiertes eGovernment - EU-Dienstleistungsrichtlinie für 
Beschäftigte sowie Bürgerinnen und Bürger sozial gestalten  

 
Wir fordern ver.di auf, sich dafür einzusetzen,  
 
1. dass bei der Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie und dem beglei-

tenden eGovernment die Gestaltung der Arbeitsbedingungen und die Ar-
beitsplatzsicherung der Beschäftigten in den Kommunalverwaltungen Be-
rücksichtigung finden;  

 
2. dass es keinen Billig-Wettbewerb über soziale Bedingungen und Einkom-

mensniveaus auf Grund unterschiedlicher Lebensbedingungen in den Her-
kunftsländern gibt;  

 
3. dass die Dienstleistungsfreiheit in den Bereichen der öffentlichen Daseins-

vorsorge nicht zu weiteren Privatisierungen führt und die politische und so-
ziale Gestaltungsfähigkeit der Kommunen erhalten bleibt;  

 
4. dass im Rahmen der Arbeitnehmerfreizügigkeit das Prinzip „Gleicher Lohn 

für gleiche Arbeit“ auch in den Kommunen verwirklicht wird;  
 
5. dass bei der Umsetzung des Binnenmarktinformationssystems (IMI) eine 

Kosten- und Verfahrenstransparenz gewährleistet wird; 
 
6. dass Geschäftsprozesse der Kommunen nicht von privaten (Software-) 

Firmen strukturiert und übernommen werden;  
 
7. dass der Datenschutz bei verwaltungs- und grenzübergreifenden Arbeits-

prozessen bereits bei der Planung sowohl für Beschäftigte als auch für Bür-
gerinnen und Bürger gewährleistet wird;  

 
8. dass bei der vorgeschriebenen Evaluation zur EU-Dienstleistungsrichtlinie 

geprüft wird, ob die Änderungen bei Gesetzen, Verordnungen, Satzungen 
und Verfahren zu einer Stärkung demokratischer Prozesse führte oder  
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vielmehr zum Abbau von Standards bei demokratischen Beteiligungsverfah-
ren, bei der betrieblichen Mitbestimmung, im Arbeits-, Umwelt- und Daten-
schutz sowie bei sozialen Standards geführt hat.  

 

Angenommen  
 
 
F 003 Landesbezirkskonferenz Bayern  

 
EU-Freizügigkeit und Tarifkonkurrenz  

 
Auch nach dem Inkrafttreten der Arbeitnehmerfreizügigkeit für die EU-
Mitgliedstaaten Osteuropas wird alle Kraft der Organisation darauf verwendet, 
das Ziel "gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort" durchzusetzen.  
 
Damit auch die Normen der europäischen Verträge – die soziale Lage der 
Menschen zu verbessern – für unsere Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer zum 
Tragen kommen, müssen die Lücken durch Gesetzgebung geschlossen wer-
den:  
 

 Gesetzliche Mindestarbeitsbedingungen verhindern ein Abweichen 
durch Tarifverträge;  

 

 Flächendeckende gesetzliche Mindestlöhne sind einzuführen;  
 

 das Tarifvertragsgesetz muss allgemeinverbindlichen Tarifverträgen 
Vorrang einräumen; 

 

 das Arbeitsortsprinzip ist in allgemeinverbindlichen Tarifverträgen zu 
verankern.  

 
ver.di setzt sich dafür ein, dass auch die europäischen Partnergewerkschaften 
das Arbeitsortsprinzip in ihren Tarifverträgen verankern.  
 

Angenommen  
 
 
F 004 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  

 
Grenzüberschreitendes gewerkschaftliches Handeln gegen die EU-
Agenda 2020 (Europa 2020)  

 
1. ver.di wird sich stärker als bisher in grenzüberschreitende Aktivitäten, euro-

päische Konferenzen und Foren einbringen, die der EU-Politik der Märkte 
und des Profits Alternativen jenseits von Standortkonkurrenz und weltwei-
tem Lohndumping entgegenstellen.  
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2. ver.di beteiligt sich an Diskussionen und Ausarbeitungen von europäischen 

Forderungen zu gewerkschaftsrelevanten Themenfeldern wie: europäische 
Mindestlöhne und armutsfeste Grundsicherung bzw. leistungsloses Min-
desteinkommen, gesetzliche Höchstarbeitszeit und Kernarbeitsnormen, öf-
fentliche Daseinsvorsorge und Zukunftssicherung, betriebliche Schutz- und 
Beteiligungsrechte, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, prekäre Beschäftigung 
und Leiharbeit, Schuldenstreichung in der sogenannten 3. Welt und in Eu-
ropa/"Ländern des Nordens".  

 
3. ver.di fördert und unterstützt das Engagement von ver.di-Mitgliedern, die in 

der Organisation internationale Arbeit machen bzw. machen wollen. Zur in-
haltlichen Ausarbeitung von oben genannten Themenfeldern und der orga-
nisatorischen Arbeit werden Arbeitsgruppen in den Landesbezirken gebil-
det, die jährlich auf Bundesebene zum Austausch und zur Koordinierung 
zusammentreffen (mit anderen DGB Strukturen und sozialen Netzwerken). 

 
4. ver.di engagiert sich politisch, organisatorisch und finanziell für die Bil-

dungs- und Öffentlichkeitsarbeit der Landesarbeitsgruppen und ermöglicht, 
dass Vertreterinnen/Vertreter der Arbeitsgruppen an europäischen Vernet-
zungstreffen teilnehmen können.  

 
5. ver.di wird über die genannte Diskussion der Inhalte hinaus, Vorstellungen 

zur weiteren grenzüberschreitenden Kooperation und Organisationsentwick-
lung der Gewerkschaften selbst diskutieren und einbringen.  

 

Angenommen  
 
 
F 005 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg  

 
Europäische Arbeitsmarktpolitik  

 

 Nein zum "Pakt für Wettbewerbsfähigkeit"  
 

 Nein zur "konzerninternen Entsendung von Drittstaatsangehörigen"  
 

 Nein zur Umsetzung der "Bolkestein"-Richtlinie (Dienstleistungsrichtli-
nie) und der "Arbeitnehmerfreizügigkeit"  

 

 für das Verbot/Wiederverbot der Leiharbeit  
 
Wir wenden uns an den Bundesvorstand und den Vorstand des DGB:  

 

 die Verteidigung der Interessen der Arbeiterschaft mit den Mitteln des 
gewerkschaftlich organisierten Kampfes ist die genuine Aufgabe unse-
rer Organisationen und die Antwort auf die Regierungsmaßnahmen,  
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die in zunehmendem Maße tief in die von Generationen mit ihren Ge-
werkschaften erkämpften Errungenschaften und Rechte einschneiden 
und die auch die Gewerkschaften und ihre Kampfkraft beschädigen;  

 

 unsere Organisationen weisen demzufolge den "Pakt für Wettbe-
werbsfähigkeit" zurück, mit dem Merkel/Sarkozy eine neue Etappe 
eingeläutet haben, die der Arbeiterschaft der EU, insbesondere der 
Staaten der Euro-Zone, ihr Diktat der Rente mit 67+, der "Schulden-
bremse", der Aufhebung der Tarifautonomie und der "Lohnfindungs-
prozesse" mit dem Ziel die im "Jahreswachstumsbericht" der EU-
Kommission vorgesehenen Angriffe auf die sozialen und tarifvertragli-
chen Errungenschaften der Arbeiterschaft in Europa noch umfassen-
der und noch schneller zu unterhöhlen und aufzubrechen;  

 

 in gleicher Weise bekämpfen wir die von der EU-Kommission geplante 
Richtlinie zur "konzerninternen Entsendung von Drittstaatenangehöri-
gen", die einen weiteren Schlag gegen unsere Errungenschaften, ins-
besondere gegen den Flächentarifvertrag und das Normalarbeitsver-
hältnis durch die EU-Kommission darstellt.  

 

Diese Maßnahmen sind Teil und Fortsetzung der zum 1. Mai 2011 voll umzu-
setzenden Grundfreiheiten der EU, der Dienstleistungsfreiheit und Arbeitneh-
merfreizügigkeit, sowie der sie stützenden Urteile des Europäischen Gerichts-
hofes (EuGH) vom 11. und 18. Dezember 2007 in den Fällen "Viking-Line" (C-
438/05) und "Laval" (Vaxholm) (C-341/05), vom 3. April 2008 im Fall "Rüffert" 
(C346/06), vom 19. Juni 2008 im Fall "Luxemburg" (C-319/06), die unter ande-
rem das Recht auf Kollektivverhandlungen und das Streikrecht diesen Grund-
freiheiten in der EU, den Grundfreiheiten und Interessen des Kapitals, unter-
ordnen.  
 

Wir wenden uns deshalb an den Bundesvorstand und den des DGB:  
 

 Bereitet die Gewerkschaften, ihre Mitglieder und Arbeitnehmerschaft 
vor auf die Entscheidung für einen gewerkschaftlich organisierten 
Kampf und die Mobilisierung für die vollständige Zurückweisung des 
Paktes von Merkel/Sarkozy und des "Jahreswachstumsberichts" der 
EU-Kommission sowie ihrer geplanten Richtlinie zur "konzerninternen 
Entsendung", für das Verbot/Wiederverbot der Leiharbeit, gegen die 
beiden Richtlinien zur Dienstleistungsfreiheit und Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit der EU und die sie stützenden Urteile des EuGH.  

 

 Bereitet die Gewerkschaften, die Mitglieder und Arbeitnehmerin-
nen/Arbeitnehmer darauf vor, dass die freien und unabhängigen Ge-
werkschaften des DGB sich so das durch das Grundgesetz garantierte 
Recht auf gewerkschaftlich organisierten Kampf und Streik gegen Re-
gierungsmaßnahmen, welche die „wirtschaftlichen und sozialen Be-
lange“ der Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer treffen, wieder aneignen.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag F 004  
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I 010 Gotthard Krupp-Boulboulle und Kolleginnen und Kollegen  

 
Gegen die Sparauflagen im Euro-Rettungsschirm  

 
Der Bundeskongress lehnt es grundsätzlich ab, dass Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, Rentnerinnen und Rentner sowie Arbeitslose die Zeche der 
großen Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise zahlen.  
 
Wir kritisieren, dass Rettungshilfen für Banken, Investmentfonds und Versiche-
rungen nicht nach dem Prinzip "Leistung nur für Gegenleistung" organisiert 
wurden. Wir verteidigen die Tarifautonomie und sprechen uns gegen Lohnkür-
zungen, Sozialabbau und den Abbau von Arbeitnehmerrechten als angeblich 
alternativlose Reaktion auf leere öffentliche Kassen aus.  
 
Der Bundeskongress verurteilt die Sparauflagen für die südeuropäischen 
Schuldnerstaaten und fordert ihre Rücknahme. Er fordert die Abgeordneten des 
Deutschen Bundestages auf, sich für ein sofortiges Ende der ökonomisch und 
sozial schädlichen Sparpolitik in den Schuldnerländern einzusetzen.  
 
Der Bundeskongress fordert den Austritt der Bundesrepublik Deutschland aus 
dem Euro-Plus-Pakt. Dieser Pakt ist gegen die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer sowie ihre Gewerkschaften gerichtet. Der Pakt legt die Axt an die Ta-
rifautonomie und die nationalen sozialen Sicherungssysteme.  
 

Angenommen 
 
 
F 006 Landesbezirkskonferenz Bayern  

 
Wirtschaftsregierung Europas – „Euro-Pakt“  

 
ver.di verurteilt scharf den Angriff auf die Tarifautonomie durch den Euro-  
Pakt. 
 

Angenommen  
 
Gleichzeitig erwarten wir, dass alle ver.di-Gliederungen entsprechende Aktivitä-
ten einleiten, um sich dieser abzeichnenden Entwicklung massiv zu widerset-
zen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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I 011 Andrea Pohl und Kolleginnen und Kollegen  

 
Stoppt das Freihandelsabkommen der EU mit Kolumbien!  

 
Der 3. Bundeskongress in Leipzig lehnt das geplante Freihandelsabkommen 
zwischen der EU und Kolumbien ganz entschieden ab.  
 
In Solidarität mit unseren kolumbianischen Schwestergewerkschaften ruft die 
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft auf, kein Freihandelsabkommen mit 
Kolumbien abzuschließen, solange dort die grundlegenden Menschen-und 
Gewerkschaftsrechte nicht respektiert werden.  
 
Wir fordern deshalb das Europäische Parlament auf, die Ratifizierung des Ab-
kommens abzulehnen.  
 

Angenommen 
 
 
F 007 Landesbezirkskonferenz Hamburg  

 
Stärkung internationaler Vernetzungen zwischen deutschen und auslän-
dischen Beschäftigten  

 
ver.di setzt sich verstärkt für die internationale Vernetzung ihrer Mitglieder mit 
Mitgliedern ausländischer Gewerkschaften ein und gestaltet diese aktiv mit.  
 
Dies beinhaltet zum Beispiel:  
 

 die Vernetzung von betrieblichen Mitbestimmungsorganen wie den 
BR/JAV deutscher Standorte mit den Kolleginnen und Kollegen an 
anderen in der EU oder weltweit existierenden Standorten der glei-
chen Unternehmensgruppe bzw. des gleichen Konzerns;  

 

 dass ver.di gemeinsam mit den Einzelgewerkschaften der jeweiligen 
Länder (in Abstimmung mit den Arbeitnehmervertretungen) durch ge-
zielte Delegationsbesuche, Seminare, Tagungen etc. die kontinuierli-
che internationale Vernetzung organisiert und pflegt;  

 

 dass aus den Vernetzungsmaßnahmen Handlungsansätze zur stand-
ortübergreifenden Zusammenarbeit formuliert und festgelegt werden;  

 

 dass durch standortübergreifende Forderungen der Beschäftigten 
Druck auf die Arbeitgeber/Unternehmensgruppen/Konzerne ausgeübt 
wird, die Arbeits- und Lohnbedingungen kontinuierlich zu verbessern;  
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 dass gezielt auf den Abschluss von Internationalen Rahmenabkom-
men (engl. IFA) mit Hilfe der internationalen Gewerkschaftsverbände 
(zum Beispiel der UNI) hingearbeitet wird.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
F 009 Landesbezirkskonferenz Hessen  

 
Mit CEDAW arbeiten  

 
CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) ist 
als Antidiskriminierungsinstrument im ver.di-Bereich – Ehren- und Hauptamtli-
che – bekannt zu machen und anzuwenden.  
 

Angenommen  
 
 
F 010 Bezirkskonferenz Stuttgart  

 
Verstärkung von Protesten der Gewerkschaften in der Bundesrepublik 
Deutschland  

 
Die sozialen Proteste der Gewerkschaften in der Bundesrepublik Deutschland 
müssen massiv verstärkt werden. Dies nicht nur um gegen Missstände in der 
Bundesrepublik Deutschland zu protestieren, sondern auch um unsere südeu-
ropäischen Kolleginnen und Kollegen – insbesondere in Spanien, Portugal und 
Griechenland – den Rücken zu stärken. Die unverschämten Drohungen des 
Präsidenten der EU-Kommission, Jose Manuel Barroso, müssen unbedingt 
beantwortet werden.  
 
Der Bundeskongress fordert den Bundesvorstand auf entsprechende Planun-
gen unverzüglich in die Wege zu leiten.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
G  Bildungspolitik 

G 001  Bildungspolitischer Antrag  419 

Bundesfachbereichskonferenz 5  
Angenommen  

 

G 002  Resolution für ein alle Bildungsbereiche übergreifendes  424 
Gesamtkonzept von Bildung - Zukunft der Bildung als  
gesamtgesellschaftliche Aufgabe  

Landesbezirksfachbereichsvorstand 5 Niedersachsen-Bremen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 001  

 

G 003  "Bildung und Lernen neu definieren und mit Inhalten füllen"  426 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 13 Hessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 001  

 

G 004  Für mehr Chancengleichheit von Arbeiterkindern an  426 
Universitäten  

Bundesarbeiter/innenkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 001  

 

G 005  Regelmäßige gesetzliche Erhöhung der BAföG-Sätze  426 

Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 001  

 

G 007  Mobilisierung zum Bildungsstreik  427 

Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 001  

 

G 008  Qualität von Forschung und Lehre stärken und ausbauen  427 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 001  

 

G 009  Abschaffung von Zensuren  428 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 001  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

G 010  Lehrmittelfreiheit  428 

Bundesfachbereichskonferenz 9  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 001  

 

G 011  Stipendienprogramme mit Beteiligung des Bundes  428 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 001  

 

G 013  Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen  429 

Bundesfachbereichskonferenz 3  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 001  

 

G 014  Duale Ausbildung im Rahmen des des Deutschen  429 
Qualifizierungsrahmens (DQR) absichern  

Bundeskonferenz MTI  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 001  

 

G 015  Einführung einer allgemeinen und verpflichtenden  430 
Ausbildungsquote in der Bundesrepublik Deutschland  

Bezirkskonferenz Linker Niederrhein  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 001  

 

G 026  Gesetzlicher Anspruch auf Bildungsurlaub  430 

Bundesfachbereichskonferenz 7  
Angenommen  

 

G 027  Bildungsurlaub  430 

Bundesfachbereichskonferenz 9  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 026  

 

G 028  Bildungsurlaub für Auszubildende  431 

Bezirksfachbereichskonferenz 3 Rhein-Wupper  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 026  

 

G 030  Ablehnung sämtlicher Studiengebühren  431 

Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz  
Angenommen  
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G 033  Hans-Böckler-Stiftung  431 

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

G 035  Stipendien der Hans-Böckler-Stiftung  432 

Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

G 036  Anerkennung im Ausland erworbener Abschlüsse  432 

Bundesmigrationskonferenz  
Angenommen  

 

G 037  Verlängerung der Stipendien der Hans-Böckler-Stiftung  432 
über die Regelstudienzeit hinaus bei ehrenamtlich  
engagierten Stipendiaten  

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

G 038  Leitbild demokratische und soziale Hochschule des  433 
DGB  

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen  

 

G 040  Hochschulräte  433 

Landesbezirkskonferenz Saar  
Angenommen  

 

G 042  Abschaffung der Methode der Prozessakkreditierung  433 
in den Akkreditierungsverfahren der Studiengänge für  
Bachelor und Master  

Bundeskonferenz MTI  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  
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G 044  Erhalt des Titels Dipl.-Ing. (Fachhochschule/Technische  434 
Hochschule FH/TH)  

Bundeskonferenz MTI  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

G 045  Unterstützung zur Erhaltung der Strukturen des  434 
Studiengangs Sozialökonomie an der ehemaligen  
Hochschule für Wirtschaft und Politik (HWP)  

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen 
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G 001 Bundesfachbereichskonferenz 5  

 
Bildungspolitischer Antrag  

 
Chancengleichheit statt sozialer Spaltung – für gute Bildung – gute Arbeit – 
gutes Leben!  
 
Bildung ist die Voraussetzung für einen verantwortungsvollen Umgang des 
Menschen mit sich selbst, mit anderen Menschen und der Umwelt. Bildung 
ermöglicht ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben, kulturelle, 
soziale und demokratische Teilhabe sowie Mitbestimmung in Betrieb und Ge-
sellschaft. Ein demokratisches Gemeinwesen kann sich nur weiter entwickeln, 
wenn die Individuen fähig und willens sind, sich selbstbewusst, kompetent und 
engagiert einzusetzen. Bildung sichert den Zugang zu Arbeit und Beruf – und 
ist damit Teil der sozialen Frage um faire Lebenschancen. Daher geht es um 
Chancengleichheit statt sozialer Spaltung und auch deshalb ist Bildungspolitik 
eine wesentliche organisationspolitische Aufgabe für ver.di.  
 
ver.di fordert ein leistungsfähiges gerechtes Bildungssystem und einen aktiven 
Sozialstaat, der lebensbegleitende Bildung ermöglicht und Beteiligung an Bil-
dung fördert, mit gerechten Zugängen, die niemand benachteiligen. ver.di en-
gagiert sich für ein gemeinschaftliches, qualitativ hochwertiges und gebühren-
freies Bildungswesen, das von gut qualifizierten Beschäftigten gestaltet wird. 
Gute Bildung erfordert auch gute Arbeitsbedingungen für alle am Bildungspro-
zess Beteiligten.  
 
Chancengleichheit realisieren heißt, dass alle gemäß ihren Interessen und 
Fähigkeiten an Bildung teilhaben können und dass nicht Herkunft und Einkom-
men der Eltern die entscheidenden Größen sind. Um dieses Ziel zu erreichen, 
muss die frühkindliche Bildung gestärkt und die schnelle Selektion in der Schu-
le verhindert werden. Erforderlich ist ein gemeinsames Lernen bis zum mittle-
ren Bildungsabschluss mit Ende der Klasse zehn. Jede und jeder hat das 
Recht auf eine qualifizierte Berufsausbildung. Das lebensbegleitende Lernen, 
auch nach Schul-, Hochschul- und Berufsabschluss, soll in einem Bundes-
weiterbildungsgesetz garantiert und finanziell abgesichert werden. 
 
Daher werden ver.di und alle ihre Gliederungen darauf hinwirken, die Forde-
rungen für gute Bildung und damit die Chancen auf gute Arbeit und gute Le-
bensperspektiven umzusetzen und auch die folgenden Ziele zu realisieren.  
 

 Dringlichste gesellschaftspolitische Aufgabe und somit die des Staates 
ist es, das Bildungswesen sozial gerecht zu gestalten und mit Blick auf 
die Bedeutung für die zukünftige Entwicklung unseres Gemeinwesens 
hinreichend und gerecht zu finanzieren. Zur Steigerung der Leistungs-
fähigkeit und der sozialen Ausgewogenheit des Bildungswesens for-
dert ver.di das System der Finanzierung der Bildungseinrichtungen, 
aber auch die individuelle Bildungsfinanzierung, so zu verbessern und  
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auszubauen, dass jedem Menschen, unabhängig von sozialer und 
ethnischer Herkunft und Geschlecht, die Teilhabe an Bildung ermög-
licht wird. Konkrete Grundlage der Forderungen zur Bildungsfinanzie-
rung bleiben die entsprechenden Beschlüsse N 001 und N 19 des 
Bundeskongresses 2007.  

 

 ver.di fordert gebührenfreie Ganztagsplätze in einer Kindertagesstätte 
für alle Kinder. Der Betreuungsschlüssel in den Kitas muss deutlich 
besser werden, ebenso die Ausstattung der Einrichtungen. ver.di for-
dert, dass mehr Erzieherinnen/Erzieher ausgebildet und eingestellt 
werden, auch mehr Erzieherinnen/Erzieher mit Migrationserfahrung. 
ver.di setzt sich dafür ein, dass der Auftrag zur frühkindlichen Bildung 
nicht im Sinne ökonomisch verwertbarer Lernergebnisse verstanden 
wird. Vielmehr geht es um die Verwirklichung eines ganzheitlichen Bil-
dungsanspruchs, der Raum für Phantasie und Spiel, für Vorstellungs-
kraft und kindlichen „Eigensinn“ zu schaffen. Die berufliche Qualifizie-
rung und Entlohnung der Kita-Beschäftigten muss mit den gestiege-
nen Anforderungen Schritt halten. Wer die Aufgabe hat, die individuell 
unterschiedlichen Voraussetzungen bei den Kindern auszugleichen 
und so einen Beitrag zur Chancengleichheit zu leisten, muss selbst 
die Gelegenheit haben, ständig weiter zu lernen. Benötigt werden da-
her gute Qualifizierungsangebote und berufsbegleitende Fortbil-
dungsmöglichkeiten. Langfristig muss das Ausbildungsniveau, gerade 
im europäischen Vergleich, auf Bachelorniveau gehoben werden. 
Hierfür müssen Umsetzungsstrategien entwickelt werden, die die Er-
fahrungen und Strukturen der Fachschulen einbeziehen, und eine 
Abwertung der bislang ausgebildeten Erzieherinnen und Erzieher ver-
hindern.  

 

 ver.di fordert eine Abkehr vom mehrgliedrigen Schulsystem, das be-
reits nach der vierten Klasse selektiert. ver.di setzt sich für ein ge-
meinsames Lernen aller Schülerinnen/Schüler nach integrativen Kon-
zepten mindestens bis zum mittleren Bildungsabschluss ein. Eine gute 
Schule für alle muss aus Sicht der Gewerkschaften zum bundesweiten 
Leitbild der Schulreformen werden, dazu sind Haupt-, Real- und Son-
derschulen und Gymnasien in ein neues System zu überführen. Die 
Schule soll alle Begabungen und Entwicklungspotenziale fördern, auf 
Integration und Inklusion setzen, durchlässig bleiben und auf restrikti-
ve Benotungssysteme verzichten. Um dies zu erreichen, bedarf es ei-
nes flächendeckenden Angebots an Ganztagsschulen, in denen Bil-
dung, Betreuung und Beratung verwirklicht werden. Es muss Lernmit-
telfreiheit herrschen und ein sowohl gesundes als auch günstiges Es-
sen angeboten werden. Unterricht und Hausaufgabenbetreuung, 
Kunst und Sport sowie weitere individuelle Förderangebote wechseln 
sich im Laufe des Tages ab, daraufhin ist der Lehr- und Betreuungs-
schlüssel auszurichten.  
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 ver.di fordert eine gründliche Reformierung der Berufsorientierung in 
allgemeinbildenden Schulen. Junge Leute müssen befähigt werden, 
eine fundierte Berufswahl zu treffen. Des Weiteren ist die Personal- 
und Sachausstattung von allgemeinbildenden und beruflichen Schulen 
zu verbessern. Die vielfach überflüssigen Maßnahmen (Warteschlei-
fen) am Übergang zwischen Schule und beruflicher Qualifizierung sol-
len zugunsten einer anerkannten, in der Regel betrieblichen Berufs-
ausbildung radikal abgebaut werden.  

 

 ver.di fordert ein Grundrecht auf Ausbildung. Ein ausreichendes An-
gebot betrieblicher Ausbildungsplätze ist durch eine solidarische und 
konjunkturunabhängige Finanzierung zu gewährleisten. Alle Unter-
nehmen sind zu verpflichten, eine ausreichende Anzahl betrieblicher 
Ausbildungsplätze für alle Schulabgängerinnen/Schulabgänger bereit-
zustellen. Bilden Unternehmen selbst nicht aus, werden sie an der Fi-
nanzierung von Ausbildung beteiligt. Ausbildungsplätze müssen einem 
Qualitätsstandard entsprechen, der den ausgebildeten Fachkräften 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt und die Sicherung ihres Lebensunter-
haltes garantiert. Schmalspurausbildungen, die minder qualifizieren 
und von vorn herein auf den Niedriglohnsektor orientieren, weil we-
sentliche Inhalte des Berufes fehlen, werden von ver.di abgelehnt.  

 
Bei der Novellierung sowie der Neuschaffung von Berufen steht für 
ver.di die Frage der Qualitätssicherung im Vordergrund. Es muss bei 
der qualitativ hochwertigen dreijährigen dualen Berufsausbildung blei-
ben. ver.di setzt sich das Ziel, dass alle Auszubildenden von ihrer 
Ausbildungsvergütung den Lebensunterhalt bestreiten können.  

 
Benachteiligte junge Menschen benötigen Qualifizierungsangebote, 
die ihre Stärken fördern und sie zu anerkannten Berufsabschlüssen 
führen. Spezifische Qualifizierungs- oder Ausbildungsbausteine sind 
keine geeigneten Instrumente, erforderlich ist ein System zur individu-
ellen Förderung und Begleitung in den allgemeinbildenden Schulen.  

 

 Die Entwicklung von handlungs- und prozessorientierten Prüfungen 
erhöht die Qualität der dualen Berufsausbildung. ver.di fordert eine 
gesetzliche Regelung, die sicherstellt, dass Prüferinnen/Prüfer zur 
Qualifizierung auf ihr Ehrenamt und zur Vorbereitung auf die Aufgabe 
freigestellt werden. Zudem ist eine Regelung erforderlich, die eine pa-
ritätische Besetzung auch für bundesweite Fortbildungsprüfungen ge-
währleistet.  

 

 Weiterbildung muss in beruflichen und gesellschaftlichen Kontexten 
selbstverständlich sein. Wer sich in Deutschland weiterbilden will, 
stößt auf erhebliche Barrieren. Obwohl ein breiter gesellschaftlicher 
Konsens über die Notwendigkeit besteht, Weiterbildung auszubauen, 
nimmt die Bundesrepublik Deutschland im internationalen Vergleich  
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eine beschämend nachrangige Position ein. Angesichts dessen und 
der gleichzeitig wachsenden Bedeutung der Weiterbildung für Innova-
tion und die Arbeits-und Lebensbedingungen der Arbeitnehmerin-
nen/Arbeitnehmer gehört die Weiterbildungspolitik zu den strategi-
schen Zukunftsaufgaben von ver.di. ver.di will ein neues solidarisches 
System durchsetzen, das allen mehr Teilhabe ermöglicht.  

 
Erstens fordert ver.di eine aktive staatliche Weiterbildungspolitik zur 
Erhöhung der Weiterbildungsquote. Der Staat soll mit einem Bundes-
gesetz Rahmenbedingungen herstellen, die das Recht auf Weiterbil-
dung ebenso garantieren wie Lernzeiten und eine geregelte Finanzie-
rung, mehr Beratung, Transparenz und Qualitätssicherung. Das 
schließt die politische Weiterbildung ein. Beim Ausbau von Lernzeit-
konten müssen Insolvenzsicherungsverfahren festgeschrieben wer-
den. Mit Hilfe einer Weiterbildungsumlage können Aufwendungen für 
die berufliche Qualifizierung auf alle Unternehmen verteilt werden. 
Auch für Selbstständige, Berufstätige nach Familienzeiten und Ältere 
müssen Möglichkeiten für eine qualitativ hochwertige Weiterbildung 
geschaffen werden. Erwerbslose brauchen einen Rechtsanspruch auf 
Fortbildung und Umschulung mit Unterhaltssicherung.  

 
Zweitens setzt sich ver.di für mehr Ansprüche auf Weiterbildung in Ta-
rifverträgen und Betriebsvereinbarungen ein. ver.di wird Weiterbildung 
zu einer Kernaufgabe qualitativer Tarifpolitik machen, um so das 
Weiterbildungsgeschehen im Betrieb nachhaltig mitzugestalten. Das 
ist dringend notwendig angesichts der Tatsache, dass weniger als die 
Hälfte der Betriebe Weiterbildung anbieten. Entlohnung, Arbeitszeit, 
Arbeitsgestaltung und Weiterbildung müssen zusammengedacht wer-
den. Mit tarifvertraglichen Regelungen will ver.di das Feld der Weiter-
bildung aus der Zufälligkeit von Einzelentscheidungen und betriebli-
chen Konjunkturen lösen und Betriebsvereinbarungen systematisch 
fördern.  

 
Drittens ist für eine innovative betriebliche Weiterbildungspolitik die 
Ausgestaltung der tariflichen Rahmenbedingungen entscheidend. Die 
Betriebs-und Personalräte, auf die ver.di dabei setzt, brauchen mehr 
unterstützende Strukturen der Organisation. ver.di wird deshalb die 
betriebliche Umsetzung und Prozessbegleitung stärker fördern. Öffent-
liche Förderprogramme für den Ausbau der betrieblichen Weiterbil-
dung, wie das BMAS/ESF- Projekt "weiter bilden" werden von ver.di 
ausdrücklich unterstützt.  

 

 ver.di fordert gebührenfreie Hochschulbildung für alle sowie ein eltern-
unabhängiges Bildungsgeld, das ausreichend ist, um existenzsichern-
den und soziale Teilhabe ermöglichenden Lebensbedarf zu decken, 
damit mehr junge Leute, auch aus nicht-akademischem Umfeld, ein 
Studium aufnehmen können. Daher lehnt ver.di Stipendienpro- 
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gramme, wie das das nationale Stipendienprogramm, die Leistungs-
aspekten den Vorzug vor sozialen Gesichtspunkten geben, ab. Die 
Studienkapazitäten sind so auszubauen, dass 50 Prozent eines Al-
tersjahrgangs einen Platz an der Hochschule erhalten können. Die 
chronische Unterfinanzierung der öffentlichen Hochschulen muss ein 
Ende haben. ver.di fordert eine bessere Personalausstattung im Be-
reich der Betreuung, Beratung und Lehre. Dabei wird die Schaffung so 
genannter Exzellenzuniversitäten durch die Bevorzugung einiger we-
niger Hochschulen zu Lasten anderer bei der Finanzierung ebenso 
abgelehnt wie institutionelle Subventionen für Privathochschulen.  

 
ver.di setzt sich für eine demokratische und soziale Hochschule ein, 
an der die Studierenden nicht „Kunden“, sondern eine der mitgestal-
tenden Gruppen sind. Dieses Modell sieht auch mehr Raum für die 
Mitbestimmung der Beschäftigten vor.  

 
ver.di fordert die Rückbesinnung auf ursprüngliche Ziele des Bologna-
Prozess ein, es ist notwendig, bei der Einführung der gestuften Studi-
engänge auch die inhaltliche und didaktische Seite der Studienreform 
in Angriff zu nehmen. Außerdem muss Studierenden mit Bachelorab-
schluss ein Anrecht auf Aufnahme eines Masterstudienganges in ihrer 
Fachrichtung eingeräumt werden. Masterstudiengänge sind in allen 
Fachrichtungen bedarfsorientiert anzubieten bzw. einzurichten. Es 
müssen ausreichend Ressourcen für ein Studium (BAföG, Kapazitä-
ten, Finanzierung etc.) zur Verfügung gestellt werden, um allen die 
Aufnahme eines Masterstudienganges zu ermöglichen. Auch muss 
überprüft werden, ob alle Studiengänge (zum Beispiel Lehramt) für ei-
ne Umstellung auf Bachelor und Master geeignet sind.  

 
ver.di fordert eine hohe Durchlässigkeit zwischen beruflicher und 
hochschulicher Bildung. Studiengänge sind so zu gestaltet, dass die 
Anerkennung von bereits in beruflichen Kontexten oder Aufstiegsfort-
bildungen erworbener Kompetenzen erfolgen muss.  
 
ver.di fordert endlich eine ausreichende staatliche Finanzierung der 
Studierendenwerke, die als leistungsfähige Serviceeinrichtungen mit 
dem gesellschaftlichen Auftrag der sozialen, wirtschaftlichen kulturel-
len und gesundheitlichen Förderung der Studierenden unentbehrlicher 
Teil des Hochschulsystems sind.  
 
ver.di fordert ein leistungsfähiges, flächendeckendes und wohnortna-
hes System öffentlicher und wissenschaftlicher Bibliotheken, das Me-
dien, Informationsdienste und Recherchemöglichkeiten für alle Bil-
dungswilligen auf dem qualitativ neuesten Stand und quantitativ aus-
reichend anbietet. ver.di setzt sich dafür ein, dass der Staat für dieses  
System, das für alle Bildungsstufen als Grundvoraussetzung und  
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Wissensressource notwendig ist, mit einem Bibliotheksgesetz Min-
deststandards setzt.  

 

Angenommen  
 
 
G 002 Landesbezirksfachbereichsvorstand 5 Niedersachsen-Bremen  

 
Resolution für ein alle Bildungsbereiche übergreifendes Gesamtkonzept 
von Bildung - Zukunft der Bildung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe  

 
Bildung ist ein besonderes Gut und keine Ware! Die Verbesserung der Bil-
dungs- und Beschäftigungschancen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 
Dabei geht es nicht vorrangig um Beschäftigungsfähigkeit (Employability) und 
Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt. Bildung ist vielmehr eine wichtige Vo-
raussetzung dafür, als bewusst praktisch denkende und mündige Bürgerin bzw. 
bewusst praktisch denkender und mündiger Bürger zu handeln und zu ent-
scheiden. Bildung hat also eine eigenständige Funktion in Bezug auf die ge-
sellschaftliche Entwicklung und die Persönlichkeitsentwicklung der Individuen. 
Unsere Bildungssysteme, -einrichtungen und –institutionen sowie die dort be-
schäftigten und handelnden Personen dürfen deshalb nicht im okönomischen 
Wettbewerb zueinander stehen, sondern haben die Aufgabe, sich gemeinsam 
und voneinander lernend zugunsten von Gesellschaft, wirtschaftlicher Entwick-
lung und Natur einzusetzen, autonom und in gesellschaftlicher Verantwortung, 
geprägt durch Mitbestimmung und Demokratie. 
 
Dafür setzt sich ver.di ein und fordert mit seinen Gliederungen von allen gesell-
schaftspolitisch verantwortlichen Institutionen und Parteien:  
 

 den ungehinderten freien Zugang zu Bildung, ungeachtet sozialer und 
ethnischer Herkunft;  

 

 den Ausbau der bestehenden und Entwicklung neuer Finanzierungs- 
und Fördersysteme in gesellschaftlicher Verantwortung ohne Studien-
gebühren und Elternbeiträge für die vorschulische Kinderbetreuung;  

 

 die Überwindung des dreigliedrigen Schulsystems zugunsten von Ge-
samtschulen für ein langes gemeinsames Lernen und die Anschluss-
fähigkeit zu weiterführenden Bildungssäulen (berufliche und hoch-
schulische Bildung);  

 

 die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung 
(„Offene Hochschule“) unter Anrechnung der beruflich erworbenen 
Kompetenzen und zielgruppengerechter Ausgestaltung von Studien-
gängen (berufsbegleitende Studienformen, Teilzeitstudiengänge, Me-
thodik und Didaktik);  
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 Lebenslanges Lernen (LLL) innerhalb und außerhalb der Säulen unse-
res Bildungssystems (schulische, berufliche und hochschulische Bil-
dung) unter Berücksichtigung der jeweiligen Lebens- und Arbeitssitua-
tionen zu ermöglichen;  

 

 die Berücksichtigung von Fort- und Weiterbildung / LLL in der Bezah-
lung durch Wirkung auf Tätigkeitsbereiche und Entgeltgruppen/-
stufen;  

 

 bundesländereinheitliche Regelungen zu Hochschulzugang und 
Durchlässigkeit sowie die gegenseitige Anerkennung aller Abschlüsse;  

 

 die Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in der beruflichen 
Ausbildung, in der die dreijährige duale Berufsausbildung hohe 
Fachlichkeit, berufliche und persönliche Entwicklung, ganzheitliche 
und nachhaltige Kompetenzen, umfassende Bildung und Grundlagen 
für LLL gewährleistet;  

 

 die Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in der hochschul-
ischen Ausbildung: Organisation des Studiums (zum Beispiel hinsicht-
lich der Dauer und flexiblerer Arbeitszeiten), geeignete Methodik und 
Didaktik, Inhalte, Ethik und soziale Verantwortung für Mensch, Gesell-
schaft und Natur, Vermittlung von Schlüsselkompetenzen sowie Pra-
xisbezug und Berufsfähigkeit für ein LLL;  

 

 die aufgabengerechte, motivierende Bezahlung der Beschäftigten in 
allen Bildungsinstitutionen und -einrichtungen, die sich an den speziel-
len Erwartungen an Bildung und den sich verändernden gesellschaftli-
chen Bedingungen orientiert;  

 

 garantierte Qualifizierungsmöglichkeiten für das gesamte Personal;  
 

 die angemessene Stellenausstattung und die deutliche Verbesserung 
der jeweils besonderen Arbeitsbedingungen in allen Bildungseinrich-
tungen, „Gute Arbeit“ als Bestandteil der Qualitätsstandards;  

 

 den Abbau von prekären Beschäftigungsverhältnissen und die Schaf-
fung eines gesetzlichen Mindestlohnes im Weiterbildungsbereich;  

 

 den Ausbau von Mitbestimmung und Partizipation;  
 

 die Schaffung eines Bibliotheksgesetzes mit Mindeststandards in öf-
fentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken zur flächendeckenden, 
vielfältigen, umfangreichen und qualitativ hochwertig Versorgung, „In-
formationskompetenz“ mit Zugang zu Informationen als Vorausset- 
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zung für die freie Entfaltung der Persönlichkeit und zur Chancen-
gleichheit im demokratischen Staat;  

 

 die Gewährleistung eines regionalen Bildungsmanagements durch die 
Einrichtung von unabhängigen Bildungsberatungsstellen mit der Auf-
gabe, nicht nur die einzelnen Menschen bzw. das Individuum, sondern 
auch Unternehmen und Betriebe im „Bildungsdschungel“ über Mög-
lichkeiten von Weiterqualifizierung und adäquate Bildungsangeboten 
zu orientieren.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 001  
 
 
G 003 Landesbezirksfachbereichskonferenz 13 Hessen  

 
"Bildung und Lernen neu definieren und mit Inhalten füllen"  

 
ver.di wird aufgefordert, eine breite Diskussion in der Gesellschaft anzusteuern, 
wie das Thema Bildung und Lernen für die Zukunft gestaltet werden soll.  
 
Dazu kann ein bundesweiter Bildungskongress Anstoß geben, um konkrete 
Veränderungsprozesse auf allen Ebenen einzuleiten.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 001  
 
 
G 004 Bundesarbeiter/innenkonferenz  

 
Für mehr Chancengleichheit von Arbeiterkindern an Universitäten  

 
ver.di muss gegenüber Parteien und Regierungen ihr Engagement für mehr 
Chancengerechtigkeit und Durchlässigkeit im universitären Bildungssektor für 
Arbeiterkinder erhöhen. Zudem gilt es, eine stärker materielle Förderung von 
Kindern aus Arbeiterfamilien nach Aufnahme eines Hochschulstudiums durch-
zusetzen. Zu fordern ist ebenfalls die Aufhebung von Zulassungsbeschränkun-
gen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 001 
 
 
G 005 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz  

 
Regelmäßige gesetzliche Erhöhung der BAföG-Sätze  

 
ver.di fordert bei der nächsten Novelle des Bundesausbildungsförderungsge-
setzes (BAföG), dass der § 35 BAföG folgende Fassung erhält:  
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„Die Bedarfssätze, Freibeträge sowie die Vomhundertsätze und Höchstbeträge 
nach § 21 Abs. 2 sind alle zwei Jahre zu überprüfen. Die Bedarfssätze werden 
mindestens alle zwei Jahre entsprechend der allgemeinen Inflation der letzten 
beiden Jahre angepasst. Die Freibeträge werden entsprechend der allgemei-
nen Lohnentwicklung angepasst. Die Vomhundertsätze und Höchstbeträge 
nach § 21 Abs. 2 sind gegebenenfalls anzupassen, sie sind jedoch keines falls 
zu senken.“  
 
Die Beschlüsse des Bundeskongresses 2007 zum BAföG bleiben hiervon un-
berührt.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 001  
 
 
G 007 Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen  

 
Mobilisierung zum Bildungsstreik  

 
ver.di unterstützt die Ziele des Bildungsstreiks und dessen Fortführung. Darü-
ber hinaus sollen Modelle für die Umsetzung, für die Mobilisierung in den Be-
trieben ausgearbeitet werden. Beispielsweise Einsatz von haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in den Betrieben, Kontakte über die 
Jugend- und Ausbildungsvertretungen zu den Auszubildenden suchen, Aufklä-
rungsarbeit durch Broschüren, Aushänge am schwarzen Brett, Azubigrillen und 
E-Mails über den Hintergrund und Sinn eines Bildungsstreikes. Ziel ist es, alle 
Auszubildenden zu einem gemeinsamen bundesweiten Bildungsstreik aufzuru-
fen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 001 
 
 
G 008 Bundesjugendkonferenz  

 
Qualität von Forschung und Lehre stärken und ausbauen  

 
ver.di wird aufgefordert, sich für eine gerechtere Verteilung der Gelder für die 
Hochschulen einzusetzen. Gute Lehre und gute Forschung bedingen einander. 
Deswegen lehnt ver.di reine Forschungs- oder Lehrtätigkeit ab, wie sie immer 
häufiger die Regel ist. Dies muss durch Druck auf die Bundesregierung ge-
schehen, ebenso durch demokratische Mitbestimmungsorgane im Hochschul-
bereich.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 001  
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G 009 Bundesjugendkonferenz  

 
Abschaffung von Zensuren  

 
ver.di setzt sich auf der politischen Ebene weiter dafür ein, dass die schulische 
Bildung in den Zuständigkeitsbereich des Bundes überführt wird.  
 
Gleichzeitig setzt sich ver.di bei den zuständigen politischen Stellen (Ministeri-
en etc.) dafür ein, dass die Selektion und Ausgrenzung im Bildungssystem 
beendet werden. Daher wirkt ver.di bei den zuständigen politischen Instanzen 
und Ebenen darauf hin, dass die Zensuren im Schulbetrieb abgeschafft und 
durch ein angemessenes, gerechtes Beurteilungssystem, wie zum Beispiel 
Lernstandskontrolle mit Orientierung und Feedback, ersetzt werden.  
 
Um das Ziel zu erreichen, bringt ver.di das Thema in die Öffentlichkeit und an 
die Schulen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 001 
 
 
G 010 Bundesfachbereichskonferenz 9  

 
Lehrmittelfreiheit  

 
ver.di setzt sich dafür ein, dass die generelle Lehrmittelfreiheit für Schülerinnen 
und Schüler, Auszubildende sowie Studentinnen und Studenten eingeführt 
wird.  
 
Unter der Lehrmittelfreiheit verstehen wir den freien Zugang zu den Mitteln, die 
man zum Bestehen des Schulabschlusses, der Ausbildung oder des Studiums 
benötigt.  
 
Lehrmittel sind unter anderem Hefte, Schreibutensilien, Taschenrechner, Ar-
beitshefte bzw. Arbeitsunterlagen, Kopien, Fachbücher (zum Beispiel IT-Buch).  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 001  
 
 
G 011 Bundesjugendkonferenz  

 
Stipendienprogramme mit Beteiligung des Bundes  

 
ver.di lehnt die Ausweitung von Stipendienprogramme für Studierende, die 
Leistungsaspekten den Vorzug vor sozialen Gesichtspunkten geben - wie das 
nationale Stipendienprogramm - ab. Stattdessen muss der Ausbau eines el-
ternunabhängigen und nicht rückzahlungspflichtigen BAföG gefordert und  
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gefördert werden. ver.di fordert die Mittel, die für solche Stipendienprogramme 
bereits heute eingesetzt werden, für den Ausbau des BAföG einzusetzen.  
 
Bei Stipendienprogrammen, die durch Mittel privater Geldgeber ergänzt werden 
sollen, haben diese keinerlei Einfluss auf die Vergabe der Stipendien zu neh-
men.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 001 
 
 
G 013 Bundesfachbereichskonferenz 3  

 
Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen  

 
ver.di setzt sich bei den verantwortlichen Stellen (Bund-Länder-Koordinierungs-
gruppe, BMBF, KMK, DGB) dafür ein, dass der „Diskussionsvorschlag eines 
Deutschen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen“ (DQR) vom Febru-
ar 2009 dahingehend überarbeitet wird, dass Berufserfahrung und anderweitig 
erworbene informelle und non-formale Kompetenzen bei der Niveauzuordnung 
berücksichtigt werden. Beruflich erworbene Abschlüsse werden tendenziell 
gegenüber allgemeinbildenden und hochschulischen Abschlüssen benachtei-
ligt. Dem ist durch entsprechende Kompetenzbeschreibungen entgegenzuwir-
ken. Die Ausgestaltung der Niveauindikatoren im Bereich Sozialkompetenz hat 
so zu erfolgen, dass neben team- und führungsbezogenen Kompetenzen aus-
drücklich auch klienten-, patienten- und kundenbezogene Kompetenzen be-
rücksichtigt werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 001  
 
 
G 014 Bundeskonferenz MTI  

 
Duale Ausbildung im Rahmen des Deutschen Qualifizierungsrahmens 
(DQR) absichern  

 
ver.di setzt sich dafür ein, im Rahmen der Entwicklung des DQR die Grundla-
gen des dualen Ausbildungssystems im vollen Umfang zu erhalten.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 001 
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G 015 Bezirkskonferenz Linker Niederrhein  

 
Einführung einer allgemeinen und verpflichtenden Ausbildungsquote in 
der Bundesrepublik Deutschland  

 
ver.di macht als Organisation ihren wirtschaftlichen und politischen Einfluss 
geltend, eine allgemeine und verpflichtende Ausbildungsquote in der Bundes-
republik Deutschland in Höhe von sieben Prozent der Beschäftigten im Rah-
men der dualen Ausbildung einzuführen und gleichzeitig eine Umlagefinanzie-
rung einzuführen für Unternehmen, die zwar ausbildungsfähig wären, diese 
sieben-Prozent-Quote aber nicht erfüllen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 001  
 
 
G 026 Bundesfachbereichskonferenz 7  

 
Gesetzlicher Anspruch auf Bildungsurlaub  

 
ver.di wird aufgefordert, mit den zuständigen Stellen die Einführung eines bun-
deseinheitlichen Bildungsurlaubsgesetzes in die Wege zu leiten und dies in 
Landesbezirken und Landesbezirksfachbereichen entsprechend zu unterstüt-
zen.  
 

Angenommen  
 
 
G 027 Bundesfachbereichskonferenz 9  

 
Bildungsurlaub  

 
ver.di setzt sich dafür ein, dass durch entsprechende gesetzliche Regelungen 
ein Mindestanspruch von zehn Arbeitstagen Bildungsurlaub pro Kalenderjahr 
besteht. 
 
Lohnfortzahlung während des Bildungsurlaubs ist durch den Arbeitgeber zu 
leisten. Die abhängig Beschäftigte/der abhängig Beschäftigte entscheidet 
selbst über die Nutzung angebotener Bildungsmaßnahmen und den Träger, bei 
dem er die Maßnahme besucht.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 026  
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G 028 Bezirksfachbereichskonferenz 3 Rhein-Wupper  

 
Bildungsurlaub für Auszubildende  

 
ver.di setzt sich für eine Regelung von Bildungsurlaub für Auszubildende ein. 
Gesetzlich im Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz NW (AWbG NW) mindestens 
fünf Tage/Jahr, tariflich bis zu zehn Tage/Jahr.  
 
Gesetzliche Regelungen die dem entgegenstehen (Fehlzeitenregelungen in der 
Ausbildung) sind anzupassen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 026  
 
 
G 030 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz  

 
Ablehnung sämtlicher Studiengebühren  

 
ver.di lehnt sämtliche Studiengebühren ab. Das schließt Langzeitgebühren und 
Gebühren für ein Zweitstudium ein. Auch das „Studienkontenmodell“, wie es in 
Rheinland-Pfalz existiert, wird als eine Form der Erhebung von Langzeitgebüh-
ren gesehen und damit abgelehnt.  
 
ver.di arbeitet auf eine entsprechende Beschlussfassung im Deutschen Ge-
werkschaftsbund hin.  
 

Angenommen 
 
 
G 033 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  

 
Hans-Böckler-Stiftung  

 
Der Bundesvorstand hat durch geeignete Maßnahmen darauf hinzuwirken, 
dass bei der Vergabe von Stipendien der Hans-Böckler-Stiftung (HBS) der 
Fokus auf aktive Ehrenamtliche des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften 
liegt. Stipendiatinnen und Stipendiaten, die über das ergänzende Verfahren 
oder die „Böckler-Aktion-Bildung“ zur Stiftung gelangen, müssen durch ent-
sprechende Seminare und Aktivitäten von Seiten der Hans-Böckler-Stiftung an 
die Mitgliedsgewerkschaften herangeführt werden. Nach zwei Semestern einer 
Förderung auf Probe soll über ihre Weiterförderung entschieden werden. Hier 
ist der Fokus absolut auf das gewerkschafts- und gesellschaftspolitische Enga-
gement zu legen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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G 035 Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen  
 

Stipendien der Hans-Böckler-Stiftung  
 

ver.di wirkt durch geeignete Maßnahmen darauf hin, dass die Hans-Böckler-
Stiftung bei der Auswahl der Stipendiatinnen und Stipendiaten wieder ihrem 
eigenen Anspruch gerecht wird, gewerkschaftlich engagierten Menschen ein 
Studium zu ermöglichen. Dazu gehört, dass ein gewerkschaftlicher Begabten-
begriff deutlicher im Mittelpunkt steht und Stipendiatinnen und Stipendiaten 
wieder verstärkt an ihrem Engagement gemessen werden und nicht an Studi-
enleistungen.  
 

Gegebenenfalls ist gemeinsam mit der Hans-Böckler-Stiftung nach Maßnah-
men zu suchen, die eine Förderung von engagierten Menschen, die nicht unter 
einen marktwirtschaftlich-liberalen Begabtenbegriff fallen, erlaubt. 
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 

G 036 Bundesmigrationskonferenz  
 

Anerkennung im Ausland erworbener Abschlüsse  
 

ver.di setzt sich gemeinsam mit dem DGB weiter dafür ein, dass im Ausland 
erworbene Schul-, Berufs- und Hochschulabschlüsse in der Bundesrepublik 
Deutschland anerkannt werden.  
 

Der vorliegende Gesetzentwurf ist völlig unzureichend. Wir wollen eine Aner-
kennung aller Qualifikationen, insbesondere auch der akademischen Abschlüs-
se und der reglementierten Berufe.  
 

Angenommen  
 
 

G 037 Bundesjugendkonferenz  
 

Verlängerung der Stipendien der Hans-Böckler-Stiftung über die Regel-
studienzeit hinaus bei ehrenamtlich engagierten Stipendiaten  
 

Die Förderung der Hans-Böckler-Stiftung möge ehrenamtlich engagierten Sti-
pendiatinnen/Stipendiaten eine materielle Vollförderung über die Regelstudien-
zeit hinaus gewähren.  
 

Ehrenamtliche engagierte Stipendiatinnen/Stipendiaten sollten durch die Aus-
führung ihres Ehrenamtes keine Nachteile haben.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
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G 038 Bundesjugendkonferenz  

 
Leitbild demokratische und soziale Hochschule des DGB  

 
ver.di fordert das hochschulpolitische Programm des DGB gegenüber dem 
„Leitbild demokratische und soziale Hochschule“ der HBS unter anderem um 
die Belange der Studierenden zu erweitern. Insbesondere haben Studiensitua-
tion sowie finanzielle Situation sowohl bei der Förderung als auch beim jobben 
neben dem Studium Eingang in das „hochschulpolitisches Programm des DGB“ 
zu erhalten.  
 

Angenommen  
 
 
G 040 Landesbezirkskonferenz Saar  

 
Hochschulräte  

 
ver.di lehnt die Einrichtung von Hochschulräten ab, die von Wirtschaftsvertrete-
rinnen/-vertretern dominiert werden. ver.di setzt sich dafür ein, dass diese Ab-
lehnung beim „beim hochschulpolitischen Programm“ des DGB Eingang findet.  
 

Angenommen  
 
 
G 042 Bundeskonferenz MTI  

 
Abschaffung der Methode der Prozessakkreditierung in den Akkreditie-
rungsverfahren der Studiengänge für Bachelor und Master  

 
ver.di setzt sich dafür ein, dass im Akkreditierungsverfahren der neuen Studi-
engänge (Bachelor und Master) besonderes Augenmerk auf die Studierbarkeit 
und die langfristige Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen gerichtet wird. 
Dazu sind die Gestaltung und die Lehrinhalte der Studiengänge zu überprüfen. 
Die von den Hochschulen aus Zeit- und Kostengründen gewünschte Methode 
der Prozessakkreditierung ist dazu ungeeignet.  
 
Deshalb muss die Einführung dieser Methode über den Akkreditierungsrat 
verhindert werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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G 044 Bundeskonferenz MTI  

 
Erhalt des Titels Dipl.-Ing. (Fachhochschule/Technische Hochschule 
FH/TH)  

 
Der Bundesvorstand wird beauftragt, sich für die Weiterführung des Titels Dipl.-
Ing. einzusetzen und die Initiative der technischen Universitäten zu unterstüt-
zen. Denkbar ist, dass bei Vergleichbarkeit zur "alten Diplomausbildung FH/TH" 
neben dem internationalen Master auch der deutsche Dipl.-Ing. FH/TH verge-
ben werden kann.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
G 045 Bundesjugendkonferenz  

 
Unterstützung zur Erhaltung der Strukturen des Studiengangs Sozialöko-
nomie an der ehemaligen Hochschule für Wirtschaft und Politik (HWP)  

 
ver.di und die ver.di-Jugend setzen sich konsequent für den Erhalt des offenen 
Hochschulzugangs und der Interdisziplinarität der ehemaligen HWP (jetzt: 
Fachbereich Sozialökonomie an der Fakultät Wirtschafts-und Sozialwissen-
schaften an der Universität der Freien und Hansestadt Hamburg) ein.  
 

Angenommen 
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
G  Berufliche Bildung 

G 046  Ausbildungsqualität  437 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen  

 

G 047  Ausbildungsqualität  437 

Bezirkskonferenz Berlin  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 046  

 

G 048  Erhalt einer umfassend qualifizierten Ausbildung  437 

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  
Angenommen  

 

G 049  Zweijährige Ausbildung  438 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 048  

 

G 051  Fachkräftemangel im Sozial- und Erziehungsdienst  438 

Bundesfachbereichskonferenz 7  
Angenommen  

 

G 053  Modularisierung ablehnen – Duale Ausbildung erhalten!  439 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen  

 

G 055  Abschaffung Ausbildungsgebühren für Gesundheits-  439 
und Erziehungsberufe  

Landesbezirksfachbereichskonferenz 3 Berlin-Brandenburg  
Angenommen  

 

G 057  Berufliche Weiterbildung gesetzlich verankern  439 

Bezirkskonferenz Nordhessen  
Angenommen  

 

G 061  Qualifizierungsperspektiven für pädagogische Fachkräfte  440 
im Sozial- und Erziehungsdienst  

Bundesfachgruppenkonferenz Sozial-, Kinder- und Jugendhilfe  
Angenommen  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

G 062  Ausbildung zur Fachkraft  440 

Bezirksfachbereichskonferenz 3 München  
Angenommen  

 

G 063  Bessere Schulung der Berufsschullehrerinnen und  440 
Berufsschullehrer und Qualität des Unterrichtes  

Bundesfachbereichskonferenz 10  
Angenommen 
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G 046 Bundesjugendkonferenz  

 
Ausbildungsqualität  

 
ver.di muss als Gesamtorganisation die Qualität der beruflichen Ausbildung 
zum Thema machen, in die Bildungsangebote für Aktive, JAVen sowie Be-
triebs- und Personalräte integrieren und verstärkt die Möglichkeit nutzen, über 
Tarifverträge qualitativ hochwertige Ausbildung sicherzustellen.  
 
Wir fordern die Gesamtorganisation auf, in allen Fachbereichen und auf allen 
Ebenen die Missstände in der Ausbildung zu thematisieren und Konzepte zur 
Lösung zu erarbeiten. Gewerkschaftsübergreifende Bündnisarbeit zum Thema, 
wie auch dezentrale Bildungs- und Informationsveranstaltungen sind einige 
praktische Beispiele.  
 

Angenommen  
 
 
G 047 Bezirkskonferenz Berlin  

 
Ausbildungsqualität  

 
Die Qualität der Ausbildung lässt zunehmend zu wünschen übrig: Mängel an 
Berufsschulen, verkürzte Ausbildungszeiten und Entwicklung neuer Ausbil-
dungsberufe ohne festgelegten Ausbildungsrahmenplan und mit gekürzten 
Ausbildungsinhalten sind heute an der Tagesordnung. Dies sind nur einige 
Beispiele womit sich Auszubildende und Jugendliche beschäftigen müssen. Wir 
können diese Situation nicht länger akzeptieren. Daher fordern wir die Gesamt-
organisation auf, in allen Ebenen und Fachbereichen auf die Missstände der 
Ausbildung hinzuweisen, Konzepte zur Lösung zu erarbeiten und auf den Weg 
zu bringen. Gewerkschaftsübergreifende Bündnisarbeit zum Thema, wie auch 
dezentrale Bildungs- und Informationsveranstaltungen sind nur einige prakti-
sche Beispiele.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 046 
 
 
G 048 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  

 
Erhalt einer umfassend qualifizierten Ausbildung  

 
ver.di setzt sich mit einer klaren Position und mit mehr Engagement gegen die 
ein- und zweijährigen Ausbildungen, die in den letzten Jahren geschaffen wur-
den, ein.  
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Wir fordern die Ablehnung so genannter "Schmalspurausbildungen" wie zum 
Beispiel  
 

 Servicekraft für Dialogmarketing;  
 

 Elektrofachgehilfe;  
 

 Verkäuferin.  
 
Stattdessen soll sich ver.di verstärkt dafür einsetzen, dass nur qualifizierte, 
inhaltlich umfassende Ausbildungsberufe, die mindestens drei Jahre gehen, 
beibehalten werden.  
 

Angenommen  
 
 
G 049 Bundesjugendkonferenz  

 
Zweijährige Ausbildung  

 
ver.di wird aufgefordert, die zweijährigen Ausbildungsberufe aktiv zu verhin-
dern, aber dennoch sollen bei einer nicht zu verhindernden Einführung die 
Rahmenbedingungen des Ausbildungsberufs aktiv mitgestaltet werden, um den 
betroffenen Auszubildenden die Möglichkeit zu geben, ihre Ausbildung auf drei 
Jahre zu verlängern, um einen höherwertigen Abschluss zu erlangen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag G 048 
 
 
G 051 Bundesfachbereichskonferenz 7  

 
Fachkräftemangel im Sozial- und Erziehungsdienst  

 
ver.di akzeptiert keine „Schmalspurausbildung“, um dem Fachkräftemangel zu 
begegnen. Es ist unabdingbar, dass die Qualität der Ausbildung gewahrt blei-
ben muss, und dass nicht über berufsbegleitende verkürzte Aus- und Fortbil-
dungsangebote nicht-pädagogische Kräfte rekrutiert werden, die den hohen 
Anforderungen in diesem Berufsfeld nicht gerecht werden, nur um kurzfristig 
den entstandenen Personalbedarf zu decken.  
 
ver.di fordert die Landesregierungen auf, finanzielle Mittel zur Verfügung zu 
stellen, um Ausbildungskapazitäten anzuheben.  
 

Angenommen  
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G 053 Bundesjugendkonferenz  

 
Modularisierung ablehnen – Duale Ausbildung erhalten!  

 
ver.di setzt sich weiterhin für das Modell einer mindestens dreijährigen dualen 
Berufsausbildung ein und lehnt eine Zusammenstreichung der Ausbildung im 
Zuge der so genannten "Modularisierung" ab.  
 

Angenommen  
 
 
G 055 Landesbezirksfachbereichskonferenz 3 Berlin-Brandenburg  

 
Abschaffung Ausbildungsgebühren für Gesundheits- und Erziehungsbe-
rufe  

 
ver.di setzt sich aktiv und verstärkt dafür ein, dass die Kostenpflicht bestimmter 
Ausbildungen in den Gesundheits-, Pflege- und Erziehungsberufen wie bei-
spielsweise Ausbildung zur Physiotherapeutin/zum Physiotherapeuten oder 
Ergotherapeutin/Ergotherapeuten abgeschafft wird. Das Zahlen eines Schul-
geldes ist nicht hinnehmbar, nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass die Aus-
zubildenden in vergleichbaren Ausbildungsberufen ein Ausbildungsentgelt 
erhalten. Auch diese Auszubildenden müssen eine Ausbildungsvergütung er-
halten.  
 

Angenommen  
 
 
G 057 Bezirkskonferenz Nordhessen  

 
Berufliche Weiterbildung gesetzlich verankern  

 
ver.di setzt sich dafür ein, dass ein gesetzlicher Anspruch geschaffen wird, der 
jedem Beschäftigten eine Woche berufliche Weiterbildung pro Jahr auf Kosten 
der Arbeitgeber gewährt. Politische Bildung, zum Beispiel Bildungsurlaub, darf 
damit nicht ersetzt werden. Dafür muss Nachweispflicht bestehen und vorhan-
dene Betriebsräte müssen in die Vergabe und Bedingungen der beruflichen 
Bildung eingebunden werden.  
 
Bis zur Durchsetzung dieser Forderung sollen die ver.di-Tarifkommissionen 
Qualifizierungstarifverträge zum Inhalt ihrer Arbeit machen.  
 

Angenommen  
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G 061 Bundesfachgruppenkonferenz Sozial-, Kinder- und Jugendhilfe  

 
Qualifizierungsperspektiven für pädagogische Fachkräfte im Sozial- und 
Erziehungsdienst  

 
ver.di setzt sich für eine nachhaltige Verbesserung in der Weiterbildung für 
pädagogische Fachkräfte ein.  
 
Über die Weiterbildungsinhalte ist eine Einigung darüber zu erzielen, diese so 
zu formulieren, dass sie im gesamten Bundesgebiet anerkannt werden, um so 
eine bessere Durchlässigkeit zu ermöglichen. Das Berufsfeld der Frühpädago-
gik muss bundesweit so umgebaut werden, dass alle dort Beschäftigten sich 
wiederfinden und eine Anschlussmöglichkeit zur nächst höheren Ausbildung 
über Module und Credit Points erlaubt. Hierfür muss seitens der Bundesregie-
rung eine stabile finanzielle Grundlage geschaffen werden.  
 

Angenommen  
 
 
G 062 Bezirksfachbereichskonferenz 3 München  

 
Ausbildung zur Fachkraft  

 
ver.di setzt sich dafür ein, dass Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger, egal welcher 
Schulbildung, nach erfolgreicher Arbeit in der Praxis, der Zugang zur Ausbil-
dung zur staatlich anerkannten Erzieherin ermöglicht wird.  
 

Angenommen  
 
 
G 063 Bundesfachbereichskonferenz 10  

 
Bessere Schulung der Berufsschullehrerinnen und Berufsschullehrer und 
Qualität des Unterrichtes  

 
ver.di macht seine politischen Einflussmöglichkeiten zur Verbesserung der 
Qualität des Berufsschulunterrichtes mit dem Ziel geltend, dass in den Berufs-
schulen die aktuellen Berufsbilder/Ausbildungsberufe bekannt sind und im 
Unterricht zugrundegelegt werden.  
 

Angenommen 
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H Umweltpolitik 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
H  Allgemein 

H 001  Energiesystem umgestalten - Klimaschutz und  443 
Nachhaltigkeit erreichen - Beschäftigung sichern  

Gewerkschaftsrat  
Angenommen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag P 014 

 

H 002  Schnellstmöglicher Ausstieg aus der Atomkraft –  450 
zügiger Ausbau der erneuerbaren Energien  

Landesbezirkskonferenz Bayern  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag H 001  

 

H 003  Schnellstmöglicher Ausstieg aus der Atomkraft –  451 
zügiger Ausbau der erneuerbaren Energien  

Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag H 001  

 

H 004  Beschleunigter Ausstieg aus der Kernenergienutzung  453 
aufgrund der aktuellen Ereignisse in Japan  

Bundeskonferenz MTI  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag H 001  

 

H 005  Sofortiger Ausstieg aus der Atomenergie in der  454 
Bundesrepublik Deutschland und ein europaweiter  
Wechsel zu Erneuerbaren Energien  

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag H 001  

 

H 006  Nach der Atomkatastrophe in Japan: Nicht nur  455 
aussetzen – sondern abschalten!  

Landesbezirkskonferenz Hessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag H 001  

 

H 007  Abschaltung der Kernkraftwerke  456 
- für Beschäftigungsförderung und -konzept  
- für energieeinsparende Maßnahmen und Erneuerbare  
Energien  

Landesbezirkskonferenz Bayern  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag H 001  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

H 017  Ausstieg aus der Atomenergie  457 

Bundesbeamt/innenkonferenz  
Angenommen  

 

H 018  Keine Einlagerung von CO² bundesweit  458 

Bezirkskonferenz Schleswig-Holstein Nordost  
Angenommen  

 

H 019  Keine Unterstützung von Atomkraftwerken im Ausland  458 

Bundesfachbereichskonferenz 8  
Angenommen  

 

H 020  Kein Einsatz von gentechnisch veränderter Organismen  459 
(GVO) in der Natur  

Landesbezirkskonferenz Nord  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

H 022  Ausreichende finanzielle Spielräume für Kommunen im  459 
Rahmen des Klimaschutzes  

Bezirksvorstand Düsseldorf  
Angenommen 
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H 001 Gewerkschaftsrat  

 
Energiesystem umgestalten - Klimaschutz und Nachhaltigkeit erreichen - 
Beschäftigung sichern  

 
Die Atomkatastrophe in den Kernkraftwerken Fukushima-Daiichi hat die Ge-
werkschaft ver.di in ihrer Position bestätigt, dass das Risiko der Kernenergie 
dauerhaft nicht zu verantworten ist. Kernenergie ist als „Brücke ins solare Zeit-
alter“ nicht geeignet, ihre Nutzung muss vielmehr so schnell wie möglich been-
det werden. Wir brauchen die Atomkraft weder, um die Versorgungssicherheit 
zu garantieren, noch um die gesetzten Klimaschutzziele zu erreichen.  
 
Die Katastrophe hat unermessliches Leid für die ehemaligen Bewohnerin-
nen/Bewohner der Evakuierungszone mit sich gebracht. Die Beschäftigten der 
Anlage und die Vielzahl von Katastrophenhelferinnen/-helfer, die versuchten 
und weiter versuchen, weitere Schäden abzuwenden, sind hohen und unve-
rantwortbaren Gesundheitsrisiken ausgesetzt. Ein Versicherungsschutz, der 
wenigstens die materiellen Schäden abdecken könnte, existiert nicht in ausrei-
chendem Maße.  
 
ver.di hat die Aufkündigung des Atomkonsenses von 2001 zwischen Betreibern 
und damaliger Bundesregierung durch die derzeitige Bundesregierung 2010 
wiederholt kritisiert. Die Katastrophe von Fukushima-Daiichi bestätigt: Die Lauf-
zeitverlängerung der Kernkraftwerke in der Bundesrepublik Deutschland durch 
die Bundesregierung war falsch. Dadurch wurde eine einvernehmlich zwischen 
Bundesregierung und Energiewirtschaft getätigte Vereinbarung, die Rechtssi-
cherheit brachte, aus politischen Gründen gekündigt. Diese Kündigung setzte 
auch energiepolitisch die falschen Signale: Weil Strom aus abgeschriebenen 
Anlagen deutlich länger als im Atomkonsens zwischen Bundesregierung und 
Kernkraftwirtschaft geplant zur Verfügung stehen soll, wurden viele auf der 
Basis des Atomkonsens getroffene Investitionsentscheidungen in effiziente 
fossile und erneuerbare Energieanlagen in Frage gestellt. Gleichzeitig kam es 
zu einem Investitionsstau in moderne Anlagen. Damit wurde die notwendige 
Energiewende zu erneuerbaren Energien, Kraft-Wärme-Kopplung und Ener-
gieeffizienz nicht wie behauptet gefördert, sondern deutlich behindert. 
 
ver.di fordert die Bundesregierung auf, jetzt so schnell wie möglich im Konsens 
aller Beteiligten eine rechtssichere und unanfechtbare gesetzliche Grundlage 
zum geordneten Ausstieg aus der Kernenergie zu schaffen. Nur so kann Ver-
trauen in die Verlässlichkeit von Politik zurückgewonnen werden, auch als 
Voraussetzung dafür, dass ausreichend Investitionen in die notwendige Um-
strukturierung der Energiewirtschaft getätigt werden können.  
 
ver.di fordert den Abschluss rechtssicherer Vereinbarungen zur Beschäfti-
gungssicherung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kernkraftwer-
ken mit den Betreiber- und Dienstleistungsunternehmen für die Zeit nach Still-
legung der Anlagen. Die Betreiber- und Dienstleistungsunternehmen müssen  
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hierfür Tarifverträge mit ver.di abschließen. Der direkte Rückbau der Anlagen 
ist rechtlich verbindlich vorzusehen, einen „sicheren Einschluss“, also eine 
Einbetonierung ohne Rückbauverpflichtung, lehnt ver.di ab – aus Sicherheits-
gründen, aber auch, weil der kerntechnische Sachverstand der im Kernkraft-
werk Tätigen dann ungenutzt bliebe.  
 
ver.di setzt sich für die schnellstmögliche weltweite Stilllegung aller Kernkraft-
werke ein. Der Neubau von Kernkraftwerken muss weltweit gestoppt werden. 
Die Exportförderung für Kernkraftanlagen durch Hermes-Bürgschaften muss 
beendet werden. Ebenso müssen alle Anlagen und Einrichtungen, die Teil der 
Kernenergieproduktionskette sind, wie zum Beispiel Urananreicherung, 
Brennelementeherstellung und Forschung, stillgelegt werden.  
 
Um diese Ziele zu erreichen, unterstützt ver.di die Forderung nach der Auf-
nahme eines Verbotes der Nutzung der Kerntechnolgie.  
 
ver.di fordert ein umfassendes Energiekonzept, das den beschleunigten Aus-
stieg aus der Kernenergie ermöglicht und gleichermaßen an den Zielen der 
Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes, der Versorgungssicherheit, der Wirt-
schaftlichkeit und den Interessen der Beschäftigten ausgerichtet ist.  
 
ver.di verschärft angesichts der Ereignisse in Fukushima ihre Kritik, dass das 
im September 2010 von der Bundesregierung vorgelegte Energiekonzept die-
sen Anforderungen nicht gerecht wird, in Teilen widersprüchlich ist und seine 
selbst gesteckten Ziele konterkariert. Zwar werden eine Vielzahl ehrgeiziger 
Ziele insbesondere für Energieeffizienz und erneuerbare Energien festgelegt, 
es fehlt aber durchgängig an adäquaten Umsetzungsmechanismen und einer 
gesicherten Finanzierung, um diese Ziele erreichen zu können. Im Gegenteil 
hat die Bundesregierung die Finanzierung derartiger Projekte kontinuierlich 
zurückgefahren, besonders drastisch bei der Förderung der Gebäudesanierung 
durch Kredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und dem Streichen des 
Markteinführungsprogramms.  
 
Ansätze einer alternativen Finanzierung, die im Energiekonzept erkennbar sind, 
wurden zudem direkt an die Laufzeitverlängerung geknüpft – demnach sollen 
die Betreiber der Kernkraftwerke in einen Energiefonds einzahlen, der sich aus 
den Zusatzgewinnen aus längeren Laufzeiten bemisst. Dieser Finanzierungs-
weg ist aber bei einer Rücknahme der Laufzeitverlängerung versperrt. Es ist 
also dringend erforderlich, dass die Bundesregierung in den Bereichen Ener-
gieeffizienz, Kraft-Wärme-Kopplung und erneuerbare Energien ehrgeizige Ziel-
vorgaben und Finanzierung harmonisiert und damit ein konsistentes Energie-
konzept für die Gestaltung der Energiewende vorlegt.  
 
Soziale Belange und die Interessen der Beschäftigten und Auszubildenden in 
der Energiewirtschaft und der angegliederten Dienstleistungsbereiche, deren 
Arbeitsplätze, Perspektiven und deren Arbeitsbedingungen finden in den ener-
giepolitischen Diskussionen keinerlei Beachtung. Eine wesentliche Aufgabe  
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von ver.di als zuständiger Energie- und Dienstleistungsgewerkschaft ist es 
daher, diese Interessen verstärkt in die energiepolitischen Diskussionen einzu-
bringen und die Interessen der Beschäftigten dort zu vertreten.  
 
Ein nachhaltiges und an sozialen Zielen ausgerichtetes Energiekonzept  
muss folgende Schwerpunkte umfassen:  
 
1. Die Forschung, die Einführung und die Nutzung erneuerbarer Technologien 

in der Strom- und Wärmeerzeugung muss weiterhin gefördert werden, so-
lange sie nicht die Grenze der Wirtschaftlichkeit erreicht haben. Dieses gilt 
für die Nutzung von Biomasse, Geothermie, Meeresturbinen, Solartechno-
logien und Windenergie. Hierfür bewährt hat sich das Erneuerbare-
Energien-Gesetz. Ein regelmäßiges Monitoring der Förderhöhe ist notwen-
dig, um eine Übersubventionierung einzelner Technologien zu vermeiden 
und die erreichten Kostendegressionen zeitnah an die Verbraucherin-
nen/Verbraucher weiterzugeben. Die Förderung der Forschung zur Spei-
cherung von Strom in großen Mengen muss deutlich verstärkt werden, da 
diese die Schlüsselfrage für die Grundlastfähigkeit von erneuerbaren Tech-
nologien darstellt.  
 
Bei weiterem Ausbau der erneuerbaren Energien sind strenge Kriterien der 
nationalen und globalen ökologischen Nachhaltigkeit zu entwickeln und zu 
beachten. Dieses gilt insbesondere mit Blick auf die Verknappung von 
landwirtschaftlichen Anbauflächen für Nahrungsmittel wie auch die Ver-
drängung der Regenwälder.  
 
Dabei gilt auch die Nutzung der Wasserkraft als wesentlicher Bestandteil 
der Erneuerbaren Energien. Wo immer möglich sind auch hier weitere Po-
tenziale zu überprüfen und deren Nutzung – insbesondere auch als Pump-
speicherwerke – auszubauen, sofern dies ökologisch vertretbar ist.  
 
ver.di unterstützt die Zielsetzung des Energiekonzeptes der Bundesregie-
rung, den Anteil der erneuerbaren Energien in der Stromerzeugung bis 
2020 auf ca. 35 Prozent zu verdoppeln, und fordert dafür zielgerichtete und 
ausreichende Förderinstrumente. Bis zur Mitte dieses Jahrhunderts soll ei-
ne Versorgung durch 100 Prozent Erneuerbare Energien erreicht werden. 
ver.di fordert, die dazu notwendigen politischen Entscheidungen zu treffen.  

 
2. Ein Umbau des Energiesystems setzt einen vollständigen Umbau der Ver-

teilungs- und Transportnetze insbesondere für Strom voraus. Die Übertra-
gungsnetze müssen auf die stark volatile Einspeisung der Windenergie im 
Norden und den Abtransport der Energiemengen zu den industriellen Zen-
tren Deutschlands im Westen und im Süden der Republik hin ausgerichtet 
werden. Dies erfordert hohe Investitionen. Die Verteilnetze müssen von 
dem einseitigen Stromtransport hin zum Verbraucher umgebaut werden, um 
zunehmend dezentral in kleinen Einheiten erzeugten Strom (zum Beispiel 
aus Photovoltaik) aufnehmen und weiter verteilen zu können. Dafür sind  
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ebenfalls große Investitionsleistungen erforderlich, auch um die notwendige 
Digitalisierung (Smart Meters) und Verstärkung der Netze vornehmen zu 
können. Die derzeitige Regulierung der Netzentgelte ist indessen weiterhin 
einseitig auf Kostenminimierung ausgerichtet und wird zunehmend zum 
Hemmschuh für eine derartige Entwicklung. Insbesondere die Anreiz-
regulierungsverordnung muss deshalb grundlegend novelliert werden, in-
dem systematisch Anreize für Netzbetreiber gesetzt werden, die notwendi-
gen Investitionen zu tätigen. Die im Energiekonzept angekündigte Novellie-
rung der Anreizregulierung wird ver.di zum Anlass nehmen, erneut die For-
derungen zu Investitionsanreizen und einem Qualitätsfaktor sowie notwen-
dige Änderungen zum Schutz von Tarifverträgen und Arbeitsplätzen einzu-
bringen.  

 
3. Ein flächendeckender Einsatz von so genannten „intelligenten Stromzäh-

lern“ (Smart Meters) und damit verbundener Steuerungssysteme kann gro-
ße Fortschritte bei einer effizienten Nutzung von Energie erzielen, da so 
Lastkurven im Verbrauch angeglichen und Lastspitzen vermieden werden 
können. Eine stark volatile Stromerzeugung könnte so auch im Verbrauchs-
verhalten volatil nachgefragt werden. Wichtig sind einheitliche Standards 
und Vorgaben für diese neue Zählergeneration, um die weitere Verbreitung 
sowohl den Herstellern wie auch den Betreibern zu erleichtern. Eine Kern-
kompetenz für den Einsatz der Zähler liegt bei den Energieversorgern. 
ver.di fordert dazu Aussagen im Energiekonzept der Bundesregierung.  

 
4. Unverändert muss der Ausbau der hocheffizienten und daher auch klima-

schonenden Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) weiter gefördert werden. Wich-
tig dabei ist insbesondere der weitere Ausbau der Wärme- und Kältenetze, 
da nur so die Potenziale zur Steigerung der KWK (25 Prozent der Stromer-
zeugung bis 2020) voll genutzt werden können. Flexibel einsetzbare KWK-
Anlagen sind gut geeignet zur Lieferung von Regelenergie, um Liefer-
schwankungen bei Wind- und Solarenergie auszugleichen. Bestehende 
Diskriminierungen der KWK, zum Beispiel im europäischen System der 
CO²-Zertifikatsauktionierung ab 2013, sind abzubauen. Das für das Jahr 
2011 vorgesehene Monitoring muss Maßnahmen aufzeigen, die im KWK-G 
festgelegten Ziele sicher zu erreichen. Die im Energiekonzept der Bundes-
regierung angedeutete Absicht, die KWK-Förderung nach einem Monitoring 
2011 insgesamt zur Disposition zu stellen, wird den entschiedenen Wider-
stand von ver.di hervorrufen, da damit ein Großteil der bestehenden Erzeu-
gungsanlagen und aller Investitionsvorhaben der Stadtwerke wirtschaftlich 
auf den Prüfstand gestellt werden müssten. 

 
5. Die Optimierung der Energieeffizienz auf allen Ebenen der Energieumwand-

lungskette ist unbedingt erforderlich, aus Gründen der CO²-Belastung, aber 
auch der Ressourcenknappheit. Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz 
(ElektroG) aus dem Jahr 2005, zuletzt geändert in 2010, das bislang ledig-
lich die Aufgaben der Herstelle, der Altgerätebesitzer und der Entsorgungs-
träger definiert, bedarf der nochmaligen dringenden Novellierung und  
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Ergänzung um eine Elektro-Neugeräte-Verordnung mit verbindlichen Vor-
gaben zur Stromverbrauchsreduzierung für neue Elektro- und Elektronikge-
räte. ver.di fordert ein langfristig angelegtes, verlässliches politisches För-
derprogramm, um die jeweils bestehenden Potenziale für Energieeffizienz 
konsequent auszuschöpfen. Die Steigerungsrate der Energieproduktivität 
muss, wie im Energiekonzept der Bundesregierung vorgesehen, auf durch-
schnittlich 2,1 Prozent jährlich angehoben werden.  

 
Ein Schwerpunkt der Förderung muss die systematische Erschließung der 
Potenziale für Gebäudedämmung werden. ver.di begrüßt, dass das Ener-
giekonzept der Bundesregierung hier das ehrgeizige Ziel formuliert, die Sa-
nierungsrate für Gebäude von derzeit weniger als ein auf zwei Prozent jähr-
lich zu verdoppeln. ver.di vermisst jedoch ein entsprechend verbessertes 
Förderprogramm, das geeignet wäre, dieses Ziel zu erreichen. die Kürzung 
der Fördermittel für die energetische Sanierung von öffentlichen und priva-
ten Gebäuden durch die Bundesregierung war daher falsch und muss kurz-
fristig korrigiert werden. Die Fördermittel müssen sofort wieder auf das Ni-
veau von 2009 mit 2,5 Milliarden Euro angehoben und sukzessive auf min-
destens 5 Milliarden Euro angehoben werden. Hierzu gehören neben zins-
günstigen Krediten, die im Wesentlichen Hauseigentümern nützen, auch 
Förderprogramme, die die Kostenbelastung für Mieter in Grenzen halten 
und auch für Menschen mit geringerem Einkommen zumutbar sind. Die Sa-
nierungsziele müssen zudem realistisch in Bezug auf die unterschiedlichen 
Gebäudetypen festgelegt werden. Prinzipiell sollte dabei auch für Altbauten 
der Standard eines Passivenergiehauses gefordert werden, der allerdings 
variabel, kosteneffizient und entsprechend den baulichen Gegebenheiten 
durch Kombination unterschiedlicher Techniken erreicht werden kann. Dazu 
gehört neben der jeweils möglichen optimalen Gebäudedämmung und dem 
Einsatz erneuerbarer Energien auch die Nutzung der hocheffizienten Kraft-
Wärme-Kopplung zur Wärme und Kälteerzeugung. Dabei sind zentrale wie 
dezentrale KWK-Potenziale (erschließbar durch Blockheizkraftwerke) sys-
tematisch einzubeziehen. Insbesondere in städtischen Ballungsgebieten mit 
dichter Bebauung, die bereits mit Fernwärme versorgt werden oder die für 
die Fernwärmeversorgung erschlossen werden können, bleibt eine Kombi-
nation von baulicher und unter Kostenbelastung vertretbarer Wärmesanie-
rung der Gebäudehülle und Fernwärme- und Kältenutzung aus hocheffizi-
enter KWK erste Wahl. Dabei können Sanierungspotenziale durch ein so 
genanntes Contracting erschlossen werden. Rechtliche Barrieren für ein 
Einspar-Contracting sind abzubauen. (Beim so genannten Einsparcontrac-
ting übernimmt ein Dritter [Contractor], zum Beispiel ein Energieversorger, 
die Kosten für die energetische Sanierung und -modernisierung eines Ge-
bäudes. Dafür erhält er über einen vorher festgelegten Zeitraum einen An-
teil der erzielten Einsparungen, zum Beispiel 50 Prozent.)  

 
Wesentliche Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz bieten auch in-
dustrielle Prozesse und der Verkehr. Hier sind ebenfalls ehrgeizige Steige-
rungsraten festzulegen und durch geeignete Fördermaßnahmen zu  
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erschließen. ver.di setzt sich auf allen politischen Ebenen für ein gesetzli-
ches Tempolimit von 80 km/h auf Bundesstraßen und 120 km/h auf Auto-
bahnen in Deutschland ein.  

 
6. Für die Umgestaltung der Energieversorgung hin zu einer CO²-armen Ener-

gieerzeugung werden auch in den kommenden Jahrzehnten weiterhin 
grundlastfähige Kraftwerke benötigt, die möglichst hocheffizient Strom er-
zeugen können. Dazu gehören in der Bundesrepublik Deutschland die 
Braun- und Steinkohlekraftwerke, die zusammen zurzeit die Hälfte der 
Stromerzeugung ausmachen, wo immer möglich, mit Kraft-Wärme-
Kopplung. Für den Übergang hin zu einer klimafreundlichen Energieversor-
gung aus 100 Prozent Erneuerbaren Energien werden insbesondere hoch-
effiziente und flexible Gaskraftwerke benötigt. Sie sind in der Lage, die 
Schwankungen der Erneuerbaren Energien flexibel auszugleichen. Zudem 
sind sie die am wenigsten klimaschädlichste Form der Energieerzeugung 
aus fossilen Energien. Pro erzeugte Kilowattstunde Strom produzieren sie 
nur etwa die Hälfte bzw. ein Drittel des CO²-Aus-stoßes den Steinkohle- 
bzw. Braunkohlekraftwerke erzeugen würden. Nur der Neubau von Kraft-
werken in der Bundesrepublik Deutschland kann die Bundesrepublik 
Deutschland auch in den kommenden Jahrzehnten als Energiestandort si-
chern und eine zunehmende Abhängigkeit von Stromimporten aus Nach-
barländern in der Grundlast verhindern.  
 
Intensiviert werden muss daher auch die Forschung im Bereich der Nutzung 
von CO² für industrielle Prozesse (CCU – Carbon capture and use), da so 
die Problematik der Endlagerung des CO² relativiert werden könnte.  
 
ver.di fordert die Einhaltung der Verträge und Zusagen zur weiteren, wenn 
auch auslaufenden Förderung des deutschen Steinkohlebergbaus bis 2018. 
Eine frühzeitigere Aufkündigung würde die sozialverträgliche Beendigung 
der Kohleförderung in der Bundesrepublik Deutschland unmöglich machen 
und sämtliche Konzepte der personellen Umsetzung der weiteren Gruben-
schließungen zur Disposition stellen. Unternehmen und Politik werden auf-
gefordert, frühzeitig Standortentwicklungskonzepte, die Arbeitsplatzper-
spektiven aufzeigen, zu entwickeln und dafür Rückstellungen zu bilden. 
Diese Konzepte sollten auch zu einer Wahrung des Bergbau-Know-Hows 
beitragen, da die deutsche Bergbautechnologie unverändert eine große 
Nachfrage auf den Weltmärkten findet.  

 
7. Die Bundesregierung wird aufgefordert, ein nationales Endlagerkonzept für 

nukleare Abfälle innerhalb Deutschlands vorzulegen. Ein dauerhafter Wei-
terbetrieb der heute existierenden Zwischenlager für abgebrannte Brenn-
elemente an den jeweiligen Standorten wird abgelehnt, da dieser das Ge-
genteil einer nachhaltigen Energiepolitik darstellt und die Problematik künf-
tigen Generationen aufbürdet.  
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Ein Energiekonzept für Deutschland muss die Erzeugungskapazitäten in 
den kommenden Jahrzehnten so umgestalten, dass die Bundesrepublik 
Deutschland als Energiestandort erhalten bleibt, der Arbeitsplätze, Wert-
schöpfung und Steueraufkommen in den Kommunen und Regionen der 
Bundesrepublik auch in der Zukunft sichert. Eigene Erzeugungskapazitäten, 
die den nationalen Energieverbrauch decken können, fordern auch EU-
weite Verpflichtungen, die die Bundesrepublik Deutschland eingegangen ist.  
 
ver.di kritisiert daher die Aussage in den dem Energiekonzept zugrundelie-
genden Szenarien, nach der 2050 bis zu 30 Prozent des Grundlaststromes 
für Deutschland importiert werden sollen. Dieses wäre der Abschied vom 
Energiestandort Deutschland und dieses ist eine Politik, die Deutschland in 
der Stromversorgung abhängig von Nachbarländern macht (zum Beispiel 
von Atomstrom oder Strom aus Kohlekraftwerken).  

 
8. ver.di fordert die weiteren Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz 

und zur Weiterentwicklung der erneuerbaren Energien zunehmend aus 
Steuermitteln zu unterstützen, um so tendenziell den Strompreis entlasten 
zu können. Zur Gegenfinanzierung fordert ver.di die Prüfung des Abbaus 
von umweltschädlichen Subventionen. Dadurch würden nicht nur finanzielle 
Spielräume erweitert, sondern auch positive Effekte beim Umbau der Ener-
gieversorgung selbst gefördert. Ein Energiekonzept für Deutschland muss 
berücksichtigen, dass die durch den notwendigen Umbau des Energiever-
sorgungssystems entstehenden zusätzlichen Belastungen über Stromprei-
se, Energiepreise oder Mieten für die Verbraucherinnen und Verbraucher 
nicht unbegrenzt weiter ansteigen dürfen und die bestehenden sozialen 
Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft darüber noch weiter verschärft 
werden.  

 
ver.di lehnt die Vorgabe im Energiekonzept entschieden ab, nach der alle 
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz vollständig auf die jeweili-
gen Wohnungsmieten in diesen Gebäuden umgelegt werden können.  

 
9. Der Umbau des Energieversorgungssystems kann in den nächsten Jahr-

zehnten nur gelingen, wenn es frühzeitig Konzepte zur demokratisierten Be-
teiligung der Beschäftigten gibt. Die Qualifikationen und Erfahrungen der 
heutigen Beschäftigten in der Energiewirtschaft und der angrenzenden 
Dienstleistungsbereiche sind erfolgskritisch für die Weiterentwicklung der 
Energieversorgung. Hier gilt es für Unternehmen und Politik gleichermaßen, 
die Herausforderungen des demografischen Wandels zu berücksichtigen. 
Durch die Mitbestimmungsgremien muss das Know-How der Beschäftigten 
und dessen Weitergabe als einer der Garanten für Versorgungssicherheit 
für die Zukunft gesichert werden. Daher sind auch in der Zukunft Ausbil-
dungskapazitäten in den Energieversorgungsunternehmen und Übernah-
meregelungen für Auszubildende nach ihrer Ausbildung weiterzuentwickeln.  
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Die Kompetenz der kommunalen Stadtwerke ist von zentraler Bedeutung. Sie 
ermöglichen demokratische Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger, Mitbestim-
mung der Beschäftigten sowie eine Ausrichtung der Energiewende an lokalen 
sozialen und ökologischen Bedürfnissen. ver.di unterstützt daher die Stärkung 
von bestehenden Stadtwerken. Rekommunalisierungen sind zu prüfen und zu 
verstärken.  
 
Bei Rekommunalisierungen muss zwingend verhindert werden, dass es zu 
Verschlechterungen der Lohn- und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten 
kommt.  
 

Angenommen  
 
ver.di überprüft die eigene Fahrzeugflotte und stellt diese sukzessive auf 
PKW's mit höchstens 130 g CO²-Ausstoß/km um.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag P 014 
 
 
H 002 Landesbezirkskonferenz Bayern  

 
Schnellstmöglicher Ausstieg aus der Atomkraft - zügiger Ausbau der 
Erneuerbaren Energien  

 
Die Vorgänge in den japanischen Atomkraftwerken müssen zwingend auch 
Auswirkungen auf die Bewertung der Standards und Regelwerke für den Be-
trieb von Atomkraftwerken hierzulande haben.  
 
Die Bevölkerung und die Beschäftigten in den Atomkraftwerken haben glei-
chermaßen Anspruch darauf, dass die Sicherheitseinrichtungen in Deutschland 
im Lichte der japanischen Ereignisse erneut umfassend überprüft und die nöti-
gen Konsequenzen für den Betrieb der Atomkraftwerke gezogen werden. 
 
Angesichts der schrecklichen Ereignisse in Japan und der Reaktorkatastrophe 
in Fukushima wird gefordert:  
 

 Als erster Schritt muss der Atomkonsens, der von der früheren rot-
grünen Bundesregierung 2001 mit den Atomkonzernen geschlossen 
wurde, erneut in Kraft gesetzt werden;  

 

 die sieben bis 1980 gebauten Atommeiler und der Pannenreaktor 
Krümmel dürfen nicht nur vorübergehend stillgelegt werden;  

 

 Reststrommengen dürfen nicht übertragen werden;  
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 die von CDU/CSU/FDP beschlossenen Laufzeitverlängerungen müs-
sen unverzüglich zurück genommen werden. Der schnellstmögliche 
Ausstieg aus der Atomenergie muss sofort politisch beschlossen wer-
den;  

 

 der Ausbau der Erneuerbaren Energien, zum Beispiel auf Basis von 
Wind, Sonne und Wasser darf nicht gebremst, sondern muss verstärkt 
gefördert werden. Gleiches gilt für nachhaltige Energiesparmaßnah-
men;  

 

 Politik und Unternehmen stehen in der Verantwortung, dass die Stillle-
gung vorhandener Atomkraftwerke nicht auf dem Rücken der betroffe-
nen Beschäftigten umgesetzt wird. Dies schließt das Angebot von 
qualifizierten Ersatzarbeitsplätzen mit ein. Für die Beschäftigten in den 
Betrieben der erneuerbaren Energie müssen Tarifverträge auf Bran-
chenniveau und Mitbestimmung abgesichert werden;  

 

 die ungelöste Frage der Endlagerung radioaktiver Abfälle darf nicht 
weiter auf die lange Bank geschoben werden;  

 

 wir bieten der Bundesregierung und den Landesregierungen an, dass 
wir uns gemeinsam mit den Beschäftigten aus der Energiewirtschaft 
aktiv an der Erarbeitung eines neuen, umfassenden Energiekonzeptes 
beteiligen. Unser Ziel ist eine sichere, verlässliche und nachhaltige 
Energieversorgung in der Bundesrepublik Deutschland. Dies dient 
auch dem Erhalt und der Schaffung weiterer zukunftsfähiger Arbeits-
plätze;  

 

 die Bundesregierung soll auf die europäische Kommission einwirken, 
damit alle Reaktoren in der Europäischen Union nach einem einheitli-
chen Test- und Bewertungsverfahren regelmäßig untersucht werden. 
Reaktoren, die dabei nicht allen Sicherheitskriterien entsprechen, sind 
unmittelbar vom Netz zu nehmen. Sind die Mängel nicht komplett zu 
beheben, muss der Reaktor auf Dauer stillgelegt werden.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag H 001  
 
 
H 003 Landesbezirkskonferenz Niedersachsen-Bremen  

 
Schnellstmöglicher Ausstieg aus der Atomkraft – zügiger Ausbau der 
Erneuerbaren Energien  

 
Die verheerenden Erdbeben und der folgende Tsunami haben in Japan eine 
menschliche Tragödie ausgelöst, deren unvorstellbares Ausmaß und langfristi-
ge Folgen derzeit überhaupt noch nicht zu ermessen sind. Angesichts der  
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mutmaßlich mehr als 10.000 Toten und unzähligen Verletzten gilt unser Mitge-
fühl und unsere Solidarität zuallererst den Opfern und ihren Angehörigen. An-
gesichts des vielfältigen Leids, bei dem viele ihr komplettes Hab und Gut verlo-
ren haben, hoffen wir, dass Japan und der japanischen Bevölkerung weitere 
Schäden durch die gefährliche Entwicklung in den dortigen Atomkraftwerken 
erspart bleiben. Es ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, dass die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der japanischen Atomkraftwerke unter Einsatz ihrer 
eigenen Gesundheit gegen eine weitere Ausbreitung der Katastrophe ankämp-
fen.  
 
Die Vorgänge in den japanischen Atomkraftwerken haben auch Auswirkungen 
auf die Bewertung der Standards und Regelwerke für den Betrieb von Atom-
kraftwerken hierzulande. Die Bevölkerung und die Beschäftigten in den Atom-
kraftwerken haben gleichermaßen Anspruch darauf, dass die Sicherheitsein-
richtungen in der Bundesrepublik Deutschland im Lichte der japanischen Ereig-
nisse erneut umfassend überprüft und dann gegebenenfalls Konsequenzen für 
den Betrieb der einzelnen Atomkraftwerke gezogen werden.  
 
Angesichts der schrecklichen Ereignisse in Japan und der Reaktorkatastrophe 
in Fukushima fordert ver.di:  
 

 Die sieben bis 1980 gebauten Atommeiler dürfen nicht nur vorüberge-
hend stillgelegt, sondern müssen dauerhaft abgeschaltet werden; 
auch das AKW Krümmel darf nicht wieder anfahren. Verbleibende 
AKW’s müssen nachgerüstet werden;  

 

 Reststrommengen dürfen nicht übertragen werden;  
 

 Schadensersatzansprüche und andere Forderungen der Energiekon-
zerne, die sich aus der Abschaltung der AKW‘s ergeben könnten, 
müssen ausgeschlossen werden;  

 

 die von CDU/FDP beschlossenen Laufzeitverlängerungen müssen zu-
rück genommen werden. Der schnellstmögliche Ausstieg aus der 
Atomenergie muss jetzt politisch beschlossen werden;  

 

 als Minimum muss dabei der Atomkonsens, der von der früheren rot-
grünen Bundesregierung 2001 mit den Atomkonzernen geschlossen 
wurde, erneut in Kraft gesetzt werden;  

 

 der Ausbau der erneuerbaren Energien auf Basis von Wind, Sonne 
und Wasser darf nicht gebremst, sondern muss verstärkt gefördert 
werden. Gerade in den norddeutschen Bundesländern bieten die Er-
neuerbaren Energien eine wichtige Zukunftsperspektive für eine klima-
freundliche Energiepolitik und für neue Arbeitsplätze;  
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 die Stilllegung vorhandener Atomkraftwerke darf nicht auf dem Rücken 
der betroffenen Beschäftigten umgesetzt werden, dies schließt das 
Angebot von qualifizierten Ersatzarbeitsplätzen mit ein. Für die Be-
schäftigten in den Betrieben der Erneuerbaren Energie müssen Tarif-
verträge auf Branchenniveau und Mitbestimmung abgesichert werden; 

 

 die ungelöste Frage der Endlagerung radioaktiver Abfälle ist unab-
dingbar in Angriff zu nehmen. Dazu ist ein breiter gesellschaftlicher 
Konsens dringend notwendig.  

 
Wir bieten der Bundesregierung und den Landesregierungen an, dass wir uns 
gemeinsam mit den Beschäftigten aus der Energiewirtschaft aktiv an der Erar-
beitung eines neuen, umfassenden Energiekonzeptes beteiligen. Unser Ziel ist 
eine sichere, verlässliche und für Verbraucherinnen und Verbraucher bezahlba-
re nachhaltige Energieversorgung in der Bundesrepublik Deutschland. Dies 
dient auch dem Erhalt und der Schaffung weiterer zukunftsfähiger Arbeitsplät-
ze.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag H 001  
 
 
H 004 Bundeskonferenz MTI  

 
Beschleunigter Ausstieg aus der Kernenergienutzung aufgrund der aktu-
ellen Ereignisse in Japan  

 
Der Bundesvorstand wirkt unter Einsatz aller ihm zur Verfügung stehenden 
Mittel auf die Politik und die Bundesregierung ein, dass:  
 

 die ältesten und störanfälligsten Atomkraftwerke, die jetzt während des 
Moratoriums abgeschaltet wurden, nicht wieder hochgefahren werden. 
Sie bleiben auf Dauer abgeschaltet, da sie für unsere Energieversor-
gung nicht erforderlich sind;  

 

 die Erkenntnisse aus der Auswertung des Reaktorunfalls in Fukushi-
ma (mögliche differenzierte Restrisikobewertung) auf alle bei uns lau-
fenden Reaktoranlagen und deren Sicherheitskonzepte zu spiegeln 
sind, um damit Schwachstellen zu entdecken. Wenn diese Untersu-
chung solche Schwachstellen aufdeckt, die durch technische Maß-
nahmen oder durch geänderte Sicherheitsprozesse nicht beseitigt 
werden können, müssen diese Reaktoren schnellstens vom Netz ge-
nommen werden; 

 

 zur Sicherung der Arbeitsplätze in den stillgelegten Anlagen Konzepte 
entwickelt werden und die erforderliche Finanzierung bereitgestellt 
werden muss. Dazu könnten die Sicherung und der Rückbau der  
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stillgelegten Reaktoren sowie eine dem Stand von Wissenschaft und 
Technik entsprechende sichere Lagerung der Brennelemente einen 
entlastenden Beitrag leisten;  

 

 unabhängig davon die schnellstmögliche Umstellung unserer Energie-
versorgung auf einen Energiemix mit mindestens 80 Prozent regene-
rative Energien in die Wege zu leiten ist. Alle dafür erforderlichen Vo-
raussetzungen müssen ohne Verzögerung geschaffen werden;  

 

 die Bundesregierung auf die europäische Kommission einwirkt, dass 
alle Reaktoren in der Europäischen Union nach einem einheitlichen 
Test- und Bewertungsverfahren regelmäßig untersucht werden. Reak-
toren, die dabei nicht allen Sicherheitskriterien entsprechen, sind un-
mittelbar vom Netz zu nehmen. Sind die Mängel nicht komplett zu be-
heben, muss der Reaktor auf Dauer stillgelegt werden. Das gilt natür-
lich auch für alle anderen Reaktoranlagen, die nicht direkt der Ener-
gieversorgung dienen, zum Beispiel Forschungseinrichtungen und 
Wiederaufbereitungsanlagen.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag H 001  
 
 
H 005 Bundesjugendkonferenz  

 
Sofortiger Ausstieg aus der Atomenergie in der Bundesrepublik Deutsch-
land und ein europaweiter Wechsel zu Erneuerbaren Energien 

 
ver.di setzt sich für den Atomausstieg ein und fordert die Bundesregierung auf:  
 
1. die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke sofort zurückzunehmen;  
 
2. schnellstmöglich aus der Atomenergie auszusteigen; 
 
3. die sieben ältesten AKWs in der Bundesrepublik Deutschland sofort abzu-

schalten;  
 
4. eine europaweite Initiative zur Förderung erneuerbarer Energien anzusto-

ßen.  
 
Den Beschäftigten der Kernenergie muss zugesichert werden:  
 

 Ausschluss betriebsbedingter Beendigungskündigungen;  
 

 Umschulungsmaßnahmen;  
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 den mittelbar und unmittelbar betroffenen Beschäftigten muss eine 
Perspektive in der Energiewirtschaft angeboten werden.  

 
Hierzu sind Kooperationen mit Bündnispartnern einzugehen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag H 001  
 
 
H 006 Landesbezirkskonferenz Hessen  

 
Nach der Atomkatastrophe in Japan: Nicht nur aussetzen – sondern ab-
schalten!  

 
Wir sprechen allen von der Atomkatastrophe in Japan betroffenen Familien und 
ihren Angehörigen unser tiefes Mitgefühl aus. Nach dieser Katastrophe mit 
ihren unabsehbaren Folgen darf es auch in der Bundesrepublik Deutschland 
und Europa kein „Weiter So“ geben, auch nicht nach Ablauf des von der Bun-
deskanzlerin angekündigten dreimonatigen Moratoriums. Wir verlangen weit-
reichende Konsequenzen, um ein solches Szenario für andere Bereiche der 
Erde ein für allemal auszuschließen.  
 
Wir fordern daher den Bundesvorstand auf, im Sinne der nachfolgenden Forde-
rungen aktiv zu werden und auf die Regierungen in Land und Bund in diesem 
Sinne einzuwirken:  
 

 Die sieben ältesten Atomkraftwerke sind sofort und für immer vom 
Netz zu nehmen und müssen auf Dauer abgeschaltet bleiben. Insbe-
sondere sprechen wir uns für die sofortige und unwiderrufliche Stillle-
gung der Reaktorblöcke Biblis A und B aus. Biblis A ist der älteste 
deutsche Reaktor und seit 1975 in Betrieb. Biblis B ist nur zwei Jahre 
später ans Netz gegangen. Beide Reaktoren weisen eine lange Stör-
fall- und Pannenserie auf und sind ein unkalkulierbares Sicherheitsri-
siko.  

 

 Sofortige und unwiderrufliche Rücknahme der im vergangenen Herbst 
von der Regierungskoalition im Bund beschlossenen Laufzeitverlänge-
rung für Atomkraftwerke.  

 

 Öffentliche Subventionen nur noch für umweltfreundliche Strom- und 
Energieproduktion.  

 

 Beschleunigter Atomausstieg bundesweit, europaweit und weltweit! 
Dazu müssen alle Kräfte für ein Programm zur Umrüstung der Ener-
gieerzeugung auf Erneuerbare Energien (Sonne, Wind, Wasser, Ge-
zeiten etc.) und zur sinnvollen Energieeinsparung in allen Bereichen 
gebündelt werden. Hierbei müssen Regierungen auf allen Ebenen,  
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Kommunen und Stadtwerke, Wissenschaft, Forschung und Gewerk-
schaften an einem Strang ziehen. Hier können und müssen auch un-
sere im Energiebereich tätigen Kolleginnen und Kollegen ihre Erfah-
rung und Kompetenz einbringen und somit gleichzeitig längerfristig ih-
re Arbeitsplätze sichern.  

 

 Die Sicherheitsinteressen der Bevölkerung dürfen nicht den Profitinte-
ressen von Energiekonzernen wie RWE, E.ON, EnBW und Vattenfall 
untergeordnet werden. Diese Konzerne, die Energieerzeugung und 
Netze gehören vollständig in die öffentliche Hand und unter demokra-
tische Kontrolle.  

 
Wir rufen alle Mitglieder und Gliederungen unserer Gewerkschaft zur Teilnah-
me an Protestaktionen, Demonstrationen und Kundgebungen der Anti-
Atomkraft-Bewegung auf.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag H 001  
 
 
H 007 Landesbezirkskonferenz Bayern  

 
Abschaltung der Kernkraftwerke  
- für Beschäftigungsförderung und -konzept  
- für energieeinsparende Maßnahmen und Erneuerbare Energien  

 
Die neuerliche Reaktorkatastrophe in Japan hat aller Welt vor Augen geführt: 
Kernenergie ist nach menschlichen Maßstäben nicht beherrschbar. Das angeb-
lich völlig Unwahrscheinliche ist erneut bittere Realität geworden.  
 
Wir sind es nicht nur unseren Mitgliedern, sondern der gesamten Menschheit, 
aber auch allen anderen Lebewesen auf unserem Globus und insbesondere 
auch künftigen Generationen gegenüber schuldig, dass wir für einen Ausstieg 
aus der Kernenergie eintreten.  
 
ver.di fordert die Abschaltung und Stilllegung aller KKW, nicht nur in der Bun-
desrepublik Deutschland, sondern auf der gesamten Welt. Radioaktive Strah-
lung kennt keine Grenzen. Wir fordern globalisierten Schutz vor radioaktiver 
Verseuchung, damit weiterhin Leben auf dem Globus dauerhaft möglich ist.  
 
Gleichzeitig fordert ver.di ein deutschland-, EU- und weltweites Energiewende-
Programm. In diesem Programm ist sicherzustellen, dass  
 

 der Umweltschutz wesentliche Bewertungsgrundlage wird. Dabei 
muss endlich rechtlich geregelt werden, dass Ökonomie ein Bestand-
teil der Ökologie ist und sich dieser unterzuordnen hat und nicht um-
gekehrt;  
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 zur Sicherung der Zukunft der bisherigen Beschäftigten im Bereich der 
Kernenergie wohnortnah Ersatzarbeitsplätze im Bereich der Erneuer-
baren Energien und dem dafür erforderlichen Netzausbau geschaffen 
werden;  

 

 regenerative Energien (aus Sonne, Wind, Wasser und CO²-neutralen 
nachwachsenden Rohstoffen) den Vorrang vor anderen Energiefor-
men (zum Beispiel Erdöl, Erdgas und Kohle) erhalten;  

 

 mit dezentraler Energieerzeugung, zum Beispiel in Form von Kraft-
Wärme-Koppelung, die Versorgungssicherheit erhöht wird.  

 
Die kompletten Kosten für die Beseitigung der Umweltschäden, die bei der 
Energieerzeugung (incl. Abfällen) der jeweiligen Energieträger entstehen, sind 
von den jeweiligen Betreibern der Kraftwerke zu tragen.  
 
Die Erlöse daraus sind in die Förderung umweltneutraler Energieerzeugungs- 
und Energieeinsparungsprojekte zu stecken, wenn die direkte Beseitigung der 
Umweltschäden nicht wirtschaftlich möglich ist.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag H 001  
 
 

H 017 Bundesbeamt/innenkonferenz  

 
Ausstieg aus der Atomenergie  

 
Das entsetzliche Erdbeben und der Tsunami haben in Japan eine menschliche 
Tragödie unfassbaren Ausmaßes verursacht. Wir können die langfristigen Fol-
gen noch nicht ermessen.  
 
Angesichts der unzähligen Todesopfer und vielen, vielen Verletzten gilt unser 
tiefes Mitgefühl und unsere Solidarität zuallererst den Opfern und ihren Ange-
hörigen.  
 
Zusätzlich zu dem vielfältigen Leid der Bevölkerung in den betroffenen Gebie-
ten droht nun eine weitere Gefahr durch die aktuelle Entwicklung in den dorti-
gen Kernkraftwerken. 
 
Wir sind zutiefst erschüttert und in großer Sorge über die tragischen Ereignisse 
in Japan, die zu einer großen Zahl von Toten, Verletzten und Obdachlosen 
geführt haben.  
 
Auch wenn wir das Leid der Opfer kaum ermessen können, hoffen wir doch, 
dass unsere mitfühlenden Gedanken und Wünsche den Menschen in Japan 
und betroffenen Angehörigen in aller Welt Trost, Zuversicht und Mut spenden 
können.  
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Wir fordern, dass die sieben jetzt abgeschalteten deutschen Atomkraftwerke 
sowie das Atomkraftwerk Krümmel nicht wieder an das Netz gehen und ein 
schneller Ausstieg aus der Nutzung der Atomenergie durchgesetzt wird.  
 
ver.di setzt sich aus umweltpolitischen, wirtschaftlichen sowie gesellschaftli-
chen Gründen für die Förderung und den Einsatz Erneuerbarer Energien ein 
und erteilt einem Rückfall ins Atomzeitalter eine klare Absage.  
 

Angenommen  
 
 
H 018 Bezirkskonferenz Schleswig-Holstein Nordost  

 
Keine Einlagerung von CO² bundesweit  

 
ver.di lehnt die unterirdische Einladung des Treibhausgases CO² bundesweit  
grundsätzlich ab.  
 
ver.di lehnt auch das im Juli vom Bundestag beschlossene „Gesetz zur De-
monstration und Anwendung von Technologien zur Abscheidung, zum Trans-
port und zur dauerhaften Speicherung von Kohlendioxid“ ab. 
 
Die zuständigen Entscheidungsgremien von ver.di auf örtlicher, regionaler, 
Landes- und Bundesebene werden aufgefordert, bei den Landesregierungen, 
den Landtagen und dem Bundestag dafür einzutreten, dass einem „CCS-
Gesetz“ für den Fall einer erneuten Gesetzesinitiative weder im Bundestag 
noch im Bundesrat zugestimmt wird. 
 
Die Entscheidungsträger auf allen Ebenen werden aufgefordert, Untersuchun-
gen für die Nutzung der CO²-Einlagerung nicht zuzustimmen.  
 

Angenommen  
 
 
H 019 Bundesfachbereichskonferenz 8  

 
Keine Unterstützung von Atomkraftwerken im Ausland  

 
ver.di fordert die Bundesregierung auf, den Bau und Betrieb von Kernkraftwer-
ken auch außerhalb der Bundesrepublik Deutschland – sei es durch Bürgschaf-
ten oder andere Maßnahmen - nicht zu unterstützen und die Umweltrichtlinien 
für Hermesbürgschaften der rot-grünen Regierung wieder in Kraft zu setzen.  
 

Angenommen  
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H 020 Landesbezirkskonferenz Nord  

 
Kein Einsatz von gentechnisch veränderter Organismen (GVO) in der 
Natur  

 
ver.di setzt sich aktiv gegen die Freisetzung gentechnisch veränderter Orga-
nismen (GVO) in der Natur ein.  
 
ver.di fordert daher die Bundesregierung und die Landesregierungen auf, jegli-
che Ausbringung von GVO zu unterbinden und nicht zu fördern und keine Zu-
lassung von GVO mehr zu erteilen bzw. vorhandene zurückzunehmen.  
 
Die mittel- und langfristigen Folgen der Verbreitung von GVO sind nicht er-
forscht und damit eine Bedrohung der Menschheit. Mit der Ausbringung in der 
freien Natur wird der Prozess unumkehrbar. Dies gilt es zu verhindern bzw. zu 
stoppen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
H 022 Bezirksvorstand Düsseldorf  

 
Ausreichende finanzielle Spielräume für Kommunen im Rahmen des Kli-
maschutzes  

 
ver.di setzt sich dafür ein, dass die Kommunen ausreichende finanzielle Spiel-
räume erhalten, um die im Rahmen der Klimaschutzziele der EU, des Energie-
konzeptes der Bundesregierung sowie der Umsetzung des Klimaschutzes in 
den Ländern erforderlichen Schritte einleiten zu können.  
 
Die finanzielle Ausstattung muss sowohl für bereits bestehende Pflichtaufgaben 
gelten, als auch für neu hinzukommende Aufgaben. So müssen zusätzliche 
Finanzmittel zur Verfügung stehen, um die zu erwartende höhere Anzahl von 
Genehmigungsverfahren für zum Beispiel Erneuerbare Energieanlagen, wie 
auch verbesserte Bürgeranhörungen über das gesetzlich bereits erforderliche 
Maß hinaus (bestehende Pflichtaufgaben) zu garantieren.  
 
Es sind aber auch, zum Beispiel lokale Klimaschutzkonzepte zu erstellen, Effi-
zienzsteigerung an öffentlichen Gebäuden durchzuführen oder Energie- bzw. 
Umweltberatung für Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger (freiwillige 
Aufgabe) zu realisieren.  
 

Angenommen 
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J 001 Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  

 
Offensive für Mitbestimmung im öffentlichen Dienst  

 
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, ein Gesamtkonzept für die Mitbestim-
mung im öffentlichen Dienst zu beschließen, das zumindest folgende Forde-
rungen beinhaltet:  
 

 Die Arbeitsfähigkeit der Personalvertretungen muss verbessert wer-
den, indem die Freistellungsstaffeln des BetrVG in die Personalvertre-
tungsgesetze übertragen werden.  

 

 Die Mitbestimmung ist als Allgemeinzuständigkeit mit Beispielkatalo-
gen auszugestalten.  

 

 Für Beteiligungstatbestände soll es nur noch ein einheitliches Niveau 
der Mitbestimmung geben, Mitwirkungs-, Anhörungs- und andere Be-
teiligungsarten sind in Mitbestimmung umzuwandeln.  

 

 Es ist ein der klassischen Maßnahmemitbestimmung vorgelagertes 
sanktionsbewehrtes Verfahrensbeteiligungsrecht bei Vorhaben der 
Organisationsänderung einzuführen.  

 

 Mitbestimmungslücken, zum Beispiel bei ressortübergreifenden Maß-
nahmen, sind durch die Einführung gewerkschaftlicher Vereinbarungs-
rechte zu schließen.  

 

 Für Konzernstrukturen im öffentlichen Dienst (Eigenbetriebe, Eigenge-
sellschaften, Anstalten, Stiftungen, Körperschaften des öffentlichen 
Rechts usw.) sind Konzernpersonalräte zu bilden.  

 

Angenommen 
 
 
J 002 Bundesbeamt/innenkonferenz  

 
Anpassung der Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte der Beschäftig-
ten des öffentlichen Dienstes an die der Beschäftigten in den privaten 
Betrieben  

 
Wir fordern, dass unsere Gewerkschaft ver.di gemeinsam mit dem DGB die 
notwendigen Initiativen ergreift, damit die unterschiedlichen Personalvertre-
tungsgesetze im Bund und in den Ländern durch die Regelungen des Betriebs-
verfassungsgesetzes ersetzt werden. Dabei ist die Allzuständigkeit (siehe Mit-
bestimmungsgesetz Schleswig-Holstein oder das Bremische Personalvertre-
tungsgesetz) zu erhalten.  
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J Mitbestimmung 

 
Mit diesen Initiativen sollen den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes nicht 
weiterhin selbstverständliche Rechte der Mitbestimmung und Mitwirkung vor-
enthalten werden. Gleichzeitig könnten damit Ungleichbehandlungen, für die es 
keine nachvollziehbaren Gründe gibt, aufgehoben werden.  
 
Zur Umsetzung der Initiative sind die notwendigen gesetzlichen Schritte beim 
Bund und in den Ländern erforderlich, die gegebenenfalls auch ähnlich wie bei 
den Postnachfolgeunternehmen, besondere Beschlüsse bei persönlichen Ein-
zelmaßnahmen zulassen, wenn Beamtinnen und Beamte betroffen sind.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag J 001  
 
 

J 003 Bundesarbeiter/innenkonferenz  

 
Mitbestimmung in öffentlich-rechtlichen Rechtsformen ermöglichen  

 
ver.di fordert für öffentlich-rechtliche Rechtsformen, wie zum Beispiel für An-
stalten des öffentlichen Rechts, Aufsichtsgremien (zum Beispiel Verwaltungs- 
oder Aufsichtsräte) mit mindestens einer Drittelbeteiligung der Arbeitnehmerin-
nen/Arbeitnehmer vorzusehen. Ähnliche Regelungen sind für die Betriebsaus-
schüsse in Eigenbetrieben oder eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen aufzu-
nehmen. Auch in Beiräten oder anderen Gremien, die bei öffentlichen Einrich-
tungen bei Bund, Länder und Gemeinden über die betrieblichen Geschicke zu 
befinden haben, ist mindestens eine Drittelbeteiligung der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer vorzusehen.  
 

Angenommen  
 
 

J 004 Landesbezirksfachbereichskonferenz 3 Hamburg  

 
Änderung Betriebsverfassungsgesetz / Abschaffung Mitarbeitervertre-
tungsgesetz  

 
ver.di möge dafür sorgen, dass eine "echte und gleichwertige" Mitbestimmung 
für alle Interessenvertreterinnen/-vertreter der Arbeitnehmerschaft in den Be-
trieben in der Bundesrepublik Deutschland geschaffen wird.  
 
Wirtschaftliche Transparenz ist in allen Unternehmen für die Arbeitnehmer-
schaft herzustellen, der Tendenzschutz für einzelne Bereiche ist vollständig 
aufzuheben.  
 
Das Mitarbeitervertretungsgesetz (MG) ist abzuschaffen und die Betriebe sind 
unter das Betriebsverfassungsgesetz zu fassen.  
 
Angenommen  
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J Mitbestimmung 
 

J 005 Bundesfachgruppenkonferenz Medien  
 

Abschaffung Tendenzschutzparagrafen  
 

ver.di fordert die Abschaffung der Tendenzschutzparagrafen in der Betriebsver-
fassung und im Unternehmensrecht (Arbeitnehmervertreterinnen/Arbeitnehmer-
vertreter im Aufsichtsrat). 
 

Beschäftigte in Medienunternehmen sowie in weiteren Betrieben, die unter die 
Regelungen des § 118 Betriebsverfassungsgesetz fallen, dürfen nicht länger 
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer zweiter Klasse sein. Ihre betrieblichen Infor-
mations-, Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte dürfen nicht länger gegen-
über den Rechten anderer Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer und deren Be-
triebs- und Personalräten beschränkt werden.  
 

Zur Durchsetzung dieser Forderung wird ver.di außer Aktionen in den Betrie-
ben und der Öffentlichkeit auch eine Initiative für eine E-Petition an den Bun-
destag starten, um dieses Thema wieder in den Fokus der Politik zu rücken.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 

J 007 Bundeskonferenz Freie und Selbstständige  
 

Vertretung der Selbstständigen gegenüber Auftraggebern stärken  
 

ver.di unterstützt eine bessere betriebliche Interessenvertretung von freien 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Selbstständigen gegenüber Auftragge-
bern.  
 

Konkret heißt dies:  
 

 ver.di macht sich für die Änderung der Personalvertretungsgesetze 
beim Bund und den Ländern sowie des Betriebsverfassungsgesetzes 
stark, um eine Vertretung der freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – 
mindestens aber der arbeitnehmerähnlichen Freien nach Tarifver-
tragsgesetz § 12 a – in den Personal- und Betriebsräten zu gewähr-
leisten. Freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Personen, die re-
gelmäßig von einem Auftraggeber beschäftigt werden.  

 

 Bis entsprechende gesetzliche Regelungen in Kraft treten, die den 
Selbstständigen eine Vertretung in den jeweiligen Personal- und Be-
triebsräten gewährleisten, und für Bereiche, in denen eine solche ge-
setzliche Regelung nicht greift, unterstützt ver.di aktiv die Bildung von 
selbstorganisierten Vertretungen der Selbstständigen gegenüber den 
Auftraggebern.  

 

Angenommen 
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J Mitbestimmung 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
J  Betriebliche Mitbestimmung 

J 011  Alle Auszubildenden sollen das aktive und passive  469 
Wahlrecht zur Jugend- und Auszubildendenvertretung  
(JAV) erhalten  

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen  

 

J 012  Anpassung der Lebensaltersgrenzen  469 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 12 Berlin-Brandenburg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag J 011  

 

J 015  Änderung der Gesetzeslage für Interessenvertretungen  469 

Bezirkskonferenz Berlin  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag J 011  

 

J 023  Bessere Freistellungsmöglichkeiten für Jugend- und  470 
Auszubildendenvertretungen  

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen  

 

J 025  Abschaffung des § 61 Abs. 2, Satz 2 BetrVG  470 

Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg  
Angenommen  

 

J 028  Einberechnung des Anteils der Leiharbeitneh- 470 
merinnen/Leiharbeitnehmer für die Größe des  
Betriebsrates § 9 und § 38 BetrVG  

Bundesfachbereichskonferenz 10  
Angenommen  

 

J 031  Fortdauer des (befristeten) Arbeitsverhältnisses bei  471 
Wahl in den Personalrat  

Landesbezirkskonferenz Saar  
Angenommen  

 

J 033  Gleichstellung Betriebsverfassungsgesetz  471 

Bundesfachbereichskonferenz 10  
Angenommen  
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J Mitbestimmung 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

J 036  Betriebsräte in Frauenbranchen  471 

Landesbezirkskonferenz Hamburg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

J 037  Änderung § 50 Abs. 1 Satz 4  472 
Bundespersonalvertretungsgesetz (Teilnahme an  
Personalversammlungen)  

Bundesfachbereichskonferenz 4  
Angenommen  

 

J 038  Personalvertretung für studierende Beschäftigte an  472 
Hochschulen  

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen 
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand 
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J Mitbestimmung 

 
J 011 Bundesjugendkonferenz  

 
Alle Auszubildenden sollen das aktive und passive Wahlrecht zur Jugend- 
und Auszubildendenvertretung (JAV) erhalten  

 
Auszubildende jeden Alters sollen aktives wie passives Wahlrecht bei den 
Wahlen zur Jugend- und Auszubildendenvertretung erhalten.  
 
ver.di soll sich für eine Novellierung des BetrVG sowie der Personalvertre-
tungsgesetze einsetzen.  
 

Angenommen  
 
 
J 012 Landesbezirksfachbereichskonferenz 12 Berlin-Brandenburg  

 
Anpassung der Lebensaltersgrenzen  

 
Die gewerkschaftlichen Gliederungen von ver.di und des DGB aller Ebenen 
werden aufgefordert, auf den Gesetzgeber dahingehend Einfluss zu nehmen, 
eine Anpassung der Lebensaltersgrenzen der §§ 60(1) und 61(2) BetrVG an 
die gesellschaftliche Realität wie folgt herbeizuführen:  
 
§ 60(1)  
„In Betrieben mit in der Regel mindestens fünf Arbeitnehmern, die das 18. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben (…) oder die zu ihrer Berufsausbildung 
beschäftigt sind und das 28. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, werden 
Jugend- und Auszubildendenvertretungen gewählt.“  
 
§ 61(2)  
„Wählbar sind alle Arbeitnehmer des Betriebs, die das 28. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben; …“  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag J 011 
 
 
J 015 Bezirkskonferenz Berlin  

 
Änderung der Gesetzeslage für Interessenvertretungen  

 
DGB und ver.di setzen sich für eine Änderung der Gesetzeslage für Interes-
senvertretungen (BetrVG, PersVG, LPersVG, BPersVG) der Jugendlichen und 
Auszubildenden (Jugend- und Auszubildendenvertretung) hinsichtlich der Al-
tersgrenze der Wählbarkeit bzw. der Wahlberechtigung (§ 60 in Verb. mit § 61 
BetrVG; § 61 PersVG; § 77 in Verb. mit § 78 LPersVG, § 57 in Verb. mit § 58 
BPersVG) ein.  
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J Mitbestimmung 

 
Wir befürworten einen Wegfall der Altersgrenzen hinsichtlich der Wählbarkeit 
und Wahlberechtigung bei den Auszubildenden und eine Anhebung des Alters 
hinsichtlich der Wahlberechtigung der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter auf 27 Jahre. 
  

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag J 011  
 
 
J 023 Bundesjugendkonferenz  

 
Bessere Freistellungsmöglichkeiten für Jugend- und Auszubildenden-
vertretungen  

 
ver.di setzt sich aktiv dafür ein, dass die Vorschriften in den Gesetzen der Be-
triebsverfassung und Personalvertretung dahingehend geändert werden, dass 
auch Jugend- und Auszubildendenvertretungen entsprechende Freistellungs-
regelungen analog § 38 BetrVG erhalten. Bereits bestehende bessere Rege-
lungen bleiben unberührt.  
 

Angenommen 
 
 
J 025 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg  

 
Abschaffung des § 61 Abs. 2, Satz 2 BetrVG  
 

ver.di setzt sich aktiv für die Abschaffung des § 61 Abs. 2, Satz 2 BetrVG ein, 
welcher besagt, dass Jugend- und Auszubildendenvertreterinnen/-verteter 
keine Doppelfunktion zusätzlich als Betriebsrat inne haben dürfen.  
 

Angenommen  
 
 
J 028 Bundesfachbereichskonferenz 10  

 
Einberechnung des Anteils der Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer 
für die Größe des Betriebsrates § 9 und § 38 BetrVG  

 
Es soll auf die politischen Gremien eingewirkt werden, dass die §§ 9 und 38 
BetrVG dahingehend novelliert werden, dass für die Größe des zu wählenden 
Betriebsrates sowie für Freistellungen die regelmäßige Anzahl der im Betrieb 
eingesetzten Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer berücksichtigt wird.  
 

Angenommen  
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J Mitbestimmung 

 

J 031 Landesbezirkskonferenz Saar  

 

Fortdauer des (befristeten) Arbeitsverhältnisses bei Wahl in den Perso-
nalrat  

 
ver.di fordert die Ergänzung der Personalvertretungsgesetze sowie des Be-
triebsverfassungsgesetzes um eine Regelung, dass Beschäftigte, die während 
eines befristeten Arbeitsverhältnisses in ein Gremium der betrieblichen Mitbe-
stimmung gewählt werden, mindestens bis zum Ende der Amtszeit des jeweili-
gen Gremiums weiterbeschäftigt werden.  
 

Angenommen  
 
 

J 033 Bundesfachbereichskonferenz 10  

 

Gleichstellung Betriebsverfassungsgesetz  
 

Der DGB wird von ver.di aufgefordert, sich für eine gleichstellungspolitische 
Weiterentwicklung des Betriebsverfassungsgesetzes einzusetzen.  
 

Dazu gehören erzwingbare Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte für Maß-
nahmen zur Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und 
Männern und zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätig-
keit.  
 

Zur Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen des Betriebsrats und 
dessen Ausschüssen, sollen Frauen möglichst entsprechend ihrem Anteil im 
Betriebsrat vertreten sein. Besonders bei der Freistellung der Betriebsratsmit-
glieder sollen Frauen möglichst im Verhältnis ihrer Vertretung im Betriebsrat 
berücksichtigt werden.  
 

Angenommen  
 
 

J 036 Landesbezirkskonferenz Hamburg  

 

Betriebsräte in Frauenbranchen  
 

ver.di setzt sich verstärkt dafür ein, dass in Frauenbranchen und Betrieben mit 
hohem Frauenanteil Betriebsräte initiiert und gewählt werden. Alle Fachberei-
che werden aufgefordert, gezielt in Betrieben mit frauentypischen Beschäfti-
gungsverhältnissen ohne Interessenvertretung Aktivitäten und Maßnahmen zu 
entwickeln, damit dort Betriebsratswahlen stattfinden. 
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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J Mitbestimmung 

 
J 037 Bundesfachbereichskonferenz 4  

 
Änderung § 50 Abs. 1 Satz 4 Bundespersonalvertretungsgesetz (Teilnah-
me an Personalversammlungen)  

 
ver.di soll eine Änderung in die Gesetzgebung einbringen, dass einer Teilneh-
merin/einem Teilnehmer an einer Personalversammlung nicht nur die Fahrkos-
ten nach dem Bundesreisekostengesetz erstattet werden, sondern sämtliche 
Ausgaben (wie zum Beispiel das notwendige Übernachtungsgeld) analog einer 
Dienstreise.  
 
Dazu ist die Änderung des § 50 Abs. 1 Satz 4 Bundespersonalvertretungsge-
setz notwendig.  
 

Angenommen  
 
 
J 038 Bundesjugendkonferenz  

 
Personalvertretung für studierende Beschäftigte an Hochschulen  

 
ver.di fordert die Ausweitung der Personalvertretungsgesetze auf studierende 
Beschäftigte.  
 
Angenommen  

 
Bis zur flächendeckenden Umsetzung dieser Forderung arbeitet die ver.di auf 
eine tarifvertragliche Regelung innerhalb oder in Ergänzung der geltenden 
Tarifverträge hin.  
 
Die Personalvertretung ist über ein Ausschussgremium des Personalrats ähn-
lich der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) sicherzustellen. 
 
Es wird einmal im Jahr gewählt.  
 
In der tariflichen Regelung bzw. der Ergänzung der bestehenden Tarifverträge 
ist sicherzustellen, dass befristete Arbeitsverhältnisse der gewählten Vertrete-
rinnen/Vertreter mindestens bis zum Ende der Wahlperiode fortbestehen, so-
fern die Vertreterin/der Vertreter keine Auflösung des Arbeitsverhältnisses aus 
wichtigem Grund verlangt. Personalräte sind zum Beispiel über entsprechende 
Bildungsangebote für diese Thematik zu sensibilisieren.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
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K Rechtspolitik und Rechtsschutz 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
K  Rechtspolitik 

K 001  Demokratie für Beschäftigte in kirchlichen Einrichtungen  477 
stärken  

Gewerkschaftsrat  
Angenommen  

 

K 002  Eigenständiges Klagerecht für Gewerkschaften  480 

Bundesfachbereichskonferenz 2  
Angenommen  

 

K 003  Eigenständiges Klagerecht für Gewerkschaften  480 

Landesbezirkskonferenz Hessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 002  

 

K 004  Negative Wirkungen des § 613 a BGB  480 

Landesbezirkskonferenz Bayern  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

K 005  Tarifflucht verhindern – Geltung des Günstigkeitsprinzips  481 
bei Betriebsübergängen nach § 613 a BGB sicherstellen  

Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Rheinland-Pfalz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

K 007  Arbeitnehmerorientierte Novellierung des § 613 a BGB  481 

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  
Angenommen  

 

K 008  Verdachtskündigungen verbieten  481 

Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg  
Angenommen  

 

K 010  Bagatellkündigungen  482 

Bezirksfachbereichskonferenz 3 Rhein-Wupper  
Angenommen  
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K Rechtspolitik und Rechtsschutz 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

K 013  Novellierung des Allgemeinen Gleichbehandlungs- 482 
gesetzes (AGG)  

Landesbezirkskonferenz Hessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

K 014  Ausweitung des Geltungsbereiches des Allgemeinen  482 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)  

Bundesfrauenkonferenz  
Angenommen  

 

K 015  Novellierung des Allgemeinen Gleichbehandlungs- 483 
gesetzes (AGG)  

Bundesfrauenkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

K 016  Veränderung des Insolvenzrechtes  483 

Bundesfachbereichsvorstand 12  
Angenommen  

 

K 017  Weiterentwicklung des Allgemeinen  484 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)  

Landesbezirkskonferenz Hessen  
Angenommen  

 

K 018  Stärkung der Staatsfinanzen und der Sozialkassen durch  484 
eine schnelle Reform der Insolvenzordnung  

Bezirkskonferenz Mittelfranken  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

K 019  Änderung des § 612 a BGB "Schutz für Beschäftigte mit  485 
Zivilcourage"  

Bundesfachbereichskonferenz 4  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  
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K Rechtspolitik und Rechtsschutz 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

K 020  Schutz der Beschäftigten im Nahverkehr vor Übergriffen  485 

Bundesfachbereichskonferenz 11  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

K 021  Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft  486 

Landesbezirkskonferenz Hessen  
Angenommen  

 

K 022  Rechtsstaat allgemein zugänglich halten!  486 

Bundeserwerbslosenausschuss  
Angenommen  

 

K 023  Keine Zusammenlegung von Sozial- und  487 
Verwaltungsgerichtsbarkeit!  

Bezirkskonferenz Herford-Minden-Lippe  
Angenommen  

 

K 024  ver.di fordert Selbstverwaltung („Autonomie“) der  487 
Justiz auch in der Bundesrepublik Deutschland  

Bundesfachgruppenvorstand Justiz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand 
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K Rechtspolitik und Rechtsschutz 

 
K 001 Gewerkschaftsrat  

 
Demokratie für Beschäftigte in kirchlichen Einrichtungen stärken  

 
Die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland sind ein tragender Teil 
im Sozial- und Gesundheitswesen. Kirchliche Krankenhäuser, Kindertagesstät-
ten, Einrichtungen der Jugendhilfe, der Pflege für alte Menschen und Men-
schen mit Behinderung tragen mit ihrer Arbeit maßgeblich zur Grundversor-
gung der Bevölkerung im Bereich Pflege, Gesundheit und Soziales bei. Mit 
insgesamt ca. 1,3 Millionen Beschäftigten sind die Kirchen und ihre sozialen 
Einrichtungen die größten Arbeitgeber in der Bundesrepublik Deutschland. Die 
Finanzierung der Arbeit von Diakonie und Caritas erfolgt dabei nahezu aus-
schließlich aus Steuer- und Sozialversicherungsmitteln.  
 
Seit einigen Jahren schließen sich immer mehr Träger sozialer Einrichtungen 
im Bereich von Diakonie und Caritas zu Großeinrichtungen mit tausenden Be-
schäftigten zusammen. Sie verstehen sich als Unternehmen in der Sozialbran-
che und agieren als Wettbewerber in Konkurrenz zu anderen Wohlfahrtsver-
bänden und privaten Anbietern. Sie streben Wachstum und beherrschende 
Marktanteile an. Sie haben sich zu Interessenverbänden, wie dem Verband 
diakonischer Dienstgeber in Deutschland (VdDD) zusammengeschlossen, der 
auch Mitglied in der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände 
ist.  
 
Vor dem Hintergrund eines dramatischen ökonomischen Wandels im Sozial- 
und Gesundheitssektor, der, vom Gesetzgeber gewollt, seit Mitte der neunziger 
Jahre eingeführt wurde, handeln kirchliche Einrichtungen wie gewöhnliche, 
betriebswirtschaftlich gesteuerte Wirtschaftsunternehmen. Auf die Unterfinan-
zierung der sozialen Dienste und die gesetzliche Einführung schädigender 
Kostenkonkurrenz zwischen den Trägern reagieren die Kirchen nicht mit wirk-
samen politischen Maßnahmen gegenüber der Politik, sondern mit der Ver-
schlechterung der Arbeitsbedingungen ihrer Beschäftigten.  
 
Die kirchlichen Wohlfahrtsverbände Diakonie und Einrichtungen der Caritas 
haben sich von der Bindung an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes ge-
löst und wenden mehr oder weniger einseitig Vergütungsordnungen an, die von 
diesen Tarifen abgekoppelt sind. Die Reichweite ist unterschiedlich. Während 
bei der Caritas vor allem die Beschäftigten in den Servicebereichen betroffen 
sind, hat sich der überwiegende Teil diakonischer Unternehmen vollständig 
verabschiedet. Diese neuen Vergütungsordnungen sollen Wettbewerbsvorteile 
erzielen, indem das Vergütungsniveau, meist einseitig, abgesenkt wird. Im 
Protokoll der Kirchenkonferenz der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 
30. Juni 2005 ist festgehalten, dass die EKD und die Diakonie ein eigenständi-
ges Tarifsystem entwickeln, das im Gesamtergebnis fünf Prozent unter dem 
TVöD bleiben soll. Weitergehende Kostensenkungen werden von den kirchli-
chen Einrichtungen durch Ausgründungen, niedrig bezahlter Leiharbeit,  
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K Rechtspolitik und Rechtsschutz 

 
betriebliche Gehaltsabsenkungen und andere Formen der Personalkostenre-
duzierung umgesetzt.  
 
Eingeschränkte Arbeitnehmerinnen-/Arbeitnehmerrechte:  

 
Auf die Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen können die kirchlich Beschäftigten 
bislang nur eingeschränkt und nur unzureichend Einfluss nehmen. Ihnen wer-
den wichtige kollektive und individuelle Grundrechte verwehrt. Dazu zählt, dass 
die Kirchen und ihre sozialen und karitativen Einrichtungen von der Geltung 
des Betriebsverfassungsgesetzes ausgenommen sind. Die stattdessen gelten-
den kirchlichen Mitarbeitervertretungsregeln sehen geringere Beteiligungs- und 
schwächere Durchsetzungsrechte vor. Außerdem sind zu den kirchlichen be-
trieblichen Interessenvertretungen nicht alle Beschäftigten wählbar, sondern 
nur Kirchenmitglieder. Im Unterschied zum Betriebsverfassungsgesetz und zu 
den Personalvertretungsgesetzen schließen die kirchlichen Regelungen darü-
ber hinaus die Gewerkschaften als Teil der Betriebsverfassung aus. Gewerk-
schaftliche Zutritts- und Informationsrechte werden beschnitten. Die Kirchen 
und ihre Einrichtungen sind von den Gesetzen der Unternehmensmitbestim-
mung ausgenommen. Mitbestimmung entsprechend dem Mitbestimmungsge-
setz und entsprechend dem Gesetz über die Drittelbeteiligung der Arbeitneh-
merinnen/Arbeitnehmer im Aufsichtsrat ist selbst in den Großeinrichtungen von 
Diakonie und Caritas, die in der Rechtsform von Kapitalgesellschaften organi-
siert sind, unbekannt.  
 
Individualrechte sind eingeschränkt  

 
Beschäftigten in kirchlichen Einrichtungen werden individuell Loyalitätspflichten 
auferlegt, die sich weit auch auf ihr außerdienstliches und privates Verhalten 
erstrecken. Ihnen kann dadurch einfacher als im öffentlichen Dienst oder in 
Privatunternehmen gekündigt werden. Die Mitgliedschaft in der Kirche ist viel-
fach Voraussetzung für eine Einstellung, Kirchenaustritt führt zum Verlust des 
Arbeitsplatzes.  
 
Keine Tarifverhandlungen  

 
Die Kirchen, Diakonie und Caritas lehnen bisher, von wenigen Ausnahmen 
abgesehen, Verhandlungen mit den Gewerkschaften über den Abschluss von 
Tarifverträgen nach den Maßgaben des Tarifvertragsgesetzes ab: Sie bestrei-
ten ihren Beschäftigten das Grundrecht aus Art. 9 Abs. 3 GG, mit Hilfe von 
Arbeitsniederlegungen Einfluss auf die Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen 
zu nehmen. In dem System der kirchlichen Arbeitsrechtlichen Kommissionen, 
in dem die Arbeitsbedingungen beschlossen werden, sind die Beschäftigten 
strukturell unterlegen. Die soziale Mächtigkeit der kirchlichen Arbeitgeber geht 
über die anderer Arbeitgeber dabei noch hinaus. So beschließen die Leitungs-
gremien der Diakonie und Caritas selber die Verhandlungs- und Zutrittsbe-
dingungen, unter denen die Beschäftigtenvertreter Lohnverhandlungen führen  
 



 
 

 479  

 

K Rechtspolitik und Rechtsschutz 

 
sollen und können sogar festlegen, wer an diesen Verhandlungen teilnehmen 
kann und wer nicht.  
 
Die Kirchen beanspruchen diese Sonderstellung im Arbeitsrecht mit dem 

Verweis auf Art. 137 Abs. 3 der Weimarer Reichsverfassung, der durch Art. 140 
in das Grundgesetz inkorporiert ist. Dieser Artikel sichert allen Religionsgesell-
schaften und allen weltanschaulichen Vereinigungen ein Selbstordnungsrecht 
zu. Die Gewerkschaft ver.di tritt für das Selbstordnungsrecht der Religionsge-
sellschaften und weltanschaulichen Vereinigungen ein und bestreitet dieses 
Recht insbesondere den Kirchen nicht. Die Selbstbestimmung der Religionsge-
sellschaften und damit auch der Kirchen findet aber ihre Schranke in den 
Grundrechten. Soweit die Kirchen und ihre Einrichtungen Arbeitgeber sind, 
muss die Grenze ihrer Selbstbestimmung als Arbeitgeber deshalb von den 
Grundrechten ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer her bestimmt werden 
und nicht umgekehrt.  
 
ver.di fordert daher die gleichen Arbeitnehmerinnen-/Arbeitnehmerrechte für 

kirchlich Beschäftigte wie bei Lidl, Karstadt, Lufthansa oder anderswo: 
 

 Das als „Dritter Weg“ bezeichnete kirchliche Arbeitsrecht ist abzu-
schaffen, den kirchlichen Beschäftigten sind die vollen gewerkschaftli-
chen Rechte, wie in weltlichen Betrieben zuzugestehen.  

 

 Es sind unverzüglich Tarifverhandlungen mit der ver.di Gewerkschaft 
aufzunehmen.  

 

 Das Streikrecht als Teil der Tarifautonomie ist auch für Beschäftigte in 
kirchlichen Einrichtungen zu gewährleisten. Nur auf diese Weise kön-
nen die Löhne und die Arbeitsbedingungen gleichgewichtig und auf 
Augenhöhe ausgehandelt werden.  

 

 ver.di fordert, dass das Betriebsverfassungsgesetz und die Gesetze 
zur Unternehmensmitbestimmung auch in kirchlichen Einrichtungen 
volle Anwendung finden.  

 
Der Ausschluss von über eine Millionen Menschen in Deutschland von grund-
legenden Arbeitnehmerinnen-/Arbeitnehmerrechten ist kein "zivilisatorischer 
Fortschritt", wie der Diakonie-Arbeitgeberverband VdDD propagiert, sondern 
ein die Demokratie und den Sozialstaat beeinträchtigender Missstand.  
 

Angenommen  
 



 
 

 480  

 

K Rechtspolitik und Rechtsschutz 
 

K 002 Bundesfachbereichskonferenz 2  
 

Eigenständiges Klagerecht für Gewerkschaften  
 

ver.di wird aufgefordert, alle juristischen und politischen Schritte in die Wege zu 
leiten, um ein eigenständiges Klagerecht der Gewerkschaften zur Durchset-
zung von Arbeitnehmerinnen-/Arbeitnehmerinteressen einzuführen.  
 

Angenommen 
 
 

K 003 Landesbezirkskonferenz Hessen  
 

Eigenständiges Klagerecht für Gewerkschaften  
 

ver.di wird aufgefordert, alle juristischen und politischen Schritte in die Wege zu 
leiten, um eine eigenständiges Klagerecht der Gewerkschaften zur Durchset-
zung von Arbeitnehmerinnen-/Arbeitnehmerinteressen einzuführen.  
 

Zum Beispiel:  
 

 Klagen gegen sittenwidrige Entlohnung;  
 

 Klagen gegen Tarifverstöße bei Entlohnungs- und Arbeitsbedingun-
gen;  

 

 Klagen gegen gesetzliche Bestimmungen (zum Beispiel Arbeitszeit, 
Arbeitsschutz, AGG).  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag K 002  
 
 

K 004 Landesbezirkskonferenz Bayern  
 

Negative Wirkungen des § 613 a BGB  
 

Beim Gesetzgeber soll ver.di seinen Einfluss dahingehend geltend machen, 
damit der § 613 a BGB verändert wird:  
 

a) beim Aufeinandertreffen verschiedener Tarifbereiche kommt das 
"Mächtigkeitsprinzip", also die Tarifregelungen des größeren Berei-
ches zur Anwendung.  

 

b) bei Betriebsübergang gemäß § 613a BGB muss die Rechtsnachfolge-
rin auch in die kollektivrechtlichen Verträge (Tarifverträ-
ge/Betriebsvereinbarungen) eintreten. 

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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K 005 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Rheinland-Pfalz  

 
Tarifflucht verhindern – Geltung des Günstigkeitsprinzips bei Betriebs-
übergängen nach § 613 a BGB sicherstellen  

 
ver.di fordert eine gesetzliche Bestimmung nach der auch im Verhältnis zwi-
schen dem nach § 613 a Abs. 1 Satz 2 BGB fortgeltenden und dem beim Er-
werber normativ geltenden neuen Recht das Günstigkeitsprinzip Anwendung 
findet.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 

K 007 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  

 
Arbeitnehmerorientierte Novellierung des § 613 a BGB  

 
ver.di wird aufgefordert, sich unmittelbar für eine arbeitnehmerorientierte Novel-
lierung des § 613 a BGB aktiv einzusetzen. Ziel muss es dabei sein, zukünftig 
negative durch Betriebsübergänge bedingte Veränderungen von Arbeits- und 
Entgeltbedingungen zu unterbinden.  
 
Von besonderer Bedeutung ist hierbei die koordinierte Einbindung von Politik 
und Parteien sowie des Deutschen Gewerkschaftsbundes und seiner Einzel-
gewerkschaften.  
 
Die dazu notwendige Entwicklung und Steuerung von Prozessabläufen und die 
Verbindungen mit tarifpolitischen Zielen sind zeitnah aufzugreifen und zu kon-
kretisieren.  
 

Angenommen 
 
 

K 008 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg  

 
Verdachtskündigungen verbieten  

 
ver.di setzt sich dafür ein, so genannte Verdachtskündigungen gesetzlich zu 
verbieten.  
 
ver.di wird in diesem Zusammenhang eine entsprechende Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit durchführen, um die Bevölkerung auf die gegenwärtigen 
gesetzlichen Missstände hinzuweisen und für entsprechende Gesetzesände-
rungen zu werben.  
 

Angenommen  
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K 010 Bezirksfachbereichskonferenz 3 Rhein-Wupper  

 
Bagatellkündigungen  

 
ver.di setzt sich auf politischer Ebene dafür ein, dass gesetzliche Regelungen 
im Bürgerlichen Gesetzbuch zur Verhinderung so genannter Bagatellkündigun-
gen, also Kündigungen aus geringfügigem Anlass getroffen werden. Der Ar-
beitgeber ist darlegungs- und beweispflichtig, dass keine anderen Beweggrün-
de als zum Beispiel ein vorgeworfener Diebstahl Grundlage seines Handelns 
ist.  
 

Angenommen  
 
 
K 013 Landesbezirkskonferenz Hessen  

 
Novellierung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)  

 
Die Delegierten sprechen sich für eine Novellierung des Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetzes aus. Ziel der Novellierung muss eine rechtliche Gleichstel-
lung von Betriebs- und Personalräten hinsichtlich ihrer Rechte aus dem AGG 
sein. Deshalb fordert ver.di, dass auch Personalräte und die in den Betrieben 
vertretenen Gewerkschaften ein Klagerecht aus dem AGG ableiten können. 
Darüber hinaus fordert ver.di, dass in allen Bundesländern Antidiskriminie-
rungsstellen eingerichtet werden. Diese Antidiskriminierungsstellen sind mit 
ausreichenden personellen und sachlichen Ressourcen auszustatten.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
K 014 Bundesfrauenkonferenz  

 
Ausweitung des Geltungsbereiches des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes (AGG)  

 
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, sich bei der Bundesregierung für eine 
Novellierung des AGG einzusetzen mit dem Ziel, den Geltungsbereich des 
AGG auf kirchliche und andere konfessionelle Einrichtungen und Unternehmen 
auszuweiten.  
 
Auch eine Änderung des Grundgesetzes ist entsprechend zu prüfen.  
 

Angenommen  
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K 015 Bundesfrauenkonferenz  

 
Novellierung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)  

 
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, sich bei der Bundesregierung für eine 
Novellierung des AGG einzusetzen mit dem Ziel  
 

 im AGG den Grundsatz der Entgeltgleichheit für gleiche und gleich-
wertige Arbeit sowie ein Verbot der Entgelt-Diskriminierung ausdrück-
lich zu verankern; 

 

 eine rechtliche Gleichstellung der Personalräte mit den Betriebsräten 
hinsichtlich ihrer Rechte (v.a. Klagerecht nach § 17 Abs. 2 AGG) zu 
erreichen;  

 

 eine Empfehlung zur Einrichtung von Antidiskriminierungsstellen in 
den Ländern hinzuzufügen;  

 

 das Verbandsklagerecht erneut einzufordern;  
 

 Kündigungen in den Geltungsbereich des AGG aufzunehmen;  
 

 die Frist zur Geltendmachung von Ansprüchen von zwei auf sechs 
Monate auszuweiten.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
K 016 Bundesfachbereichsvorstand 12  

 
Veränderung des Insolvenzrechtes  

 
Der Bundesvorstand wird aufgefordert auf, eine Initiative zur Veränderung des 
Insolvenzrechtes vorzubereiten und zu starten.  
 
Dabei sollen praktische Erfahrungen ausgewertet werden. Zusammen mit 
Fachleuten sollen Vorschläge erarbeitet werden, wie die Rechte der Beschäf-
tigten und ihrer Interessenvertretung im Insolvenzprozess gestärkt werden 
können.  
 
Das bedeutet zum Beispiel:  
 
Die Rechte des Wirtschaftsausschusses müssen gestärkt werden. Gerade im 
Insolvenzverfahren muss es das Recht des Wirtschaftsausschusses sein,  
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Zugang zu allen wichtigen Informationen zu erhalten und in alle Verfahren (zum 
Beispiel Kaufangebote) einbezogen zu sein. 
 
Gerade in einer Insolvenz müssen die Freistellungsmöglichkeiten und die Kos-
tenübernahme für die Betriebsratsarbeit erhalten bleiben. Betriebsräte müssen 
sich informieren können und qualifiziert werden, damit sie den Beschäftigten 
fachkundig Rede und Antwort stehen und den Prozess im Interesse der Be-
schäftigten begleiten können.  
 

Angenommen  
 
 
K 017 Landesbezirkskonferenz Hessen  

 
Weiterentwicklung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)  

 

 Einführung des Verbandsklagerechtes für Gewerkschaften und andere 
Antidiskriminierungsverbände;  

 

 Aufnahme eines ausdrücklichen Verbotes von Entgeltdiskriminierung;  
 

 Umsetzung der Rüge aus Brüssel: bei Kündigungen müssen auch die 
Regelungen des AGG gelten (aktuelles Gesetz verstößt gegen die 
EU-Richtlinien);  

 

 Verlängerung der Frist für Geltendmachung von Ansprüchen von jetzt 
zwei auf sechs Monate.  

 

Angenommen 
 
 
K 018 Bezirkskonferenz Mittelfranken  

 
Stärkung der Staatsfinanzen und der Sozialkassen durch eine schnelle 
Reform der Insolvenzordnung  

 
Die ver.di-Gesamtorganisation wird aufgefordert, ein breites Bündnis herzustel-
len und massiv Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben mit dem Ziel der Änderung 
der seit 1999 in Kraft getretenen Insolvenzordnung.  
 
Ziel muss sein  
 
1. im Insolvenzfall wieder bevorrechtigte Forderungen für die Arbeitnehmerin-

nen/Arbeitnehmer, den Fiskus und die Sozialkassen einzuführen,  
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2. dafür zu sorgen, dass die Einführung eines vorläufig bestellten so genann-

ten schwachen Insolvenzverwalters wieder abgeschafft wird. Dieser sichert 
nämlich zugunsten aller anderen Gläubiger das Schuldnervermögen auch 
dadurch, dass keine Steuern und Sozialabgaben mehr bezahlt werden,  

 
3. dass die Anfechtungsvoraussetzungen für die in den letzten drei Monaten 

vor dem Insolvenzantrag geleisteten Zahlungen des Schuldners zumindest 
gegenüber dem Fiskus und den Sozialkassen außer Kraft gesetzt werden,  

 
4. dass die Bestellung von Insolvenzverwaltern nach bestimmten Qualitätskri-

terien und im Einvernehmen mit den Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern er-
folgt (zumindest ab einer bestimmten Anzahl von Beschäftigten).  

 
5. dass die Vergütung der Insolvenzverwalter nach oben begrenzt wird und 

eine bessere Kontrolle durch die Gerichte bzw. eine unabhängige Kontroll-
stelle gewährleistet wird.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
K 019 Bundesfachbereichskonferenz 4  

 
Änderung des § 612 a BGB "Schutz für Beschäftigte mit Zivilcourage"  

 
ver.di wird aufgefordert das Thema "Whistleblower" aufzugreifen und sich für 
eine Änderung des § 612 a BGB einzusetzen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
K 020 Bundesfachbereichskonferenz 11  

 
Schutz der Beschäftigten im Nahverkehr vor Übergriffen  

 
Alle Mitglieder in ver.di werden aufgefordert, auf die politisch Verantwortlichen 
in Land und Bund dahingehend einzuwirken, dass das Strafgesetzbuch mit 
dem Ziel geändert wird, Übergriffe im Nahverkehr zu Offizialdelikten zu erklä-
ren, die keines individuellen Strafantrages seitens der Geschädigten erfordern.  
 
ver.di wird ein Konzept erarbeiten und veröffentlichen, das unter anderem Vor-
schläge zu folgenden Maßnahmen enthält:  
 

 Bauliche Gestaltung der Arbeitsplätze, so dass Übergriffe deutlich er-
schwert bzw. ganz verhindert werden können;  
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 Beweissicherung von Übergriffen unter Einhaltung des Datenschutzes 
und dem Schutz vor Missbrauch (Leistungs- und Verhaltenskontrolle);  

 

 Präventive Qualifizierung der Beschäftigten auf alle Phasen vor, wäh-
rend und nach einem Übergriff;  

 

 Betriebliches Betreuungskonzept unter Einbeziehung der Staatsan-
waltschaft, der Polizei, der BG, der Betriebsärzte, der Betriebsräte und 
Personalräte sowie ver.di. 

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
K 021 Landesbezirkskonferenz Hessen  

 
Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft  

 
ver.di fordert die sofortige Einführung eines Gleichstellungsgesetzes für die 
Privatwirtschaft. Die freiwillige Selbstverpflichtung vom 2. Juli 2001 zwischen 
der Bundesregierung und den Spitzenverbänden der Unternehmen hat leider 
wenig bis gar keinen Erfolg gebracht.  
 

Angenommen  
 
 
K 022 Bundeserwerbslosenausschuss  

 
Rechtsstaat allgemein zugänglich halten!  

 
ver.di spricht sich für eine Zugänglichkeit zum Rechtsstaat für alle, auch für 
einkommensschwache Personen, aus. Auch prekär Beschäftigte und Erwerbs-
lose müssen sich mit rechtsstaatlichen Mitteln praktisch vor Willkür – sei es im 
Arbeitsleben, sei es bei sozialen Leistungen, sei es im privaten Leben – schüt-
zen können.  
 
ver.di spricht sich gegen die Einführung von Gerichtskosten bei den Sozialge-
richten, gegen die Zusammenlegung bzw. die Unterordnung der Sozialgerichte 
unter die Verwaltungsgerichte, gegen die Belegung der Prozesskostenhilfe mit 
Gebühren (von beispielsweise 50,00 Euro) und gegen höhere Gebühren für die 
Beratungshilfe aus. Betroffen von den Plänen etlicher Bundesländer wären bei 
weitem nicht nur Hilfebedürftige mit Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld II, son-
dern alle Einkommensschwachen: Familien, mit einfachen und mittleren Löh-
nen ebenso wie alleinstehende Geringverdienerinnen/Geringverdiener. Betrof-
fen wären grundsätzlich alle Rechtsbereiche und Lebenslagen: ob im Familien-  
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oder Mietrecht, ob im Arbeits- oder Sozialrecht, ob im Vertrags- oder Versiche-
rungsrecht.  
 

ver.di widerspricht dem Eindruck einer völlig unverhältnismäßigen Klage- und 
Kostenflut bei den Sozialgerichten, der weder international noch national statis-
tisch seriös belegt werden kann: Gemessen an den erteilten Bescheiden ist die 
Quote der Klagen in Bezug auf das SGB II – im Vergleich zu anderen Sozial-
gesetzbüchern (je nach Region mit ein bis drei Prozent) – nicht weit überdurch-
schnittlich hoch. Vielmehr wurden mit dem Wechsel der Gerichtszweige bei der 
Einführung des SGB II die Verwaltungsgerichte entlastet. Durch die damit ein-
hergehende Verkleinerung der erstinstanzlichen Kammern von fünf auf drei 
Personen wurden in erheblichem Maße Personalkosten eingespart, das heißt 
bei den Verwaltungsgerichten wurden schrittweise Stellen abgebaut, im Ge-
genzug bei den Sozialgerichten Stellen aufgebaut. Die teilweise leicht erhöhten 
Klagequoten beim SGB II differieren unter den Einzugsbereichen der Landes-
sozialgerichte je nach dem Umgang mit den Sozialgerichten (Stichwort „Mut-
willenskosten“). Sie liegt im Umkreis der so genannten Optionskommunen 
etwas höher. Die Klagequote wird durch Sonderrechte der SGB-II-Träger (bzw. 
Kostenvorteile) gegenüber anderen Sozialversicherungszweigen begünstigt. 
Sie ist – erst recht angesichts der überdurchschnittlich hohen Erfolgsquote in 
SGB-II-Sachen – keineswegs den einkommensarmen Menschen anzulasten. 
Durch die Aushöhlung der vorgelagerten Sozialversicherungssysteme (insbe-
sondere durch die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe) und die Niedriglohnpolitik 
(insbesondere die zunehmende Zahl der working poor) ist die Grundsicherung 
für über zehn Prozent der Bevölkerung die Existenzsicherung der letzten In-
stanz geworden.  
 

Angenommen 
 
 

K 023 Bezirkskonferenz Herford-Minden-Lippe  
 

Keine Zusammenlegung von Sozial- und Verwaltungsgerichtsbarkeit!  
 

Der DGB soll sich mit allen Kräften dagegen wehren, dass die Sozial- und 
Verwaltungsgerichtsbarkeit zusammengelegt wird.  
 

Angenommen  
 
 

K 024 Bundesfachgruppenvorstand Justiz  
 

ver.di fordert Selbstverwaltung („Autonomie“) der Justiz auch in der 
Bundesrepublik Deutschland  
 

Bausteine für eine unabhängige, selbstverwaltete Justiz müssen sein:  
 

 Stärkung der Präsidien der einzelnen Gerichte als Selbstverwaltungs-
organe der Justiz „an der Basis“;  
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 Einführung von Gerichtsbarkeitsräten auf Landesebene und im Bund, 
deren richterliche Mitglieder in Urwahl durch alle Richter mit gleichem 
Stimmrecht bestimmt werden;  

 

 Stärkung der parlamentarischen Richterwahlausschüsse; zwingende 
Einrichtung von Richterwahlausschüssen auch in den Ländern, in de-
nen sie bisher nicht vorgesehen sind;  
 

 Enthierarchisierung der Justiz (einheitliches Richteramt, grundsätzlich 
gleiche Besoldung, Vergabe von Leitungsfunktionen auf Zeit);  

 

 Ausreichende Finanzausstattung der Justiz; amtsangemessene Aus-
gestaltung der Richtergehälter;  

 

 Grundsätzlich gleiche Rechte für unabhängige Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte wie für die Richterinnen und Richter; 

 

 Abschaffung des Weisungsrechts der Justizministerien gegenüber der 
Staatsanwaltschaft;  

 

 Sicherung und Ausbau der betrieblichen Mitbestimmung, insbesonde-
re für die nichtrichterlichen Angehörigen der Justiz in den Gerichten 
und Staatsanwaltschaften; Mitbestimmung ist kein Gegensatz, son-
dern Teil der Selbstverwaltung und auch nach Einführung der Auto-
nomie wichtiger denn je für die gewerkschaftliche Interessenvertretung 
in der Justiz.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
K  Rechtsschutz 

K 025  Richtlinie zur Unterstützung von durch rechte Gewalt  491 
bedrohte und betroffene ver.di-Mitglieder  

Bundesfachbereichskonferenz 10  
Angenommen 
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K 025 Bundesfachbereichskonferenz 10  

 
Richtlinie zur Unterstützung von durch rechte Gewalt bedrohte und be-
troffene ver.di-Mitglieder  

 
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, ein Verfahren zur Unterstützung von 
durch rechte Gewalt bedrohte und betroffene ver.di-Mitglieder zu erarbeiten.  
 

Angenommen 
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
L  Allgemein 

L 001  Bildungsetat  497 

Bezirkskonferenz Kiel-Plön  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

L 002  Investieren in die Zukunft: Finanzierung der  497 
gewerkschaftlichen Bildungsarbeit  

Bezirkskonferenz Bremen-Nordniedersachsen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag L 001  

 

L 003  Stärkung der Bildungsarbeit  498 

Landesbezirkskonferenz Hessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag L 001  

 

L 005  Ressourcen für gewerkschaftspolitische Bildungsarbeit  498 
bereitstellen  

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen  

 

L 006  Zielgerichtete und mitgliedernahe Bildungsarbeit  498 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag L 005  

 

L 007  Erhöhung des Anteils für gewerkschaftliche Bildung;  499 
Änderung der Budgetierungsrichtlinie  

Bundesfachbereichskonferenz 10  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag L 005  

 

L 011  Informationsfluss zwischen Bezirken und Bildungsstätten  499 
sowie den ver.di-Bildungsträgern über Seminarteilneh- 
merinnen/-teilnehmern  

Landesbezirkskonferenz Bayern  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  
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L Gewerkschaftliche Bildungsarbeit 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

L 012  „Jugend“ muss ein fester Bestandteil aller Seminare von  499 
ver.di werden  

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

L 013  Die Jugend und die Arbeit einer Jugend- und  500 
Auszubildendenvertretung  
(JAV) verpflichtend in die Betriebs-/  
Personalräteseminare integrieren  

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

L 014  Entgeltcheck in Betriebsräte- und Personalräteseminaren  500 
integrieren  

Landesbezirksfachbereichskonferenz 13 Hessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

L 015  Aktivenqualifizierung sicherstellen  500 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen  

 

L 016  Ehrenamtliche Nachwuchskräfte  501 

Bezirkskonferenz Pinneberg-Steinburg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag L 015  

 

L 017  Standards in der Aktivenqualifizierung  501 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag L 015  

 

L 018  Modulare Bildungsangebote bei gewerkschaftspoliti- 502 
schen Grundlagenseminaren  

Landesbezirkskonferenz Bayern  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag L 015  

 



 
 

 495  

 

L Gewerkschaftliche Bildungsarbeit 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

L 019  Politische Grundlagenbildung  502 

Bezirkskonferenz Kiel-Plön  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag L 015  

 

L 023  Gezielte Personalentwicklungen für das Ehren- und  502 
Hauptamt  

Bezirkskonferenz Mittelhessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag L 015  

 

L 027  ver.di- bzw. DGB-Mitgliedschaft für Teamende auf  503 
ver.di-Seminaren und entsprechenden Seminaren von  
ver.di-Töchtern  

Landesbezirksfachbereichskonferenz 10 Bayern  
Angenommen  

 

L 029  Bestandsgarantie der ver.di-Bildungswerke  503 

Bezirkskonferenz Pinneberg-Steinburg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand und an den Gewerkschaftsrat  

 

L 030  Bestandsgarantie für ver.di-Bildungswerke  503 

Bezirkskonferenz Nordhessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag L 029  

 

L 034  Erhalt gewerkschaftlicher Bildungsstätten  503 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

L 035  ver.di-Bildungsstätten  504 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand 
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L Gewerkschaftliche Bildungsarbeit 

 
L 001 Bezirkskonferenz Kiel-Plön  

 
Bildungsetat  

 
Für eine bedarfsgerechte personelle und sachliche Ausstattung der gewerk-
schaftlichen Bildungsarbeit, wird der Etat beim Bundesvorstand für diese Auf-
gaben auf ein Prozent des Gesamthaushaltes festgeschrieben.  
 
Die abgeführten Tantiemen aus Aufsichtsratsmandaten sind zukünftig lediglich 
als Zusatzbudget für außergewöhnliche Maßnahmen/Ergänzungen in den 
ver.di-Bildungsstätten zu verwenden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
 
 
L 002 Bezirkskonferenz Bremen-Nordniedersachsen  

 
Investieren in die Zukunft: Finanzierung der gewerkschaftlichen Bil-
dungsarbeit  

 
ver.di setzt zukünftig fünf Prozent seiner Beitragseinnahmen für die gewerk-
schaftliche (politische) Bildungsarbeit ein. Diese fünf Prozent dienen der Finan-
zierung der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit auf Bundesebene und in den 
Regionen.  
 
1,2 Prozent der Mittel dienen der Finanzierung der bezirklichen, regionalen 
Angebote vor Ort, der betriebsnahen Bildungsarbeit der Bezirke. Hiermit wird 
die Finanzierung der Aufgaben der Bezirke gemäß der ver.di-Bildungskonzep-
tion unterstützt. Bezirkliche Eigenmittel ergänzen das Budget vom Bund. Ein 
Prozent der Mittel wird für die Finanzierung der landesbezirklichen Angebote 
eingesetzt. Landesbezirkliche Eigenmittel ergänzen das Budget vom Bund. 
Weitere ein Prozent der Mittel werden für die Finanzierung des bundesweiten, 
fachbereichsübergreifenden Angebots gemäß der ver.di-Bildungskonzeption 
festgeschrieben und 1,8 Prozent der Mittel werden zur Bezuschussung der 
Kosten für die Bewirtschaftung der zehn zentralen Bildungszentren herangezo-
gen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag L 001  
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L Gewerkschaftliche Bildungsarbeit 

 
L 003 Landesbezirkskonferenz Hessen  

 
Stärkung der Bildungsarbeit  

 
Die ver.di-Bildungsarbeit ist zu erweitern und zu verstärken. Das heißt, dass 
ver.di in einem weit größeren Maß als bisher, Finanzmittel zur Verfügung stel-
len muss. Als Untergrenze soll ein Budget von fünf Prozent der Sachkosten 
gelten.  
 
Für die Durchführung von Seminaren der gewerkschaftspolitischen Bildung auf 
Bundesebene müssen die Mittel gegenüber dem Stand 2010 erhöht werden, 
mindestens auf den Stand von 2007. Wenn dieser Stand über die Mittelausstat-
tung von ver.di-GPB, durch die Abgaben der Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsrä-
te, nicht erreicht werden kann, muss eine entsprechende Aufstockung durch 
ver.di erfolgen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag L 001  
 
 
L 005 Bundesjugendkonferenz  

 
Ressourcen für gewerkschaftspolitische Bildungsarbeit bereitstellen  

 
Der Bundeskongress fordert alle Gliederungen auf, in Abstimmung mit den 
Bildungsausschüssen, Teamendenarbeitskreisen ausreichende Ressourcen für 
die gewerkschaftspolitische Bildungsarbeit zur Verfügung zu stellen.  
 

Angenommen 
 
 
L 006 Bundesjugendkonferenz  

 
Zielgerichtete und mitgliedernahe Bildungsarbeit  

 
Die Bildungsarbeit in ver.di muss stärker an den regionalen Bedürfnissen orien-
tiert werden, um diese in den Dienst der Stärkung unserer Organisation zu 
stellen. Dabei gilt es auch eine Mitbestimmung der örtlichen Strukturen beim 
Angebot in den Bildungsstätten herzustellen.  
 
Um das Angebot mitgliedernah zu organisieren, müssen alle bestehenden 
Bildungsstätten erhalten bleiben und entsprechend der Arbeit der regionalen 
Strukturen ausgebaut werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag L 005  
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L Gewerkschaftliche Bildungsarbeit 

 
L 007 Bundesfachbereichskonferenz 10  

 
Erhöhung des Anteils für gewerkschaftliche Bildung; Änderung der Bud-
getierungsrichtlinie  

 
Der Anteil der Mitgliedseinnahmen, der für gewerkschaftliche Bildungsarbeit zur 
Verfügung gestellt wird, wird verstärkt für eine betriebsnahe gewerkschaftliche 
Bildungsarbeit eingesetzt.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag L 005  
 
 
L 011 Landesbezirkskonferenz Bayern  

 
Informationsfluss zwischen Bezirken und Bildungsstätten sowie den 
ver.di-Bildungsträgern über Seminarteilnehmerinnen/-teilnehmern  

 
Die ver.di-Bildungsstätten und ver.di-Bildungsträger informieren die Bezir-
ke/Fachbereiche nach den Seminaren über die Teilnahme von Mitgliedern aus 
ihrem Bezirk/Fachbereich. Nur so kann sichergestellt werden, dass diese Kol-
leginnen/Kollegen systematisch in die Gewerkschaftsarbeit am Ort und regional 
eingebunden werden können.  
 
Soweit hierbei datenschutzrechtliche Beschränkungen bestehen, können diese 
in der Regel durch eine Daten-Freigabe-Bestätigung des Mitgliedes für ge-
werkschaftliche Zwecke bereits bei Seminaranmeldung meistens aufgehoben 
werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
L 012 Bundesjugendkonferenz  

 
„Jugend“ muss ein fester Bestandteil aller Seminare von ver.di werden  

 
Auf gewerkschaftspolitischen und gesellschaftspolitischen ver.di-Seminaren 
soll der Aspekt der Jugend behandelt und Themen im Sinne eines konstruktiv - 
nachhaltigen Generationen- und Gremienzusammenhalt diskutiert und somit 
die Zusammenarbeit gefördert werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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L Gewerkschaftliche Bildungsarbeit 

 
L 013 Bundesjugendkonferenz  

 
Die Jugend und die Arbeit einer Jugend- und Auszubildendenvertretung 
(JAV) verpflichtend in die Betriebs-/Personalräteseminare integrieren  

 
Auf allen von ver.di-Bildungsträgern durchgeführten BR-/PR-Grundlagense-
minaren wird der Themenschwerpunkt Jugend- und Auszubildendenvertretung 
(JAV), inklusive der entsprechenden Paragrafen im BetrVG, BPersVG und 
geltenden Landespersonalvertretungsgesetzen verpflichtend geschult.   
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
L 014 Landesbezirksfachbereichskonferenz 13 Hessen  

 
Entgeltcheck in Betriebsräte- und Personalräteseminaren integrieren  

 
ver.di setzt sich dafür ein, dass der eg-check (Entgeltcheck) integraler Bestand-
teil in Betriebsräte- und Personalräteseminaren von ver.di Bildung und Bera-
tung wird.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
L 015 Bundesjugendkonferenz  

 
Aktivenqualifizierung sicherstellen  

 
Die Gremien der ver.di führen regelmäßig, mindestens einmal pro Kalender-
jahr, Maßnahmen zur Qualifizierungsplanung ihrer Mitglieder durch. Regelmä-
ßig, mindestens jedes zweite Jahr, werden Maßnahmen zur Nachwuchsent-
wicklung für das eigene Gremium durchgeführt. Dabei sind insbesondere Maß-
nahmen zur Einhaltung der Frauenquote, zur Verbesserung der Repräsentanz 
von Menschen mit Migrationshintergrund und von jungen Menschen in den 
Gremienstrukturen der ver.di zu planen und umzusetzen.  
 
Die Gremien der ver.di sind verantwortlich für eine verbindliche und kontinuier-
liche Aktivenqualifizierung. Sie stellen sicher, dass sich ihre Mitglieder mindes-
tens zweimal pro Kalenderjahr für ihr gewerkschaftliches Handeln in Semina-
ren, Workshops, Konferenzen oder anderen Bildungsveranstaltungen fortbilden 
und dass die entsprechenden Bildungsangebote zur Verfügung stehen.  
 
Die Gremien der ver.di stellen sicher, dass die besonderen Anforderungen der 
Aktivenausbildung und der spezialisierten Weiterbildung von Aktiven in der  
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L Gewerkschaftliche Bildungsarbeit 

 
Qualifzierungsplanung und in der Planung der Bildungsangebote erfüllt sind. 
Sowohl in der Aus- als auch in der Weiterbildung von (zukünftig) Aktiven sind 
verbindliche Qualifizierungspfade zu beschreiben, deren Einhaltung durch 
Gremienmitglieder und die zuständigen Gewerkschaftssekretärinnen/Gewerk-
schaftssekretäre aktiv unterstützt wird.  
 

Angenommen  
 
 
L 016 Bezirkskonferenz Pinneberg-Steinburg  

 
Ehrenamtliche Nachwuchskräfte  

 
Die Abteilung Gewerkschaftliche Bildung legt gemeinsam mit den Landesbezir-
ken ein Konzept vor, mit dem eine gezielte und strukturierte ehrenamtliche 
Nachwuchskräfteförderung bundesweit durchgeführt werden kann.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag L 015  
 
 
L 017 Bundesjugendkonferenz  

 
Standards in der Aktivenqualifizierung  

 
Die Aktiven der ver.di-Jugend qualifizieren sich regelmäßig und fortlaufend für 
ihre gewerkschaftliche Arbeit.  
 
Die GPS-Reihe wird von allen Aktiven besucht, sofern die vermittelten Inhalte 
und Kompetenzen nicht anderweitig erworben werden konnten. 
 
Alle Aktiven besuchen mindestens eine tarifpolitische Qualifizierung, Mitglieder 
in Tarifkommissionen und Mitglieder in Gremien, die wesentlich die Tarifpolitik 
der ver.di Jugend steuern, besuchen weitere, auf ihre Aufgabenbereiche zuge-
schnitte tarifpolitische Trainings, sofern die vermittelten Inhalte und Kompeten-
zen nicht anderweitig erworben werden konnten.  
 
Alle Aktiven nehmen darüber hinaus mindestens einmal pro Jahr eine gewerk-
schaftliche Bildungsberatung wahr. Hier wird insbesondere die Aus- und Fort-
bildung im persönlich-sozialen und fachlichen Bereich geplant.  
 
ver.di stellt sicher, dass die entsprechenden ver.di-Bildungsangebote allen 
Aktiven zugänglich sind.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag L 015  
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L Gewerkschaftliche Bildungsarbeit 

 
L 018 Landesbezirkskonferenz Bayern  

 
Modulare Bildungsangebote bei gewerkschaftspolitischen Grundlagen-
seminaren  

 
ver.di stellt künftig ein modulares Bildungsangebot bei gewerkschaftspoliti-
schen Grundlagenseminaren analog den arbeitgeberfinanzierten zur Verfü-
gung, um aktive Gewerkschaftsarbeit in allen Bereichen und auf allen Ebenen 
gewerkschaftlichen Handelns zu unterstützen. Diese Seminare werden regional 
in allen gewerkschaftseigenen Bildungseinrichtungen angeboten.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag L 015 
 
 
L 019 Bezirkskonferenz Kiel-Plön  

 
Politische Grundlagenbildung  

 
Die gewerkschaftspolitisch Verantwortlichen in der ver.di-Bildungsarbeit (Abtei-
lung Bildung, BuBiKo, LBzBiA, ...) werden aufgefordert, als Einstieg in die ge-
werkschaftliche Qualifizierung für Mitglieder und Funktionsträgerinnen/Funk-
tionsträger einen in mehreren Stufen aufgebauten Qualifizierungsplan vorzule-
gen. Dieser Plan muss inhaltlich aufeinander abgestimmt sein, insbesondere 
den gewerkschaftspolitischen Teil, der sich am Interessengegensatz von Kapi-
tal und Arbeit orientiert, aufnehmen. In den Bildungsprogrammen ist dieser 
Plan dann als Empfehlung und Orientierung für künftige Seminarteilnehmerin-
nen/Seminarteilnehmer aufzunehmen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag L 015  
 
 
L 023 Bezirkskonferenz Mittelhessen  

 
Gezielte Personalentwicklungen für das Ehren- und Hauptamt  

 
Im Rahmen der Organisationsentwicklung nehmen die ver.di-Landesbezirke 
eine dem demografischen Wandel entsprechende Personalentwicklung für 
ehren- und hauptamtliche Funktionärsträgerinnen/Funktionärsträger als vorran-
gige Aufgabe in ihre Arbeitsprogramme auf.  
 
Die Abteilung Gewerkschaftliche Bildung legt gemeinsam mit den Landesbezir-
ken ein Konzept vor, mit dem eine gezielte und strukturierte Nachwuchskräfte-
förderung bundesweit durchgeführt werden kann.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag L 015 
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L Gewerkschaftliche Bildungsarbeit 

 
L 027 Landesbezirksfachbereichskonferenz 10 Bayern  

 
ver.di- bzw. DGB-Mitgliedschaft für Teamende auf ver.di-Seminaren und 
entsprechenden Seminaren von ver.di-Töchtern  

 
Grundsätzlich dürfen auf ver.di-Seminaren und Seminaren der ver.di-
Bildungsträger nur Teamende eingesetzt werden die auch ver.di- bzw. DGB-
Mitglieder sind. Ausnahmen sind im Einzelfall zu begründen. Die Mitgliedschaft 
sowie der satzungsgemäße Beitrag sind regelmäßig durch die ver.di-
Gliederungen zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuweisen.  
 

Angenommen  
 
 

L 029 Bezirkskonferenz Pinneberg-Steinburg  

 
Bestandsgarantie der ver.di-Bildungswerke  

 
Die ver.di-Bildungswerke als regionale Bildungsträger sind, auch unabhängig 
von einer öffentlichen Förderung, ein wesentlicher Träger gewerkschaftlicher 
Bildungsarbeit. Sie nehmen neben dem Träger „Bildung und Beratung“ die 
ver.di-Interessen wahr. Sie sind in ihrem Bestand zu garantieren, soweit die 
ökonomischen Voraussetzungen hierfür vorliegen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand und an den Gewerkschaftsrat 
 
 

L 030 Bezirkskonferenz Nordhessen  

 
Bestandsgarantie für ver.di-Bildungswerke  

 
Alle ver.di-Gliederungen werden aufgefordert, sich auch unabhängig von einer 
öffentlichen Förderung, für den Erhalt der ver.di-Bildungswerke einzusetzen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag L 029  
 
 

L 034 Bundesjugendkonferenz  

 
Erhalt gewerkschaftlicher Bildungsstätten  

 
ver.di als Gesamtorganisation stellt den Erhalt unserer Bildungsstätten sicher. 
Kein Outsourcing in Bildungsstätten!  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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L Gewerkschaftliche Bildungsarbeit 

 
L 035 Bundesjugendkonferenz  

 
ver.di-Bildungsstätten  

 
ver.di setzt sich dafür ein, dass über die IVG-Immobilien AG mehr finanzielle 
Ressourcen für die Renovierung und Verschönerung unserer Bildungsstätten 
zur Verfügung stehen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
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M Organisationspolitik 

 

Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 

M  Allgemein 

M 001  Perspektive 2015: Auf dem Wege zu konsequenter  507 
Mitgliederorientierung - Entwicklungspotenziale in den  
Betrieben und Verwaltungen erschließen - Beteiligung  
sicherstellen  

Gewerkschaftsrat  
Angenommen  

 

M 003  Zum Umgang mit Richtlinien innerhalb der ver.di  513 

Bezirkskonferenz Mittelhessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

M 004  Die offene Auseinandersetzung mit gegnerischen  514 
Organisationen führen  

Bundesfachbereichskonferenz 1  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

M 006  Gewerkschaftliche Koordinierung der Erwerbslosenarbeit  514 
verstetigen und stärken  

Bundeserwerbslosenausschuss  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand 
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M Organisationspolitik 

 
M 001 Gewerkschaftsrat  

 
Perspektive 2015: Auf dem Wege zu konsequenter Mitgliederorientierung 
- Entwicklungspotenziale in den Betrieben und Verwaltungen erschließen 
- Beteiligung sicherstellen  

 
Die Organisationsentwicklungsarbeit wird auch in den Jahren 2012 – 2015 an 
den strategischen Zielen und den Grundüberlegungen des Prozesses Chance 
2011 ausgerichtet. Insgesamt konnte in den vergangenen drei Jahren im Rah-
men des Prozesses der Grundstein zu einer verbesserten Mitgliederorientie-
rung gelegt werden. Diese Basis muss in den nächsten Jahren unter anderem 
durch eine stärkere Beteiligung aller ver.di-Gliederungen weiter verbreitert 
werden.  
 
Ehren- und Hauptamtliche auf allen Ebenen und in den Fachbereichen sind 
aufgefordert, sich aktiv in diesen Organisationsentwicklungsprozess einzubrin-
gen und gemeinsam den Aufbruch hin zu einer noch stärkeren Interessenver-
tretung im Dienstleistungsbereich zu erreichen. Dazu müssen wir uns - zu-
sammen mit den Verantwortlichen vor Ort - Raum schaffen, um einen Wettbe-
werb guter Ideen zu initiieren und diese umzusetzen.  
 
Die im Rahmen von Chance 2011 vorangestellte Vision, im Jahr 2015 wieder 
eine positive Mitgliederentwicklung erreicht zu haben, muss als Leitgedanke 
erhalten bleiben.  
 
Unter dem Motto „Perspektive 2015“ sollen folgende Schwerpunkte in der Ent-
wicklungsarbeit vorangetrieben werden:  
 

 Konsequente Mitgliederorientierung bleibt die zentrale Heraus-
forderung  

 
Die gesamte Organisationsarbeit der letzten vier Jahre, inkl. der Aktivi-
täten, die im Rahmen des Prozesses Chance 2011 entfaltet wurden, 
haben dazu geführt, dass ver.di eine deutlich bessere Mitgliederent-
wicklung erreicht hat als in den Jahren davor, dass wir in der betriebli-
chen Gewerkschaftsarbeit in wichtigen Teilbereichen vorangekommen 
sind - auch in unseren Tarifauseinandersetzungen. Der erreichte 
Stand muss aber weiter verbessert werden. 
 
Nach wie vor kommt es darauf an, die gesamte Organisationsarbeit im 
Hinblick auf Mitgliederwirksamkeit, Stärkung unserer betrieblichen 
Verankerung und Aktionsfähigkeit sowie auf aktive Tarifauseinander-
setzungen zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Die Sicherung unse-
res Mitgliederbestandes und das weitere Mitgliederwachstum sind 
zentrale Herausforderungen für die gesamte Organisation, ohne die 
ver.di ihre Durchsetzungsfähigkeit im Interesse der Arbeitnehmerinnen  
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M Organisationspolitik 

 
und Arbeitnehmer der Dienstleistungsbranchen nicht sichern und aus-
bauen kann.  

 
Der Bundeskongress fordert die Bundesgremien und alle ande-
ren Organisationsgliederungen auf, in diesem Sinne erfolgreiche 
Strategien in der Organisation zu identifizieren, zu analysieren 
und Aktivitäten zur Verallgemeinerung zu entwickeln. In diesem 

Zusammenhang kommt es unter anderem darauf an, die erfolgreichen 
Rückwerberinnen und Rückwerber stärker in den Blick zu nehmen, ih-
nen die Wertschätzung zukommen zu lassen, die ihnen gebührt, ihre 
Vorgehensweisen und Ergebnisse zu analysieren und Strategien zu 
entwickeln, mit deren Umsetzung die Organisation insgesamt noch er-
folgreicher werden kann.  
 
Mitgliederinformation und Beratung sind weiter zu optimieren und ge-
gebenenfalls auszubauen bzw. in ihrer Wirksamkeit zu verändern. In 
dieser Hinsicht ist es hilfreich, die Qualität unseres Mitgliederservices 
durch Mitgliederzufriedenheitsanalysen zu überprüfen und – orientiert 
an den Anforderungen unserer Mitglieder – weiterzuentwickeln.  
 
Gleichzeitig kommt es darauf an, unsere Art und Weise der Informati-
on und Beteiligung unter den Gesichtspunkten der Mitgliederorientie-
rung weiter zu optimieren. Die Neuausrichtung unseres Internetauftrit-
tes ist ein wichtiger Schritt, weitere müssen folgen.  

 

 Kampagnenarbeit in ver.di weiterentwickeln  

 
Die Entwicklung und Durchführung politischer Kampagnen ist in den 
letzten Jahren zu einem immer wichtigeren Instrument gewerkschaftli-
cher Politik geworden. Die Erfolge und Probleme, die damit in der Or-
ganisation verbunden sind, sind aufzuarbeiten und unter den Optimie-
rungsgesichtspunkten weiterzuentwickeln. Auch in diesem Zusam-
menhang gilt es zu diskutieren, wie die Ziele der Mitgliederorientierung 
noch besser mit der Kampagnenarbeit verbunden werden können.  

 

 Stärkung der betrieblichen Gewerkschaftsarbeit fortsetzen  

 
Mit dem Prozess Chance 2011 und seiner Fortsetzung in den nächs-
ten Jahren ist die weitere Stärkung unserer gewerkschaftlichen Be-
triebsarbeit als eine entscheidende Zielsetzung verbunden. Auf die-
sem Wege haben wir in den letzten Jahren einiges erreicht. Das gilt es 
fortzusetzen und auszubauen.  
 
Der Bundeskongress fordert alle Fachbereiche auf, in Abstimmung mit 
den Bezirken und Landesbezirken, konsequent mitgliederpotenzialori-
entierte Schwerpunkte festzulegen, die dafür in der Organisation ent-
wickelten Instrumente wie Potenzialanalysen und Betriebsatlanten  
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einzusetzen und zu pflegen sowie die gewerkschaftliche Arbeit in die-
sen Schwerpunktbereichen zu entwickeln. Gleichzeitig geht es darum, 
gut organisierte und kampfstarke Bereiche zu sichern.  

 
Die positiven Erfahrungen, die in der Organisation mit dem Ansatz 
„Bedingungsgebundene Tarifarbeit“ gemacht wurden, sollten für die 
betriebliche Gewerkschaftsarbeit insgesamt aufgearbeitet werden. In 
diesem Ansatz werden Mitgliederentwicklungsziele mit Zielen der Ei-
gentätigkeit von Mitgliedern und der Themen- und Konfliktorientierung 
beispielgebend miteinander verbunden. Wurden diese Strategien vor 
allem im Zusammenhang von Haustarifvertrags- und Konzerntarifver-
tragsauseinandersetzungen entwickelt, gilt es zu diskutieren, ob und 
wie die Prinzipien dieses Ansatzes auch für die sonstige betriebliche 
und unternehmensbezogene Betreuungsarbeit angewandt werden 
können. 
  
In der Vergangenheit hat ver.di insbesondere hauptamtliche Bera-
tungs- und Betreuungsleistungen oftmals ohne die Formulierung von 
Bedingungen zur Verfügung gestellt, unter denen dieser Aufwand 
langfristig zu erbringen ist. Die Unterstützung gesetzlicher Interessen-
vertretungsorgane muss stärker daran gebunden werden, dass Bera-
tungs- und Betreuungsintensitäten von einer positiven Mitgliederent-
wicklung abhängen.  
 
Alle Erfahrungen zeigen, dass positive Ergebnisse in der Interessen-
vertretung und in der Organisationsentwicklung insbesondere dann zu 
erreichen sind, wenn die aktive Einbeziehung der Mitglieder und Be-
schäftigten in die betrieblichen Auseinandersetzungen in allen Phasen 
ein bestimmendes Element der Gestaltung von (betrieblichen) Interes-
senvertretungsprozessen ist und gleichzeitig die Themen aufgegriffen 
werden, die den Menschen „unter den Nägeln brennen“. Das sind sehr 
oft Themen, die mit dem Komplex „Gute Arbeit“ verbunden sind und 
die wir noch stärker als inhaltlichen Rahmen der Betriebspolitik nutzen 
müssen.  
 
Im Zusammenhang mitgliederwirksamer gewerkschaftlicher Betriebs-
arbeit, gilt es darüber hinaus, die Prinzipien und die „Philosophie“, die 
in den Ansätzen zum „Organizing“ enthalten sind, weiter auf die Be-
dingungen von ver.di zu fokussieren und so aufzubereiten, dass sie 
breiter angewandt werden können.  

 

 Mitgliederorientierung in der Tarifpolitik weiter verstärken  

 
Was für die Betriebspolitik gilt, gilt in übertragener Weise für die Tarif-
politik. Auch für die Tarifpolitik gilt es weiter zu diskutieren und festzu-
legen, unter welchen Bedingungen ver.di in der Lage ist, eine erfolg-
reiche Tarifarbeit zu gestalten. Bisher wurden zum Beispiel die Strate- 
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gien der „Bedingungsgebundenen Tarifarbeit“ vorrangig in betriebs- 
und unternehmensbezogenen Tarifauseinandersetzungen angewandt.  

 
Das gilt es fortzusetzen und zu verbreitern.  

 
Darüber hinaus ist es nötig, in der Organisation einen Diskussionspro-
zess zu gestalten, in dessen Rahmen diskutiert wird, ob und wie (weit) 
die Prinzipien dieser Strategien auch für Flächentarifauseinanderset-
zungen Geltung haben können und müssen.  
 
Weitere Tarifstrategien und Gestaltung der Auseinandersetzungspro-
zesse sind im Geiste der Mitgliederorientierung zu entwickeln. Die po-
sitiven Erfahrungen, die in den letzten Jahren mit der aktiven Beteili-
gung unserer Mitglieder (zum Beispiel durch Mitgliederbefragungen) in 
allen Phasen der Tarifauseinandersetzungen gemacht wurden, sind 
weiter aufzuarbeiten und zu verbreitern.  

 

 Wirkungspotenziale gewerkschaftlicher Bildungsarbeit stärker 
nutzen  

 
Indem die ver.di die Potenziale gewerkschaftlicher Bildungsarbeit für 
sich nutzt, gewinnt und bindet sie Mitglieder. Betriebs- und Vertrau-
ensleutestrukturen werden gestärkt bzw. aufgebaut. Die Aktions- und 
Streikfähigkeit wird verbessert und ein positives ver.di-Image im Be-
trieb/in der Dienststelle und nach außen befördert. Darüber hinaus hat 
die systematische Qualifizierung von ehrenamtlichen Kolleginnen und 
Kollegen positive Auswirkungen auf den Ressourceneinsatz im haupt-
amtlichen Bereich.  
 
Eine Schlüsselfunktion auf diesem Weg hat die Arbeitsplanung vor 
Ort. Die ver.di-Aktiven gilt es im Rahmen ihrer Arbeitsplanung zu un-
terstützen, Arbeitsschwerpunkte zu definieren und die dafür notwendi-
gen Qualifizierungsbedarfe zu benennen. Aufgabe von ver.di ist, diese 
Bedarfe in einer Bildungsplanung zusammenzuführen und entspre-
chende Qualifizierungsangebote zur Verfügung zu stellen. Die Aufga-
be gewerkschaftlicher Bildungsarbeit ist, hierfür geeignete Instrumente 
und Herangehensweisen in enger Kooperation mit den Fachbereichen 
und Bezirken weiterzuentwickeln.  

 

 Die Arbeit konsequent auf Mitgliederorientierung ausrichten  

 
Die Alltagsarbeit von ver.di konsequent auf Mitgliederorientierung aus-
zurichten bedeutet vor allem, dies in der Betriebs- und Tarifpolitik so-
wie in der Einzelmitgliederbetreuung zu tun. Darüber hinaus gelten 
diese Prinzipien natürlich auch für alle anderen Aufgaben und Berei-
che der Organisation. Das gilt nicht nur, aber insbesondere für die be-
zirkliche Ebene, da auf dieser Ebene die mitgliedernahen Aufgaben  
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und Prozesse grundlegend zusammenlaufen (müssen). Bezirksarbeit 
in diesem Sinne bezieht sich auf die Gesamtheit mitgliederorientierter 
Aufgaben und Prozesse und schließt damit die bezirkliche Fachbe-
reichsarbeit ein. 

 
In einem umfassenden Prozess kommt es darauf an, die Kernaufga-
ben der bezirklichen Arbeit (sowohl in ihren übergreifenden als auch in 
den fachbereichsbezogenen Aufgaben) zu definieren, (in Bandbreiten) 
Qualitätsstandards zu entwickeln und diese konsequent umzusetzen. 
Ergebnisse sind für die Gesamtorganisation abzustimmen und umzu-
setzen.  
 
Ausgehend von den Ergebnissen sind die anderen Organisationsebe-
nen einzubeziehen. Für alle Organisationsebenen und Gliederungen 
muss die grundlegende Frage gelten und beantwortet werden: Was 
bringt unsere Aufgabenerledigung für die Mitgliederorientierung?  

 

 Die Qualität in der gewerkschaftlichen Arbeit weiter entwickeln  

 
Für die Definition von Kernaufgaben und –prozessen, vor allem aber 
für die Entwicklung von Qualitätsstandards sind die guten Erfahrungen 
und Ergebnisse der ersten Runde des Prozesses zum ver.di-
Qualitätspreis aufzuarbeiten und Strategien der Verallgemeinerung 
nachahmenswerter Prozesse und Vorgehensweisen zu entwickeln.  
 
Der begonnene Weg, Mitgliederorientierung und auf Qualität ausge-
richteten Mitgliederservice unter anderem durch ein Instrument wie die 
Vergabe eines ver.di-Qualitätspreises zu unterstützen, ist fortzusetzen 
und in regelmäßigen Abständen zu wiederholen. Diese und andere 
Strategien können einen guten Beitrag dazu leisten, das Bewusstsein 
für Qualität in der gewerkschaftlichen Arbeit und Politik zu schärfen.  

 

 Fachbereichs- und Fachgruppenarbeit stärker auf Potenziale aus-
richten sowie Strukturen überprüfen und anpassen  

 
Der derzeitige Personal- und sonstige Ressourceneinsatz orientiert 
sich vorrangig an dem jeweils erreichten Mitgliederstand und den er-
zielten Beitragseinnahmen. Das ist im Prinzip auch richtig, weil damit 
ein Anreiz für verstärkte Mitgliederentwicklung gegeben wird. Aller-
dings fällt es oft schwer in Bereiche zu investieren, in denen ver.di nur 
unterdurchschnittlich organisiert ist, aber große Potenziale hat. Der 
bisherige Ressourceneinsatz stärkt eher schon gut organisierte Berei-
che. Deswegen sind im jeweiligen Fachbereich, als auch zwischen 
den Fachbereichen und in der Gesamtorganisation verstärkt Strate-
gien zu diskutieren und zu entwickeln, wie es besser gelingen kann, 
Mitgliederpotentiale zu erschließen. Die dafür gegebenenfalls notwen-
digen Korrekturen im System der Ressourcenverteilung und  
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–verwendung sind auszuarbeiten und den zuständigen Gremien zur 
Beschlussfassung vorzulegen.  
 
Sollten in diesem Zusammenhang als auch aus anderen Gründen Kor-
rekturen in den Fachbereichs- und Fachgruppenstrukturen erforderlich 
sein, sind diese aufzubereiten, in der Organisation zu diskutieren und 
den zuständigen Gremien ebenfalls zur Beschlussfassung vorzulegen.  

 

 Führungsarbeit weiter entwickeln – strategische Personalent-
wicklung stärken  

 
Eine wesentliche Bedingung, in komplexen Organisationen zielgerich-
tete und für notwendig gehaltene Veränderungen zu erreichen, ist die 
ständige Weiterentwicklung und konsequente Umsetzung guter Füh-
rungsarbeit.  
 
Die in den letzten Jahren erreichten Neuorientierungen bezüglich Auf-
gabenklarheit von hauptamtlichen Führungskräften in der personalen 
Führung und die beschlossenen Führungsgrundsätze sind wichtige 
Elemente in diesen Prozessen und konsequent umzusetzen sowie in 
ihrer Wirksamkeit zu überprüfen.  
 
Darüber hinaus ist zu prüfen, welche weiteren Instrumente der Füh-
rungsarbeit und Personalentwicklung ver.di braucht.  

 

 Ressourceneinsatz und -verteilung überprüfen und anpassen  

 
Die bisher beschriebenen Entwicklungsrichtungen bedingen eine 
Überprüfung und Anpassungen in der Ressourcenverteilung und de-
ren Einsatz. Insbesondere scheint es sinnvoll und nötig, folgende Ziele 
im zukünftigen Ressourceneinsatz stärker zu verankern bzw. konse-
quenter umzusetzen:  

 
 Die Effizienzpotenziale, die in einer optimierten Gestaltung admi-

nistrativer Prozesse liegen, müssen genutzt werden. 
 

 Es kommt darauf an, die schon beschriebenen Strategien stärke-
rer Schwerpunktsetzung und Mitglieder-Potenzialorientierung in 
der Ressourcenverteilung und ihres Einsatzes konsequenter zu 
verankern.  

 
 Es ist zu überprüfen, ob Veränderungen in der Ressourcenvertei-

lung und -verwendung nötig sind, um mehr Flexibilität und Opti-
mierung zu erreichen.  
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 Übergreifende Einzel-/Mitgliederbetreuung, Information und Bera-

tung auf bezirklicher Ebene ist durch eine bessere Gewährleis-
tung gemeinsamer Finanzierungs- bzw. Personaleinsatzkonzepte 
zu sichern bzw. zu stärken.  

 

 Wirksame Prozess-Strukturen für die Organisationsentwick-
lungsarbeit schaffen  

 
Um die oben beschriebenen Ziele und Schwerpunkte, die sich aus der 
Chance 2011 ergeben, in der ver.di-Organisationsentwicklung bis zum 
Jahre 2015 wirksam realisieren zu können, braucht es Prozess-
Strukturen, die geeignet sind, diese konsequent und zügig anzugehen 
und umzusetzen. Deswegen wird der Bundesvorstand aufgefordert, 
Vorschläge dafür zu entwickeln und dem Gewerkschaftsrat vorzule-
gen.  

 
Die Bundesgremien sind sich sehr bewusst, dass es nicht nur und 
auch nicht vorrangig um Veränderung von Strukturen und Abläufen 
sowie den Einsatz neuer Instrumente geht, sondern dass sich vor al-
lem die Haltungen und Verhaltensweisen der ehrenamtlichen und 
hauptamtlichen Funktionärinnen/Funktionäre in Richtung Mitglieder-
orientierung weiter verändern müssen. Nur wenn jeder und jedem in 
ver.di klar ist, dass die Ziele, die mit der Strategie der Mitgliederorien-
tierung verbunden sind, unabdingbare Voraussetzung für den gewerk-
schaftspolitischen Erfolg sind und wir Fortschritte im Interesse unserer 
Mitglieder und der abhängig Beschäftigten in unserem Land nur erzie-
len können, wenn wir diese Ziele erreichen.  

 

Angenommen 
 
 
M 003 Bezirkskonferenz Mittelhessen  

 
Zum Umgang mit Richtlinien innerhalb der ver.di  

 
Sollen innerhalb der ver.di neue Richtlinien erlassen oder verändert werden, ist 
eine breite Beteiligung der ehrenamtlichen Gremien, zumindest der direkt Be-
troffenen, sicherzustellen. Der Gewerkschaftsrat kann sich abschließend mit 
einer solchen Richtlinie nur befassen, wenn mit der inhaltlichen Vorlage auch 
die Beteiligung der ehrenamtlichen Gremien dokumentiert ist.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
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M 004 Bundesfachbereichskonferenz 1  

 
Die offene Auseinandersetzung mit gegnerischen Organisationen führen  

 
ver.di hat in einigen Branchen mit Arbeitnehmerorganisationen zu kämpfen, die 
als gegnerische Organisationen antreten, und sich durch Unterbietung der von 
uns geschlossenen Tarifverträge als Tarifpartei und als betrieblicher Sozial-
partner etablieren wollen.  
 
In den betroffenen Fachbereichen, Branchen und Betrieben muss ver.di sich 
zukünftig offensiv und konsequent mit diesen Organisationen auseinanderset-
zen.  
 
Aus diesem Grunde werden Organisationen, die ver.di-Tarifverträge unterbie-
ten, zukünftig gemäß § 6 der ver.di-Satzung in der Regel zu gegnerischen 
Organisationen erklärt. ver.di-Mitglieder bzw. Interessenvertreterin-
nen/Interessenvertreter werden in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, 
dass jede politische Zusammenarbeit mit Mitgliedern dieser Organisationen ein 
gewerkschaftsschädigendes Verhalten darstellt. 
 
Mit dieser konsequenten Vorgehensweise wird sichergestellt, dass eine klare 
politische Auseinandersetzung mit gegnerischen Organisationen geführt wird. 
Diese Auseinandersetzung muss insbesondere in den Betrieben erfolgen. 
Wichtig ist dabei die sachliche Darstellung dessen, was durch so genannte 
„christliche Gewerkschaften“ und andere gegnerischen Organisationen an 
negativen Konsequenzen für die Beschäftigten entsteht. Ohne eine konkrete 
betriebliche Auseinandersetzung mit den handelnden Personen wird es ver.di 
nicht gelingen, diese Organisationen zurück zu drängen.  
 
Juristische Auseinandersetzungen mit gegnerischen Organisationen sollen 
immer dann geführt werden, wenn sie erfolgversprechend erscheinen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
 
 
M 006 Bundeserwerbslosenausschuss  

 
Gewerkschaftliche Koordinierung der Erwerbslosenarbeit verstetigen und 
stärken  

 
Der Fortbestand der Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengrup-
pen (KOS) soll langfristig sichergestellt werden. Aktivitäten, Angebote und 
Leistungen der KOS sollen auf der von den DGB-Gewerkschaften vereinbarten 
Grundlage aufrechterhalten und weiterentwickelt werden.  
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Der KOS wird eine Grundfinanzierung der Einzelgewerkschaften und des DGB 
zur Verfügung gestellt. ver.di setzt sich im DGB und bei den Mitgliedsgewerk-
schaften für eine mehrjährige, tragfähige Finanzierung der KOS ein und wird 
Sorge tragen, eine entsprechende angemessene Lösung zu finden. ver.di wird 
sich in Höhe des bisherigen Anteils an der Finanzierung der KOS beteiligen.  
 
Die Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen (KOS) hat in 
den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie eine wertvolle Arbeit für die Er-
werbslosen, die prekär Beschäftigten und die von Arbeitslosigkeit Bedrohten 
leistet. Die KOS soll den DGB und die Mitgliedsgewerkschaften bzw. deren 
örtliche Organisationsgliederungen auch in den kommenden Jahren unterstüt-
zen.  
 
Angesichts anhaltender Prekarisierung der Arbeitsmärkte und angesichts der 
Zumutbarkeit von Hungerlöhnen und miserablen Arbeitsbedingungen für 
Aufstockerinnen/Aufstocker und Erwerbslose in allen Branchen muss einer 
Spaltung in Arbeitsplatzbesitzerinnen/Arbeitsplatzbesitzer und prekär Beschäf-
tigte ebenso entgegengetreten werden wie einer Spaltung von Arbeitsplatzbe-
sitzerinnen/Arbeitsplatzbesitzer und Erwerbslosen, Älteren und gesundheitlich 
Beeinträchtigten. Dabei sind DGB-weite Informationen und Vernetzungen der 
gewerkschaftlichen Erwerbslosengruppen quer durch alle Tätigkeitsfelder wei-
terhin erforderlich.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 

M  Arbeitskampforganisation 

M 007  Streikgeldberechnung  519 

Bezirksfachbereichskonferenz 12 Weser-Ems  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

M 009  Thema Altersteilzeit (ATZ) - Streikfolgenbeseitigung  519 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Nord  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

M 010  Streikgeld bei Altersteilzeit  519 

Bundesfachbereichskonferenz 9  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand 

 

M 011  Erweiterung des § 12 Ziffer 1 der ver.di-Satzung  520 

Bezirkskonferenz NRW-Süd  
Angenommen  
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M 007 Bezirksfachbereichskonferenz 12 Weser-Ems  

 
Streikgeldberechnung  

 
Die Streikgeldberechnung wird verändert, damit streikende Beschäftigte mit 
geringer Arbeitszeit nicht ein prozentual geringeres Streikgeld gegenüber Voll-
zeit- und Teilzeitbeschäftigten mit regelmäßiger Arbeitszeit haben. Dies führte 
in der Vergangenheit dazu, dass sich diese Gruppe der „400-Euro-Minijobs“ 
wegen der hohen Differenz bei der Lohn-Gehaltszahlung nicht mehr an den 
Streiks beteiligt hat.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
M 009 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Nord  

 
Thema Altersteilzeit (ATZ) - Streikfolgenbeseitigung  

 
Die Arbeitskampfrichtlinie ist zu verändern, damit sichergestellt wird, dass Kol-
leginnen und Kollegen in Altersteilzeit, die von ver.di zur Teilnahme an Arbeits-
kämpfen aufgerufen werden, für den zweiten Entgeltabzug in der Passivphase 
ebenfalls Anspruch auf Streikgeld haben und nicht gezwungen werden, Urlaub 
oder Stunden aus ihrem Arbeitszeitkonto zu nehmen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
M 010 Bundesfachbereichskonferenz 9  

 
Streikgeld bei Altersteilzeit  

 
Die Arbeitskampfrichtlinie ist dahingehend zu verändern, dass für Teilzeitbe-
schäftigte in Altersteilzeit (Blockmodell) die Einkommensverluste bei Streiks 
nicht höher sind als bei vergleichbaren vollbeschäftigten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern. Höhere Einkommensverluste sollen durch Zahlung von 
Streikgeld ausgeglichen werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
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M 011 Bezirkskonferenz NRW-Süd  

 
Erweiterung des § 12 Ziffer 1 der ver.di-Satzung 

 
In § 12 Ziffer 1 nach Satz 1 der ver.di-Satzung wird der letzte Satz des § 10 
Ziffer 4 der gültigen ver.di-Arbeitskampfrichtlinie ergänzt. Der dortige Text lau-
tet: „Streikbruch rechtfertigt grundsätzlich den Ausschluss des Mitgliedes“. 
 

Angenommen 
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 

M  DGB/Organisationsabgrenzung 

M 017  Zusammenarbeit mit dem DGB intensivieren,  523 
DGB stärken, Potenziale gewinnen  

Bezirkskonferenz Potsdam-Nordwestbrandenburg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

M 019  Zeugnisberatungsstelle  523 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

M 020  Überarbeitung des Konzeptes der DGB-Berufsschultour  523 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 3 Hessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

M 022  "Ein Betrieb, eine Gewerkschaft"  524 

Bundesfachbereichskonferenz 10  
Angenommen  

 

M 023  Kooperation / Abgrenzung zu anderen Gewerkschaften  524 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Nord  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

M 024  Einheitlicher Beitrag innerhalb der DGB-Gewerkschaften  524 

Bezirkskonferenz Lübeck-Ostholstein  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

M 025  Keinen Eingriff in den ver.di-Organisationsbereich  525 
zulassen  

Bundesfachbereichskonferenz 11  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

M 027  Zuständigkeit für die Bundesfinanzverwaltung  525 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 6 Hamburg  
Angenommen  

 

M 028  Zusammenarbeit des DGB und aller seiner  526 
Mitgliedsgewerkschaften mit tarifgebundenen Unternehmen  

Bundesfachbereichskonferenz 13  
Angenommen  

 

M 029  Zusammenarbeit von ver.di und DGB sowie DGB- 526 
Gewerkschaften mit tarifgebundenen Unternehmen  

Bundesfachbereichskonferenz 13  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag M 028 
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M 017 Bezirkskonferenz Potsdam-Nordwestbrandenburg  

 
Zusammenarbeit mit dem DGB intensivieren, DGB stärken, Potenziale 
gewinnen  

 
Der DGB soll durch eine umfassende Übertragung der Zuständigkeit für grund-
sätzliche Kampagnen und Positionspapiere gestärkt werden. Hierzu ist zu prü-
fen, inwiefern die Ressourcen von ver.di geschont und Gemeinsamkeiten ge-
stärkt werden können, wenn Kampagnen und Positionspapiere ausschließlich 
in der Verantwortung des DGB bearbeitet werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
M 019 Bundesjugendkonferenz  

 
Zeugnisberatungsstelle  

 
ver.di fordert den DGB als Dachverband der Mitgliedsgewerkschaften auf, eine 
zentrale Zeugnisberatungsstelle einzurichten.  
 
Aufgabe dieser soll es sein, die Ausbildungs- und Arbeitszeugnisse von Mit-
gliedern zu deuten und zu bewerten.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
M 020 Landesbezirksfachbereichskonferenz 3 Hessen  

 
Überarbeitung des Konzeptes der DGB-Berufsschultour  

 
Das vom DGB entwickelte und verwendete Konzept der Berufsschultouren 
muss überarbeitet werden, um es möglich zu machen, zusätzlich zu allgemei-
nen Berufsschulen auch Krankenpflegeschulen und Altenpflegeschulen mit 
einbeziehen zu können.  
 
Die Konferenzen und Gremien in ver.di werden aufgefordert, dies mit allem 
Nachdruck zu unterstützen. Hierzu sollen Gespräche mit den verantwortlichen 
Stellen beim DGB geführt werden und nötigenfalls die Änderung beantragt 
werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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M 022 Bundesfachbereichskonferenz 10  

 
"Ein Betrieb, eine Gewerkschaft"  

 
Der Grundsatz "Ein Betrieb, eine Gewerkschaft" behält weiterhin innerhalb des 
DGB seine Gültigkeit und zu beobachtende Bestrebungen, diesen gewachse-
nen Grundsatz aufzuweichen, wird innerhalb des DGB durch konsequentes 
Handeln Einhalt geboten.  
 

Angenommen  
 
 
M 023 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Nord  

 
Kooperation / Abgrenzung zu anderen Gewerkschaften  

 
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, mit dem DGB-Bundesvorstand Ver-
handlungen aufzunehmen, um eine eindeutige Abgrenzung der Organisations-
bereiche der Einzelgewerkschaften im DGB festzulegen.  
 
Das "Wildern" in fremden Organisationsbereichen wird untersagt und gegebe-
nenfalls sanktioniert. Sinnvolle Kooperationen sind ausdrücklich gewünscht. 
Die zukünftige Handlungsfähigkeit des DGB wird entscheidend von der Klärung 
dieser Organisationsfrage abhängen. 
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
M 024 Bezirkskonferenz Lübeck-Ostholstein  

 
Einheitlicher Beitrag innerhalb der DGB-Gewerkschaften  

 
ver.di-Position ist:  
 
Einheitlicher Beitrag innerhalb der DGB-Gewerkschaften, um Konkurrenz bei 
der Mitgliedergewinnung über unterschiedliche Beitragshöhe zu vermeiden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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M 025 Bundesfachbereichskonferenz 11  

 
Keinen Eingriff in den ver.di-Organisationsbereich zulassen  

 
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, keine Eingriffe der Eisenbahn- und 
Verkehrsgewerkschaft in den Organisationsbereich der ver.di zu tolerieren, 
sondern dagegen mit aller Härte vorzugehen.  
 
Ebenso sind die bereits vorhandenen Abgrenzungskonflikte mit der ehemaligen 
TRANSNET einer Klärung herbeizuführen und die Überschneidungen  
mit der ehemaligen GDBA zu klären.  
 
Insbesondere sind folgende Maßnahmen zu ergreifen:  
 

 Ruhende Schiedsverfahren beim DGB zu den Unternehmen der DB 
Busverkehr sind wieder aufzunehmen; noch nicht begonnene Verfah-
ren bei den übrigen Unternehmen der DB Busverkehr sind unverzüg-
lich einzuleiten. 

 

 Tarifverträge der TRANSNET bzw. GDBA in Betrieben, die nicht vom 
Organisationskatalog der EVG erfasst sind, sind gerichtlich für unwirk-
sam erklären zu lassen.  

 

 Beim DGB wird eine Änderung des Organisationskatalogs der ver.di 
dahingehend beantragt, dass ver.di künftig für den gesamten Schie-
nenverkehr zuständig ist.  

 
Der Bundesvorstand wird zudem aufgefordert, ein Organizingprojekt zu instal-
lieren, welches die Mitgliederwerbung im Schienenverkehr unter besonderer 
Berücksichtigung der Konkurrenz zur EVG als Zielsetzung hat.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
M 027 Landesbezirksfachbereichskonferenz 6 Hamburg  

 
Zuständigkeit für die Bundesfinanzverwaltung  

 
Der Bundesvorstand ergreift geeignete Maßnahmen, um ver.di als allein zu-
ständige DGB-Gewerkschaft für die Bundesfinanzverwaltung inklusive der 
gesamten Bundeszollverwaltung darzustellen. Wünsche anderer Gewerkschaf-
ten (hier GdP) durch Gewerkschaftstagsbeschluss den eigenen Zuständig-
keitsbereich eigenmächtig zu erweitern, werden zurückgewiesen.  
 

Angenommen 
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M 028 Bundesfachbereichskonferenz 13  

 
Zusammenarbeit des DGB und aller seiner Mitgliedsgewerkschaften mit 
tarifgebundenen Unternehmen  

 
Die ver.di-Vertreterinnen/-Vertreter im DGB-Bundesvorstand werden aufgefor-
dert, dafür Sorge zu tragen, dass der Deutsche Gewerkschaftsbund und alle 
seine Mitgliedsgewerkschaften nur mit tarifgebundenen Unternehmen direkt 
oder indirekt zusammenarbeiten.  
 

Angenommen  
 
 
M 029 Bundesfachbereichskonferenz 13  

 
Zusammenarbeit von ver.di und DGB sowie DGB-Gewerkschaften mit 
tarifgebundenen Unternehmen  

 
Alle Gliederungen von ver.di werden aufgefordert, bei der Vergabe von Aufträ-
gen an Unternehmen nur noch solche Firmen zu berücksichtigen, die mit DGB-
Gewerkschaften tarifgebunden sind. Dabei ist darauf zu achten, dass auch 
deren Auftragnehmer (Subunternehmer) DGB tarifgebunden sind. Die aktuellen 
Beschlusslagen zum Mindestlohn sind einzuhalten.  
 
Der Bundesvorstand erlässt hierzu entsprechende Regelungen.  
 
Dies betrifft grundsätzlich alle geschäftlichen Aktivitäten wie zum Beispiel:  
 

 Anmietung von Räumen für Sitzungen, Kongresse etc.;  
 

 Reservierung und Buchung von Hotelzimmern;  
 

 Aufträge mit Reisebüros, Reiseveranstaltern etc.; 
 

 Aufträge an Druckereien, Einzel- und Großhändler aller Art;  
 

 Aufträge an Dienstleistungsunternehmen wie zum Beispiel Bewa-
chung etc.;  

 

 Aufträge an Handwerksunternehmen etc.; 
 

 usw.  
 
Ein Abweichen von dieser Regel muss im Einzelfall oder für bestimmte Berei-
che genauso begründet werden, wie ein Abweichen vom „Gender-Prinzip“.  
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Die ver.di Vertreterinnen/Vertreter im DGB-Bundesvorstand werden aufgefor-
dert dafür Sorge zu tragen, dass sich auch der DGB und seine Untergliederun-
gen entsprechend verhalten, sowie dafür einzutreten, dass dieses Prinzip auch 
bei den DGB-Einzelgewerkschaften umgesetzt wird.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag M 028 
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 

M  Organisationsstrukturen/Matrix 

M 031  Erhalt der Matrixstruktur in ver.di  531 

Bezirkskonferenz Sachsen-Anhalt-Nord  
Angenommen  

 

M 033  Einrichtung eines gemeinsamen Fachbereiches öD  531 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 6 Niedersachsen-Bremen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

M 034  Weiterentwicklung der ver.di-Struktur / Zusammenlegung  531 
der Fachbereiche 6 (Bund und Länder) und 7 (Gemeinden)  

Landesbezirksfachbereichskonferenz 6 Niedersachsen-Bremen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag M 033  

 

M 037  Anpassung der Fachbereichsstrukturen  532 

Bundesfachbereichskonferenz 6  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

M 038  Betriebsbindung stärken – statt Erwerbslose ausschließen  532 

Bundeserwerbslosenausschuss  
Angenommen  

 

M 039  Beteiligung erwerbsloser Mitglieder und von Seniorinnen  533 
und Senioren im Fachbereich  

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag M 038  

 

M 040  Konzept zum Ausbau der Mitgliederbetreuung in den  533 
ländlichen Regionen  

Bezirkskonferenz Nordhessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

M 041  Ausbau der Mitgliederbetreuung in der Fläche  534 

Landesbezirkskonferenz Hessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

M 045  Schaffung einer fachbereichsübergreifenden  534 
Koordinierungsstelle für Call-Center  

Bundesfachgruppenkonferenz öffentlich-rechtliche Sparkassen/ 
Bundesbank  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

M 047  Ehrenamtlicher Europa-Ausschuss  534 

Bundesarbeiter/innenausschuss  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

M 048  Erweiterung des Betreuungs- und Beratungsangebotes  535 

Bezirksfachbereichskonferenz 3 Lübeck-Ostholstein  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

M 049  Work-Life-Balance für Ehrenamtliche verbessern  535 

Bundesfrauenkonferenz  
Angenommen 
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M 031 Bezirkskonferenz Sachsen-Anhalt-Nord  

 
Erhalt der Matrixstruktur in ver.di  

 
Die mit der ver.di-Gründung gebildete Matrixstruktur - Ebene und Fachbereiche 
- soll grundsätzlich erhalten bleiben.  
 

Angenommen  
 
 
M 033 Landesbezirksfachbereichskonferenz 6 Niedersachsen-Bremen  

 
Einrichtung eines gemeinsamen Fachbereiches öD  

 
1. ver.di überprüft ergebnisoffen, ob die Einrichtung eines gemeinsamen 

Fachbereiches öD im Rahmen einer verbesserten Organisationsentwick-
lung sinnvoll ist, der die Interessen aller öD-Beschäftigten bei Bund, Län-
dern und Gemeinden vertritt, um hierdurch die Handlungsfähigkeit der öD-
Beschäftigten zu erhöhen und ehren- und hauptamtliche Arbeit gezielter zu 
nutzen und einzusetzen.  

 
2. Hierbei können auch organisatorische Zwischenschritte auf Bezirks-, Lan-

desbezirks- und Bundesebene entwickelt werden, die auch Teilfusionen, 
verstärkte Kooperationen, gemeinsame Fachbereichsleitung, gemeinsame 
Stellenbewirtschaftung und Sachmittelverwaltung zulassen und fördern.  

 
3. Bei den Überlegungen hierzu sind auch die jeweiligen Fachgruppenstruktu-

ren einzubeziehen und gegebenenfalls andere Fachgruppenstrukturen für 
die berufsfachliche Arbeit zu entwickeln.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat 
 
 
M 034 Landesbezirksfachbereichskonferenz 6 Niedersachsen-Bremen  

 
Weiterentwicklung der ver.di-Struktur / Zusammenlegung der Fachberei-
che 6 (Bund und Länder) und 7 (Gemeinden)  

 
ver.di wirkt im Rahmen der Organisationsentwicklung auf allen Ebenen auf die 
Zusammenlegung der Fachbereiche 6 und 7 in einen gemeinsamen Fachbe-
reich Bund, Länder und Gemeinden (Kommunen) hin.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag M 033  
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M 037 Bundesfachbereichskonferenz 6  

 
Anpassung der Fachbereichsstrukturen  

 
In § 48 Ziffer 1 der Satzung wird Buchstabe a) gestrichen, die bisherigen Buch-
staben b) und c) werden Buchstaben a) und b). In Ziffer 2 wird ein neuer Buch-
stabe a) mit folgendem Wortlaut eingefügt: „Bezirksfachbereichskonferenzen 
bzw. –versammlungen und Bezirksfachbereichsvorstände; alternativ können in 
Landesbezirksfachbereichen mit mehreren Bundesländern Gremien auf Ebene 
der Bundesländer gebildet werden.“  
 
Die bisherigen Buchstaben a) bis d) werden Buchstaben b) bis e).  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
 
 

M 038 Bundeserwerbslosenausschuss  

 
Betriebsbindung stärken – statt Erwerbslose ausschließen  

 
ver.di wird in den nächsten Jahren Anstrengungen unternehmen, die Betriebs-
anbindung insbesondere der örtlichen und regionalen Gremien der Fachgrup-
pen und der Fachbereiche an die jeweiligen relevanten Betriebe, Dienststellen 
und Einrichtungen sowie die dort aktiven Vertrauensleute zu stärken.  
 
Es geht jedoch nicht an, dass einzelnen Mitgliedern die demokratischen Rechte 
der Mitarbeit in den diversen ver.di-Gremien durch ein prinzipielles Ausschluss-
verfahren genommen werden. Weder Erwerbslosen noch Seniorinnen/Senioren 
kann die Mitarbeit in Gremien der Fachgruppen oder Fachbereiche grundsätz-
lich versperrt werden, wenn sie ein klares Votum der Kolleginnen und Kollegen 
aus den Betrieben, Dienststellen oder Einrichtungen haben und wenn sie eine 
substanzielle Gewerkschaftsarbeit für die Fachbereiche leisten.  
 
Im Vorfeld der nächsten Organisationswahlen erarbeiten Bundesvorstand und 
Gewerkschaftsrat ein praxisnahes Konzept, das folgende weitere Elemente 
berücksichtigt:  
 
Im Vorfeld der örtlichen Organisationswahlen sollen in den Betrieben, Dienst-
stellen und Einrichtungen Vertrauensleute- bzw. Delegiertenwahlen für die 
örtlichen bzw. regionalen Konferenzen stattfinden.  
 
Es werden dazu praxistaugliche und satzungsgemäße Modelle entwickelt, die 
Delegierten für die örtlichen und regionalen Konferenzen auf adäquate und 
gegebenenfalls unterschiedliche Weise (teils über Betriebe, teils über allgemei-
ne Versammlungen) zu bestimmen. Es sollen Verfahren entwickelt werden, die 
praktisch einfach durchzuführen sind und der Satzung entsprechen.  
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Es wird im Rahmen der Organisationswahlen verstärkt daran gearbeitet, die 
Gremien der Fachgruppen und -bereiche vor Ort zu einem starken Arbeits-, 
Koordinierungs- und Kooperationskreis der örtlichen Betriebe, Dienststellen 
und Einrichtungen auszubauen. Die bezirklichen Geschäftsstellen und die Lan-
desbezirksfachbereichsleitungen sollen derartige Prozesse aktiv unterstützen.  
 
Es gibt keinen grundsätzlichen Ausschluss von Gruppenmitgliedern aus den 
Fachbereichen. Die Arbeit der Personengruppen findet (ausschließlich) in den 
Gremien der Gruppen statt; Mitglieder der Personengruppen, sofern sie ein 
Mandat in Fachbereichen haben, arbeiten (ausschließlich) für die Fachbereiche 
bzw. Fachgruppen. Die gemeinsame Gewerkschaftsarbeit findet in den Gremi-
en der Ebene statt.  
 
Mit diesen Grundlagen bleibt das Ziel die Handlungsfähigkeit von ver.di weit 
über die Organisationswahlen hinaus zu stärken. Darauf müssen Ehren- und 
Hauptamtliche noch stärker hinwirken. Insbesondere bei (Streik-) Aktionen und 
Kampagnen müssen wir für unsere Ziele auf allen Ebenen und in den Fachbe-
reichen gemeinsam mehr erreichen.  
 

Angenommen  
 
 
M 039 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  

 
Beteiligung erwerbsloser Mitglieder und von Seniorinnen und Senioren 
im Fachbereich  

 
Die Beteiligung erwerbsloser Mitglieder und von Seniorinnen und Senioren 
muss durch Richtlinien so geregelt werden, dass ein Ausschluss aus aktiver 
Arbeit im Fachbereich nicht erfolgt und eine Mandatsübernahme im Fachbe-
reich nicht verhindert wird.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag M 038  
 
 
M 040 Bezirkskonferenz Nordhessen  

 
Konzept zum Ausbau der Mitgliederbetreuung in den ländlichen Regionen  

 
Die zuständigen Gremien auf Bundesebene (unter anderem der Bundesvor-
stand) werden aufgefordert, ein Konzept zur besseren Mitgliederbetreuung und 
zur Stärkung der gewerkschaftlichen Arbeit für die ländlichen Regionen zu 
entwickeln. 
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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M 041 Landesbezirkskonferenz Hessen  

 
Ausbau der Mitgliederbetreuung in der Fläche  

 
Der Bundeskongress fordert den Gewerkschaftsrat auf, die Präsenz hauptamt-
licher Gewerkschaftssekretärinnen/Gewerkschaftssekretäre von ver.di in der 
Fläche sicherzustellen und die Strukturen von ver.di in der Fläche weiter zu 
stabilisieren und auszubauen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
M 045 Bundesfachgruppenkonferenz Öffentlich-rechtliche Sparkas-
sen/Bundesbank  

 
Schaffung einer fachbereichsübergreifenden Koordinierungsstelle für 
Call-Center  

 
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, eine fachbereichsübergreifende Koordi-
nierungsstelle für Call-Center-Dienstleistungen zu schaffen.  
 
Diese Koordinierungsstelle soll Haupt- und Ehrenamtliche gleichermaßen un-
terstützen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
M 047 Bundesarbeiter/innenausschuss  

 
Ehrenamtlicher Europa-Ausschuss  

 
Gleichzeitig wird der Bundesvorstand beauftragt, einen ehrenamtlich besetzten 
„Europa-Ausschuss“ einzurichten. Dieser Europa-Ausschuss wird durch Vertre-
terinnen/Vertreter der Bundesfachbereiche und Bundesgruppenausschüsse 
besetzt.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
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M 048 Bezirksfachbereichskonferenz 3 Lübeck-Ostholstein  

 
Erweiterung des Betreuungs- und Beratungsangebotes  

 
Das Betreuungs- und Beratungsangebot der ver.di für Kolleginnen und Kolle-
gen in Beschäftigungsverhältnissen in Werkstätten für behinderte Menschen 
wird ausgebaut und verbessert.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
M 049 Bundesfrauenkonferenz  

 
Work-Life-Balance für Ehrenamtliche verbessern  

 
In Anbetracht der Ergebnisse des Organisationsentwicklungsprozesses „Chan-
ce 2011“ ist es für ver.di eine grundsätzliche Zukunftsaufgabe, die ehrenamtli-
che Gewerkschaftsarbeit erfolgreich zu gestalten, denn ohne ein verstärktes 
ehrenamtliches Engagement werden unsere Aufgaben künftig nicht zu bewälti-
gen sein. Erfolgreiche Gewerkschaftsarbeit ist künftig ohne Rücksicht auf die 
Work-Life-Balance Ehrenamtlicher nicht zu leisten. Die Verbesserung der 
Work-Life-Balance ist daher für die erfolgreiche Aktivierung von Mitgliedern 
unverzichtbar und somit als Führungsaufgabe zu definieren und zu gestalten.  
 
Der Bundesvorstand wird aufgefordert zu prüfen, welche Möglichkeiten nutzbar 
sind, um  
 

 das Aufgabenprofil der Mitglieder von Gremien und Vorständen ent-
sprechend zu überarbeiten, so dass bei der Übernahme eines Ehren-
amtes klar ist, welche Aufgaben in welchem Umfang übernommen 
werden;  

 

 entsprechende Qualifizierung für (potenzielle) Ehrenamtliche zu er-
möglichen, wozu auch die verbesserte Kenntnis zu Anforderungen an 
work-life-balance-gerechte Arbeitsformen gehört;  

 

 projektbezogene Mitarbeit für aktive Mitglieder zu ermöglichen bzw. zu 
verbessern;  

 

 Nachwuchsförderung für ehrenamtliche Funktionen gezielt voran zu 
bringen, damit Aufgaben künftig auf mehr Personen verteilt werden 
und so die Belastung von Einzelnen gesenkt wird;  

 

 neue Sitzungs- und Arbeitsformen zu nutzen, die eine geringere zeitli-
che Beanspruchung verursachen und/oder die Anforderungen an  



 
 

 536  

 

M Organisationspolitik 

 
räumliche Mobilität senken; dies gilt auch für hochrangige Organe und 
Gremien wie Bundeskongress und Gewerkschaftsrat;  

 

 die arbeitsteilige Wahrnehmung von Wahlämtern zu ermöglichen.  
 

Angenommen 
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 

M  Organisationswahlen 

M 050  Satzungsänderung des § 39 Abs. 2 - Weg der Anträge  539 

Bundesfachbereichskonferenz 10  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

M 051  Satzungsänderung des § 39 Abs. 2 - Weg der Anträge  539 

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

M 052  Satzungsänderung des § 39 Absatz 2  540 

Bezirksvorstand Hellweg-Hochsauerland  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

M 053  Organisationsmatrix im Antragswesen bewahren  540 

Bezirksfachbereichsvorstand 13 Münsterland  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

M 054  Satzungsänderung des § 33 Absatz 2  541 

Bezirksvorstand Hellweg-Hochsauerland  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

M 055  Einhaltung der Matrix bei Anträgen zu Konferenzen  541 
und Kongress  

Landesbezirkskonferenz Bayern  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

M 056  Einhaltung der Matrix bei Antragen zu Konferenzen  542 
und Kongress  

Bezirksfachbereichskonferenz 9 Rosenheim  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

M 076  Umgang mit Anträgen auf ver.di-Kongressen  543 

Bezirksfachbereichskonferenz 9 Rosenheim  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

I 013  Behandlung von fristgerecht beschlossenen  544 
Anträgen bei Arbeitsfehlern  

Manfred Hellwig und Kolleginnen und Kollegen  
Angenommen 
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M 050 Bundesfachbereichskonferenz 10  

 
Satzungsänderung des § 39 Abs. 2 - Weg der Anträge  

 
Anträge zum Bundeskongress können stellen:  
 

 Landesbezirkskonferenz  
 

 Bundesfrauenkonferenz  
 

 Bundeskonferenzen der Gruppen gemäß § 22 Abs. 4  
 

 Bundesfachbereichskonferenz  
 

 Bundesvorstand  
 

 Gewerkschaftsrat  
 
Alle anderen Konferenzen, Organe und Gremien, die in der Satzung bisher 
genannt sind, sollen nicht mehr antragsberechtigt sein.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
 
 
M 051 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  

 
Satzungsänderung des § 39 Abs. 2 - Weg der Anträge  

 
Anträge zum Bundeskongress können stellen:  
 

 Landesbezirkskonferenz 
 

 Bundesfrauenkonferenz  
 

 Bundeskonferenzen der Gruppen gemäß § 22 Abs. 4  
 

 Bundesfachbereichskonferenz  
 

 Bundesvorstand  
 

 Gewerkschaftsrat  
 

 Landesbezirksvorstand  
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Alle anderen Konferenzen, die in der Satzung bisher genannt sind, sollen nicht 
mehr antragsberechtigt sein.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
 
 
M 052 Bezirksvorstand Hellweg-Hochsauerland  

 
Satzungsänderung des § 39 Absatz 2  

 
Anträge zum Bundeskongress können stellen:  
 

 Bezirkskonferenzen  
 

 Landesbezirkskonferenzen  
 

 Landesbezirksvorstände  
 

 Bundesfrauenkonferenz 
 

 Bundeskonferenzen der Gruppen gemäß § 22 Abs. 4  
 

 Bundesfachbereichskonferenzen  
 

 Bundesvorstand  
 

 Gewerkschaftsrat.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
 
 
M 053 Bezirksfachbereichsvorstand 13 Münsterland  

 
Organisationsmatrix im Antragswesen bewahren  

 
Im Sinne der Stärkung der bestehenden Organisationsmatrix wird § 39 der 
Satzung in der jetzt gültigen Fassung beibehalten.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
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M 054 Bezirksvorstand Hellweg-Hochsauerland  

 
Satzungsänderung des § 33 Absatz 2  

 
Anträge zur Landesbezirkskonferenz können stellen:  
 

 Bezirkskonferenzen  
 

 Bezirksvorstände 
 

 Landesbezirksvorstand  
 

 Bezirksfachbereichskonferenzen/Bezirksfachbereichsversammlungen  
 

 Bezirksfachbereichsvorstände  
 

 Landesbezirksfachbereichskonferenzen  
 

 Landesbezirksfachbereichsvorstände  
 

 Landesbezirksfrauenkonferenz  
 

 Landesfrauenrat  
 

 Landesbezirkliche Konferenzen und Vorstände bzw. Ausschüsse der 
Gruppen nach § 22 Abs. 4  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
 
 
M 055 Landesbezirkskonferenz Bayern  

 
Einhaltung der Matrix bei Anträgen zu Konferenzen und Kongress  

 
Anträge sollen zukünftig nur zur nächsthöheren Ebene bzw. von den Fachbe-
reichskonferenzen innerhalb der Ebene an die Ebenenkonferenz gegeben 
werden können. Folgende Paragrafen sind in der Satzung zu ändern:  
 
Im § 25 Bezirkskonferenz Absatz 2 h den Satzteil "den Bundesvorstand und 

den Bundeskongress" streichen.  
 
Im § 33 Einberufung und Durchführung der Landesbezirkskonferenz Ab-

satz 2 a, Absatz 2 b, Absatz 2 f und Absatz 2 g, Absatz 2 i, Absatz 2 j, Absatz 2 
k und Absatz 2 l streichen. 
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Im § 39 Einberufung und Durchführung des Bundeskongresses Absatz  

2 a, Absatz 2 b, Absatz 2 g und Absatz 2 h streichen.  
 
Im § 51 Örtliche Fachbereichsarbeit Absatz 2 ersetzen des Satzteils "so wie 

an die Konferenzen und Vorstände im Fachbereich stellen" durch "so wie an 
die Bezirksfachbereichskonferenz und den Bezirksfachbereichsvorstand stel-
len" und im Absatz 3 ersetzen des Satzteils "die Vorstände und Konferenzen 
und in der Fachgruppe stellen" durch "an den Bezirksfachbereichsgruppenvor-
stand und an die Bezirksfachbereichsgruppenkonferenz stellen".  
 
In § 52 Bezirksfachbereichskonferenz wird in Absatz 3 g der Satzteil „die 

Bundesfachbereichskonferenz, den Bundesfachbereichsvorstand“ gestrichen.  
 
Die Fachbereichsstatuten bzw. Richtlinien sind entsprechend zu ändern.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
 
 
M 056 Bezirksfachbereichskonferenz 9 Rosenheim  

 
Einhaltung der Matrix bei Antragen zu Konferenzen und Kongress  

 
Die Satzung soll in folgenden Punkten geändert werden:  
 

 Antragsberechtigung:  

 
Anträge sollen zukünftig nur zur nächsthöheren Ebene bzw. von der 
Fachbereichskonferenz innerhalb der Ebene an die Ebenenkonferenz 
gegeben werden können. Konkret bedeutet das:  

 
 Ebenenkonferenzen haben nur ein Antragsrecht an die nächsthö-

here Ebenenkonferenz (zum Beispiel Ort an Bezirk, Bezirk an 
Landesbezirk, etc.) 

 
 Fachbereichskonferenzen haben Antragsrecht an die nächsthöhe-

re Ebene innerhalb des Fachbereiches und an die 
Ebenenkonferenz (zum Beispiel Bezirksfachbereich an Landes-
bezirksfachbereich und Bezirk, etc.)  

 
 Personengruppen haben Antragsrecht an die Ebenenkonferenz 

und die nächsthöhere Personengruppenkonferenz (zum Beispiel 
Bezirksfrauen an Bezirkskonferenz und Landesbezirksfrauen, 
etc.)  
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 Personengruppen im Fachbereich haben Antragsrecht an die 

Personengruppenkonferenz in der Ebene, an die Fachbereichs-
konferenz der gleichen Ebene und an die nächsthöhere Perso-
nengruppenkonferenz innerhalb des Fachbereiches (zum Beispiel 
Bezirksjugendfachkreis an Bezirksjugend, Bezirksfachbereich und 
Landesjugendfachkreis)  

 
 Betriebsgruppen/Mitgliederversammlungen im Fachbereich haben 

Antragsrecht an die Bezirksfachbereichskonferenz und Ortsver-
sammlung, der sie zugeordnet sind. Weitere Antragsrechte hat 
die Betriebsgruppe/Mitgliederversammlung im Fachbereich nicht.  

 
 Analog zu den Konferenzen haben die entsprechenden Vorstände 

das Antragsrecht  
 

 Bundesvorstand:  
 

  Der Bundesvorstand hat kein Antragsrecht an den Bundeskon- 
  gress. Dieses haben nur die oben genannten Konferenzen und  
  Vorstände und der Gewerkschaftsrat.  

 

 Delegiertenmandate:  

 
Die Delegierten werden analog der Antragsrechte gebildet.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat 
 
 
M 076 Bezirksfachbereichskonferenz 9 Rosenheim  

 
Umgang mit Anträgen auf ver.di-Kongressen  

 
Der Bundeskongress wird aufgefordert folgende Regelungen einzuhalten:  
 
Alle Anträge an den Kongress müssen auch auf diesem bearbeitet werden. 
Keine Abschiebung aus Zeitmangel von Anträgen auf den Gewerkschaftsrat. 
Bis zum folgenden ordentlichen Kongress muss ein Rechenschaftsbericht über 
jeden beschlossenen Antrag abgelegt werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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I 013 Manfred Hellwig und Kolleginnen und Kollegen  

 
Behandlung von fristgerecht beschlossenen Anträgen bei Arbeitsfehlern  

 
Für Anträge, die in satzungsgemäß durchgeführten Organversammlungen 
ordnungsgemäß beschlossen wurden, jedoch aufgrund eines Arbeitsfehlers in 
der ver.di-internen Verwaltung nicht fristgerecht beim Zieladressaten eingegan-
gen sind und bisher deshalb nicht mehr zur Beratung zugelassen werden, erar-
beitet der Bundesvorstand eine Lösung, die dies künftig ermöglicht.  
 
Eine denkbare Lösungsvariante wäre beispielsweise eine Nachfrist für solche 
Fälle nach Zuleitung der Anträge an die Delegierten. 
 
Sollte diese Lösung/Regelung eine Satzungsänderung erfordern, wird der Ge-
werkschaftsrat beauftragt, dies gegebenenfalls zu beschließen.  
 

Angenommen 
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 

M  Gewerkschaftliche Betriebs- und Vertrauensleutearbeit 

M 077  Änderung der Richtlinie zur Betriebs- und  547 
Vertrauensleutearbeit  

Bezirksfachbereichskonferenz 11 Südhessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

M 078  Änderung der Richtlinie zur Betriebs- und  556 
Vertrauensleutearbeit (gemäß § 50 Absatz 3 der Satzung)  

Bezirksfachbereichskonferenz 2 Berlin  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag M 077  

 

M 079  Stimmberechtigung von ver.di-Mitgliedern der  556 
gesetzlichen Interessenvertretungen beim Erarbeiten  
von ver.di-Listen in Vertrauensleuteversammlungen  

Bezirkskonferenz NRW-Süd  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag M 077  

 

M 080  Vertrauensleute in allen Fachbereichen wählen  557 

Bundesfachgruppenkonferenz Industrie und industrielle  
Dienstleistungen  
Angenommen  

 

M 081  Vertrauensleutearbeit  557 

Bezirksfachbereichskonferenz 10 Essen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

M 082  Stärkung der Vertrauensleutearbeit und tarifvertragliche  557 
Freistellungsregelungen  

Bezirkskonferenz Bochum-Herne  
Angenommen  

 

M 083  Gewerkschaftliche Studie zur gewerkschaftlichen Arbeit  557 
in Kleinbetrieben  

Landesbezirksfachbereichskonferenz 13 Hessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

M 084  Freistellung von Vertrauensleuten zur Teilnahme an  558 
Tagungen und Seminaren  

Bundesfachgruppenkonferenz Industrie und industrielle  
Dienstleistungen  
Angenommen  

 

M 085  Vertrauensleutetätigkeiten in der Dienststelle sollen auch  558 
während der Arbeitszeit ohne Minderung der Dienstbezüge  
bzw. des Arbeitsentgelts tariflich möglich werden  

Bundesfachbereichskonferenz 4  
Angenommen  

 

M 086  Einheitliches und verbindliches sowie transparentes und  558 
demokratisches Prozedere zur Listenaufstellung bei  
anstehenden Betriebsratswahlen in Betrieben, die  
bundesweit aufgestellt sind  

Landesbezirksfachbereichskonferenz 10 Bayern  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

M 087  Nachwuchsförderung in den Betriebs- und Personalräten  559 

Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg  
Angenommen  

 

M 088  Nachwuchsförderung in den Personalräten  559 

Bezirksfachbereichskonferenz 6 Berlin  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag M 087  

 

M 089  Junge Menschen im Betriebsrat/Personalrat  559 

Landesbezirkskonferenz Hessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag M 087  

 

M 090  Förderung der U35-jährigen in Gremien der  560 
Betriebsverfassung/Personalvertretung  

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag M 087 
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M 077 Bezirksfachbereichskonferenz 11 Südhessen  

 
Änderung der Richtlinie zur Betriebs- und Vertrauensleutearbeit  
 

Der Gewerkschaftsrat wird aufgefordert, die Richtlinie zur Betriebs- und Ver-
trauensleutearbeit in der folgenden Fassung neu zu beschließen:  
 
Richtlinie zur Betriebs- und Vertrauensleutearbeit (§ 50 Abs. 3 Satzung)  

 
Grundsätze und Ziele  

 
1.1 Die Sicherung und Gestaltung betrieblicher Interessenvertretung und ge-

werkschaftlicher Betriebsarbeit ist für die abhängig Beschäftigten und für 
ihre Gewerkschaften ein Grundrecht und eine gewerkschaftliche Existenz-
frage.  

 
1.2 Eine Gewerkschaftsorganisation durch Vertrauensleute ist eine wichtige 

Grundlage für betriebliche und überbetriebliche Wirkungsmöglichkeiten der 
ver.di und für Durchsetzungsfähigkeit gegenüber den Arbeitgebern.  

 
1.3 Die Mitglieder bilden die Grundlage für die Durchsetzungskraft und Kampf-

bereitschaft der ver.di. Das wichtigste Arbeitsfeld der ver.di ist der Be-
trieb[1]. Die Vertrauensleute bilden im Betrieb ein Fundament der Gewerk-
schaftsarbeit. Sie sind Träger betrieblicher und überbetrieblicher gewerk-
schaftlicher Meinungs- und Willensbildung.  

 
1.4 Die Vertrauensleute arbeiten im Rahmen der Satzung an der Gestaltung 

der ver.di mit und vertreten die Gewerkschaftspolitik in den Betrieben auf 
der Grundlage der Beschlüsse und Forderungen der ver.di.  

 
1.5 Vertrauensleute sind Träger der Tarifpolitik. Sie nehmen ihre betriebliche 

Mobilisierungs- und Informationsarbeit im Rahmen von Tarifverhandlungen 
und Tarifkonflikten wahr.  

 
1.6 Die gleichstellungs- und frauenpolitischen Grundsätze der ver.di werden 

auch in der betrieblichen Gewerkschafts- und Vertrauensleutearbeit umge-
setzt. 

 
1.7 Inhalte und Formen der betrieblichen Vertrauensleutearbeit gewährleisten 

und fördern Mitgliederbeteiligung, Transparenz und Offenheit für Interes-
sen unterschiedlicher Mitglieder- und Beschäftigtengruppen und offene 
Angebote zur Nutzung ehrenamtlichen Sachverstandes.  

 
1.8 Vertrauensleute knüpfen mit anderen gesellschaftlichen Gruppen und 

Initiativen, deren Ziele von ver.di unterstützt werden, Netzwerke und betei-
ligen sich an gemeinsamen Aktionen. Sie sind offen für Bündnisse und 
Kooperationen mit anderen sozialen Bewegungen.  
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1.9 Alle ver.di-Organe und Gliederungen gewährleisten im Rahmen ihrer Auf-

gaben die Beratung und Unterstützung der Vertrauensleutearbeit. Dabei 
haben zentrale und dezentrale Bildungsangebote einen besonderen Stel-
lenwert.  

 
2. Vertrauensleutewahlen  

 
2.1 Wahlperiode und Wahlzeitraum:  

 
Vertrauensleutewahlen finden grundsätzlich im Vorjahr eines ordentli-
chen ver.di- Bundeskongresses und im Rahmen der allgemeinen Or-
ganisationswahlen statt.  
 
Die Wahlperiode beträgt in der Regel vier Jahre. Nachwahlen bzw. Er-
satzwahlen der Vertrauensleute können bei Bedarf jederzeit stattfin-
den.  

 
2.2 Wirkungsbereiche:  

 
Jeder Betrieb wird vom betrieblichen bzw. örtlichen Vorstand in Wir-
kungsbereiche eingeteilt. Die Wirkungsbereiche orientieren sich an 
den jeweiligen betrieblichen Strukturen. Für jeden Wirkungsbereich ist 
mindestens eine Vertrauensfrau bzw. ein Vertrauensmann zu wählen.  

 
2.3 Wahlberechtigung, Wählbarkeit und Wahlvorschläge:  

 
Wahlberechtigt und wählbar sind nur Mitglieder der ver.di. Wahlvor-
schläge können von allen Wahlberechtigten jeweils für ihren Wir-
kungsbereich schriftlich oder mündlich an den Wahlvorstand gemacht 
werden.  

 
2.4 Wahlverfahren: 

 
Die Wahl soll nach Möglichkeit in einer Mitgliederversammlung aller 
Wahlberechtigten eines Wirkungsbereiches oder in einer betrieblichen 
Mitgliederversammlung erfolgen. Wo dies nicht möglich ist, kann die 
Stimmabgabe auch anders geregelt werden.  

 
2.5 Organisation der Wahl:  

 
Der zuständige Vorstand kann für die Dauer einer Wahlperiode einen 
Vertrauensleute-Wahlvorstand benennen. Nachbenennungen sind je-
derzeit möglich. Der Vertrauensleute-Wahlvorstand organisiert die 
Wahlen. Für die Vertrauensleutewahlen werden zentrale Wahlmateria-
lien angeboten.  
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2.6 Wahlergebnis:  

 
Die für die Wahl verantwortliche Stelle fertigt ein Wahlprotokoll, macht 
das Wahlergebnis in geeigneter Form bekannt und meldet die Ergeb-
nisse an den zuständigen Bezirksfachbereichsvorstand, gegebenen-
falls an den Bezirksvorstand.  

 
2.7 Abwahl:  

 
Die Abwahl einer Vertrauensfrau bzw. eines Vertrauensmannes setzt 
einen entsprechenden Antrag von mindestens 1/3 der Mitglieder des 
Wirkungsbereiches oder von 1/3 aller Vertrauensleute des Betriebes 
an den Wahlvorstand voraus.  
 
Die Abwahl erfolgt im Rahmen einer Mitgliederversammlung, zu der 
ordnungsgemäß eingeladen worden ist. Für die Abwahl ist eine 2/3-
Mehrheit erforderlich.  

 
2.8 Benennung von Vertrauensleuten:  

 
Wenn in Betrieben oder Teilen davon aufgrund geringer Mitglieder-
stärke oder fehlender Entwicklung der betrieblichen Gewerkschaftsar-
beit oder aus anderen vergleichbaren Gründen keine Vertrauensleu-
tewahlen stattfinden können, kann der Bezirksfachbereichsvorstand 
Vertrauensleute benennen. Die Benennung ist zeitlich zu begrenzen, 
sie kann maximal bis zur nächsten Vertrauensleutewahl erfolgen.  
 
Die Benennung kann widerrufen werden.  

 
2.9 Wahlverfahren: 

 
Sofern in dieser Richtlinie das Wahlverfahren nicht geregelt ist, gelten 
die Regelungen der Rahmenwahl- und Verfahrensordnung der ver.di.  

 
3. Vertrauensleute und Bildung von Vorständen auf betrieblicher Ebene  

 
3.1 Vertrauensleute  

 
Vertrauensleute sind die in den Wirkungsbereichen gewählten Mitglie-
der der ver.di.  
 
Vertrauensleute sind auch die in den Betrieben des ver.di-Organi-
sationsbereiches beschäftigten ver.di-Mitglieder, die als Mitglieder ge-
setzlicher Interessenvertretungen[2] auf einem ver.di-Wahlvorschlag 
oder mit Unterstützung von ver.di gewählt worden sind sowie die in 
Betrieben, des ver.di-Organisationsbereiches beschäftigten Mitglieder  
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von ver.di-Organen nach § 23 Abs. 1a(2), 1b,1c,1d und Absatz 2b, 2c 
und 2d sowie § 24 Abs. 1b der ver.di-Satzung.  

 
3.2 Bildung von gewerkschaftlichen Vorständen im Betrieb  

 
In allen Betrieben gibt es einen gewerkschaftlichen Vorstand (Be-
triebsgruppenvorstand), der die betrieblichen Aufgaben nach § 53 
Abs. 2 der Satzung wahrnimmt:  

 
a) Grundsätzlich kann die Mitgliederversammlung diesen Vorstand 

(Betriebsgruppenvorstand) wählen.  
 

b) Alternativ bilden die gewählten Vertrauensleute oder der von der 
Vertrauensleuteversammlung gewählte Vorstand (siehe Ziffer 3.3) 
den gewerkschaftlichen Vorstand.  

 
Abweichende und ergänzende Bestimmungen sowie fachbereichs-
spezifische Besonderheiten der Betriebs- und Vertrauensleutearbeit 
ergeben sich aus den Fachbereichsstatuten.  

 
Für alle Vorstände gilt § 20 Abs. 3 und 4 der ver.di-Satzung.  

 
3.3 Vertrauensleuteversammlungen 

 
Die Vertrauensleute nach Abschnitt 3.1 dieser Richtlinie bilden die 
Vertrauensleuteversammlung. Zu diesen Vertrauensleuteversamm-
lungen lädt der zuständige Vorstand ein.  
 
Die Vertrauensleuteversammlung kann sich – je nach Zahl der ge-
wählten Vertrauensleute - einen Vorstand wählen. Wahlberechtigt sind 
die gewählten Vertrauensleute.  
 
In Betrieben, in denen der Betriebsgruppenvorstand von der Mitglie-
derversammlung gewählt wurde, hat dieser die Aufgabe, regelmäßig 
zu Vertrauensleuteversammlungen einzuladen.  
 
Werden in einem Betrieb Jugendvertrauensleute gewählt, haben diese 
in der Vertrauensleuteversammlung Stimmrecht und das Recht, min-
destens zwei Mitglieder für den Vorstand vorzuschlagen.  

 
3.4 Satzungsaufgaben und Antragsrechte  

 
Die gewerkschaftlichen Vorstände im Betrieb nehmen die betriebli-
chen Aufgaben gemäß § 53 Abs. 2 der ver.di Satzung und den jeweili-
gen Fachbereichsstatuten wahr. Sie können sich eine Geschäftsord-
nung geben.  
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Die gewerkschaftlichen Vorstände im Betrieb und die Vertrauensleute-
versammlungen haben Antragsrechte zum Bezirksvorstand und zur 
Bezirkskonferenz sowie zu den Vorständen, Versammlungen und 
Konferenzen des Fachbereichs und gegebenenfalls der zuständigen 
Fachgruppe (§ 50 Abs. 2).  

 
4. Aufgaben der Vertrauensleutegremien  

 
4.1 Aufgaben der Vertrauensleute  

 
Die Aufgaben der Vertrauensleute sind vor allem:  

 
a) Sie bringen den Willen und die Interessen der Mitglieder in die 

Organe und Gremien der ver.di ein. Die Vertrauensleute informie-
ren und beraten die Beschäftigten und insbesondere die Mitglie-
der der ver.di über gewerkschaftliche Positionen, Forderungen, 
Ziele und Leistungen. Sie treten für solidarisches Verhalten in den 
Betrieben ein und geben den Mitgliedern bei individuellen Prob-
lemen Hilfestellung.  

 
b) Die Vertrauensleute werben Mitglieder für die ver.di, wirken Mit-

gliederverlusten entgegen und motivieren Kolleginnen und Kolle-
gen zur Mitarbeit in der Gewerkschaft und zur Wahrnehmung von 
Aufgaben in der gesetzlichen Interessenvertretung.  

 
c) Die Vertrauensleute arbeiten mit den ver.di-Mitgliedern in den ge-

setzlichen Interessenvertretungen eng zusammen und informie-
ren diese über Diskussionen und Vorgänge im Betrieb.  

 
d) Die Vertrauensleute erarbeiten Vorschläge für gewerkschaftliche 

Wahlen im Bereich der Betriebsgruppe. Sie bestimmen mit bei der 
Erarbeitung von Vorschlägen für gewerkschaftliche Wahlen in ih-
rem Wirkungsbereich.  

 
e) Die Vertrauensleute erarbeiten die Vorschlagslisten der ver.di.  

 
f) Die Vertrauensleute unterstützen die ver.di-interne Vorbereitung 

der Wahlen der gesetzlichen Interessenvertretungen. Sie unter-
stützen und beraten die ver.di-Mitglieder in diesen Gremien bei ih-
rer Arbeit. Dazu zählt insbesondere die aktive Beteiligung der Ver-
trauensleute an der Vorbereitung und Durchführung von Betriebs- 
bzw. Personalversammlungen.  

 
g) Die ver.di-Mitglieder in den gesetzlichen Interessenvertretungen, 

unterstützen die Arbeit der gewählten Vertrauensleute und bezie-
hen diese im Rahmen ihrer gesetzlichen Möglichkeiten in ihre Ar-
beit mit ein.  
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h) Die Vertrauensleute nehmen das vielfältige Informations- und Bil-

dungsangebot der ver.di wahr, um sich für ihre Tätigkeit zu quali-
fizieren. Sie motivieren Teilnehmerinnen/Teilnehmern für Bil-
dungsangebote der ver.di und organisieren die Teilnahme.  

 
i) Die Vertrauensleute beteiligen sich an der Durchführung der be-

triebsnahen Bildungsarbeit.  
 

j) Die Vertrauensleute nehmen ihre besondere Verantwortung für 
gewerkschaftliche Jugendarbeit im Betrieb wahr. 

 
k) Die Vertrauensleute organisieren eine kontinuierliche gewerk-

schaftliche Öffentlichkeitsarbeit.  
 

4.2 Aufgaben der Vertrauensleuteversammlung  
 

Die Vertrauensleuteversammlung hat vor allem folgende Aufgaben:  
 

a) Die sich aus den Aufgaben der Vertrauensleute nach Abschnitt 
4.1 dieser Richtlinie ergebenden Fragen zu erörtern und zu pla-
nen.  

 
b) Gegebenenfalls den Vorstand zu wählen.  

 
c) Diskussionsbeiträge und Stellungnahmen für Betriebs- und Per-

sonalversammlungen vorzubereiten.  
 

d) Verantwortlichkeit für die Beschlussfassung der Vorschlagslisten 
für die Wahlen der gesetzlichen Interessenvertretung.  

 
Die Vertrauensleuteversammlung kann für interessierte ver.di-
Mitglieder geöffnet werden. Stimmberechtigt sind nur Vertrauensleute.  

 
Die ver.di-Mitglieder in den gesetzlichen Interessenvertretungen be-
richten in den Vertrauensleuteversammlungen über ihre Tätigkeit. Sie 
beziehen die Anregungen der anderen Vertrauensleute und deren be-
trieblichen Sachverstand in ihre Arbeit ein.  

 
4.3 Aufgaben der gewerkschaftlichen Vorstände im Betrieb  

 
Die in Ziffer 3.2 und 3.3 aufgeführten Vorstände haben – neben den in 
§ 53 Abs. 2 der ver.di-Satzung genannten - vor allem folgende Aufga-
ben:  

 
a) Sie unterstützen die Vertrauensleute bei der Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben. Sie treffen gegebenenfalls organisatorische Regelun-
gen, legen personelle Zuständigkeiten fest, um die Arbeit der  
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Vertrauensleute zu koordinieren und haben für eine umfassende 
Information der Vertrauensleute zu sorgen. Insbesondere sollen 
sie die Zuständigkeiten für gewerkschaftliche Bildungsarbeit, für 
gewerkschaftliche Jugendarbeit und für Mitgliederwerbung be-
nennen. 

 
b) Sie können zur Erörterung von Einzelangelegenheiten oder zur 

Erörterung von Angelegenheiten, die nur einzelne Dienststellen 
bzw. Betriebsteile betreffen, jederzeit Zusammenkünfte von Ver-
trauensleuten einberufen.  

 
c) Sie legen unter Beteiligung der Vertrauensleute die Schwerpunkte 

der betrieblichen Gewerkschaftsarbeit fest. Sie planen und koor-
dinieren Aktivitäten zur Steigerung des gewerkschaftlichen Orga-
nisationsgrades. Sie berichten den Vertrauensleuten über ihre Tä-
tigkeit und beteiligen sie an der Erarbeitung von Positionen, For-
derungen und Zielen der ver.di.  

 
d) Sie tragen dafür Sorge, dass die Vertrauensleute regelmäßig mit 

Informationsmaterialien der ver.di ausgestattet und dass die Ver-
trauensleute durch ihre Teilnahme an betriebsnahen und bezirkli-
chen Bildungsmaßnahmen für ihre Arbeit qualifiziert werden.  

 
e) Sie führen Mitgliederversammlungen und sonstige gewerkschaft-

liche Veranstaltungen in den Betrieben durch und organisieren ei-
ne angemessene betriebliche gewerkschaftliche Öffentlichkeitsar-
beit.  

 
f) Sie halten den Kontakt zu den gesetzlichen Interessenvertretun-

gen und führen in wesentlichen Fragen auf der Grundlage ge-
werkschaftlicher Positionen eine inhaltliche Abstimmung und 
Koordinierung der Aktivitäten herbei.  

 
g) Sie schlagen Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl der Mit-

glieder von Tarifkommissionen vor, soweit in ihrem Zuständig-
keitsbereich eigene Tarifverträge abgeschlossen werden.  

 
h) Sie organisieren die betriebsnahe Bildungsarbeit.  

 
i) Sie unterrichten den Bezirksfachbereich und den Bezirk über we-

sentliche Vorgänge, insbesondere Veränderungen in den Betrie-
ben und Dienststellen.  

 
j) Sie führen die Vertrauensleuteliste für ihren Bereich.  

 
k) Sie beteiligen sich an der Aufstellung der unternehmensbezoge-

nen Kandidatinnen und Kandidaten zu den Aufsichtsratswahlen. 
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Für Aktivitäten auf Dauer oder Zeit können durch die unter Ziffer 3.2 
und 3.3 aufgeführten Vorstände Arbeitskreise oder Projektgruppen 
gebildet werden. Diese können auch für Nichtmitglieder geöffnet wer-
den. Sprecher bzw. Sprecherinnen von Arbeitskreisen oder Projekt-
gruppen müssen Mitglied der ver.di sein.  

 
Zu den Sitzungen der zuständigen Vorstände sind – ver.di-Mitglied-
schaft vorausgesetzt – die Vorsitzenden der gesetzlichen Interessen-
vertretungen oder gegebenenfalls andere in der ver.di organisierte 
Mitglieder dieser Gremien einzuladen. Darüber hinaus bestimmen die 
zuständigen Vorstände, wen sie im Einzelfall zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben an den Sitzungen beteiligen.  

 
5. Beratungsgremien der Vertrauensleute beim Bundesvorstand  

 
5.1 Vertrauensleutekonferenz  

 
Mindestens einmal in zwei Jahren findet eine Vertrauensleutekonfe-
renz auf Bundesebene statt. Im Zeitraum zwischen den Konferenzen 
können bei Bedarf themenbezogene Arbeitstagungen einberufen wer-
den.  
 
Die Einberufung der Vertrauensleutekonferenz erfolgt durch den Bun-
desvorstand.  
 
Die Konferenz besteht in der Regel aus folgenden Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern:  

 
a) einer festzulegenden Zahl von Vertrauensleuten aus den Vor-

ständen nach Ziffer 3.2 und 3.3. dieser Richtlinie  
 

b) den Mitgliedern des Bundesvertrauensleuteausschusses.  
 

c) einer festzulegenden Zahl von Gewerkschaftssekretärin-
nen/Gewerkschaftssekretären als Gäste mit Rederecht.  

 
Der Teilnehmendenkreis (Struktur und Gesamtzahl) wird durch Be-
schluss des Bundesvorstandes jeweils abschließend festgelegt. 
 
Dabei sind die Fachbereiche entsprechend ihrer Mitgliederstärke zu 
berücksichtigen.  
 
Die Benennung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern obliegt den 
bezirklichen und landesbezirklichen Fachbereichs- und 
Ebenenvorständen.  
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5.2 Bundesvertrauensleuteausschuss  

 
Beim Bundesvorstand wird ein Bundesvertrauensleuteausschuss ge-
bildet. Er setzt sich zusammen aus Mitgliedern der Landesbezirks- 
und Bezirksvertrauensleuteausschüsse. Dabei sind die Fachbereiche 
angemessen zu berücksichtigen.  

 
Der Ausschuss hat insbesondere folgende Aufgaben:  

 
a) Beratung bei Erstellung von Materialien für die VL-Arbeit und spe-

ziell für VL-Wahlen  
 

b) Vorbereitung der VL-Konferenz auf Bundesebene  
 

c) Unterstützung bei der Erstellung gewerkschaftlicher Konzepte für 
VL-Arbeit in Organisationsbereichen, die bislang keine entspre-
chenden gewerkschaftlichen Strukturen aufweisen.  

 
d) Unterstützung der Bundesverwaltung bei Erstellung von Konzep-

ten und Projekten für Mitgliederwerbung  
 

e) Beteiligung an der Konzipierung von VL-Schutzabkommen und 
vergleichbaren Regelungen  

 
Die Mitglieder des Ausschusses werden durch den Bundesvorstand 
benannt.  
 
An den Sitzungen des Ausschusses können die Mitglieder des Bun-
desvorstandes sowie bei Bedarf weitere Hauptamtliche beratend teil-
nehmen.  
 
Durch Beschluss des Ausschusses können projektbezogene Arbeits-
gruppen einberufen werden, die die Arbeit des Ausschusses unter-
stützen sollen.  

 
6. Ausschüsse der Vertrauensleute auf bezirklicher und landesbezirk- 

 licher Ebene  

 
Auf bezirklicher und landesbezirklicher Ebene sollen für die Vertrauensleute-
arbeit der ver.di analoge Beratungsgremien (Ausschüsse und Konferenzen) 
gebildet werden. Dabei gelten die vorstehenden Regelungen für die Bera-
tungsgremien beim Bundesvorstand entsprechend.  

 
[1] Der Begriff „Betrieb“ wird in dieser Richtlinie als Oberbegriff für die organisa-
torischen Einheiten verwendet, in denen üblicherweise eine Interessenvertre-
tung gewählt wird (z . B. : Betriebs- oder Personalrat, Mitarbeitervertretung, 
Betriebsvertretung, Jugend- u. Auszubildendenvertretung usw.).  
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[2] Dazu gehören Betriebs- und Personalräte, Jugend- und Auszubildenden-
vertretungen, Schwerbehindertenvertretungen, Mitarbeitervertretungen und 
Betriebsvertretungen  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
 
 
M 078 Bezirksfachbereichskonferenz 2 Berlin  

 
Änderung der Richtlinie zur Betriebs- und Vertrauensleutearbeit (gemäß  
§ 50 Absatz 3 der Satzung)  

 
Der Gewerkschaftsrat oder der Bundeskongress werden aufgefordert, die 
Richtlinie zur Betriebs- und Vertrauensleutearbeit insofern zu ändern, gewählte 
Interessenvertreter, dort wo Vertrauensleutewahlen unmittelbar durch die Mit-
glieder erfolgen, nicht zusätzlich und ohne eigene Teilnahme an der Wahl als 
Vertrauensleute per Richtlinie anzuerkennen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag M 077 
 
 
M 079 Bezirkskonferenz NRW-Süd  

 
Stimmberechtigung von ver.di-Mitgliedern der gesetzlichen Interessen-
vertretungen beim Erarbeiten von ver.di-Listen in Vertrauensleutever-
sammlungen  

 
Zur Klarstellung wird § 4.2 Ziffer d. der Richtlinie zur Betriebs- und Vertrauens-
leutearbeit gemäß § 50 Absatz 3 der Satzung hinter dem Satz „Stimmberechtigt 
sind nur Vertrauensleute.“ um folgenden Text ergänzt:  
 
"ver.di-Mitglieder, die im Amt befindliche gesetzliche Interessenvertreter sind, 
dürfen beim Aufstellen von Wahlvorschlägen für ver.di-Listen auf Vertrauens-
leuteversammlungen nur mit abstimmen, sofern sie förmlich als Vertrauensfrau 
oder Vertrauensmann gewählt worden sind."  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag M 077  
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M 080 Bundesfachgruppenkonferenz Industrie und industrielle Dienstleistungen  

 
Vertrauensleute in allen Fachbereichen wählen  

 
Der Bundesvorstand wird dazu aufgefordert darauf hinzuwirken, dass in allen 
Fachbereichen der Landesbezirksebenen und Bezirken Vertrauensleuteaus-
schüsse gebildet werden.  
 

Angenommen  
 
 

M 081 Bezirksfachbereichskonferenz 10 Essen  

 
Vertrauensleutearbeit  

 
Gemeinsam mit dem Bundes-VL-Ausschuss sind entsprechende Materialien 
(insbesondere Logo, Fahnen, Warnwesten usw.) zu entwickeln, die unter dem 
Motto „Das Herz der Gewerkschaft sind wir - Vertrauensleute in ver.di“ die 
wichtige Rolle der Vertrauensleute öffentlichkeitswirksam besser als bislang 
hervorheben.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 

M 082 Bezirkskonferenz Bochum-Herne  

 
Stärkung der Vertrauensleutearbeit und tarifvertragliche Freistellungsre-
gelungen  

 
ver.di strebt in künftigen Tarifverhandlungen tarifvertragliche Freistellungsrege-
lungen für die betriebliche VL-Arbeit und die Teilnahme an Gremiensitzungen in 
der Arbeitszeit an.  
 

Angenommen  
 
 

M 083 Landesbezirksfachbereichskonferenz 13 Hessen  

 
Gewerkschaftliche Studie zur gewerkschaftlichen Arbeit in Kleinbetrieben  

 
ver.di lässt eine Studie erstellen mit dem Arbeitstitel "Wie könnte erfolgreiche 
Gewerkschaftsarbeit in Betrieben mit weniger als zehn Beschäftigten ausse-
hen?"  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
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M 084 Bundesfachgruppenkonferenz Industrie und industrielle Dienstleistungen  
 

Freistellung von Vertrauensleuten zur Teilnahme an Tagungen und Semi-
naren  
 

Der Bundesvorstand soll darauf hinwirken, dass von Vertrauensleuten zum 
Zwecke der Teilnahme an gewerkschaftlichen Tagungen und Qualifizierungs-
maßnahmen pro Jahr bis zu fünf Tage Sonderurlaub effektiv genommen wer-
den können.  
 

Angenommen  
 
 

M 085 Bundesfachbereichskonferenz 4  
 

Vertrauensleutetätigkeiten in der Dienststelle sollen auch während der 
Arbeitszeit ohne Minderung der Dienstbezüge bzw. des Arbeitsentgelts 
tariflich möglich werden  
 

ver.di setzt sich im Rahmen von Tarifverhandlungen (zum Beispiel im öffentli-
chen Dienst einschließlich Bundesagentur für Arbeit und Deutsche Rentenver-
sicherung) dafür ein, dass die Vertrauensleutearbeit in der Dienststelle in der 
Arbeitszeit ohne Gehaltsminderung ermöglicht wird (wie zum Beispiel bei den 
ehemaligen Postbetrieben). Diese Regelung wäre zum Beispiel auch im Rah-
men einer bundesarbeitsgerichtlichen Zulassung als Mitgliedervorteilregelung 
umsetzbar.  
 

Angenommen 
 
 

M 086 Landesbezirksfachbereichskonferenz 10 Bayern  

 
Einheitliches und verbindliches sowie transparentes und demokratisches 
Prozedere zur Listenaufstellung bei anstehenden Betriebsratswahlen in 
Betrieben, die bundesweit aufgestellt sind  
 

Stringent angewendet werden sollte hierbei die „Richtlinie zur Aufstellung der 
Kandidatinnen/Kandidaten der Gewerkschaft ver.di für die Personalvertre-
tungswahlen, die Wahlen der Betriebsvertretungen bei den Stationierungs-
streitkräften sowie Betriebsratswahlen einschließlich der JAV-Wahlen“ vom  
29. November 2005.  
 

Bei Verfahren nach Teil II dieser Richtlinie, Punkt 6, 3. Absatz sollen künftig die 
beteiligten Betriebsgruppen, Ortsvereine und Landesfachbereiche eine beim 
Bundesvorstand neu einzurichtende „Clearingstelle zur Behebung von Mei-
nungsverschiedenheiten und unterschiedlichen Auffassungen“ anrufen können.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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M 087 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg  

 
Nachwuchsförderung in den Betriebs- und Personalräten  

 
ver.di setzt sich aktiv für die Nachwuchsförderung in den Betriebs- und Perso-
nalräten ein.  
 
Bei Gremiengrößen größer als sieben Mitglieder sollte darauf geachtet werden, 
dass mindestens ein jugendliches Mitglied (unter 28 Jahren) ins ordentliche 
Personalratsgremium gewählt werden kann.  
 
Die Einbindung der jugendlichen Beschäftigten in den Personalrat kann nicht 
durch die Jugend- und Auszubildendenvertretung ersetzt werden.  
 

Angenommen 
 
 
M 088 Bezirksfachbereichskonferenz 6 Berlin  

 
Nachwuchsförderung in den Personalräten  

 
ver.di setzt sich aktiv für die Nachwuchsförderung in den Personalräten ein.  
 
Bei ver.di-Vorschlagslisten müssen Jugendliche (unter 28 Jahren) mindestens 
gemäß ihrem Anteil in der Mitgliedschaft der Organisationseinheit auf aus-
sichtsreichen Plätzen vertreten sein.  
 
Bei Gremiengrößen größer als sieben Mitglieder sollte darauf geachtet werden, 
dass mindestens ein jugendliches Mitglied (unter 28 Jahren) ins ordentliche 
Personalratsgremium gewählt werden kann.  
 
Die Einbindung der jugendlichen Beschäftigten in den Personalrat kann nicht 
durch die Jugend- und Auszubildendenvertretung ersetzt werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag M 087  
 
 
M 089 Landesbezirkskonferenz Hessen  

 
Junge Menschen im Betriebsrat/Personalrat  

 
Erarbeitung einer Richtlinie zur Aufstellung einer Liste zur Betriebs-
/Personalratswahl, die der Altersstruktur des Betriebs entspricht. Jugend soll 
mindestens in ihrem Anteil in der Belegschaft berücksichtigt werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag M 087 
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M 090 Bundesjugendkonferenz  

 
Förderung der U35-jährigen in Gremien der Betriebsverfas-
sung/Personalvertretung  

 
Die ver.di-Richtlinie zur Durchführung der Wahl in Gremien der Personalvertre-
tung/Betriebsverfassung wird ergänzt, damit bei zukünftigen Wahlen die Vertre-
ter U35-jährigen entsprechend ihres Anteiles im Betrieb bzw. in den Dienststel-
len auf den Abbildungsplätzen des ordentlichen Gremiums der Wahlliste be-
rücksichtigt werden.  
 
Sofern sich diese Situation nicht ändert, behalten wir uns vor, mit eigenen 
ver.di-Jugend-Listen zu Betriebs- und Personalratswahlen anzutreten.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag M 087 
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 

M  Mitgliederentwicklung 

M 091  Organizing- und Kampagnenarbeit in der täglichen Arbeit  563 
weiter verankern  

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

M 092  „Ein neuer Organizingansatz muss her“  563 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

M 093  Beitragssenkung  563 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 4 Berlin-Brandenburg  
Angenommen  

 

M 095  Mitgliederwerbung in der Zeitarbeit  564 

Bezirksfachbereichskonferenz 13 Dresden/Oberelbe  
Angenommen  

 

M 096  Rückholaktion verpflichtend bei jedem Austritt  564 

Bundesfachgruppenkonferenz Medien  
Angenommen  

 

M 097  Werbeveranstaltungen an berufsbildenden  564 
Einrichtungen, Hochschulen usw.  

Bezirkskonferenz Herford-Minden-Lippe  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

M 099  Mitgliederhaltearbeit  564 

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

M 100  Begrüßungsschreiben jugendgerecht gestalten  565 

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand 
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M 091 Bundesjugendkonferenz  

 
Organizing- und Kampagnenarbeit in der täglichen Arbeit weiter veran-
kern  

 
Zur Stärkung unserer Durchsetzungskraft müssen wir als Gewerkschaft Orga-
nizing und Campaining als Instrument gewerkschaftlichen Handelns konse-
quent in den Fokus der täglichen Arbeit einsetzen. Dazu soll, in Anlehnung an 
die Erfahrungen aus NRW, eine modulare mehrwöchige Trainingsreihe für 
haupt- und ehrenamtliche Aktive entwickelt werden. Dabei ist sicherzustellen, 
dass eine Koppelung von Theorie und Praxis erfolgt. Wünschenswert ist die 
Anbindung an ein konkretes Projekt zur Verstetigung in der praktischen Arbeit. 
In diese Ausbildung sind zielgerichtet haupt- und ehrenamtliche Aktive aus der 
Jugendarbeit einzubeziehen. Des Weiteren müssen laufende Projekte sowie für 
die Zukunft geplante Projekte (finanziell und personell) unterstützt werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 

M 092 Bundesjugendkonferenz  

 
„Ein neuer Organizingansatz muss her“  

 
ver.di setzt Organizing als langfristige Organisationsstrategie aktiv um.  
 
Dazu ist es notwendig, gezielt Projekte in Regionen und Bereichen durchzufüh-
ren, die bisher kaum oder keine Erfahrung mit Organizing machen konnten. Zur 
Verstetigung des Organizingansatzes und Überwindung des Projektstatusses 
ist das Erleben von erfolgreichen Organizingkampagnen der Schlüssel zum 
Erfolg. Bei der Auswahl der Zielbetriebe und dem Mitteleinsatz für 
Organizingaktivitäten sind die entsprechenden Gremien in den Prozess einzu-
binden und zu beteiligen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 

M 093 Landesbezirksfachbereichskonferenz 4 Berlin-Brandenburg  

 
Beitragssenkung  

 
ver.di entwickelt mit all seinen Gliederungen Strategien zur Verjüngung der 
Gewerkschaft und Werbung neuer Mitglieder sowie zum Umgang mit den so 
genannten „gelben Gewerkschaften“ (Marburger Bund, DHV, GdS, DBB…).  
 

Angenommen  
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M 095 Bezirksfachbereichskonferenz 13 Dresden/Oberelbe  

 
Mitgliederwerbung in der Zeitarbeit  

 
Der Bundesvorstand hat die Voraussetzungen zu schaffen, dass gewerkschaft-
liche Werbung von Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmern in allen Fachbe-
reichen gemeinsam mit dem Fachbereich 13 umgesetzt werden muss. Die 
Maske Mitgliederbestandsverwaltung (MIBS) der ökonomischen Einheiten 
(Betriebe) muss ein Feld erhalten, in welchem die Anzahl der Zeitarbeitnehme-
rinnen/Zeitarbeitnehmer erfasst werden kann.  
 

Angenommen  
 
 
M 096 Bundesfachgruppenkonferenz Medien  

 
Rückholaktion verpflichtend bei jedem Austritt  

 
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, dafür zu sorgen, dass Rückholgesprä-
che bei jedem Austritt geführt und nachvollziehbar dokumentiert werden müs-
sen. Dabei soll die Fachbezogenheit der Anruferinnen/Anrufer berücksichtigt  
werden.  
 

Angenommen 
 
 
M 097 Bezirkskonferenz Herford-Minden-Lippe  

 
Werbeveranstaltungen an berufsbildenden Einrichtungen, Hochschulen 
usw.  

 
Zur Gewinnung neuer Mitglieder sind an allen berufsbildenden Einrichtungen 
bis zu den Hochschulen Werbeveranstaltungen durchzuführen. Die Organisati-
on obliegt den Bezirken unter Hinzuziehung fach- und sachkundiger Mitglieder.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
M 099 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  

 
Mitgliederhaltearbeit  

 
Die Jugendlichen sollen nach abgeschlossener Ausbildung nicht mit einem 
standardisierten Brief von Bundesebene oder den Bezirken angeschrieben  
 



 
 

 565  

 

M Organisationspolitik 

 
werden. Wir wollen, dass diese Ansprache nicht an den zuständigen Sekretä-
rinnen und Sekretären vorbei passiert, sondern in Absprache mit diesen.  
 
Auch für die Rückholgespräche müssen gesonderte Materialien für Jugendliche 
geschaffen werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
M 100 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  

 
Begrüßungsschreiben jugendgerecht gestalten  

 
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, das ver.di-Begrüßungsschreiben auf 
Jugendliche anzupassen, oder dass Jugendliche ein anderes „jugendliches“ 
Anschreiben bekommen. Jugendliche Mitglieder sind mit einzubeziehen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 

M  Frauen/Gleichstellungspolitik 

M 101  Aktivierung und Qualifizierung junger Frauen  569 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen  

 

M 103  Beschwerderecht an den Kontroll- und  569 
Beschwerdeausschuss für Frauengremien  

Bundesfrauenkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

M 104  Beschwerderecht an den Kontroll- und  570 
Beschwerdeausschuss für Frauengremien  

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat 
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M 101 Bundesjugendkonferenz  

 
Aktivierung und Qualifizierung junger Frauen  

 
Junge Frauen werden gezielt gefördert.  
 
Um dies zu realisieren, erarbeitet ver.di Konzepte und Bildungsangebote, durch 
die junge Frauen für die gewerkschaftliche Arbeit gewonnen und in ihrer Aktivi-
tät gefördert werden.  
 

Angenommen  
 
 
M 103 Bundesfrauenkonferenz  

 
Beschwerderecht an den Kontroll- und Beschwerdeausschuss für Frau-
engremien  

 
In § 23 der Satzung werden als Organe der Frauen in ver.di bisher ausschließ-
lich die Frauenkonferenzen genannt. Demnach steht den Frauenräten bzw. 
Frauenvorständen ein eigenes Beschwerderecht bislang nicht zu.  
 
Deshalb fordert die Bundesfrauenkonferenz, den § 23 der Satzung wie folgt zu 
ergänzen:  
 
ver.di hat folgende Organe:  
 
(…)  
 
3. Organe der Vertretungsstrukturen nach § 22 Abs. 4 sind die Konferenzen der 
Gruppen.  
 
Organe der Vertretungsstrukturen der Frauen- und Gleichstellungspolitik sind  
 
(1) die Frauenkonferenzen  
(2) die Frauenräte der Ebene  
(3) die Frauenvorstände der Fachbereiche 
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
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M 104 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  

 
Beschwerderecht an den Kontroll- und Beschwerdeausschuss für Frau-
engremien  

 
§ 23 der Satzung wird wie folgt neu ergänzt:  
 
ver.di hat folgende Organe:  
 
(…)  
 

3. Organe der Vertretungsstrukturen nach § 22 Abs. 4 sind die Konferen-
zen der Gruppen.  

4.  
Organe der Vertretungsstrukturen der Frauen- und Gleichstellungspolitik sind  
 
(1) die Frauenkonferenzen  
(2) die Frauenräte der Ebene  
(3) die Frauenvorstände der Fachbereiche  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat 
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 

M  Gruppe Beamte/innen 

M 107  Anforderungen an ein modernes Beamtenrecht  573 

Bundesbeamt/innenkonferenz  
Angenommen  

 

M 108  Streikrecht für Beamtinnen und Beamte  576 

Bezirkskonferenz Südhessen  
Angenommen  

 

M 109  Streikrecht Beamtinnen und Beamte  576 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 10 Nordrhein-Westfalen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag M 108  

 

M 112  Kollektivhandlungen und Streik für Beamtinnen und Beamte  577 

Bezirkskonferenz Frankfurt am Main und Region  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

M 116  Verhandeln statt Verordnen – Demokratisierung des  577 
Beamtenrechts überfällig  

Bundesbeamt/innenkonferenz  
Angenommen  

 

M 119  Ausbau der gewerkschaftlichen Interessenvertretung für  577 
den Beamtenbereich  

Bundesbeamt/innenkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

M 120  ver.di-Beamtenpolitik/Arbeitszeit Beamtinnen und Beamte  579 

Bezirkskonferenz Duisburg/Niederrhein  
Angenommen  

 

M 122  Besoldungs- und Arbeitszeitanpassung von Beamtinnen/  580 
Beamten  

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

M 123  Für ein flexibles Laufbahnrecht  580 

Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

M 124  Beurlaubungsmöglichkeiten zur Pflege von Angehörigen 580 
in der Sonderurlaubsverordnung (SUrlV) für Beamtinnen 
und Beamte  

Bezirkskonferenz Frankfurt am Main und Region  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

M 125  Für eine zukunftsfähige Versorgung der Beamtinnen und  581 
Beamten  

Bundesbeamt/innenkonferenz  
Angenommen  

 

M 126  Versorgung der Beamtinnen und Beamten zukunftsfähig 584 
und nachhaltig gestalten  

Landesbezirkskonferenz Hamburg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag M 125  

 

M 127  Nachhaltige Sicherung der Versorgung, gemeinsame  584 
Versorgungsfonds des Bundes und der Länder  

Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag M 125  

 

M 128  Zweckgebundene Verwendung der von den  584 
Versorgungsbezügen einbehaltenen Beträge für  
Pflegeleistungen  

Bundesfachbereichskonferenz 10  
Angenommen 
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M 107 Bundesbeamt/innenkonferenz  

 
Anforderungen an ein modernes Beamtenrecht  

 
Der öffentliche Dienst hat sich als notwendig und leistungsstark erwiesen. Ge-
rade in jüngster Zeit hat er bei der Bewältigung der Wirtschafts- und Finanzkri-
se seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Dazu haben die Beamtinnen und 
Beamten einen wesentlichen Anteil beigetragen.  
 
Auch in der nächsten Zeit steht der öffentliche Dienst vor großen Herausforde-
rungen:  
 
Demografische Entwicklung  

 
Die deutsche Bevölkerung wird älter und dies führt zwangsläufig zu veränder-
ten Anforderungen an öffentliche Dienstleistungen. Hierauf muss der öffentliche 
Dienst reagieren.  
 
Auch der öffentliche Dienst ist von der demografischen Entwicklung nicht aus-
genommen – durch Einstellungsstopps und Stellenkürzungen wurde sie sogar 
noch verschärft. Das Durchschnittsalter der Beschäftigten ist kontinuierlich 
gestiegen. Jetzt fehlt es an ausreichendem Nachwuchs.  
 
Föderalismusreform I und II  

 
Die mit der Föderalismusreform I einhergehende Konkurrenz der Länder und 
des Bundes im Beamtenrecht fördert uneinheitliche Lebensverhältnisse, da die 
Länder unterschiedliche Prioritäten setzen.  
 
Mit der Föderalismusreform II sind neue Haushaltsregeln für Bund und Länder 
hinzugekommen. Die Schuldenbremse schränkt die finanziellen Handlungs-
möglichkeiten weiter ein.  
 
Europäische und internationale Aspekte  

 
Europäische Richtlinien haben Einfluss auf die deutsche Gesetzgebung. Die 
grenzüberschreitende Inanspruchnahme von öffentlichen Dienstleistungen, die 
Vergabe und Ausschreibung öffentlicher Dienstleistungen stellen höhere Anfor-
derungen an die Beschäftigten.  
 
Was bedeuten diese Herausforderungen für ein modernes Beamtenrecht?  

 
Verhandlungs- und Beteiligungsrechte  

 
ver.di fordert ein Vertragsrecht zur Gestaltung von Beschäftigungsbedingungen 
verbunden mit einem Durchsetzungsrecht.  
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Mobilität erleichtern - Status- und Laufbahnrecht durchlässig und diskri-
minierungsfrei gestalten  

 
Das Statusrecht der Beamtinnen und Beamten muss so ausgestaltet werden, 
dass es die Mobilität der Beamtinnen und Beamten fördert und Diskriminierun-
gen ausschließt. Dafür müssen die Laufbahnen durchlässiger als bisher gestal-
tet werden.  
 
Das Beamtenstatusrecht sowie seine Umsetzung in den Ländern müssen auf 
ihre mobilitätsfördernde bzw. -hemmende Wirkung hin untersucht und entspre-
chende Änderungen des Bundes- wie des Landesrechts geprüft werden.  
 
Das Laufbahnrecht ist von Bund und Ländern gemeinschaftlich fortzuentwi-
ckeln. Durch Staatsvertrag sind die Grundzüge des Laufbahnrechts so zu ge-
stalten, dass sie vergleichbar sind und den Austausch fördern.  
 
Die gegenseitige Anerkennung der Laufbahnbefähigung zwischen Bund und 
Ländern bzw. zwischen den Ländern ist zu ermöglichen.  
 
Den Beschäftigten müssen ausreichende Qualifizierungsmaßnahmen angebo-
ten werden, um ihren Aufgaben und den Anforderungen ihres Arbeitsplatzes 
gerecht zu werden. Einen besonderen Stellenwert hat die Personalentwicklung. 
Sie umfasst mehr als Fort- und Weiterbildungsprogramme. Ein Rechtsanspruch 
auf Qualifizierung und Personalentwicklung für die sich wandelnden Aufgaben 
ist zu schaffen. 
 
Das Laufbahnrecht muss die Anforderungen der beruflichen Tätigkeiten wider-
spiegeln. Auf eine Gliederung in Laufbahngruppen kann verzichtet werden.  
 
Wechsel zwischen öffentlichem Dienst und Privatwirtschaft sind zu ermögli-
chen. Aus-, Fort- und Weiterbildung sind an diese Erfordernisse anzupassen. 
Zusätzliche Qualifikationen müssen sich positiv auf die berufliche Entwicklung  
auswirken. Bei der Ausgestaltung von Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglich-
keiten ist auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besonders Rücksicht zu 
nehmen.  
 
Beamtenstatus und berufliche Entwicklungschancen sind diskriminierungsfrei 
zu gestalten. Alle ehe- und familienbezogenen Regelungen sind auf Beamtin-
nen und Beamte in eingetragenen Lebenspartnerschaften anzuwenden.  
 
Die Beamtinnen und Beamten in den ehemals staatlichen Unternehmen wie 
der Deutschen Post AG, Deutschen Postbank AG und Deutschen Telekom AG 
tragen mit hochwertigen Dienstleistungen zum Unternehmenserfolg bei. Sie 
dürfen in ihrem beruflichen Fortkommen und in den Versorgungsregelungen 
nicht benachteiligt werden und sind gleichberechtigt in die Qualifizierungsmaß-
nahmen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzubeziehen.  
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Besoldung  

 
ver.di fordert ein funktions- und leistungsgerechtes sowie diskriminierungsfreies 
Besoldungssystem. Die Leistung der Beschäftigten muss sich auch in verbes-
serten Bezahlungsstrukturen niederschlagen. Das Bezahlungssystem muss 
sich an der tatsächlich ausgeübten Tätigkeit orientieren. Erfolgreich wahrge-
nommene Aufgaben und Qualifizierungen für höherwertige Tätigkeiten müssen 
zu einer höheren Bezahlung führen. Deshalb sind Tätigkeitsmerkmale vorzuse-
hen, die zu einer entsprechenden Einstufung im Bezahlungsgefüge führen.  
 
Damit berufliche Chancen auch mit Perspektiven in der Bezahlung verbunden 
sind, muss die Beförderungssituation deutlich verbessert werden. Die Stellen-
obergrenzen sind abzuschaffen. 
 
Beförderungsdienstposten sind in ausreichender Zahl zur Verfügung zu stellen.  
 
Die Ergebnisse der gemeinsamen Tarif- und Besoldungsrunden sind, soweit 
sie die reinen Bezügeerhöhungen betreffen, zeit- und inhaltsgleich auf den 
Beamtenbereich, einschließlich Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter, 
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger zu übertragen. Quali-
tative Ergebnisse sind wirkungsgleich zu übertragen.  
 
Ein Dienstherrnwechsel auf Grund von Organisationsänderungen, darf nicht zu 
Nachteilen (zum Beispiel finanzieller Art oder der Arbeitszeit) führen.  
 
Arbeitszeiten  

 
ver.di fordert eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit für die Beamtinnen und 
Beamten beim Bund und in den Ländern und entsprechende Anpassung zu-
mindest an das Niveau der Wochenarbeitszeit der jeweiligen Tarifbeschäftigten 
des betreffenden Arbeitgebers, mit der Zielsetzung, Maßnahmen der betriebli-
chen Gesundheitsförderung und Gesundheitsprävention sinnvoll zu flankieren 
und Chancen, die gesetzliche Altersgrenze gesund zu erreichen, zu vergrö-
ßern.  
 
Gesetzliche Altersgrenzen und Lebensarbeitszeit  

 
ver.di lehnt die Anhebung der gesetzlichen Regelaltersgrenzen und der beson-
deren Altersgrenzen für Beamtinnen und Beamte ab, weil die geplante Verlän-
gerung der Lebensarbeitszeit wegen der erheblichen Versorgungsabschläge 
sich lediglich als verkappte Pensionskürzung darstellt, und zudem arbeits-
marktpolitisch das falsche Signal gesetzt wird. Ähnlich hat sich ver.di zur Anhe-
bung der rentenrechtlichen Altersgrenzen positioniert.  
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Versorgung  
 

ver.di befürwortet die Entwicklung zu einem ganzheitlichen, umfassenden Fi-
nanzierungskonzept auf Grundlage des jetzigen Versorgungsrechtssystems, 
das in der Lage ist, die Zahlung von „Pensionen nach Kassenlage“ zu verhin-
dern, Kostentransparenz in den öffentlichen Haushalten zu schaffen und eine 
ausreichende Rücklage für spätere Pensionszahlungen an die jetzigen und 
künftigen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sicher zu 
stellen sowie „enteignungssichere“ Versorgungsanwartschaften zu garantieren.  
 

Angenommen  
 
 

M 108 Bezirkskonferenz Südhessen  

 
Streikrecht für Beamtinnen und Beamte  
 

ver.di vertritt die Auffassung, dass das in der Bundesrepublik Deutschland 
behauptete generelle Streikverbot für Beamtinnen und Beamte im Widerspruch 
zur Gewährleistung des Streikrechtes in Artikel 6 Abs. 4 Europäischen Sozial-
charta (ESC) steht. ver.di setzt sich deshalb dafür ein, dass auch Beamtinnen 
und Beamte die vollen demokratisch legitimierten Koalitionsrechte erhalten.  
 
Der Bundesvorstand sowie alle ver.di-Gliederungen werden aufgefordert, aktiv 
das Streikrecht für Beamtinnen und Beamten einzufordern und durchzusetzen. 
Dabei prüft der Bundesvorstand alle rechtlichen Möglichkeiten zur Durchset-
zung des Streikrechtes mit dem Ziel, im deutschen Beamtenrecht das Streik-
recht vollumfänglich zu verankern.  
 

Angenommen  
 
 

M 109 Landesbezirksfachbereichskonferenz 10 Nordrhein-Westfalen  

 
Streikrecht Beamtinnen und Beamte  
 

Der Bundesvorstand wird aufgefordert, sich für die ausdrückliche Anerkennung 
von Kollektivrechten, insbesondere des Menschenrechts auf Streik für Beam-
tinnen und Beamte in der Bundesrepublik Deutschland einzusetzen, alle dafür 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen und die Durchsetzung als Arbeits-
schwerpunkt festzulegen.  
 
Wegen der besonderen Rechtskonstruktion von Beamtinnen und Beamten in 
Aktiengesellschaften empfiehlt es sich, mit der Umsetzung der Forderung von 
Kollektivrechten für Beamtinnen und Beamten bei den Nachfolgeunternehmen 
der Deutschen Bundespost zu beginnen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag M 108  
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M 112 Bezirkskonferenz Frankfurt am Main und Region  

 
Kollektivhandlungen und Streik für Beamtinnen und Beamte  

 
Die zuständigen ver.di-Gremien werden aufgefordert, Beamtinnen und Beamte 
dann in konkrete Auseinandersetzungen über das bisherige rechtlich tolerable 
Maß hinaus einzubeziehen, wenn die signifikante Bereitschaft dazu bei den 
beteiligten Beamtinnen und Beamten in einem klar abgrenzbaren, überschau-
baren Bereich gegeben und sowohl für ver.di als auch für die beteiligten Beam-
tinnen und Beamten mit einem überschaubaren, handhabbaren und kalkulier-
baren Risiko verbunden ist.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
M 116 Bundesbeamt/innenkonferenz  

 
Verhandeln statt Verordnen – Demokratisierung des Beamtenrechts über-
fällig  

 
ver.di fordert die Gesetzgeber in Bund und Ländern auf, Verhandlungsrechte 
für Beamtinnen und Beamte in den jeweiligen Beamtengesetzen zu verankern. 
Die Beteiligungsrechte müssen zu einem Verhandlungs- und Vertragsrecht 
erweitert werden. Die Beamtinnen und Beamten sind stärker als bisher bei der 
Ausgestaltung ihrer Arbeits- und Bezahlungsbedingungen zu beteiligen.  
 

Angenommen  
 
 
M 119 Bundesbeamt/innenkonferenz  

 
Ausbau der gewerkschaftlichen Interessenvertretung für den Beamtenbe-
reich  

 
Die rund 200.000 in ver.di organisierten Beamtinnen und Beamten erwarten 
von ihrer Gewerkschaft eine erfolgreiche Interessenvertretung. Die Wahrneh-
mung ihrer Interessen hat sich jedoch als Folge der Auswirkungen der Födera-
lismusreform I nachhaltig verändert, indem Regelungskompetenzen vom Bund 
auf die Länder übertragen wurden. Dies bedeutet für ver.di einen erhöhten 
Koordinierungsaufwand auf der Bundesebene sowie die Begleitung von eigen-
ständigen Gesetzentwürfen des Bundes und der sechzehn Länder.  
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Dafür müssen folgende Ziele erreicht werden:  
 

 eine positive Mitgliederentwicklung, um Einfluss auf die Politik und die 
Gesetzgebung nehmen zu können,  

 

 eine hohe Fach- und Sachkompetenz erhalten und weiterentwickeln,  
 

 ehrenamtliche Gremien in ihrer Arbeit unterstützen,  
 

 die Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst zu sein und wahrge-
nommen zu werden,  

 

 eine aktive, kompetente und fortschrittliche Beamtenpolitik verwirkli-
chen,  

 

 für Tarif- und Beamtenbereich ein gemeinsames Verständnis schaffen.  
 
Aufgaben auf Bundesebene: 
  

 Richtungsweisende und koordinierende Beamtenpolitik,  
 

 Einfluss auf Gesetze und Rechtsverordnungen mit Auswirkungen auf 
die Beschäftigungsbedingungen, insbesondere Bundesrecht und 
Postpersonalrecht,  

 

 Besoldungsrunden gestalten und durchführen,  
 

 fachbereichsbezogene Beamtenarbeit,  
 

 Vertretung gruppenspezifischer Interessen innerhalb der Organisation,  
 

 Zusammenarbeit mit DGB und Einzelgewerkschaften, um die berufs-
spezifischen Angelegenheiten wahrzunehmen,  

 

 Förderung der ehren- und hauptamtlichen Beamtenarbeit,  
 

 Initiierung, Koordinierung, Durchführung gewerkschaftlicher Aktionen,  
 

 Mitgliederwerbekonzepte erstellen,  
 

 Informations- und Schulungsbedarfe abdecken,  
 

 Ausarbeitung von Publikationen,  
 

 Beratung in Beamtenangelegenheiten,  
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 Vorbereitung von Rechtsschutzverfahren.  
 
Aufgaben auf Landesbezirksebene: 
 

 Einfluss auf Gesetze und Rechtsverordnungen mit Auswirkungen auf 
die Beschäftigungsbedingungen (zum Teil in mehreren Ländern), • 
Besoldungsrunden (mit)gestalten und durchführen,  

 

 fachbereichsbezogene Beamtenarbeit,  
 

 Zusammenarbeit mit DGB und Einzelgewerkschaften, um die berufs-
spezifischen Angelegenheiten wahrzunehmen.  

 

 Unterstützung der Personalvertretungen,  
 

 Förderung der ehrenamtlichen Beamtenarbeit, auch der Bezirksebene,  
 

 Mitgliederwerbung,  
 

 Informations- und Schulungsbedarfe abdecken,  
 

 Ausarbeitung von Publikationen,  
 

 Beratung in Beamtenangelegenheiten,  
 

 Rechtsberatung und Rechtsschutz.  
 
Gegenwärtig können nicht alle Aufgaben wahrgenommen werden, weil nicht 
ausreichend Personal- und Finanzmittel zur Verfügung stehen. Auf den Ebenen 
sind entsprechend qualifizierte politische Sekretärinnen und Sekretäre einzu-
setzen. Dem Aufgabenspektrum sind erforderliche Stellenanteile zur Verfügung 
zu stellen. Dazu gehören auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eine adä-
quate Sachmittelausstattung.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
M 120 Bezirkskonferenz Duisburg/Niederrhein  

 
ver.di-Beamtenpolitik/Arbeitszeit Beamtinnen und Beamte  

 
Einer der Schwerpunkte der ver.di-Beamtenpolitik sowohl auf Bundes- als auch 
auf Landesebene soll die Verminderung der wöchentlichen Arbeitszeit der 
Beamtinnen und Beamten auf das Niveau der Tarifbeschäftigten des  
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öffentlichen Dienstes sein. Bestehende günstigere Regelungen (zum Beispiel 
Telekom, Post usw.) bleiben bestehen.  
 

Angenommen  
 
 
M 122 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  

 
Besoldungs- und Arbeitszeitanpassung von Beamtinnen/Beamten  

 
ver.di macht ihren gesellschaftlichen und politischen Einfluss geltend, um die 
Besoldungsanpassungen sowie die Arbeitszeit von Beamtinnen/Beamten der 
Kommunen wieder an den TVöD anzupassen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
M 123 Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  

 
Für ein flexibles Laufbahnrecht  

 
Im Zusammenhang mit den Dienstrechtsreformgesetzen ist das Laufbahnrecht 
so zu gestalten, dass für die Einstellung Ausbildungsabschlüsse maßgebend 
sind, für die weitere berufliche Entwicklung aber nur noch die Leistung sowie 
die Weiterbildung der Beamtinnen und Beamten. Eine fördernde Personalent-
wicklung wird von ver.di eingefordert. 
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
M 124 Bezirkskonferenz Frankfurt am Main und Region  

 
Beurlaubungsmöglichkeiten zur Pflege von Angehörigen in der Sonderur-
laubsverordnung (SUrlV) für Beamtinnen und Beamte  

 
Die zuständigen ver.di-Gremien werden aufgefordert, sich initiativ bei den zu-
ständigen Stellen des Bundes dafür einzusetzen, in der Sonderurlaubsverord-
nung für die Beamtinnen und Beamten die Beurlaubungsmöglichkeiten zur 
Pflege von Angehörigen analog der im Pflegegesetz geltenden Regelung für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer festzuschreiben.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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M 125 Bundesbeamt/innenkonferenz  

 
Für eine zukunftsfähige Versorgung der Beamtinnen und Beamten  

 
1. Ziele des Finanzierungskonzepts  

 
ver.di befürwortet die Entwicklung zu einem ganzheitlichen, umfassenden 
Finanzierungskonzept auf Grundlage des jetzigen Versorgungsrechtssys-
tems, das in der Lage ist, die Zahlung von „Pensionen nach Kassenlage“ zu 
verhindern, Kostentransparenz in den öffentlichen Haushalten zu schaffen 
und eine ausreichende Rücklage für spätere Pensionszahlungen an die jet-
zigen und künftigen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfän-
ger sicher zu stellen sowie „enteignungssichere“ Versorgungsanwartschaf-
ten zu garantieren.  

 
2. Finanzierungsgrundlagen 

 
Die Pensionsansprüche der Beamtinnen und Beamten werden - zumindest 
bei Bund und Ländern - weiterhin ganz überwiegend im bewährten Umlage-
verfahren aus Steuermitteln finanziert. Anders als in der Vergangenheit, in 
der die Beamtenversorgung aus den Steuereinnahmen der laufenden 
Haushalte der Gebietskörperschaften bzw. des einzelnen Dienstherrn fi-
nanziert wurde, sollen die erforderlichen Finanzierungsmittel künftig auch 
einer Rücklage (kollektiver Kapitalstock) entnommen werden, welche durch 
regelmäßige Einzahlungen des Dienstherrn bereits ab dem Zeitpunkt der 
Begründung des jeweiligen Beamtenverhältnisses aufgebaut wird. Bund 
und Länder bilden möglichst gemeinsame Versorgungsrücklagen in einem 
oder mehreren gemeinsamen Fonds auf der Grundlage von Staatsverträ-
gen. Die Beiträge bzw. Umlagen sind von den öffentlichen Arbeitgebern in 
Versorgungsfonds anzulegen, die von externen unabhängigen, überregio-
nalen und paritätisch geführten Trägern (zum Beispiel öffentlich-rechtliche 
Anstalten) verwaltet werden. Diese übernehmen neben der Kapitalverwal-
tung auch die Auszahlung der Versorgungsbeträge, um so die Gelder bes-
ser gegen zweckfremde Zugriffe der Politik zu entziehen.  

 
Der verfassungsrechtliche Alimentationsgrundsatz, der den Beamtinnen 
und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp-
fängern einen amtsangemessenen Lebensstandard sichern soll, bleibt un-
berührt. Versorgungsansprüche richten sich nach wie vor ausschließlich 
gegen den jeweiligen Dienstherrn.  

 
3. Kostentransparenz in der Versorgung  

 
Zentrale Bedeutung für eine nachhaltige und demografiefeste Finanzierung 
hat die Schaffung von Kostentransparenz in der Beamtenversorgung. Die 
Versorgungskosten müssen bereits im Zeitpunkt des Entstehens der Ver-
sorgungsanwartschaften verursachungsgerecht und budgetwirksam den  
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jeweiligen Personalstellen des Ressorts, Bereichs, Amtes etc. zugeordnet 
werden können. Auf diese Weise werden die tatsächlichen Personalkosten 
der Beamtinnen und Beamten, zu denen eben auch die Kosten der Versor-
gung gehören, bereits im Zeitpunkt der Begründung des Beamtenverhält-
nisses sichtbar. 

 
Die nachhaltige Finanzierung der Versorgung kann zusätzlich durch „sys-
temexterne“ Instrumente flankiert werden:  

 
4. Systemexterne Instrumente der Finanzierung  

 
Steuermehreinnahmen, insbesondere eine konsequente Steuereintreibung, 
können zur Erhöhung des Steueraufkommens beitragen, die damit die fi-
nanziellen Handlungsspielräume des Staates bei der Finanzierung der Ru-
hegehälter erweitern und die Finanzierungsbasis zumindest vorübergehend 
stärken. ver.di setzt sich dafür ein, dass Bund und Länder zu einer konse-
quenten Steuerbeitreibung verpflichtet werden.  
 
Eine gerechte Steuerpolitik bzw. ein gerechtes Steuerkonzept können die 
Einkommenssituation für die öffentlichen Haushalte ebenfalls erheblich ver-
bessern. Die wirtschaftliche und damit steuerliche Leistungsfähigkeit hängt 
nicht nur vom Einkommen ab, sondern auch vom Vermögen, über das die 
Steuerpflichtigen verfügen.  
 
Andere steuerliche Maßnahmen (zum Beispiel Erhebung einer Transakti-
onssteuer) können aus gewerkschaftlicher Sicht ebenfalls die Finanzie-
rungsbasis stärken.  

 
5. Grundsätze auf der Leistungsseite  

 
ver.di sieht weitere Niveauabsenkungen in der Beamtenversorgung schon 
aus verfassungsrechtlichen Gründen als äußerst kritisch an. Vor allem für 
Beamtinnen und Beamten im einfachen und mittleren Dienst fordert ver.di 
die Festlegung einer bundesweiten Untergrenze für die amtsangemessene 
Alimentierung, solange das Bundesverfassungsgericht eine klare Abgren-
zung nicht vorgenommen hat.  

 
6. Leistungsbezogene Besoldungsbestandteile  

 
Leistungsbezogene Besoldungsbestandteile befürwortet ver.di grundsätz-
lich nicht. Die Auswahl und Beförderung der Beamtinnen und Beamten er-
folgt nach geltendem Beamtenrecht strikt nach dem Leistungsgrundsatz von 
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung. Für den beruflichen Aufstieg 
in den Laufbahngruppen gelten dieselben Leistungsgrundsätze. Individuelle 
Leistungsunterschiede werden durch die Besoldungsgruppe und Laufbahn 
ausreichend gespiegelt. Die Versorgung aus dem letzten Amt bewirkt, dass 
der Leistungsgrundsatz auch im Ruhestand „nachwirkt“.  
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Soweit regelmäßig für einen bestimmten Zeitraum (zum Beispiel ein Jahr) 
leistungsbezogene Besoldungsbestandteile (zum Beispiel Leistungszula-
gen) in der aktiven Dienstzeit gezahlt werden, sollen sie zeitanteilig auch 
beim Ruhegehalt berücksichtigt werden, das heißt ruhegehaltsfähig werden. 
Die Ruhegehaltsfähigkeit von Leistungszulagen ist eine Frage der Anerken-
nung der individuellen Lebensarbeitsleistung. Die Ruhegehaltsfähigkeit von 
gezahlten Leistungsprämien dagegen ist systematisch nur schwer umsetz-
bar, weil es sich um einmalige Zahlungen handelt.  

 
7. Mitnahme von Versorgungsanwartschaften  

 
Zur Steigerung der Attraktivität der Beamtenlaufbahn im öffentlichen Dienst 
und speziell zur Gewinnung eines qualifizierten und motivierten Nachwuch-
ses ist die Mitnahmefähigkeit der Versorgungsanwartschaften beim freiwilli-
gen Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis und Wechsel zwischen Pri-
vatwirtschaft und öffentlichen Dienst unerlässlich.  

 
8. Private Altersvorsorge  

 
Um den individuellen Bedürfnissen und finanziellen Möglichkeiten des Ein-
zelnen bei der ergänzenden Absicherung im Alter stärker Rechnung zu tra-
gen, sollen die bestehenden vielfältigen Angebote der privaten Altersvor-
sorge, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer heute offen stehen, auch 
von Beamtinnen und Beamten genutzt werden können. Das bedeutet, die 
gesetzlichen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme dieser Angebote 
auch für Beamtinnen und Beamten zu schaffen (zum Beispiel individuelle 
Möglichkeiten der Entgeltumwandlung).  

 
9. Versorgungsauskunft 

 
Beamtinnen und Beamten sollen den Rechtsanspruch auf schriftliche Aus-
kunft über Berechnung und Höhe des Ruhegehalts gegenüber dem jeweili-
gen Versorgungsträger auf Antrag unabhängig vom Lebensalter geltend 
machen können. Ab einem bestimmten Alter (zum Beispiel 50 Jahre) soll 
der Versorgungsträger ohne Antrag unabhängig von der abgeleisteten 
Dienstzeit ohne Vorliegen weiterer Voraussetzungen einmal im Jahr zur 
Auskunft verpflichtet sein.  

 

Angenommen  
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M 126 Landesbezirkskonferenz Hamburg  

 
Versorgung der Beamtinnen und Beamten zukunftsfähig und nachhaltig 
gestalten  

 
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, sich gegenüber den jeweiligen Beam-
tengesetzgebern dafür einzusetzen, dass die Finanzierung der Beamtinnen- 
und Beamtenversorgung - wie bisher - nach dem „Umlageverfahren“ aus dem 
laufenden Haushalt erfolgt und die aktuellen sowie künftigen Kosten dafür 
transparent ausgewiesen werden. Forderungen nach privater Vorsorge der 
Beamtinnen und Beamten bzw. nach einer kapitalgedeckten Finanzierung 
(Pensionsfonds) werden abgelehnt.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag M 125  
 
 
M 127 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg  

 
Nachhaltige Sicherung der Versorgung, gemeinsame Versorgungsfonds 
des Bundes und der Länder  

 
In Ergänzung der Beschlüsse des Bundesausschusses der Beamtinnen und 
Beamten (BABB) zu Maßnahmen für die nachhaltige Sicherung der Versorgung 
der Beamtinnen und Beamten tritt ver.di für gemeinsame Versorgungsrückla-
genfonds ein: 
 
Bund und Länder bilden möglichst gemeinsame Versorgungsrücklagen in ei-
nem oder mehreren gemeinsamen Fonds auf der Grundlage von Staatsverträ-
gen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag M 125  
 
 
M 128 Bundesfachbereichskonferenz 10  

 
Zweckgebundene Verwendung der von den Versorgungsbezügen einbe-
haltenen Beträge für Pflegeleistungen  

 
ver.di wird beauftragt, sich dafür einzusetzen, dass die Beträge für Pflegeleis-
tungen, die den Empfängerinnen und Empfängern von Versorgungsbezügen 
nach § 50 f des Beamtenversorgungsgesetzes von ihren Versorgungsbezügen 
abgezogen und einbehalten werden, nachweislich der Versorgungsrücklage 
des Bundes zugeführt werden. Auf eine Änderung des Beamtenversorgungs-
gesetzes ist hinzuwirken.  
 

Angenommen
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 

M  Gruppe Arbeiter/innen 

M 129  Antrag zur Arbeiterinnen- und Arbeiterpolitik in ver.di  587 

Bundesarbeiter/innenkonferenz  
Angenommen  

 

M 130  Entschließung zur Arbeiterinnen- und Arbeiterpolitik  587 
in ver.di  

Bezirksfachbereichskonferenz 11 Berlin  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag M 129  

 

M 131  Entschließung zur Arbeiterinnen- und Arbeiterpolitik  588 
in ver.di  

Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag M 129  

 

M 132  Entschließung zur Arbeiterinnen- und Arbeiterpolitik  597 
in ver.di  

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag M 129  

 

M 133  Stärkung und Schaffung von Arbeiterinnen-/  598 
Arbeiterstrukturen in ver.di  

Landesbezirkskonferenz Hessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag M 129  

 

M 137  Arbeiterinnen-/Arbeiterausschüsse  599 

Bundesarbeiter/innenkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

M 138  Entschließung "Aktive Arbeiterinnen/Arbeiter"  600 

Bezirkskonferenz Dresden/Oberelbe  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand 
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M 129 Bundesarbeiter/innenkonferenz  

 
Antrag zur Arbeiterinnen- und Arbeiterpolitik in ver.di  

 
Auf Grund neuer Erkenntnisse ist es auf unabsehbare Zeit erforderlich, auf 
allen Ebenen fachbereichsübergreifende Strukturen für Arbeiterinnen und Ar-
beiter in ver.di zu erhalten und auszubauen.  
 
Nur dadurch wird gewährleistet, dass die Arbeiterinnen/Arbeiter selbst die Mög-
lichkeit erhalten, ihre Interessen angemessen beraten und vertreten zu können.  
 
Um Verbesserungen für die Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Gebieten der  
 
Gesellschaftspolitik,  
Wirtschaftspolitik,  
Sozialpolitik,  
Bildungspolitik,  
Tarifpolitik,  
Europapolitik,  
innergewerkschaftliche Organisationspolitik,  

 
zu erreichen, ist solidarisches Handeln mit allen Organisationseinheiten in 
ver.di, den DGB-Gewerkschaften und anderen Organisationen, auch auf euro-
päischer Ebene, notwendig.  
 
Der Bundeskongress fordert alle Organisationsgliederungen von ver.di auf, die 
berechtigten Anliegen der Arbeiterinnen und Arbeiter zu unterstützen.  
 

Angenommen 
 
 
M 130 Bezirksfachbereichskonferenz 11 Berlin  

 
Entschließung zur Arbeiterinnen- und Arbeiterpolitik in ver.di  

 
Die politische Situation in der Bundesrepublik Deutschland hat sich in den ver-
gangenen drei Jahrzehnten erdrutschartig auf die Einkommens-, Lebens- und 
Arbeitsbedingungen der Arbeiterinnen/Arbeiter ausgewirkt.  
 
In der bundesrepublikanischen Arbeitswelt sind heute 14 Millionen Menschen in 
prekären Arbeitsverhältnissen wie zum Beispiel in Zeit- und Leiharbeit und im 
Niedriglohnsektor beschäftigt.  
 
Neueste soziologische Studien und Analysen belegen, dass ¾ der heute in 
Armut lebenden Menschen den einfachen Arbeiterinnen/Arbeitern und den 
Facharbeiterinnen/Facharbeitern zuzuordnen sind.  
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Deshalb ist es zwingend erforderlich, sich der Arbeiterinnen-/Arbeiterpolitik 
verstärkt zuzuwenden.  
 
Auf Grund dieser Erkenntnisse ist es auf unabsehbare Zeit erforderlich, auf 
allen Ebenen fachbereichsübergreifende Strukturen für Arbeiterinnen und Ar-
beiter in ver.di zu erhalten und auszubauen.  
 
Nur dadurch wird gewährleistet, dass wir Arbeiterinnen/Arbeiter selbst die Mög-
lichkeit erhalten, unsere Interessen angemessen beraten und vertreten zu 
können.  
 
Um Verbesserungen für die Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Gebieten der  
 
Gesellschaftspolitik,  
Wirtschaftspolitik,  
Sozialpolitik,  
Bildungspolitik,  
Tarifpolitik,  
Europapolitik,  
Innergewerkschaftliche Organisationspolitik,  

 
zu erreichen, ist solidarisches Handeln mit allen Organisationseinheiten in 
ver.di, den DGB-Gewerkschaften und anderen Organisationen, auch auf euro-
päischer Ebene notwendig.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag M 129  
 
 
M 131 Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  

 
Entschließung zur Arbeiterinnen- und Arbeiterpolitik in ver.di  

 
Die politische Situation in der Bundesrepublik Deutschland hat sich in den ver-
gangenen drei Jahrzehnten erdrutschartig auf die Einkommens-, Lebens- und 
Arbeitsbedingungen der Arbeiterinnen/Arbeiter ausgewirkt.  
 
In der bundesrepublikanischen Arbeitswelt sind heute 14 Millionen Menschen in 
prekären Arbeitsverhältnissen wie zum Beispiel in Zeit- und Leiharbeit und im 
Niedriglohnsektor beschäftigt.  
 
Neueste soziologische Studien und Analysen belegen, dass ¾ der heute in 
Armut lebenden Menschen den einfachen Arbeiterinnen/Arbeiter und den 
Facharbeiterinnen/Facharbeitern zuzuordnen sind.  
 
Deshalb ist es zwingend erforderlich, sich der Arbeiterinnen-/Arbeiterpolitik 
verstärkt zuzuwenden.  
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Auf Grund dieser Erkenntnisse ist es auf unabsehbare Zeit erforderlich, auf 
allen Ebenen fachbereichsübergreifende Strukturen für Arbeiterinnen und Ar-
beiter in ver.di zu erhalten und auszubauen.  
 
Nur dadurch wird gewährleistet, dass wir Arbeiterinnen/Arbeiter selbst die Mög-
lichkeit erhalten, unsere Interessen angemessen beraten und vertreten zu 
können. 
 
Um Verbesserungen für die Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Gebieten der  
 
Gesellschaftspolitik,  
Wirtschaftspolitik,  
Sozialpolitik,  
Bildungspolitik,  
Tarifpolitik,  
Europapolitik bzw.  
der innergewerkschaftlichen Organisationspolitik  

 
zu erreichen, ist solidarisches Handeln mit allen Organisationseinheiten in 
ver.di, den DGB-Gewerkschaften und anderen Organisationen - auch auf euro-
päischer Ebene - notwendig.  
 
I. Gesellschaftspolitik  

 
Die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen 
haben sich insbesondere für die Arbeiterinnen-/Arbeitermilieus in den letzten 
drei Jahrzehnten dramatisch verschlechtert.  
 
Arbeitsplatz- und Einkommensverluste haben Arbeiterfamilien an den Rand 
unserer Gesellschaft gedrückt. Die Einkommensschere öffnet sich immer wei-
ter.  
 
Die Bildungs- und Ausbildungschancen von Jugendlichen, insbesondere von 
Arbeiterkindern befinden sich auf dem tiefsten Stand der Nachkriegsgeschich-
te.  
 
Das Arbeitsrecht und die sozialen Sicherungssysteme, welche die Arbei-
ter/innen vor den Wechselfällen des Lebens schützen sollten, haben vielfache 
Verschlechterungen erfahren und sind ständig weiteren Angriffen ausgesetzt. 
 
Diese Einschnitte treffen vor allen jene Teile der Arbeiterfamilien, deren Ange-
hörige und Kinder in den Wachstumsjahren Arbeiter/innen geblieben sind.  
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Ausgehend von der Tatsache, dass ¾ der betroffenen Menschen Arbeite-
rinnen/Arbeiter sind, fordern wir:  
 

 Die Sicherstellung von Beteiligungsrechten in allen gesellschaftspoliti-
schen Entscheidungsorganen.  

 

 Eine gerechte Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums, zum Bei-
spiel durch Vermögens- und Erbschaftssteuer.  

 

 Die sofortige Einführung eines flächendeckenden gesetzlichen Min-
destlohns.  

 

 Menschenunwürdige Bezahlung gesellschaftlich zu ächten und unter 
Strafe zu stellen.  

 

 Der immer noch bestehenden Diskriminierung der sogenannten „ge-
ring qualifizierten Tätigkeiten“ entgegenzutreten und diese finanziell 
aufzuwerten.  

 

 Die sozialversicherungspflichtigen Einkommensgrenzen sind aufzuhe-
ben.  

 

 Die unteren Einkommensgruppen sind steuerlich weiter zu entlasten.  
 
II. Wirtschaftspolitik  

 
Die gegenwärtige wirtschaftliche Lage der Arbeitermilieus ist im starken Maß 
gekennzeichnet durch hohe Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit in prekären 
Beschäftigungsverhältnissen, in Leih- und Zeitarbeit sowie in Niedriglohnberei-
chen.  
 
Arbeitgeber und Unternehmer nutzen diese Situation zur Einschüchterung und 
Disziplinierung der Beschäftigten und zum Abbau von Einkommen oder Ein-
kommensbestandteilen, betrieblichen Sozialleistungen und von Schutz-und 
Mitbestimmungsrechten.  
 
Es ist zu befürchten, dass sich diese Situation unter der aktuellen Finanz- und 
Wirtschaftkrise noch verstärken wird.  
 
Der neoliberale Wirtschaftskurs, gewollt und unterstützt durch die politischen 
Entscheidungsträger, hat uns an den Rand einer Katastrophe gebracht.  
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Die Bundesregierung nährt das Klima der Konfrontation gegenüber den Arbeit-
nehmern und Gewerkschaften, indem sie  
 

 vorgibt, Arbeitslosigkeit abzubauen, aber in Wirklichkeit nur die Ar-
beitslosenstatistik schönt, während die Arbeitslosigkeit steigt.  

 

 den Sozialstaat nicht sichert, sondern seine Grundlagen zerstört, unter 
anderem durch Verlagerung der finanziellen Lasten vom Bund in die 
Kommunen, ohne den notwendigen Kapitalausgleich.  

 

 Steuern und Abgaben zu Lasten der Arbeitnehmerin-
nen/Arbeitnehmer, Rentnerinnen/Rentner und Sozialleistungsempfän-
gerinnen/-empfänger umverteilt, um Großverdiener zu entlasten.  

 
Die Realeinkommen der Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer sinken oder stagnie-
ren. Für die meisten Arbeiterinnen und Arbeiter liegt der Reallohn 2009 unter 
dem Niveau von 1999. Die Massenkaufkraft wird eingeschränkt und Sozialleis-
tungen abgebaut. Im krassen Gegensatz dazu steht die vorbehaltslose Sub-
ventionierungspolitik für die Banken, die die Verluste sozialisiert.  
 
Diese Wirtschaftspolitik verstärkt die Zukunftsängste der Arbeiterinnen und 
Arbeiter.  
 
Die These Gewinne schaffen Investitionen und Investitionen neue Arbeitsplät-
ze, hat sich als falsch erwiesen. 
 
Wir brauchen in allen Marktsegmenten staatliche Regelungen, die der Schaf-
fung von Arbeitsplätzen den Vorrang vor kurzfristigen Gewinnstreben gibt. 
Auch hier gilt „Arbeit geht vor Kapital“.  
 
III. Sozialpolitik  

 
Die Einschnitte der letzten zwei bis drei Jahrzehnte in die sozialen Sicherungs-
systeme haben insbesondere für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer niedriger 
Einkommensgruppen und die Rentnerinnen und Rentner verheerende Auswir-
kungen auf ihre Lebensbedingungen.  
 
Bislang konnten sich einige der älteren Arbeiterinnen/Arbeiter in die Frühver-
rentung und Vorruhestandsregelungen retten. Dabei bedienten sich die Arbeit-
geber schamlos der Sozialsysteme, um ihre Belegschaftsstrukturen zu optimie-
ren und ihre Gewinne zu vergrößern, während nunmehr die Arbeiterin-
nen/Arbeiter empfindliche Einbußen und De-Qualifizierungen hinnehmen müs-
sen und/oder sich mit ihren meist betriebsspezifischen Qualifikationen und 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen in die Reihe der hoffnungslosen Fälle der 
Arbeitsämter stellen müssen.  
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Vor allen in der ratlosen Sorge um die Zukunft der eigenen Kinder spiegelt sich 
das kollektive Gefühl wieder, am Ende um die Früchte eines Arbeits- und Arbei-
terinnen-/Arbeiterlebens betrogen worden zu sein.  
 
Die Würde des Menschen und deren Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 
muss durch ein ausreichendes Einkommen aus Arbeit sichergestellt sein.  
 
Karl Lauterbach (MdB SPD) beschreibt das in seinem Buch „Der Zweiklassen-
staat“ mit dem bezeichnenden Untertitel „Wie die Privilegierten Deutschland 
ruinieren“ wie folgt:  
 
„Für den Einzelnen bedeutet unser Sozialstaat immer häufiger ein unerfülltes 
Leben. Chancenlos in die falsche Familie geboren, nach schlechter Bildung 
arbeitslos und auf die Hilfe des Staates angewiesen, bald schon unnötig er-
krankt, dann arm und früh gestorben – das klingt wie ein schlechtes Drehbuch. 
Es ist aber zunehmend die Wirklichkeit für all jene Menschen, die ohne jedes 
Privileg in Deutschland geboren werden. Der Staat schafft hier eine Klasse 
systematischer Verlierer.“  
 
Ausgehend von der Tatsache, dass ¾ der betroffenen Menschen Arbeite-
rinnen/Arbeiter sind, fordern wir:  
 

 Dem Sozialstaatsgebot nach Artikel 20 des Grundgesetzes ist Rech-
nung zu tragen. Sozialleistungen dürfen nicht weiter abgebaut, son-
dern müssen gerechter umgestaltet werden.  

 

 Das Renteneintrittsalter muss wieder gesenkt werden, da die „Rente 
mit 67“ nur eine getarnte Rentensenkung ist.  

 

 Es muss verhindert werden, dass sich die Gutverdiener aus der soli-
darischen Finanzierung unseres Rentensystems auf Grund von Bei-
tragsbemessungsgrenzen verabschieden.  

 

 Einen erleichterten Zugang zur Erwerbsminderungsrente nach Belas-
tungsanalysen und den Sterbetafeln der Berufsgruppen. Die Abschlä-
ge bei der Erwerbsminderungsrente müssen entfallen, Krankheit darf 
nicht bestraft werden.  

 

 Die Förderung und Weiterführung der Altersteilzeit und Teilrente.  
 

 Einkommensabhängige Beiträge zur Pflegeversicherung und gleiche 
Finanzierungsregeln.  

 

 Die Abschaffung der privaten Krankenkassen.  
 

 Die Einführung einer Bürgerversicherung im gesamten Sozialsystem.  
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 Die Reformierung des ALG II muss im Sinne des Grundgesetzes er-
folgen.  

 

 Die Arbeitssicherheit und der Arbeitsschutz müssen verbessert, die 
Einhaltung bestehender Gesetze stärker überwacht werden und Ver-
stöße konsequent verfolgt und spürbar geahndet werden. Es darf nicht 
sein, dass Beschäftigte unter Zeitdruck dazu gedrängt werden, Ar-
beitssicherheitsbestimmungen außer Acht lassen zu müssen und im 
schlimmsten Fall dafür mit Ihrer Gesundheit und/oder ihrem Leben 
bezahlen.  

 

 Die international anerkannte Ausgestaltung und Normierung der un-
tersetzenden Normen der deutschen Arbeitsstättenverordnung und 
der Richtlinien muss wieder originärer Bestandteil des Arbeitsschutz-
rechts werden.  

 
IV. Bildungspolitik  

 
Was für eine Verschwendung!  
 
Es ist schon weit mehr als ein Skandal, dass in der Bundesrepublik Deutsch-
land über Jahrzehnte um ein Bildungskonzept gestritten wird, ohne zu einem 
einheitlichen und erfolgreichen Ergebnis zu kommen. Immer wieder hören wir 
die schönen Sonntagsreden von Politikern aller Parteien, dass unsere Kinder 
die Zukunft und der wichtigste „Rohstoff“ in unserer Gesellschaft sind. Politi-
sches Kompetenzgerangel und die irrsinnige Vorstellung von einem „Bildungs-
markt“ haben dazu geführt, dass wir heute Regionen haben, in denen 40 Pro-
zent und mehr unserer Kinder die Schulen ohne Schulabschluss verlassen.  
 
Mehr denn je hängt in unserer Republik eine gute Bildung und Ausbildung von 
der Herkunft und dem Geldbeutel des Elternhauses ab. Kinder aus Arbeiterfa-
milien besuchen deutlich häufiger eine Hauptschule als Kinder aus 
Akademikerfamilien. Bei nachgewiesener gleicher Leistung und Fähigkeit be-
suchen Kinder aus einkommensstarken Familien sechsmal häufiger ein Gym-
nasium als Kinder aus einkommensschwächeren Familien.  
 
Von Chancengleichheit kann hier keine Rede sein, wenn Kinder aus Ar-
beiterfamilien ihrer Zukunft beraubt werden. Das ist die Zementierung der 
Herkunftsnachteile für Arbeiterfamilien.  

 
Ausgehend von der Tatsache, dass ¾ der betroffenen Menschen Arbeite-
rinnen/Arbeiter sind, fordern wir:  
 

 Ein einheitliches Bildungssystem für die Bundesrepublik Deutschland.  
 

 Ganztagsbetreuung in den Kindertagesstätten ab dem zweiten Le-
bensjahr.  



 
 

 594  

 

M Organisationspolitik 

 

 Einführung einer kostenfreien, ganztägigen Pflichtvorschule.  
 

 Verpflichtende Sprachförderung.  
 

 Einführung der Ganztagsgemeinschaftsschule.  
 

 Abschaffung der Studiengebühren, Wiedereinführung der Lehrmittel-
freiheit.  

 

 Streichung der Subventionierung der Privat- und Eliteschulen.  
 

 Das Bildungsurlaubsgesetz ist einheitlich bundesweit zu realisieren.  
 
V. Tarifpolitik  

 
Für uns Arbeiterinnen und Arbeiter ist die Tarifpolitik eine zentrale Aufgabe, um 
unsere Einkommens-, Lebens- und Arbeitsbedingungen zu verbessern.  
 
Für die fachbereichsübergreifenden Arbeiterinnen- und Arbeiterausschüsse ist 
dies eine schwierige Aufgabe, sich im Detail um jeden Tarifvertrag bzw. jede 
Tarifauseinandersetzung zu kümmern. Vielmehr geht es in ver.di, bei 13 Fach-
bereichen und tausenden von Tarifverträgen um grundsätzliche, zentrale The-
men in der Tarifarbeit und gemeinsame Interessenlagen, die über alle Fachbe-
reiche hinweg neu zu definieren und festzulegen sind.  
 
Nicht von ungefähr haben sich die Arbeiterinnen- und Arbeiterausschüsse 
insbesondere der Forderung nach einem gesetzlichen Mindestlohn angenom-
men und nach vorne gebracht.  
 
Seit Jahrzehnten registrieren wir: Die Tarifpolitik steckt in einer Krise  

 

 Die Einkommensschere geht immer weiter auseinander.  
 

 Lohnspreizung und Einkommensunterschiede zwischen den Arbeit-
nehmergruppen und Geschlechtern haben deutlich zugenommen bei 
gleichzeitigem Anwachsen der Zeit- und Leiharbeit sowie des Niedrig-
lohnsektors.  

 

 Die Realeinkommen der unteren Entgeltgruppen sinken stetig.  
 

 Durch Privatisierung und Auslagerung sind unsere Arbeitsverhältnisse 
besonders stark gefährdet.  

 

 Überwiegend sind es die Arbeiterinnen- und Arbeitereinkommen, die 
unter Druck stehen und abgesenkt werden.  



 
 

 595  

 

M Organisationspolitik 

 

 Durch die Erosion vieler Flächentarifverträge und gleichzeitig zuneh-
mender Differenzierung in Branchen-, Sparten-, Haustarifverträgen bis 
hin zu berufsgruppenspezifischen Tarifverträgen, fand eine 
Entsolidarisierung statt.  

 
Damit wurde der verteilungspolitische Konsens in unserer Gesellschaft, 
Gewerkschaft und unter Arbeitnehmergruppen aufgehoben. Eine breite, 
grundlegende Diskussion darüber findet in unserer Gewerkschaft nicht 
statt.  

 
Ausgehend von diesen Erkenntnissen und der Tatsache, dass ¾ der be-
troffenen Menschen Arbeiterinnen/Arbeiter sind, fordern wir:  
 

 Regionaltarifpolitische Konferenzen mit dem Ziel einer fachbereichs-
übergreifenden tarifpolitischen Ausrichtung in ver.di. 

 

 Erarbeitung tarifpolitischer Grundsätze, die im Kontext einer europäi-
schen Tarif- und Lohnpolitik stehen.  

 

 Eine Kampagne für den Flächentarifvertrag.  
 

 Tarifpolitisch ist Leistung (unter dem Vorzeichen wer ist Leistungsträ-
ger) neu zu definieren.  

 

 Schließung der Lohnschere durch soziale Komponenten.  
 
VI. Europapolitik  

 
Europa wächst zusammen und kein vernünftig denkender Mensch kann diesen 
Prozess in Frage stellen, um in Frieden und Freiheit zu leben. Ohne diese 
Voraussetzungen brauchen wir uns keine weiteren Gedanken um Lebens- und 
Arbeitsbedingungen zu machen.  
 
Mehr denn je werden unsere Lebens- und Arbeitsbedingungen durch die Euro-
papolitik bestimmt. Es ist deshalb unbedingt erforderlich, dass wir nicht nur auf 
kommunaler, Landes- und Bundesebene denken und handeln, sondern auch 
auf europäischer Ebene. Soziale Standards, Einkommen, Arbeitsbedingungen, 
Beteiligungsrechte und vieles mehr sind höchst unterschiedlich in Europa.  
 
Die Welt, Europa und damit die Menschen erleben zurzeit eine nie da gewese-
ne Krise, verursacht von wenigen und leidvoll für viele.  
 
Der Mensch muss das Maß aller Dinge sein.  
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Wir fordern deshalb,  

 

 dass die Menschenrechte vor der Freiheit des Marktes stehen.  
 

 die Schaffung und der Erhalt von Arbeitsplätzen muss Vorrang vor 
Gewinnmaximierung haben. 

 

 dass Eigentum dem Gemeinwohl untergeordnet ist.  
 

 Chancengleichheit und Verteilungsgerechtigkeit.  
 

 gleiche Rechte für alle, orientiert am höchsten Niveau.  
 

 neue Rechte für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer und ihre Interes-
senvertretungen, die uns Mitbestimmung und Mitsprache auf allen 
Entscheidungsebenen garantiert.  

 
VII. Gewerkschaftliche Organisationspolitik  

 
Nach den vorliegenden Erkenntnissen ist es fatal, dass ausgerechnet eine 
GEWERKschaft seine „WERKER/INNEN“ und damit Ursprung und Namen 

verleugnet.  
 
Es ist ein Trugschluss zu behaupten, dass eine zusammenfassende, koordi-
nierte Arbeiterinnen-/Arbeiterpolitik in den einzelnen Organisationseinheiten 
(FB, FG) durchgeführt werden könnte.  
 
Die formale Abschaffung der Begriffe „Arbeiterin/Arbeiter“, bedeutet noch lange 
nicht, dass keine Statusunterschiede mehr bestehen bzw. das Chancengleich-
heit, Verteilungsgerechtigkeit und Gleichstellung erreicht wurden.  
 
Das Zusammenführen der Entgeltgruppen in den einheitlichen Tarifwerken 
macht vielmehr deutlich, dass ehemalige Angestelltengruppen den eigentlichen 
Arbeiterinnen-/Arbeitermilieus zuzuordnen sind.  
 

 Wie gehen wir als GEWERKschaft mit diesen neuen Ergebnissen um?  

 

 Welche Rückschlüsse ziehen wir daraus?  
 
Wie schon am Anfang der Entschließung erwähnt, ist es unverzichtbar zu 
beschließen:  

 
Auf Grund der vorliegenden Erkenntnisse ist es auf unabsehbare Zeit zwingend 
erforderlich, auf allen Ebenen fachbereichsübergreifende Strukturen für Arbei-
terinnen und Arbeiter in ver.di einzurichten und zu fördern. Nur dadurch ist 
gewährleistet, dass die Arbeiterinnen/Arbeiter 
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selbst die Möglichkeit erhalten, die Interessen ihrer Gruppe zu beraten 
und zu vertreten.  

 

 Um das Verständnis, den Zusammenhalt und ein solidarisches Han-
deln der Organisation und der Arbeiterinnen und Arbeiter zu stärken, 
haben alle Fachbereiche Arbeiter/innen in die Ausschüsse zu entsen-
den.  

 

 Bei der Vergabe von Delegiertenmandaten ist der Mitgliederanteil der 
Gruppen zu berücksichtigen.  

 

 Die gewerkschaftliche Bildungsarbeit ist für alle Mitglieder auszubau-
en. Entsprechende Freistellungsregeln nur für Mitglieder sind in Tarif-
verträgen zu verankern.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag M 129  
 
 
M 132 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  

 
Entschließung zur Arbeiterinnen- und Arbeiterpolitik in ver.di  

 
Die politische Situation in der Bundesrepublik Deutschland, hat sich in den 
vergangenen drei Jahrzehnten erdrutschartig auf die Einkommens-, Lebens- 
und Arbeitsbedingungen der Arbeiterinnen/Arbeiter ausgewirkt.  
 
In der bundesrepublikanischen Arbeitswelt sind heute 14 Millionen Menschen in 
prekären Arbeitsverhältnissen wie zum Beispiel in Zeit- und Leiharbeit und im 
Niedriglohnsektor beschäftigt.  
 
Neueste soziologische Studien und Analysen belegen, dass ¾ der heute in 
Armut lebenden Menschen den einfachen Arbeiterinnen und Arbeitern und den 
Facharbeiterinnen und Facharbeitern zuzuordnen sind.  
 
Deshalb ist es zwingend erforderlich, sich der Arbeiterinnenpolitik/Arbeiterpolitik 
verstärkt zuzuwenden. 
 
Auf Grund dieser Erkenntnisse ist es auf unabsehbare Zeit erforderlich, auf 
allen Ebenen fachbereichsübergreifende Strukturen für Arbeiterinnen und Ar-
beiter in ver.di zu erhalten und auszubauen.  
 
Nur dadurch wird gewährleistet, dass wir Arbeiterinnen und Arbeiter selbst die 
Möglichkeit erhalten, unsere Interessen angemessen beraten und vertreten zu 
können.  
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Um Verbesserungen für die Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Gebieten der  
 
Gesellschaftspolitik,  
Wirtschaftspolitik,  
Sozialpolitik,  
Bildungspolitik,  
Tarifpolitik,  
Europapolitik,  
innergewerkschaftliche Organisationspolitik,  

 
zu erreichen, ist solidarisches Handeln mit allen Organisationseinheiten in 
ver.di, den DGB-Gewerkschaften und anderen Organisationen, auch auf euro-
päischer Ebene, notwendig.  
 
ver.di erarbeítet einen Aktionsplan, der die Anliegen der untenstehenden Ent-
schließung aufgreift, gleichzeitig erweitert um die Interessen der so genannten  
prekären Beschäftigten.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag M 129 
 
 
M 133 Landesbezirkskonferenz Hessen  

 
Stärkung und Schaffung von Arbeiterinnen-/Arbeiterstrukturen in ver.di  
 

Die politische Situation in der Bundesrepublik Deutschland hat sich in den ver-
gangenen drei Jahrzehnten erdrutschartig auf die Einkommens-, Lebens- und 
Arbeitsbedingungen negativ ausgewirkt. In der Bundesrepublik Deutschland 
sind heute mehr als 14 Millionen Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen 
wie zum Beispiel in Zeit- und Leiharbeit sowie im Niedriglohnsektor beschäftigt. 
Neuste soziologische Studien belegen, dass 3/4 der heute in Armut lebenden 
Menschen den Arbeiterinnen/Arbeitern und Facharbeiterinnen/Facharbeitern 
zuzuordnen sind.  
 
Deshalb ist es zwingend erforderlich, sich der Arbeiterinnen-/Arbeiterpolitik 
verstärkt zuzuwenden.  
 

 Auf Grund der vorliegenden Erkenntnisse ist es auf unabsehbare Zeit 
zwingend erforderlich, auf allen Ebenen fachbereichsübergreifende 
Strukturen für Arbeiterinnen/Arbeiter in ver.di zu erhalten und auszu-
bauen. Nur dadurch ist gewährleistet, dass die Arbeiterinnen/Arbeiter 
selbst die Möglichkeit erhalten, die Interessen ihrer Gruppe zu beraten 
und zu vertreten.  

 

 Um das Verständnis, den Zusammenhalt und ein solidarisches Han-
deln der Organisation und der Arbeiterinnen/Arbeiter zu stärken,  
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haben alle Fachbereiche Arbeiterinnen/Arbeiter in die Ausschüsse zu 
entsenden.  

 

 Bei der Vergabe von Delegiertenmandaten ist der Mitgliederanteil der 
Gruppen zu berücksichtigen.  

 

 Die gewerkschaftliche Bildungsarbeit ist für alle Mitglieder auszubau-
en. Entsprechende Freistellungsregeln nur für Mitglieder sind in Tarif-
verträgen zu verankern. 

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag M 129  
 
 
M 137 Bundesarbeiter/innenkonferenz  

 
Arbeiterinnen-/Arbeiterausschüsse  

 
Um die Arbeiterinnen-/Arbeiterpolitik auch in Zukunft als festen Bestandteil der 
Arbeit in ver.di zu verankern, beantragen wir die Erweiterung des § 62 der 
ver.di-Satzung:  
 
§ 62 Arbeiter/innen  

 
1. Die spezifischen Interessen der Arbeiter/innen werden fachbereichsüber-

greifend wahrgenommen. Arbeiter/innen können auf allen Ebenen Aus-
schüsse bilden. Sie nehmen auf alle für Arbeiter/innen relevanten The-
men Einfluss. In den Fachbereichen erhalten Arbeiter/innen die Mög-
lichkeit, über ihre Arbeiter/innenausschüsse der Ebenen Einfluss auf 
für Arbeiter/innen relevanten Entscheidungen zu nehmen. Zur Wah-
rung der spezifischen Interessen kann ein Vertreter / eine Vertreterin 
der Arbeiter/innen in die Vorstände der Fachbereiche und Entschei-
dungsgremien entsandt werden. Sofern die Arbeiter/innen einen Ver-
treter/eine Vertreterin Vertreter/innen in Organe und Beschlussgremi-
en der Ebenen und Fachbereiche entsenden, wählen sie jeweils eine 
Stellvertretung. Auf Bezirksebene können Konferenzen vor den Bezirks-
konferenzen, auf Landesbezirksebene sollen Konferenzen vor den Landes-
bezirkskonferenzen und auf Bundesebene muss eine Konferenz der Arbei-
ter/innen vor dem Bundeskongress rechtzeitig stattfinden.  

 
2. Die Kriterien der Gruppenzugehörigkeit, die Einzelheiten der Strukturen und 

deren Aufgaben werden in einer Richtlinie geregelt. Diese Richtlinie wird 
vom Gewerkschaftsrat auf Vorschlag des Bundesarbeiter/innenaus-
schusses erlassen.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat 
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M 138 Bezirkskonferenz Dresden/Oberelbe  

 
Entschließung "Aktive Arbeiterinnen/Arbeiter"  

 
Die ver.di-Gruppe Arbeiterinnen/Arbeiter will mit dem Konzept „Aktive Arbeite-
rinnen/Arbeiter“ ihr Selbstverständnis und ihre Zielvorstellungen einschließlich 
der Vorgehensweisen für die nächste Arbeitsperiode in der Organisation ver-
bindlich machen:  
 
Leitbild „Gute Arbeit“  

 
Gute Arbeit, das ist die Arbeit mit Beteiligung und einem gerechten Ent-
gelt mit Arbeits- und Gesundheitsschutz und sozialer Sicherheit ohne 
Diskriminierung.  

 
Aktive Arbeiterinnen/Arbeiter setzen sich für gute Arbeit ein, weil sie als ge-
werblich Beschäftigte von den verschiedenen Dimensionen der Arbeit überwie-
gend besonders belastet, gefährdet oder benachteiligt sind.  
 
1. Berufliche Zukunftsaussichten und Arbeitsplatzsicherheit  
 

Gewerbliche Beschäftigte sind häufig den schlechteren Arbeitsbedingungen 
nach Rechtsformänderung, Ausgliederung oder Veräußerung von Unter-
nehmen ausgesetzt oder sogar in ihrem Arbeitsverhältnis gefährdet.  
 
Die Forcierung eines Billiglohnarbeitsmarktes mit prekärer Arbeit, Auswir-
kungen von Globalisierung und Europäisierung mit steigenden Wettbe-
werbsanforderungen oder die Strategie der Öffentlich-Privaten-
Partnerschaften (ÖPP/PPP) wirken sich als neue Risiken für Beschäfti-
gungssicherung auch im öffentlichen und privaten Dienstleistungssektor 
aus.  

 
2. Einkommen  
 

Ausreichendes Einkommen, angemessenes Verhältnis von Einkommen und 
Leistung oder ausreichende Rente aus der beruflichen Tätigkeit sind stän-
dige Herausforderungen besonders im Bereich der mittleren und unteren 
Entgeltgruppen. 

 
3. Qualifizierungs- und Entwicklungsmöglichkeit  
 

Lernförderliche Arbeitsbedingungen und gruppenspezifische Qualifizie-
rungsangebote sind im einfachen Beschäftigungsbereich deutlich geringer 
als im mittleren, oberen oder Führungskräftebereich.  
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4. Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten  
 

Arbeit selbstständig planen und einteilen sowie den Einfluss auf die Ar-
beitsmenge zu bestimmen, ist im stark weisungsabhängigen Beschäfti-
gungsbereich unzureichend vorhanden.  

 
5. Informationsfluss  
 

Klarheit in den Anforderungen und der Erhalt aller notwendigen Informatio-
nen ist an den Arbeitsplätzen sehr eingeschränkt, die elektronische Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie nicht verfügbar haben.  

 
6. Führungsqualität  
 

Wertschätzung/Beachtung durch die Vorgesetzten, gute Arbeitsplanung 
durch die Vorgesetzten und hoher Stellenwert von Weiterbil-
dung/Personalentwicklung muss auch im Bereich von an- und ungelernten 
Tätigkeiten Gültigkeit haben.  

 
7. Betriebskultur  
 

Förderung der Zusammenarbeit, kompetente und geeignete Geschäftsfüh-
rung sind wichtige Aspekte.  

 
8. Kollegialität  
 

Hilfe und Unterstützung von Kolleginnen/Kollegen können von uns selbst 
umgesetzt werden und sind unter Gewerkschaftskolleginnen/-kollegen 
selbstverständlich.  

 
9. Sinngehalt der Arbeit  
 

Transparenz der Arbeitsaufgaben und ihre Sinnhaftigkeit für das Gemein-
wesen und die Gesellschaft schaffen Arbeitsmotivation und Zufriedenheit.  

 
10. Arbeitszeitgestaltung  
 

Berücksichtigung individueller Bedürfnisse bei der Arbeitszeitgestaltung 
(Vereinbarkeit von Familie und Beruf), verlässliche Arbeitszeitplanung (be-
sonders bei Schicht-, Bereitschafts- und Rufbereitschaftsdiensten), selbst-
bestimmte Gestaltungsmöglichkeiten (Wunschdienstpläne, Überstunden-
ausgleiche) sind anzustreben.  

 
11. Möglichkeiten für Kreativität  
 

Möglichkeiten eigene Ideen einzubringen zum Beispiel im betriebliche Vor-
schlagswesen.  
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12. Arbeitsintensität  
 

Vermeidung von Störungen durch unerwünschte Unterbrechungen, Ver-
meidung von Arbeitshetze und Zeitdruck, Vermeidung von Fehlern und 
Qualitätsmängeln in Folge hoher Arbeitsintensität.  

 
13. Aufstiegsmöglichkeiten  
 

Innerbetriebliche Aufstiegsmöglichkeiten dürfen nicht an formalen Bildungs-
abschlüssen oder „Laufbahnregelungen“ scheitern. Weiterbildung ist in allen 
Arbeitsbereichen unverzichtbar.  

 
14. Emotionale Anforderungen  
 

Verbergen von Gefühlen, herablassende/unwürdige Behandlung.  
 
15. Körperliche Anforderungen  
 

Körperlich schwere Arbeit, körperlich einseitige Arbeit, Lärm, laute Umge-
bungsgeräusche oder Hitze/Kälte am Arbeitsplatz sind häufige Belastungen 
am gewerblichen Arbeitsplatz .  

 
(Entsprechend den 15 Arbeitsdimensionen des DGB-Index Gute Arbeit, an 
deren Gestaltung die Qualität der Arbeit zu messen ist.)  
 
Ansätze und Aktivitäten der „Aktiven Arbeiterinnen/Arbeiter“  

 
1. Initiative Gute Arbeit  

 
Den DGB-Index Gute Arbeit für die Entwicklung im Betrieb, der Branche, 
der Region/Bezirk oder dem Land nutzbar machen. Auswahlprogramme 
über www.dgb-index-gute-arbeit.de. Eine Vielzahl von innerbetrieblich ent-
wickelten Mitarbeiterbefragungen oder die Auswertungen zu Gefährdungs-
beurteilungen oder zur betrieblichen Gesundheitsförderung sind Grundla-
gen zur Verbesserungen der Arbeitsdimensionen.  

 
2. Vom Arbeitsschutzmanagement zum Gesundheitsmanagement  

 
Analyseinstrumente des Arbeits- und Gesundheitsschutzes einsetzen (Ar-
beitsunfähigkeitsanalyse, Alternsstrukturanalyse, Gefährdungsbeurteilung, 
Mitarbeiterbefragung).  
 
Zertifizierte Arbeitsschutzmanagementsysteme sollten betrieblicher Stan-
dard sein. Seit dem Jahr 2000 ist der betriebliche Arbeits- und Gesund-
heitsschutz um den Aspekt der betrieblichen Gesundheitsförderung (§ 20 
Sozialgesetzbuch IV) als Aufgabe der gesetzlichen Krankenversicherungen 
erweitert worden.  
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Die Initiative Gesunde Arbeit (Iga) der Unfall- und Krankenversicherungen 
hat die betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) zum Gesundheitsmana-
gement weiterentwickelt:  

 
Gesundheitsmanagement setzt das Ziel Gesundheit im betrieblichen All-
tag um. Dabei integriert es die Aktionsfelder Unternehmenskultur, Perso-
nal- und Organisationsentwicklung, Gesundheitsförderung, Personalpfle-
ge sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz www.iga-info.de oder www.aok-
gesunde-unternehmen.de.  

 
3. Tarifpolitik  

 
Austausch:   Die Vielzahl der Tarifverträge in den Branchen und Betrieben 

macht regelmäßige Berichterstattung aus den Tarifgebieten 
und Fachbereichen nötig.  

 
Meinungen bilden:  Gemeinsam mit den Tarifkommissionsmitgliedern 

werden Tarifforderungen und Durchsetzung diskutiert.  
 

Umsetzung abstimmen:  Betriebs- und Personalräte vereinbaren die be-

trieblichen Regelungen wie zum Beispiel Be-
schäftigungssicherung, Arbeitszeitpauschalie-
rung von Zuschlägen, leistungsbezogene Ent-
geltregelungen, Altersteilzeit/Übergang in Rente.  

 
4. Sicherung der öffentlichen Daseinsvorsorge „Modernisieren statt 

Privatisieren“  

 
Gewerbliche Beschäftigte sind häufig den schlechten Bedingungen von 
Rechtsformänderungen, Ausgliederungen, Rationalisierung oder Veräuße-
rung von Unternehmen ausgesetzt oder ihre Arbeitsplätze sind gefährdet.  
 
Knappe öffentliche Kassen und Förderung von Öffentlich-Privaten Partner-
schaften durch das ÖPP-Beschleunigungsgesetz vom 1. September 2005 
führt weiterhin zur Aushöhlung von öffentlicher Aufgabenerfüllung.  
 
In den „Vor-Ort-im-Betrieb-Besuchen“ diskutieren aktive Arbeiterin-
nen/Arbeiter die Situation und Entwicklung zum Beispiel im Nahverkehr, im 
Krankenhaus, in Entsorgungsbetrieben, Kraftwerken, Post- und Logistikbe-
trieben usw.  

 
5. Interregionale Zusammenarbeit mit den Nachbarn  

 
Fast alle Landesbezirke haben eine gemeinsame Grenze mit den europäi-
schen Nachbarn. Diese Grenzen sind durchlässiger geworden, aber die 
gewerkschaftlichen Nachbarn sind sich häufig noch fremd. Aktive Arbeite-
rinnen/Arbeiter nutzen die Strukturen der Interregionalen Gewerkschaftsräte  
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und arbeiten mit Unterstützung von Kooperationspartnern in ver.di, im DGB, 
mit der Friedrich-Ebert- oder Hans-Böckler-Stiftung zusammen.  

 
Wir haben internationale Arbeiterinnen-/Arbeitertage in Breslau und 
Bussang/Frankreich durchgeführt und wollen in interregionalen Beziehun-
gen weiter arbeiten.  

 
6. Treffen und Netz „Aktive Arbeiterinnen/Arbeiter“ 

 
Die aktiven Arbeiterinnen-/Arbeitergruppen treffen sich im Landesarbeite-
rinnen-/Landesarbeitervorstand, deutschlandweit im Bundesarbeiterinnen-
/Bundesarbeiterausschuss.  
 
Themen- und Kampagnenplanung, Koordination von Aktivitäten und Stim-
me in der Gewerkschaftsorganisation sind die Aufgaben in den Gremien.  
 
Wer heute vernetzt zusammen arbeiten will, braucht dazu elektronische In-
formations- und Kommunikationstechnologien.  
 
„Arbeiter ans Netz“ ist daher die Notwendigkeit, um mit elektronischer Post 
(E-Mail) und auf der Basis von Internetseiten eine aktive Arbeit gestalten zu 
können.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
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M 141 Gewerkschaftsrat  

 
Soziale, berufliche und gesellschaftliche Inklusion behinderter Menschen 
verwirklichen  

 
ver.di setzt sich dafür ein, dass unsere Gesellschaft bei der Gestaltung aller 
Lern-, Arbeits- und Lebensbedingungen Inklusion im Sinne der UN-Behin-
dertenrechtskonvention als möglichst zeitnah zu erreichendes Ziel umsetzt. 
Behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen muss eine inklusive 
(selbstbestimmte und gleichberechtigte) Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
ermöglicht werden. Eine existenzsichernde Integration von Menschen mit Be-
hinderung in den ersten Arbeitsmarkt trägt entscheidend zur Erreichung dieses 
Zieles bei.  
 
In Deutschland leben schätzungsweise neun Millionen behinderte Menschen. 
Davon zählen ca. 2,5 Millionen zu den Erwerbspersonen. Besonders Menschen 
mit schwerer Behinderung sind dem Risiko ausgesetzt, arbeitslos zu werden. 
Behindert zu sein bedeutet noch immer, im Erwerbsleben benachteiligt zu sein. 
Arbeitslose Menschen mit Behinderung haben schlechtere Chancen, einen 
Arbeitsplatz zu finden. Bedingt durch die Auswirkungen der Wirtschaftskrise ist 
die offizielle Arbeitslosigkeit von Menschen mit und ohne Behinderung im Jahr 
2009 gestiegen. Im Jahr 2009 lag die durchschnittliche Arbeitslosenquote bei 
8,2 Prozent, bei schwerbehinderten Menschen bei 14,6 Prozent. Seit Mitte des 
Jahres 2010 ist die Zahl der offiziell gemeldeten Arbeitslosen wieder rückläufig, 
während die Zahl der arbeitslosen schwerbehinderten Menschen weiter gestie-
gen ist. Menschen mit Behinderungen waren in der Wirtschafts- und Finanzkri-
se überproportional vom Verlust an Arbeitsplätzen betroffen und schaffen jetzt 
nicht mehr den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt. Damit setzt sich der Trend 
fort, dass schwerbehinderte Menschen von negativen Entwicklungen am Ar-
beitsmarkt deutlich stärker betroffen sind, während sie von positiven Entwick-
lungen nur wenig profitieren.  
 
Nur vier Prozent aller Behinderungen sind angeboren. Die meisten Behinde-
rungen stellen sich im Laufe des Lebens aufgrund von Unfällen und Krankhei-
ten ein. Schlechte Arbeitsbedingungen, wie andauernder Stress, einseitig be-
lastende Arbeitsabläufe, schwere körperliche Arbeit, hoher Leistungsdruck und 
unsichere Arbeitsverhältnisse, wirken sich negativ auf die Gesundheit und das 
Wohlbefinden der Beschäftigten aus und führen zunehmend zu chronischen 
Erkrankungen und Schwerbehinderungen. Im Sinne der UN-Behindertenrechts-
konvention, die seit 26. März 2009 geltendes Recht in der Bundesrepublik ist, 
fordert ver.di eine inklusive Arbeitswelt, in der es keine Barrieren bei der Ein-
stellung von Menschen und keine Barrieren bei der Weiterbeschäftigung nach 
Unfällen oder Krankheiten gibt. Angestrebt wird eine inklusive Gesellschaft, die 
von vornherein die Bedürfnisse aller Menschen berücksichtigt und in der alle 
Menschen gleichberechtigt zusammenleben. „Inklusion“ spielt hierbei eine 
wichtige Rolle, da sie über den Begriff der Integration hinausgeht.  
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1. Inklusives Bildungssystem  

 
Schul- und Berufsabschlüsse sind die wichtigsten Voraussetzungen für ei-
nen guten Start in das Arbeitsleben. Das gilt sowohl für Menschen mit als 
auch ohne Behinderung. In einem nicht-inklusiven Schulsystem wird Kin-
dern nicht vermittelt, dass es in der Gesellschaft Menschen mit unterschied-
lichen Facetten und Fähigkeiten gibt. Deshalb fordert ver.di ein inklusives 
Schulsystem, in dem Kinder mit und ohne Behinderung sowohl im vorschu-
lischen Bereich als auch in der Schule gemeinsam lernen. Mehr als 80 Pro-
zent der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf besuchen in 
Deutschland eine Förderschule. Das führt dazu, dass mehr als 400.000 
Kinder und Jugendliche ausgegrenzt werden. Die spezielle Ausbildung in 
Förderschulen ist für viele Kinder und Jugendliche der Einstieg in Sonder-
wege am Rande der Gesellschaft. Um Kinder mit Behinderungen am Re-
gelschulsystem teilhaben zu lassen, müssen ausreichend materielle und 
personelle sowie sonderpädagogische, sozialpädagogische und pflegeri-
sche Ressourcen bereitgestellt werden. Ein verbindlicher Aktionsplan des 
Bundes und der Länder zur Umsetzung von inklusiver Schulbildung ist not-
wendig.  

 
2. Ausbildung  

 
In Deutschland bildet nur jedes dritte Unternehmen Fachkräfte aus. Der An-
teil der Auszubildenden mit einer Behinderung liegt hier gerade einmal bei 
0,9 Prozent. Die Unternehmen bevorzugen leistungsstarke Schulabgänge-
rinnen/Schulabgänger für eine Ausbildung im dualen System. Behinderte 
Jugendliche werden bereits mit dem Förderschulsystem separiert, landen 
dann in berufsvorbereitenden Maßnahmen für Rehabilitandin-
nen/Rehabilitanden oder in Werkstätten für behinderte Menschen und ha-
ben kaum Chancen auf eine Ausbildung im dualen System. Durch eine 
frühzeitige Berufsorientierung im Regelschulsystem und Berufseinstiegsbe-
gleitung sollen schwerbehinderte Jugendliche Kompetenzen erwerben, die 
den direkten Zugang in eine anerkannte betriebliche Berufsausbildung er-
möglichen.  
 
Eine anerkannte Berufsausbildung ist Voraussetzung für gute Beschäfti-
gungschancen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Um eine inklusive Arbeitswelt 
zu erreichen, müssen Unternehmen stärker in die Pflicht genommen wer-
den, mehr Ausbildungsplätze auch für junge Menschen mit Behinderungen 
anzubieten. Damit Jugendliche mit Behinderungen bessere Aussichten auf 
eine Beschäftigung im Anschluss an die Ausbildung haben, hält ver.di nach 
wie vor verbindlichere Festlegungen zur betrieblichen Ausbildung behinder-
ter und schwerbehinderter Jugendlicher für erforderlich. ver.di setzt sich da-
her für eine verbindliche Ausbildungsplatzquote von sechs Prozent, mindes-
tens aber einen Ausbildungsplatz für schwerbehinderte Menschen (in Klein- 
und Mittelbetrieben), ergänzt um eine Ausbildungsplatzausgleichsabgabe 
analog der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen, ein, dass  
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dort, wo mehr als sechs Ausbildungsplätze vorhanden sind, ein Ausbil-
dungsplatz mit einem schwerbehinderten Menschen besetzt wird.  
 
Das in der Ausbildung schwerbehinderter Menschen eingesetzte pädagogi-
sche Personal (Ausbilderinnen/Ausbilder, Lehrerinnen/Lehrer und Sozialpä-
dagoginnen/Sozialpädagogen) sollte über eine Reha-spezifische Zusatz-
ausbildung verfügen. Bei der Personalplanung muss für die Ausbildung be-
hinderter Menschen deutlich mehr Arbeitszeit einkalkuliert werden als in 
anderen Ausbildungsbereichen.  

 
3. Beschäftigungsquote  

 
Die Entlastung der Arbeitgeber von ihrer Beschäftigungspflicht durch die 
dauerhafte Absenkung der Beschäftigungsquote von sechs auf fünf Prozent 
führte zu einem sich verschärfenden Finanzierungsproblem bei den beglei-
tenden Hilfen im Arbeitsleben. Durch die strukturellen Veränderungen wird 
der Wettbewerb zwischen den Beschäftigten mit Behinderungen und den 
nicht behinderten Beschäftigten zunehmend negativ beeinflusst. Beschäfti-
gungspflicht und Ausgleichsabgabe müssen so gestaltet werden, dass von 
ihnen ein hoher Anreiz ausgeht, Menschen mit Behinderung einzustellen 
und zu beschäftigen. Entsprechend der UN-Behindertenrechtskonvention 
müssen mehr Menschen mit Behinderungen an der Arbeitswelt teilhaben. 
ver.di fordert deshalb als ersten Schritt die Wiedereinführung der sechs-
Prozent-Beschäftigungsquote und eine deutliche Anhebung der Aus-
gleichsabgabe.  
 
Mittelfristig ist aufgrund der demografischen Entwicklung eine deutlich hö-
here Beschäftigungspflichtquote anzustreben.  

 
4. Ausgleichsabgabe  

 
Die Ausgleichsabgabe ist grundsätzlich für Eingliederungsmaßnahmen und 
Teilhabeleistungen auf dem ersten Arbeitsmarkt zu verwenden. Wenn die 
Einnahmen aus der Ausgleichsabgabe weiterhin rückläufig sind, fehlen den 
Integrationsämtern und der Bundesagentur für Arbeit die Mittel für beglei-
tende Hilfen, die zur Erfüllung von Aufgaben für schwerbehinderte Men-
schen erforderlich sind. Die Folge ist, dass Zuschüsse zu Lohnkosten, Ar-
beitsassistenzen, Betreuungsaufwand und technischen Hilfen häufiger von 
den Integrationsämtern gekürzt oder abgelehnt werden. Um einen Anreiz zu 
schaffen, schwerbehinderte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzu-
stellen, müssen die Beiträge der Ausgleichsabgabe deutlich angehoben 
werden.  
 
Eine höhere Beschäftigungsquote und eine Anhebung der Ausgleichsabga-
be steigern den Druck und den Anreiz für Unternehmen, Menschen mit Be-
hinderungen einzustellen und dauerhaft zu beschäftigen.  
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ver.di fordert die schrittweise Anhebung der Ausgleichsabgabe auf mindes-
tens ein Viertel des monatlichen Durchschnittsentgelts für eine Vollzeitstelle 
(in 2011 ~ 2.522,00 €):  

 

 bei einer Beschäftigungsquote von 3 bis weniger als 5 Prozent (künftig 
6 Prozent) wird die Ausgleichsabgabe pro fehlenden Arbeits-
platz/Monat von 105 € auf 250 € angehoben; 

 

 bei einer Beschäftigungsquote von 2 Prozent bis weniger als 3 Pro-
zent wird die Ausgleichsabgabe pro fehlenden Arbeitsplatz/Monat von 
180 € auf 500 € angehoben;  

 

 bei einer Beschäftigungsquote von weniger als 2 Prozent wird die 
Ausgleichsabgabe pro fehlenden Arbeitsplatz/Monat von 260 € auf 
750 € angehoben.  

 
5. Schutzrechte für Menschen mit Behinderung stärken  

 
Mit dem Gesetz zur Förderung der Ausbildung und Beschäftigung schwer-
behinderter Menschen vom 21. April 2004 wurde der Kündigungsschutz 
deutlich gelockert, wonach es der Zustimmung des Integrationsamtes zur 
Kündigung nicht bedarf, wenn zum Zeitpunkt der Kündigung die Eigenschaft 
als schwerbehinderter Mensch nicht nachgewiesen ist.  

 
Der besondere Kündigungsschutz für Menschen mit Behinderung ist not-
wendig, um Nachteile im Berufsleben auszugleichen. Ohne diesen beson-
deren Kündigungsschutz wären Menschen mit Behinderungen noch stärker 
von Kündigung bedroht. Bei dem besonderen Kündigungsschutz schwerbe-
hinderter Menschen ist eine Kündigung erst gültig, wenn das Integrations-
amt nach Ausschöpfung aller Unterstützungsmöglichkeiten der Kündigung 
zugestimmt hat. Die Lockerung des Kündigungsschutzes muss rückgängig 
gemacht werden. Daher fordert ver.di, dass der besondere Kündigungs-
schutz für schwerbehinderte Menschen künftig wieder ab dem Tag der An-
tragstellung gilt und dass jeder Arbeitsplatz eines behinderten Menschen, 
auch Arbeitsplätze mit weniger als 18 Std./Woche, unter die Förderungs-
möglichkeiten und den Schutz des SGB IX fallen. Die Möglichkeit der 
Gleichstellung von behinderten Menschen mit schwerbehinderten Men-
schen in Bezug auf den Kündigungsschutz nach dem SGB IX muss auch 
für behinderte Menschen möglich sein, die weniger als 18 Wochenstunden 
arbeiten.  
 
Menschen mit Behinderungen brauchen neben dem besonderen Kündi-
gungsschutz einen Anspruch auf Zusatzurlaub und den Schutz vor Mehrar-
beit zur Sicherung der Teilhabe am Arbeitsleben, unabhängig von Beschäf-
tigungsform und Arbeitszeitumfang.  
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6. Barrierefreie Arbeitsplätze  

 
Im Arbeitsschutzrecht ist die Barrierefreiheit systematisch umzusetzen. Die 
Arbeitsstättenverordnung muss die angestrebte Barrierefreiheit für Men-
schen mit Behinderung deutlicher als in der bisherigen Fassung verlangen. 
Bisher wird der Eindruck erweckt, dass Arbeitgeber/innen sich nur in denje-
nigen Betrieben Gedanken über die Barrierefreiheit der Arbeitsstätten ma-
chen müssen, in denen tatsächlich behinderte Menschen arbeiten. Und 
dann auch nur, wenn der Umbau zumutbar ist. Arbeitsstätten müssen viel-
mehr vorsorglich und generell so eingerichtet und betrieben werden, dass 
die besonderen Belange von Menschen mit Behinderungen berücksichtigt 
werden.  
 
Bei Planung, Bau, Umbau und Betrieb von Arbeitsstätten ist daher darauf 
zu achten, dass alle denkbaren Vorkehrungen getroffen werden, um späte-
re Anpassungen der Arbeitsumgebung möglichst einfach und kostengünstig 
zu realisieren. Diese Vorkehrungen sind in allen Betrieben unter Berück-
sichtigung der Anforderungen des Baurechtes zu realisieren. Entsprechen-
de Vorgaben sind in der Arbeitsstättenverordnung, im Regelwerk des Aus-
schusses für Arbeitsstätten (ASTA) und in technischen Normen (zum Bei-
spiel der DIN-Norm "Behindertengerechtes Bauen") umzusetzen. Dies be-
zieht sich auch auf die Bildschirmarbeitsplatzverordnung. Die Regelungen 
zur barrierefreien Informationstechnik müssen sich an der Barrierefreien In-
formationstechnik-Verordnung (BITV) orientieren und Eingang ins Arbeits-
schutzrecht finden. ver.di fordert daher, dass schrittweise alle Arbeitsplätze, 
einschließlich aller betrieblichen Wege und Sozialräume sowie die Hard- 
und Software, barrierefrei gestaltet werden müssen.  

 
7. Bessere Prävention und Beschäftigungssicherung durch Betriebliches 

Eingliederungsmanagement 

 
In vielen Unternehmen sind die Arbeitsbedingungen noch nicht so beschaf-
fen, dass sie Arbeitserkrankungen vorbeugen oder die Gesundheit aktiv 
fördern. Auf Menschen, deren Leistungsvermögen altersbedingt oder auf-
grund gesundheitlicher Beeinträchtigungen gemindert ist, sind viele Unter-
nehmen nicht vorbereitet. Vor diesem Hintergrund muss ein Wandel in der 
Unternehmenskultur herbeigeführt und Konzepte zur Prävention und 
Gesundheitsförderung installiert werden. Ziel der Prävention ist es, gesund-
heitsbeeinträchtigende Prozesse, die zu chronischen Erkrankungen und zu 
Behinderungen führen können, aufzuhalten und zu verringern. Um eine 
Verbindlichkeit vorbeugender Gesundheitsmaßnahmen herbeizuführen, 
sind gesetzliche Vorgaben im Rahmen eines Präventionsgesetzes sicher-
zustellen. Kontroll- und Sanktionsmechanismen müssen dabei genauso Be-
rücksichtigung finden wie die Beteiligung der Interessensvertretungen.  
 
Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) sowie die Integrations-
vereinbarung sind wirk-same Instrumente zur Arbeitsplatzsicherung und zur  
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Humanisierung der Arbeitswelt. Das BEM gilt, unabhängig vom Vorliegen 
einer Behinderung, für alle Beschäftigten, die innerhalb eines Jahres länger 
als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig sind. Von 
vielen Unter-nehmen wird dieses Instrument, obwohl es gesetzlich seit Mai 
2004 vorgeschrieben ist (§ 84 SGB IX Abs. 2), nicht oder nicht im Sinne der 
gesetzlichen Intention, den Arbeitsplatz zu erhalten, genutzt. Auch um 
Fachkenntnisse und betriebliche Erfahrungen nicht zu verlieren, sind Be-
schäftigte mit Hilfe des BEM dauerhaft im Unternehmen zu integrieren. Da-
bei muss verhindert werden, dass Unternehmen das BEM zur Vorbereitung 
einer krankheitsbedingten Kündigung instrumentalisieren. Damit die Wie-
dereingliederung von Beschäftigten in allen Unternehmen auf einem glei-
chen erfolgreichen Niveau erfolgen kann, müssen verbindliche und über-
prüfbare Qualitätsstandards entwickelt werden. Sollte das BEM nicht unter 
Umsetzung der Qualitätsstandards vom Unternehmen durchgeführt werden, 
so muss das mit Sanktionen geahndet werden. Eine entsprechende Buß-
geldvorschrift sollte im § 156 SGB IX aufgenommen werden. ver.di fordert, 
dass Prävention und Betriebliches Eingliederungsmanagement in den Be-
trieben umgesetzt werden, damit Erkrankungen vermieden bzw. erkrankte 
sowie behinderte Beschäftigte im Betrieb gehalten werden. 
 
Um Diskriminierung und soziale Ausgrenzung von älteren, gesundheitlich 
beeinträchtigten sowie behinderten Menschen zu verhindern, müssen Integ-
ration, Rehabilitation (Reha) und Prävention stärker vernetzt werden. ver.di 
unterstützt über die Instrumente der Integrationsvereinbarung, Betriebs- und 
Dienstvereinbarungen den Auf- und Ausbau eines ganzheitlichen Integrati-
ons- und Gesundheitsmanagements. Kooperationen zwischen Betrieben, 
Dienststellen, Rehabilitationsträgern, Unfallversicherungsträgern und Reha-
bilitationseinrichtungen sind weiterzuentwickeln.  

 
8. Alterssicherung für Menschen mit Behinderungen  

 
ver.di setzt sich dafür ein, dass die Inanspruchnahmemöglichkeiten von 
Renten sowie von flexiblen Ausstiegsmöglichkeiten für Menschen mit Be-
hinderungen verbessert werden.  

 
9. Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik und berufliche Rehabilitation  

 
Die Reformen zu den arbeitsmarktpolitischen Instrumenten müssen genutzt 
werden, um die besonderen Bedarfe von Menschen mit Behinderungen 
noch stärker zu berücksichtigen und umzusetzen. Die inklusive Wirkung der 
arbeitsmarktpolitischen Instrumente ist ständig auf den Prüfstand zu stellen.  

 
Die Zahl der Reha-Anerkennungen bei erwerbslosen behinderten Men-
schen geht zurück. Vor allem Menschen, die auf Grundsicherung („Hartz 
IV“) angewiesen sind, haben nur geringe Chancen auf eine Maßnahme der 
beruflichen Rehabilitation, da bei ihnen der Reha-Bedarf oft nicht anerkannt 
wird. Damit werden ihnen auch Ansprüche auf behindertenspezifische  
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Mehrbedarfe zusätzlich zur Grundsicherung vorenthalten. Die Betreuung 
und Beratung der arbeitslosen schwerbehinderten Menschen muss drin-
gend verbessert werden. Arbeitslose Menschen mit Behinderungen sollten 
rechtskreisübergreifend begleitet und vermittelt werden. Bei der Betreuung 
von Arbeitslosen muss der Fokus wieder verstärkt auf die Weiterbildung mit 
anerkannten Berufsabschlüssen gelegt werden. Denn Qualifizierung und 
Bildung sind zentrale Punkte, um eine nachhaltige Teilhabe am Arbeitsle-
ben zu ermöglichen. 

 
Rehabilitationsmaßnahmen werden zunehmend nach Kassenlage behan-
delt. ver.di fordert, den Rechtsanspruch auf Rehabilitation finanziell sicher-
zustellen. Nur durch einheitliche Regelungen zur Beratung, Zugang und Fi-
nanzierung von Maßnahmen kann eine Gleichberechtigung und Gleichbe-
handlung hergestellt werden. Die Rentenversicherungen befürchten, dass 
ihnen der gedeckelte Haushalt zunehmend Schwierigkeiten bereitet, dem 
Rechtsanspruch auf Reha gerecht zu werden.  

 
10. Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)  

 
Rund 285.000 Erwachsene mit Behinderung(en) arbeiten bundesweit in den 
670 Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) und sollen dort - so der 
gesetzlich vorgegebene "Idealfall" - soweit durch geeignete Maßnahmen 
gefördert werden, dass ein Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt er-
folgen kann (§ 136 [1] SGB IX).  

 
Die Realität für die meisten der in Werkstätten beschäftigten Menschen mit 
Behinderung sieht jedoch so aus:  
 
Weil der erste Arbeitsmarkt keine adäquaten Arbeitsplätze anbietet oder die 
Handicaps so schwer sind, dass eine Erwerbstätigkeit auf ihm nicht möglich 
ist, werden immer mehr Menschen mit Behinderung in die Werkstätten "ge-
drängt". Für die meisten von ihnen bedeutet dies, dass sie ihr gesamtes 
"Erwerbsleben" in diesen Werkstätten verbringen und so faktisch Arbeits-
verhältnisse über die gesamte Erwerbsbiografie der Betroffenen entstehen. 
Den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt schaffen nur wenige.  
 
Inklusion im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention findet in den Werk-
stätten so gut wie nicht statt und wird zudem durch gesetzliche Vorschriften 
des SGB IX verhindert:  

 

 So werden Menschen mit Behinderung in Werkstätten mit dem Status 
eines "arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisses (§ 138 SGB IX) 
abgespeist, wodurch die Anwendung des Arbeitsrechts nur einge-
schränkt gewährleistet ist. 

 
Inklusion als rechtliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderung - ei-
ne Fehlanzeige, festgeschrieben im SGB IX!  
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 Menschen mit Behinderung erhalten als Werkstattbeschäftigte ein 
Rechtsanspruch auf irgendwie geartete Regelungen.  

 
Inklusion als Anspruch auf eine diskriminierungsfreie, gerechte, menschen-
würdige und existenzsichernde Entlohnung - auch hier eine Fehlanzeige im 
SGB IX!  

 

 Menschen mit Behinderung in der WfbM haben kein Anrecht auf volle 
betriebliche Mitbestimmung nach entsprechenden gesetzlichen Rege-
lungen (BetrVG, Personalvertretungsgesetze), sondern werden mit 
einem Mitbestimmungssurrogat, dem Werkstattrat (§ 139 SGB) abge-
speist. Dem stehen nach der Werkstätten-Mitwirkungsverordnung 
(WMVO) weder gleiche Mitbestimmungs- oder Mitberatungsrechte 
wie einem Betriebs- oder Personalrat zu, noch hat er die gleichen 
rechtlichen Möglichkeiten sich gegen Verstöße zur Wehr zu setzen 
und sich für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Gute Ar-
beit zu engagieren.  

 
Inklusion als Mitbestimmung, Partizipation und Demokratie im Arbeitsleben 
- wieder eine Fehlanzeige im SGB IX!  

 
Es darf keine gesetzlichen Vorschriften mehr geben, die Inklusion behin-
dern, auch Werkstätten für behinderte Menschen müssen durch konkrete 
gesetzliche Vorschriften zur Inklusion verpflichtet werden!  
 
Dabei ist sicher zu stellen, dass den Werkstätten ausreichend finanzielle 
Mittel und das erforderliche qualifizierte Personal zur Verfügung stehen, die 
sie zur Erfüllung dieses Auftrages benötigen. Damit Inklusion auch in Werk-
stätten stattfindet, ist eine Novellierung des SGB IX und der dazu gehörigen 
Verordnungen dringend erforderlich.  
 

11. Medizinische Rehabilitation  

 
Die Mittel für die medizinische Rehabilitation, die versucht, einen die Teil-
habe oder Erwerbsfähigkeit bedrohenden oder zum Beispiel durch einen 
Arbeitsunfall entstandenen Gesundheitsschaden zu beseitigen, zu mildern 
oder dessen Folgen zu beseitigen, werden in den letzten Jahren immer 
mehr gekürzt. Bedingt durch zunehmend verdichtete Arbeitsprozesse neh-
men chronische Erkrankungen zu. Behinderungen als Folge von schweren 
körperlichen Belastungen und Arbeitsunfällen verringern sich, orthopädi-
sche Behinderungen allein verlieren an Bedeutung. Stattdessen nehmen 
Krankheiten und Behinderungen als Folge von Stress, psychischer Belas-
tung, Bewegungsarmut und Schadstoffbelastungen am Arbeitsplatz zu. Ar-
beitsverdichtung, gestiegene Leistungsanforderungen und die Angst vor 
dem Verlust des Arbeitsplatzes erhöhen den Druck auf die Beschäftigten so 
sehr, dass es zu einer Zunahme bzw. Verschleppung aller dadurch beding-
ten Erkrankungen und Behinderungen kommt.  
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Psychische Behinderungen nehmen überproportional zu. Bei den Teilneh-
merinnen/Teilnehmern an medizinischen Reha-Maßnahmen ist die Gruppe 
der psychisch behinderten Menschen (Primärdiagnose) die am stärksten 
wachsende Gruppe. Bei Reha-Maßnahmen in besonderen Einrichtungen 
sind Teilnehmer/innen mit Mehrfachbehinderungen inzwischen fast die Re-
gel. Häufig treten körperliche Einschränkungen mit psychosomatischen Er-
krankungen und psychischen Beeinträchtigungen kombiniert auf.  
 
ver.di fordert, dass Leistungen zur medizinischen Rehabilitation umfassend 
und zeitnah erbracht werden. ver.di fordert die Krankenkassen auf, erkrank-
te Menschen nicht mehr vorzeitig in die Rente zu drängen. Der Rechtsan-
spruch auf eine Reha muss wieder deutlich häufiger als nur alle vier Jahre 
bestehen. Die gemeinsamen Servicestellen für Rehabilitation sollen flä-
chendeckend erhalten bleiben.  

 
12. Schwerbehindertenvertretungen  

 
Der demografische Wandel und die Zunahme von psychischen Beeinträch-
tigungen und psychosozialen Problemlagen sind mit neuen Anforderungen 
an die Arbeit der Schwerbehindertenvertretungen (SBV) verbunden. Auch 
durch die Einführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) 
und die Erarbeitung und Umsetzung von Integrationsvereinbarungen hat 
sich das Aufgabenspektrum der SBV quantitativ und qualitativ erheblich er-
weitert. Deshalb müssen die personellen Ressourcen der SBV den realen 
Erfordernissen angepasst werden. Es müssen realistischere Freistellungs-
regelungen für die SBV und erleichterte Heranziehungsmöglichkeiten für die 
stellvertretenden Mitglieder geschaffen werden. Die anspruchsvollen Anfor-
derungen an SBV machen eine Verbesserung des Schulungs- und Weiter-
bildungsanspruchs erforderlich. Supervision muss als selbstverständliches 
Arbeitsprinzip für SBV im SGB IX festgeschrieben werden.  
 
Im Zusammenhang mit der Integration, der beruflichen Förderung und der 
Sicherung der Beschäftigung behinderter Menschen braucht es wirksamere 
Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte (insbesondere zur Beschäfti-
gungsförderung sowie zur Gesundheits- und Kündigungsprävention) der be-
trieblichen Interessensvertretungen.  
 
Fragen der Gesundheits- und Kündigungsprävention sollen in den Katalog 
der Mitbestimmungsrechte im BetrVG, PersVGs, MAV-Rechte aufgenom-
men und damit über Einigungsstellen erzwingbarer Inhalt von Dienst- und 
Betriebsvereinbarungen werden.  
 
Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber sind nach geltendem Recht verpflichtet, die 
SBV in allen Angelegenheiten, die schwerbehinderte Menschen berühren, 
unverzüglich und umfassend zu unterrichten und sie vor Entscheidungen 
anzuhören. Da dieses Recht in der Praxis häufig nicht respektiert wird, ist 
eine sanktionierende Regelung in Form einer Unwirksamkeitsklausel ins  
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SGB IX und die anderen Gesetze für betriebliche Interessensvertretungen 
(BetrVG, PersVGs, MAV-Recht) aufzunehmen.  

 
Da ihren Aufgaben gemäß die Beteiligung der SBV im Arbeitsschutzaus-
schuss notwendig ist, dies aber vor allem in kleineren und mittleren Betrie-
ben häufig nicht berücksichtigt wird, ist eine rechtliche Klarstellung in § 11 
ASiG notwendig.  

 

Angenommen 
 
 
M 142 Bezirksfachbereichskonferenz 12 Hannover/Leine-Weser  

 
Ergänzung der Satzung um einen § 68 unter „H. Gruppen“  

 
Die Satzungsänderung in § 22 Absatz 4 macht folgende Ergänzung der Sat-
zung um einen § 68 erforderlich:  
 
§ 68 Behinderte / Schwerbehinderte  

 
1. Behindertenpolitik wird fachbereichsübergreifend entwickelt und wahrge-

nommen. Auf bezirklicher Ebene, auf Landes- und Bundesebene sind be-
hindertenpolitische Ausschüsse einzurichten.  

 
2. In den Fachbereichen sind verbindliche Strukturen für die Betreuung der 

Schwerbehindertenvertretungen zu entwickeln.  
 
3. Das Nähere zur Behindertenpolitik und zur Betreuung der Schwerbehinder-

tenvertretungen wird in einer Richtlinie geregelt. Diese wird vom behinder-
tenpolitischen Ausschuss auf Bundesebene erarbeitet und vom Gewerk-
schaftsrat erlassen.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat 
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 

M  Gruppe Jugend 

M 147  Junge Beschäftigte als neue Zielgruppe der ver.di-Jugend  619 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen  

 

M 148  Jugendpolitische Arbeit und Gewinnung neuer Mitglieder  619 

Bezirkskonferenz Hamm/Unna  
Angenommen 
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M 147 Bundesjugendkonferenz  

 
Junge Beschäftigte als neue Zielgruppe der ver.di-Jugend  

 
ver.di setzt zukünftig für die Zielgruppe der jungen Beschäftigten, deren ge-
werkschaftliche Organisierung sowie die innerorganisatorische und öffentliche 
Thematisierung ihrer Interessen ein. In diesem Zusammenhang sollen auch 
entsprechende Ansprachekonzepte entwickelt werden.  
 

Angenommen  
 
 
M 148 Bezirkskonferenz Hamm/Unna  

 
Jugendpolitische Arbeit und Gewinnung neuer Mitglieder  

 
ver.di wird sich massiv für die jugendpolitische Arbeit und Gewinnung neuer 
Mitglieder einsetzen.  
 

Angenommen 
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 

M  Sonstige Gruppen 

M 150  Mitglieder, die in Altersteilzeit und/oder in Vorruhestand  623 
gehen, sind nicht von Ämtern in Vorständen auszuschließen  

Landesbezirksfachbereichskonferenz 4 Berlin-Brandenburg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

M 151  Stärkere Einbeziehung der Solo-Selbstständigen in die  623 
gewerkschaftliche Arbeit  

Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

M 152  Solo-Selbstständige stärker in die gewerkschaftliche  624 
Arbeit einbeziehen  

Bundeskonferenz Freie und Selbstständige  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

M 154  Chance 2011 – Zur Weiterentwicklung von ver.di in den  626 
nächsten Jahren  

Bundeserwerbslosenkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand 
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M 150 Landesbezirksfachbereichskonferenz 4 Berlin-Brandenburg  

 
Mitglieder, die in Altersteilzeit und/oder in Vorruhestand gehen, sind nicht 
von Ämtern in Vorständen auszuschließen  

 
Die Satzung (§ 61 - Senioren) ist dahingehend zu ändern, dass die Mitglieder, 
die in Altersteilzeit und in den Vorruhestand gehen, damit bereits als Senioren 
nach der Satzung gelten und damit auch Seniorenmandate in den Vorständen 
wahrnehmen können.  
 
Diese Mitglieder gelten für die Zukunft in der satzungsrechtlichen Behandlung 
als Mitglieder, die endgültig aus dem Erwerbs-/ Arbeitsleben ausgeschieden 
sind.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
 
 
M 151 Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  

 
Stärkere Einbeziehung der Solo-Selbstständigen in die gewerkschaftliche 
Arbeit  

 
Die Solo-Selbstständigen werden stärker in die gewerkschaftliche Arbeit einbe-
zogen werden, insbesondere  
 

 indem die Fachbereichssekretärinnen/-sekretäre in ihren Fachberei-
chen die Mitgliederdatenbanken daraufhin überprüfen, wo sich even-
tuelle Freie und Selbstständige „verstecken“. Insbesondere in den 
Fachbereichen 3 (Gesundheit) und 5 (Bildung) gibt es ganz offensicht-
lich Defizite in dieser Richtung. Doch auch in anderen Fachbereichen 
(IT, Besondere Dienstleistungen, Handel etc.) ist ein beträchtliches 
Potenzial an Freien und Selbstständigen vorhanden;  

 

 indem die Anstrengungen aller Fachbereiche, unter den Solo-Selbst-
ständigen Mitglieder zu gewinnen, verstärkt werden; 

 

 indem der Fachbereich 8, in dem die Selbstständigenarbeit koordiniert 
wird, dafür mehr Ressourcen erhält und so garantiert ist, dass die 
Selbstständigen fachübergreifend immer eine Ansprechpartne-
rin/einen Ansprechpartner für ihre speziellen Probleme finden;  

 

 indem unsere Publikationen sich kontinuierlich mit Einzelbeiträgen und 
in regelmäßigen Abständen auch mit Extraseiten mit dem Thema So-
lo-Selbstständige beschäftigen;  
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 indem ver.di ihre Aktivitäten in diesem Bereich auch mit anderen Ge-
werkschaften des DGB vernetzt, zum Beispiel mit der GEW im Bil-
dungsbereich und mit IG Bau und IG Metall für Bau- und Bauneben-
gewerbe, bzw. dort, wo Solo-Selbstständige als Mitglieder einer Bran-
chengewerkschaft nicht betreut werden, sich in ihrer Eigenschaft als 
allgemeine Gewerkschaft der Dienstleistenden anbietet und als Orga-
nisationsalternative profiliert;  

 

 indem ver.di als die große Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes und 
des Gesundheitswesens publikumswirksam und nachdrücklich auf 
den Skandal hinweist, dass immer mehr gesellschaftlich unverzichtba-
re und traditionell staatliche Aufgaben für Niedrighonorare von Solo-
Selbstständigen übernommen werden, und zwar regelmäßig dann, 
wenn es sich um Aufgaben handelt, die den Schwächeren unserer 
Gesellschaft zugute kommen, wie beim Deutschunterricht für Auslän-
der, der beruflichen Bildung für Langzeitarbeitslose oder der Pflege 
von Kranken und Gebrechlichen;  

 

 und indem wir in ver.di damit beginnen, die Problematik der Solo-
Selbstständigen auch im Zusammenhang mit der Erosion des öffentli-
chen Dienstes zu diskutieren, in dem immer mehr Arbeitsplätze und 
Aufgabenbereiche verloren gehen und von freien Trägern, deren Sub-
unternehmern sowie von Ehrenamtlichen oder zwangsverpflichteten, 
unbezahlten Arbeitslosen (Bürgerarbeit, Ein-Euro-Job) übernommen 
werden. Für diese Diskussion sollten Arbeitsgruppen gebildet werden, 
in die, landes- wie bundesweit, die Vertreter der kommunalen Be-
schäftigten und der Erwerbslosen mit einbezogen sind. 

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
M 152 Bundeskonferenz Freie und Selbstständige  

 
Solo-Selbstständige stärker in die gewerkschaftliche Arbeit einbeziehen  

 
ver.di bezieht die Solo-Selbstständigen stärker in die gewerkschaftliche Arbeit 
ein, insbesondere  
 

 indem die Fachbereichssekretärinnen/-sekretäre und Verwaltungsmit-
arbeiterinnen/-mitarbeiter dafür sensibilisiert werden, dass Selbststän-
dige tatsächlich in ALLEN Fachbereichen vorkommen können.  

 

 indem die Fachbereichssekretärinnen/-sekretäre in ihren Fachberei-
chen die Mitgliederdatenbanken daraufhin überprüfen, wo sich even-
tuelle Freie und Solo-Selbstständige „verstecken“. Insbesondere in  
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den Fachbereichen 3 (Gesundheit) und 5 (Bildung) gibt es ganz offen-
sichtlich Defizite in dieser Richtung. Doch auch in anderen Fachberei-
chen (IT, Besondere Dienstleistungen, Handel etc.) ist ein beträchtli-
ches Potenzial an Freien und Selbstständigen vorhanden;  

 

 indem die Anstrengungen aller Fachbereiche, unter den Solo-
Selbstständigen Mitglieder zu gewinnen, verstärkt werden;  

 

 indem in allen Beitrittserklärungen die Erwerbsform „Selbstständige/r“ 
aufgenommen wird;  

 

 indem in der MIBS als Austrittsgrund der Grund „Selbstständigkeit“ ge-
löscht wird;  

 

 indem Ressourcen für die Selbstständigenarbeit bereitgestellt werden, 
die absichern, dass Selbstständige (über das Angebot von mediafon 
hinaus) zumindest in den Landesbezirksbüros Ansprechpartnerin-
nen/Ansprechpartner für ihre speziellen Probleme finden; 

 

 indem unsere Publikationen sich kontinuierlich mit Einzelbeiträgen und 
in regelmäßigen Abständen auch mit Extraseiten mit dem Thema So-
lo-Selbstständige beschäftigen;  

 

 indem ver.di ihre Aktivitäten in diesem Bereich auch mit anderen Ge-
werkschaften des DGB vernetzt, zum Beispiel mit der GEW im Bil-
dungsbereich und mit IG Bau und IG Metall für Bau- und Bauneben-
gewerbe, bzw. dort, wo Solo-Selbstständige als Mitglieder einer Bran-
chengewerkschaft nicht betreut werden, sich in ihrer Eigenschaft als 
allgemeine Gewerkschaft der Dienstleistenden anbietet und als Orga-
nisationsalternative profiliert;  

 

 indem ver.di als die große Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes und 
des Gesundheitswesens publikumswirksam und nachdrücklich auf 
den Skandal hinweist, dass immer mehr gesellschaftlich unverzichtba-
re und traditionell staatliche Aufgaben für Niedrighonorare von Solo-
Selbstständigen übernommen werden, und zwar regelmäßig dann, 
wenn es sich um Aufgaben handelt, die den Schwächeren unserer 
Gesellschaft zugute kommen, wie beim Deutschunterricht für Auslän-
der, der beruflichen Bildung für Langzeitarbeitslose oder der Pflege 
von Kranken und Gebrechlichen;  

 

 und indem wir in ver.di damit beginnen, die Problematik der Solo-
Selbstständigen auch im Zusammenhang mit der Erosion des öffentli-
chen Dienstes zu diskutieren, in dem immer mehr Arbeitsplätze und 
Aufgabenbereiche verloren gehen und von freien Trägern, deren Sub-
unternehmern sowie von Ehrenamtlichen oder zwangsverpflichteten,  
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unbezahlten Arbeitslosen (Bürgerarbeit, Ein-Euro-Job) übernommen 
werden. Für diese Diskussion sollten Arbeitsgruppen gebildet werden, 
in die, landes- wie bundesweit, die Vertreter der kommunalen Be-
schäftigten und der Erwerbslosen mit einbezogen sind.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
M 154 Bundeserwerbslosenkonferenz  

 
Chance 2011 – Zur Weiterentwicklung von ver.di in den nächsten Jahren  

 
Das Bild von der Zukunft unserer Organisation muss Erwerbslose mit ein-
schließen. Deshalb formulieren wir unser Selbstverständnis zur Erwerbslosen-
arbeit in ver.di.  
 
Massenarbeitslosigkeit bestimmt seit Mitte der siebziger Jahre die bundesdeut-
sche Volkswirtschaft. Arbeitslosigkeit hat nicht nur unmittelbare Auswirkungen 
auf die direkt Betroffenen. Alle abhängig Beschäftigten sind von dieser Arbeits-
losigkeit beeinflusst. Es gibt kaum noch eine Berufsgruppe, die über einen 
sicheren Arbeitsplatz verfügt. Die sichtbaren Auswirkungen sind Lohneinbußen, 
Arbeitszeitverlängerung und die Disziplinierung und verschärfte Auslese der 
abhängig Beschäftigten. Darüber hinaus wirkt Arbeitslosigkeit auf die Gesell-
schaft psychisch und sozial zerstörerisch.  
 
Seit einigen Jahren ist Sozialabbau das prägende Element der gesellschaftli-
chen Entwicklung. Aber erst mit der Agenda 2010 hat eine Zäsur stattgefunden. 
Die Gesellschaft stiehlt sich aus der Verantwortung und erklärt die Arbeitslosig-
keit zum persönlichen Versagen. Arbeitslosigkeit wird privatisiert. Eine gesell-
schaftliche Verantwortung für Arbeitslosigkeit wird verneint. Dabei profitieren 
Wenige ganz erheblich von Massenarbeitslosigkeit. Die Unternehmensgewinne 
waren nie so hoch wie zurzeit. Arbeitslose werden benutzt (unterstützt durch 
staatlichen Machtmissbrauch), um die Arbeitsverhältnisse zu verschlechtern: 
unbezahlte Praktika, Leiharbeit, Lohndrückerei und anderes. Mit Arbeitslosig-
keit werden die gesellschaftlichen Verhältnisse verändert. Selbstbestimmungs-
rechte eines Großteils der Gesellschaft werden eingeschränkt. Ganz selbstver-
ständlich werden sie von einer gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe 
ausgeschlossen. Wir als Gewerkschafterinnen/Gewerkschafter müssen dieser 
Entwicklung mehr entgegensetzen.  
 
Eine aggressive Sozialpolitik gewinnt gegenüber einer klassischen Tarifpolitik 
an Bedeutung, wenn es darum geht, die Lebensbedingungen zu verändern. 
Eine Verbesserung der Lebensbedingungen ist in tarifpolitischen Auseinander-
setzungen allein nicht mehr möglich, wenn die herrschende Politik gleichzeitig 
die Rahmenbedingungen (in Form von Steuern, Abgaben, Arbeitsrecht oder 
Arbeitsschutz) permanent nachhaltig verschlechtert. Dabei sind die  
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Veränderungen in der Sozialversicherung wie die Rente mit 67, die geringere 
Leistung für und aus der Rentenversicherung, der Ausschluss aus der Sozial-
versicherung, wenn kein ALG II gewährt wird und die Privatisierung des Kran-
kengeldes weitere Beispiele des permanent stattfindenden Sozialabbaus.  
 
Der massive Abbau versicherungspflichtiger Arbeitsplätze und deren teilweise 
Umwandlung in 400,00-Euro-Jobs in so genannten Frauenberufen sowie die 
Wiedereinführung der 40-Stunden-Woche verstärkt die Beibehaltung patriar-
chaler Strukturen: Der Mann ist Ernährer, die Frau sorgt (gegen Liebeslohn) für 
Heim und Herd und ist ‚Hinzuverdienerin’. Andererseits sind die Arbeitsverhält-
nisse, die im Augenblick bevorzugt angeboten werden nicht existenzsichernd. 
Deshalb nimmt die Zahl der Menschen zu, die mehrere Jobs annehmen müs-
sen. Prozentual arbeiten in der Bundesrepublik Deutschland heute schon mehr 
Menschen in zwei und mehr Beschäftigungsverhältnissen als in den USA!  
 
Eine Diskussion um eine Wirtschaft mit sozial- und umweltverträglichem und 
qualitativem Wachstum muss stattfinden. Ebenso darf der Wert der Arbeit nicht 
auf eine Diskussion um Verwertbarkeit und die Lohnhöhe reduziert werden. 
Aber wer will schon arbeiten nur der Arbeit wegen?  
 
Erwerbslose in ver.di wollen eine intensive und parteiische Auseinandersetzung 
mit den Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt führen und die Akteure auf dem 
Arbeitsmarkt kritisch beobachten und begleiten. Neue Strukturen (Behörden, 
Gremien, …), die sich im Zusammenhang mit Hartz IV und ALG II bilden, müs-
sen von unserer Seite aus nachhaltig begleitet und kontrolliert werden. Die 
Interessen der abhängig Beschäftigten und der Erwerbslosen müssen artikuliert 
und durchgesetzt werden!  
 
Die zurzeit stattfindenden Veränderungen sind ein massiver Eingriff in der Aus-
einandersetzung um die Verteilung zuungunsten derer, die ihre Arbeitskraft 
verkaufen müssen. Wir wollen die Problematik Arbeitslosigkeit aus der Sicht 
der Erwerbslosen und als Gewerkschafterinnen/Gewerkschafter bekämpfen. 
 
In der Organisation gehört dazu auch der Blick über den Fachbereich hinaus 
auf die gesamtgesellschaftliche Veränderung. Vor dem Hintergrund, dass im-
mer mehr Menschen nicht von Erwerbsarbeit leben und in der Zukunft nicht 
werden leben können, ist ein Diskussionsprozess um das Thema ‚Arbeit’ in 
ver.di - über alle Fachbereiche hinaus - zwingend notwendig. Ebenso die Ent-
wicklung alternativer, innovativer Modelle zur Existenzsicherung.  
 
Unser Weg in ver.di zur Erreichung unserer Forderungen:  
 

 Lobbyarbeit für Erwerbslose;  
 

 das Wissen um und zur Arbeitslosigkeit muss in die Alltagsarbeit von 
ver.di einfließen;  
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 angemessene Beteiligung von Erwerbslosen an allen Gremien;  
 

 eine ausreichende finanzielle Ausstattung;  
 

 eine professionelle Betreuung durch Hauptamtliche;  
 

 Beratungsangebote für Erwerbslose;  
 

 Bildungsangebote für Erwerbslose;  
 

 Beteiligung an den Tarifabschlüssen/Tarifkommissionen;  
 

 eigene Erwerbslose-Strukturen nutzen.  
 
Bei den Mitgliederinteressen müssen diese Punkte vertreten werden:  
 

 das Wissen um und zur Arbeitslosigkeit;  
 

 qualifizierte Arbeit bewahren und schaffen; 
 

 Arbeit muss Existenz sichern;  
 

 die Absicherung der Erwerbslosen muss existenzsichernd sein;  
 

 kein Abschieben in ”Zwangs”-Maßnahmen;  
 

 verteilen der vorhandenen Arbeit / Arbeitszeit reduzieren;  
 

 Arbeit und Familie / Kinder – gerechter gestalten;  
 

 Recht auf Aus- und Weiterbildung;  
 

 Sozialabbau beenden und rückgängig machen;  
 

 Chancengleichheit für alle Erwerbslose  
 
Alle – nicht nur die aktuell Erwerbslosen – innerhalb von ver.di Organisierten 
sind aufgefordert, daran mitzuarbeiten. Jede und jeder, der sich für Arbeitslose 
einsetzt, unterstützt damit die gewerkschaftlichen Anstrengungen zur Bewälti-
gung dieses gesellschaftlichen Skandals.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
N  Budgetierung 

N 001  Potenziale heben statt um Ressourcen kämpfen -  631 
Budgetierung gemeinsam klug weiter entwickeln  

Bundesfachbereichsvorstand 12  
Angenommen  

 

N 003  Änderung der Budgetierungsrichtlinie  632 

Bezirkskonferenz Mittelhessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

N 007  Für eine mitgliedernahe Ressourcenaufteilung  632 

Bezirkskonferenz Stuttgart  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

N 023  Änderung der Budgetierungsrichtline  632 

Bundesfachbereichskonferenz 4  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

N 025  Budgetierungsrichtlinie  633 

Bundesfachbereichskonferenz 6  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

N 027  Änderung der Budgetierungsrichtlinie  633 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 12 Nordrhein-Westfalen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

N 031  Überprüfung der Budgetierungsrichtlinie  636 

Bezirkskonferenz Mittelhessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

N 032  Änderung Budgetierungsrichtlinie: Übertragbarkeit von  636 
nicht verbrauchten Sachkosten auf Folgehaushalte  

Bundesfachbereichskonferenz 9  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

N 033  Stellenanteile für FuG  636 

Landesbezirkskonferenz Hessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat 
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N 001 Bundesfachbereichsvorstand 12  

 
Potenziale heben statt um Ressourcen kämpfen - Budgetierung gemein-
sam klug weiter entwickeln  

 
Vor dem Beschluss einer neuen Budgetierungsrichtlinie oder der Festlegung 
einer neuen Ressourcen- und Aufgabenverteilung müssen in ver.di folgende 
Schritte und Aufgaben erledigt werden:  
 
Es muss ein Prozess unter Beteiligung von ehren- und hauptamtlichen Funkti-
onärinnen/Funktionäre gestaltet und abgeschlossen sein, der unsere Aufga-
benverteilung unter Berücksichtigung der Ressourcen- und Kostenverteilung in 
der Organisation überprüft. Ziel des Prozesses ist, zu einer neuen, besseren 
und ausgewogeneren Aufgabenstruktur und Ressourcen- und Kostenverteilung 
in ver.di zu kommen.  
 
Dabei sollen vorhandene erfolgreiche gewerkschaftliche Arbeits-, Aktions- und 
Betreuungsmodelle auf ihre Verbreiterungsfähigkeit in der Organisation unter-
sucht werden und Grundlage für zukünftige Budgetierungsbeschlüsse sein. 
Ebenfalls ist zu klären, welche Aufgaben wegen der Wahrnehmung neuer Her-
ausforderungen und einer notwendigen Umsteuerung der Ressourcen nicht 
mehr wahrgenommen werden können.  
 
Dieses Vorgehen soll durch externen und internen Sachverstand unterstützt 
und begleitet werden. Alle Ebenen und Fachbereiche sind an diesem Prozess 
zu beteiligen. Dabei sind alle Bereiche aufgerufen, zuerst ihre eigenen Struktu-
ren zu überprüfen, erfolgreiche Arbeit zu verbreitern und diese Erkenntnisse in 
der Organisation transparent zu machen.  
 
Grundlage für die Neugestaltung von Aufgaben- und Ressourcenverteilung sind 
die in der Satzung festgelegten Strukturen.  
 
Der Prozess soll bis Ende 2012 abgeschlossen sein und ist die Voraussetzung 
für die Beschlussfassung neuer Aufgabenverteilung und Budgetierung in der 
Organisation. Eine neue Budgetierung muss auf der einen Seite möglichst 
hohe Planungssicherheit und notwendige Arbeitssouveränität durch klare und 
verbindliche Vorgaben sicher stellen, auf der anderen Seite auch den unter-
schiedlichen fachbereichsspezifischen und regionalen Gegebenheiten Rech-
nung tragen. Dabei darf notwendige Flexibilität nicht zu andauernden Ressour-
cenkonflikten in der Organisation führen.  
 

Angenommen  
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N 003 Bezirkskonferenz Mittelhessen  

 
Änderung der Budgetierungsrichtlinie  

 
Die Budgetierungsrichtlinie ist wie folgt zu ändern:  
 
Eine Umwidmung von Sach- in Personalkosten muss grundsätzlich möglich 
sein. Dabei kann der in der Budgetierungsrichtlinie festgelegte Anteil von  
52,5 Prozent auch überschritten werden. Voraussetzung ist das Vorhandensein 
entsprechender Sachmittel.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
 
 
N 007 Bezirkskonferenz Stuttgart  

 
Für eine mitgliedernahe Ressourcenaufteilung  

 
Der Bundeskongress beauftragt den Gewerkschaftsrat, die Ressourcenvertei-
lung so zu ändern, dass die mitgliedernahen Bereiche höhere Finanzmittel und 
damit eine bessere Ausstattung im Sach- und insbesondere im Personalkos-
tenbereich erhalten.  
 
Mit mitgliedernahen Bereichen sind in erster Linie die direkten Betreuungsbe-
reiche der Mitglieder und Funktionsträgerinnen/Funktionsträger in den Betrie-
ben gemeint. In diesem Zusammenhang müssen auch die Ressourcen für die 
Bearbeitung so genannter weißer Flecken ausgebaut werden. 
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
 
 
N 023 Bundesfachbereichskonferenz 4  

 
Änderung der Budgetierungsrichtline  

 
Gerechtere Verteilung der Sachkosten- und Personalkostenmittel zugunsten 
der kleineren Fachbereiche, die expandieren.  
 
Die Budgetierungsrichtlinie soll zukünftig einen Strukturausgleich festschreiben, 
der auch eine Mitgliederkomponente beinhaltet. Dazu ist der nachstehende 

Text in der Budgetierungsrichtlinie zu streichen. Ein neuer Text ist zu formulie-
ren, der eine gerechtere Verteilung der Sachkosten- und Personalkostenmittel 
gewährleistet.  
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"6.5.2 Strukturausgleich zwischen den Fachbereichen  

 
Der Fachbereichsstrukturausgleich bezieht sich auf die Unterbudgets der 
Fachbereiche für Personal- und Sachkosten auf der Bundesebene und in den 
Landesbezirken (siehe Ziffern 7.7.2, 8.3.2, 7.8.2, 8.5.2 und 9.2)."  

 
Der Strukturausgleich gleicht teilweise die Unterschiede aus, die sich aufgrund 
der unterschiedlichen Durchschnittssollbeiträge ergeben.  
 
Dazu wird in einem ersten Schritt der Gesamtdurchschnittsbeitrag der Fachbe-
reiche ermittelt, dann der Unterschied zum jeweiligen Fachbereich. Diese Diffe-
renz wird zu 50 Prozent ausgeglichen.  
 
In einem zweiten Schritt wird von den derart ermittelten Unterbudgets der 
Fachbereiche jeweils ein Abzug in Höhe von einem Prozent vorgenommen. Der 
hieraus gebildete Fonds wird entsprechend eines Schlüssels verteilt, der in 
Anlage 2 dokumentiert ist.  
 
Hinsichtlich der Veränderungsfristen gelten die Bestimmungen aus 8.4 analog. 
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
 
 

N 025 Bundesfachbereichskonferenz 6  

 
Budgetierungsrichtlinie  

 
In Ziffer 6.5.2 Satz 4 der Budgetierungsrichtlinie wird die Zahl „50“ in „25“ ge-
ändert.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
 
 

N 027 Landesbezirksfachbereichskonferenz 12 Nordrhein-Westfalen  

 
Änderung der Budgetierungsrichtlinie  

 
Im Diskussionspapier Chance 2011 des Gewerkschaftsrates wird ein Diskussi-
onsprozess darüber angeregt, die Budgetierungsrichtlinie dahingehend zu 
überprüfen wie innerhalb des Budgetierungssystem mehr Flexibilität bei der 
Ressourcenverteilung herbeigeführt werden kann. Dabei sind zwei Schwer-
punkte benannt:  
 

 In regionaler Hinsicht sollen die Orientierungswerte für die Aufteilung 
der Personalkostenbudgets und auch der Sachkostenbudgets  
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N Finanzen-Leistungen-Beitragsregelungen 

 
zwischen Landes- und Bezirksebene flexibler gestaltet werden kön-
nen, um den unterschiedlichen Strukturen der Landesbezirke und Be-
zirke gerecht zu werden.  

 

 Es soll daran gearbeitet werden, wie die Möglichkeiten der Umvertei-
lung der Ressourcen zwischen den Fachbereichen (fachbereichsspe-
zifischer Strukturausgleich) „im Rahmen eines zu definierenden Korri-
dors flexibler gestaltet werden können“. Hier wird die Bildung „freier 
Spitzen“, die aus den jeweiligen Budgets gebildet werden sollen, vor-
geschlagen. Über die Verwendung dieser Mittel sollen die jeweiligen 
Ebenenvorstände entscheiden. Zuwendungen sollen zum Beispiel die 
Fachbereiche erhalten, die mit den „normalen“ Fachbereichsbudget-
sätzen strukturell unterfinanziert sind (zum Beispiel weil krisenhafte 
Branchenumbrüche zu bewältigen sind oder Ressourcen benötigt 
werden um Mitgliederpotenziale bei heterogener, kleinbetrieblicher 
Branchenstruktur besser zu erschließen).  

 
Mehr Flexibilität bei der Verteilung der Budgets begrüßen wir. Mehr Flexibilität 
löst aber nicht das grundsätzliche Problem, dass für die mitgliedernahe Arbeit 
zu geringe Budgets zur Verfügung stehen.  
 
Durch den Beschluss des Gewerkschaftsrates, die Zuführung an den Streik-
fonds zu erhöhen, wird dieses Problem weiter verschärft.  
 
1. Begrüßt wird ausdrücklich die Erhöhung der Zuführung an den Streikfonds. 

Es ist jedoch festzustellen, dass die Richtlinie zu den Streiknebenkosten ei-
ner Überprüfung bedürfen.  

 
2. Der Gewerkschaftrat wird aufgefordert, bei den Überlegungen zu einer 

Überarbeitung der Budgetierungsrichtlinie folgende Gesichtspunkte zu dis-
kutieren:  

 
a) Für den Personaleinsatz für die betriebliche Betreuung und Beratung 

und damit für die mitgliedernahe Arbeit ist mehr Budget erforderlich. 
Nur so können die Ziele, die im Diskussionspapier „Chance 2011“ 
formuliert sind glaubhaft vertreten und umgesetzt werden. Dabei steht 
für uns im Vordergrund:  

 

 Personal muss in die operative Arbeit der Fachbereiche auf Lan-
des- und Bezirksebene gesteuert werden. Das bedeutet in der 
Konsequenz eine Überprüfung welche Bedeutung Arbeitsaufga-
ben auf übergeordneten Ebenen neben den koordinierenden 
Funktionen für die Mitgliedergewinnung und das Halten unserer 
Mitglieder haben.  

 

 Das Personalbudget ist gegebenenfalls zu Lasten des Sachkos-
tenbudgets zu erhöhen. 
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N Finanzen-Leistungen-Beitragsregelungen 

 
b) Begrüßt werden Überlegungen, den fachbereichsspezifischen Struk-

turausgleich zu überprüfen, um die Ausstattung mit Ressourcen der 
Heterogenität und den unterschiedlichen Anforderungen in den Fach-
bereichen anzupassen. Das Modell der freien Spitzen scheint uns für 
diesen Prozess allerdings kein geeignetes Mittel zu sein.  

 
Die Auseinandersetzung um Ressourcen wird damit in die 
Ebenenvorstände verlagert und damit auch abhängig von machtpoliti-
schen Konstellationen und Mehrheiten.  
 
In der Budgetierungsrichtlinie müssen klare Verteilungsgrundsätze be-
schrieben werden.  
 
In Kenntnis der Schwierigkeiten der Entwicklung von objektiven Krite-
rien für einen fachbereichsbezogenen Strukturausgleich schlagen wir 
vor, eine Projektgruppe bestehend auch aus ehrenamtlichen und 
hauptamtlichen Kolleginnen einzurichten, die den Auftrag hat nach-
vollziehbare Kriterien für einen Strukturausgleich zu entwickeln.  
 
Eine strukturelle Unterfinanzierung ist nur durch eine dauerhafte Struk-
turveränderung in der Budgetierungsrichtlinie zu beheben, nicht durch 
„Zuwendungen“ aus gebildeten „freien Spitzen“.  

 
c) Die Budgetierungsrichtlinie ist so zu verändern, dass die Möglichkeit 

geschaffen wird auf der Grundlage der Beschlüsse der zuständigen 
Gremien befristet und anlassbezogen Sachkosten auch in Personal-
kosten umzuwandeln. Anlässe sind  

 

 Projekte, die eingerichtet werden, um die Arbeit in den Fachberei-
chen auf "Zukunftsbranchen" umzusteuern;  

 

 zeitlich befristete Druck- und Organizingkampagnen;  
 

 Nachfolgemanagement;  
 

 Vertretungsregelungen.  
 
In diesem Rahmen sind Honorarverträge möglich. 
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
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N Finanzen-Leistungen-Beitragsregelungen 

 
N 031 Bezirkskonferenz Mittelhessen  

 
Überprüfung der Budgetierungsrichtlinie  

 
Bei der Überprüfung der Budgetierungsrichtlinie durch den Gewerkschaftsrat 
muss der Punkt 9.3. Mittelübertragung bei unterschiedlicher organisatorischer 
Ausprägung – in die Überprüfung einbezogen werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
 
 
N 032 Bundesfachbereichskonferenz 9  

 
Änderung Budgetierungsrichtlinie: Übertragbarkeit von nicht verbrauch-
ten Sachkosten auf Folgehaushalte  

 
Der Gewerkschaftsrat wird aufgefordert, die jetzigen in den Ziffern 7.8 und 8.5 
der Budgetierungsrichtlinie getroffenen Regelungen in der Form zu verändern, 
dass alle Budgeteinheiten nicht verbrauchte Mittel des Sachkostenbudgets in 
vollem Umfang auf das nächste Haushaltsjahr übertragen können. Die Rückla-
genbildung ist auf 30 Prozent des Jahresbudgets für Sachkosten einer Budget-
einheit zu begrenzen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat 
 
 
N 033 Landesbezirkskonferenz Hessen  

 
Stellenanteile für FuG  

 
Die Bezirksfrauenräte tragen die FuG-Arbeit im Bezirk; sie brauchen hauptamt-
liche Unterstützung. Deshalb braucht jeder ver.di Bezirk Personalkapazität in 
Form von 0,5 Sekretärstellen/Stellenanteilen plus Verwaltungs- und Büroaus-
stattung; auf Landesebene 0,75 Prozent. Dies muss in den Stellenplänen ab-
gebildet werden. Bei der anstehenden Überarbeitung der Budgetierungsrichtli-
nie ist die Stellenausstattung im FuG-Bereich entsprechend zu berücksichtigen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat 
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N Finanzen-Leistungen-Beitragsregelungen 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
N  Leistungen 

N 042  Änderung des Formblattes (W-2940-02-0110) zur  639 
Unfallmeldung  

Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  
Angenommen  

 

N 044  Büchergeld für Auszubildende als Satzungsleistung  639 

Bezirksfachbereichskonferenz 4 Cottbus  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand 
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N Finanzen-Leistungen-Beitragsregelungen 

 
N 042 Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  

 
Änderung des Formblattes (W-2940-02-0110) zur Unfallmeldung  

 
Das Formblatt wird dahingehend geändert, dass die Bescheinigung des Arbeit-
gebers auf einem separaten Formblatt erfolgt, in dem lediglich neben den An-
gaben zur Person der Unfallzeitpunkt vermerkt ist.  
 

Angenommen  
 
 
N 044 Bezirksfachbereichskonferenz 4 Cottbus  

 
Büchergeld für Auszubildende als Satzungsleistung  

 
Der Leistungskatalog in der Satzung ist um folgende Leistung zu ergänzen:  
 
Auszubildende, die in den ersten zwei Monaten des 1. Ausbildungsjahres Mit-
glied werden oder zu Beginn der Ausbildung schon Mitglied sind, erhalten ein 
einmaliges Büchergeld in Höhe von 90,00 Euro. Das Büchergeld wird nach 
einer dreimonatigen Mitgliedschaft als eine Barleistung gewährt.  
 
Das Büchergeld ist zurückzuzahlen, wenn innerhalb der Ausbildungszeit nach 
Erhalt der Leistung die Mitgliedschaft durch Kündigung beendet wird.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 



 
 

 640  
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N Finanzen-Leistungen-Beitragsregelungen 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
N  Beitragsregelungen 

N 054  Beitrag für Mitglieder, die sich in Einrichtungen wie  643 
Seniorenheimen und ähnlichen befinden  

Landesbezirksfachbereichskonferenz 10 Nordrhein-Westfalen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

N 055  Beitragsregelung  643 

Bezirkskonferenz Emscher-Lippe Nord  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag N 054  

 

N 057  Mitgliederbeitrag von Bezieherinnen/Beziehern von  643 
Aufstockungsleistungen  

Landesbezirkskonferenz Bayern  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

N 058  Gewerkschaftsbeitrag für Elterngeldempfängerinnen/ 644 
-emfänger  

Bundesfachbereichskonferenz 12  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

N 059  Auslegung der Satzung zur Beitragsermittlung  644 
(hier speziell bei Stipendien)  

Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

N 066  Änderung der Berechnungsgrundlage des  645 
Mitgliedsbeitrages  

Bezirkskonferenz Südhessen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat 
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N Finanzen-Leistungen-Beitragsregelungen 

 
N 054 Landesbezirksfachbereichskonferenz 10 Nordrhein-Westfalen  

 
Beitrag für Mitglieder, die sich in Einrichtungen wie Seniorenheimen und 
ähnlichen befinden  

 
Der Beitrag für Mitglieder, die sich in Einrichtungen (Seniorenheimen und ähnli-
chen) befinden, soll, wenn die Unterbringungskosten durch einen Sozialhilfe-
träger übernommen werden, nur noch 2,50 Euro (Mindestbeitrag), monatlich 

betragen.  
 
Diese Regelung soll so lange Bestand haben, bis durch eine gesetzliche Rege-
lung Gewerkschaftsbeiträge genauso wie Haftpflichtversicherungsbeiträge 
vorrangig vor der Berechnung von Pflege- und Heimunterbringungskosten 
abgeführt werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
 
 
N 055 Bezirkskonferenz Emscher-Lippe Nord  

 
Beitragsregelung  

 
Der § 14 der ver.di-Satzung "Höhe der Beiträge" möge unter Abs. 3 a) wie folgt 
ergänzt werden: ... und Empfänger von Pflegewohngeld ... zahlen jeweils 

einen Beitrag von monatlich 2,50 Euro.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag N 054 
 
 
N 057 Landesbezirkskonferenz Bayern  

 
Mitgliederbeitrag von Bezieherinnen/Beziehern von Aufstockungsleistun-
gen  

 
Der Beitrag von Mitgliedern, die Aufstockungsleistungen nach SGB II und III 
beziehen, wird auf 0,5 Prozent des regelmäßigen Bruttoeinkommens aus dem 
Gesamteinkommen festgesetzt.  
 
Deshalb ist § 14 der Satzung (Höhe der Beiträge) in Abs. 2 wie folgt zu ändern:  
 
2. Für Rentner/innen, Pensionäre/innen, Vorruheständler/innen, Krankengeld-
bezieher/innen, Erwerbslose und Bezieher/innen von Aufstockungsleistungen 
nach SGB II und III beträgt der Monatsbeitrag 0,5 Prozent des regelmäßigen  
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Bruttoeinkommens aus dem Gesamteinkommen, das seinen Ursprung in einem 
Arbeits-, Dienst- oder Amtsverhältnis hat. Der Mindestbeitrag beträgt € 2,50 
monatlich“  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
 
 
N 058 Bundesfachbereichskonferenz 12  

 
Gewerkschaftsbeitrag für Elterngeldempfängerinnen/-emfänger  

 
Der Beitrag für Elterngeldempfängerinnen/-empfänger soll 0,5 Prozent vom 
Elterngeld betragen. Der Mindestbeitrag beträgt 2,50 Euro.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat 
 
 
N 059 Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  

 
Auslegung der Satzung zur Beitragsermittlung (hier speziell bei Stipendi-
en)  

 
In der Gesamtorganisation ver.di muss die Beitragsermittlung ihrer Mitglieder 
einheitlichen Regelungen unterliegen.  
 
Am Beispiel der Stipendien-Empfängerinnen/-Empfänger innerhalb der Mit-
gliedschaft muss der klaren Regelung gefolgt werden, dass ein Stipendium kein 
Erwerbseinkommen (oder Ausbildungsvergütung) im Sinne der ver.di-Satzung 
darstellt, zumal es auch nicht sozialversicherungspflichtig ist.  
 
Für Stipendien-Empfängerinnen/-Empfänger muss also grundsätzlich § 14  
Abs. 3(a) der ver.di-Satzung gelten, insofern sie nicht anderweitig einer Be-
schäftigung nachgehen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
 



 
 

 645  
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N 066 Bezirkskonferenz Südhessen  

 
Änderung der Berechnungsgrundlage des Mitgliedsbeitrages  

 
Es wird folgende Änderung des § 14 der ver.di-Satzung beantragt:  
 
In § 14 Nr. 1 Satz 2) werden vor dem Wort „Einmalzahlungen“ die Worte „fami-
lienbezogene Verdienstbestandteile, vermögenswirksame Leistungen und“ 
eingefügt.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat 
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N Finanzen-Leistungen-Beitragsregelungen 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
N  Sonstiges 

N 067  Prüfungsauftrag hinsichtlich der weiteren Kontoführung  649 
bzw. der Aufrechterhaltung der Geschäftsverbindung der  
Gewerkschaft ver.di bei bzw. mit der Bank Santander-SEB  
Bank  

Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

N 073  Serviceleistungen  649 

Bezirkskonferenz Frankfurt am Main und Region  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand 

 

 



 
 

 648  
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N Finanzen-Leistungen-Beitragsregelungen 

 
N 067 Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  

 
Prüfungsauftrag hinsichtlich der weiteren Kontoführung bzw. der Auf-
rechterhaltung der Geschäftsverbindung der Gewerkschaft ver.di bei bzw. 
mit der Bank Santander-SEB Bank  

 
Der Bundesvorstand wird aufgefordert zu prüfen, ob hinsichtlich der weiteren 
Kontoführung bzw. der Aufrechterhaltung der Geschäftsverbindung der Ge-
werkschaft ver.di bei bzw. mit der Bank Santander-SEB Bank eine Änderung 
erforderlich ist.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
N 073 Bezirkskonferenz Frankfurt am Main und Region  

 
Serviceleistungen  

 
Alle ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen, die gemäß Beschluss des zu-
ständigen Gremiums, Serviceleistungen (Lohnsteuerberatung, Rentenberatung, 
Zeugnisberatung unter anderem) für Mitglieder anbieten, werden mit den erfor-
derlichen Voraussetzungen für ihre Beratungsarbeit ausgestattet.  
 
Dazu gehört zum Beispiel ein ver.di-E-Mail-Postfach (verdi.de), die notwendige 
Software und regelmäßige Qualifizierung und Vernetzung.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
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O Personal 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
O  Allgemein 

O 001  Beteiligung bei der Einstellung von  653 
Jugendsekretärinnen/Jugendsekretären  

Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz  
Angenommen  

 

O 007  Anpassung der ver.di-Gehaltsstrukturen  653 

Bezirkskonferenz Kiel-Plön  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

O 009  Handlungsfähigkeit der Organisation sichern und erhalten  653 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Nord  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

O 010  Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer  653 

Bezirkskonferenz Bochum-Herne  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

O 012  Jugendsekretärinnen/Jugendsekretäre - die Zukunft  654 
von ver.di  

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen  

 

O 020  Verbesserung der Jugendarbeit in ver.di  654 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 2 Berlin-Brandenburg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

O 024  Gender- bzw. frauen- und gleichstellungspolitische  654 
Schulungen für alle Gewerkschaftssekretärinnen/-sekretäre  

Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  
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O Personal 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

O 025  Qualifizierung und langfristige Personalplanung – für  655 
eine Stärkung und Kontinuität der betrieblichen  
(Jugend-) Gewerkschaftsarbeit  

Bezirkskonferenz Bremen-Nordniedersachsen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

O 027  Verstärkung der interkulturellen Öffnung von ver.di  655 

Bundesmigrationskonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

O 029  Übernahme und Ausbildung in ver.di  656 

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

O 033  Erhalt der Akademie der Arbeit (AdA)  656 

Landesbezirkskonferenz Hessen  
Angenommen  

 

O 034  Erhalt der Europäischen Akademie der Arbeit  656 

Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag O 033  

 

O 040  Quotierung der Bezirksgeschäftsführung  657 

Bezirkskonferenz Mittelfranken  
Angenommen 
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O Personal 

 
O 001 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz  

 
Beteiligung bei der Einstellung von Jugendsekretärinnen/Jugend-
sekretären  

 
Der Gewerkschaftsrat und der Bundesjugendvorstand sollen bis Ende 2012 
das Vorschlagsrecht und die Beteiligung der jugendlichen Gremien bei Einstel-
lungen von Jugendsekretärinnen/Jugendsekretären genau definieren und fest-
legen.  
 

Angenommen  
 
 

O 007 Bezirkskonferenz Kiel-Plön  

 
Anpassung der ver.di-Gehaltsstrukturen  

 
Die Gehälter von ver.di-Beschäftigten werden zukünftig an die von ver.di jähr-
lich im Durchschnitt erreichten Tarifergebnisse angepasst.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 

O 009 Landesbezirksfachbereichskonferenz 9 Nord  

 
Handlungsfähigkeit der Organisation sichern und erhalten  

 
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, mit dem Gesamtbetriebsrat in ver.di 
Verhandlungen zu einer geänderten Betriebsvereinbarung/GBV aufzunehmen, 
die zum Ziel haben muss, eine größere Handlungsfähigkeit für örtliche und 
fachliche Betreuung innerhalb der Organisation auch zukünftig zu gewährleis-
ten.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 

O 010 Bezirkskonferenz Bochum-Herne  

 
Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer  

 
In gewerkschaftlichen Bildungsstätten sollten in Zukunft keine Leiharbeitneh-
merinnen/Leiharbeitnehmer mehr beschäftigt werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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O Personal 

 
O 012 Bundesjugendkonferenz  

 
Jugendsekretärinnen/Jugendsekretäre - die Zukunft von ver.di  

 
Junge und aktive Mitglieder sind die Zukunft von ver.di. Um das Niveau in der 
Jugendarbeit zu halten, ist die regelmäßige Durchführung des SiE-Programms 
(Programm SekretärInnen in Einarbeitung) die Basis. Ziel muss es sein, dass 
jährlich ein SiE-Programm aufgelegt wird. Dabei sind die perspektivischen 
Personalbedarfe für Jugendarbeit zu berücksichtigen.  
 

Angenommen  
 
 
O 020 Landesbezirksfachbereichskonferenz 2 Berlin-Brandenburg  

 
Verbesserung der Jugendarbeit in ver.di  

 
Alle Gliederungen, Fachbereiche und Ebenen in ver.di tragen dafür Sorge, 
dass die Betreuung ehrenamtlicher, jugendlicher Kolleginnen und Kollegen 
sichergestellt wird. Dazu ist es notwendig, dass mindestens bis in die landes-
bezirklichen Gliederungen genügend hauptamtliche Sekretärinnen und Sekre-
täre für die Betreuung eingesetzt werden. 
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
O 024 Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg  

 
Gender- bzw. frauen- und gleichstellungspolitische Schulungen für alle 
Gewerkschaftssekretärinnen/-sekretäre  

 
ver.di legt ein Schulungsprogramm für gewerkschaftliche Frauen- und Gleich-
stellungspolitik sowie Genderpolitik auf und verpflichtet alle Gewerkschaftssek-
retärinnen/-sekretäre sowie gewerkschaftspolitischen Assistentinnen/Assisten-
ten innerhalb eines Fünf-Jahres-Zeitraums zur Teilnahme. Diese Schulungen 
werden zugleich integraler Bestandteil der Ausbildung von Gewerkschaftssek-
retärinnen/-sekretäre und gewerkschaftspolitischen Assistentinnen und Assis-
tenten.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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O Personal 

 
O 025 Bezirkskonferenz Bremen-Nordniedersachsen  

 
Qualifizierung und langfristige Personalplanung – für eine Stärkung und 
Kontinuität der betrieblichen (Jugend-)Gewerkschaftsarbeit  

 
Wir fordern die Einführung einer Personalentwicklungsmaßnahme für Gewerk-
schaftssekretärinnen und Gewerkschaftssekretäre, ähnlich des Einarbeitungs-
programmes „Jugendsekretär/in in Einarbeitung“.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
O 027 Bundesmigrationskonferenz  

 
Verstärkung der interkulturellen Öffnung von ver.di  

 
1. Der Bundesvorstand und der Gewerkschaftsrat werden aufgefordert, bei 

allen Neueinstellungen und bei der Besetzung von Ausbildungsstellen, Be-
werberinnen und Bewerber mit Migrationshintergrund verstärkt zu berück-
sichtigen.  

 
Dazu sind Maßnahmen zu entwickeln, die eine Erhöhung der Zahl der Be-
schäftigten mit Migrationshintergrund bewirken, so dass ihr Anteil an den 
hauptamtlich Beschäftigten mittelfristig in etwa dem Anteil der Migrantinnen 
und Migranten an den Mitgliedern entspricht.  
 
Der Bundesvorstand wird beauftragt kurzfristig, innerhalb der nächsten fünf 
Jahre, die Anzahl der Beschäftigten mit Migrationshintergrund auf die Hälfte 
des Anteils der Mitglieder mit Migrationshintergrund zu erhöhen.  
 
Grundlage dieses Konzepts soll eine Bestandsaufnahme zur Personalent-
wicklung in ver.di sein, die Auskunft gibt  

 

 sowohl über die Zahl der hauptamtlich Beschäftigten mit Migrations-
hintergrund  

 

 als auch die Zahl der in Ausbildung befindlichen Menschen mit Migra-
tionshintergrund.  

 
2. Der Bundesvorstand wird darüber hinaus aufgefordert, das Potenzial der 

hauptamtlich Beschäftigten mit Migrationshintergrund stärker auszuschöp-
fen, um sie auch für leitende hauptamtliche Funktionen zu qualifizieren.  

 
3. Dem Gewerkschaftsrat ist jährlich ein Bericht vorzulegen, der über die er-

folgten Maßnahmen und die erzielten Ergebnisse informiert.  
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4. Förderung der ehrenamtlichen Arbeit 
 

Initiativen der Fachbereiche zur Gewinnung von Kandidatinnen und Kandi-
daten mit Migrationshintergrund zu den Betriebs-, Personalrats-, JAV- und 
Vertrauensleutewahlen, gezielte Projekte zur Gewinnung neuer Mitglieder 
im Bereich der Migrantinnen und Migranten, die stärkere Einbeziehung von 
Migrantinnen und Migranten in die europäische und internationale Gewerk-
schaftsarbeit von ver.di und die jeweils dafür erforderlichen Qualifizie-
rungsmaßnahmen.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
O 029 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  

 
Übernahme und Ausbildung in ver.di  
 

Die ver.di-Jugend fordert, dass ver.di ihre Ausbildungszahlen deutlich, auch im 
Verwaltungsbereich, erhöht.  
 
Darüber hinaus sollen alle Auszubildenden nach der Ausbildung in ein unbefris-
tetes Vollzeitarbeitsverhältnis übernommen werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 
O 033 Landesbezirkskonferenz Hessen  

 
Erhalt der Akademie der Arbeit (AdA)  

 
ver.di möge sich gemeinsam mit dem DGB für den Erhalt der Akademie der 
Arbeit in Frankfurt am Main einsetzen.  
 

Angenommen 
 
 
O 034 Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg  

 
Erhalt der Europäischen Akademie der Arbeit  

 
ver.di setzt sich für den Erhalt und die langfristig gesicherte Finanzierung der 
Europäischen Akademie der Arbeit ein.  
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Bei der Weiterentwicklung der EAdA und den notwendigen Veränderungen, um 
einen formalen anerkannten Abschluss am Ende des Studiums erlangen zu 
können, müssen dennoch mindestens folgende Grundsätze erhalten bleiben:  
 

 selbstbestimmtes, solidarisches Lernen  
 

 Grundwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit ist der Blickwinkel, aus 
dem heraus die Gestaltung betrieblicher und gewerkschaftlicher Inter-
essenvertretungsarbeit zu gestalten ist.  

 

 Fehler, die im Rahmen des Bolognaprozesses an Fachhochschulen 
und Hochschulen begangen wurden, müssen beim Veränderungspro-
zess vermieden werden.  

 

 Die Attraktivität der EAdA als Qualifizierungsmöglichkeit für betriebli-
che Interessensvertreter muss gewahrt bleiben.  

 
Aktuelle und ehemalige Studierende der AdA sollten in dem Veränderungspro-
zess der AdA mit einbezogen werden und ihre Erfahrungen und Erkenntnisse 
gestaltend mit einbringen können.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag O 033 
 
 
O 040 Bezirkskonferenz Mittelfranken  

 
Quotierung der Bezirksgeschäftsführung  

 
Der Gewerkschaftsratsbeschluss GR 247 „Nachbesetzung von hauptamtlichen 
Führungspositionen in ver.di bis 2007“ und der GR 259 „Maßnahmen zur Erhö-
hung des Frauenanteils in den Führungsfunktionen“ ist umzusetzen.  
 
Der Bundesvorstand wird aufgefordert entsprechende Maßnahmen dafür zu 
ergreifen.  
 

Angenommen 
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
P  ver.di im Netz 

P 001  Erweiterung des webbasierten Angebotes  661 

Bezirksfachbereichskonferenz 3 Lübeck-Ostholstein  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand 
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P 001 Bezirksfachbereichskonferenz 3 Lübeck-Ostholstein  

 
Erweiterung des webbasierten Angebotes  

 
Der Bundesvorstand möge die Grundlagen für seine webbasierten Angebote 
dahingehend kurzfristig erweitern, damit  
 

a) Untergliederungen und Mitglieder sich untereinander vernetzen kön-
nen. Dies umfasst unter anderem die Möglichkeit zur Einrichtung von 
frei gestaltbaren Mailgroups sowie Nutzung von webbasiertem Spei-
cherplatz, um einen gemeinsamen Zugang zu den, für gewerkschaftli-
che Arbeit erforderlichen sowie nützlichen Materialien und Daten zu 
schaffen.  

 
b) ehrenamtliche wie hauptamtliche Funktionärinnen/Funktionäre webba-

sierte Foren, die geeignet sind, die Zusammenarbeit mit betrieblichen 
Vertretungen zu fördern, individuell einrichten können.  

 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
P  PUBLIK 

P 007  ver.di-PUBLIK erhalten und optimieren  665 

Bezirkskonferenz Potsdam-Nordwestbrandenburg  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

P 008  Kostentragung ver.di-PUBLIK  665 

Landesbezirkskonferenz Bayern  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

P 009  Keine weiteren Kürzungen der ver.di-Mitgliederzeitung  665 
PUBLIK - Strategie für die Zukunft  

Bundesfachgruppenkonferenz Medien  
Angenommen  

 

P 010  Antragsrecht der Organisationsgremien zur  666 
Veröffentlichung ihrer Arbeit in der Mitgliederzeitung  
„ver.di-PUBLIK“  

Landesbezirkskonferenz Saar  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand 
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P 007 Bezirkskonferenz Potsdam-Nordwestbrandenburg  

 
ver.di-PUBLIK erhalten und optimieren  

 
Die PUBLIK ist auch künftig finanzierbar zu halten. Dazu muss sie optimiert 
werden. Die Optimierung muss eine deutliche Reduzierung auch der Versand-
kosten ab 2012 beinhalten. Dazu sind das Format zu überprüfen, die Anzahl 
der Bücher und die Anzahl der Ausgaben. Bei den Versandkosten muss das 
Ziel eine Reduzierung der durchschnittlichen Belastung des Jahres 2010 um  
30 Prozent sein.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
 
 
P 008 Landesbezirkskonferenz Bayern  

 
Kostentragung ver.di-PUBLIK  

 
Die Versandkosten der PUBLIK werden künftig je zur Hälfte vom Bundesvor-
stand und den Bezirken getragen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
 
 
P 009 Bundesfachgruppenkonferenz Medien  

 
Keine weiteren Kürzungen der ver.di-Mitgliederzeitung PUBLIK - Strategie 
für die Zukunft  

 
Der Bundeskongress fordert den Erhalt und die Sicherung der Mitgliederzeit-
schrift PUBLIK mit mindestens acht Ausgaben.  
 
ver.di-PUBLIK wurde seit dem ver.di-Gründungskongress bereits von zehn auf 
neun Ausgaben (seit 2007) jährlich zusammengestrichen. 
 
PUBLIK muss regelmäßig erscheinen und benötigt Planungssicherheit für die 
kommenden Jahre. Es muss ein Zukunftskonzept zur Herausgabe und zur 
Finanzierung von PUBLIK mit den Fachbereichsausgaben erarbeitet werden.  
 

Angenommen  
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P 010 Landesbezirkskonferenz Saar  

 
Antragsrecht der Organisationsgremien zur Veröffentlichung ihrer Arbeit 
in der Mitgliederzeitung „ver.di-PUBLIK“  

 
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, den Gewerkschaftsgremien mehr Mög-
lichkeiten zu eröffnen, in ver.di-PUBLIK über ihre gesellschaftspolitische, ge-
werkschaftspolitische und fachbereichsübergreifende Arbeit zu berichten.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
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Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
P  Betriebsorganisation 

P 014  Ökofaire Beschaffung in ver.di  669 

Gewerkschaftsrat  
Angenommen  

 

P 015  ver.di beachtet die Grundsätze nachhaltiger Entwicklung  672 

Bezirksvorstand Düsseldorf  
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag P 014  

 

P 020  Grundsätzlicher Verzicht auf Auslagerung von  673 
Arbeitsplätzen (Outsourcing) bei ver.di als Arbeitgeber und  
bei von ver.di bestimmten Unternehmen  

Bezirksfachbereichskonferenz 3 Mittelbaden-Nordschwarzwald  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

P 021  Grundsätzlicher Verzicht auf Auslagerung von  673 
Arbeitsplätzen (Outsourcing) bei ver.di als Arbeitgeber und  
bei von ver.di bestimmten Unternehmen  

Bezirkskonferenz Schwarzwald-Bodensee  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

P 022  Keine Auftragsvergabe für Firmen ohne Tarifbindung  674 
bzw. Unterschreitung von sozialen Mindeststandards  
im Brief- und Paketmarkt  

Bezirkskonferenz Hannover/Leine-Weser  
Angenommen  

 

P 023  Tariftreue bei Busunternehmen  674 

Bezirkskonferenz rhein.pfalz  
Angenommen  

 

P 024  Absicherung der ehrenamtlichen ver.di-Funktionärinnen  674 
und -Funktionäre  

Bezirksfachbereichskonferenz 13 München  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 



 
 

 668  

 

P Informationsarbeit und Betriebsorganisation 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

P 025  Versicherung für ehrenamtliche Tätigkeit  675 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 13 Bayern  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

P 026  Absicherung der ehrenamtlichen ver.di-Funktionärinnen  675 
und -Funktionäre  

Bundesarbeiter/innenkonferenz  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

P 027  Unfallversicherung für ehrenamtlich Engagierte  675 

Bezirksübergreifender Fachbereichsvorstand Fachbereich 8 (Medien,  
Kunst und Industrie) Hannover/Leine-Weser und Lüneburger Heide  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat  

 

I 014  Techn. Behindertenunterstützung bei Seminaren und  675 
Konferenzen in allen ver.di Einrichtungen und  
Bildungseinrichtungen  

Werner Hagedorn und Kolleginnen und Kollegen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

I 015  Für Strom und Netz  676 

Björn Wolf und Kolleginnen und Kollegen  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Gewerkschaftsrat 
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P 014 Gewerkschaftsrat  

 
Ökofaire Beschaffung in ver.di  

 
ver.di orientiert sich schrittweise ab dem 1. Januar 2012 bei seinen Beschaf-
fungen an den Vorschlägen des Leitfadens „Öko-soziale-Beschaffung jetzt“ des 
Netzwerkes CorA *1) und zukünftigen von ver.di mitgestalteten Leitfäden in 

diesem Sinne. Zusätzlich werden weitere Betriebs- und Beschaffungsfelder von 
ver.di auf ein nachhaltiges Handeln und Wirtschaften umgestellt. Konkret gelten 
zunächst folgende Vorgaben:  
 
Maßnahmen im Einzelnen:  

 
1. Kaffee, Tee und Orangensaft werden von ver.di ab dem 1. Januar 2012 

grundsätzlich aus zertifiziertem fairen Handel (Fairtrade-Siegel *2) oder 
gleichwertig) oder mit den Siegeln Bioland *3) oder Demeter *4) oder 
gleichwertig gekennzeichnet beschafft. Sofern diese Produkte im Rahmen 
einer von ver.di bestellten Bewirtung oder eines Caterings verwendet wer-
den, ist die Möglichkeit einer Bestellung von fair gehandeltem oder zertifi-
ziertem Kaffee, Tee und Orangensaft immer zu prüfen und bei vertretbaren 
Mehrkosten zu wählen.  

 
2. Blumen werden von ver.di ab dem 1. Januar 2012, soweit die praktische 

Möglichkeit besteht, ausschließlich aus dem FLP *5) oder FLO *6) sowie 

gleichwertigem Handel beschafft.  
 
3. Arbeits-, Kampagnen- und Aktions-Kleidung für die ver.di-Beschäftigten 

wird ab dem 1. Januar 2013 grundsätzlich unter Nachweis der Einhaltung 
der Regeln der CCC *7) oder FWF *8) beschafft, sofern es sich nicht um 
Einzelstücke handelt.  

 
4. Bei der Bestellung von Bewirtung und Catering wird von ver.di auf die Ver-

wendung möglichst regionaler und biologisch zertifizierter Produkte hinge-
wirkt. Bei der Auswahl von Speisen ist auf die Aspekte der Transportwege 
und der CO²-Emission zu achten. Auf kleine, abfallträchtige Portionsverpa-
ckungen ist bei größeren Bewirtungen vorrangig zu verzichten. Für die Be-
stellungspraxis bei Bewirtungen und Catering ist eine Arbeitshilfe zu entwi-
ckeln und organisationsweit zu verbreiten.  

 
5. ver.di verwendet ab dem 1. Januar 2013 vorrangig Recyclingpapier oder 

Weisspapier mit dem Nordic-Swan-Siegel *9) bzw. gleichwertigem Siegel 
zertifiziertes Papier für Drucke, Kopien und Publikationen. Ab dem 1. Janu-
ar 2012 sind Verträge über die Aufstellung von Kopierern nur noch so abzu-
schließen, dass der Einsatz von Recyclingpapier die Regel ist.  

 
6. Die Beschaffung von Servern, Personalcomputern, Laptops, Nettops und 

Handys sowie Druckern in ver.di erfolgt beginnend ab dem 1. Januar 2013  
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auch nach noch festzulegenden sozial-ökologischen Kriterien im Hinblick 
auf faire Arbeitsbedingungen, einen geringen Energieverbrauch, die Recyc-
lingfähigkeit und die Vermeidung extrem schadstoffhaltiger Komponenten. 
Der Ersatz dieser Geräte erfolgt erst dann, wenn dienstliche technische 
Gründe vorliegen.  

 
7. ver.di beschafft Werbeartikel ab dem 1 Januar 2014 grundsätzlich aus Pro-

duktionen, für die den Standards des ICTI Care-Prozesses *10) gleichwerti-
ge Mindestbedingungen oder entsprechende zielführende Maßnahmen 
nachgewiesen werden.  

 
8. Die Verwaltungsstandorte von ver.di sowie die Bildungseinrichtungen be-

ginnen jeweils bis zum 1. Januar 2013 mit der Durchführung des ÖKO-
PROFIT-Programms *11) oder einer vergleichbaren konzeptionellen Prü-
fung, sofern sie in ihrer Größe hierfür geeignet sind.  

 
9. Für die diesbezüglich eigenständig wirtschaftenden Verwaltungseinheiten 

von ver.di und die Bildungseinrichtungen wird jeweils bis zum 1. Januar 
2013 eine Prüfung durchgeführt, inwiefern die Umstellung des Stromversor-
gungsvertrages auf einen Lieferanten erfolgen kann, der für sein Unterneh-
men die Berücksichtigung sozialer und ökologischer Grundsätze im Betrieb 
nachweisen kann und nachweislich stetig zunehmend in regenerative Ener-
gien investiert.  

 
10. Für die ver.di-eigenen Gebäude und diejenigen Gebäude, in denen ver.di 

als Nutzerin ausreichenden Einfluss hat, wird jeweils bis zum 1. Januar 
2013 geprüft, inwiefern die Errichtung von Erzeugungsanlagen für regene-
rative Energien bzw. Blockheizkraftwerken auf eigenem Grund oder die 
gemeinsame Errichtung solcher Anlagen mit Nachbarn technisch und wirt-
schaftlich umsetzbar sind.  

 
Die Überprüfung der Einhaltung dieses Beschlusses erfolgt durch den Gewerk-
schaftsrat (hier insbesondere durch die von ihm eingerichtete AG Nachhaltig-
keit). Hierzu ist vom Bundesvorstand ein jährlicher Fortschrittsbericht unter 
Berücksichtigung der Aktivitäten der Landesbezirke vorzulegen. Der Gewerk-
schaftsrat schreibt zusammen mit den in Rede stehenden Bereichen (hier vor 
allem die auf Bundesebene bestehende Bereiche Beschaffung, IKT und Orga-
nisation) auch die Beschaffungsgrundsätze im Sinne des obigen Beschlusses 
fort.  
 
Durch die Beschaffung anspruchsvollerer Produkte entstehen im Einzelfall 
Mehrkosten. Die systematischen Untersuchungen eines ÖKOPROFIT-
Programms schöpfen demgegenüber regelhaft ungenutzte Sparpotenziale aus, 
die hier einen Gegenwert bilden. Im Übrigen gilt der Leitgedanke, dass Mehr-
kosten durch die neuen Beschaffungsgrundsätze vorrangig durch Verringerung 
der Beschaffungs- und Verbrauchsmengen zu kompensieren sind, so dass die  
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Gedanken eines nachhaltigen Lebens und Arbeitens auch zu grundsätzlich 
verändertem Handeln führen.  
 
Hinweis:  
 
Die im Beschlusstext enthaltenen Fußnoten dienen allein der Information und 
sind nicht Bestandteil des Beschlusses!  
 
Quellen:  
 
*1) Cora-Leitfaden vom August 2010 http://www.cora-netz.de/wp-
content/uploads/nro_leitfaden_www.pdf  
 
*2) Fairtrade-Siegel der FairtradeLabellingOrganizations International(FLO 
e.V.) 
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/docume
nts/2011-03-15_LIST_OF_FLO_Standards.pdf  
 
*3) Die Wirtschaftsweise der Bioland-Betriebe basiert auf einer Kreislaufwirt-
schaft, die ohne synthetische Pestizide und leichtlösliche Stickstoffdünger aus-
kommt. Tiere werden artgerecht gehalten. Die Richtlinien von Bioland sind in 
vielen Punkten strenger als die der EU-Öko-Verordnung und berücksichtigt 
auch soziale Aspekte. 
http://www.bioland.de/fileadmin/bioland/file/bioland/qualitaet_richtlinien/Bioland
_Richtlinien_15_M%C3% A4rz_2011.pdf  
 
*4) Demeter ist ein geschütztes Markenzeichen, unter dem nach anthroposo-
phischen Prinzipien biologisch-dynamisch erzeugte Produkte verkauft werden. 
http://www.demeter.de/ebenenangleichung/zielgruppe/schnittmengen/leben-
arbeiten/demeter-richtlinien/?MP=13-1491  
 
*5) FLP, Flower Label Programm, Grundlage ist der internationale Verhaltens-
kodex ICC 
http://www.fairflowers.de/fileadmin/flp.de/Redaktion/Dokumente/Vereinsdokum
ente/FLP_Guidelines_Version_6_2009.pdf ICC=International Code of Conduct, 
basiert auf Menschenrechtspakt und Konventionen der internationalen Arbeits-
organisation (ILO-Normen) http://www.flowers-for-human-
dignity.org/09/pdf/icc_guidelines_version_2_2004.pdf  
 
*6) FLO, FairtradeLabelling Organizations International (FLO e. V.) Fairtrade-
Siegel 
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/docume
nts/2011-03-15_LIST_OF_FLO_Standards.pdf  
 
*7) CCC, Clean Cloth Campain, Verhaltenskodex auf Grundlage der 
ILOArbeitsnormen http://www.saubere-kleidung.de/ccc-60_wir/ccc-64-
00_kodex.html  
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*8) FWF, Fair WearFoundation, Sitz in Niederlande 

http://fairwear.org/images/2010-04/thefairwearformula.pdf  
 
*9) Nordic Swan ist ein skandinavisches Ökolabel, das vom Nordic Ecolabelling 
Board in einem Lizenzverfahren für Papiere vergeben wird, die bestimmte Vo-
raussetzungen hinsichtlich ihrer Rohstoffherkunft und -zusammensetzung, ihrer 
Emissionsgrenzwerte bei der Herstellung sowie einige weitere ökologische und 
soziale Kriterien erfüllen.http://www.nordic-
ecolabel.org/Global/Downloads/Ecolabelling%20Steps%20towards%20Sustain
ability.pdf 
 
*10) ICTI Care Foundation, International Council of Toy Industries Care Foun-
dation http://www.toy-icti.org/info/codeofbusinesspractices.html  
 
*11) ÖKOPROFIT ist ein Kooperationsprojekt zwischen Kommune, der örtli-
chen Wirtschaft und weiteren regionalen und überregionalen Partnern mit dem 
Ziel der Betriebskostensenkung unter gleichzeitiger Schonung der natürlichen 
Ressourcen. Bundesweit wird ÖKOPROFIT bereits in über 70 Kommunen mit 
etwa 1.500 Unternehmen durchgeführt. Damit ist ÖKOPROFIT das zurzeit 
erfolgreichste Modell zur Wirtschaftsförderung und Umsetzung von Umweltma-
nagement in Deutschland. http://www.oekoprofit.com/about/how.php  
 

Angenommen  
 
 
P 015 Bezirksvorstand Düsseldorf  

 
ver.di beachtet die Grundsätze nachhaltiger Entwicklung  

 
In ihrem gesamten Handeln beachtet ver.di als Organisation die Grundsätze 
der nachhaltigen Entwicklung. Hierzu gehören unter anderem  
 

 beim Einkauf auf soziale und ökologische Standards auch in der Pro-
duktions- und Handelskette zu achten und die Produktionsbedingun-
gen zu hinterfragen. Hierzu gehört auch die Verwendung von 100-
Prozent-Recyclingpapier, dass es in entsprechenden Qualitäten gibt 
und wegen des hohen Papierverbrauchs für Flugblätter etc. ein we-
sentlicher Beitrag ist.  

 

 beim Betrieb eigener Gebäude auf Energieeffizienz, Einsatzmöglich-
keiten erneuerbarer Energien (zum Beispiel Grüner Strom, 
Solarthermie, Photovoltaik), Ressourcenschonung (zum Beispiel Re-
genwassernutzung) und Wärmedämmung zu achten.  

 

 als Mieterin „Grünen Strom“ von einem regionalen Anbieter, sofern 
möglich, zu beziehen und sich beim Vermieter für Energieeffizienz 
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maßnahmen gegebenenfalls im Rahmen eines Contracting einzuset-
zen. 

 

 Aktionen ressourcenschonend zu planen und zum Beispiel an gerin-
gen Papierverbrauch, kurze Transportwege und ökologische Mobilität 
mitzudenken.  

 

 im Alltag auf ressourcenschonende Verhaltensweisen zu achten, zum 
Beispiel durch „Green-IT“.  

 
Im Rahmen der Beschaffung werden zentrale Bestellmöglichkeiten geschaffen, 
die Bestellkataloge entsprechend überarbeitet und für die dezentrale Beschaf-
fung bei zum Beispiel Papier entsprechende Informationen (Papiersorten, Be-
zugsquellen) in Datenbanken zur Verfügung gestellt.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag P 014  
 
 
P 020 Bezirksfachbereichskonferenz 3 Mittelbaden-Nordschwarzwald  

 
Grundsätzlicher Verzicht auf Auslagerung von Arbeitsplätzen (Outsour-
cing) bei ver.di als Arbeitgeber und bei von ver.di bestimmten Unterneh-
men  

 
ver.di als Arbeitgeber verzichtet grundsätzlich auf Auslagerung (Outsourcing) 
von Arbeitsplätzen bei ver.di und bei von ver.di bestimmten Unternehmen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
P 021 Bezirkskonferenz Schwarzwald-Bodensee  

 
Grundsätzlicher Verzicht auf Auslagerung von Arbeitsplätzen (Outsour-
cing) bei ver.di als Arbeitgeber und bei von ver.di bestimmten Unterneh-
men  

 
Grundsätzlicher Verzicht auf Auslagerung von Arbeitsplätzen (Outsourcing) bei 
ver.di als Arbeitgeber und bei von ver.di bestimmten Unternehmen.  
 
Gewerkschaftspolitische Ziele sind selbstverständlich auch von ver.di selbst als 
Arbeitgeber einzuhalten.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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P 022 Bezirkskonferenz Hannover/Leine-Weser  

 
Keine Auftragsvergabe für Firmen ohne Tarifbindung bzw. Unterschrei-
tung von sozialen Mindeststandards im Brief- und Paketmarkt  

 
Alle Gliederungen von ver.di verpflichten sich verbindlich, Aufträge zur Versen-
dung von Briefen und Paketen nur an solche Firmen mittelbar oder unmittelbar 
zu vergeben, die soziale und arbeitsrechtliche Mindeststandards erfüllen und 
der Tarifbindung unterliegen.  
 

Angenommen 
 
 
P 023 Bezirkskonferenz rhein.pfalz  

 
Tariftreue bei Busunternehmen  

 
ver.di beauftragt bzw. vermittelt zukünftig nur noch Busunternehmen, die tarif-
gebunden sind oder die mindestens eine entsprechende Tariftreue-Erklärung 
mit ver.di unterschrieben haben. Danach muss sich das Unternehmen ver-
pflichten, seinen Beschäftigten mindestens den Tariflohn nach dem Tarifvertrag 
in seiner jeweils geltenden Fassung zwischen ver.di und der Vereinigung Ar-
beitgeberverbände Verkehrsgewerbe bzw. dem jeweiligen Unternehmen zu 
zahlen und die sonstigen geltenden Tarifbestimmungen nach dem Manteltarif-
vertrag, dem Lohntarifvertrag, dem Gehaltstarifvertrag und dem Tarifvertrag 
über die Vergütung für Auszubildende in ihrer jeweils geltenden Fassung ord-
nungsgemäß anzuwenden.  
 

Angenommen  
 
 
P 024 Bezirksfachbereichskonferenz 13 München  

 
Absicherung der ehrenamtlichen ver.di-Funktionärinnen und -Funktionäre  

 
ver.di soll ihre ehrenamtlichen Funktionärinnen und Funktionäre bei Ausübung 
ihrer ehrenamtlichen Tätigkeiten gegen Unfallrisiko absichern! Dazu wird sie 
aufgefordert, sofort bundesweit für entsprechende Absicherung bei der Verwal-
tungsberufsgenossenschaft (VBG) zu sorgen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat 
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P 025 Landesbezirksfachbereichskonferenz 13 Bayern  

 
Versicherung für ehrenamtliche Tätigkeit  

 
Ehrenamtliche Funktionärinnen/Funktionäre sollen bei ihren Tätigkeiten für 
ver.di gegen Unfallrisiko abgesichert werden. Es ist zu überprüfen, auf wel-
chem Weg dies geschehen kann und von welcher Ebene dies zu leisten ist.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
 
 
P 026 Bundesarbeiter/innenkonferenz  

 
Absicherung der ehrenamtlichen ver.di-Funktionärinnen und -Funktionäre  

 
ver.di muss ihre ehrenamtlichen Funktionärinnen/Funktionäre bei Ausübung 
ihrer ehrenamtlichen Tätigkeiten gegen Unfallrisiken absichern. Dazu wird sie 
aufgefordert, sofort bundesweit für entsprechende Absicherung bei Berufsge-
nossenschaften oder Unfallversicherungen zu sorgen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
 
 
P 027 Bezirksübergreifender Fachbereichsvorstand Fachbereich 8 (Medien, 
          Kunst und Industrie) Hannover/Leine-Weser und Lüneburger Heide  

 
Unfallversicherung für ehrenamtlich Engagierte  

 
ver.di schließt für alle gewählten Ehrenamtlichen bei der Verwaltungsberufsge-
nossenschaft (VBG) einen Vertrag über die freiwillige Unfallversicherung ge-
mäß Sozialgesetzbuch VII ab. Die Kosten werden von ver.di getragen. 
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat  
 
 
I 014 Werner Hagedorn und Kolleginnen und Kollegen  

 
Technische Behindertenunterstützung bei Seminaren und Konferenzen in 
allen ver.di-Einrichtungen und Bildungseinrichtungen  

 
Zu allen Konferenzen und Veranstaltungen von ver.di und zu allen Seminaren 
in ver.di Bildungseinrichtungen müssen für Behinderte entsprechende tech-
nisch notwendige Hilfsmittel vor Ort zur Verfügung gestellt werden.  
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Hierzu gehört unter anderem für hörgeschädigte Kollegen und Kolleginnen die 
Möglichkeit, an den Veranstaltungen über „induktive Hörschleifen“ aktiv teil-
nehmen zu können; sehbehinderten und blinden Kollegen und Kolleginnen 
sollen Brailleschriftfelder an der Tastatur zur Verfügung gestellt werden.  
 
Weitere Hilfsmittel sollten nach Rücksprache mit entsprechenden Behinderten-
gruppen erörtert, besprochen und ggf. vorgesehen werden.  
 
In den Seminarausschreibungen und Anmeldungen ist auf die Möglichkeit zur 
Nutzung dieser notwendigen Hilfsmittel hinzuweisen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
I 015 Björn Wolf und Kolleginnen und Kollegen  

 
Für Strom und Netz  

 
Der Bundeskongress beschließt, dass beim Bundeskongress und bei den Kon-
ferenzen zumindest auf Landesbezirks- und Bundesebene sämtliche Delegier-
tenplätze mit einem Stromanschluss und einem Netzwerkanschluss in Funk-
technologie (WLAN) ausgestattet werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Ge-
werkschaftsrat 
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S Satzungsanträge 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
S  Allgemein 

S 001  Anpassung der Satzung  679 

Gewerkschaftsrat  
Angenommen  

 

S 002  Änderung der ver.di-Satzung § 45 Revisionskommission  685 

Gewerkschaftsrat  
Angenommen  

 

S 003  Satzungsänderungen zur Zusammensetzung,  686 
Stellvertretungsregelung und Nachwahlregelung des  
Gewerkschaftsrates in den §§ 31, 37, 41 und 57  

Gewerkschaftsrat  
Angenommen  

 

S 004  Zuständigkeit der ver.di für Leiharbeit: Präzisierung des  688 
Anhangs 1 Ziffer 1.2.4 zur ver.di-Satzung  

Gewerkschaftsrat  
Angenommen 
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S Satzungsanträge 

 
S 001 Gewerkschaftsrat  

 
Anpassung der Satzung  

 
§ 4 - Organisationsbereich (Streichung)  

 
Absatz 1  
 
„Der Organisationsbereich der ver.di umfasst Unternehmen, Betriebe, Einrich-
tungen und Verwaltungen der im Anhang 1 abschließend aufgeführten Berei-
che sowie alle Mitglieder, die im Zeitpunkt der Eintragung der Verschmelzung 
zur ver.di Mitglied der DAG waren. Der Organisationsbereich schließt Neben-
betriebe sowie rechtlich ausgegliederte und selbstständige - jedoch wirtschaft-
lich zugeordnete - Dienstleistungsbetriebe ein. Er erfasst auch ver.di und ihre 
Einrichtungen.“  
 
§ 5 - Zweck, Aufgaben und Ziele (Änderung)  

 
Absatz 3  

„Zur Erreichung dieser Ziele dienen insbesondere:  
 
( ... )  
 
l) Vertretung der Interessen von der ausländischen Arbeitnehmerinnen  
und Arbeitnehmern mit Migrationshintergrund insbesondere durch  
Förderung und Realisierung gesellschaftlicher, betrieblicher und sozialer  
Integration sowie der aktiven Auseinandersetzung mit migrationsausländer-
spezifischen Fragen und Problemen,  
 
( ... )“  
 
§ 8 - Anrechnung von Mitgliedschaftszeiten (Änderung)  
 
Absatz 1  
„Mitgliedern, die aus anderen Gewerkschaften im DGB, EGB und IBFG  
IGB zur ver.di übertreten, wird die nachgewiesene Mitgliedschaftszeit auf die 

Mitgliedschaftszeit bei ver.di angerechnet.“  
 
§ 12 - Ausschluss von der Mitgliedschaft (Ergänzung)  

(Hier ist des leichteren Verständnisses halber der ganze § 12 abgedruckt, Er-
gänzungen unter Absatz 7 und 9)  
 
Absatz 1  

„Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es gegen Bestimmungen 
dieser Satzung verstößt oder sich gewerkschaftsschädigend verhält. Ein Mit-
glied kann ferner ausgeschlossen werden, wenn in seiner Person Umstände 
vorliegen, die einer Aufnahme in ver.di gemäß § 6 Absatz 2 und Absatz 3  



 
 

 680  

 

S Satzungsanträge 

 
entgegenstehen würden. Die Freiheit der Wissenschaft, der Kunst und der 
Medien ist zu beachten.“  
 
Absatz 2  

„Einen Antrag auf Ausschluss können stellen:  
 
a) der Bezirksvorstand und der Bezirksfachbereichsvorstand,  
b) der Landesbezirksvorstand und der Landesbezirksfachbereichsvorstand,  
c) der Bundesfachbereichsvorstand.  
 
Die Antragsberechtigung gilt für den jeweiligen räumlichen und funktionalen 
Zuständigkeitsbereich. Der Antrag ist schriftlich zu begründen.“  
 
Absatz 3  

„Über Ausschlussanträge entscheidet der Bundesvorstand.“  
 
Absatz 4  

„Vor der Beschlussfassung des zuständigen Gremiums über einen Antrag auf 
Ausschluss ist das betroffene Mitglied über den Antrag zu informieren. Die 
Begründung des Antrags ist dem betroffenen Mitglied zu übermitteln. Im Rah-
men des Ausschlussverfahrens ist dem betroffenen Mitglied Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben.“  
 
Absatz 5 

„Gegen die Entscheidung über den Ausschluss können das Mitglied und das 
antragstellende Organ innerhalb eines Monats nach Zustellung der Entschei-
dung schriftlich Beschwerde beim Kontroll- und Beschwerdeausschuss einle-
gen und begründen. Gegen die Entscheidung des Kontroll- und Beschwerde-
ausschusses können das Mitglied und das antragstellende Organ innerhalb 
eines Monats nach Zustellung der Entscheidung des Kontroll- und Beschwer-
deausschusses schriftlich Berufung beim Gewerkschaftsrat einlegen und be-
gründen. Die Entscheidung des Gewerkschaftsrats ist innerhalb der ver.di ab-
schließend.“  
 
Absatz 6  

„Vom Zeitpunkt der Entscheidung des Bundesvorstands über den Ausschluss 
bis zur endgültigen Entscheidung ruhen die Rechte und Pflichten des betroffe-
nen Mitglieds. Leistungen werden während dieser Zeit nicht gewährt.“  
 
Absatz 7  
„Der Bundesvorstand kann ab dem Zeitpunkt eines Antrages nach Absatz 
2 das sofortige Ruhen von gewerkschaftlichen Funktionen beschließen, 
wenn der Organisation durch das Verhalten des Mitgliedes ein schwer-
wiegender und unmittelbarer Schaden droht. Hierüber ist das Mitglied 
unverzüglich zu unterrichten. Ebenso ist der Gewerkschaftsrat von der 
Entscheidung unverzüglich zu informieren. Er kann den Beschluss des 
Bundesvorstandes mit sofortiger Wirkung aufheben.“  
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Absatz 7 8  

„Mitglieder, welche durch nachgewiesene Straftaten ver.di schädigen, können 
vom Bundesvorstand aufgrund eines Antrags nach Absatz 2 bzw. Absatz 3 
ohne Durchführung des Ausschlussverfahrens ausgeschlossen werden. Dem 
betroffenen Mitglied wird eine Frist von drei Tagen zur Stellungnahme einge-
räumt. Absatz 5 und Absatz 6 gelten entsprechend.“  
 
Absatz 8 9  
„Die weiteren Einzelheiten des Ausschlussverfahrens und der Ruhendstel-
lung von gewerkschaftlichen Funktionen werden in einer vom Gewerk-
schaftsrat zu erlassenden Richtlinie geregelt. In minder schweren Fällen kann 
die Richtlinie eine Rüge und/oder die Aberkennung von Funktionen innerhalb 
der ver.di vorsehen.“  
 
§ 17 - Gemaßregeltenunterstützung (Änderung)  

 
Absatz 1  

„Mitgliedern, die wegen ihres Eintretens für von der ver.di anerkannte Ar-
beitsbedingungen oder aufgrund gewerkschaftlicher Tätigkeit entlassen und 
dadurch erwerbslos oder in ihrer wirtschaftlichen Existenz unmittelbar und 
vergleichbar bedroht werden, kann Unterstützung gewährt werden.“  
 
§ 28 - Bezirksvorstand (Änderung)  

 
Absatz 3  

„Der Bezirksvorstand nimmt die auf den Bezirk bezogenen Angelegenheiten 
der ver.di in Zusammenarbeit mit der Bezirksgeschäftsführung wahr.  
Hierzu zählen insbesondere:  
 
( ... )  
 
d) Unterstützung von Betriebs- und Personalräten, Mitarbeitervertretungen, 
Jugend- und Auszubildendenvertretungen sowie Vertrauensleuten für 
Schwerbehinderte Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen,  

 
( ... )  
 
j) Integration ausländischer Mitglieder  

 
Förderung der gesellschaftlichen, sozialen und betrieblichen Gleichstel-
lung von Mitgliedern mit Migrationshintergrund,  
 
( ... )“  
 
§ 34 - Landesbezirksvorstand (Änderung)  
 

( ... )  
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Absatz 4  

„Der Landesbezirksvorstand nimmt in Zusammenarbeit mit der Landesbezirks-
leitung die auf den Landesbezirk bezogenen Angelegenheiten der ver.di wahr. 
Hierzu zählen insbesondere:  
 
( ... )  
 
n) Integration ausländischer Mitglieder  

 
Förderung der gesellschaftlichen, sozialen und betrieblichen Gleichstel-
lung von Mitgliedern mit Migrationshintergrund,  
 
( ... )  
 
v) Wahl der Delegierten zu den DGB-LandesbBezirkskonferenzen.“  
 
§ 40 - Außerordentliche Bundeskongresse (Streichung)  

 
Absatz 2  

„Für die Einberufung und Durchführung eines außerordentlichen Bundeskon-
gresses gilt § 39 Absatz 1 entsprechend. Der Gewerkschaftsrat kann die An-
kündigungsfrist bis auf acht Wochen und die Einberufungs- und Antragsfrist 

bis auf vier Wochen verkürzen.“  
 
§ 41 - Gewerkschaftsrat (Ergänzung)  

 
Absatz 5  

„Der Gewerkschaftsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglie-
der anwesend ist. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 
Zwischen zwei Bundeskongressen kann der Gewerkschaftsrat Satzungsände-
rungen und Änderungen des Organisationskatalogs (Anhang 1) mit der 
Mehrheit von zwei Dritteln seiner ehrenamtlichen Mitglieder beschließen. Eine 
Änderung der §§ 4, 5, 14 Absatz 1 und 2 Satz 1, §§ 20, 22 Absatz 1, 2 und 3, 
§§ 23, 37, 38, 39 Absatz 2, §§ 40, 41, 42, 44, 45, 76 und 77 sowie der Bestim-
mungen über die Aufgabenteilung zwischen den Ebenen und Fachbereichen 
und zwischen den jeweiligen Organen ist unzulässig. Sofern der nächste Bun-
deskongress die Satzungsänderung nicht mit der erforderlichen Mehrheit be-
stätigt, treten die ursprünglichen Regelungen wieder in Kraft.“  
 
§ 46 - Aufgaben der Fachbereiche (Ergänzung und Streichung)  

 
Absatz 1  

„Die Fachbereiche nehmen die Aufgaben der fachbezogenen mitglieder- und 
betriebsnahen Interessenvertretung wahr. Die Aufgaben der Fachbereiche sind 
insbesondere:  
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a) die Mitgliederwerbung sowie die Beratung und Betreuung der Mitglieder, der 
Vertrauensleute, der Betriebs- und Personalräte und Mitarbeitervertretungen, 
der Jugend- und Auszubildendenvertreter/innen, der Vertrauensleute der 
Schwerbehinderten Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Men-
schen,  
 
( ... )“  
 
§ 47 - Verhältnis zu Ebenen und Gesamtorganisation (Ergänzung)  

 
Absatz 3  

„Die Fachbereiche sind den Zielen der Gesamtorganisation verpflichtet. Sie 
informieren die Vorstände und Geschäftsführungen der jeweiligen Ebenen 
regelmäßig über ihre Arbeit.  
Bundesfachbereichsleiter/in kann nur sein, wer zugleich dem Bundesvor-
stand angehört.“  
 
§ 53 – Bezirksfachbereichsvorstand (Änderung)  

 
Absatz 2  

„Aufgaben des Bezirksfachbereichsvorstands sind auf der Grundlage von § 46 
insbesondere: 
 
a) die Mitgliederwerbung sowie die Beratung und Betreuung der Mitglieder, der 
Vertrauensleute, der Betriebs- und Personalräte und der Mitarbeitervertretun-
gen, der Jugend- und Auszubildendenvertreter/innen, der Vertrauensleute der 
Schwerbehinderten Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Men-
schen,  
 
( ... )“  
 
§ 54 – Landesbezirksfachbereichskonferenz (Streichung)  

 
Absatz 3  

„Zu den Aufgaben und Zuständigkeiten der Landesbezirksfachbereichskonfe-
renz gehören insbesondere:  
 
( … )  
 
f) Entgegennahme der Geschäftsberichte und des Finanzberichtes  
des Landesbezirksfachbereichsvorstandes und des Berichts der Revisions-
kommission,“  

 
( … )  
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§ 55 - Landesbezirksfachbereichsvorstand (Änderung)  

 
Absatz 2  

„Der Landesbezirksfachbereichsvorstand nimmt die auf den Landesbezirk be-
zogenen Angelegenheiten seines Fachbereichs in Zusammenarbeit mit 
dem/der Landesbezirksfachbereichsleiter/in wahr, insbesondere:  
 
a) die Mitgliederwerbung sowie die Beratung und Betreuung der Mitglieder, der 
Vertrauensleute, der Betriebs- und Personalräte und der Mitarbeitervertretun-
gen, der Jugend- und Auszubildendenvertreter/innen, der Vertrauensleute der 
Schwerbehinderten Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Men-
schen,  
 
( ... )“  
 
§ 58 Absatz 1 und 2 - Bundesfachbereichsvorstand (Änderung und Er-
gänzung)  

 
Absatz 1  

„Der Bundesfachbereichsvorstand wird von der Bundesfachbereichskonferenz 
gewählt. Die Rechte und Aufgaben sowie die Zusammensetzung des Bundes-
fachbereichsvorstands unter Beteiligung der Frauen und der Jugend werden im 
jeweiligen Fachbereichsstatut festgelegt. Der Bundesfachbereichsvorstand 
wählt aus seiner Mitte die/den ehrenamtlichen Vorsitzende/n und ein Präsi-
dium.“  
 
Absatz 2  

„Der Bundesfachbereichsvorstand nimmt die auf den Fachbereich bezogenen 
Angelegenheiten der ver.di in Zusammenarbeit mit dem/der Bundesfachbe-
reichsleiter/in wahr, insbesondere:  
 
a) die Koordination der Mitgliederwerbung sowie die Beratung und Betreuung 
der Mitglieder, der Vertrauensleute, der Betriebs- und Personalräte und der 
Mitarbeitervertretungen, der Jugend- und Auszubildendenvertreter/innen, der 
Vertrauensleute der Schwerbehinderten Vertrauenspersonen der schwer-
behinderten Menschen,  
 
( ... )“  
 

Angenommen  
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S 002 Gewerkschaftsrat  

 
Änderung der ver.di-Satzung § 45 Revisionskommission  

 
Der § 45 Revisionskommission wird wie folgt geändert:  
 
1. Für die Ortsvereine, Bezirke, Landesbezirke und den Bund werden ehren-

amtliche Revisionskommissionen gebildet.  
 
2. Die Revisionskommission besteht im Ortsverein und im Bezirk aus bis zu 

fünf, im Landesbezirk aus bis zu sieben Mitgliedern und auf der Ebene des 
Bundes aus je einem/r Vertreter/in der Landesbezirke. Die Mitglieder der 
Revisionskommissionen werden durch die jeweilige Versammlung, Bezirks-
konferenz, Landesbezirkskonferenz bzw. den Bundeskongress gewählt. 
Hauptamtlich Beschäftigte der ver.di und Mitglieder eines örtlichen Vor-
stands, eines Bezirksvorstands, eines Landesbezirksvorstands, des Ge-
werkschaftsrats, Mitglieder eines Fachbereichsvorstands und Mitglieder des 
Kontroll- und Beschwerdeausschusses können nicht Mitglied einer Revisi-
onskommission auf der jeweiligen Ebene sein. Hauptamtlich Beschäftigte 
der ver.di sowie Mitglieder des Gewerkschaftsrates und Mitglieder des 
Kontroll- und Beschwerdeausschusses können nicht Mitglied einer Revisi-
onskommission sein. Mitglieder eines Bezirksvorstands, eines Landesbe-
zirksvorstands und eines Fachbereichsvorstands können nicht Mitglied ei-
ner Revisionskommission der jeweiligen Ebene sein. Die jeweilige Revisi-
onskommission wählt aus ihrer Mitte eine/n Vorsitzende/n, und eine/n Stell-
vertreter/in und eine/n Schriftführer/in. Die jeweilige Revisionskommission 
gibt sich eine Geschäftsordnung.  

 
3. Die Revisionskommissionen haben die Aufgabe, die Haushaltsführung und 

das Rechnungswesen der jeweiligen Ebenen und Fachbereiche zu kontrol-
lieren. Sie prüfen die Kassen und führen über jede Revision Protokoll. Die 
Kassenrevision ist mindestens zweimal jährlich durchzuführen. In jedem Ka-
lenderjahr sind mindestens zwei Prüfungen vorzunehmen. Über jede Prü-
fung ist Protokoll zu führen. Über das Ergebnis jeder Revision ist dem jewei-
ligen Vorstand sowie der jeweiligen Konferenz bzw. Versammlung - auf 
Bundesebene dem Gewerkschaftsrat - zu berichten.  
 

4. Die Revisionskommissionen im Bezirk und im Landesbezirk berichten den 
jeweiligen Konferenzen über die wesentlichen Ergebnisse ihrer Tätigkeit. 
Die Revisionskommission auf Bundesebene berichtet dem Bundeskongress 
auf der Grundlage eines schriftlichen Berichts und gibt eine Empfehlung zur 
Entlastung der Bundesorgane.  

 
5. Das Nähere regelt eine vom Gewerkschaftsrat zu erlassende Richtlinie.  
 

Angenommen 
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S 003 Gewerkschaftsrat  

 
Satzungsänderungen zur Zusammensetzung, Stellvertretungsregelung 
und Nachwahlregelung des Gewerkschaftsrates in den §§ 31, 37, 41 und 
57  

 
1. Der Gewerkschaftrat beantragt für den ver.di-Bundeskongress folgende 

Satzungsänderungen (die geänderten bzw. ergänzten Passagen sind nach-
folgend unterstrichen):  
 
„§ 31 Landesbezirkskonferenz  

 
2. ( … )  

 
c) Nominierung der Vertreter/innen des Landesbezirks im Gewerkschaftsrat  
    und Nominierung ihrer persönlichen Stellvertreter/innen,  
 
( … )“  
 
„§ 37 Bundeskongress  

 
1. (… )  

 
h) Wahl der Mitglieder des Gewerkschaftsrats und ihrer persönlichen  
    Stellvertreter/innen, des Bundesvorstands, des Kontroll- und Beschwer- 
    deausschusses und der Revisionskommission für die Bundesebene,  
    der/des Beauftragten für Kunst und Kultur sowie des/der Vorsitzenden  
    der Bundeskommission Freie Mitarbeiter/innen.“  
 
„§ 41 Gewerkschaftsrat  

 
1. Der Gewerkschaftsrat ist das höchste Organ zwischen den Bundes-

kongressen.  
 
2. Der Gewerkschaftsrat besteht zu gleichen Teilen aus den sich nach 

dem Schlüssel (je angefangene 60.000 55.000 Mitglieder ein Mandat) 
ergebenden Vertretern/innen der Landesbezirke und der Fachbereiche. 
Zusätzlich gehören dem Gewerkschaftsrat zwei Vertreterinnen der 
Frauen, je zwei Vertreter/innen der Jugend und Senior/innen sowie je 
ein/e Vertreter/in der übrigen Gruppen nach § 22 Abs. 4 Buchstaben c) 
bis h) an.  

 
3. Die Wahl der Mitglieder des Gewerkschaftsrats und ihrer persönlichen 

Stellvertreter/innen erfolgt durch den Bundeskongress auf Vorschlag 
der Landesbezirkskonferenzen und der Bundesfachbereichskonferen-
zen. Die zusätzlichen Mitglieder nach Absatz 2 Satz 2 werden auf Vor-
schlag der jeweils vorschlagsberechtigten Bundesgremien gewählt.  
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S Satzungsanträge 

 
Für jedes Mitglied können ein/e erste/r und ein/e zweite/r persönliche/r 
Stellvertreter/in gewählt werden.  
 

4. Scheidet während der laufenden Legislaturperiode ein Mitglied des 
Gewerkschaftsrates aus dem Gremium aus, rückt die/der persönliche 
Stellvertreter/in in der festgelegten Rangfolge nach. Ist die Liste der 
persönlichen Stellvertreter/innen aufgebraucht, kann auf Vorschlag des 
zuständigen Bundesfachbereichsvorstandes bzw. Landesbezirksvor-
standes oder des vorschlagsberechtigten Bundesgruppenausschusses 
eine Nachwahl durch den Gewerkschaftsrat erfolgen. Eine Nachwahl 
durch den Gewerkschaftsrat ist bis zu einem Drittel aller Gewerk-
schaftsratsmandate möglich.“  
 
Die Nummerierung der bisherigen Absätze 4. bis 8. wird angepasst  
(in bis 9.).  

 
„§ 57 Bundesfachbereichkonferenz  

 
2. ( … )  

 
e) Nominierung der Vertreter/innen des Fachbereichs im Gewer- 
schaftsrat und Nominierung ihrer persönlichen Stellvertreter/innen,  
 
( … )“  
 

2. Die vorgeschlagene Satzungsänderung wirkt sich auf die Wahl des Ge-
werkschaftsrates unmittelbar aus. Daher muss auf dem ver.di-
Bundeskongress 2011 vor der Durchführung der Wahlen über die Sat-
zungsänderung abgestimmt werden.  
 

3. Sollte der Antrag die erforderliche Mehrheit erhalten, sind die Wahlen nach 
der dann insoweit geänderten Satzung durchzuführen.  

 
4. Der Gewerkschaftsrat empfiehlt jenen Bundesfachbereichen und Landes-

bezirken, für die sich nach der nun vorgeschlagenen neuen Schlüsselzahl 
(§ 41 Abs. 2 ver.di Satzung) ein zusätzliches Mandat ergibt, auf den jeweili-
gen Wahlkonferenzen vorsorglich eine/n weitere/n Vertreter/in für den Ge-
werkschaftsrat zu nominieren. Die Verteilung der Mandate ergibt sich aus 
dem Parallelbeschluss zur Zusammensetzung des Gewerkschaftsrates.  

 
5. Der Gewerkschaftsrat empfiehlt den vorschlagsberechtigten Bundes- und 

Landesbezirkskonferenzen für jede/n für den Gewerkschaftsrat nominierte/n 
Vertreter/in zwei persönliche Stellvertreter/innen zu nominieren.  

 

Angenommen  
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S Satzungsanträge 

 
S 004 Gewerkschaftsrat  

 
Zuständigkeit der ver.di für Leiharbeit: Präzisierung des Anhangs 1 Ziffer 
1.2.4 zur ver.di-Satzung  

 
Unter Ziffer 1.2.4. des Anhangs 1 zur ver.di-Satzung (Organisationsbereich)  
wird als weiterer Satz am Ende eingefügt:  
 
„Dies umfasst auch Betriebe der gewerblichen Arbeitnehmerüberlassung, so-
fern diese Leistungen für den allgemeinen Markt oder, ausschließlich oder 
überwiegend, Leistungen für Betriebe und Verwaltungen im Organisationsbe-
reich der ver.di anbieten. Die Zuständigkeit erstreckt sich außerdemauf Arbeit-
nehmer/innen, die von einem Verleihbetrieb an die vom Organisationsbereich 
der ver.di erfassten Betriebe und Verwaltungen (Entleihbetrieb) zur Arbeitsleis-
tung überlassen sind.“  
 

Angenommen 
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T Branchen, Konzern- und Unternehmenspolitik 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
T  Sozialversicherung 

T 001  ARGEn  691 

Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Bayern  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

T 002  Entfristung der Arbeitsverträge der befristet  691 
Beschäftigten in den Jobcentern  

Bezirkskonferenz Emscher-Lippe Süd  
Angenommen  

 

T 003  Entfristung befristeter Arbeitsverhältnisse bei der  692 
Bundesagentur für Arbeit  

Bundesfachbereichskonferenz 4  
Angenommen  

 

I 016  Weiterbeschäftigung von Krankenkassenbeschäftigten  692 
bei Schließung/Insolvenz der Kasse  

Kristin Borrmann und Kolleginnen und Kollegen  
Angenommen  
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T Branchen, Konzern- und Unternehmenspolitik 

 
T 001 Landesbezirksfachbereichskonferenz 7 Bayern  

 
ARGEn  

 
Die ARGEn werden wegen der kommenden Verfassungsänderung entweder 
als kommunale Behörde oder in gemeinsamen Einrichtungen ihre Arbeit weiter-
führen.  
 
Da der Arbeitsablauf, die Arbeitsorganisation und sämtliche arbeitsmarktpoliti-
schen Instrumente direkt oder indirekt von der Bundesagentur (BA) gesteuert 
werden, erscheint es sinnvoll, ihre Strukturen auch innerhalb ver.dis nachzu-
vollziehen. Die BA ist dreistufig organisiert (Zentrale, Regionaldirektion, Agen-
turen vor Ort). Diese Organisationsebenen werden auch zukünftig teilweise 
abhängig, teilweise selbstständig den Komplex SGB II steuern.  
 
Deshalb sollten  
 
1. auf Bezirksebene in Mittelfranken, diese entspricht in etwa dem Gebiet der 

Agentur für Arbeit Nürnberg, ein Arbeitskreis der künftigen ver.di-
Personalräte gebildet werden,  

 
2. auf Landesbezirksebene Bayern, entspricht genau der Größe der Regional-

direktion Bayern der BA, ein Landes-Arbeitskreis und  
 
3. entsprechend im Bund ein Bundes-Arbeitskreis gegründet werden.  
 
Hierbei kann entsprechend auf bereits vorhandene SKJ-Arbeitskreise zur 
Gründung verstetigter allgemeiner Arbeitskreise zurückgegriffen werden.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 
T 002 Bezirkskonferenz Emscher-Lippe Süd  

 
Entfristung der Arbeitsverträge der befristet Beschäftigten in den Jobcen-
tern  

 
ver.di setzt sich auf allen Ebenen mit Nachdruck dafür ein, dass in den Jobcen-
tern die befristeten Arbeitsverhältnisse in unbefristete Arbeitsverhältnisse um-
gewandelt werden.  
 

Angenommen  
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T Branchen, Konzern- und Unternehmenspolitik 

 
T 003 Bundesfachbereichskonferenz 4  

 
Entfristung befristeter Arbeitsverhältnisse bei der Bundesagentur für 
Arbeit  

 
ver.di macht in allen Gremien, insbesondere im Verwaltungsrat der Bundes-
agentur für Arbeit, seinen Einfluss geltend, damit die befristeten Arbeitsverhält-
nisse bei der Bundesagentur in unbefristete Arbeitsverhältnisse umgewandelt 
werden.  
 

Angenommen  
 
 
I 016 Kristin Borrmann und Kolleginnen und Kollegen  

 
Weiterbeschäftigung von Krankenkassenbeschäftigten bei Schließung/-
Insolvenz der Kasse  

 
Mit der Einführung des Gesundheitsfonds wurde der Druck auf alle gesetzli-
chen Krankenkassen erhöht. Ein möglicher Zusatzbeitrag und die flächende-
ckende Einführung der Insolvenzfähigkeit haben den Wettbewerb unter den 
Krankenkassen weiter verschärft. Im Falle einer drohenden Zahlungsunfähig-
keit hat das Bundesversicherungsamt sogar die Möglichkeit, eine Krankenkas-
se zu schließen.  
 
Die Ergebnisse der verfehlten Gesundheitspolitik aus den letzten Jahren wer-
den jetzt sichtbar. Ein Ergebnis ist zum Beispiel die Schließung der City-BKK 
zum 30. Juni 2011.  
 
Im Schließungsfall werden alle Forderungen (zum Beispiel Arzt- und Kranken-
haushonorare) durch den Haftungsverbund gedeckt. Die Versicherten haben 
ebenfalls keine Nachteile. Niemand aber steht für die Beschäftigten ein.  
 
Das Beispiel der Beschäftigten der City-BKK erschreckt: Am 5. Mai 2011 erfuh-
ren die Beschäftigten, dass sie zum 1. Juli 2011 ihren Arbeitsplatz verlieren 
werden.  
 
Ohne Kündigungsfrist, ohne Sozialplan, ohne Abfindung.  
 
Die zum Schutz der Beschäftigten abgeschlossenen Tarifverträge und Dienst-
vereinbarungen wurden vom Verwaltungsgericht aufgehoben.  
 
Aus diesen Gründen muss es sowohl für die Schließung als auch für die Insol-
venz von Krankenkassen eindeutige gesetzliche Regelungen geben, die die 
Beschäftigten vor den Folgen schützen.  
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T Branchen, Konzern- und Unternehmenspolitik 

 
Der ver.di-Bundeskongress fordert die Bundesregierung auf, eine Gesetzesän-
derung vorzunehmen, die die Weiterbeschäftigung der Beschäftigten im Falle 
einer Schließung der Krankenkasse bei anderen Kassen sichert.  
 
Mit dem Gesetz sind für Fälle von Insolvenz, Sozialplanregelungen festzu-
schreiben.  
 

Angenommen 
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T Branchen, Konzern- und Unternehmenspolitik 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
T  Bildung, Wissenschaft und Forschung 

T 004  Moerser Resolution des DaZ-Netzwerks NRW  697 

Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  
Angenommen 
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 697  

 

T Branchen, Konzern- und Unternehmenspolitik 

 
T 004 Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen  

 
Moerser Resolution des DaZ-Netzwerks NRW  

 
Die Moerser Resolution des DaZ-Netzwerks NRW wird unterschrieben und die 
darin erhobenen Forderungen werden mitgetragen.  
 

Angenommen 
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T Branchen, Konzern- und Unternehmenspolitik 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
T  Gemeinden/Bund und Länder 

T 005  Honorarbeschäftigung  701 

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  
Angenommen  

 

T 006  Erhalt der beiden Regierungsstandorte  701 
Bonn und Berlin  

Bundesfachbereichskonferenz 6  
Angenommen  

 

 
 



 
 

 700  
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T Branchen, Konzern- und Unternehmenspolitik 

 
T 005 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  

 
Honorarbeschäftigung  

 
ver.di fordert die öffentlichen Arbeitgeber auf, Beschäftigungsverhältnisse auf 
der Basis von Honoraren in tarifgebundene, sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigungsverhältnisse umzuwandeln.  
 

Angenommen  
 
 
T 006 Bundesfachbereichskonferenz 6  

 
Erhalt der beiden Regierungsstandorte Bonn und Berlin  

 
Erhalt der beiden Regierungsstandorte Bonn und Berlin  
 
1. Der Berlin/Bonn-Beschluss, der im Gesetz zur Umsetzung des Beschlusses 

des Deutschen Bundestages vom 20. Juni 1991 zur Vollendung der Deut-
schen Einheit (Berlin/Bonn-Gesetz) vom 26. April 1994 gesetzlich fixiert ist, 
wird von ver.di nicht in Frage gestellt.  

 
2. ver.di begrüßt, dass sich Bundesregierung und die sie tragenden Parteien 

im Koalitionsvertrag zum Berlin/Bonn-Gesetz bekennen.  
 
3. ver.di begrüßt die im Berlin/Bonn-Gesetz enthaltene Anerkennung der deut-

schen Geschichte. Das umfasst die geschichtliche Rolle der Bundesstadt 
Bonn beim Aufbau eines an demokratischen Prinzipien orientierten Bun-
desstaats ebenso wie den Grundsatz eines Machtausgleichs im föderalen 
Staatsaufbau.  

 
4. In der Konsequenz müssen deshalb Bundeseinrichtungen auch außerhalb 

der Hauptstadt Berlin überall im Land zu finden sein – mit einem geschicht-
lich begründeten Schwerpunkt in der Bonner Region.  

 
5. ver.di setzt sich dafür ein, dass die in dem Beschluss niedergelegten Ziele 

zum Erhalt der Regierungsstandorte Bonn und Berlin nicht aufgeweicht 
werden. In diesem Sinne richtet sich ver.di gegen die schleichende Ten-
denz der letzten Jahre, die Zahl der Arbeitsplätze in den Ministerien entge-
gen den rechtlichen Grundlagen nach Berlin zu verlagern.  

 
6. ver.di setzt sich für gleiche Einstellungs- und Beförderungschancen der 

Beschäftigten an beiden Standorten ein.  
 
7. ver.di unterstützt den weiteren Ausbau und die Nutzung der technischen 

Kommunikationsmöglichkeiten zum Erhalt der beiden Standorte.  
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T Branchen, Konzern- und Unternehmenspolitik 

 
ver.di hebt den Einsatz der Beschäftigten hervor, die bewiesen haben, dass 
eine moderne Administration auch in ihrer Standort-Ungebundenheit keine 
Funktionsverluste aufweist.  

 
8. ver.di hält eine Gesetzesänderung für nicht erforderlich.  
 

Angenommen 
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T Branchen, Konzern- und Unternehmenspolitik 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
T  Medien, Kunst und Industrie 

T 007  Urheberrechte und angemessene  705 
Urhebervergütung sichern  

Bundesfachgruppenkonferenz Medien  
Angenommen  

 

T 008  Verschärfte Arbeits- und Leistungsbedingungen  706 
im Bereich der Film- und Fernsehschaffenden von  
Dokumentarproduktionen und EB-Team-Beschäftigten  

Bundesfachgruppenkonferenz Medien  
Angenommen  

 

T 009  Absicherung und Aufwertung des traditionellen ver.di-  706 
Preises beim Leipziger Festival für Dokumentar- und  
Animationsfilm (DOK Leipzig)  

Bundesfachgruppenkonferenz Medien  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand 

 

 
 



 
 

 704  
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T Branchen, Konzern- und Unternehmenspolitik 

 
T 007 Bundesfachgruppenkonferenz Medien  

 
Urheberrechte und angemessene Urhebervergütung sichern  

 
1. Der Bundeskongress fordert die Verwerterunternehmen auf, endlich Regeln 
zu angemessenen Vergütungen für Werke und Darbietungen in Presse, Rund-
funk und Internet abzuschließen bzw. umzusetzen. Dazu gehören auch ange-
messene Vertragsbedingungen und keine unangemessenen allgemeinen For-
mularverträge oder Geschäftsbedingungen.  
 
2. Der Bundeskongress fordert die Abgeordneten des Deutschen Bundestags 
auf, den Gesetzesentwurf zum „Dritten Gesetz zur Regelung des Urheber-
rechts in der Informationsgesellschaft“ („Dritter Korb“)“ so zu gestalten, dass  
 

 die Rechte der schöpferischen Tätigkeit nicht angetastet werden;  
 

 eine angemessene Vergütung der kreativ Tätigen für jede Nutzung ur-
heberrechtlich geschützter Werke und Darbietungen gesichert ist.  
 

Insbesondere muss eine Urheberrechtsreform eine Gewähr dafür enthalten, 
dass  
 

a) die Rechte der Urheberinnen/Urheber erhalten bleiben für den Fall der 
Einführung eines Leistungsschutzrechts für Presseverleger;  
 

b) Urheberinnen/Urheber auch weiterhin Vergütungen aus privaten und 
gewerblich erstellten Kopien erhalten, die auf Vervielfältigungsgeräte 
und Speichermedien erhoben werden;  
 

c) in der Bundesrepublik Deutschland entwickelte Modell der „Gründli-
chen Suche“ sowie der Registrierung der Rechte-Informationen eben-
so rechtlich abgesichert wird wie die Möglichkeit der Lizenzierung ei-
ner Digitalisierung von verwaisten und vergriffenen Werken durch die 
Verwertungsgesellschaften.  
  

Angenommen 
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T Branchen, Konzern- und Unternehmenspolitik 

 
T 008 Bundesfachgruppenkonferenz Medien  

 
Verschärfte Arbeits- und Leistungsbedingungen im Bereich der Film- und 
Fernsehschaffenden von Dokumentarproduktionen und EB-Team-
Beschäftigten  

 
ver.di setzt sich im Dokumentarfilmbereich sowie Bereich von EB-Teams für 
eine angemessene Bezahlung und Vergütung aller Beteiligten ein. Gleiches gilt 
für deren nachhaltige soziale Absicherung.  
 

Angenommen  
 
 
T 009 Bundesfachgruppenkonferenz Medien  

 
Absicherung und Aufwertung des traditionellen ver.di-Preises beim Leip-
ziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm (DOK Leipzig)  

 
ver.di wird beauftragt, den traditionellen ver.di-Preis zur DOK Leipzig langfristig 
finanziell abzusichern. Weiterhin wird das Konzept so bearbeitet, dass der 
Preis für die Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliedergewinnung für ver.di die best-
mögliche Wirkung entfalten kann.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
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T Branchen, Konzern- und Unternehmenspolitik 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
T  Postdienste, Speditionen und Logistik 

T 011  Versetzung der seit Jahren zugewiesenen  709 
Beschäftigten aus den Postnachfolgeunternehmen  
Post, Postbank, Telekom und ihren Töchtern  
zur Bundesanstalt für Post und Telekommunikation  
(BAnstPT) und ihren Sozialeinrichtungen, vorrangig  
zur PBeaKK  

Bezirksfachbereichskonferenz 10 München  
Angenommen  

 

T 012  Beibehaltung der bundesweiten Standorte der  709 
Postbeamtenkrankenkasse (PBeaKK) und  
amtsangemessene Beschäftigung  

Bezirksfachbereichskonferenz 10 München  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

T 013  Erhöhung der Anzahl der Ausbildungsplätze und  709 
unbefristete Übernahme der Auszubildenden in der  
Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche  
Bundespost (BAnstPT) und den betrieblichen  
Sozialeinrichtungen Postbeamtenkrankenkasse (PBeaKK)  
und Erholungswerk Post Postbank Telekom e.V. (EW)  

Bezirksfachbereichskonferenz 10 München  
Angenommen  

 

T 014  Bundesweiter allgemeinverbindlicher Mindestlohn in  710 
der Briefzustellung/Alternative Zustelldienste  

Landesbezirksfachbereichskonferenz 10 Bayern  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

T 015  Umsetzung der Richtlinie 2002/15/EG Arbeitszeit für  710 
Berufskraftfahrer in nationales Recht  

Landesbezirksfachbereichskonferenz 10 Bayern  
Angenommen  
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T Branchen, Konzern- und Unternehmenspolitik 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

T 016  Rüttelstreifen auf Autobahnen  710 
Landesbezirksfachbereichskonferenz 10 Bayern  
Angenommen  

 

T 017  Übermüdung tötet, Ausstattung der BAB-Rastplätze mit  710 
ausreichenden Parkplätzen für LKW-Fahrer  

Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz  
Angenommen  

 

T 018  Lang-LKW  711 

Bundesfachbereichskonferenz 10  
Angenommen 
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T Branchen, Konzern- und Unternehmenspolitik 

 
T 011 Bezirksfachbereichskonferenz 10 München  

 
Versetzung der seit Jahren zugewiesenen Beschäftigten aus den Post-
nachfolgeunternehmen Post, Postbank, Telekom und ihren Töchtern zur 
Bundesanstalt für Post und Telekommunikation (BAnstPT) und ihren 
Sozialeinrichtungen, vorrangig zur PBeaKK  

 
ver.di wird aufgefordert sich verstärkt für Versetzungen der seit Jahren zuge-
wiesenen Beschäftigten aus den AGn (Post, Postbank, Telekom) zur BAnstPT, 
vorrangig zur PBeaKK, einzusetzen.  
 
ver.di soll die angelaufene Beschäftigungsinitiative für Beamtinnen und Beamte 
der Postnachfolgeunternehmen daraufhin prüfen.  
 

Angenommen  
 
 

T 012 Bezirksfachbereichskonferenz 10 München  

 
Beibehaltung der bundesweiten Standorte der Postbeamtenkrankenkasse 
(PBeaKK) und amtsangemessene Beschäftigung  

 
ver.di soll sich für die Beibehaltung der bundesweiten Standorte der PBeaKK, 
wie im Reorga-Papier von 2007 festgehalten, verstärkt einsetzen und für die 
flächendeckende Mitglieder-/Kundenberatung Sorge tragen.  
 
ver.di wird aufgefordert beim Präsident der Bundesanstalt für Post und Tele-
kommunikation und beim Vorstand der PBeaKK mit Nachdruck daraufhin zu 
wirken, dass amtsangemessene Beschäftigung zu gewährleisten ist.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand 
 
 

T 013 Bezirksfachbereichskonferenz 10 München  

 
Erhöhung der Anzahl der Ausbildungsplätze und unbefristete Übernahme der 
Auszubildenden in der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deut-
sche Bundespost (BAnstPT) und den betrieblichen Sozialeinrichtungen Post-
beamtenkrankenkasse (PBeaKK) und Erholungswerk Post Postbank Telekom 
e.V. (EW)  
 
ver.di soll dafür Sorge tragen, dass weitere Ausbildungsplätze in der BAnst PT, 
der PBeaKK und dem EW geschaffen werden und eine anschließende unbe-
fristete Übernahme der Azubis gesichert wird.  
 

Angenommen  



 
 

 710  

 

T Branchen, Konzern- und Unternehmenspolitik 

 
T 014 Landesbezirksfachbereichskonferenz 10 Bayern  

 
Bundesweiter allgemeinverbindlicher Mindestlohn in der Briefzustel-
lung/Alternative Zustelldienste  
 
In den Tarifverhandlungen zum Postmindestlohn soll ver.di einen gesetzlichen 
Postmindestlohn von mindestens 9,80 Euro, der zügig weiter auf über 10,50 
Euro erhöht werden muss, fordern.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
 
 

T 015 Landesbezirksfachbereichskonferenz 10 Bayern  

 
Umsetzung der Richtlinie 2002/15/EG Arbeitszeit für Berufskraftfahrer in natio-
nales Recht  
 
Die zuständigen politischen Gremien werden aufgefordert, die Richtlinie  
2002/15/EG Arbeitszeit für Berufskraftfahrer, in der auch seit dem 16. Juni 
2010 die selbstständigen Berufskraftfahrerinnen/Berufskraftfahrer einbezogen 
sind, in nationales Recht umzusetzen.  
 

Angenommen  
 
 

T 016 Landesbezirksfachbereichskonferenz 10 Bayern  

 
Rüttelstreifen auf Autobahnen  
 
Die zuständigen politischen Gremien werden aufgefordert, an allen Autobahnen 
Rüttelstreifen am rechten Fahrbahnrand zur Verkehrssicherheit einbauen zu 
lassen.  
 

Angenommen  
 
 

T 017 Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz  

 
Übermüdung tötet, Ausstattung der BAB-Rastplätze mit ausreichenden Park-
plätzen für LKW-Fahrer  
 
ver.di wird aufgefordert, sich auf allen politischen Ebenen für Ausbau von Auto-
bahnraststätten einzusetzen, damit ausreichend Parkmöglichkeiten mit ange-
messener Ausstattung für LKW-Fahrer vorhanden sind.  
 

Angenommen 
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T Branchen, Konzern- und Unternehmenspolitik 

 
T 018 Bundesfachbereichskonferenz 10  

 
Lang-LKW  

 
ver.di hat alle Anstrengungen auf den Gesetzgeber vorzunehmen, um die be-
reits laufenden Pilotprojekte, aber auch zusätzlich geplanten Feldversuche für 
den „Lang-LKW (GIGA-Liner)“ zu beenden bzw. nicht aufzunehmen.  
 

Angenommen 
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T Branchen, Konzern- und Unternehmenspolitik 

 
Antragsnr. Thema / Antragsteller / Beschluss    Seite 

 
T  Verkehr 

T 020  Grundlagen einer infrastrukturpolitischen Wende  715 
vom Bundesverkehrswegeplan zur Bundesverkehrs- 
netzplanung  

Bundesfachbereichskonferenz 11  
Angenommen  

 

T 021  Luftverkehrsabgabe  715 

Bundesfachbereichskonferenz 11  
Angenommen  

 

T 022  Ratifizierung des Seeleuteübereinkommen 2006  715 

Bundesfachbereichskonferenz 11  
Angenommen  

 

T 023  Bindung der Schifffahrtsförderung an Ausbildung und  716 
Beschäftigung  

Bundesfachbereichskonferenz 11  
Angenommen  

 

I 017  Einführung der Fahrerkarte für das digitale Kontrollgerät  716 
bei Kraftomnibussen auch für Linienverkehr unter 50 km  

Alfred Köhler  
Angenommen 
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T Branchen, Konzern- und Unternehmenspolitik 

 
T 020 Bundesfachbereichskonferenz 11  

 
Grundlagen einer infrastrukturpolitischen Wende vom Bundesverkehrs-
wegeplan zur Bundesverkehrsnetzplanung  

 
1. ver.di fordert die Bundesregierung auf, mit der Erstellung eines Substanzer-

halt-Masterplanes für die deutsche Verkehrsinfrastruktur und einer soliden 
Berechnung der für den Substanzerhalt notwendigen Haushaltsmittel die 
Grundlage für eine infrastrukturpolitische Wende in der Bundesrepublik 
Deutschland zu schaffen.  

 
2. ver.di fordert Bund, Länder und Kommunen zu einer umfassenden und 

strengen Überprüfung aller Neubauvorhaben im Straßen- und Schienennetz 
auf. Erhalt und Optimierung sollen bei der Verwendung von Mitteln absolu-
ten Vorrang vor Neubau haben.  

 
3. ver.di fordert Bund und Länder auf, im Sinne der Gesamtinfrastruktur stär-

ker auf nationale und europäische Netznotwendigkeiten zu fokussieren.  
 
4. ver.di setzt sich auf allen politischen Ebenen für die konzeptionelle Ablö-

sung des Bundesverkehrswegeplanes durch eine Bundesverkehrsnetzpla-
nung ein.  

 

Angenommen  
 
 
T 021 Bundesfachbereichskonferenz 11  

 
Luftverkehrsabgabe  

 
Der nationale Alleingang ("Insellösung") der Bundesrepublik Deutschland bei 
Einführung der Luftverkehrsabgabe führt zu einer Schwächung der deutschen 
Luftverkehrsbranche. Sie ist daher rückgängig zu machen.  
 

Angenommen 
 
 
T 022 Bundesfachbereichskonferenz 11  

 
Ratifizierung des Seeleuteübereinkommen 2006  

 
ver.di unternimmt alle Anstrengungen, damit das Seeleuteübereinkommen 
2006 (ILO) noch 2011 durch die Bundesregierung ratifiziert wird.  
 

Angenommen  
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T Branchen, Konzern- und Unternehmenspolitik 

 
T 023 Bundesfachbereichskonferenz 11  

 
Bindung der Schifffahrtsförderung an Ausbildung und Beschäftigung  

 
ver.di setzt sich dafür ein,  
 
1. dass die „Tonnagesteuer“ an die deutsche Flagge sowie Ausbildung und 

Beschäftigung deutscher und EU-Seeleute gebunden wird und  
 
2. der Lohnsteueranteil der Seeleute, der zur Sicherung der Arbeitsplätze für 

deutsche Seeleute bei den Reedereien verbleibt, von bisher 40 Prozent auf 
zukünftig 100 Prozent erhöht wird.  

 

Angenommen  
 
 
I 017 Alfred Köhler  

 
Einführung der Fahrerkarte für das digitale Kontrollgerät bei Kraftomni-
bussen auch für Linienverkehr unter 50 km  

 
Die entsprechenden Gesetze und Verordnungen (FPersV/Verordnung (EG) 
Nr.561/2007 und (EWG) Nr. 3821/85 Novellierung Personenbeförderungsge-
setz) sollen dahingehend geändert werden, das zukünftig auch bei Linienver-
kehren unter 50 km die Benutzung der Fahrerkarte in Deutschland bzw. Europa 
verpflichtend ist.  
 

Angenommen 
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T  Besondere Dienstleistungen 

T 024  Einführung einheitlicher und verbindlicher Standards  719 
in der Call-Center-Branche  

Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  
Angenommen  

 

T 025  Betreuung Call-Center  719 

Bundesjugendkonferenz  
Angenommen  

 

T 027  Arbeitsbedingungen bei Geld- und Werttransporten  719 

Bezirkskonferenz Dortmund  
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den  
Bundesvorstand  

 

T 028  Todsicher ? NEIN zur Ein-Mann-Logistik  720 

Bezirkskonferenz Bochum-Herne  
Angenommen 
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T Branchen, Konzern- und Unternehmenspolitik 

 
T 024 Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen  

 
Einführung einheitlicher und verbindlicher Standards in der Call-Center-
Branche  

 
Die beteiligten Fachbereiche in ver.di entwickeln und etablieren gemeinsam 
einheitliche, verbindliche, zukunftsweisende Standards - auch im Sinne der 
Kampagne "Gute Arbeit" für die Call-Center-Branche.  
 
Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen:  
 
Verhinderung von Dumpinglöhnen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Ar-
beits- und Gesundheitsschutz sowie Arbeitnehmerinnen-/Arbeitnehmer-
datenschutz.  
 

Angenommen  
 
 
T 025 Bundesjugendkonferenz  

 
Betreuung Call-Center  

 
Die Gesamtorganisation soll die Betreuung der Call-Center-Branche intensivie-
ren und „Organizing“ in diesem Bereich betreiben. Es muss eine gemeinsame 
Strategie erarbeitet und die Zusammenarbeit der einzelnen Fachbereiche koor-
diniert werden.  
 

Angenommen  
 
 
T 027 Bezirkskonferenz Dortmund  

 
Arbeitsbedingungen bei Geld- und Werttransporten  

 
Der Bundeskongress unterstützt die Forderung nach einem Verbot der so ge-
nannten Ein-Mann-Logistik (EML). Geld- und Werttransporte in der Bundesre-
publik Deutschland dürfen nicht von nur einer Person durchgeführt werden. Die 
Bundestarifkommission Geld- und Wert (BT GuW) wird aufgefordert, diese 
Forderung in den anstehenden Tarifverhandlungen umzusetzen.  
 

Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bun-
desvorstand  
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T Branchen, Konzern- und Unternehmenspolitik 

 
T 028 Bezirkskonferenz Bochum-Herne  

 
Todsicher ? NEIN zur Ein-Mann-Logistik  

 
Geld- und Werttransporte in der Bundesrepublik Deutschland dürfen nicht nur 
von einer Person durchgeführt werden. Die Forderung der Bundestarifkommis-
sion Geld und Wert (BTK GuW) nach einem Verbot der so genannten Ein-
Mann-Logistik (EML) wird voll unterstützt.  
 
Dies gilt beispielsweise auch für die Fachbereiche Finanzdienstleistungen  
(FB 1) und Handel (FB 12).  
 

Angenommen 
 
 


